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§ 1  Einführung 
 
 
I . Gegenstand der Untersuchung 

Vertragsschlussbezogene Informationspflichten gehören zum Grundinstrumen-
tarium des europäischen Verbraucherschutzrechts.1 Es kann daher kaum ver-
wundern, dass auch im Hinblick auf den Abschluss von Rechtsgeschäften mittels 
der modernen »Informationstechnologien« ein wesentliches Standbein des 
Verbraucherschutzes in der Herstellung von Transparenz durch Information 
gesehen wird.2 Einem zu privaten Zwecken agierenden Teilnehmer am elektro-
nischen Geschäftsverkehr soll zum einen der Prozess des elektronischen Vertrags-
schlusses verdeutlicht werden, zum anderen soll er vor Vertragsschluss Klarheit 
über seinen prospektiven Vertragspartner, den Vertragsgegenstand und bestimmte 
Vertragskonditionen erhalten. Da die durch elektronische Medien übermittelten 
Inhalte nicht beständig sind, ist neben der reinen Unterrichtung auch die Fixierung 
der vor Vertragsschluss erteilten Informationen sowie die Dokumentation des 
Vertragsinhaltes von Bedeutung. 
 
Informations- und Dokumentationspflichten zum Schutze der Verbraucher im 
elektronischen Geschäftsverkehr werden in drei europäischen Richtlinien 
begründet: Die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt (E-Commerce-Richtlinie)3 ist speziell auf elektronische Märkte 
zugeschnitten. Die Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen 

                                         
1  Ein Überblick findet sich bei Fleischer, ZEuP 2000, 772 ff. und Schwintowski, EWS 2001, 

201ff. Bereits die Entschließung des Rates vom 14. April 1975 betreffend ein Erstes 
Programm der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für eine Politi k zum Schutz und zur 
Unterr ichtung der Verbraucher (ABl EG 1975, Nr. C 92, S. 1 ff. v. 25. 4. 1975) nennt als 
eines von fünf fundamentalen Verbraucherrechten das Recht auf Unterrichtung und Bildung. 
Seit dem Vertrag von Amsterdam ist das Recht der Verbraucher auf Information auch im 
Primärrecht der Union verankert, vgl. dazu Reich, VuR 1999, 3 ff. sowie Staudenmayer, 
RIW 1999, 733 ff. 

2  Zum Begriff der Information siehe Kloepfer, Informationsrecht, § 1 Rn. 49 ff. 
3  ABl EG Nr. L 178, S. 1 ff. v. 17. 7. 2000. 
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im Fernabsatz (Fernabsatzrichtlinie)4 dient ganz allgemein der Regelung von 
Distanzgeschäften mit Verbraucherbeteil igung und ist für den elektronischen 
Geschäftsverkehr ebenfalls von hoher Relevanz. Die jüngste Richtlinie, Richtlinie 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 
über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur 
Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 
98/27/EG (Finanz-FARL),5 hat einen ähnlichen Inhalt wie die Fernabsatzrichtlinie, 
regelt jedoch nur den Vertrieb von Finanzdienstleistungen. Da diese Richtlinie 
gemäß ihrem Art. 21 erst bis zum 9. Oktober 2004 in nationales Recht umgesetzt 
werden muss, bleibt ihr Inhalt für die vorliegende Untersuchung außer Betracht. 
Die in der E-Commerce- und Fernabsatzrichtlinie enthaltenen Informations- und 
Dokumentationspflichten sind dagegen durch den deutschen Gesetzgeber bereits 
in den §§ 312c, 312e BGB, §§ 6, 7 TDG und § 10 Abs. 2 und 4 MDStV umgesetzt 
worden. 
 
Dem Gedanken des Verbraucherschutzes tragen die genannten Bestimmungen in 
unterschiedlichem Maße Rechnung. Die Unterrichtungspflichten im Fernabsatz 
(§ 312c BGB) sind nur von einem Unternehmer gegenüber einem Verbraucher zu 
erfüllen. Die Aufklärungspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e 
BGB) richten sich an Unternehmer und stehen zur Disposition von Vertrags-
parteien, welche nicht Verbraucher sind. Der Adressatenkreis der §§ 6, 7 TDG, 
§ 10 Abs. 2 und 4 MDStV schließlich ist auf Anbieter geschäftsmäßiger Tele- 
oder Mediendienste beschränkt und dient laut den Gesetzgebungsmaterialien 
»dem Verbraucherschutz und der Transparenz von geschäftsmäßig erbrachten 
Telediensten«.6 
 

                                         
4  ABl EG Nr. L 144, S. 19 ff. v. 4. 6. 1997. Entgegen gelegentlicher Äußerungen im 

Schrifttum (etwa Schmidt-Räntsch, VuR 2000, 427 (428)) stellte der Zugang weiter Teile der 
Bevölkerung zum Internet nicht den Anlass für den Erlass der Fernabsatzregelungen dar. 
Vielmehr ist die Richtlinie 97/7/EG ein Werk aus einer – technisch – anderen Welt. Als am 
21. Mai 1992 die Kommission der Europäischen Gemeinschaften einen ersten Vorschlag für 
die Fernabsatzrichtlinie unterbreitete, gab es weltweit gerade 26 Computer, welche 
Informationen ins Internet stellten (Quelle: Hoeren, Internetrecht, S. 38). Wie fern die für 
das WWW typischen Vertriebsformen damals lagen, illustriert eine Aussage von Micklitz 
aus dem Jahre 1993: »Doch prophezeien die Techniker eine Welt, in deren Zentrum der 
Heimcomputer rückt, an den das Telefon und das Fernsehen gekoppelt werden.« (Micklitz, 
VuR 1993, 129 (130)). 

5  ABl EG Nr. L 271 S. 16 ff. v. 9. 10. 2002; ein erster Überblick findet sich bei 
Härting/Schirmbacher, CR 2002, 809 ff. 

6  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6098, S. 21. 
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Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, inwieweit die Informations- und 
Dokumentationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr geeignet sind, die 
durch den Gesetzgeber gesteckten Ziele zu erreichen. Dabei ist zunächst zu 
erörtern, inwieweit sich Anwendungsbereich, Inhalt und Ausmaß der Pflichten an 
dem jeweili gen Normzweck orientieren (siehe dazu § 2 bis § 7). Daran schließt 
sich die Untersuchung an, welche Rechtsbehelfe und Sanktionen sich an eine 
Pflichtverletzung knüpfen und wie effektiv diese Rechtsmittel sind (§ 8 bis § 14). 
Betrachtet werden diese Fragen vor dem Hintergrund des zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt wichtigsten Feldes des elektronischen Geschäftsverkehrs: dem World 
Wide Web (WWW).7 Häufig fälschlicherweise mit »dem Internet« gleichgesetzt, 
besteht das WWW aus allen Nutzern und Materialien im Internet, welche das 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) verwenden.8 Dieses Regelwerk ermöglicht 
es, alle Arten von Dateien im Netz unmittelbar zu referenzieren und auszu-
tauschen. Es macht das WWW zu demjenigen Dienst des Internets, welcher am 
besten zur kommerziellen Nutzung geeignet ist. 
 
Eine Bewertung der Informations- und Dokumentationspflichten, welche bei 
Vertragsschlüssen im WWW zu beachten sind, kann nur im Hinblick auf deren 
Zweck vorgenommen werden. Im Folgenden wird daher zunächst das 
Regulierungsziel der §§ 312c, 312e BGB, §§ 6, 7 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV 
erörtert (II.). Da die Effektivität von Informationspflichten auch von der 
menschlichen Kapazität zur Informationsaufnahme und -verarbeitung abhängt, 
werden zudem wichtige Erkenntnisse der Informations- und Wahrnehmungs-
psychologie kurz dargelegt (III.) Schließlich sollen die für diese Arbeit zentralen 
Begriffe des Verbrauchers und des Unternehmers näher bestimmt werden (IV.). 
 
 
II. Regulierungsziel 

Die verbraucherschützenden Informations- und Dokumentationspflichten im 
elektronischen Geschäftsverkehr verfolgen ein doppeltes Ziel. Primärer 
Normzweck ist der Schutz der Endkonsumenten durch die Herstellung optimaler 
Bedingungen für die Wil lensausübung und durch die Sicherung ihrer Rechts-
position mittels Dokumentation (1). Über dieses mikrojuristische Ziel hinaus 
sollen die Regelungen auch das Vertrauen der Marktteilnehmer in den Electronic 

                                         
7  Zur Erfüllung verbraucherschützender Informationspflichten im M-Commerce vgl. Ranke, 

MMR 2002, 509 ff. 
8  Weitere Internet-Dienste sind E-Mail, Internet Relay Chat (IRC), Internet Telefonie, Usenet, 

ftp, Telnet. 
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Commerce stärken und damit eine Stabili sierung der sich gerade entwickelnden 
elektronischen Märkte bewirken (2). 
 

1. Schutz der Verbraucher 

a) Vor teile des elektronischen Geschäftsverkehrs 

Einer Erläuterung der Vorteile des elektronischen Geschäftsverkehrs für den 
Endkonsumenten bedarf es kaum. Neben dem Komfort des Vertragsschlusses vom 
heimischen Bildschirm aus,9 ermöglicht die elektronische Kommunikation eine 
Senkung der Transaktionskosten bei der Entscheidungsfindung,10 beim 
Vertragsabschluss und bei der Lieferung digitaler Leistungen.11 Die Reichweite 
des Internets und das verstärkte Auftreten von Vermittlern (so genannten 
»Intermediären«) ermöglicht eine höhere Angebotsvielfalt. Regionale Grenzen 
können aufgrund der vergleichsweise geringen Kosten einer Präsentation im Netz 
überschritten werden,12 ein direkter Kontakt zwischen Endkonsument und 
Hersteller wird vereinfacht13 und die Größe des Marktes eröffnet verstärkte 

                                         
9  Dieser Vorteil i st von besonderer Bedeutung für Verbraucher, welche durch Behinderungen 

in ihrer Mobilität beschränkt sind oder in ländlichen Gegenden leben, vgl. Enquete-
Kommission, Verbraucherschutz in der Informationsgesellschaft, S. 18. 

10  Die verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten ermöglichen es dem Verbraucher, Preise 
und Angebote direkt zu vergleichen (anstatt verschiedene Ladengeschäfte aufzusuchen oder 
Kataloge zu bestellen). Zahlreiche elektronische »Agenten« fördern zudem die 
Preistransparenz im WWW, indem sie die Online-Angebote nach den günstigsten Angeboten 
durchforsten, z.B. <http://www.preis-vergleich.de>, <http://www.shoppingscout24.de>, 
<http://www.producto.de>. Siehe auch Bock, CR 2001, 249 ff. 

11  Arnold, CR 1997, 526; Borges, ZIP 1999, 130. 
12  Köhler, NJW 1998, 185; Thorn, IPRax 1999, 1; Drexl, Verbraucherschutz im Netz, S. 76. 

Beispielsweise war die Nachfrage deutscher Kunden nach englischsprachigen Bücher unter 
<http://www.amazon.com> bzw. <http://www.amazon.uk> so hoch, dass sich Amazon 
Anfang 2002 entschieden hat, einen »English Book Shop« bei amazon.de einzurichten, siehe 
»Amazon.de eröffnet English-Books-Shop«, heise online-Newsticker v. 4. 3. 2002. Einen 
Überblick über grenzüberschreitende Verbrauchergeschäfte innerhalb der Europäischen 
Union bietet die Studie The European Opinon Research Group / EOS Gallop Europe, Cross 
Border Shopping Report, S. 3-37.  

13  Bekanntestes Beispiel ist Dell Computers <http://www.dell .com>. Die Senkung der 
Kostenstruktur u.a. durch den Verzicht auf ein Händlernetz ist maßgebliche Ursache dafür, 
dass Dell  zum Weltmarktführer der Computer-Hersteller aufgerückt ist. Siehe »US-Konzern 
Dell wil l Konkurrenz auch in Deutschland überholen«, heise online-Newsticker v. 20. 2. 
2002. Vgl. weiterhin die Nachweise der Enquete-Kommission, Verbraucherschutz in der 
Informationsgesellschaft, S. 19, zu möglichen Kosteneinsparungen beim Direktvertrieb: 
Reduzierung der Kosten eines Hemdes von DM 100,- auf DM 38,-, der Buchung eines 
Flugtickets von $ 8 auf $ 1, der Vertriebskosten für ein Computerprogramm von DM 25,- 
auf 35 bis 90 Pfennige. 
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Chancen für Kult- und Nischenmarketing.14 Der Nutzer hat die Möglichkeit, ohne 
Medienbruch nach Informationen über seinen potentiellen Vertragspartner zu 
suchen bzw. Warentests oder Verbraucherwarnungen einzusehen.15 Schließlich 
werden auch Zusammenschlüsse zwischen Verbrauchern zum Zweck der Stärkung 
ihrer Verhandlungsposition vereinfacht.16 
 
Trotz dieser Vorteile besteht ein Bedarf an vertriebswegspezifischen Verbraucher-
schutzbestimmungen für den elektronischen Geschäftsverkehr.17 
 

b) Herstellung realer Entscheidungsfreiheit durch Information 

Ein Schutzbedarf des im elektronischen Geschäftsverkehr agierenden Verbrau-
chers resultiert zunächst aus seiner schlechten Informationsposition. Bei physi-
schem Kontakt zu seinem Kontrahenten kann der Abnehmer die Qualität der Ware 
begutachten, diese unter Umständen erproben, den Anbieter zum Inhalt der 
Leistung befragen und sich ein persönliches Bild von der Vertrauenswürdigkeit 
seines Gegenübers bilden. Im Fernabsatz sind diese Entscheidungsmechanismen 
dagegen geschwächt oder ganz außer Kraft gesetzt. Auch hinsichtlich der 
Informationsmöglichkeiten über bestimmte, von der anderen Partei vorgegebene 
Vertragskonditionen befindet sich der Verbraucher bei Distanzgeschäften im 
Nachteil. Die Frage nach Lieferkonditionen oder Leistungsvorbehalten beispiels-
weise stellt sich bei gleichzeitiger Anwesenheit der Vertragsparteien entweder 
nicht, da ein unmittelbarer Leistungsaustausch stattfindet, oder sie wird im 
persönlichen Gespräch automatisch berücksichtigt. 
 
Die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers wird zudem dadurch behindert, dass 
erhebliche Rechtsunsicherheit bezüglich vieler Prozesse und Vertragsformen im 
elektronischen Geschäftsverkehr herrscht. Aufgrund der Modernität des 
eingesetzten Mediums hat sich vielfach eine Verkehrserwartung noch nicht 
                                         
14  Asher, International Perspective, 3.3. Nischenangebote, z.B. Liebhaberstücke oder Ersatz-

teile für veraltete Hardware, finden sich insbesondere auf den zahlreichen Internet-Auktions-
plattformen. 

15  <http://www.stiftung-warentest.de>, <http://www.oekotest.de>, <http://www.ciao.de>. 
16  Hierbei handelt es sich auch, aber nicht notwendigerweise um kommerzielle Plattformen, 

z.B. <www.primus-online.de>. Siehe als Beispiel einer nicht gewerblichen Plattform 
<http://www.kartenfuchs.de>, zur wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit dieses Angebots LG 
Frankfurt, CR 2001, 125. 

17  Dies wird in der Literatur gelegentlich bezweifelt, vgl. etwa Buchner, EWS 2000, 147 (152): 
der Kunde sei durch seine starke Marktposition ausreichend geschützt, sowie Kuner, MMR 
1999, 185 (186): das Internet hebe den Unterschied zwischen »Verbraucher« und 
»Kaufmann« auf. Kritisch auch Lehmann, EuZW 2000, 517. 
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herausgebildet, und es fehlt an entsprechender Judikatur. Die anbietenden Unter-
nehmer verfügen somit – der Natur standardisierter Prozesse folgend – über eine 
erhebliche Gestaltungsprärogative, welche zum einen die technische Gestaltung 
des Vertragsschlussprozesses betriff t, zum anderen die rechtliche Ausgestaltung 
der sich neu entwickelnden Vertragsformen beinhaltet. Welche Optionen der 
Unternehmer hierbei im Einzelnen wahrnimmt, ist für seinen prospektiven 
Vertragspartner ohne entsprechende Aufklärung nicht ersichtlich. 
 
Die verbraucherschützenden Informationspflichten im elektronischen Geschäfts-
verkehr dienen dem Zweck, diese vertriebswegspezifischen Defizite auszu-
gleichen und durch die Herstellung von Transparenz den individuellen 
Verbraucher zur optimalen Wahrnehmung seiner Privatautonomie zu befähigen. 
Die intendierte Gleichstellung der Verbraucher im elektronischen Geschäfts-
verkehr mit denjenigen Verbrauchern, welche in physischen Kontakt zu ihren 
Vertragspartnern treten, begründet und begrenzt dabei zugleich die gebotene 
Informationserteilung. Auch bei Vertragsschlüssen in Anwesenheit beider 
Vertragsparteien befindet sich der Interessent in einer schwierigen Entscheidungs-
position, sofern bestimmte Eigenschaften der Leistung nicht der Inspektion, 
sondern nur der Erfahrung zugänglich sind und eine Beratung durch den 
Vertragspartner nicht erfolgt.18 Auf einen Ausgleich dieses fachlichen 
Informationsgefälles zwischen Unternehmer und Verbraucher zielen die §§ 312c, 
312e BGB nicht ab. 
 

c) Befr iedigung des Bedür fnisses nach Dokumentation 

Neben der Herstellung realer Entscheidungsfreiheit dienen die verbraucher-
schützenden Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr einem weiteren 
Individualinteresse. Dokumentationsbezogene Pflichten des Unternehmers sollen 

                                         
18  Reine »Suchgüter«, bei denen der einzelne Nachfrager die Qualität des Produkts durch 

selbständige Inspektion ermitteln könnte, sind in der durch zunehmende Komplexität 
geprägten Konsumgesellschaft selten geworden. Die meisten Produkte verfügen über einen 
gewissen Bestandteil an Eigenschaften, welche der Inspektion durch den individuellen 
Nachfrager zugänglich sind (z.B. die leichte Bedienbarkeit von Geräten), sowie anderer 
Eigenschaften, welche nur der Erfahrung zugänglich sind (beispielsweise die Lebensdauer 
von Bestandteilen). Grundlegend für die Differenzierung zwischen Such- und Erfahrungs-
gütern Nelson, 78 JPE [1970], 311 ff . Schließlich gibt es Leistungen, deren Qualität der 
(laienhafte) Nachfrager schlichtweg nicht oder nur durch kostspielige Beauftragung eines 
Dritten beurteilen kann, z.B. die Qualität einer ärztlichen Behandlung oder rechtsanwalt-
lichen Beratung oder die Notwendigkeit eines bestimmten Ersatzteils für ein defektes Gerät. 
Derartige Produkte werden nach Darby/Karni, 16 JLE [1973], 67 ff. als »Glaubensgüter« 
bezeichnet. 
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dem Verbraucher die Durchsetzung seiner durch die elektronische Transaktion 
begründeten Rechte erleichtern. Dies ist aus zwei Gründen erforderlich: 

(1)  Angesichts der allein virtuellen Präsenz19 eines Anbieters im WWW ist die 
Dokumentation seines Namens sowie einer ladungsfähigen Anschrift von 
Bedeutung, um eine eventuell notwendige Rechtsdurchsetzung zu gewähr-
leisten. 

(2) Bei Off line-Geschäftsabschlüssen (auch im klassischen Fernabsatz) sind 
Vertragsvereinbarungen bzw. die vom Unternehmer erteilten Informationen, 
welche die Basis des Vertragsschlusses bilden, zumeist in irgendeiner Form 
verkörpert. Ist ein Abnehmer an der Fixierung einer mündlichen Verein-
barung interessiert, kann er dies bei persönlichem Kontakt zu seinem 
Gegenüber problemlos erreichen. Sämtliche Inhalte im Internet sind dagegen 
flüchtig: »It is a book forever being written, rewritten, revised and erased«.20 
Mangels eines Archivs des WWW21 hat der Nachfrager keine Gewähr, auf 
die ihm einmal vermittelten Informationen wieder zurückgreifen zu 
können.22 

 

2. Stabili sierung des elektronischen Geschäftsverkehrs 

a) Das Risiko eines Marktversagens 

Neben dem Individualschutz der Verbraucher haben die Informations- und 
Dokumentationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr eine weitere, 
makrojuristische Zielrichtung. Sie sollen die sich entwickelnden elektronischen 
 

                                         
19  Der Inhaber einer Domain kann zwar durch die Abfrage der jeweil igen who-is Datenbank 

des Registrars ermittelt werden (für die TLD ».de« siehe <http://www.denic.de/servlet/ 
Whois>, für sämtliche TLDs vgl. z.B. <http://www.uwhois.com>). Diese Möglichkeit ist 
vielen unerfahrenen Internet-Nutzern jedoch nicht bekannt. Sofern der Vertragsschluss nicht 
über die Website des Unternehmers, sondern über eine von einem Dritten bereitgestellte 
Plattform erfolgt, hilft eine who-is Abfrage zudem nicht weiter. 

20  Fraser, 9 Loyola Consumer L Rep [1997], 230 (236). 
21  Seit Anfang November 2001 ist die Archivierungs-Plattform The Wayback Machine unter 

<http://www.archive.org> zugänglich, deren Betreiber seit 1996 eine Archivierung des 
gesamten Internets im zweimonatigen Rhythmus vorgenommen haben. Dieser Zeitabstand 
ist zu geräumig für die hier interessierenden Dokumentationszwecke.  

22  Abhängig von der Gestaltung einer Website (etwa mittels Flash) ist es dem Nutzer auch 
nicht möglich, bestimmte Teilseiten eigenständig zu speichern.  
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Märkte durch Stärkung des Konsumentenvertrauens stabil isieren und fördern.23 
Ausgangspunkt dieser Erwägung ist die Beobachtung des Ökonomie-Nobelpreis-
trägers George Akerlof, dass Informationsasymmetrien zwischen Anbietern und 
Nachfragern zu einem Qualitätswettlauf nach unten, einem breiten Vertrauens-
verlust der Nachfragerseite und dem Zusammenbruch oder Nichtentstehen ganzer 
Märkte führen können.24 
 
Auslösender Faktor eines derartigen Marktversagens (dem Entstehen eines so 
genannten »Markt für Zitronen«) ist die fehlende Möglichkeit der Abnehmer, die 
Qualität der angebotenen Produkte vor Leistungserbringung zu vergleichen. Als 
Folge legen die Nachfrager allen Angeboten eine Erwartung durchschnittlicher 
Qualität zugrunde und orientieren ihre Entscheidung hauptsächlich an dem zu 
entrichtenden Entgelt. Ein Anbieter minderwertiger Qualität kann folglich seine 
Gewinne bei relativ niedrigen Preisen maximieren, die Gewinnchancen eines 
Anbieters hoher Qualität zu entsprechenden Preisen sind gering. Fehlt es nun an 
einer Sanktionierung des schlechten Preis-Leistungs-Verhältnisses, etwa weil mit 
einer wiederholten Transaktion von vorneherein nicht zu rechnen war, so führt der 
Preisdruck zu einer Verdrängung hochwertiger Produkte aus dem Markt. Die 
sinkende Durchschnittsqualität führt zu einer Abwärtsspirale (»race to the 
bottom«), woraufhin das Vertrauen in den Markt auf Seiten der Abnehmer 
zusammenbricht. 
 
Der elektronische Geschäftsverkehr im Endkonsumentenbereich bietet optimale 
Voraussetzungen für die Entwicklung zu einem »Markt für Zitronen« in dem oben 
beschriebenen Sinne. Da die Informationsposition des Abnehmers hinsichtlich 
Qualität der Produkte und der Leistungsbereitschaft des Anbieters ungenügend ist, 
die Vergleichsmöglichkeiten hinsichtlich des Preises einer Leistung jedoch nahezu 
optimal, entspricht eine Orientierung am Preis – bei Zugrundelegung einer 
durchschnittlichen Qualitätserwartung – dem aus Nachfragersicht rationalen Ver-

                                         
23  Vgl. den 2. und 7. Erwägungsgrund ECRL: »Die Entwicklung des elektronischen 

Geschäftsverkehrs in der Informationsgesellschaft bietet erhebliche Beschäftigungs-
möglichkeiten in der Gemeinschaft, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen, und 
wird das Wirtschaftswachstum sowie die Investitionen in Innovationen der europäischen 
Unternehmen anregen [...]«; »Um Rechtssicherheit zu erreichen und das Vertrauen der 
Verbraucher zu gewinnen, muss diese Richtlinie einen klaren allgemeinen Rahmen für den 
Binnenmarkt bezüglich bestimmter rechtlicher Aspekte des elektronischen Geschäfts-
verkehrs festlegen.« 

24  Akerlof, The Market for »Lemons«: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism, 84 
QJE  [1970], 488 ff . Dieser bereits klassische Aufsatz war Grundlage der Verleihung des 
Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften an Akerlof im Jahre 2001, siehe The Royal 
Swedish Academy of Sciences, Press Release. 
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halten. Demgegenüber sind die Anreize für opportunistisches Verhalten auf Seiten 
der Anbieter hoch, da die Abwanderung einzelner privater Endabnehmer aufgrund 
der Größe des Marktes und der fehlenden lokalen Anbindung des Geschäfts zu 
vernachlässigen ist. 
 

b) Marktexterne Stabili sierung durch die Begründung von I nformations-
pflichten 

Der marktimmanente Mechanismus zur Vermeidung einer Qualitätsspirale nach 
unten und der damit verbundenen Abwanderung enttäuschter Abnehmer besteht 
im Aufbau von Reputation.25 Durch den kostenintensiven Aufbau eines »guten 
Namens« wird den potentiellen Kunden eine Gewähr für die Produktqualität und 
Leistungsbereitschaft des Anbieters suggeriert. Die Abnehmer verlangen in 
diesem Fall nicht nach vollkommener Transparenz des Angebots, da sie dem tat-
sächlichen Preis-Leistungs-Verhältnis einen geringeren Wert beimessen als der 
Garantie eines gewissen Qualitätsstandards.26 
 
Die Nachteile dieser eigenständigen Stabil isierung des Marktes liegen auf der 
Hand. Aufgrund der Kosten des Aufbaus von Reputation sind die Marktchancen 
für kleinere und mittlere Unternehmen gering; die Vorteile eines weltweit 
vernetzten Marktes, welcher über eine große Preistransparenz verfügt, werden 
aufgrund der Qualitätsunsicherheiten der Nachfrager nicht genutzt. Daher 
bezwecken die vom europäischen Gemeinschaftsgesetzgeber statuierten 
Informations- und Dokumentationspflichten neben dem Individualschutz der 
Verbraucher auch eine marktexterne Stabil isierung des elektronischen Geschäfts-
verkehrs.27 Die Herstellung von Transparenz soll den Marktteilnehmern eine Basis 
zur Beurteilung der Qualität der angebotenen Leistungen bieten und damit einem 
»race to the bottom« vorbeugen. 
 

Zur Herstellung von Markttransparenz ist Information jedoch nur dann geeignet, 
wenn sie entweder 

                                         
25  Akerlof, 84 QJE [1970], 488 (499 f.). 
26  Stigler, 69 JPE [1961], 213 (224). 
27  2. und 7. Erwägungsgrund ECRL; Fleischer, ZEuP 2000, 772 (778 f.); Grundmann, NJW 

2000, 14 (18). 
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• von sachkundigen und unabhängigen Dritten bereitgestellt wird oder 

• vom Anbieter bereitgestellt wird, Richtigkeit und Vollständigkeit aber von 
unabhängigen Dritten kontroll iert bzw. durch hinreichende Haftungsregeln 
sanktioniert werden. 

 
Im elektronischen Geschäftsverkehr scheidet eine Bereitstellung von Information 
durch unabhängige Dritte aufgrund der Größe des Marktes sowie des kon-
tinuierlich wechselnden Angebotes aus. Damit verbleibt das vom europäischen 
Gesetzgeber gewählte Regulierungsinstrument einer Verpflichtung der Anbieter 
zur Information ihrer Vertragspartner als theoretisch optimales Mittel, um eine 
Stabil isierung des Marktes und eine Förderung des Wettbewerbs zu  bewirken. 
 
 
III. Rahmenbedingungen der Informationserteilung 

Rechtspoli tik, welche Information als Instrument zum Schutz bestimmter 
Marktteilnehmer und zur Stärkung des Konsumentenvertrauens einsetzt, muss 
auch die Grenzen der menschlichen Informationsaufnahme und -verarbeitung 
berücksichtigen. An dieser Stelle sollen daher kurz diejenigen Erkenntnisse der 
Informationspsychologie erörtert werden, an denen die Eignung der §§ 312c, 312e 
BGB und §§ 6, 7 TDG, § 10 Abs. 2 und 4 MDStV zur Erreichung des 
Regulierungsziels später zu messen sein wird. 
 

1. Optimale Informationsmengen 

Wichtig aus der allgemeinen Informations- und Wahrnehmungspsychologie sind 
die Untersuchungen von Jacoby zum Einfluss von Information auf die Qualität der 
von Probanden getroffenen Entscheidungen. Zunehmende Produkttransparenz 
führt danach bis zu einer gewissen Schwelle zu einer höheren Entscheidungs-
kompetenz. Werden die Informationen jedoch über diesen Punkt hinaus gesteigert, 
so stagniert die Verarbeitungseff izienz der Entscheidungsträger zunächst und fäll t 
bei weiterer Informationszufuhr sogar ab.28 Die Grenze der menschlichen 
Aufnahme- und Verarbeitungskapazität ist erreicht und der so genannte 
»information-overload«, d.h. eine Informationsüberlastung, tritt ein.29 
 

                                         
28  Jacoby, 14 JMR 1977, 569 (572); Behrens, Konsumentenverhalten, S. 155; Scammon, 4 JcR 

[1977], 148 (154). 
29  Jacoby, 14 JMR 1977, 569 (572); Hagemann, Informationsbelastung, S. 86 f. 
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Eine Bestimmung der Wasserscheide, ab der die positive Beeinflussung der 
Entscheidungseff izienz durch Information in eine Informationsüberlastung 
umschlägt, ist in generalisierender Weise nicht möglich. »Information overload« 
ist zum einen abhängig von den individuellen Fähigkeiten des Informations-
empfängers, zum anderen wird er von der Komplexität der Information und der 
Situation, innerhalb welcher die Entscheidung zu fällen ist, beeinflusst.30 Ein 
Informationsanbieter kann die Gefahr einer Informationsüberlastung durch 
bestimmte Strategien verringern, z.B. durch den Transport der Inhalte in 
verständlichem Text31 oder durch die Verkleinerung der Informationseinheiten.32 
Ansonsten setzen die Rationalisierungsmechanismen des Entscheiders ein: 
Information wird nur noch selektiv verarbeitet, indem auf bestimmte 
Schlüsselinformationen, beispielsweise Preis und Markenname oder Gütesiegel 
zugegriffen wird.33 
 
Für die Beurteilung konsumentenschützender Informationspflichten bleibt somit 
festzuhalten, dass die Qualität menschlicher Entscheidungen nicht parallel zur 
Quantität der bereitgestellten Informationen verläuft. Maßstab für gesetzliche 
Unterrichtungspflichten muss es daher sein, nicht ein Maximum, sondern ein 
Optimum an Informationsvermittlung zu erzielen.34 
 

2. Besonderheiten der Informationsrezeption im World Wide Web 

Die formalen Anforderungen an eine Informationserteilung im WWW müssen 
sich zudem an den besonderen Rezeptionsgewohnheiten der WWW-Nutzer 
orientieren. 
 
Die geringen Kosten der Informationsübermittlung im WWW sowie die 
Notwendigkeit, auf einer Website die Interessen unterschiedlichster Zielgruppen 
berücksichtigen zu müssen, führt dazu, dass viele Unternehmer auf ihren 
Webseiten eine Fülle von Informationen bereitstellen. Der einzelne Nutzer wird 
daher notwendigerweise mit zahlreichen für ihn irrelevanten Informationen 
konfrontiert. Demgegenüber gestaltet sich die Suche nach Informationen, welche 

                                         
30  Behrens, Konsumentenverhalten, 157; Hagemann, Informationsbelastung, S. 152. 
31  Vgl. speziell für das WWW die Studie von Morkes/Nielsen, How to Write for the Web; 

allgemeiner Bettman/Kakkar, 3 JcR [1977], 233 (239 f.). 
32  Berndt, Der Markt 1984, 43 (47). 
33  Fritz/Oelsnitz, Marketing, S. 55 f.; Berndt, Der Markt 1984, 43 (44). 
34  Fleischer, ZEuP 2000, 772 (798) sowie ausführlich Kind, Grenzen des Verbraucherschutzes, 

S. 42-503, zusammenfassend auf S. 545 f. 
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für ihn von Belang sind, zeitintensiver, weil Hypertextsysteme wie das WWW 
keine zwingende räumliche oder zeitliche Informationsabfolge kennen.35 Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Medien fehlt es zumeist an einer Verkehrserwartung 
darüber, an welcher Stelle bestimmte Informationen aufzufinden sind. Allgemein-
verbindliche Rubriken, Überschriften oder Icons existieren kaum. 36 
 
Internet-Nutzer stellen sich in ihren Rezeptionsgewohnheiten auf die oben 
beschriebenen Gegebenheiten und Anforderungen ein, indem sie – knapp gesagt – 
mehr ausfiltern, mehr vergessen, flüchtiger wahrnehmen und weniger 
reflektieren.37 Einer Studie von Morkes und Nielsen zufolge überfliegen 79 % der 
Nutzer eine neu aufgerufene Seite, lediglich 16 % lesen deren Inhalt Wort für 
Wort.38 Daraus folgt ein rascher Wechsel von Seite zu Seite (»Web-Zapping«): 
Die durchschnittliche Verweildauer auf einer Homepage beträgt lediglich 12 bis 
25 Sekunden.39 Selbst wenn ein Benutzer nach spezifischen Informationen sucht, 
übersieht er diese häufig auf der gerade aufgerufenen Seite,40 da ihm die 
Fundstelle der Information nicht bekannt ist und ihm folglich nicht bewusst ist, 
dass er sich bereits am richtigen Ort befindet. Blinkende oder anderweitig stark 
hervorgehobene Objekte werden mit Werbebannern assoziiert und gewohnheits-
mäßig ignoriert, sofern ein Nutzer zielgerichtet nach Informationen sucht (so 
genannte »Banner-Blindness«).41 Schließlich werden Informationen, die erst nach 

                                         
35  Wie empirische Studien belegen, sind für Personen ohne gefestigte Wissensstruktur 

Hypertextsysteme linear-sequentiellen Systemen als Lernmedium unterlegen, siehe Tergan, 
Lernen mit Texten, 3.1; Ohler/Nieding, Kognitive Modellierung, S. 220 ff. Die 
Desorientierung des Nutzers wird durch den Ausdruck »Lost in Hyperspace« anschaulich 
beschrieben. 

36  Eine gewisse Verkehrserwartung besteht hinsichtlich der Positionierung von Hyperlinks. Der 
Link zur Homepage wird von Nutzern in der linken oberen Ecke oder zentriert am Fuß der 
Seite vermutet, Navigationshil fen erwarten Nutzer auf der linken Seite und externe Links 
eher auf der rechten unteren Seite des Bildschirms. Interne Suchfunktionen sowie der Link 
auf den »Warenkorb« werden am oberen linken Rand vermutet. Ausführlich Bernard, 
Usability News 4.1 (2002). 

37  Wirth, Aufmerksamkeit. 
38  Morkes/Nielsen, How to Write for the Web. Nielsens Zusammenfassung trägt die Überschrift 

»How Users Read on the Web« und gibt im ersten Satz die knappe Antwort »They don’t«. 
39  Dies ergab eine Untersuchung der Fachhochschule Düsseldorf, vgl. Schub von Bossiazky, 

message 4/2000. 
40  Morkes/Nielsen, How to Write for the Web; Wandke/Hurtienne, Navigationsverhalten, 4.8.; 

Schub von Bossiazky, message 4/2000. 
41  Benway/Lane, Banner Blindness; Pagendarm/Schaumburg, JoDI, vol. 2 issue 1. 
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»Scrollen«, d.h. nach dem Rollen eines Fensterinhaltes sichtbar sind, regelmäßig  
übersehen.42 
 
Wie sehr Design-Fehler die Informationsaufnahme der Nutzer behindern können, 
belegt eine Studie der E-Commerce Unternehmensberatung Creative Good aus 
dem Jahre 2000, in welcher acht große amerikanische Online-Shops untersucht 
wurden.43 In 43 % der Fälle führten Bedienungsprobleme, denen sich die Nutzer 
ausgesetzt sahen, zum Scheitern des gesamten Kaufs.44 Dieser hohe Prozentsatz 
überrascht deshalb, weil hier die Kommunikation von Inhalten scheiterte, deren 
Übermittlung im fundamentalen Eigeninteresse der Unternehmer stand. Hat ein 
Anbieter kein derartig hohes Interesse an der Vermittlung der Information, ist ein 
geringeres Bemühen um eine rezeptionsfreundliche Gestaltung zu erwarten. 
 
Die §§ 312c, 312e BGB, §§ 6, 7 TDG, § 10 Abs. 2 und 4 MDStV können ihre 
Funktion daher nur dann erfüllen, wenn der kognitive Verarbeitungsprozess der 
Informationsempfänger durch eine adäquate Präsentation der Information unter-
stützt wird. Bei der Bestimmung der formalen Anforderungen an die Informations-
erteilung müssen die in der Usability-Forschung gewonnenen Erkenntnisse über 
die spezifischen Rezeptionsgewohnheiten der WWW-Nutzer berücksichtigt 
werden. 
 
 
IV. Begriffsbestimmungen 

Die bisherigen Ausführungen haben wie selbstverständlich auf die Termini 
»Verbraucher« und »Unternehmer« Bezug genommen. Vor einer Untersuchung 
der einzelnen Informations- und Dokumentationspflichten bleibt zu klären, wie 
das Schutzobjekt »Verbraucher« und der Normadressat »Unternehmer« im 
Hinblick auf den elektronischen Geschäftsverkehr zu bestimmen sind. 

                                         
42  Wie eine Untersuchung an der Fachhochschule Düsseldorf ergab, werden nur 25% der 

angewählten Seiten mit Scroll-Funktion vollständig betrachtet, siehe Schub von Bossiazky, 
message 4/2000; Vgl. auch Wandke/Hurtienne, Navigationsverhalten, 4.9.: 24% der 
Testpersonen übersahen den richtigen Link, welcher erst durch Scrollen des Fensterinhaltes 
erkennbar wurde. Differenziertere Aussagen über die Umstände, unter welchen Nutzer bereit 
sind, zu scrollen, finden sich bei N.N., Eye For Design Newsletter, July/August 2001. 

43  Rehman, Holiday 2000 E-Commerce, <http://www.creativegood.com/holiday2000>. 
Untersucht wurden die Web-Seiten von amazon.com, BestBuy.com, bn.com, Buy.com, 
EToys.com, Gap.com, KBKids.com, LandsEnd.com. Die Probanden hatten alle bereits 
Erfahrungen mit dem Einkauf im WWW gesammelt. 

44  Rehman, Holiday 2000 E-Commerce, S. 11 ff., 19 ff . 
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1. Der Verbraucher 

a) Die Legaldefinition des § 13 BGB 

Ein Verbraucher ist eine natürliche Person,45 welche am Rechtsverkehr zu einem 
Zweck teilnimmt, der weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).46 Die private oder 
abhängig-berufliche47 Zielsetzung kann etwa in der Gestaltung des Haushalts bzw. 
der Freizeit, der Verwaltung des privaten Vermögens oder der beruflichen 
Quali fikation bestehen.48 Auslegungszweifel bei der Bestimmung der Ver-
brauchereigenschaft ergeben sich bei Verträgen mit gemischter Zwecksetzung 
(»dual use«) sowie dann, wenn das Handeln zu privaten Zwecken nicht deutlich 
hervortritt und die Frage nach dem Verkehrsschutz des Vertragspartners des 
»Verbrauchers« aufgeworfen wird. 
 

b) Praktische Erwägungen zur Abgrenzung 

Die Anbahnung von Transaktionen im WWW ist gekennzeichnet durch standardi-
sierte Prozesse, die Anonymität der Vertragsparteien sowie dadurch, dass häufig 
verschiedene Zielgruppen mittels eines einzigen Portals angesprochen werden. 

                                         
45  Angesichts der in der Praxis verwandten Eingabemasken für die Abgabe einer Bestellung 

stellt sich kaum die Frage, ob in einer erweiternden Auslegung des § 13 BGB auch 
Personenmehrheiten als »Verbraucher« in Betracht kommen. I.d.R. finden sich lediglich 
Eingabefelder für »Vorname« und »Nachname« bzw. »Firma«, so dass sich bei 
Personenmehrheiten ohne ausgeprägte korporative Struktur häufig der Handelnde selbst 
verpflichten wird. Im Hinblick auf den Normzweck der §§ 312c, 312e BGB erscheint es 
jedenfalls sinnvoll , auch »Gruppen von Verbrauchern«, bspw. einer Bauherrengemeinschaft, 
den Schutz der Informationspflichten zu Gute kommen zu lassen. Vgl. die – allgemein 
gehaltenen – Aussagen des XI. Zivilsenats zu § 1 Abs. 1 VerbrKrG, BGH NJW 2002, 368-
370 m.w.N.; Schäfer in: Das neue Schuldrecht, Kap. 8 Rn. 3; MüKo/Micklitz, § 13 Rn. 16. 

46  Die Beschränkung der Legaldefinition auf den Abschluss von Rechtsgeschäften wurde aus 
§ 24a AGBG übernommen und ist im breiteren Kontext des § 13 BGB offensichtlich 
verfehlt (Riehm, Jura 2000, 505; Palandt/Heinrichs, § 13 Rn. 5; Henssler/v.Westphalen/ 
Brisch, § 312b Rn. 11). Viele der auf § 13 BGB Bezug nehmenden Verbraucherschutz-
bestimmungen sollen ihre Wirkung gerade im Vorfeld des Vertragsschlusses entfalten.  

47  Der nationale Verbraucherbegriff ist weiter als der gemeinschaftsrechtliche 
Verbraucherbegriff, welcher lediglich das Handeln zu privaten Zwecken umfasst, vgl. Roth, 
JZ 2000, 1013 (1014); Bülow/Artz, NJW 2000, 2049 (2050); Palandt/Heinrichs, § 13 Rn. 3 
sowie EuGH, Slg. 1997, I-3767 (3795) – Benincasa/Dentalkit zu  Art. 13 EuGVÜ. Nach a.A. 
erfasst die Definition des Verbrauchers in Art. 2 Nr. 2 FARL bzw. Art. 2 lit. e ECRL auch 
nichtselbständige berufliche Tätigkeiten, siehe Faber, ZEuP 1998, 854 (873 f.), Pützhoven, 
S. 38 f.; zu § 24a AGBG MüKo/Basedow, § 24a Rn. 29. 

48  Palandt/Heinrichs, § 13 Rn. 3; Härting, Einl. FernAbsG, Rn. 52; MüKo/Wendehorst, § 312b 
Rn. 12. 
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Klassischen Auslegungsmethoden wie der Bestimmung des Vertragszwecks nach 
dem Maßstab des Empfängerhorizonts sind damit natürliche Grenzen auferlegt. 
Ein Anbieter im WWW muss grundsätzlich damit rechnen, dass seine pros-
pektiven Vertragspartner zu privaten oder abhängig-beruflichen Zwecken tätig 
werden.49 Will er Verbraucher anders behandeln als solche Kunden, die im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflich selbständigen Tätigkeit mit ihm kon-
trahieren, so kommt er nicht umhin, auf die Angaben des Kunden hinsichtlich 
dessen Zwecksetzung zu vertrauen. Praktisch lässt sich dies auf verschiedene 
Weise realisieren: 

• Ein Angebot wird deutlich als reine Business-to-Business (B2B) Website 
gekennzeichnet, die nur für Geschäfte zwischen Unternehmern zur 
Verfügung steht. 50 

• Die Nutzer eines Portals werden auf der Eingangsseite deutlich auf 
unterschiedliche Pfade für Geschäfts- oder Privatkunden geleitet.51 

• Ein Zugriff auf das Angebot ist nur nach Registrierung – bzw. bei erneutem 
Zugriff nach Login – möglich, während dessen die Verbraucher- oder 
Unternehmereigenschaft erfragt wird. 

 
Dem Unternehmer obliegt es somit, von seinen Nachfragern eine Einordnung 
entweder zum Kreis der Verbraucher- oder zum Kreis der Unternehmenskunden 
zu verlangen. Erfolgt eine entsprechende Unterscheidung – wie häufig im WWW 
– erst zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, so ist der Unternehmer gehalten, seine 
vorangehenden Webseiten in Konformität mit den Vorschriften der §§ 312c 
Abs. 1, 312e Abs. 1 BGB zu gestalten.52 Damit üben die vorvertraglichen 
verbraucherschützenden Informationspflichten eine erhebliche Reflexwirkung 
zugunsten derjenigen Kunden aus, welche im Rahmen ihrer gewerblichen oder 
beruflich selbständigen Tätigkeit handeln.53 
 
Erst wenn sich ein Kunde entgegen seinen ursprünglichen Angaben auf ein 
Handeln zu privaten Zwecken beruft, wird die Frage nach der Behandlung einer 

                                         
49  Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1275); Härting, § 1 FernAbsG Rn. 15; Ende/Klein, Vertriebsrecht, 

S. 27; Lütcke, § 312b Rn. 34; differenzierend MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 13. 
50  Z.B. <http://www.covisint.com>, <http.//www.myaircraft.com>, 

<http://www.mercateo.com>. 
51  Beispielsweise <http://www.dell .de>. 
52  Meents, S. 181; Härting, § 1 FernAbsG Rn. 15; Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1275); 

MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 13.  
53  Siehe Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 127: Setzung insgesamt positiv zu bewertender 

Standards auch für den B2B-Bereich. 
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Schein-Unternehmerschaft aufgeworfen. Demgegenüber ist die Frage nach den 
Konsequenzen einer gemischten Zwecksetzung auf Seiten des Kunden regelmäßig 
nur dann von Belang, wenn ein Unternehmer einen Kunden, der sich selbst als 
Verbraucher bezeichnet hat, der Normerschleichung verdächtigt. 
 

c) Schein-Unternehmerschaft 

Da die Erklärung des Kunden hinsichtlich seiner Zwecksetzung für den Unter-
nehmer den einzigen Anknüpfungspunkt für eine Einteilung seiner Kundenkreise 
darstellt , besteht ein erhebliches Bedürfnis des Verkehrsschutzes bei Trans-
aktionen im WWW. Die durch den Kunden selbst vorgenommene Einordnung als 
Geschäftskunde schaff t einen Vertrauenstatbestand für den Unternehmer. Ein 
nachträgliches Berufen auf die Verbrauchereigenschaft ist daher als miss-
bräuchlich und unzulässig einzustufen.54 
 
Ein derartiger Rechtsverlust eines Verbrauchers im Interesse des Verkehrsschutzes 
ist allerdings nur zu rechtfertigen, wenn dem Vorgang eine besondere Transparenz 
zugrunde liegt. Trennt ein Unternehmer beispielsweise die Pfade für Privat- und 
Geschäftskunden, so müssen entsprechende Hinweise auffälli g und unzweideutig 
sein, insbesondere muss ein unbeabsichtigtes Erreichen des »falschen« Pfades 
(beispielsweise durch Verfolgen eines externen Hyperlinks) ausgeschlossen 
werden. Eine kategorische Beschränkung des Anbieters auf den B2B-Bereich 
kann nicht allein durch eine entsprechende Klausel in die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen vorgenommen werden. Vielmehr müssen die Nutzer ausdrücklich 
darauf hingewiesen werden, dass das Angebot nur Geschäftskunden offen steht. 

                                         
54  Diese Restriktion der Berufung auf die Eigenschaft als Verbraucher verstößt nicht gegen das 

Gemeinschaftsrecht. Zwar knüpfen Fernabsatzrichtlinie und E-Commerce-Richtlinie 
lediglich an die Verbraucherrolle an und erfordern keine Erkennbarkeit derselben. 
Gleichwohl kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem Verkehrsschutz auf 
europäischer Ebene keine Geltung beigemessen wird. Beispielsweise findet sich im 
Guiliano/Lagarde-Bericht zur Interpretation des Verbraucherbegriffs nach Art. 5 EVÜ der 
Kommentar, dass der gute Glaube der anderen Partei geschützt werden müsse, sofern sich 
ein Verbraucher als Berufsangehöriger ausgebe (ABl EG 1980 Nr. C 282, S. 1 (23) v. 31. 10. 
1980). Dies legt den Schluss nahe, dass auch im Rahmen der Verbraucherschutzrichtlinien 
eine Berücksichtigung der Verkehrsinteressen nicht ausgeschlossen ist. Vgl. zum früheren 
§ 24 AGBG Ulmer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 24 AGBG Rn. 10, und Pfeiffer, NJW 1999, 
169 (174). 
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d) Gemischte Zwecksetzung 

aa) Maßgeblichkeit der anwendbaren Verbraucherschutzbestimmung 

Für die Problematik des dual use, d.h. der gemischten Zwecksetzung, bleibt nach 
den obigen Ausführungen in der Praxis wenig Raum. Registriert sich der Kunde 
als Geschäftskunde, so ist er aus Gründen des Verkehrsschutzes als solcher zu 
behandeln; registriert er sich als Privatkunde, so wird ein im Fernabsatz tätiger 
Unternehmer selten Anhaltspunkte dafür besitzen, dass ein geschäftlicher Bezug 
der Transaktion vorliegt. Selbstverständlich bleibt die Frage von Belang, sofern es 
zu einem Rechtsstreit zwischen dem Unternehmer und einem mit gemischter 
Zwecksetzung agierenden Kunden kommt. 
 
Zu den diversen Verbraucherbegriffen55 der verbraucherschützenden Sonder-
gesetze vor Erlass des § 13 BGB wurde in der Literatur die gesamte Bandbreite 
einer möglichen Behandlung der dual use Fälle vertreten. Die Anwendung 
verbraucherschützender Vorschriften auf derartige Geschäfte wurde teilweise 
einschränkungslos bejaht56 oder verneint.57 Demgegenüber differenzierte die herr-
schende Meinung in entsprechender Anwendung des Grundsatzes aus § 609a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB danach, welche der Nutzungsarten (privat oder gewerblich) 
überwog.58 
 

                                         
55  Die Differenzierung zwischen »Unternehmer« und »Verbraucher« fand sich bereits in § 24a 

AGBG. Dagegen findet sich in der Fernabsatzrichtlinie der Terminus »Lieferer«, das 
VerbrKrG benutzte die Begriffe »Kreditgeber« und »Verbraucher«, das HWiG sprach vom 
»Kunden« und der »anderen Vertragspartei«, das TzWrG verwandte die Termini »Erwerber« 
und »Veräußerer«. 

56  Zu § 312b BGB siehe Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312b Rn. 17; zu § 24a AGBG vgl. 
v.Westphalen, BB 96, 2101 (2101); zu § 1 VerbrKrG siehe v.Westphalen in v.Westphalen/ 
Emmerich/v.Rottenburg, § 1 VerbrKrG Rn. 44. 

57  Pfeiffer, NJW 1999, 169 (173); Faber, ZEuP 1998, 854 (886 ff.); Ende/Klein, S. 122 Fn. 2. 
58  Zu den Fernabsatzvorschriften vgl. Palandt/Heinrichs, § 312b Rn. 9; Börner/Rath, in: 

Rechtshandbuch E-Business, 2. Kapitel B. Rn. 57; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 15; 
Härting, Einl. FernAbsG, Rn. 57; Pützhoven, S. 42, 138; zu § 24a AGBG Horn in Wolf/ 
Horn/Lindacher, § 24a AGBG Rn. 23, ebenso noch Ulmer in Ulmer/Brandner/ Hensen, 8. 
Aufl., § 24a Rn. 26; zu § 1 VerbrKrG LG Essen, WM 1997, 814 (816); Bülow, Verbraucher-
kreditgesetz, § 1VerbrKrG Rn. 138. Strittig ist auch die Anwendung des Rechtsgedankens 
aus § 344 HGB, befürwortend Horn in Wolf/Horn/Lindacher, § 24a AGBG Rn. 23; 
Palandt/Heinrichs, § 13 Rn. 3; Larenz/Wolf, AT § 42 Rn. 44; Lütcke, § 312b Rn. 13; 
dagegen zu Recht auf die fehlende Vereinbarkeit dieser Analogie mit den Verbraucher-
schutzrichtlinien hinweisend MüKo/Micklitz, § 14 Rn. 27; MüKo/Wendehorst, § 312b 
Rn. 21; Bülow, Verbraucherkreditgesetz, § 1 VerbrKrG Rn. 49; Pfeiffer, NJW 1999, 169 
(174). 
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Richtigerweise ist diese Frage auch nach Erlass des § 13 BGB nur im Hinblick auf 
die jeweils anzuwendende Verbraucherschutzbestimmung zu beantworten. § 13 
BGB abstrahiert lediglich die rollenspezifische Schutzdimension (das Handeln zu 
privaten und nichtselbständigen beruflichen Zwecken), welche dem verbraucher-
schützenden Sonderprivatrecht gemein ist. Der Schutz »des Verbrauchers« wird 
jedoch nicht per se, sondern abhängig von einem situativ bedingten besonderen 
Schutzbedürfnis gewährt.59 Bei Auslegungsfragen muss daher auf den Normzweck 
der einzelnen, auf § 13 BGB rekurrierenden Verbraucherschutzbestimmung 
zurückgegriffen werden.60 
 

bb) Normzweck des § 312c BGB 

Die besondere Berücksichtigung des Handelns zu privaten oder abhängig-
beruflichen Zwecken im Rahmen des Informationsmodells nach § 312c BGB 
(Informationspflichten im Fernabsatz) beruht auf zwei Erwägungen. Von diesen 
kann die eine eher einem liberalen, die andere eher einem sozialen Zivil rechts-
verständnis zugeordnet werden.61 
 

aaa) Ökonomische Allokation der Informationskosten 

Betrachtet man den privaten Endnutzer als homo oeconomicus, d.h. als einen 
verantwortlichen, rationalen Entscheidungsträger, so bedarf es der Transparenz-
bestimmungen im Fernabsatz vor allem deshalb, weil dieser Vertriebsweg die 

                                         
59  MüKo/Micklitz, § 13 Rn. 4; Roth, JZ 1999, 529 (531f.). 
60  Ebenso MüKo/Micklitz, § 13 Rn. 7; Ulmer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 24a AGBG Rn. 26; 

a.A. Hk-BGB/Dörner, § 13 Rn. 2. 
61  Das liberale Zivilrechtsverständnis basiert auf dem Axiom der abstrakt-formalen Gleichheit 

aller geschäftsfähigen Rechtssubjekte und einer daraus resultierenden Vermutung der 
Richtigkeitsgewähr frei ausgehandelter Verträge. Verbraucherschutz erfolgt durch markt-
komplementäre Maßnahmen, beispielsweise durch die Stärkung der materiellen 
Privatautonomie des einzelnen, rational agierenden Individuums mittels Information (siehe 
z.B. Kemper, Verbraucherschutzinstrumente, S. 30 ff. m.w.N.). Diesem Verbraucherleitbild 
setzt das soziale Zivilrechtsverständnis das Modell eines weitgehend vom Konsum 
abhängigen und intellektuell unterlegenen Verbrauchers entgegen. Zum Ausgleich dieser 
strukturellen Unterlegenheit werden sozial motivierte marktkorrigierende Maßnahmen des 
Staates propagiert (siehe etwa v. Hippel, Verbraucherschutz, S. 37). Sowohl das eine als 
auch das andere Modell arbeitet mit einem recht holzschnittartigen Bild des zu privaten 
Zwecken handelnden Nachfragers. Eine Stellungnahme ist hier nicht erforderlich, 
hingewiesen sei lediglich darauf, dass sich situationsabhängig mal das eine, mal das andere 
Begründungsmuster als tragfähiger erweist. Zutreffenderweise legt der Gesetzgeber (sowohl 
auf nationaler als auch auf europäischer Ebene) ein differenziertes Leitbild des 
»Verbrauchers« zugrunde, und wählt frei zwischen marktkomplementierenden und markt-
korrigierenden Maßnahmen, vgl. Büßer, S. 79 ff. 
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Möglichkeit des Informationsaustausches zwischen den Parteien einschränkt. Zur 
Senkung der Transaktionskosten werden Geschäfte ohne individuelle Kommuni-
kation der Vertragsparteien geschlossen; die vor Vertragsschluss verfügbare 
Information ist einseitig standardisiert. Angesichts der geringen Transaktionsgröße 
würde es für die meisten zu privaten Zwecken handelnden Nachfrager ein ökono-
misch irrationales Verhalten darstellen, durch Rückfragen weitere Informationen 
über den Vertragsgegenstand bzw. die Vertragskonditionen zu ermitteln – 
insbesondere dann, wenn dies zum Vergleich verschiedener Wettbewerber mehr-
mals durchgeführt werden müsste.62 
 
Aus diesen Erwägungen lässt sich wenig folgern für oder wider die Subsumtion 
von dual use Geschäften unter die verbraucherschützenden Vorschriften des 
§ 312c BGB. Beispielsweise bleibt das Informationsbedürfnis eines kleinen 
Gewerbetreibenden, welcher einen Pkw erwirbt, vollkommen unbeeinflusst davon, 
ob er diesen rein privat, rein dienstlich oder sowohl für den einen als auch den 
anderen Zweck zu verwenden beabsichtigt.63 Folglich bildet das Kriterium der 
überwiegenden Nutzung keine taugliche Abgrenzungsmethode. 
 

bbb) Rechtsgeschäftliche Unerfahrenheit 

Die Informationspflichten im Fernabsatz tragen neben den obigen ökonomischen 
Erwägungen auch einem welfaristischen Gedanken Rechnung. Dies zeigt sich 
beispielsweise daran, dass § 312c BGB auch dann Anwendung findet, wenn die 
oben skizzierten Informationskosten aufgrund einer individuellen Kommunikation 
zwischen Unternehmer und Verbraucher (z.B. per Telefon oder E-Mail ) minimiert 
werden. Zudem handelt es sich bei einigen der »Aufklärungspflichten« im Fern-
absatz nach § 312c Abs. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 InfoV um Hinweis-
pflichten auf bestimmte standardisierte Vertragsklauseln. Da eine Einbeziehung 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen nach § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB die Möglichkeit 
einer zumutbaren Kenntnisnahme durch die andere Vertragspartei voraussetzt, 
stünde es dem Abnehmer ohne weiteres frei, sich über diese Klauseln zu 
informieren. Das gesetzliche Leitbild des Verbrauchers besteht folglich in einer 
rechtsgeschäftlich unerfahrenen und sorglos agierenden Person, welche Ent-

                                         
62  Mankowski, CR 2001, 767 (769); grundlegend Stigler, 69 JPE [1961], 213 ff. 
63  Zugegebenermaßen werden Transaktionen mit gemischter Zwecksetzung häufig nicht zum 

Kerngeschäft eines Gewerbetreibenden oder Selbständigen gehören, so dass die Vermutung 
einer schlechten Informationsposition nahe liegt. Dies ist jedoch nicht durch die gemischte 
Zwecksetzung, sondern durch die Art des Geschäftes bedingt. 



Informations- und Dokumentationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 

 

20 

 

scheidungen triff t, ohne alle zur Verfügung stehenden Informationsmöglichkeiten 
wahrgenommen zu haben. 
 
Eine derartige Annahme der Unbedarftheit triff t in der Regel bereits auf einen 
Selbständigen, welcher außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit agiert, nicht zu. Soll 
das Rechtsgeschäft zudem teilweise unternehmerischen Zwecken dienen, so kann 
von der handelnden Person aufgrund ihrer geschäftsspezifischen Erfahrungen ein 
überlegteres Vorgehen erwartet werden, welches sich in der eigenständigen 
Beschaffung ihm fehlender Informationen ebenso äußert, wie in der Durchsicht 
der gegnerischen AGB – oder alternativ in der Abstandnahme vom Vertrag. 
 
Eine Anknüpfung an die allgemeine rechtsgeschäftliche Erfahrenheit einer Person 
ist vor dem Hintergrund der Schutzkonzeption des § 312c BGB somit weitaus 
tragfähiger als die Bestimmung des überwiegenden Vertragszwecks. Verbraucher 
im Sinne des § 312c BGB ist daher nur derjenige, welcher zu rein privaten oder 
abhängig-beruflichen Zwecken in rechtsgeschäftlichen Kontakt mit einem Unter-
nehmer tritt.64 
 

cc) Normzweck des § 312e Abs. 1 S. 1 BGB 

Zu demselben Resultat führt eine Analyse des Normzwecks des § 312e Abs. 1 S. 1 
BGB. Dieser verpflichtet im Wesentlichen den Unternehmer zur Transparenz des 
von ihm gestalteten elektronischen Vertragsschlussprozesses. Wenn ein regelmä-
ßiger Kontakt zwischen den Parteien vorhersehbar ist, wie bei Rechtsgeschäften 
zwischen Unternehmern häufig der Fall, so genügt die einmalige Aufklärung oder 
eine Vereinbarung über das Abschlussverfahren. Sinnvollerweise stellt § 312e 
Abs. 2 S. 2 BGB die auf das Vertragsschlussverfahren bezogenen Pflichten daher 
zur Disposition der Verhandlungspartner, sofern es sich bei diesen nicht um 
Verbraucher handelt. Lässt sich eine zu gemischten Zwecken agierende Person auf 
diese Vereinbarung ein, spricht nichts dagegen, sie als Unternehmer und nicht als 
Verbraucher zu behandeln. 

                                         
64  Abstellend auf die rechtsgeschäftliche Erfahrenheit auch MüKo/Ulmer, § 355 Rn. 17, sowie 

zum früheren § 24a AGBG Jauernig/Jauernig, § 24a AGBG Rn. 3; Ullmann, NJW 1998, 
966. Einer derartigen Interpretation steht der Zwang zur richtlinienkonformen Auslegung 
nicht entgegen, da der EuGH zu einem engen Verständnis des Verbraucherbegriffes neigt, 
vgl. EuGH, Slg. 1991, I-1206 (1211) – di Pinto; EuGH Slg. 1993, I-139 (188) – Shearson 
Lehmann Hutton Inc.; EuGH Slg. 1997, I-3767 (3795) – Benincasa/Dentalkit.  
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e) Fazit 

Differenziert ein Anbieter im WWW nicht eindeutig zwischen Privat- und 
Geschäftskunden, so muss er grundsätzlich damit rechnen, dass seine potentiellen 
Vertragspartner zu privaten oder abhängig-beruflichen Zwecken tätig werden. 
Tritt ein Verbraucher bei der Abgabe seiner Online-Bestellung als Unternehmer 
auf, so ist er rechtlich als ein solcher zu behandeln. Im Falle einer gemischten 
Zwecksetzung ist der Kunde nach den Normzwecken der §§ 312c, 312e BGB 
ebenfalls nicht als Verbraucher i.S.d. § 13 BGB anzusehen. Da sich viele Online-
Angebote sowohl an Verbraucher als auch an Unternehmer richten, üben die 
verbraucherschützenden Unterrichtungspflichten jedoch eine positive Reflex-
wirkung auch auf Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmern aus. 
 

2. Der Unternehmer 

Das Gegenstück zum Begriff des Verbrauchers bildet »der Unternehmer«. Nach 
der Legaldefinition des § 14 BGB handelt es sich dabei um eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,65 welche im 
Rechtsverkehr in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit handelt.66 Maßgeblich ist das selbständige, auf eine gewisse Dauer 
angelegte, entgeltliche Anbieten von Leistungen am Markt.67 Auch Freiberufler, 
Landwirte, Handwerker und nicht im Handelsregister eingetragene Kleingewerbe-
treibende sind Unternehmer.68 Öffentlich-rechtliche Einrichtungen kommen dann 
als Unternehmer in Betracht, wenn ihre Leistungen privatrechtlich ausgestaltet 
sind, ihnen also kein »Bürger« sondern ein »Verbraucher« gegenüber steht.69 § 14 
BGB setzt keine Gewinnerzielungsabsicht voraus.70 
 

                                         
65  Nach der Entscheidung BGHZ 146, 341 ff. dürfte auch eine (Außen-) Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts als Unternehmer i.S.d. § 14 BGB anzusehen sein. 
66  Zum Kriterium des Abschlusses eines Rechtsgeschäfts siehe Fn. 46. 
67  Härting, Einl. FernAbsG, Rn. 64; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 11; Palandt/Heinrichs, 

§ 14 Rn. 2; vgl. für die Frage, welche Beteiligten der Wohnungswirtschaft als Unternehmer 
anzusehen sind Mankowski, ZMR 2002, 317 (318 ff.).  

68  MüKo/Micklitz, vor §§ 13, 14 Rn. 38; Palandt/Heinrichs, § 14 Rn. 2; Roth, JZ 2000, 1013 
(1015); Pfeiffer, NJW 1999, 169 (172) m.w.N. 

69  MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 11; Härting, Einl. FernAbsG, Rn. 60; Palandt/Heinrichs § 14 
Rn. 2. 

70  Härting, Einl. FernAbsG, Rn. 64; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 11; Lütcke, § 312b Rn. 26; 
Mankowski, ZMR 2002, 317 (318); Ulmer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 24 AGBG Rn. 10 
m.w.N. A.A. Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 123; Horn in Wolf/Horn/Lindacher, § 24 AGBG 
Rn. 6. 
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Trotz der gewissen Konnexität, welche zwischen den Begriffen »Verbraucher« 
und »Unternehmer« besteht, erfordert der Unternehmerbegriff des § 14 BGB 
ferner nicht, dass der Unternehmer mit seiner Tätigkeit eine geldwerte Gegen-
leistung eines Verbrauchers anstrebt.71 Es ist vielmehr ausreichend, dass dieser im 
geschäftlichen Verkehr zu nicht nur gelegentlichen Erwerbszwecken tätig wird;72 
in diesem Zusammenhang kommen insbesondere Einnahmen durch Werbebanner 
in Betracht. Allerdings ist hierbei das tatsächliche Vorliegen eines selbständigen 
Erwerbszweckes genau zu prüfen. Handelt es sich um eine primär zu privaten 
Zwecken gestaltete Website, deren Betreiber durch Teilnahme an einem Banner-
Tauschring Publizität erreichen möchte oder durch die Teilnahme an einem 
Partnerschaftsprogramm seines Providers seine Hosting-Kosten senkt, so ist die 
Schwelle zu einer selbständigen Tätigkeit zu Erwerbszwecken noch nicht 
überschritten.73 
 
 
V. Verlauf der Untersuchung 

Die Untersuchung gliedert sich im Folgenden in zwei Teile. Im ersten Teil 
(§§ 2 bis 7) werden Anwendungsbereich, Inhalt und Form der Informations- und 
Dokumentationspflichten untersucht, um ihre prinzipielle Geeignetheit zur 
Erreichung der unter II. erörterten gesetzgeberischen Ziele zu überprüfen. Teil 
zwei wendet sich der Frage zu, welche Rechte einem betroffenen Verbraucher bei 
Missachtung der verbraucherschützenden Pflichten durch den Unternehmer 
zustehen (§§ 8 bis 12). Darüber hinaus werden die kollektivrechtlichen 
Instrumente zur Sanktionierung eines pflichtwidrig handelnden Unternehmers 
betrachtet (§§ 13 und 14). 

                                         
71  Ebenso MüKo/Micklitz, § 14 Rn. 29, § 13 Rn. 45. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass 

§ 14 i.V.m. § 312e BGB der Umsetzung des Art. 10 E-Commerce-Richtlinie dient. 
Normadressat der Richtlinie ist der »Diensteanbieter«, dessen Dienste »in der Regel gegen 
Entgelt« erbracht werden, wobei der 18. Erwägungsgrund ECRL ausdrücklich die Anbieter 
solcher Dienste mit einbezieht, »welche nicht von denjenigen vergütet werden, die sie 
empfangen«. 

72  Siehe die vorherige Fußnote. Von der Legaldefinition des Art. 50 EGV sind nur selbständige 
Leistungen zu Erwerbszwecken, d.h. unternehmerische Tätigkeiten, umfasst; vgl. Grabitz/ 
Hilf/Randelzhofer/Forsthoff, Art. 49/50 EGV, Rn. 30; Bleckmann, Europarecht, Rn. 1672; 
MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 14 ff. 

73  Zweifelnd für den Anwendungsbereich der E-Commerce-Richtlinie Grabitz/Hil f/Marly, A4, 
Art. 2 Rn. 7 und Art. 5 Rn. 7. Wie hier im Hinblick auf das Handeln im geschäftlichen 
Verkehr nach § 14 Abs. 2 MarkenG LG München I, MMR 2001, 545. A.A. (zu § 14 Abs. 2 
MarkenG) LG Frankfurt v. 31. 10. 2002, Az.: 2 - 06 O 212/01 – Ballermann; LG Hamburg, 
v. 01. 03. 2000, Az.: 315 O 219/99 – lucky-strike.de. 
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Fernabsatz 

 
 
I . Überblick 

Die §§ 312b ff . BGB dienen der Umsetzung der Art. 1 bis 8 Fernabsatzrichtlinie 
(FARL) und bezwecken den Schutz der Verbraucher beim Abschluss von 
Distanzgeschäften. Der deutsche Gesetzgeber hatte zur Umsetzung der Richtlinie 
zunächst ein Sondergesetz, das Fernabsatzgesetz (FernAbsG) geschaffen. Mit 
Erlass des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes wurden die verbraucherschützen-
den Sonderbestimmungen in das BGB integriert.1 Die Fernabsatzbestimmungen 
sehen ein dreistufiges System zum Schutz der Verbraucher vor: erstens 
Transparenz durch vorvertragliche Information, zweitens Dokumentation der vor 
Vertragsschluss übermittelten Inhalte, ergänzt um weitere Unterrichtung, und 
drittens die Möglichkeit einer Vertragslösung durch Widerruf nach §§ 312d 
Abs. 1, 355 BGB. 
 
Im Rahmen dieser Untersuchung wird das Widerrufsrecht nur insoweit behandelt, 
als es eine Rolle bei der Sanktionierung von Verstößen des Unternehmers gegen 
seine Informations- und Dokumentationspflichten spielt. Hingewiesen sei jedoch 
darauf, dass die vorvertraglichen Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 1 Nr. 1 
BGB und das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB Schutzinstrumente mit 
einer ähnlichen Zielrichtung sind. Beide verringern das Informationsdefizit eines 
im Fernabsatz agierenden Verbrauchers hinsichtlich des Vertragsgegenstandes. 
Besteht ein Widerrufsrecht, so bezweckt die vorvertragliche Unterrichtung des 
Verbrauchers eine Verringerung der Transaktionskosten, da die Ausübung des 
Widerrufsrechts mit nicht unerheblichen Abwicklungskosten und Aufwand für 

                                         
1  Die Integration des Verbraucherrechts in das BGB war stark umstritten. Befürwortend 

beispielsweise Dörner in Schulze/Schulte-Nölke, S. 178; Schmidt-Räntsch in 
Schulze/Schulte-Nölke, 170 ff.; Roth, JZ 2001, 475 (487 f.); siehe auch die Stellungnahmen 
von Medicus, Grundmann, Micklitz und Schulze im Diskussionsbericht zu den Referaten 
Roth und Ulmer auf der Tagung der Deutschen Zivilrechtslehrervereinigung 
(Berichterstattung Schulte-Nölke), abgedruckt in JZ 2001, 497 f. Ablehnend dagegen 
Honsell , JZ 2001, 18 (19) sowie die Stellungnahmen von Dauner-Lieb und Hadding im 
Diskussionsbericht zu den Referaten Pfeiffer und Heß (Berichterstattung Vollkommer) in 
Ernst/Zimmermann, S. 549 f. Differenzierend, aber ablehnend hinsichtlich der 
Fernabsatzbestimmungen, Pfeiffer in Ernst/Zimmermann, S. 519 f. 
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beide Vertragsparteien verbunden ist.2 Steht dem Verbraucher dagegen ein Wider-
rufsrecht nicht zu, so lässt dies die Bedeutung der vorvertraglichen Unterrichtung 
als einzigem verbliebenen Schutzinstrument erheblich steigen. 
 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Anwendungsbereich der Informations- 
und Dokumentationspflichten nach § 312c BGB. Dazu werden zunächst die Tat-
bestandsmerkmale eines »Fernabsatzvertrages« nach § 312b Abs. 1 BGB vor dem 
Hintergrund rechtsgeschäftlicher Erscheinungsformen im WWW diskutiert und 
sodann die einschlägigen Ausnahmetatbestände des § 312b Abs. 3 BGB auf ihr 
Ausmaß und ihre Zweckmäßigkeit hin untersucht. 
 
 
II . Das Vor liegen eines Fernabsatzvertrags 

Gemäß der Legaldefinition des § 312b Abs. 1 BGB sind Fernabsatzverträge 
Verträge über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, 
welche im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienst-
leistungssystems unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikations-
mitteln abgeschlossen werden. 
 

1. Ausschließliche Verwendung von Fernkommunikationsmitteln  

Da die Fernabsatzbestimmungen dem Ausgleich der Nachteile dienen, welche sich 
für den Verbraucher aus dem fehlenden physischen Kontakt zu seinem Vertrags-
partner ergeben, setzt § 312b Abs. 1 BGB die Anbahnung und den Abschluss 
eines Vertrages unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikations-
mitteln voraus.3 Im Hinblick auf den Schutzzweck der Fernabsatzvorschriften 

                                         
2  Dies verkennt van den Bergh in Ott/Schäfer, S. 87, welcher das Widerrufsrecht als optimales 

Instrument zur Korrektur von Informationsasymmetrien bezeichnet.  
3  Das WWW ist zweifellos ein Fernkommunikationsmittel, vgl. die Aufzählung von Tele- und 

Mediendiensten in § 312b Abs. 2 BGB. § 312c Abs. 1 BGB bezieht sich wörtlich nur auf 
den Vertragsschluss. Dass auch ein persönlicher Kontakt während der Vertragsanbahnung 
das Vorliegen eines Fernabsatzgeschäftes ausschließt, geht jedoch deutlich aus der 
Formulierung des Art. 2 Nr. 1 FARL hervor: »[...] wobei [der Lieferer] für den Vertrag bis 
zu dessen Abschluss, einschließlich des Vertragsabschlusses selbst, ausschließlich eine oder 
mehrere Fernkommunikationstechniken verwendet.« § 312b Abs. 2 BGB indiziert, dass der 
deutsche Gesetzgeber von dieser Gestaltung nicht abweichen wollte, vgl. die Begründung 
RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 30. Eine einschränkende Auslegung dieses Ausschluss-
kriteriums – etwa dahingehend, dass dem Verbraucher die vertragsrelevanten Informationen 
während des persönlichen Kontakts auch übermittelt werden müssten (so Palandt/Heinrichs, 
§ 312b Rn. 8; Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312b Rn. 28 ff .; Lütcke, § 312b Rn. 62) – 
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kann es richtigerweise nicht auf den Vertragsschluss als solchen ankommen; 
entscheidend ist vielmehr der Zeitpunkt der Bindung des Verbrauchers an seine 
Will enserklärung. So ist es für die Einordnung als Fernabsatzvertrag unerheblich, 
ob die elektronische Bestellung des Verbrauchers vom Unternehmer per Fern-
kommunikation angenommen wird, ob die Annahme konkludent durch Lieferung 
der Ware erfolgt oder ob erst der anliefernde Bote die Annahmeerklärung über-
bringen soll.4 Wird der Vertrag über das WWW angebahnt und dem Verbraucher 
anschließend die Möglichkeit eingeräumt, den Kaufgegenstand zu besichtigen, 
bevor er seine endgültige Entscheidung fällt , handelt es sich dagegen nicht um 
einen Fernabsatzvertrag.5 
 

2. Für den Fernabsatz organisiertes Vertr iebs- oder Dienstleistungssystem 

Per Fernkommunikationsmittel geschlossene Verträge stellen ferner keine 
Fernabsatzverträge i.S.d. § 312b BGB dar, sofern der Unternehmer nachweist,6 
dass der Vertragsabschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz 

                                                                                                                                   
widerspricht der Intention des Gesetzgebers und ist m.E. auch aus Schutzzweck-
gesichtspunkten nicht angezeigt. Der Verbraucher hat hier die Möglichkeit, die Seriosität 
seines Verhandlungspartners einzuschätzen und Erkundigungen über den Vertragsgegen-
stand einzuholen. Missbräuchliche Gestaltungen (vgl. MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 47) 
können über das Umgehungsverbot des 312f BGB aufgefangen werden. Wie hier Härting, 
§ 1 FernAbsG Rn. 68; Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1152). 

4  Anders MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 44, welche die letzte Fallgestaltung unter das 
Umgehungsverbot subsumiert. 

5  Vgl. den Sachverhalt der Entscheidungen OLG München, VuR 2001, 156 ff . und OLG 
Hamburg, CR 2002, 753 (755). Es handelte sich jeweils um eine so genannte 
»Rückwärtsauktion«, bei welcher der Preis der angebotenen Ware innerhalb vorgegebener 
Intervalle um eine bestimmte Preisstufe fällt. Derjenige, der als erster einen Doppelklick auf 
den »Zuschlagbutton« ausführte, wurde als »Auktionsgewinner« bezeichnet.  Allerdings 
kam aus lauterkeitsrechtlichen Gründen mit diesem »Zuschlag« kein Vertrag zustande, dem 
»Gewinner« wurde vielmehr die Option eingeräumt, das Auktionsfahrzeug zu besichtigen 
und am Ort der Besichtigung den Kaufvertrag abzuschließen. Obwohl der wesentliche 
Prozess der Kaufpreisbildung im Internet stattfand, handelte es sich nicht um ein 
Fernabsatzgeschäft i.S.v. § 312b BGB (OLG Hamburg a.a.O.). Denn die auf den 
Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung des Verbrauchers erfolgte in Anwesenheit 
beider Parteien und nach Besichtigung des Kaufgegenstands. 

6  Zur Beweislast BT-Drucks. 14/2658, S. 31; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 4; Stock, 
GewArch 2000, 471 (472); Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312b Rn. 33. 
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organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt ist.7 Wie die 
folgenden Ausführungen zeigen, wird dies einem im WWW agierenden Unter-
nehmer nur selten gelingen. 
 

a) Er fordernis eines zielgerichteten Handelns 

aa) Angebotspräsentation unter einem eigenen Domain-Namen 

Das Tatbestandsmerkmal eines »für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 
Dienstleistungssystems« ist nach überwiegender Ansicht erfüllt , sofern ein 
Unternehmer in personeller und sachlicher Hinsicht die organisatorischen Voraus-
setzungen geschaffen hat, um regelmäßig Geschäfte im Fernabsatz zu bewältigen.8 
Dieser Maßstab versagt allerdings bei kleineren Unternehmern, welchen eine 
erkennbare personelle und sachliche Strukturierung bereits aufgrund ihrer Größe 
fehlt. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Fernabsatzvorschriften nicht zwischen 
großen und kleinen Unternehmern unterscheiden,9 sondern einem Unternehmer, 
welcher Fernkommunikationsmittel zielgerichtet zum Abschluss von Rechtsge-
schäften mit Verbrauchern nutzt, zumuten, sich auf die damit korrespondierenden 
Pflichten einzurichten. 
 
Sofern ein Unternehmer eine Angebotspräsentation mit angeschlossenem 
Bestell formular im WWW veröffentlicht, kann allein aus der Gestaltung der 
Website bzw. der Miete eines Online-Shops10 geschlossen werden, dass der 
Anbieter eine betriebliche Ausrichtung auf den Vertrieb im Fernabsatz geschaffen 
hat.11 Anders ist es bei einer bloßen Darstellung des Angebots samt Angabe einer 
Kontaktmöglichkeit, d.h. E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Geschäftsan-

                                         
7  Durch das Abstellen auf die Struktur des Unternehmens werden die Belange eines 

ausnahmsweise im Fernabsatz tätigen Unternehmers geschützt, vgl. die Begründung RegE, 
BT-Drucks. 14/2658, S. 30. A.A. MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 1: Der Gesetzgeber habe 
die Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers im gelegentlichen Fernabsatz für geringer 
eingeschätzt. 

8  RegE BT-Drucks. 14/2658, S. 30; Micklitz in Micklitz/Reich, S. 7; AnwKom/Ring, § 312b 
Rn. 32; Lorenz, JuS 2000, 833 (839); Härting, § 1 FernAbsG Rn. 76; kritisch Mankowski, 
ZMR 2002, 317 (323). 

9  Dies verkennen sowohl Meents, S. 185, als auch Härting, § 1 FernAbsG Rn. 81 (siehe aber 
auch ibid, Rn. 85). 

10  Vgl. etwa T-Mart Smartshop, <http://www.t-smartshop.de>. 
11  Lorenz, JuS 2000, 833 (838); Piepenbrock/Schmitz, K&R 2000, 378 (379); Härting, CR 

1999, 507 (508); Gärtner/Gierschmann, DB 2000, 1601; Günther, CI 2000, 97 (98); 
Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1153); AnwKom/Ring, § 312b Rn. 32 m. Fn. 30; a.A. Meents, 
CR 2000, 610 (611); Härting, § 1 FernAbsG Rn. 81; Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 137. 
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schrift. Hier wäre denkbar, dass die Website lediglich werben soll und der Unter-
nehmer grundsätzlich von einem Vertragsschluss unter Anwesenden ausgeht.12 In 
der Regel dient das Gebrauchmachen des Mediums Internet jedoch dazu, auch 
überörtliche Interessenten zu gewinnen, mit welchen notwendigerweise ein 
Geschäftsabschluss im Fernabsatz erfolgt. Daher indiziert jedenfalls ein expliziter 
Hinweis auf die Bestellmöglichkeit per E-Mail, dass sich der Unternehmer auf den 
elektronischen Vertragsschluss eingestellt hat.13  
 

bb) Nutzung fremder Plattformen 

Unklar sind die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Fernabsatzsystems 
insbesondere dann, wenn sich ein Unternehmer zum Abschluss von Verträgen mit 
Verbrauchern der Vermittlungsdienste von Internet-Plattformen bedient.14 
Teilweise vertreiben Unternehmer ihre Leistungen so regelmäßig über diese 
Plattformen, dass sie von den Plattform-Betreibern als »Partner«, »Powerseller« 
oder »Star Seller« bezeichnet werden. Die häufige Nutzung der Plattform wird 
regelmäßig mit einer innerbetrieblichen Ausrichtung auf Vertragsabschlüsse auf 
diesem Wege korrespondieren, so dass die Bejahung eines auf den Fernabsatz 
ausgerichteten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems unproblematisch ist. Bei 
Anbietern, welche nicht zum Kreis solcher »Powerseller« gehören, fehlt es an 
einer entsprechenden Eindeutigkeit. Zweifelsohne bedient sich der Unternehmer 
auch hier eines auf den Fernabsatz ausgerichteten Vertriebssystems. Allerdings hat 
er dieses weder selbst eingerichtet, noch muss er es notwendigerweise systema-
tisch nutzen.15 
 
Meines Erachtens sollte der Vertrag aufgrund des zielgerichteten Handelns des 
Unternehmers gleichwohl als Fernabsatzvertrag betrachtet werden. Zur Unter-
stützung dieser Ansicht kann die Entstehungsgeschichte der Fernabsatzrichtlinie 
                                         
12  Reich, EuZW 1997, 581 (583); Lütcke, § 312b Rn. 76. 
13  Ebenso MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 54. Die Befürchtung von Meents, S. 184, »jeder 

Privatmann, der nebenbei Geschäfte im Internet tätigt«, könne so den Fernabsatzvorschriften 
unterfallen, ist aufgrund der an den Begriff des Unternehmers zu stellenden Anforderungen 
unzutreffend. 

14  Eine solche Plattform kann lediglich die Funktion eines elektronischen schwarzen Brettes 
haben, z.B. <http://zvab.com>, oder zum Vertragsschluss gegen Höchstgebot führen, wie die 
zahlreichen Internet-Auktionsplattformen.  

15  Ein Beispiel für eine lediglich gelegentliche Nutzung bietet der Sachverhalt der 
Entscheidung BGH NJW 2002, 363 ff .: Der Verkäufer hatte bereits mehrfach EU-Reimporte 
auf konventionellem Wege verkauft und zum ersten Mal ein Fahrzeug per Internet-Auktion 
bei ricardo.de zum Kauf angeboten. 
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herangezogen werden: Im ursprünglichen Vorschlag der Kommission beinhaltete 
die Definition des Fernabsatzgeschäftes lediglich eine hinreichend bestimmte 
Aufforderung des Unternehmers zum Vertragsschluss an den Verbraucher.16 Wie 
Micklitz berichtet, ist stattdessen das Erfordernis eines Vertriebs- bzw. Dienst-
leistungssystems in die Definition des Fernabsatzgeschäftes aufgenommen 
worden, um Abgrenzungsfragen, von welcher Seite und zu welchem Zweck zuerst 
eine Kontaktaufnahme zwischen Unternehmer und Verbraucher stattgefunden hat, 
zu vermeiden.17 Das Tatbestandsmerkmal des Fernabsatzsystems sollte folglich 
keine hohe Schwelle für die Annahme eines Fernabsatzvertrages begründen. Auch 
die Ausführungen des deutschen Gesetzgebers weisen darauf hin, dass durch 
dieses Kriterium lediglich solche Vertragsschlüsse im Fernabsatz von der 
Anwendung der §§ 312b ff. BGB ausgeschlossen werden sollten, welchen kein 
zielgerichtetes Handeln des Unternehmers vorausging.18 
 
Unterbreitet der Unternehmer mittels eines von einem Dritten eingerichteten 
Vertriebssystems eine invitatio ad offerendum oder ein Angebot ad incertas 
personas, so unterliegt er folglich den besonderen Verbraucherschutzpflichten im 
Fernabsatz.19 Er kann sich nicht darauf berufen, die Plattform nur gelegentlich 
genutzt zu haben. 
 

b) Vertragsschluss als maßgeblicher Bezugspunkt  

Das Erfordernis eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienst-
leistungssystems darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass auch die 
Erfüllung des Vertrages im Fernabsatz zu erfolgen habe. Zwar sind sowohl der 
deutsche Gesetzeswortlaut als auch der Richtlinientext sprachlich variabel genug, 
um die Erfüllungsebene bei der Bestimmung des organisierten Fernabsatzsystems 
in Betracht zu ziehen.20 Als Folge würden mittels eines Fernkommunikations-
                                         
16  ABl EG Nr. C 156, S. 14 ff. v. 23. 6. 1992, Art. 2 erster und sechster Gedankenstrich. 
17  Micklitz, EuZW 2001, 133 (136). 
18  Die Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 30, nennt als Beispiel den Geschäfts-

inhaber, welcher ausnahmsweise eine telefonische Bestellung entgegennimmt und die Ware 
sodann versendet. Hier nimmt der Unternehmer keine aktive, sondern eine passive Rolle ein. 

19  Auf zielgerichtetes Handeln des Unternehmers stellen ebenfalls ab Micklitz in 
Micklitz/Reich, S. 9; Braun/Trafkowski, CR 2001, 459 (461); Nordhausen in Reich/ 
Nordhausen, S. 38. Unklar Lütcke, § 312b Rn. 74 f., welcher einerseits die Initiative des 
Unternehmers für ausreichend erachtet, andererseits jedoch einen eigenen Vertriebskanal des 
Unternehmers fordert. 

20  AG Wiesloch, JZ 2002, 671; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 50 ff; siehe auch Neises, NZM 
2000, 889 (891). 
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mittels geschlossene Verträge über Dienstleistungen keine Fernabsatzgeschäfte 
darstellen, sofern die persönliche Leistungserbringung unter Kundenkontakt im 
Vordergrund steht (z.B. Dienst- und Werkverträge mit Arzt, Friseur, Klempner). 
 
Eine derartige Auslegung widerspricht jedoch der Konzeption der Fernabsatz-
richtlinie, den Verbraucher vor der Abgabe einer bindenden Wil lenserklärung 
ohne ausreichende Informationsbasis zu schützen.21 Zwar mag dem Verbraucher 
in den erwähnten Fällen eine gewisse Konkretisierungsmöglichkeit hinsichtlich 
des Vertragsinhalts zum Zeitpunkt der Leistungserbringung offen stehen. Ent-
scheidende Kriterien wie Identität des Anbieters, Preis der Dienstleistung oder 
Leistungsvorbehalte sind zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits fixiert, so dass die 
Erteilung bestimmter Informationen vor Vertragsschluss von entscheidender 
Bedeutung bleibt. In einer bloßen Terminvereinbarung liegt allerdings im 
Regelfall noch kein Vertragsschluss, so dass die Fernabsatzvorschriften nicht zur 
Anwendung gelangen.22 
 
Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass von dem Vorliegen eines 
Fernabsatzsystems stets auszugehen ist, wenn ein Unternehmer zum Zwecke des 
Vertragsschlusses Systeme einsetzt, welche einem Verbraucher die Abgabe einer 
auf einen Vertragsschluss gerichteten Willenserklärung über das WWW ermög-
lichen. 

                                         
21  Neises, NZM 2000, 889 (891); Willi ngmann, VuR 1998, 395 (399); Bürger, JZ 2002, 671 f. 

Die Notwendigkeit, das Merkmal eines für den Fernabsatz organisierten Dienstleistungs-
systems auf den Vertragsschluss zu beziehen, ergibt sich auch aus § 312b Abs. 3 Nr. 6 BGB: 
Hier wird eine ganze Sparte von Dienstleistungen, die durch den Vertragsschluss im Fern-
absatz einerseits und die persönliche Leistungserbringung mit unmittelbarem Kundenkontakt 
andererseits gekennzeichnet sind, vom Anwendungsbereich der Fernabsatzvorschriften 
ausgenommen. Dass die Normierung dieses Ausnahmetatbestands Folge tatkräftiger und 
erfolgreicher Lobbytätigkeit ist und eine Ungleichbehandlung terminierter Dienstleistungen 
nach sich zieht, ist bedauerlich, lässt sich jedoch nicht durch eine erweiternde und richt-
linienwidrige Auslegung des Merkmals »Fernabsatzsystem« verwischen. A.A. AG 
Wiesloch, JZ 2002, 671 (m. abl. Anmerkung Bürger); MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 50 ff .; 
Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 132. 

22  Palandt/Heinrichs, § 312b Rn. 11; zu Erwägungen beim Abschluss von Maklerverträgen vgl. 
Neises, NZM 2000, 889 (891). 



Informations- und Dokumentationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 

 
 

30 

 

3. Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen 

a) Jede geldwerte Leistung als potentieller Vertragsinhalt 

Gegenstand des Fernabsatzvertrages muss die Übergabe einer Ware23 oder die 
Erbringung einer Dienstleistung sein. Der deutsche Gesetzgeber hat die Termini 
»Ware« und »Dienstleistung« unverändert aus Art. 2 Nr. 1 FARL übernommen, so 
dass die innerstaatlichen Begriffe gemeinschaftsrechtlich geprägt sind und einer 
autonomem Auslegung bedürfen.24 
 
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs handelt es sich bei dem 
gemeinschaftsrechtlichen Begriff der »Ware« um körperliche, bewegliche Güter, 
welche einen Geldwert haben und Gegenstand von Handelsgeschäften sein 
können.25 Demgegenüber werden Dienstleistungen in Art. 50 EGV negativ 
definiert als sämtliche Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt erbracht werden 
und nicht unter die Vorschriften des freien Waren- und Kapitalverkehrs oder der 
Freizügigkeit fallen. Angesichts des Auffangcharakters des Art. 50 EGV wäre es 
zu kurz gegriffen, den Begriff der »Dienstleistung« auf rein tätigkeitsbezogene 
Leistungen zu beschränken.26 Vielmehr weisen die Ausnahmetatbestände des 
Art. 3 FARL (Finanzgeschäfte, Immobil iengeschäfte, Dienstleistungen im Bereich 
der Unterbringung) darauf hin, dass sich ein Fernabsatzvertrag grundsätzlich auf 
jedwede geldwerte Leistung beziehen kann.27 Somit fallen zweifellos auch 
Verträge mit mietrechtlichen Elementen, beispielsweise Vereinbarungen über  
E-Mail -Accounts und Host-Services unter die Fernabsatzvorschriften.28 
 

                                         
23  Entgegen des Wortlauts des § 312b Abs. 1 BGB ist es nicht erforderlich, dass der Vertrag die 

»Lieferung« einer Ware durch den Unternehmer vorsieht; vgl. dazu Art. 2 Nr. 1 der 
Fernabsatzrichtlinie, wonach der Vertrag lediglich eine Ware oder Dienstleistung 
»betreffen« muss.  

24  Palandt/Heinrichs, § 312b Rn. 10; Neises, NZM 2000, 889 (890); ausführlich Franzen, 
Privatrechtsangleichung, S. 347 ff. 

25  EuGH, Slg. 1968, I-627 (642) – Italien/Kommission.  
26  Irreführend daher die Erwägungen des deutschen Gesetzgebers, bei Dienstleistungen handele 

es sich um Dienst-, Werk- und Geschäftsbesorgungsverträge aller Art, vgl. BT-Drucks. 
14/2658, S. 30. Wie die Gesetzesbegründung Roth, JZ 2000, 1013 (1015); Fuchs, ZIP 2000, 
1273 (1274); AnwKom/Ring, § 312b Rn. 30. 

27  MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 24; Lütcke, § 312b Rn. 36; Härting, § 1 FernAbsG Rn. 55; 
Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 133; Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312b Rn. 17 und 20.  

28  Lütcke, § 312b Rn. 51. 
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b) Ausschluss unentgeltlicher Rechtsgeschäfte 

Aufgrund des nichtkommerziellen Ursprungs des Internets werden im WWW 
zahlreiche geldwerte Leistungen ohne Erwartung einer finanziellen Gegenleistung 
des Empfängers offeriert. Auch hierbei kommt häufig ein Vertrag zwischen einem 
Unternehmer und einem Verbraucher über die Lieferung einer Ware oder die 
Erbringung einer Dienstleistung zustande.29 Gleichwohl finden die Vorschriften 
über den Fernabsatz auf unentgeltliche Rechtsgeschäfte keine Anwendung, wie 
eine historisch-teleologische Auslegung der Bestimmungen ergibt.30 
 
In der Entstehungsgeschichte der Fernabsatzrichtlinie finden sich keine 
Anhaltspunkte dafür, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber eine Anwendung auf 
Rechtsgeschäfte, bei welchen der Verbraucher keine finanziellen Mittel einsetzt, 

                                         
29  Die Begriffe Ware und Dienstleistung erfordern nicht, dass ein Entgelt von dem Empfänger 

der Leistung erbracht wird, vgl. EuGH, Slg. 1988 II-2085 (2131) – Bond van 
Adverteerders/Niederländischer Staat sowie den 18. Erwägungsgrund ECRL. Vielmehr ist 
von einer Entgeltlichkeit i.S.d. Art. 50 EGV auszugehen, wenn die Leistung dem 
Wirtschaftsleben i.S.d. Art. 2 EGV zuzurechnen ist (Grabitz/Hilf/Randelzhofer/Forsthoff, 
Art. 49/50 EGV Rn. 34). Auch der Begriff des »Vertrages« welcher als gemein-
schaftsrechtlicher Begriff autonom auszulegen ist, setzt keine Gegenseitigkeit voraus: 
Rechtsvergleichend lässt sich feststellen, dass sämtliche kontinentaleuropäischen 
Rechtsordnungen den Vertragstypus der Schenkung kennen. Zwar setzen diese i.d.R. die 
Einhaltung einer besonderen Form voraus, werden jedoch trotz der mangelnden Form mit 
Vollzug der Schenkung als wirksam angesehen (siehe im Einzelnen Kötz, Europäisches 
Vertragsrecht I, S. 84 ff.). Andere Gefäll igkeitsverträge sind in den kontinentalen 
Rechtsordnungen auch ohne die Einhaltung einer bestimmten Form durchweg anerkannt. 
Abweichend hiervon bedarf nach der doctrine of consideration im Common Law jegliche 
Vereinbarung zu ihrer Durchsetzbarkeit einer Gegenleistung (Treitel, The Law of Contract, 
63 ff.). Anders ist dies bezüglich gratuitous promises nur, sofern das Versprechen in der 
Form eines deed gegeben wurde (zu den Einzelheiten Treitel, S. 145 f.). Wurde das 
Versprechen jedoch vollzogen, so wird auch im Common Law die Gültigkeit des 
Rechtsgeschäfts nicht bezweifelt, siehe Kötz a.a.O., S. 88. Zu Abgrenzungsversuchen 
zwischen Gefälligkeitsverhältnissen und Gefäll igkeitsverträgen im Hinblick auf 
unentgeltliche Internet-Angebote vgl. Härting, § 1 FernAbsG Rn. 46 f. Dagegen hält 
MüKo/Wendehorst aufgrund der Tatsache, dass hier unternehmerisches Handeln vorliegt, 
die Frage nach einem Rechtsbindungswillen sogar für unerheblich, vgl. § 312b Rn. 23 mit 
Fn. 32. 

30  A.A. MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 23; Härting, § 1 FernAbsG Rn. 43; differenzierend 
Lütcke, § 312b Rn. 56. Die Mehrzahl der Stimmen in der Literatur thematisiert diese Frage 
nicht, scheint jedoch implizit von einer Anwendung lediglich auf gegenseitige Verträge 
auszugehen. Unzutreffend Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 134, welche aus dem Merkmal des 
»Lieferns« eine Entgeltpflicht ableiten wollen. Der Begriff der »Lieferung« setzt eine 
Gegenleistung des Empfängers nicht voraus. Zudem erfordert Art. 2 Nr. 1 FARL einen »eine 
Ware betreffenden Vertrag«, so dass dem Merkmal der Lieferung in § 312b Abs. 1 BGB 
keine besondere Bedeutung beigemessen werden darf. 
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in Betracht gezogen hätte. So hält etwa der 18. Erwägungsgrund der E-Commerce-
Richtlinie explizit fest, dass auch Leistungen, welche nicht durch den Empfänger 
vergütet werden, unter die Bestimmungen der Richtlinie fallen. Eine entspre-
chende Klarstellung fehlt in der Fernabsatzrichtlinie. Auch der deutsche Gesetz-
geber ist davon ausgegangen, dass Gefälli gkeitsverträge den Fernabsatzregelungen 
nicht unterfallen, wie sich an der beispielhaften Auflistung von Kauf-, Dienst-, 
Werk- und Geschäftsbesorgungsverträgen in den Gesetzgebungsmaterialien erken-
nen lässt.31  
 
Die Anwendung der Fernabsatzvorschriften auf unentgeltliche Rechtsgeschäfte 
wird zudem nicht von dem Zweck dieser Bestimmungen gedeckt, das durch die 
Distanz zwischen Unternehmer und Verbraucher begründete Informationsdefizit 
zu kompensieren. Ist das Erlangen der Ware oder Dienstleistung für den Verbrau-
cher nicht mit einer Entgeltpflicht verbunden, so kann er sich ohne das Risiko, 
eine unverhältnismäßige Gegenleistung erbringen zu müssen, ein Urteil über die 
Leistung bilden. Er befindet sich insoweit nicht in einer schlechteren Position als 
ein Verbraucher, welcher in physischen Kontakt zu seinem Vertragspartner tritt.32 
Für Erläuterungen des Vertragsgegenstands und insbesondere das in § 312d Abs. 1 
BGB vorgesehene Widerrufsrecht besteht kein Bedarf.33 Das fehlende Schutz-
bedürfnis auf Verbraucherseite korrespondiert mit einer verringerten Zumutbarkeit 
der §§ 312b ff. BGB für den Unternehmer. Das deutsche Recht kennt keine 
grundsätzliche Haftungsminderung oder gar -befreiung bei der Erfüllung unent-
geltlicher Rechtsgeschäfte. Daher ist es eine ungerechtfertigte Benachteili gung, 
Unternehmer, welche mittels Fernkommunikationsmethoden Gefälli gkeitsverträge 
abschließen, durch zusätzliche, möglicherweise haftungsbegründende Informa-
tionspflichten zu belasten. 
 

                                         
31  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 31. 
32  Dies verkennt MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 23, welche die Anwendung der 

Fernabsatzvorschriften auf unentgeltliche Geschäfte mit der Begründung propagiert, dies sei 
einem Verbraucher bei der Beurteilung des Werts eines Geschenkes behil flich. Diese 
Beurteilung muss dem Verbraucher im Fernabsatz wie bei direktem Kontakt mit dem 
Unternehmer selbst überlassen bleiben. Unzutreffend daher auch die Erwägungen von 
Lütcke, § 312b Rn. 56, eine Belastung des Verbrauchers bestehe bereits in der 
unentgeltlichen Zusendung einer Ware, da diese der Entsorgung bedürfe. 

33  Sofern weiterhin vorgetragen wird, Identität und Anschrift des Unternehmers seien für den 
Verbraucher von Bedeutung, um eventuelle Haftungsansprüche geltend zu machen 
(MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 23), ist der Verbraucher durch das Gebot der 
Anbieterkennzeichnung nach § 6 TDG ausreichend geschützt. 
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Diese Erwägungen sind allerdings in jenen Fällen nicht stichhaltig, in denen die 
Leistung des Unternehmers nur vordergründig unentgeltlich ist – etwa wenn ein 
bestimmtes Verhalten des Verbrauchers nach den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen des Unternehmers eine Entgeltpflicht auslöst,34 oder wenn das 
»Geschenk« nur verbunden mit dem Kauf anderer Produkte des Unternehmers 
erhältlich ist. Hier ist einerseits eine Anwendung der Informationspflichten des 
§ 312c BGB sinnvoll, um die Transparenz des Angebots zu gewährleisten und den 
Verbraucher zur optimalen Wahrnehmung seiner Privatautonomie zu befähigen. 
Andererseits ist dem Unternehmer aufgrund der veränderten Interessenlage eine 
Einhaltung der §§ 312b ff. BGB zuzumuten. 
 

c) Exkurs: Abgrenzung zwischen Waren und Dienstleistungen 

Die bisherige Untersuchung hat ergeben, dass sämtliche Verträge zwischen 
Unternehmer und Verbraucher, welche eine Entgeltpflicht des Verbrauchers 
auslösen können und mittels des WWW angebahnt und abgeschlossen werden, 
Fernabsatzverträge i.S.d. § 312b Abs. 1 BGB darstellen. 
 
Die Binnendifferenzierung zwischen Verträgen über Waren und Verträgen über 
Dienstleistungen ist insoweit ohne Belang. Sie soll an dieser Stelle gleichwohl 
erörtert werden, weil sie in späterem Zusammenhang, d.h. hinsichtlich der §§ 312c 
Abs. 3, 312d Abs. 3 BGB Bedeutung erlangt. Schwierig ist insbesondere die 
Einordnung »digitaler Waren« oder »Intangible Goods«, welche per Datentransfer 
übermittelt werden. Die genannten Begriffe verdeutlichen die Zwitterstellung 
solcher immateriellen Güter. Mangels einer dauerhaften Verkörperung auf einem 
Datenträger handelt es sich nicht um Waren im strikten Sinne. Abgesehen von 
dieser fehlenden Verkörperung sind sie allerdings identisch mit Produkten, deren 
Wert zwar ebenfalls auf einer gedanklichen Leistung beruht, die aber aufgrund 
einer Materialisierung (etwa auf einer DVD oder CD-Rom) eindeutig dem 
Warenbegriff zuzuordnen sind. 
 
Der deutsche Gesetzgeber hat die Zuordnung von online zur Verfügung gestellten 

                                         
34  Beispielsweise, wenn der Unternehmer das kostenlose Hosten einer Domain anbietet, jedoch 

eine Deaktivierungsgebühr fordert, sofern über die Domain eine bestimmte Zeitspanne lang 
kein Traffic generiert wurde. Siehe zu diesem Fall aus der Praxis »Teure kostenlose 
Domains«, heise online-Newsticker v. 4. 1. 2002.  
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digitalen Waren ausdrücklich offen gelassen.35 Dagegen folgert eine verbreitete 
Ansicht im Schrifttum aus der Judikatur des Bundesgerichtshofs zur Überlassung 
von Standardsoftware, die Übermittlung digitaler Leistungen sei als Ware i.S.d. 
§ 312b ff. BGB anzusehen. Die genannte Rechtsprechung quali fiziert Standard-
software zwar nicht explizit als Sache i.S.d. § 90 BGB, zieht jedoch in ständiger 
Praxis die Vorschriften für den Sachkauf »zumindest entsprechend« heran.36 Im 
Schrifttum wird nun argumentiert, dass die Übertragungsweise digitaler 
Leistungen (Lieferung auf einem Datenträger oder Online-Übertragung) keine 
unterschiedliche rechtliche Bewertung rechtfertige.37 Die Online-Lieferung digi-
taler Leistungen sei daher nach den Vorschriften über den Sachkauf zu beurteilen 
und stelle eine Ware i.S.d. §§ 312b ff. BGB dar.38  
 
Den Vertretern dieser Ansicht ist zuzustimmen, dass die Art der Übertragung eine 
unterschiedliche schuldrechtliche Quali fikation des abgeschlossenen Vertrages 

                                         
35  Zur Anwendbarkeit des Widerrufsrechts im Fernabsatz findet sich in den 

Gesetzesmaterialien die Ausführung, dieses sei entweder nach § 3 I S. 3 Nr. 2 FernAbsG 
(= § 312d Abs. 3 BGB) ausgeschlossen (damit würde der Download eine Dienstleistung 
darstellen) oder der Ausschluss richte sich nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 FernAbsG ( = § 312d 
Abs. 4 BGB, dann Vertrag über eine Ware). Siehe die Begründung des RegE, BT-Drucks. 
14/2658, S. 44. Die Empfehlung des Bundesrats, in § 3 Abs. 2 Nr. 2 FernAbsG eine 
Ausnahme für online gelieferte Ware aufzunehmen (BT-Drucks. 14/2920, S. 4), wurde mit 
Hinweis auf die Fernabsatzrichtlinie abgelehnt (BT-Drucks. 14/2920, S. 4). Kritisch 
hinsichtlich dieser ambivalenten Haltung des Gesetzgebers Meents, CR 2000, 610 (613); 
Härting, VuR 2001, 11 (13). 

36  BGHZ 102, 135 (144); BGH NJW 2000, 1415 m.w.N., ebenso BGHZ 199, 97 (100) für das 
Überspielen eines Programms mittels Kabel von Festplatte zu Festplatte. Abweichend jedoch 
BGH NJW 1993, 2436 (2437), wonach Standardsoftware als bewegliche Sache anzusehen 
ist. Im Rahmen der Begründung zum Schuldrechtsmodernisierungsgesetz hat auch der 
Gesetzgeber Stellung bezogen: Software sei ein »sonstiger Gegenstand« i.S.d. § 453 Abs. 1 
BGB (BT-Drucks. 14/6040, S. 242). Im Schrifttum wird die Sacheigenschaft von Software 
weitgehend verneint, vgl. Palandt/Heinrichs, § 90 Rn. 2; Bormann/Bormann, DB 1991, 2641 
(2644); Müller-Hengstenberg, NJW 1994, 3128 (3131); a.A. König, NJW 1993, 3121 
(3124). Auch die entsprechende Anwendung der kaufrechtlichen Sachmängelrechte erfuhr 
Kritik, vgl. Müller-Hengstenberg, a.a.O., m.w.N. Zur Beurteilung nach UN-Kaufrecht siehe 
Schmitt, CR 2001, 145 ff. m.w.N.  

37  Meents, a.a.O.; Härting, a.a.O. Auch BGHZ 109, 97 (100) stellt für das Überspielen eines 
Programms mittels Kabel von Festplatte zu Festplatte fest, dass die Übertragungsweise für 
die Anwendung des AbzG keinen Unterschied machen könne.  

38  Meents, CR 2000, 610 (613); Härting, VuR 2001, 11 (13); MüKo/Wendehorst, § 312b 
Rn. 31; Lütcke, § 312b Rn. 49; Lorenz, JuS 2000, 833 (840); Roth/Schulze, RIW 1999, 924 
(928); Köhler/Arndt, Recht des Internet, Rn. 148; Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 133. Eine 
Einordnung von Software als Ware vertritt auch Dilger, Verbraucherschutz, S. 99, welche 
ihre Ansicht allerdings auf eine Interpretation der Rechtsprechung des EuGH stützt.  
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nicht rechtfertigt.39 Für die Einordnung der Leistung als Ware oder Dienstleistung 
i.S.d. §§ 312b ff. BGB ist dies jedoch ohne Belang, da diese Begriffe autonom 
auszulegen sind und nicht das Vorliegen eines bestimmten Vertragstypus des BGB 
implizieren. Die Auslegungshoheit für den Begriff Ware, dessen Verwendung im 
BGB durchweg gemeinschaftsrechtlich geprägt ist, liegt nicht beim Bundes-
gerichtshof, sondern beim EuGH.40 Dessen Rechtsprechung ist eindeutig: Als 
Ware kommen lediglich körperliche Gegenstände in Betracht.41 Folglich stellen 
zwar Tonträger mit enthaltenen Musikwerken42 und Datenträger mit enthaltener 
Software43 Waren dar, Musikstücke oder Computerprogramme, welche per Daten-
transfer geliefert werden, sind jedoch Gegenstand von Dienstleistungen.44  
 
Eine Differenzierung nach dem Kriterium der Verkörperung ist auch sachgerecht 
im Hinblick auf die §§ 312b ff. BGB. Von Bedeutung ist die Abgrenzung 
zwischen Waren und Dienstleistungen insbesondere im Rahmen des § 312d Abs. 3 
BGB, welcher das Erlöschen des Widerrufsrechts anordnet, sofern mit der Aus-
führung einer Dienstleistung begonnen wird. Sachgrund dieser Regelung ist, dass 
eine an den Widerruf anschließende Rückgabe eines verkörperten Gegenstands 
grundsätzlich möglich, die Rückgewähr eines unverkörperten Vertragsgegen-
standes dagegen unmöglich ist. Im Kontext der Fernabsatzvorschriften ist eine 

                                         
39  Mit gewichtigen Argumenten zweifelnd hinsichtlich der Anwendbarkeit des CISG 

Schlechtriem, Internationales UN-Kaufrecht, Rn. 32. Im Hinblick auf die Bestrebungen der 
Unterhaltungsindustrie, zunehmend Digital Rights Management Systeme einzuführen, ist es 
möglicherweise sinnvoller, nach dem Ausmaß der dem Endnutzer auferlegten 
Nutzungsbeschränkungen urheberrechtlich geschützter Materialien zu differenzieren. Dies 
ist jedenfalls der Ansatzpunkt, welcher für den Anwendungsbereich der UNCITRAL 
Preliminary Draft Convention on [ international] contracts concluded or evidenced by data 
messages gewählt wurde, vgl. UNCITRAL, Electronic contracting, Abs. 21. 

40  Siehe auch die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats, BT-
Drucks. 14/2920, S. 13: Die Einordnung von online zur Verfügung gestellten Leistungen 
könne nur durch eine »an der praktischen Bedürfnissen ausgerichtete Auslegung« der §§ 3 
Abs. 1 S. 3 Nr. 2, 3 Abs. 2 Nr. 1 FernAG erfolgen, »über deren Richtigkeit letztlich der 
EuGH zu entscheiden hat«. 

41  EuGH, Slg. 1977, II-1473 (1484) – Bosch GmbH. Vgl. die weiteren Nachweise bei 
Grabitz/Hilf/Randelzhofer/Forsthoff, Art. 49/50 Rn. 25 ff . A.A. Dilger, Verbraucherschutz, 
S. 99. 

42  EuGH Slg. 1981, I-147 (161) – Musik-Vertrieb Membran/GEMA. 
43  EuGH Slg. 1991, I-1853 – Brown, Boveri & Cie. 
44  Grabitz/Hilf/Voß, Art. 23 EGV Rn. 12. Zur Abgrenzung bei Fernsehsendungen vgl. EuGH, 

Slg. 1974, I-409 (428) – Sacchi: Fernsehsendungen sind ihrer Natur nach als 
Dienstleistungen anzusehen, der Handel mit sämtlichen Materialien, Tonträgern, Filmen etc. 
unterliegt dagegen den Bestimmungen über den freien Warenverkehr. 
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rechtliche Ungleichbehandlung von Verträgen über digitale Leistungen nach der 
Art ihrer Übertragung folglich durchaus legitim.45  
 
 
III . Die Ausnahmetatbestände des § 312b Abs. 3 BGB 

1. Allgemeines 

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, würde nach der Legaldefinition 
des § 312b Abs. 1 BGB nahezu jeder Vertragsschluss zwischen Unternehmer und 
Verbraucher im WWW den verbraucherschützenden Bestimmungen im Fern-
absatz unterliegen. § 312b Abs. 3 BGB nennt jedoch eine Reihe bedeutender 
Ausnahmetatbestände, welche auf unterschiedlichen Zweckerwägungen beruhen 
und sich teilweise nur vor dem Hintergrund intensiver Lobbytätigkeit während des 
Gesetzgebungsprozesses verstehen lassen.46 Nach ständiger Rechtsprechung des 
EuGH sind derartige Ausnahmen von gemeinschaftsrechtlichen Verbraucher-
schutzvorschriften eng auszulegen.47 Die Beweislast für das Eingreifen eines 
Ausnahmetatbestands trägt der Unternehmer, welcher sich auf diesen beruft.48 
 

2. Speziellere Verbraucherschutzbestimmungen 

Gemäß § 312b Abs. 3 Nr. 1 und 2 BGB finden die Vorschriften über den 
Fernabsatz keine Anwendung, sofern die Regelungen des Fernunterrichts-
schutzgesetzes49 oder der §§ 481 ff. BGB (Teilzeit-Wohnrechteverträge50) 

                                         
45  Diese Lösung steht im Einklang mit der bereits zitierten Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs zur rechtlichen Einordnung von Standardsoftware, welche stets darauf 
abgestellt hat, ob eine Übertragung der für den Sachkauf geltenden Vorschriften im 
konkreten Kontext sinnvoll ist, vgl. die Analyse von Bormann/Bormann, DB 1991, 2641 
(2643). 

46  Köhler/Arndt, Recht des Internet, Rn. 139; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 88. 
47  EuGH NJW 2002, 281 (282) – Heininger/Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG; EuGH 

Slg. 2001, I-3569 (3596) – Henning Veedfald/Arhus Amtskommune. 
48  MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 66. 
49  Ein Fernunterrichtsvertrag setzt – bei überwiegender räumlicher Trennung von Lehrer und 

Schüler – die entgeltliche Vermittlung von Fähigkeiten und Kenntnissen sowie eine 
Überwachung des Lernerfolgs durch den Lehrer, typischerweise im Rahmen von Prüfungen 
voraus (§ 1 Abs. 1 FernUSG). Der Verkauf von Lehrmaterial oder die Erbringung von online 
übertragenen Lehrveranstaltungen (siehe etwa <http://newyorkyoga.com>) verbleibt damit 
im Anwendungsbereich des § 312b Abs. 1 BGB, sofern nicht eine Leistungskontrolle 
erfolgt, bei welcher der Lernende eindeutig identifiziert und seine Kenntnisse tatsächlich 
überprüft werden können, vgl. MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 68. 
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eingreifen. Diese Bestimmungen gewährleisten einen den Fernabsatzvorschriften 
vergleichbaren Schutz, indem sie Informationspflichten des Unternehmers und ein 
Widerrufsrecht des Verbrauchers statuieren. Darüber hinaus verfügen sie über den 
Vorteil der Spezialisierung auf einen Vertragstyp.51 
 
Auf ähnlichen Erwägungen beruht der Ausnahmetatbestand für Finanzgeschäfte 
nach § 312b Abs. 3 Nr. 3 BGB. Er berücksichtigt die noch zu erlassenden 
Sonderbestimmungen, welche zur Umsetzung der Richtlinie 2002/65/EG über den 
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen erforderlich werden.52 Die Bestimmung 
des Ausnahmetatbestands wird sich künftig an der Reichweite dieser Sonder-
vorschriften zu orientieren haben,53 d.h. die Anwendung der §§ 312b ff. BGB 
scheidet aus bei »jede[r] Bankdienstleistung sowie jede[r] Dienstleistung im 
Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung von 
Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung«.54 Bereits de lege lata besteht für 
Finanzdienstleistungen aufgrund spezialgesetzlicher Bestimmungen,55 aus § 242 
BGB abgeleiteten Aufklärungspflichten56 und vielfältiger Schriftformerforder-

                                                                                                                                   
50  Nach der Legaldefinition des § 481 Abs. 1 BGB sind Teilzeit-Wohnrechteverträge Verträge, 

durch die ein Unternehmer einem Verbraucher gegen Zahlung eines Gesamtpreises das 
Recht verschafft oder zu verschaffen verspricht, für die Dauer von mindestens drei Jahren 
ein Wohngebäude jeweils für einen bestimmten oder zu bestimmenden Zeitraum des Jahres 
zu Erholungs- oder zu Wohnzwecken zu nutzen. Die §§ 312b ff . BGB bleiben anwendbar, 
sofern diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, beispielsweise weil das Wohnrecht lediglich 
für zwei Jahre eingeräumt wird. Hier wird regelmäßig das Dienstleistungselement des 
Vertrages überwiegen, so dass von einem Vertrag über die Erbringung einer Dienstleistung 
gesprochen werden kann, vgl. EuGH, Slg. 1999, I-2195 (2225) – Travel Vac SL/Manuel José 
Antelm Sanchis zur Anwendbarkeit der Haustürwiderrufsrichtlinie auf Timesharingverträge. 
Bevorzugte Vertriebsmethode für derartige Verträge ist allerdings nicht der Fernabsatz, 
sondern der Vertreterbesuch.  

51  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 31 f. 
52  Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 

über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der 
Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG, ABl EG Nr. L 
271 S. 16 ff. v. 9. 10. 2002. 

53  Vgl. die Änderung des Art. 3 Abs. 1, erster Gedankenstrich FARL durch Art. 18 Finanz-
FARL. 

54  Art. 2 lit. b Finanz-FARL 
55  §§ 491 ff . BGB i.V.m. § 10 InfoV; §§ 11, 15h AuslInvestmG; § 23 KAGG, §§ 5a, 8 Abs. 4 

und Abs. 5 VVG i.V.m. § 10a VAG. 
56  Nachweise bei Palandt/Heinrichs, § 311 Rn. 50 und 55. 
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nisse57 ein recht enges Schutznetz.58 Eine empfindliche Lücke kann lediglich im 
Hinblick auf die sich im Internet etablierenden Anbieter neuer, auf den elektro-
nischen Geschäftsverkehr zugeschnittener Zahlungsfunktionen gesehen werden. 
 

3. Immobili engeschäfte 

Die Fernabsatzvorschriften finden ferner keine Anwendung auf Verträge über die 
Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Begrün-
dung, Veräußerung und Aufhebung von dinglichen Rechten an Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten sowie über die Errichtung von Bauwerken (§ 312b 
Abs. 3 Nr. 4 BGB).59 Aufgrund der strengen Formvorschriften sowohl für das 
schuldrechtliche als auch das dingliche Geschäft nach den §§ 311b Abs. 1, 873, 
925 BGB sind Kaufverträge im WWW über in Deutschland belegene Grundstücke 
ohnehin unzulässig.60 Dies triff t allerdings nicht auf Verträge über die Errichtung 
von Bauwerken zu, welche ebenfalls unter die Ausnahmebestimmung fallen. Die 
Vorschrift sollte insoweit eng ausgelegt werden.61 Die Errichtung von Bauwerken 
ist nur dann von den Fernabsatzbestimmungen ausgenommen, wenn sie aufgrund 
der Umgestaltung des Grundstückes und der Unüblichkeit eines Vertragsab-
schlusses im Fernabsatz den klassischen Immobil iengeschäften gleichgestellt 

                                         
57  Verbraucherdarlehen, entgeltliche Zahlungsaufschübe und Finanzierungsleasingverträge 

bedürfen nach § 492 Abs. 1 S. 1 und 2 BGB der Schriftform; Versicherungsverträge werden 
in der Praxis regelmäßig schriftlich abgeschlossen. 

58  Die in § 312b Abs. 1 Nr. 3 BGB vorgesehene Gegenausnahme für Darlehensvermittlungs-
verträge ist für Vertragsabschlüsse im WWW von geringer praktischer Relevanz. Der 
Abschluss eines Darlehensvermittlungsvertrags ist in der elektronischen Form des § 126a 
BGB möglich (§ 126 Abs. 3 BGB). Der Einsatz qualifizierter elektronischer Signaturen hat 
sich unter Verbrauchern jedoch bislang nicht verbreitet, vgl. Roßnagel, NJW 2001, 1817 f.; 
Bizer, DuD 2002, 276 ff.; Krempl, heise online-Newsticker v. 12. 6. 2002. 

59  Diese Ausnahme entspricht dem Rechtsgedanken des Art. 295 EGV, wonach eine Harmoni-
sierung der Eigentumsordnung nicht angestrebt wird, vgl. Ende/Klein, Vertriebsrecht, 
S. 143; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 77; Mankowski, ZMR 2002, 317 (319). 

60  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 33; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 77; Roth, JZ 
2000, 1013 (1016); Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 143; AnwKom/Ring, § 312b Rn. 55. Siehe 
etwa den Sachverhalt der Entscheidung KG, CR 2002, 47 ff.: Im Rahmen von »Langzeit-
Auktionen« wurde von der Antragsgegnerin der Erwerb von Grundstücken in Kanada 
angeboten. Mit dem Höchstbietenden zum Zeitpunkt des Auktionsablaufs wurde ein notariell 
beurkundeter Vertrag nach § 313 BGB a.F. geschlossen. 

61  Palandt/Heinrichs, § 312b Rn. 14; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 79. 
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werden kann.62 Um eine Errichtung handelt es sich somit nicht bei bloßen 
Erneuerungs-, Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen.63 
 

4. Regelmäßige L ieferung von Gegenständen des täglichen Bedar fs 

Waren die bisher erörterten Bereichsausnahmen von durchweg einleuchtenden 
Erwägungen getragen, so kann dies von § 312b Abs. 3 Nr. 5 BGB nicht gesagt 
werden. Nach dieser Bestimmung finden die §§ 312c, 312d BGB keine 
Anwendung auf Verträge über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken und 
sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am 
Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unternehmern im 
Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert werden. Dieser Ausnahme-
tatbestand ist unklar formuliert, beruht auf unzutreffenden Schutzzweck-
erwägungen und nimmt eine wenig überzeugende Differenzierung nach der vom 
Unternehmer gewählten Lieferungsart vor. 
 

a) Voraussetzungen  

aa) Vertragsgegenstand 

§ 312b Abs. 3 Nr. 5 BGB setzt zunächst einen bestimmten Vertragsinhalt voraus. 
Während die Begriffe »Lebensmittel« und »Getränke« keine Probleme auf-
werfen,64 ist die Reichweite der Formulierung »sonstige Haushaltsgegenstände des 
täglichen Bedarfs« im Schrifttum höchst umstritten. Die Auslegung wird dadurch 
erschwert, dass die sprachlichen Fassungen des maßgeblichen Richtlinientextes 
voneinander abweichen. Die englische Fassung beispielsweise lässt den Bezug auf 
den Haushalt vermissen [»other goods intended for everyday consumption«], 
während die deutsche Fassung mit »Bedarf« übersetzt, was sowohl nach der 
englischen als auch der französischen [»d' autres biens ménagers de consommation 

                                         
62  MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 79; Härting, § 1 FernAbsG Rn. 120 ff . 
63  Palandt/Heinrichs, § 312b Rn. 14; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 79; Härting, § 1 

FernAbsG Rn. 124; Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312b Rn. 42. Ein Rückgriff auf die 
Rechtsprechung zu § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB verbietet sich ohnehin aufgrund des 
gemeinschaftsrechtlichen Ursprungs des § 312b Abs. 3 Nr. 4 BGB. 

64  Aufgrund der gemeinschaftsrechtlichen Prägung dieser Begriffe kann nicht direkt auf § 1 
Abs. 1 LMBG zurückgegriffen werden. Die dortige Legaldefinition kann aber wohl zur 
Auslegung herangezogen werden. Danach sind Lebensmittel oder Getränke feste oder 
flüssige Stoffe, die dazu bestimmt sind, in unverändertem, zubereitetem oder verarbeitetem 
Zustand von Menschen verzehrt zu werden, sofern diese Stoffe nicht überwiegend dazu 
bestimmt sind, zu anderen Zwecken oder zum Genuss verzehrt zu werden. 
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courante«] und italienischen Fassung [»di altri beni per uso domestico di consumo 
corrente«] als »Verbrauch« bezeichnet wird.  
 
In der Zusammenschau lassen sich aus den verschiedenen Versionen des Richt-
linientextes die Elemente Verbrauchsgut, regelmäßige Nachfrage und Haushalts-
gebrauch herausfiltern. Derartigen Produkten wohnt eine gewisse Nähe zu 
Lebensmitteln und Getränken inne. Es handelt sich um Güter, deren Beurteilung 
erst mit dem Verbrauch möglich ist, hinsichtlich deren Qualität der Verbraucher 
aber u.U. bereits Erfahrungen gesammelt hat und welche durchschnittlich über 
einen geringen Preis verfügen.65 Erfasst wären demnach Genussmittel, Kosmetika, 
Wasch- und Putzmittel, Hygienebedarf, aber beispielsweise auch Einmal-Kontakt-
linsen. Zu weitgehend ist es, wie teilweise vertreten, »das gesamte Sortiment eines 
Supermarkts« als Haushaltsgegenstand des täglichen Bedarfs anzusehen.66 
Gegenstände wie Videokassetten, Bücher, Beleuchtungen oder Textil ien stellen 
keine Verbrauchsgüter dar. Eine Subsumtion dieser Waren unter den Ausnahme-
tatbestand des § 312b Abs. 3 Nr. 5 ist weder im Hinblick auf dessen Normzweck, 
noch im Hinblick auf die damit verbundene Diskriminierung bestimmter Liefer-
methoden gerechtfertigt.67 
 

bb) Lieferung der Ware 

Der Ausnahmetatbestand des § 312b Abs. 3 Nr. 5 BGB greift nur ein, wenn der 
Unternehmer die betreffenden Waren an den Wohnsitz, Aufenthaltsort oder 
Arbeitsplatz des Verbrauchers68 im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten 
liefert. Entscheidend ist die objektive Auslegung des Angebots, d.h. ob der 
Verbraucher eine häufige und regelmäßige Bestellung vornehmen könnte.69 Die 

                                         
65  Ähnlich MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 81; Lütcke, § 312b Rn. 118. 
66  A.A. Palandt/Heinrichs, § 312b Rn. 15; Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312b Rn. 43; auf 

§ 1357 Abs. 1 BGB verweisend Ende/Klein, Vertriebsrecht S. 145. Widersprüchlich 
Härting, § 1 FernAbsG Rn. 130 und 131. 

67  Es ist nicht einzusehen, weshalb es beispielsweise einer Drogeriekette mit firmeninterner 
Warenauslieferung erlaubt sein soll, Bücher ohne Berücksichtigung der §§ 312c, 312d BGB 
zu verkaufen, der Buchversandhandel dagegen die Fernabsatzvorschriften beachten muss. 

68  Zutreffend vermerken MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 82, und Ende/Klein, Vertriebsrecht, 
S. 147, dass der Lieferort letztlich beliebig ist. 

69  AnwKom/Ring, § 312b Rn. 60; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 83; Schmidt-Räntsch, VuR 
2000, 427 (429). Unzutreffend ist es m.E., den Anbieter luxuriöser Lebensmittel oder 
Haushaltsgegenstände anders zu behandeln, so jedoch Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 145 f. 
In den maßgeblichen Verbraucherkreisen können auch diese Waren regelmäßig bezogen 
werden.  
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Lieferung muss durch den Unternehmer oder dessen Mitarbeiter erfolgen; die 
Beauftragung der Deutschen Post AG oder eines vergleichbaren Logistik-
unternehmens scheidet aus.70 Erwägungen im Schrifttum, die Lieferung durch ein 
dem Unternehmer rahmenvertraglich verbundenes Transportunternehmen der 
Lieferung durch den Unternehmer selbst gleichzustellen,71 zeigen, wie wenig 
sachgerecht eine Abgrenzung nach der Art der Zustellung ist. Für einen 
Verbraucher, der im WWW Drogerieartikel bestellt, ist es unerheblich, ob die 
bestellte Ware per Postpaket, durch Mitarbeiter des Unternehmers oder durch ein 
diesem verbundenes Transportunternehmen geliefert wird. Nach der hier 
vertretenen Auffassung sollte § 312b Abs. 3 Nr. 5 BGB als Ausnahmetatbestand 
möglichst eng ausgelegt werden und nur die Lieferung durch den Unternehmer 
und dessen Mitarbeiter als ausreichend erachtet werden. 
 

b) Kritik 

Entgegen den Ausführungen des deutschen Gesetzgebers72 beruht die Bereichs-
ausnahme für Lebensmittel, Getränke und Haushaltsgegenstände des täglichen 
Bedarfs nicht auf einem fehlenden Schutzbedürfnis des Verbrauchers. Wie die 
bewegte Entstehungsgeschichte des Art. 3 Abs. 2 FARL zeigt, liegt der Hinter-
grund dieser Bestimmung vielmehr in der Rücksichtnahme auf so genannte 
fliegende Händler.73 Bei diesen wurde nicht nur das Widerrufsrecht des 
Verbrauchers, sondern auch die detailli erte vorvertragliche Beschreibung des 
Leistungsgegenstands als unpraktikabel angesehen. 
 
An dieser Stelle zeigt sich das Manko einer einheitlichen Behandlung sämtlicher 
Fernkommunikationsmittel durch die Fernabsatzrichtlinie. Zweifellos erscheint 
eine detaill ierte Wareninformation bei einer telefonischen Bestellung über gering-
wertige Verbrauchsgegenstände überzogen. Andererseits wird es sich bei den 
unter § 312b Abs. 3 Nr. 5 BGB fallenden Vertragsgegenständen häufig um Waren 
handeln, welche in Fertigverpackungen enthalten sind. Für derartige Produkte, 
insbesondere Lebensmittel, Genussmittel und Kosmetika, kennt das deutsche 
Recht eine Reihe von Kennzeichnungsvorschriften, die größtenteils unter 

                                         
70  Palandt/Heinrichs, § 312b Rn. 15; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 82; Härting, § 1 

FernAbsG Rn. 138; Lütcke, § 312b Rn. 120. 
71  MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 82. 
72  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 33. 
73  Siehe die Zusammenfassung bei Grabitz/Hilf/Micklitz, A3 Rn. 25. 
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gemeinschaftsrechtlichen Einfluss entstanden sind.74 Dabei sind die Informationen 
deshalb auf der Verpackung oder einem daran befestigten Etikett anzubringen, 
damit sich der Verbraucher vor Vertragsschluss eine Vorstellung über Inhalts-
stoffe und mögliches Gefährdungspotential des Produktes bilden kann. Es kann 
dahinstehen, ob die Annahme realitätsnah ist, dass der einzelne Verbraucher die 
Produktkennzeichnung tatsächlich liest. Jedenfalls läuft es dem Normzweck der 
Fernabsatzvorschriften diametral entgegen, gerade diejenigen Produkte, für 
welche Etikettierungspflichten existieren, von den Informationspflichten im 
Fernabsatz weitgehend auszunehmen. Bei Einsatz des Kommunikationsmittels 
WWW ließe sich den Informationspflichten nach § 312c BGB auch für diese 
Produkte leicht nachkommen.75  
 
Die Abgrenzung danach, ob die Waren durch den Unternehmer im Rahmen 
häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert werden, ist ebenfalls verfehlt. 
Abhängig von dem eingesetzten Kommunikationsmittel kann die in § 312c BGB 
vorgesehene Informationserteilung unpraktikabel sein, abhängig von Größe und 
Struktur des Unternehmers mögen die Informationspflichten unzumutbar erschei-
nen. Mit der Frequenz sowie der Eigen- oder Fremdvornahme der Lieferung sind 
diese Fragen nicht verknüpft.76 Auch das Schutzbedürfnis des Verbrauchers 
besteht vollkommen unabhängig von der Art der Zustellung. 
 

c) Alternative Regelung 

Eine sinnvollere Regelung hätte darin bestanden, nach dem von den Parteien 
eingesetzten Kommunikationsmittel zu differenzieren und die vorvertraglichen 
Informationspflichten bei fernmündlicher Kommunikation einzuschränken.77 
Ohnehin sind für die »Paradebeispiele« des § 312b Abs. 3 Nr. 5, den Pizza-
Lieferdienst oder den Milchmann, die wenigsten der vorvertraglichen und 
                                         
74  Vgl. § 18 FertigpackungsVO; §§ 3 ff. Lebensmittel-KennzeichnungsVO; § 5 Nährwert-

kennzeichnungsVO; §§ 3, 4 Neuartige Lebensmittel- u. LebensmittelzutatenVO; §§ 4 ff. 
KosmetikVO. 

75  De lege lata verbleibt ein gewisser Schutz durch die Verpflichtung zur Angabe eines Grund- 
und Endpreises sowie der Liefer- und Versandkosten nach §§ 1, 2 PAngV. Siehe außerdem 
die Sonderbestimmung des § 4 Abs. 2 Nr. 3 Neuartige-Lebensmittel- u. Lebensmittelzutaten-
Verordnung: Für Erzeugnisse aus gentechnisch veränderten Sojabohnen und gentechnisch 
verändertem Mais ist eine Kennzeichnung »bei Abgabe von Lebensmitteln im 
Versandhandel auch in den Angebotslisten« erforderlich. 

76  Ebenso Roth/Schulze, RIW 1999, 924 (925); Lütcke, § 312b Rn. 123 sowie in anderem 
Zusammenhang Neises, NZM 2000, 889 (891). 

77  Diesen Weg beschreitet nun Art. 3 Abs. 3 der Finanz-FARL. 
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vertraglichen Informationspflichten des § 312c BGB i.V.m. § 1 InfoV einschlä-
gig.78 Im Hinblick auf im WWW angebahnte Transaktionen ist eine uneinge-
schränkte Anwendung der Informationspflichten des § 312c BGB zu befürworten 
(und als eine der Richtlinie gegenüber strengere nationale Bestimmung zulässig). 
Die Frage nach der Angemessenheit des Widerrufsrechts und dessen Ausschluss 
wäre separat zu behandeln.79 In der gegenwärtigen Fassung kann der Ausnahme-
tatbestand des § 312b Abs. 3 Nr. 5 BGB wegen seiner Unschärfe und sach-
widrigen Differenzierungen nur als verfehlt bezeichnet werden. 
 

5. Dienstleistungen des Tour ismus-, Hotel- und Gaststättengewerbes 

a) Hintergrund der Ausnahmebestimmung 

Für den elektronischen Geschäftsverkehr von besonderer Bedeutung ist die 
Bereichsausnahme des § 312b Abs. 3 Nr. 6 BGB (»Dienstleistungen in den 
Bereichen der Unterbringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken 
sowie Freizeitgestaltung, wenn sich der Unternehmer bei Vertragsschluss 
verpflichtet, diese Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb 
eines genau angegebenen Zeitraums zu erbringen«). Auch diese Bestimmung ist 
das Resultat eines kontrovers geführten und von intensiver Lobbytätigkeit 
begleiteten Gesetzgebungsprozesses.80 Die Ausnahme beruht auf drei 
Erwägungen:  

(1) der Unangemessenheit des Widerrufsrechts im Falle einer verbindlichen 
Reservierung, 

                                         
78  Nach § 1 Abs. 1 InfoV müsste ein solcher Unternehmer Identität und Anschrift, Preis der 

Ware und Lieferkosten sowie die wesentlichen Eigenschaften (häufig ohnehin vom Kunden 
spezifiziert) angeben. Nach § 1 Abs. 3 InfoV wäre er verpflichtet, eine Quittung 
auszustellen, welche eben diese Informationen beinhaltet nebst einer ladungsfähigen 
Anschrift und evtl. dem Namen des Vertretungsberechtigten. Abgesehen von der 
Bekanntgabe der Anschrift vor Vertragsschluss entsprechen diese Informationen ohnehin 
gängiger Praxis, selbst bei telefonischen Essensbestellungen. Die Behauptung, der durch die 
Fernabsatzvorschriften verursachte Aufwand des Unternehmers würde sich angesichts des 
geringeren Ertrags je Bestellung nicht rechnen, ist folglich unzutreffend (so jedoch 
Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 146 f.).  

79  Das Gewähren eines Widerrufsrechtes nach § 312d BGB ist zweifelsohne für leicht 
verderbliche Güter unangemessen. Bei den meisten anderen Lebensmitteln und 
Haushaltsgegenständen des täglichen Verbrauchs bestehen hygienische Bedenken gegen eine 
Rückgabe der Ware. Zu berücksichtigen sind diese Tatsachen im Rahmen des Ausschluss 
des Widerrufsrechts nach § 312d Abs. 4 Nr. 1 BGB, vgl. infra § 10 II. 2. b. bb. aaa. 

80  Vgl. im Einzelnen Grabitz/Hilf/Micklitz, A3 Rn. 26. 
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(2) der Gewährleistung des Verbraucherschutzes durch die Pauschalreise-
bestimmungen (§§ 651a ff. BGB i.V.m. §§ 4-9 InfoV),81 

(3) der für erforderlich erachteten Gleichstellung zu den Warenlieferungen nach 
§ 312b Abs. 3 Nr. 5 BGB.82 

 

b) Tatbestandsvoraussetzungen 

aa) Vertragsgegenstand 

§ 312b Abs. 3 Nr. 6 BGB erfasst Verträge über Dienstleistungen in den Sparten 
Unterbringung, Beförderung, Gastronomie und Freizeitgestaltung. Bei der 
Auslegung der Vorschrift ist zu berücksichtigen, dass diese vorrangig im Hinblick 
auf die Tourismusindustrie erlassen wurde.83 Daher fällt trotz der möglichen 
Subsumtion unter den Wortlaut eine Unterbringung oder Beförderung von Sachen 
grundsätzlich nicht unter den Ausnahmetatbestand.84 Bei der Miete von Wohn-
raum ist danach zu unterscheiden, ob ein touristischer, zeitweiser Aufenthalt oder 
eine teilweise Verlagerung des Wohnsitzes geplant ist. Die nahezu unerhebliche 
Abgrenzung zwischen den Bereichsausnahmen nach § 312b Abs. 3 Nr. 5 und 
Nr. 6 BGB erfolgt gemäß der Einordnung des Vertragsgegenstandes als Ware oder 
Dienstleistung.85 
 
Besondere Schwierigkeiten bereitet eine Eingrenzung dessen, was als Dienst-
leistung im Bereich der Freizeitgestaltung anzusehen ist. Dem Systemzusammen-
hang ist zu entnehmen, dass Freizeit jedenfalls nicht in dem weiten Sinn jeglicher, 
nach Abzug der Arbeitszeit verbleibender Zeit verstanden werden kann. Primärer 

                                         
81  Siehe Tonner, RRa 2000, 163 (164) zu Zweifeln, ob Pauschalreisen unter den 

Ausnahmetatbestand des § 312b Abs. 2 Nr. 6 fallen: »Eine Pauschalreise ist 
anerkanntermaßen mehr als die bloß additive Erbringung der Teilleistungen Unterkunft und 
Beförderung.« Angesichts der deutlichen Positionierung des Gesetzgebers in der 
Begründung des RegE (BT-Drucks. 14/2658, S. 33) kommt auch Tonner zu dem Schluss, 
dass Pauschalreisen de lege lata nicht den Fernabsatzbestimmungen unterliegen. Ebenso 
Roth, JZ 2000, 1013 (1016); Gärtner/Gierschmann, DB 2000, 1601; Palandt/Heinrichs, 
§ 312b Rn. 16. 

82  Grabitz/Hilf/Micklitz, A3 Rn. 26. 
83  Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 148; Härting, § 1 FernAbsG Rn. 146; MüKo/Wendehorst, 

§ 312b Rn. 87 f.; AnwKom/Ring, § 312b Rn. 61; Meub, DB 2002, 359 (360). 
84  Härting, § 1 FernAbsG Rn. 147; differenzierend MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 88. 
85  Unzutreffend daher die Aussage, zwischen Nr. 5 und 6 gebe es zahlreiche Überschnei-

dungen, so jedoch Grabitz/Hil f/Micklitz, A3 Rn. 26; Härting, § 1 FernAbsG Rn. 157. Nr. 6 
kann nicht zur Umgehung der Voraussetzungen der Nr. 5 (»im Rahmen häufiger und 
regelmäßiger Fahrten«) benutzt werden. 
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Zweck der Dienstleistung muss vielmehr die Erholung bzw. Muße des 
Verbrauchers sein, ob diese nun kulturelle, sportliche oder unterhaltende Züge 
annimmt.86 Dies führt dazu, dass Dienstleistungen im Bereich der Gesundheits-
fürsorge87 oder der Schönheitspflege88 grundsätzlich keine Freizeitgestaltung 
darstellen,89 aber aufgrund des Gesamtgepräges eines Leistungspakets der 
Ausnahmevorschrift unterfallen können. Unklar ist insbesondere die Einordnung 
von Unterricht.90 Betriff t dieser ein Hobby des Verbrauchers, lässt er sich leicht 
als ein Angebot zur Freizeitgestaltung verstehen (z.B. ein Töpfer- oder 
Tenniskurs); dagegen sprengt ein Abendstudium die Reichweite des Begriffs. Das 
objektive Abstellen auf die durchschnittliche Zwecksetzung der Teilnehmer ist 
ratsam, führt aber nicht zu zwingenden Ergebnissen (z.B. bei einem Sprachkurs). 
 
Die Dienstleistung muss in der Gestaltung der Freizeit bestehen. Nicht 
ausreichend ist es, wenn der Unternehmer lediglich einen Gegenstand zur Verfü-
gung stellt , mit dem der Verbraucher seine Freizeit selbst gestaltet. Auch dieses 
Erfordernis eines gewissen tätigkeitsbezogenen Leistungselements führt zu 
schwierigen Abgrenzungsfragen. So ist die Vermietung eines Cabriolets zur 
Spritztour in den Süden keine Dienstleistung im Bereich der Freizeitgestaltung;91 
bei einem Vertrag zur Nutzung eines Sportstudios kann dies jedoch erwogen 
werden.92 
 

bb) Konkretisierung des Leistungszeitpunkts 

Die oben genannten Dienstleistungen des Tourismus-, Hotel- und Gaststätten-
gewerbes sind nur dann von den Anwendungen der Fernabsatzvorschriften 
ausgeschlossen, wenn sich der Unternehmer verpflichtet, die Leistungen »zu 

                                         
86  Härting, § 1 FernAbsG Rn. 153 nennt die Beispiele Theaterveranstaltung, Fußballspiel und 

Stadtbesichtigung. Schmidt-Räntsch, VuR 2000, 427 (429), führt Reisen und Konzerte an. 
Zu weitgehend Reich in Reich/Nordhausen, S. 111, welcher aufgrund deren aleatorischen 
Charakters auch Internet-Auktionen als Dienstleistung im Bereich der Freizeitgestaltung 
verstehen will. Deren Hauptzweck ist jedoch die Vermittlung von Kaufverträgen. 

87  Z.B. ein Arztbesuch, Massage oder Krankengymnastik. 
88  Beispielsweise ein Solarien-, Friseur- oder Kosmetikerbesuch. 
89  Ebenso MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 88. 
90  Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 149 sehen jedenfalls »Volkshochschulkurse« als Freizeit-

gestaltung an.  
91  Anders hinsichtlich der Miete eines Tennisplatzes Palandt/Heinrichs, 60. Aufl., § 1 

FernAbsG Rn. 12. 
92  Für die Einordnung als Freizeitgestaltung Härting, § 1 FernAbsG Rn. 153. 



Informations- und Dokumentationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 

 
 

46 

 

einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums 
zu erbringen«. Unklar ist, ob die zweite Alternative lediglich solche Dienst-
leistungen erfasst, welche kontinuierlich innerhalb einer bestimmten Periode zu 
erbringen sind (beispielsweise die einwöchige Unterbringung in einem Hotel-
zimmer), oder ob es ausreicht, wenn eine einmalige Leistung innerhalb eines 
definierten zeitlichen Rahmens in Anspruch genommen werden kann (beispiels-
weise eine Bahnfahrkarte, deren Gültigkeit sich auf mehrere Tage oder Wochen 
erstreckt). Während der englische Richtlinientext ebenso offen ist wie die deutsche 
Fassung [»within a specific period«], verwendet die französische Fassung die 
Formulierung »à une période spécifiée«, nicht »dans une période« und stützt eine 
enge Auslegung. 
 
Einer historisch-teleologischen Interpretation lassen sich ebenfalls keine eindeu-
tigen Maßstäbe entnehmen. Primäres Ziel der Ausnahmebestimmung war es, das 
bei Reservierungen als unangemessen betrachtete Widerrufsrecht des Verbrau-
chers auszuschließen. Dies würde dafür sprechen, die Festlegung eines groben 
Zeitrahmens für die Erbringung der Dienstleistung nicht unter den Ausnahme-
tatbestand zu subsumieren, da das Widerrufsrecht den Unternehmer in dieser 
Situation nicht unverhältnismäßig belastet. Allein unter dem Gesichtspunkt der 
Zumutbarkeit des Widerrufsrechts lässt sich § 312b Abs. 3 Nr. 6 BGB jedoch 
nicht betrachten, weil sich der Vorschlag des Europäischen Parlaments nicht 
durchsetzen konnte, die Tourismusbranche wenigstens den vorvertraglichen 
Informationspflichten im Fernabsatz zu unterwerfen.93 
 
Angesichts dieser Interpretationsschwierigkeiten spricht viel für eine vermittelnde 
Position. Es ist durchaus möglich, dass der Unternehmer bei der Vereinbarung 
eines Zeitrahmens für die Erbringung der Leistung eine Kalkulation seiner 
durchschnittlichen Kapazität während des entsprechenden Zeitraumes zugrunde-
legt. Auch das Versprechung, eine Leistung innerhalb eines bestimmten, eng 
begrenzten Zeitrahmens zu erbringen, fällt daher unter § 312b Abs. 3 Nr. 6 BGB. 
Als maßgeblichen Zeitraum bieten sich etwa zwei Wochen an.94 
 

                                         
93  Vgl. den Beschluss des Europäischen Parlaments betreffend den Gemeinsamen Standpunkt 

des Rates, ABl EG Nr. C 17, S. 51 (53) v. 22. 1. 1996. 
94  Zu weitgehend m.E. MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 85, »mehrere Wochen«. Härting, § 1 

FernAbsG Rn. 156, stellt lediglich auf die Gültigkeitsdauer ab. 
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c) Kritik 

Der Ausnahmetatbestand des Art. 3 Abs. 2 FARL (§ 312b Abs. 3 Nr. 6 BGB) ist 
das Ergebnis eines von keinen erkennbaren Sacherwägungen getragenen 
Kompromisses zwischen Kommission und Europaparlament,95 welcher das 
Tourismus-, Hotel- und Gaststättengewerbe unangemessen privilegiert. Dies ist 
insbesondere deshalb bedauerlich, weil die Tourismusbranche einen der bedeu-
tendsten Geschäftszweige im elektronischen Geschäftsverkehr darstellt ,96 wobei 
die Buchung von Einzelleistungen bislang favorisiert wird.97 Mit der Regelung des 
§ 312b Abs. 3 Nr. 6 BGB werden einerseits die Interessen dieser Verbraucher 
missachtet, die nicht den Schutz der Pauschalreisebestimmungen (§§ 651a ff . 
BGB) genießen. Andererseits werden die Interessen derjenigen Unternehmer 
vernachlässigt, welche auf die Einhaltung verbindlicher Reservierungen angewie-
sen sind, ohne den genannten Branchen anzugehören.98 
 
Für den elektronischen Geschäftsverkehr hat dies durchaus praktische Folgen. 
Beispielsweise unterliegen die Betreiber der im Internet weitverbreiteten Flug-
börsen nicht den Unterrichtungs- und Transparenzbestimmungen des § 312c BGB. 
Im Fernabsatz tätige Autovermietungen müssen dagegen jederzeit mit dem 
Widerruf eines für einen bestimmten Tag terminierten Mietvertrags rechnen. Aus-
schließen lässt sich dies lediglich dadurch, dass der Unternehmer für 
Reservierungen durch Verbraucher eine Pufferzeit von zwei Wochen einführt.99 
Daraus folgt eine erzwungene Wartefrist, welche nicht im Interesse der Ver-
braucher liegt. Sinnvoll wäre es folglich gewesen, die Einhaltung der 
Informationspflichten nach § 312c BGB auch für die Tourismusbranche vorzu-
schreiben,100 das Widerrufsrecht für terminierte Dienstleistungen jedoch zu 

                                         
95  Nach dem ursprünglichen Richtlinienvorschlag sollten Dienstleistungen, bei denen 

Reservierungen vorgenommen werden, von den Fernabsatzvorschriften nicht erfasst werden. 
Das Europaparlament pochte dagegen auf die Beibehaltung des Widerrufsrechts. Siehe den 
Überblick zum Verlauf der Gesetzgebung bei Grabitz/Hilf/Micklitz, A3 Rn. 26. 

96  Vgl. »Studie: Einkauf im Internet wird beliebter«, heise online-Newsticker v. 24. 5. 2002. 
97  Siehe die im Herbst 2001 durchgeführte Untersuchung von Fittkau & Maaß, Reisen im 

Internet. 
98  Ebenfalls sehr kritisch MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 84 ff .; a.A. Pützhoven, S. 75, welcher 

die Regelung als interessengerecht bezeichnet. 
99  Nach zwei Wochen erlischt das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 2 i.V.m. § 355 Abs. 1 S. 2 

BGB. 
100  So auch Dilger, Verbraucherschutz, S. 130. 
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beschneiden.101 Während die zweite Option dem deutschen Gesetzgeber aufgrund 
der insoweit bindenden Anforderungen der Fernabsatzrichtlinie verwehrt war, 
hätte er seinen Spielraum zur Ausübung der ersten Maßnahme nutzen sollen.102 
 

6. Vertragsschluss unter Verwendung automatisierter Geschäftsräume 

Die Ausnahmen des § 312b Abs. 3 Nr. 7 BGB (Vertragsschluss unter Verwendung 
von Warenautomaten, automatisierter Geschäftsräume oder öffentlicher Fern-
sprecher) haben für Rechtsgeschäfte im Internet keine Relevanz. Selbst wenn der 
Vertragsabschlussprozess aufseiten des Unternehmers vollständig automatisiert 
verläuft, ist die Transaktion nicht mittels der Verwendung »automatisierter 
Geschäftsräume« erfolgt. Vielmehr sind darunter nicht virtuelle, sondern 
physische Geschäftsräume zu verstehen, beispielsweise per Münzeinwurf 
betriebene Schließfächer oder Waschsalons. In diesen Fällen kann der 
Verbraucher die Ware bzw. das Mittel zur Erbringung der Dienstleistung in 
Augenschein nehmen. Die Person des Vertragspartners ist von geringer Relevanz 
und der Vertrag wird von beiden Seiten sofort erfüllt .103 Der Gesetzgeber ist 
zudem davon ausgegangen, dass der Unternehmer beim Vertragsschluss unter 
Verwendung automatisierter Geschäftsräume Informationen nur unzureichend 
erteilen könne, während das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB undurch-

                                         
101  Anders Micklitz in Micklitz/Reich, S. 12, welcher die Ausnahmeregelung der Fernab-

satzrichtlinie aufgrund der sonst erforderlichen Abgrenzung zum Anwendungsbereich der 
Pauschalreiserichtlinie als »hinnehmbar« bezeichnet. Noch weitergehend hingegen Tonner, 
RRa 2000, 163 (164), welcher de lege ferenda sogar für die Einführung eines 
Widerrufsrechts bei Pauschalreisen plädiert. 

102  Stattdessen wurde bei der Umsetzung der Richtlinie ein weiteres Problemfeld eröffnet. Der 
deutsche Gesetzgeber hat die Formulierung des § 312 Abs. 3 Nr. 6 BGB nahezu wörtlich aus 
der Fernabsatzrichtlinie übernommen, dabei aber nicht berücksichtigt, dass der persönliche 
Anwendungsbereich der Richtlinie auf Geschäfte mit privater Zwecksetzung begrenzt ist. 
Demgegenüber bezeichnet § 13 BGB auch eine natürliche Person, welche ein Rechtsgeschäft 
zu abhängig-beruflichen Zwecken eingeht, als Verbraucher. Den Fernabsatzvorschriften 
unterfallen damit beispielsweise auch berufliche Fortbildungen. Dem Gesetzesanwender 
bleibt hier die Wahl zwischen Scylla und Charybdis: Eine Analogie zu § 312b Abs. 3 Nr. 6 
BGB liegt nahe, da die Fortbildung eine Dienstleistung zur Gestaltung der arbeitsfreien Zeit 
zu abhängig-beruflichen Zwecken ist und damit der Freizeitgestaltung stark ähnelt. Der mit 
der Analogie verknüpfte Wegfall des Widerrufsrechts wäre im Hinblick auf die Position des 
Unternehmers auch interessengerecht. Damit verbunden ist jedoch eine Beschneidung der 
verbraucherschützenden Informationspflichten nach § 312c BGB, welche ohne entsprechen-
de gesetzgeberische Wil lensäußerung abzulehnen ist. 

103  MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 89; Pützhofen, S. 54 f. 
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führbar sei.104 Diese Erwägungen treffen auf Vertragsschlüsse im WWW nicht 
zu.105 
 
 
IV. Zusammenfassung 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass über das WWW geschlossene Verträge 
zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher in aller Regel Fernabsatz-
verträge i.S.d. § 312b Abs. 1 BGB darstellen. Bedeutende Ausnahmen im 
Hinblick auf den elektronischen Geschäftsverkehr bestehen für Finanzdienst-
leistungen, welche in Zukunft einer eigenständigen Regelung unterfallen, sowie 
für Dienstleistungen mit touristischem Charakter. Zu kritisieren sind die 
Ausnahmebestimmungen des § 312b Abs. 3 Nr. 5 und 6 BGB, die erhebliche 
Auslegungsprobleme aufwerfen und sich nicht einleuchtend mit einem geringeren 
Schutzbedürfnis des Verbrauchers begründen lassen. Vom europäischen Gesetz-
geber wird ein solcher Verbraucher recht lapidar auf den Grundsatz caveat emptor 
zurückverwiesen: »Falls Ausnahmen von der Verpflichtung zur Übermittlung von 
Informationen gemacht werden, obliegt es dem Verbraucher, nach seiner Wahl 
bestimmte grundlegende Angaben wie Identität des Lieferers, wesentliche Eigen-
schaften und Preis der Waren oder Dienstleistungen zu verlangen. «106 
 

                                         
104  Begründung RegE BT-Drucks. 14/2658, S. 33. 
105  LG Hamburg CR 2001, 475 (476). 
106  11. Erwägungsgrund FARL. 
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I . Vorbemerkung 

Die vertragsschlussbezogenen Unterrichtungspflichten des § 312c Abs. 1 BGB 
i.V.m. § 1 Abs. 1 der Verordnung über Informationspflichten nach bürgerlichem 
Recht (InfoV) bezwecken die Herstellung realer Entscheidungsfreiheit auf Seiten 
des Verbrauchers.1 Sie sollen diesen in eine vergleichbare Position zu jenen 
Verbrauchern setzen, welche den Vertrag nicht per Fernkommunikation, sondern 
im Ladengeschäft bzw. unter physischer Präsenz des Unternehmers abschließen.2 
Daher beschränken sich die Pflichten nicht auf reine Information, sondern streben 
auch nach Transparenz derjenigen Vertragsbedingungen, welche bei unmittel-
barem Kontakt zwischen Verbraucher und Unternehmer regelmäßig keine oder 
nur eine geringe Rolle spielen (beispielsweise Versandkosten oder Leistungsvor-
behalte). Nach dem Prinzip »form follows function« werden im Folgenden 
zunächst Inhalt und Zweck der vertragsschlussbezogenen Unterrichtungspflichten 
betrachtet (II .), bevor sich die Untersuchung den formalen Anforderungen an die 
Informationserteilung zuwendet (III.). 
 
 
II . Inhalt vorvertraglicher I nformation 

1. Der Informationspflichtenkatalog des § 1 Abs. 1 InfoV 

Die vorvertraglichen Informationspflichten eines Unternehmers im Fernabsatz 
ergeben sich aus § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB in Verbindung mit dem Pflichten-
katalog des § 1 Abs. 1 InfoV. Der Inhalt des § 1 Abs. 1 InfoV geht nahezu 
wörtlich auf Art. 4 Abs. 1 FARL zurück und war ursprünglich in § 2 Abs. 2 
FernAbsG geregelt. Im Zuge der Schuldrechtsmodernisierung hat der Gesetzgeber 
die Fernabsatzvorschriften im BGB normiert, den Pflichtenkatalog jedoch im 
Interesse einer besseren Lesbarkeit des Gesetzes in die InfoV ausgelagert. 
Angesichts des gesetzgeberischen Bemühens, durch Rückführung zahlreicher 

                                         
1  11. Erwägungsgrund FARL; Grabitz/Hilf/Micklitz, A3 Rn. 34; Tonner, BB 2000, 1413 

(1417). 
2  Grabitz/Hilf/Micklitz, A3 Rn. 40. 
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Sondergesetze in das BGB die Einheit des Schuldrechts zu bewahren,3 kann an der 
Sinnhaftigkeit der gewählten Regelungsstruktur sicherlich gezweifelt werden.4 
Jedenfalls kann eine Ergänzung des Pflichtenkatalogs im Wege der Verordnungs-
änderung schneller erfolgen. Im Hinblick auf die sich immer noch schnell 
verändernden Erscheinungsformen des elektronischen Geschäftsverkehrs mag sich 
dies als vorteilhaft erweisen.5 
 
Der Pflichtenkatalog des § 1 Abs. 1 InfoV betriff t im Wesentlichen 

• die Identität des Unternehmers als potentiellen Vertragspartner des 
Verbrauchers, 

• den Vertragsgegenstand, 

• die dem Verbraucher entstehenden Kosten, 

• bestimmte, durch den Unternehmer vorgegebene Vertragsbedingungen. 
 

2. Identität und Adresse des Unternehmers 

Um dem Verbraucher die Entscheidung zu ermöglichen, ob der Unternehmer als 
Vertragspartner in Betracht kommt, muss er zunächst über dessen Identität und 
ladungsfähige Anschrift informiert werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InfoV).  
 
Die notwendigen Angaben zur Identität des Unternehmers umfassen zumindest 
dessen Namen bzw. Firma sowie die Rechtsform.6 Hinzu tritt eine Verpflichtung 
des Unternehmers, das Entstehen nahe liegender Irrtümer des Verbrauchers zu 
vermeiden. Wie die zahlreichen Domain-Streitigkeiten7 anschaulich belegen, 
besteht im WWW aufgrund der Überregionalität des Mediums eine hohe 
Koexistenz der Gleichnamigen. Ist dem Unternehmer die mangelnde Unterschei-
dungskraft seiner Firma oder eine drohende Verwechslungsgefahr aufgrund seines 

                                         
3  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 79; s.a. Schmidt-Räntsch in Schulze/Schulte-

Nölke, S.  171: »Eine Zivilrechtskodifikation kann ihrem Anspruch nur genügen, wenn sie 
diese für jeden täglich relevanten Vorschriften auch ausweist.« 

4  Kritisch Bürger, NJW 2002, 465 (470); Roth, JZ 2001, 475 (484); bereits zur ReiseInfoV 
Berg, VuR 1999, 335 (345). 

5  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 274. 
6  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 42; Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 160. Weitergehend 

Grabitz/Hilf/Micklitz, A3 Rn. 43: »[...] alle Informationen, die den Verbraucher in den Stand 
setzen, das Tätigkeitsfeld des Lieferers und seine Rechtsform zu erkennen.«  

7  Siehe in jüngster Zeit BGH WM 2002, 1142 ff. – shell .de; BGH WRP 2002, 691 ff. – 
vossius.de; OLG München, MMR 2002, 170 – mbp.de; OLG Stuttgart, MMR 2002, 326 – 
Medi S. Als Beispiele des Domain-Sharings vgl. <http://www.schering.com>; 
<http://www.palm.de>; <http://www.scrabble.com>. 
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Domain-Namens bewusst, so ist er gehalten, seine Identität durch entsprechende 
Zusätze  zu verdeutlichen. In Einzelfällen – beispielsweise bei Branchengleichheit 
– mag dies auch eine negative Abgrenzung erfordern (»Bitte beachten Sie: Wir 
sind nicht Unternehmer XY aus Z«8). 
 

3. Wesentliche Merkmale des Vertragsgegenstands  

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV ist der Verbraucher weiterhin über »wesentliche 
Merkmale der Ware oder Dienstleistung« zu informieren. Diese Pflicht nimmt 
innerhalb des Katalogs des § 1 Abs. 1 InfoV eine zentrale Stellung ein,9 ist im 
Vergleich zu den anderen Unterrichtungspflichten jedoch denkbar unbestimmt, da 
sich die Wesentlichkeit eines Merkmals nur im Hinblick auf die angebotene 
Leistung feststellen lässt.10 Bei Auslegung der Informationspflicht ist immer ihr 
Zweck zu beachten, die Verbraucher im Fernabsatz mit denjenigen gleich-
zustellen, welche mit dem Unternehmer in persönlichen Kontakt treten, den 
Leistungsgegenstand begutachten oder eine Beratung in Anspruch nehmen 
können. Die Information muss sich daher orientieren an: 

• Den typischen Entscheidungskriterien signifikanter Kundensegmente des 
Unternehmers;11 insbesondere sind Hinweise auf wertbildende Faktoren, 
Verwendbarkeit und Aussehen der angebotenen Leistung gefordert. 

• Anderen Normen, welche ebenfalls eine vertragsschlussbezogene Unter-
richtung des Konsumenten bezwecken, aufgrund der Natur des Fernabsatzes 

                                         
8  Vgl. im Kontext einer Domain-Namensstreitigkeit BGH WRP 2002, 691 (693) – vossius.de. 
9  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658 S. 38. 
10  Dementsprechend hat sich der deutsche Gesetzgeber auf den Hinweis beschränkt, das 

Tatbestandsmerkmal »wesentliche Merkmale« sei deskriptiv zu verstehen und beziehe nicht 
alle Einzelheiten des Vertragsgegenstandes mit ein, Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658, 
S. 38. Vgl. aus der Praxis OLG Karlsruhe, CR 2002, 682 (683): Es ist eine Aufklärung des 
Verbrauchers dahingehend erforderlich, dass der Unternehmer nicht selbst Partner einer 
Wette mit dem Verbraucher wird, sondern dass die vertragliche Leistung allein darin besteht, 
den Lottospieltip des Verbrauchers an eine Lottospielgesellschaft weiterzuleiten. 

11  Entgegen MüKo/Wendehorst, § 2 312c Rn. 45 und Härting, § 2 FernAbsG Rn. 82 genügt es 
nicht, auf einen »durchschnittlichen Verbraucher« abzustellen, welcher zu einer 
»vernünftigen« Entscheidung befähigt werden soll. § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB will dem 
Verbraucher die optimale Ausübung seiner Privatautonomie ermöglichen, mag sich diese 
auch an Kriterien orientieren, welche von der Mehrheit der Verkehrsteilnehmer als 
unerheblich oder unvernünftig betrachtet werden. Zweifelsohne ist es dem Unternehmer 
aufgrund des fehlenden persönlichen Kontakts zum Verbraucher unmöglich, den 
individuellen Vertragszweck zu erkennen. Es ist ihm jedoch zuzumuten, sich an den 
Erwartungen signifikanter Kundenkreise zu orientieren, auch wenn diese sich in der 
Minderheit befinden (beispielsweise wenn der »durchschnittliche Verbraucher« das Produkt 
zu Verbrauchszwecken erwirbt, 20 % der Kunden jedoch ihrer Sammelleidenschaft frönen). 
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ihre Wirkung jedoch nicht entfalten können (insbesondere Etikettierungs-
bestimmungen12). 

• Dem Informationsgefälle zwischen den Parteien und der Möglichkeit des 
Verbrauchers, sich aus anderen Quellen hinreichend zu unterrichten. So ist 
bei komplexen und noch unbekannten Vertragstypen (Auktions-Einliefe-
rungsvertrag; Book-on-Demand-Verlagsvertrag) oder bei Vertragstypen, 
welche typischerweise durch vorvertragliche Beratung geprägt sind, eine 
umfassendere Aufklärung zu erwarten. Bei der Einräumung einer begrenzten 
Testmöglichkeit vor Abschluss des Vertrages (z.B. bei Shareware) kann sich 
die Leistungsbeschreibung dagegen auf ein Minimum beschränken. 

• Der Höhe des Entgelts. 
 
Als wesentliche Merkmale kommen unter anderem in Betracht: 

• Stoff, Bestand, Größe, Farbe, Alter, Echtheit, Herkunft des Vertragsgegen-
stands, die Leistungsfähigkeit oder der Geräuschpegel eines technischen 
Geräts, Kopierschutzmechanismen, die möglicherweise den Gebrauch 
einschränken,13 

• die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse des Leistungsgegenstandes: 
z.B. die Hardware-Erfordernisse einer Software oder deren Kompatibilit ät 
mit anderer, marktüblicher Standardsoftware; das Bestehen einer Hersteller-
garantie; die Artikelpalette, für welches ein Zubehörteil einsetzbar ist; 
staatliche Verwendungsbeschränkungen, sofern ein Angebot gezielt Verbrau-
cher eines bestimmten Landes anspricht; Altersbeschränkungen oder  
-empfehlungen. 

 

                                         
12  Zumeist sind Inhaltsangaben oder Warnhinweise auf der Verpackung erforderlich, um dem 

Endkonsumenten eine Kenntnisnahme der Informationen bereits vor Vertragsschluss zu 
ermöglichen. Dies gilt beispielsweise für § 18 FertigpackungsVO, §§ 3 ff. Lebensmittel-
KennzeichnungsVO, §§ 3, 4 Neuartige Lebensmittel- u. LebensmittelzutatenVO, §§ 4 ff. 
KosmetikVO, vgl. Zipfel/Rathke, Vorbem. C 104 Rn. 11 sowie C 500, § 4 Rn. 15. Soweit 
der Fernabsatzvertrag nicht ohnehin dem Ausnahmetatbestand des § 312b Abs. 3 Nr. 5 BGB 
unterfällt, ist die Einbeziehung dieser Vorschriften in die Auslegung des § 1 Abs. 1 Nr. 3 
InfoV i.d.R. zumutbar. Den Einzelhändler, welcher in physischen Kontakt mit dem 
Verbraucher tritt, treffen nach den oben genannten Vorschriften ebenfalls Sorgfaltspflichten 
(Zipfel/Rathke, C 100, vor § 51 Rn. 108), so dass von einer Benachteiligung der 
Unternehmer im Fernabsatz nicht gesprochen werden kann. Die Übersichtlichkeit kann im 
WWW durch Publikation der Inhaltsstoffe auf einer zusätzlichen Webseite gewährleistet 
werden, auf die ein Hyperlink verweist. 

13  Zu einem Fall aus der Praxis siehe »Bertelsmann ‚empfiehlt’ Fachpresse gegen CD-
Kopierschutz«, heise online-Newsticker v. 7. 9. 2002 
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Keine Aufklärungspflicht besteht hinsichtlich des Marktpreises der angebotenen 
Leistung.14 Zwar sind entgegen verbreiteter Ansicht Internet-Angebote nicht 
durchweg günstiger, sondern teilweise erheblich teurer als vergleichbare Angebote 
im Off line-Geschäftsverkehr.15 Die vorvertraglichen Informationspflichten sollen 
den Verbraucher jedoch nicht von einer eigenständigen Beurteilung des Preis-
Leistungs-Verhältnisses entheben, sondern ihn vielmehr durch Unterrichtung über 
Leistungsmerkmale und Vertragskosten zur optimalen Wahrnehmung dieser Auf-
gabe befähigen. 
 

4. Preis und Nebenkosten 

Neben der Identität des Anbieters und den wesentlichen Merkmalen der Leistung 
wird das Hauptinteresse des Verbrauchers bei Abschluss des Vertrages auf den für 
ihn entstehenden Kosten liegen. § 1 Abs. 1 Nr. 6, 7 und 10 InfoV verpflichten den 
Unternehmer, diese vollständig offen zu legen. 
 

a) Verpflichtung zur Angabe von Endpreisen 

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 InfoV ist über den Preis der Ware oder der Dienstleistung 
einschließlich aller Steuern16 und sonstiger Preisbestandteile zu informieren. 
Preisbestandteile i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 InfoV sind jegliche Kosten, die ein 
Anbieter üblicherweise in die Kalkulation seiner Preise einbezieht und deren 
zusätzliche Berechnung der Verkehr nicht erwartet.17 Dazu zählen beispielsweise 
Gebühren, die von einem Provider für das übermäßige Generieren von Traffic 
erhoben werden oder »Deaktivierungsgebühren«, welche bei Ende der Nutzung 

                                         
14  Es fällt bereits begriff lich schwer, den Marktpreis als ein Merkmal einer Ware oder 

Dienstleistung zu erfassen. In einem marktwirtschaftlichen System ist der Wert einer 
Leistung keine feste Größe, sondern wird durch jeden Anbieter und Nachfrager ständig neu 
gebildet, vgl. Larenz, AT,  7. Aufl., S. 383. Nach ständiger Rechtsprechung stellt der 
Marktpreis eines Gegenstandes keine wesentliche Eigenschaft i.S.d. § 119 Abs. 2 BGB dar, 
vgl. RGZ 64, 266 (269); RGZ 107, 238 (239); BGHZ 16, 54 (57); die Annahme des Käufers, 
ihm werde ein marktgerechter Preis geboten, begründet auch keine Aufklärungspflicht der 
Gegenpartei nach § 242 BGB, siehe RGZ 111, 233 (234 f.) BGH NJW 1983, 2493 (2494). 

15  Wickel, Die Woche v. 10.03.2000, S. 19. 
16  Kritisch aufgrund der unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze innerhalb der EU Hoeren in 

Ehlers/Wolffgang/Pünder, S. 16; Waldenberger in Ehlers/Wolffgang/Pünder, S. 105. 
17  Härting, § 2 FernAbsG Rn. 119; sowie zur PAngV Zipfel/Rathke, C 105, § 1 Rn. 7; 

Köhler/Piper, § 1 PAngV Rn. 28. Zwischen dem »Preis« gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 InfoV und 
dem »Endpreis« nach § 1 Abs. 1 PAngV besteht Deckungsgleichheit, vgl. LG Bonn, VuR 
2002, 257 (258); Völker, NJW 2000, 2787 (2789); Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312c 
Rn. 17. Der Anwendungsbereich der Fernabsatzvorschriften ist marginal weiter als derjenige 
der PAngV, siehe § 9 Abs. 1 Nr. 3 PAngVO. 
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fälli g werden.18 Auch erst zukünftig entstehende Kosten sind so genau wie 
möglich zu beziffern.19 Ist der Endpreis von Wahlmöglichkeiten des Verbrauchers 
hinsichtlich einzelner Leistungselemente oder von den individuellen Gegeben-
heiten abhängig, hindert dies aufgrund der Interaktivität des Mediums WWW 
i.d.R. nicht, den Gesamtpreis vor Vertragsschluss automatisch zu berechnen und 
dem Verbraucher mitzuteilen.20 Darauf hingewiesen sei an dieser Stelle, dass 
Anbieter von Waren im WWW selbstverständlich auch der Verpflichtung zur 
Angabe eines Grundpreises (Preis je Mengeneinheit) nach § 2 Abs. 1 PAngV 
unterliegen. 
 

b) Typischerweise anfallende Nebenkosten 

Keinen Preisbestandteil stellen Versand- oder Lieferkosten dar, da diese 
grundsätzlich nicht auf die Ware, sondern auf die gesamte Sendung erhoben 
werden.21 Konsequenterweise bestimmt § 1 Abs. 1 Nr. 7 InfoV, dass der Unter-
nehmer auch diese Kosten offen legen muss.22 
 
Eine Gesamtanalogie zu § 1 Abs. 1 Nr. 6, 7 und 10 InfoV ist zu befürworten, 
sofern der Unternehmer Zusatzleistungen offeriert, welche von Verbrauchern bei 
derartigen Geschäften typischer-, aber nicht notwendigerweise in Anspruch 
genommen werden. So ist die Vollkaskoversicherung für ein Mietauto kein 
Bestandteil des Mietvertrags, der Abschluss einer Versicherung wird jedoch von 
Autovermietungen angeboten und von Verbrauchern häufig in Anspruch 
genommen. Die Höhe des Versicherungsbeitrages kann folglich ausschlaggebend 
für die Wahl eines bestimmten Anbieters sein. Angesichts der mit § 1 Abs. 1 

                                         
18  Siehe das Beispiel aus der Praxis »Teure kostenlose Domains«, heise online-Newsticker v. 4. 

1. 2002: Wurde bei den kostenlos gehosteten Domains über einen zusammenhängenden 
Zeitraum von 40 Tagen kein Traffic generiert, erhob der Unternehmer eine »Deaktivierungs-
gebühr« i.H.v. 29 Euro. 

19  Beispielsweise ist es nicht ausreichend, die Kosten zukünftiger Ergänzungslieferungen allein 
durch die Angabe des Preises pro Seite zu beziffern, sofern eine relativ genaue Kalkulation 
des Unternehmers existiert, vgl. LG Bonn, VuR 2002, 257 (258). 

20  Anders selbstverständlich, wenn der Preis durch verbrauchsabhängige Daten mitbestimmt 
wird, siehe zu § 1 PAngV BGH GRUR 1999, 261 (262) – Handy-Endpreis. 

21  Vgl. zur PAngV BGH GRUR 1997, 279 (480) – Münzangebot; Baumbach/Hefermehl, § 3 
UWG, Anh. V, Rn. 13; Zipfel/Rathke, C 105, § 1 Rn. 7; Köhler/Piper, § 1 PAngV Rn. 29; 
a.A. Härting, § 2 FernAbsG Rn. 122. 

22  Der bloße Hinweis »zzgl. Versandkosten« ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 InfoV nicht ausreichend, 
vgl. zutreffend LG Frankfurt, WRP 2002, 1309 (1310). 
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Nr. 6, 7 und 10 InfoV bezweckten vollkommenen Kostentransparenz23 ist auch 
über die Höhe derart typischer Nebenkosten zu informieren.24   
 

c) Kosten der Fernkommunikation 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 10 InfoV ist der Verbraucher zudem auf das Entstehen von 
Kosten hinzuweisen, welche durch die Nutzung des Fernkommunikationsmittels 
entstehen, und über die üblicherweise zu erwartenden Grundtarife hinausgehen. 
Unter »Grundtarif« ist angesichts der deregulierten Kostenstruktur in der Tele-
kommunikationsindustrie derjenige Tarif zu verstehen, welchen der Verbraucher 
mit seinem für den Internetzugang gewählten Provider vereinbart hat. Hinzu-
weisen ist auf diejenigen Kosten, welche durch die Nutzung des Werbeangebots 
oder der Bestellmöglichkeit entstehen (z.B. beim Faxabruf oder einer Service-
Hotline). Bei der Nutzung des Internets können höhere Fernkommuni-
kationskosten durch den Einsatz eines so genannten Dialer, d.h. einer Mehrwert-
Verbindung entstehen. In der Praxis werden diese – durch unseriöse Praktiken 
erheblich in Verruf geratenen25 – Dialer jedoch allein zum Einzug der 
vertraglichen Gegenleistung des Verbrauchers benutzt. Die Verpflichtung, auf die 
entstehenden Telekommunikationskosten hinzuweisen, ergibt sich in diesen Fällen 
bereits aus § 1 Abs. 1 Nr. 6 InfoV.26 
 

                                         
23  Vgl. Palandt/Heinrichs, Anh. zu § 312c Rn. 5: »eine umfassende Information über den Preis, 

etwaige Nebenkosten und mögliche Änderungen«. 
24  Ähnlich MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 60 und Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 164 f. Nicht 

anzugeben sind jedoch Einfuhrzölle, auch wenn diese die für den Verbraucher entstehenden 
Kosten bei Einfuhr aus bzw. in das nichteuropäische Ausland empfindlich erhöhen können. 
Eine derart weitgehende Informationspflicht wäre aufgrund des erheblichen Erkundigungs-
aufwandes global agierenden Unternehmern kaum zuzumuten. 

25  Handelt es sich um einen seriösen Anbieter, so wird die bestehende Internet-Verbindung des 
Nutzers getrennt, sobald dieser auf kostenpflichtige Inhalte zugreifen wil l, und eine 
Verbindung über den Mehrwert-Provider zur Übermittlung der Inhalte eröffnet. Nach 
erfolgreicher Übertragung wird die ursprüngliche Verbindung wiederhergestellt. Demgegen-
über werden viele Dialer als Mittel zum Betrug eingesetzt. Die Mehrwertverbindung wird 
nach Verlassen der kostenpflichtigen Seiten nicht getrennt, oder der Dialer installiert sich 
unbemerkt vom Nutzer selbst. Teilweise wird auch eine zukünftige Verbindung in das Netz 
ohne Wissen des Nutzers über den Dialer, nicht über den regulären Provider aufgebaut. 
Ausführliche Informationen finden sich auf <http://www.dialerschutz.de>.  

26  Lütcke, § 312c Rn. 47. 
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5. Im Fernabsatz wesentliche Vertragskonditionen 

a) Normzweck 

Die bisher behandelten Unterrichtungspflichten hinsichtlich der Identität des 
Unternehmers, der wesentlichen Leistungsmerkmale und der für den Verbraucher 
entstehenden Kosten betreffen die essentiellen Entscheidungskriterien für einen 
Vertragsabschluss. Es sind Informationen, ohne deren Kenntnis ein rational 
agierender Verbraucher eine vertragliche Bindung nicht eingehen würde – sei es 
im Fernabsatz oder in physischer Anwesenheit des Unternehmers. § 1 Abs. 1 
Nr. 1, 2, 3 und 6 InfoV dienen lediglich der Sicherstellung, dass auch ein im 
Fernabsatz agierender Verbraucher diese Informationen problemlos erhält. 
 
Anders sind die Unterrichtungspflichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 8 InfoV 
einzuordnen. Diese betreffen Vertragskonditionen, welche typischerweise durch 
die Klauselwerke des Unternehmers einseitig vorgegeben sind. Die Wahrschein-
lichkeit, dass der Verbraucher diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
eingehend liest, ist bei physischem Kontakt der Vertragsparteien genauso gering 
wie bei Übermittlung der AGB per Fernkommunikationsmittel. Allerdings ergibt 
sich aus einer mangelnden Kenntnisnahme der Geschäftsbedingungen bei 
gleichzeitiger Anwesenheit von Verbraucher und Unternehmer ein geringeres 
Gefährdungspotential. Bei unmittelbarem Kontakt wird die Ware häufig sofort 
übereignet, eine Dienstleistung meist sofort erbracht, so dass Leistungsvorbehalte 
eine geringere Rolle spielen; Zahlung und Erfüllung erfolgen häufig per simpler 
Übergabe. Ist dies nicht der Fall, so werden Einzelheiten der Zahlung und 
Erfüllung regelmäßig besprochen, ebenso wie eine Mindestlaufzeit des Vertrages. 
Widersprechen die mündlichen Absprachen den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, gilt der Vorrang der Individualabrede nach § 305b BGB. 
 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 8 InfoV suchen den daraus resultierenden Nachteil des 
Vertriebswegs Fernabsatz auszugleichen, indem sie besondere Transparenz für 
bestimmte Vertragsbedingungen gebieten. Das gesetzliche Leitbild ist folglich 
nicht das eines »optimal« handelnden Verbrauchers – dieser würde die AGB des 
Unternehmers lesen und würdigen – sondern das einer typischen Privatperson, 
welche das Lesen umfangreicher, vorformulierter Klauseln als Belastung 
empfindet und darauf verzichtet. Der Verbraucher ist über die Mindestlaufzeit des 
Vertrages, eventuelle Leistungsvorbehalte und die Einzelheiten der Vertrags-
erfüllung zu unterrichten. 
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b) Mindestlaufzeit 

Hat der Vertrag eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum 
Gegenstand,27 so ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 InfoV dessen Mindestlaufzeit anzu-
geben. Die Mindestlaufzeit berechnet sich aus der Zeitspanne, nach deren Ablauf 
der Verbraucher frühestens eine ordentliche Kündigung aussprechen kann, in 
Verbindung mit der einzuhaltenden Kündigungsfrist.28 Wird der Vertrag auf eine 
bestimmte Zeit eingegangen, ist diese zu benennen. 
 

c) Leistungsvorbehalte 

Einem mittels Allgemeiner Geschäftsbedingungen vereinbarten Vorbehalt, eine in 
Qualität und Preis gleichwertige Leistung zu erbringen bzw. die versprochene 
Leistung im Falle ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen, sind durch die 
§§ 308 Nr. 3, 4 und 8, 307 Abs. 1 BGB enge Grenzen gesetzt.29 Ist ein 
Leistungsvorbehalt nach diesen Maßstäben zulässig, so ist der Verbraucher nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 InfoV über die entsprechende Klausel zu unterrichten.30 Eine 
Hinweispflicht sollte im Hinblick auf das Schutzinteresse des Verbrauchers auch 
dann bejaht werden, wenn der Unternehmer sich vorbehält, eine höher- oder 
minderwertige Leistung zu erbringen.31 
 

                                         
27  § 1 Abs. 1 Nr. 4 InfoV erfasst nicht nur echte Dauerschuldverhältnisse wie Miete oder 

Leasing, sondern auch Dauerlieferungsverträge, MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 50. Zur 
Abgrenzung von Sukzessivlieferungsverträgen siehe MüKo/Gaier, § 314 Rn. 5 ff. 

28  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 51. Der Unternehmer muss nicht darauf hinweisen, dass er 
sich eine frühere Lösung vom Vertrag vorbehält. § 1 Abs. 1 Nr. 4 InfoV dient vor allem dem 
Schutz des Verbrauchers vor unerwarteten Verpflichtungen; zum Schutz vor Kündigungs-
fristen, welche die andere Seite benachteili gen, ist § 307 Abs. 1 BGB ausreichend. A.A. 
Wendehorst a.a.O. 

29  Ein Änderungsvorbehalt ist nach § 308 Nr. 4 BGB nur zulässig, wenn für die Änderung ein 
triftiger Grund vorliegt und die Modifikation dem Verbraucher unter Berücksichtigung der 
Interessen des Unternehmers zuzumuten ist (Palandt/Heinrichs, § 308 Rn. 23). Für den Fall 
der Nichtverfügbarkeit der Leistung kann sich der Unternehmer die Erfüllung des Vertrages 
nur vorbehalten, sofern eine auf einen bestimmten Vorrat beschränkte Gattungsschuld 
vereinbart wurde oder er einen Selbstbelieferungsvorbehalt ausgesprochen hat (Heinrichs 
a.a.O., Rn. 18). Zudem muss er sich nach § 308 Nr. 8 BGB dazu verpflichten, den 
Vertragspartner über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und bereits erbrachte Leistungen 
unverzüglich zu erstatten. 

30  Die Informationspflicht beruht auf Art. 7 Abs. 3 FARL. Die Behauptung von Steins, CR 
2001, 530 (531), es handele sich um eine über die Fernabsatzrichtlinie hinausgehende 
Bestimmung, ist unzutreffend. 

31  Härting, § 2 FernAbsG Rn. 100 ff. 
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d) Einzelheiten der Vertragserfüllung  

Schließlich ist der Verbraucher nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 InfoV über die Modalitäten 
der Vertragserfüllung zu unterrichten (»Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und 
der Lieferung oder Erfüllung«). Hierzu zählen neben dem Fälli gkeitszeitpunkt der 
vom Unternehmer zu erbringenden Leistung auch zu erwartende Bearbeitungs- 
oder Lieferzeiten sowie der Leistungsort.32 Unbestimmte Angaben zum Liefer-
zeitpunkt sind ungenügend, sofern sich ihnen keine definitive Obergrenze 
entnehmen lässt. Handelt es sich um eine Schickschuld, ist es dem Unternehmer 
jedoch erlaubt, den Zeitpunkt der Fälli gkeit zu bestimmen und den Zeitpunkt des 
Eingangs der Ware beim Empfänger mit Näherungswerten anzugeben.33 Falls sich 
die Fälli gkeit der vom Verbraucher zu erbringenden Gegenleistung nicht aus dem 
gewählten Zahlungsmittel ergibt (etwa bei Versand per Nachnahme oder Zahlung 
mit Kreditkarte), hat der Unternehmer auch ein Zahlungsziel anzugeben, da 
eventuelle Zahlungsaufschübe für einen Anbietervergleich von Relevanz sind.  
 
Zu den »Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung« gehört auch eine Unterrichtung 
des Verbrauchers über die Zahlungsmodalitäten.34 Dies ist bei Vertrags-
abschlüssen im WWW von besonderer Bedeutung. Der Verbraucher ist zunächst 
auf die zur Wahl stehenden Zahlungsmethoden hinzuweisen, wobei bei verbrei-
teten Methoden keine Erläuterung der damit verbundenen Vorteile oder Risiken 
erforderlich ist. Unabdingbar ist jedoch ein Hinweis auf unerwartet entstehende 
Gebühren, etwa wenn Kreditkartenzahlungen an den Unternehmer über 
ausländische Banken abgewickelt werden, so dass der Verbraucher Auslands-
einsatzentgelt zu entrichten hat, obgleich das Angebot des Unternehmers 
ersichtlich auf den deutschen Markt zielt.35 
 
Entscheidet sich der Unternehmer für den Einsatz neuartiger Zahlungsmethoden, 
wie sie im WWW insbesondere für die Bezahlung geringer Entgelte im 
Vordringen begriffen sind, so verpflichtet § 1 Abs. 1 Nr. 8 InfoV zu weiter-
gehender Aufklärung. Im Netz gibt es eine Vielzahl derartiger Zahlungsmittel, für 

                                         
32  Palandt/Heinrichs, Anh. § 312c Rn. 6; MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 63 f.; Härting, § 2 

FernAbsG Rn. 129; Micklitz in Micklitz/Reich a.a.O., S. 18; Gaertner/Gierschmann, DB 
2000, 1601 (1602). 

33  »Versandfertig innerhalb von 24 Stunden, Lieferzeit 1-3 Werktage.« 
34  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 63; Härting, § 2 FernAbsG Rn. 126; Ende/Klein, S. 165. 

A.A. Gaertner/Gierschmann, DB 2000, 1601 (1602): »Gemeint sein kann ausschließlich die 
Fäll igkeit.« 

35  So geschehen bei Zahlungen an die Auktionsplattform eBay.de, siehe »Kreditkarten-
Zahlungen an eBay.de kosten zusätzliche Gebühr«, heise online-Newsticker v. 5. 4. 2002. 
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die sich weder einheitliche Standards noch einheitliche Regeln für die 
Kostentragung herausgebildet haben. Bietet der Unternehmer die Möglichkeit der 
Zahlung über eines dieser Systeme an – etwa MicroPayment,36 Click&Buy37 oder 
Net90038 – so ist er gehalten, die Funktionsweise kurz zu erläutern und auf 
zusätzlich erhobene Gebühren hinzuweisen. 
 

6. Das Zustandekommen des Vertrages 

Die bisher erörterten Hinweispflichten des Unternehmers bezogen sich allesamt 
auf den Inhalt des vom Verbraucher in Erwägung gezogenen Vertrag. Darüber 
hinausgehend gebietet § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV dem Unternehmer auch, den 
Verbraucher darüber aufzuklären »wie der Vertrag zustande kommt«. Diese über 
die Bestimmungen der Fernabsatzrichtlinie hinausgehende Informationspflicht 
stellt die Reaktion des deutschen Gesetzgebers auf ein inzwischen aufgehobenes 
Urteil des LG Münsters dar,39 welches für Verwirrung hinsichtlich des Vertragsab-
schlusses bei Internet-Auktionen gesorgt hatte. Der Unternehmer hat danach den 
Verbraucher darauf hinzuweisen, ob der Vertragsschluss bereits mit Zugang der 
Bestellung erfolgt, oder ob die Website lediglich eine invitatio ad offerendum 
darstellt .40 Für den elektronischen Geschäftsverkehr ist zwischenzeitlich der 
speziellere und auf Gemeinschaftsrecht beruhende § 312e Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. 
§ 3 Nr. 1 InfoV erlassen worden. 
 

7. Das Bestehen eines Widerrufsrechts 

Um eine Rechtsaufklärungspflicht handelt es sich bei § 1 Abs. 1 Nr. 9 InfoV: Der 
Verbraucher ist über das Bestehen eines Widerrufsrechts nach § 312d Abs. 1 S. 1 
BGB bzw. über ein stattdessen vereinbartes Rückgaberecht nach § 312d Abs. 1 
S. 2 BGB zu informieren. 

                                         
36  <http://www.infin.de> Der Kunde erhält auf seinen Anruf bei einer Mehrwert-Telefon-

nummer eine Transaktionsnummer mitgeteilt, mittels derer er die Internet-Leistung freischal-
ten kann. Der Entgelteinzug erfolgt über die Telefonrechnung. 

37  <www.firstgate.de> Der Kunde erhält nach seiner Registrierung ein Passwort, mittels dessen 
er auf Internet-Angebote derjenigen Unternehmen zugreifen kann, welche an das 
Zahlungssystem angeschlossenen sind. Abgerechnet wird per Lastschrift-Einzug. 

38  <http://www.in-medias-res.de> Net900 ist ein sogenannter Dialer, d.h. eine Mehrwert-
Internet-Verbindung. 

39  Siehe Rechtsausschuss, BT-Drucks. 14/3195, S. 30f. Die Fernabsatzrichtlinie kennt keine 
entsprechende Verpflichtung. Die Entscheidung des LG Münster ist abgedruckt in JZ 2000, 
730 ff. und wurde aufgehoben durch das OLG Hamm, NJW 2001, 1142 ff .; die Revision 
hatte keinen Erfolg, vgl. BGH NJW 2002, 363 ff. 

40  Rechtsausschuss, BT-Drucks. 14/7052, S. 209. 
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a) Inhalt der Information über das Widerr ufsrecht 

Ein Vergleich zwischen § 1 Abs. 1 Nr. 9 InfoV (vorvertragliche Information) und 
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV (quali fizierte Belehrung nach Vertragsschluss) zeigt, dass 
der Unternehmer vor Abschluss des Vertrages nur gehalten ist, den Verbraucher 
auf das Bestehen eines Widerrufs- bzw. Rückgaberechts hinzuweisen.41 
 
Ein mittelbarer Zwang zu einer umfassenderen Belehrung bereits vor Vertrags-
schluss könnte sich allerdings aus der für alle verbraucherschützenden Widerrufs-
rechte geltenden Regelung des § 355 Abs. 2 S. 2 BGB ergeben, welche primär im 
Hinblick auf Haustürgeschäfte erlassen wurde.42 Gemäß § 355 Abs. 2 S. 2 BGB 
soll sich die reguläre Widerrufsfrist von zwei Wochen auf einen Monat verlän-
gern, wenn der Unternehmer den Verbraucher erst nach Vertragsschluss über das 
Widerrufsrecht in Form des § 355 Abs. 2 S. 1 BGB belehrt. § 355 Abs. 2 S. 1 
BGB stellt zum einen höhere inhaltliche Anforderungen für die Widerrufs-
belehrung auf (konkretisiert durch § 14 Abs. 1 InfoV), zum anderen muss die 
Belehrung nach dieser Regelung in Textform erfolgen. Auf Fernabsatzgeschäfte 
passt die Bestimmung nicht richtig, da sie dem spezifischen Zusammenspiel der 
fernabsatzrechtlichen Bestimmungen über die Widerrufsbelehrung – Hinweis auf 
das Widerrufsrecht vor Vertragsschluss nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 InfoV und 
quali fizierte Belehrung in Textform nach Vertragsschluss gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 
InfoV – zuwiderläuft. Zudem lässt sich eine Widerrufsbelehrung des Verbrauchers 
in Textform vor oder bei Abschluss des Vertrages in elektronische Bestellprozesse 
kaum einbinden.43 Konsequenz wäre, dass die Widerrufsfrist im elektronischen 
Geschäftsverkehr mangels einer vorvertraglichen Belehrung in Textform stets 
einen Monat betragen würde, während es beim Einsatz anderer Fernabsatz-
methoden, bei denen eine vorvertragliche Belehrung in Textform möglich ist 
(etwa im Katalogversandhandel), bei der regelmäßigen zweiwöchigen Widerrufs-
frist bliebe. Es bestehen keine Hinweise darauf, dass der Gesetzgeber diese Folge 
bei Erlass des § 355 Abs. 2 S. 2 bezweckt oder auch nur gesehen hätte. 

                                         
41  Mankowski, CR 2001, 767 (769); MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 66. 
42  Auf das Urteil des EuGH in der Sache Heininger/Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 

wird in der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses hinsichtlich der Änderungen des 
§ 355 BGB mehrfach verwiesen, vgl. BT-Drucks. 14/9266, S. 44 ff. 

43  Siehe die ausführlichen Erläuterungen zur Textform infra § 4 III . 3. Eine Zusendung der 
Widerrufsbelehrung per Brief oder E-mail noch vor Abschluss des Vertrages würde die 
Schnell igkeit und Flüssigkeit des elektronischen Bestellvorgangs erheblich beeinträchtigen.  
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Für die vorvertragliche Information über das Widerrufsrecht des Verbrauchers im 
Fernabsatz ist daher § 312c Abs. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 9 InfoV als 
die speziellere und allein maßgebliche Regelung anzusehen. § 355 Abs. 2 S. 2 
muss sodann für Fernabsatzverträge dergestalt interpretiert werden, dass für die 
dort in Bezug genommene »Belehrung« der einfache Hinweis auf das 
Widerrufsrecht gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 9 InfoV ausreicht. Allerdings erscheint es 
zumindest sinnvoll, die Länge der zweiwöchigen Widerrufsfrist anzugeben.44 
Sofern dem Verbraucher die Kosten der Rücksendung gemäß § 357 Abs. 2 S. 3 
BGB vertraglich auferlegt werden, gebietet es der Normzweck des § 1 Abs. 1 Nr. 
9 InfoV, auch hierüber in der Form des § 312c Abs. 1 S. 1 BGB zu informieren.45  
 

b) Kein Hinweis auf das Nichtbestehen eines Widerrufsrechts 

Der Wortlaut des § 1 Abs. 1 Nr. 9 InfoV kann dergestalt interpretiert werden, dass 
der Unternehmer den Verbraucher explizit auch auf das Nichtbestehen eines 
Widerrufsrechtes nach § 312d Abs. 4 BGB hinzuweisen hat.46 Indes ist eine 
derartige Interpretation von der Entstehungsgeschichte der Vorschrift nicht 
gedeckt. Der deutsche Gesetzgeber wollte trotz der Wahl einer unterschiedlichen 
Systematik nicht von der Regelung des Art. 4 Abs. 1 lit . f FARL abweichen.47 
Danach soll der Verbraucher über das Bestehen eines Widerrufsrechtes »außer in 
den in Art. 6 Abs. 3 genannten Fällen« informiert werden, d.h. lediglich dann, 
wenn ein solches Recht tatsächlich besteht. 
 
Aus diesem Grund besteht auch keine Informationspflicht nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 
InfoV, wenn das Widerrufsrecht aufgrund der unmittelbar nach Vertragsschluss 

                                         
44  Micklitz in Micklitz/Reich, S. 19; Härting, § 2 FernAbsG Rn. 133; Mankowski, CR 2001, 

767 (769). 
45  A.A. Palandt/Heinrichs, § 357 Rn. 6; AnwKom/Ring, § 357 Rn. 19; MüKo/Ulmer, § 357 

Rn. 15: AGB-Klausel ist genügend.  
46  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 67. 
47  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 43 f. Zutreffend argumentiert zwar MüKo/ 

Wendehorst, § 312c Rn. 67, die Berichterstattung der Medien könne bei den Verbrauchern 
die Fehlvorstellung geweckt haben, ein Widerrufsrecht bestünde hinsichtlich jeglicher im 
Fernabsatz geschlossener Verträge. Bei Bejahung einer Informationspflicht über das 
Nichtbestehen des Widerrufsrechts müsste der Verstoß gegen diese Bestimmung jedoch 
konsequenterweise einen Aufhebungsanspruch aus c.i.c. nach sich ziehen (vgl. Wendehorst 
a.a.O., Rn. 76). Eine derart weitgehende Verantwortung für Rechtsirrtümer des Verbrauchers 
kann den Unternehmern aber nicht ohne explizite gesetzliche Regelung übertragen werden. 
Das Entstehen eines Widerrufsrechts bei Nichtbelehrung über dessen Nichtexistenz sieht 
beispielsweise Art. 80 § 4 Abs. 2 des belgischen GHP vor, siehe Grabitz/Hilf/Micklitz, Nach 
A3 Rn. 13. 



§ 3  Vertragsschlussbezogene Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen 

 

63 

 

geplanten Ausführung einer Dienstleistung gemäß § 312d Abs. 3 BGB sofort 
erlischt (z.B. durch den Download einer Datei).48 Der Hinweis auf das 
Widerrufsrecht wäre hier verwirrend und kontraproduktiv, da ein Lösungsrecht 
des Verbrauchers de facto nur für eine juristische Sekunde existiert.49 Anders ist 
dies freil ich, wenn der Verbraucher nur seine Zustimmung zu einer Ausführung 
der Dienstleistung vor Ende der Widerrufsfrist erteil t, der genaue Zeitpunkt der 
Ausführung jedoch noch offen ist. In diesem Fall besteht das Widerrufsrecht 
gemäß § 312d Abs. 3 BGB bis zur tatsächlichen Ausführung der Dienstleistung 
fort, so dass auch über dessen Existenz gemäß § 312c Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 
9 InfoV zu informieren ist.50 
 

8. Gültigkeitsdauer des Angebots  

Der Pflichtenkatalog des § 11 Abs. 1 InfoV enthält in Nr. 11 einen letzten 
Unterpunkt, welcher innerhalb der übrigen Informationspflichten fremd anmutet. 
Die Unterrichtungspflicht über »die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 
insbesondere hinsichtlich des Preises« ist keine vertragsschlussbezogene 
Informationspflicht; die Bestimmung ist vielmehr dem Lauterkeitsrecht zuzu-
ordnen. Der Verbraucher sollte durch Art. 4 Abs. 1 lit. h FARL davor geschützt 
werden, durch Aufforderungen des Unternehmers (»Bestellen Sie schon heute! 
Angebot besteht nur für kurze Zeit!«) zu übereilten Vertragsabschlüssen bewegt 
zu werden. Ein besonderes Schutzbedürfnis im Fernabsatz ergibt sich daraus, dass 
der Verbraucher nicht durch einen Blick auf das Verkaufsregal oder durch 
Nachfragen an den Unternehmer prüfen kann, ob ihm der Abschluss des Vertrages 
auch noch nach einer Bedenkzeit möglich wäre.  
 
Der Begriff des Angebots ist gemeinschaftsrechtlich geprägt und daher autonom 
auszulegen. Nach dem Normzweck der Bestimmung ist es unerheblich, ob die 
Aufforderung des Unternehmers eine invitatio ad offerendum oder ein Angebot ad 
incertas personas nach § 145 BGB darstellt.51 Vielmehr ist jede Erklärung eines 
Unternehmers als Angebot i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 11 InfoV anzusehen, die 

                                         
48  A.A. Mankowski, CR 2002, 767 (770); Härting, MDR 2002, 61 (62); Berger, NJW 2001, 

1530 (1535); Rath-Glawatz/Dietrich, AfP 2000, 505 (510).  
49  So zutreffend Rath-Glawatz/Dietrich, AfP 2000, 505 (510) und Härting, VuR 2001, 11 (13), 

welche jedoch im Ergebnis eine Verpflichtung zur Belehrung bejahen. 
50  OLG Karlsruhe, CR 2002, 682 (684). 
51  Der Terminus »Angebot« ist Art. 4 Abs. 1 lit. h FARL entnommen. Es weist nichts darauf 

hin, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber diesen Begriff im Sinne eines Antrags zum Ver-
tragsschluss verwendet hat, dessen Vorliegen nach dem voneinander abweichenden Recht 
der Mitgliedstaaten zu bestimmen wäre. 
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unabhängig von ihrer rechtlichen Verbindlichkeit so konkret gefasst ist, dass sie 
aus Sicht des Kunden den Abschluss eines Geschäftes ohne weiteres zulässt.52  
 
§ 1 Abs. 1 Nr. 11 InfoV sieht eine Informationspflicht nur dann vor, wenn ein 
Angebot befristet ist. Die entsprechende Passage in Art. 4 Abs. 1 lit . h FARL ist 
weiter formuliert (»Gültigkeitsdauer des Angebotes oder des Preises«), aber die 
Einschränkung, welche der deutsche Gesetzgeber vorgenommen hat, ist vom 
Normzweck der Richtlinie gedeckt.53 Kein Unternehmer beabsichtigt, ein 
bestimmtes Angebot für alle Zeiten aufrecht zu erhalten, und ein Schutzbedarf des 
Verbrauchers kann nur dann bestehen, wenn eine Änderung des Angebots über-
haupt absehbar ist. Das Gebot zur Angabe der Gültigkeitsdauer besteht daher nur 
dann, wenn das Angebot – jedenfalls nach der Behauptung des Unternehmers – 
befristet ist.54 
 

9. Offenlegung des geschäftlichen Zwecks  

§ 312c Abs. 1 BGB enthält nicht nur das Gebot, dem Informationspflichtenkatalog 
des § 1 Abs. 1 InfoV nachzukommen. § 312c Abs. 1 Nr. 2 BGB statuiert daneben 
eine Verpflichtung des Unternehmers, den Verbraucher vor Abschluss eines 
Fernabsatzvertrages »klar und verständlich zu informieren [...] über den geschäft-
lichen Zweck des Vertrags«. Diese Formulierung wurde vom Gesetzgeber im 
Zuge einer redaktionellen Straffung des früheren § 2 Abs. 1 FernAbsG gewählt, 
sollte jedoch nicht zu einer inhaltlichen Änderung der bisherigen Rechtslage 
führen.55 Die Bestimmung dient der Umsetzung des Art. 4 Abs. 2 FARL und ist in 
zweifacher Hinsicht missglückt.  

(1)  Gemäß Art. 4 Abs. 2 FARL müssen die nach Art. 4 Abs. 1 (im deutschen 
Recht: § 1 Abs. 1 InfoV) zu vermittelnden Informationen ihren 
kommerziellen Zweck unzweideutig erkennen lassen. In richtlinien-
konformer Auslegung des § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB ist daher die 

                                         
52  So die m.E. auch in diesem Zusammenhang sinnvolle Definition der Rechtsprechung zum 

Begriff des »Anbietens« in § 1 PAngV, vgl. BGH GRUR 1980, 304 (306); GRUR 1982, 493 
(494); GRUR 1983, 661 (662). Ähnlich MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 69. A.A. Härting, 
§ 2 FernAbsG Rn. 140 ff. und Lütcke, § 312c Rn. 49 ff., welche sowohl befristete Anträge 
i.S.d. § 148 BGB als auch befristete Werbung von § 1 Abs. 1 Nr. 11 InfoV erfasst sehen. 
Hoeren in Ehlers/Wolffgang/Pünder, S. 16, versteht den Begriffs des Angebots i.S.d. § 145 
BGB. 

53  A.A. MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 69. 
54  Härting, § 2 FernAbsG Rn. 146; a.A. MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 69; unklar Ende/Klein, 

Vertriebsrecht, S. 168. 
55  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 168.  
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Erkennbarkeit des kommerziellen Zwecks der vermittelten Information, nicht 
nur des in Augenschein genommenen Vertrages gefordert.56 

(2)  Im WWW ergibt sich der kommerzielle Zweck einer Information regelmäßig 
bereits aus den Begleitumständen. So wird ein Nutzer, welcher die Website 
eines Unternehmers aufsucht, kaum der Vorstellung unterliegen, er könne 
dort vollkommen objektive Leistungsbeschreibungen vorfinden. Ein 
expliziter Hinweis auf die Verfolgung geschäftlicher Zwecke ist nur dann 
zum Schutz der Verbraucher geboten, wenn dieser Zweck verschleiert wird, 
beispielsweise durch angebliche »Meinungsumfragen« oder »Verbraucher-
information«.57 Folgerichtig fordert Art. 4 Abs. 2 FARL (ebenso noch § 2 
Abs. 1 S. 1 FernAbsG) lediglich, dass die kommerzielle Zielsetzung der 
Information unzweideutig erkennbar ist. Da der deutsche Gesetzgeber bei 
Fassung des § 312c Abs. 1 Nr. 2 BGB eine inhaltliche Abweichung von 
Art. 4 Abs. 2 FARL bzw. § 2 Abs. 1 S. 1 FernAbsG nicht beabsichtigt hat, ist 
entgegen des Gesetzeswortlauts eine Unterrichtung über den geschäftlichen 
Zweck des Kontakts nur dann erforderlich, wenn dies anderweitig nicht 
erkennbar wäre.  

 
Die Regelung stellt somit lediglich klar, dass das lauterkeitsrechtliche Verbot 
getarnter Werbung58 auch bei der Erfüllung der Informationspflichten im 
Fernabsatz seine Geltung behält.59 Es handelt sich nicht um eine echte Unterrich-
tungspflicht, sondern lediglich um eine formale Anforderung an die Darbietung 
der Informationen nach § 1 Abs. 1 InfoV. 
 

10. Bewertung der vertragsschlussbezogenen Informationspflichten  

Die vertragsschlussbezogenen Informationspflichten nach § 312c Abs. 1 BGB 
i.V.m. § 1 Abs. 1 InfoV werden im Schrifttum teilweise als »übertrieben« darge-
stellt,60 teilweise wird behauptet, die Vielzahl der Informationen führe zu einer 
Beeinträchtigung der Wahrnehmung und Verarbeitung durch den Kunden.61 Ange-
sichts des beeindruckenden Pflichtenkatalogs des § 1 Abs. 1 InfoV ist diese Kritik 

                                         
56  Ähnlich Palandt/Heinrichs, § 312c Rn. 5; Schäfer in Das neue Schuldrecht, Kap 8 Rn. 37. 
57  Beispiele von Lorenz, JuS 2000, 833 (839). 
58  Statt aller Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rn. 27 m.w.N. 
59  Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1156); Härting, MDR 2002, 61 (63); zur Fassung des § 2 Abs. 1 

FernAbsG MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 70. 
60  Honsell , JZ 2001, 18 (19 m. Fn. 11); Buchner, EWS 2000, 147 (155). 
61  Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1155); Härting, CR 1999, 507 (508); Hoeren, Internetrecht, 

S. 272; ähnlich Steins, WM 2002, 53 (56). 



Informations- und Dokumentationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 

 

66 

 

verständlich, kann aber nach genauerer Betrachtung der Informationspflichten 
nicht überzeugen. 
 
Zu beachten ist zunächst, dass zumeist nur ein Teil der Informationspflichten 
einschlägig ist. § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB stellt keine »Informationspflicht« 
dar, und § 1 Abs. 1 Nr. 11 InfoV wohnt keine vertragsschlussbezogene, sondern 
eine lauterkeitsrechtliche Funktion inne. § 1 Abs. 1 Nr. 4 InfoV ist nur bei Dauer-
schuldverhältnissen einschlägig, die Informationspflicht über Leistungsvorbehalte 
hat angesichts des § 308 Nr. 3, 4 und 8 BGB ebenfalls nur einen begrenzten 
Anwendungsbereich. § 1 Abs. 1 Nr. 10 InfoV hat im elektronischen Geschäfts-
verkehr keine praktische Bedeutung. Da Mehrwert-Verbindungen lediglich zur 
Einziehung der vertraglichen Gegenleistung des Verbrauchers genutzt werden, ist 
über die entstehenden Telekommunikationskosten im Rahmen des § 1 Abs. 1 
Nr. 6 InfoV zu unterrichten. 
 
Exemplarisch sei an dieser Stelle aufgeführt, welche Informationen ein 
Unternehmer im Fall einer Warenbestellung zu erteilen hat: 

Er muss seine Identität und Anschrift offen legen, die Vertragsleistung be-
schreiben, die dem Verbraucher entstehenden Kosten auflisten, den Liefer- und 
Zahlungstermin nennen sowie auf das Bestehen eines Widerrufsrecht hinweisen. 
Er muss ferner verdeutlichen, ob seine Website eine invitatio ad offerendum oder 
ein Angebot ad incertas personas darstellt . Hat sich der Verbraucher zum 
Vertragsschluss entschieden, sind die Zahlungsmodalitäten zu klären. 
 
Diese Mitteilungen sind weder übermäßig, noch überfordern sie die Aufnahme- 
und Verarbeitungskapazitäten des Verbrauchers. Sie entsprechen vielmehr guter 
Geschäftspraxis und fanden sich bereits vor Erlass der Fernabsatzvorschriften auf 
kundenfreundlich konzipierten Websites.62 Die Hinweise müssen auch keineswegs 
auf einer Seite zusammengestellt werden. Vielmehr sind sie entlang des Werbe- 
und Bestellvorgangs zu platzieren,63 so dass eine Kenntnisnahme im jeweili gen 
Stadium des Wil lensbildungsprozesses ermöglicht wird. 

                                         
62  Ähnlich Waldenberger in Ehlers/Wolffgang/Pünder, S. 104; Bürger, NJW 2002, 465 (470); 

Bizer, DuD 2002, 276 (380). Laut einer Studie von PricewaterhouseCoopers erhöhen diese 
Informationen die Absatzchancen eines Unternehmers, vgl. PWC, Press Release. Siehe auch 
Mercuri International München, E-Commerce-Studie: 22 % der Testkäufer bemängelten die 
fehlende Transparenz der Versandkosten, 23 % vermissten Detailinformationen zum Produkt 
und fast jeder Zehnte beklagte die fehlenden Produktabbildungen. 

63  Zutreffend Aigner/Hofmann, MMR Beilage 7/2002, 30 (33); implizit anders Steins, WM 
2002, 53 (56); Mankowski, CR 2001, 767 (770 f.); Schafft, K & R 2002, 44 (45). 
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Schwierig ist allein die Bestimmung der wesentlichen Merkmale der Leistung. 
Insbesondere dann, wenn der Vertragsgegenstand kein standardisiertes Konsum-
gut ist, fäll t hier die Abgrenzung zwischen unerlässlicher Aufklärung und einer 
Überforderung der Verarbeitungsmöglichkeiten des Verbrauchers schwer.64 Dies 
gilt umso mehr, als sich die Information nicht auf die individuellen Bedürfnisse 
und Fähigkeiten des Entscheidungsträgers abstimmen lässt. Lösen lässt sich dieses 
Problem nur durch eine besonders strukturierte Informationsbereitstellung, welche 
dem Verbraucher über das Verfolgen von Hyperlinks die Option einräumt, seinen 
individuellen Informationsbedarf zu bestimmen. 
 
 
III . Formale Anforderungen an die I nformationserteilung  

§ 312 Abs. 1 S. 1 BGB statuiert nicht nur Aufklärungspflichten des Unternehmers, 
sondern spezifiziert auch formale Anforderungen an die Darbietung der Infor-
mation: »Der Unternehmer hat den Verbraucher rechtzeitig vor Abschluss eines 
Fernabsatzvertrags in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entspre-
chenden Weise klar und verständlich zu informieren [...]«. Die Gebote der 
Informationsübermittlung, Rechtzeitigkeit und Transparenz werden im Folgenden 
vor dem Hintergrund der Besonderheiten des WWW konkretisiert.  
 

1. Informationsübermittlung 

Die Informationen nach § 312c Abs. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 InfoV müssen 
dem Verbraucher zwingend übermittelt werden.65 Der Unternehmer muss seinen 
elektronischen Bestellvorgang somit in einer linear-sequentiellen Abfolge 
gestalten, die ein Verpassen bestimmter Informationen trotz der Hypertext-
Struktur des WWW unmöglich macht. Erwägungen in der Literatur, der an die 
Informationserteilung nach § 312c Abs. 1 BGB zu stellende Maßstab entspreche 
§ 305 Abs. 2 BGB, so dass die Informationen mittels eines Links bereitgehalten 
werden könnten,66 sind unzutreffend. 

                                         
64  Vgl. zu den vorvertraglichen Informationspflichten bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen 

überzeugend Kind, Grenzen des Verbraucherschutzes, S. 504 ff ., deren Ergebnisse von 
Teilen der Literatur fälschlicherweise pauschal auf die Unterrichtungspflichten im Fern-
absatz übertragen werden. 

65  OLG Frankfurt, CR 2001, 782 (m. abl. Anmerkung Vehslage); Meents, S. 188f.; Hoeren, 
Internetrecht, S. 274; differenzierend OLG Karlsruhe, CR 2002, 682 (683). 

66  Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1277); MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 29 ff ; Härting, § 2 FernAbsG 
Rn. 63; Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312c Rn. 32; Lütcke, § 312c Rn. 68; Mankowski, 
CR 2001, 767 (770 f.); Roth/Schulze, RIW 1999, 924 (927); Aigner/Hofmann, MMR Beilage 
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a) Wortlaut 

Dies ergibt sich bereits aus einer Wortlautinterpretation. Nach § 312c Abs. 1 BGB 
»hat« der Unternehmer den Verbraucher »zu informieren«. Ähnlich deutlich 
bestimmt Art. 4 Abs. 1 FARL, »der Verbraucher muss [...] über folgende 
Informationen verfügen«,67 wobei der 11. Erwägungsgrund FARL erläutert, die 
Informationen müssten dem Verbraucher »zwingend übermittelt werden«. Diese 
Formulierungen zeigen eine erhebliche Divergenz zu der Bestimmung des § 305 
Abs. 2 Nr. 2 BGB, welche lediglich fordert, dass der anderen Vertragspartei »die 
Möglichkeit verschafft« wird, vom Inhalt Allgemeiner Geschäftsbedingungen 
»Kenntnis zu nehmen«. 
 

b) Teleologische Auslegung 

Auch der Normzweck des § 312c BGB gebietet eine zwingende Informations-
übermittlung. Wie unter II. 5. a. dargelegt wurde, soll der Verbraucher auf 
bestimmte, für den Fernabsatz besonders relevante Vertragsbedingungen hinge-
wiesen werden, welche er mangels der gebotenen Aufmerksamkeit u.U. nicht zur 
Kenntnis nehmen würde. Wird dem Verbraucher aber bereits eine suboptimale 
Aufmerksamkeit unterstellt, so kann es nicht genügen, ihm lediglich die Möglich-
keit zur Kenntnisnahme der Informationen zu eröffnen – denn diese wird ein 
flüchtiger und unaufmerksamer Verbraucher kaum wahrnehmen. 
 
Die formalen Anforderungen an die Informationserteilung nach § 312c Abs. 1 
BGB und die Einbeziehungsvoraussetzungen von Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen nach § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB können auch aus einem weiteren Grund 
nicht miteinander gleichgesetzt werden: Die §§ 307 bis 309 BGB gewährleisten 
die relative Fairness von Vertragsklauseln. Nimmt ein Verbraucher den Inhalt 
eines Klauselwerks des Unternehmers nicht zu Kenntnis, so bleibt er durch die 
Möglichkeit der Inhaltskontrolle geschützt. Die Informationen nach § 1 Abs. 1 
InfoV können dagegen per se einer Beurteilung nach Fairnesskriterien nicht 
unterzogen werden, sondern stehen einer Bewertung erst offen, wenn sie 
zueinander in Verhältnis gesetzt werden. Umso wichtiger ist es, dass der Verbrau-
cher alle entscheidungserheblichen Fakten tatsächlich zur Kenntnis nimmt. 
 

                                                                                                                                   
8/2001, 30 (32); Schafft, K & R 2002, 44 (45); Horn, MMR 2002, 209 (212); Steins, MMR 
2001, 530 (531); Kamanabrou, WM 2000, 1417 (1422). 

67  Vgl. auch den englischen Richtlinientext: »the consumer shall be provided with the 
following information [...]« und die französische Fassung: »le consommateur doit bénéficier 
des informations suivantes [...]«. 
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c) Das WWW als eingesetztes Kommunikationsmittel 

Schließlich ist eine zwingende Übermittlung der Informationen nach § 1 Abs. 1 
InfoV auch im Hinblick auf das WWW als eingesetztes Medium geboten. 
Vernetzte Informationssysteme haben für den Nutzer den Nachteil, dass dieser 
keine Vorstellung darüber besitzt, an welcher Stelle wichtige Informationen 
abgelegt sind.68 Ob ein Benutzer, welcher mit verschiedenen Hyperlinks mit der 
Aufschrift »Datenschutzerklärung«, »AGB«, »FAQ« etc. konfrontiert wird, einem 
Link mit der Bezeichnung »Informationen nach § 312c BGB« oder auch nur 
»wichtige Informationen«69 besondere Aufmerksamkeit schenken würde, ist 
höchst zweifelhaft. Er wird daher nur dann »in einer dem eingesetzten Fern-
kommunikationsmittel entsprechenden Weise« informiert, wenn ein Übersehen 
der Information nicht möglich ist. 
 

d) Einschränkung des Er fordernisses zwingender Informationsübermittlung 

Eine Einschränkung des Erfordernisses der zwingenden Informationsübermittlung 
ist nur dort geboten, wo die zu vermittelnden Sachverhalte besonders komplex 
sind. Dies triff t insbesondere auf die Beschreibung der wesentlichen Merkmale der 
Ware oder Dienstleistung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV) und die Aufklärung über die 
Einzelheiten der Vertragserfüllung (§ 1 Abs. 1 Nr. 8 InfoV) zu. Im Interesse der 
Klarheit, Verständlichkeit und der Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse 
des einzelnen Verbrauchers kann es hier geboten sein, die Informationen auf 
mehrere, durch Hyperlinks verknüpfte Seiten zu verteilen. Eine derartige Ver-
teilung ist unschädlich, sofern der Verbraucher zunächst mit den entsprechenden 
Basisinformationen versorgt wird und von diesen ausgehend entscheiden kann, ob 
und welcher weiteren Details er bedarf. 
 

2. Rechtzeitigkeit 

Der Unternehmer hat seine Informationspflichten rechtzeitig zu erfüllen, d.h. zu 
einem Zeitpunkt, in dem der Verbraucher diese gewinnbringend verarbeiten und 
seiner Transaktionsentscheidung zugrundelegen kann. Dies bedeutet keinesfalls, 
dass dem Verbraucher eine Überlegungsfrist eingeräumt werden müsste.70 Aus 

                                         
68  Tergan, Lernen mit Texten, 3.1; Ohler/Nieding, Kognitive Modellierung, S. 220 ff. 
69  Mankowski, CR 2001, 767 (771) empfiehlt die Beschreibung »Achtung! Wichtige Hinweise 

über den Vertrag, die Preise und Ihre gesetzlichen Rechte«. 
70  Palandt/Heinrichs, § 312c Rn. 3; Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1277); Rath-Glawatz/Dietrich, AfP 

2000, 505 (509); Gärtner/Gierschmann, DB 2000, 1601 (1602); AnwKom/Ring, § 312c 
Rn. 313. A.A. Micklitz in Micklitz/Reich, S. 21. 
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den Gesetzesmaterialien ergibt sich vielmehr, dass die Übermittlung bestimmter 
Informationen erst unmittelbar vor Abgabe der Wil lenserklärung des Verbrauchers 
ausreichen kann.71 
 
Informationen über den Vertragsgegenstand und die Höhe der Gegenleistung sind 
allerdings dann verspätet, wenn der Kunde die Ware oder Dienstleistung bereits in 
seinen virtuellen Warenkorb »hineingelegt« hat. Zwar kann der Verbraucher den 
Bestand eines virtuellen Warenkorbes jederzeit wieder verändern. Er hat jedoch 
mit der Vormerkung seine Neigung zum Vertragsschluss bereits dargetan und den 
Entscheidungsprozess, zu welchem die Informationen über Vertragsgegenstand 
und -kosten beitragen sollen, zumindest vorläufig abgeschlossen. 
 
Die Hinweise nach § 1 Abs. 1 Nr. 4, 5, 8, 9 und 10 InfoV können grundsätzlich 
erst kurz vor Abgabe der Bestellung übermittelt werden. Gegebenenfalls mag eine 
frühere Mitteilung opportun sein, in der Regel wird dieser Information jedoch bei 
der Präsentation in unmittelbarer räumlicher Nähe zum auszufüllenden Bestell-
formular eine höhere Aufmerksamkeit zuteil.72 Verspätet ist die Unterrichtung 
allerdings, wenn der Verbraucher bereits seine Daten eingegeben hat und der 
Unternehmer ihm durch einen »Überblick über die Bestellung« die nach § 312e 
Abs. 1 Nr. 1 BGB gebotene Möglichkeit zur Eingabekorrektur gewährt.73 Der 
Verbraucher wird hier die Richtigkeit seiner eigenen Eingaben prüfen, im Rahmen 
dieses letzten Korrektivs jedoch keine zusätzliche, für den Vertragsschluss 
erheblichen Informationen erwarten. 
 

3. Transparenzgebot  

Gemäß § 312c Abs. 1 BGB hat der Unternehmer den Verbraucher »in einer dem 
eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständ-
lich« zu informieren. Das Transparenzgebot ist unter drei verschiedenen Aspekten 

                                         
71  Vgl. Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 38: »erst unmittelbar vor Vertragsschluss«. 

Es versteht sich von selbst, dass nach dem Normzweck nicht der Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses, sondern die Abgabe einer bindenden Wil lenserklärung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist; so auch Härting, § 2 FernAbsG Rn. 60; Mankowski, CR 2001, 
767 (770); ähnlich MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 25. 

72  Forschungen im Bereich der Software-Ergonomie haben ergeben, dass die Gedächtnisspanne 
beim Browsen nicht weiter als 4-5 Webseiten zurückreicht, vgl. Wirth, Fakten, Nr. 9. 
Abweichend, aber m.E. zu undifferenziert Mankowski, CR 2001, 767 (770 f.). 

73  Nach einer Studie von Consumers International werden Versandkosten bei einigen Websites 
erst dann spezifiziert, wenn der Verbraucher bereits seine Adresse und Kreditkartendetails 
übermittelt hat, vgl. Consumers International, Should I Buy?, S. 21 f. Dies ist nicht mehr 
»rechtzeitig« i.S.d. § 312c Abs. 1 S. 1 BGB. 
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erörterungswürdig: (a) hinsichtlich der optischen und technischen Gestaltung der 
Information, (b) bezüglich des Verhältnisses zwischen der Information und den 
Klauselwerken des Unternehmers sowie (c) im Hinblick auf die eingesetzte 
Sprache. 
 

a) Optische und technische Gestaltung der Informationsvermittlung 

Die Unterrichtung des Verbrauchers soll in einer dem eingesetzten Fernkommuni-
kationsmittel entsprechenden Weise erfolgen, muss also den Rezeptionsgewohn-
heiten der Nutzer des jeweili gen Mediums angepasst sein. Die Kriterien der 
Informationsübermittlung im WWW ergeben sich aus den Erkenntnissen der 
Usability-Forschung. Danach verbietet sich die Übermittlung von Inhalten 
innerhalb blinkender oder anderweitig stark hervorgehobener Objekte, da WWW-
Nutzer diese gewohnheitsmäßig ignorieren (Banner Blindness).74 Die Informa-
tionen sollten auch bei Nutzern mit geringer Bildschirmauflösung unmittelbar im 
Fensterinhalt erscheinen, da Inhalte, welche erst nach dem »Scrollen« sichtbar 
sind, häufig übersehen werden.75 Angesichts der unter den Internet-Nutzern 
verbreiteten flüchtigen Leseweise ist es ratsam, die einzelnen Informationen nicht 
im Fließtext, sondern durch punktuelle Aufzählung zur vermitteln.76 Schließlich 
darf der sonstige Inhalt der Webseite (beispielsweise Navigationsleisten oder 
Hinweise auf zusätzliche Angebote) keinen zu großen Raum beanspruchen, um 
eine visuelle Ablenkung zu vermeiden. 
 
In technischen Hinsicht hat der Unternehmer sicherzustellen, dass jeder 
Verbraucher, der aufgrund seiner Software-Voraussetzungen potentiell eine 
Bestellung abgeben könnte, die wesentlichen Informationen übermittelt bekommt. 
So ist der Einsatz von Pop-up Fenstern grundsätzlich kritisch zu sehen, da viele 
Internet-Nutzer diese mit Werbung assoziieren und sie durch ihre Browser-
Einstellung oder durch Filter automatisch unterdrücken bzw. ohne Kenntnisnahme 
des Inhalts manuell schließen. Die Akzeptanz bestimmter Dateiformate oder eines 

                                         
74  Benway/Lane, Banner Blindness; Pagendarm/Schaumburg, JoDI, vol. 2 issue 1. 
75  Wie eine Untersuchung an der Fachhochschule Düsseldorf ergab, werden nur 25% der 

angewählten Seiten mit Scroll-Funktion vollständig betrachtet, siehe Bossiazky, message 
4/2000; Vgl. auch Wandke/Hurtienne, Navigationsverhalten, 4.9.: 24% der Testpersonen 
übersahen den richtigen Link, welcher erst durch das Scrollen des Fensterinhaltes erkennbar 
wurde. Differenziertere Aussagen über die Umstände, unter welchen Nutzer bereit sind, zu 
scrollen, finden sich bei N.N., Eye For Design Newsletter, Juli/August 2001. 

76  Morkes/Nielsen, How to Write for the Web. 
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bestimmten Code durch den Verbraucher (etwa Flash77 oder JavaScript78) darf der 
Unternehmer nur dann voraussetzen, wenn auch der angestrebte Vertragsschluss 
nur im Falle einer Akzeptanz erfolgen könnte.79 Ansonsten muss er die Informa-
tionen zumindest alternativ in einer HTML-Version zur Verfügung stellen. 
 

b) Verhältnis zu den Kl auselwerken des Unternehmers 

Unter dem Stichwort des Transparenzgebots wird auch die Frage nach dem 
Verhältnis zwischen den Unterrichtungspflichten des Unternehmers gemäß § 312c 
Abs. 1 BGB und seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeworfen.80 
Zweifellos sind die Form- und Transparenzanforderungen der Fernabsatzvor-
schriften strenger sind als diejenigen des § 305 Abs. 2 BGB, so dass eine korrekte 
Unterrichtung über bestimmte Vertragskonditionen nach § 1 Abs. 1 InfoV den 
AGB-rechtlichen Einbeziehungsvoraussetzungen genügt.81 Dagegen ist in der 
Literatur umstritten, ob eine Unterrichtung des Verbrauchers nach § 312c Abs. 1 
BGB auch innerhalb von AGB im umgangssprachlichen Sinne erfolgen kann,82 

                                         
77  Zur Darstellung von Flash-Dateien bedarf es des Flash-Players, welcher kostenlos erhältlich 

ist. Da es sich um ein proprietäres Dateiformat handelt, Flash-Dateien eine relativ lange 
Ladezeit beanspruchen und Sicherheitsrisiken bergen, lehnen viele Internet-Nutzer den 
Einsatz der Flash-Technologie ab.  

78  Aus Sicherheitsgründen wird häufig empfohlen, bei der Benutzung eines Browsers auf 
aktive Elemente wie Java, JavaScript oder ActiveX zu verzichten, vgl. die Checkliste des 
BMWi auf <http://www.sicherheit-im-internet.de/themes/themes.phtml?ttid=1&tdid=37& 
page=0> sowie den »c’ t Browser-Check« auf <http://www.heise.de/ct/browsercheck/ 
default.shtml>. 

79  Z.B. setzt die Bestellung eines personalisierten Sportschuhs auf <http://nikeid.nike.com> das 
Vorhandensein eines Flash-Players voraus. 

80  Vgl. MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 38; Härting, § 2 FernAbsG Rn. 73; Roth, JZ 2000, 1013 
(1016); Micklitz in Micklitz/Reich, S. 20; Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1277); Ende/Klein, 
Vertriebsrecht, S. 157.  

81  Fuchs in Vertragsrecht der Telekommunikations-Anbieter, Teil II Rn. 217; 
MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 40; Micklitz/Reich, BB 1999, 2093 (2094); Härting, § 2 
FernAbsG Rn. 72; differenzierend Palandt/Heinrichs, Anh. zu § 312c Rn. 9. 

82  Siehe (verneinend) Härting, CR 2000, 691 (693); Grabitz/Hilf/Micklitz, A3 Rn. 54. Reich, 
EuZW 1997, 581 (584). Die Möglichkeit einer Unterrichtung innerhalb von Klauselwerken – 
teils verbunden mit dem Erfordernis drucktechnischer Hervorhebung – bejahen hingegen 
Pützhofen, S. 67; MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 38; Lütcke, § 312c Rn. 59; Grigoleit, NJW 
2002, 1151 (1156); Roth, JZ 2000, 1013 (1016); Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1277); 
Aigner/Hofmann, MMR Beilage 8/2002, 30 (33); Ulmer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 2 
AGBG Rn. 49b. Der deutsche Gesetzgeber hat die Frage mit der zirkulären Begründung 
dahinstehen lassen, die vorgesehenen Informationen könnten »zwar auch als bzw. im 
Rahmen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen übermittelt werden, wenn diese auch die 
Anforderungen des Fernabsatzgesetzes erfüllen« (BT-Drucks. 14/2658, S. 38). 
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d.h. innerhalb umfangreicherer Klauselwerke, welche einen gesonderten Bestand-
teil des Vertrages bilden.83 
 
Versteht man den Normzweck des § 312c Abs. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4-8 
und 10 InfoV dahingehend, dass die Unterrichtung die Aufmerksamkeit des 
Verbrauchers auf bestimmte Vertragskonditionen lenken soll, so ist es zweifellos 
nicht ausreichend, die Informationen im Rahmen der Klauselwerke des Unter-
nehmers zu übermitteln. Bei einer realistischen Verbrauchereinschätzung ist nicht 
davon auszugehen, dass dieser sich innerhalb umfangreicher Geschäftsbedingun-
gen auf die Suche nach den Pflichtangaben des § 1 Abs. 1 InfoV begibt.84 
 
Gestützt wird diese Interpretation durch den Wortlaut des § 312c Abs. 1 BGB. Die 
Verpflichtung, über bestimmte Vertragsbedingungen »zu informieren«, ist nur 
dann sinnvoll, wenn die Vertragskonditionen an einer anderen Stelle vereinbart 
werden. Denknotwendigerweise kann eine Klausel nicht gleichzeitig Vertrags-
vereinbarung und Unterrichtung über eine solchermaßen lautende Vereinbarung 
sein. Am eindrücklichsten wird dies durch die Verpflichtung zur Aufklärung über 
Leistungsvorbehalte gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 5 InfoV ill ustriert: Die Vereinbarung 
von Leistungsvorbehalten ist durch § 308 Nr. 3, 4 und 8 BGB ohnehin in hohem 
Masse beschränkt. Es wäre vollkommen sinnwidrig, über diese Beschränkung 
hinaus eine Informationspflicht hinsichtlich der Vereinbarung zu statuieren, sofern 
eben diese Vertragsklausel zur Erfüllung der Informationspflicht genügen sollte. 
 
§ 312c Abs. 1 BGB stellt somit hinsichtlich bestimmter Vertragsbedingungen ein 
spezielles Transparenzerfordernis auf, welchem im Rahmen von Klauselwerken 
nicht – auch nicht durch optische Hervorhebung – ausreichend Rechnung getragen 
werden kann.85 Bezogen auf die Vertragsanbahnung im WWW belastet dieses 

                                         
83  Nach der Legaldefinition des § 305 Abs. 1 BGB ist es unerheblich, ob Geschäfts-

bedingungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden und welchen 
Umfang sie haben, solange sie für eine Vielzahl von Geschäften vorformuliert sind und von 
einer Vertragspartei der anderen Partei bei Abschluss eines Vertrages gestellt werden.  

84  OLG Karlsruhe, CR 2002, 682 (683); Micklitz in Micklitz/Reich, S. 20; Härting, § 2 
FernAbsG Rn. 73; Lütcke, § 312c Rn. 59. Widersprüchlich MüKo/Wendehorst, § 2 
FernAbsG Rn. 37 f., die einerseits feststellt, das Transparenzgebot betreffe auch »den 
Umfang der Information«, andererseits aber den Einbezug der Information in »umfang-
reichere AGB« für unschädlich hält. Bei Einblendung der Informationen auf einem 
Bildschirm sei besonders auf Kürze und Prägnanz zu achten und im Zweifel doch eine 
Trennung von der Unterrichtung nach § 312c Abs. 1 BGB und den Klauselwerken zu 
fordern. 

85  Zutreffend Härting, CR 2000, 691 (693); Grabitz/Hilf/Mickli tz, A3 Rn. 54; Reich, EuZW 
1997, 581 (584). 



Informations- und Dokumentationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 

 

74 

 

Ergebnis die Unternehmer auch nicht unzumutbar.86 Die Kosten der Informations-
vermittlung sind im Internet – ausweislich der überbordenden Webpräsenzen 
vieler Unternehmer – verschwindend gering. Angesichts dieser Informationsüber-
flutung entspricht es einem kundenfreundlichen Vorgehen, besonders relevante 
Aspekte transparent und zum angemessenen Zeitpunkt darzustellen, statt diese 
innerhalb von Klauselwerken zu verstecken. Da Bedienungsfreundlichkeit der 
Website eine Qualität ist, welche Kunden besonders honorieren, sollte eine ent-
sprechende Darstellung jedem Unternehmer im eigenen Interesse am Herzen 
liegen.  
 

c) Sprache  

aa) Verständlichkeit der eingesetzten Sprache 

Das Gebot der Verständlichkeit der Informationserteilung bezieht sich auf deren 
sprachliche Gestaltung. Ob der Unternehmer bei der Beschreibung seiner Ware 
oder Dienstleistung auf technische Fachtermini zurückgreifen kann, richtet sich 
nach dem in Frage kommenden Kundenkreis87 und der Branchenüblichkeit der 
Begriffe. Die Unterrichtung über Vertragskonditionen muss auch juristischen 
Laien sofort verständlich sein.88 
 
Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob das Gebot der Verständlichkeit die 
Verwendung einer bestimmten Landessprache erfordert. Der Gemeinschafts-
gesetzgeber hat die Frage im 8. Erwägungsgrund FARL ausdrücklich den 
Mitgliedstaaten überlassen.89 Der deutsche Gesetzgeber und die herrschenden 
Ansicht in der Literatur gehen grundsätzlich von der Verwendung der deutschen 
Sprache aus, erachten bei Rechtsgeschäften im WWW aber auch die Erteilung von 
Informationen in englischer Sprache für zulässig, da diese lingua franca des 
Internets sei.90 Nach anderer Ansicht ist dagegen Verständlichkeit nur dann 
gegeben, wenn sich der Verständnishorizont des Verbrauchers tatsächlich auf den 
Inhalt der Information erstreckt.91 Angesichts der allgemeinen Zugänglichkeit des 

                                         
86  A.A. MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 22. 
87  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 39. 
88  Hoenike/Hülsdunk, MMR 2002, 415 (417). 
89  Siehe zur Kompetenz der EG, richtlinienrechtliche Sprachregelungen zu schaffen 

Downes/Heiss, ZvglRWiss 98 (1999), 28 (34 ff.).  
90  RegE Fernabsatzgesetz, BT-Drucks. 14/2658, S. 38; Micklitz in Micklitz/Reich, S. 22; 

Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1277); Härting, CR 2000, 691 (693); Reich, EuZW 1997, 581 (584); 
AnwKom/Ring, § 312c Rn. 15; differenzierend Palandt/Heinrichs, § 312c Rn. 2. 

91  Roth, JZ 2000, 1013 (1016). 
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WWW kann keine dieser Auffassungen überzeugen. Maßgebliches Kriterium 
sollte vielmehr allein die Finalität des unternehmerischen Handelns sein. 
 

bb) Zielrichtung des Angebots 

Eine Erfüllung der Informationspflichten in der Sprache des Verbrauchers zu 
fordern, ist aufgrund des globalen Zugangs zu der Website eines Unternehmers 
mehreren Bedenken ausgesetzt. Zunächst fehlt dem Unternehmer jegliche Mög-
lichkeit, die tatsächlichen Verständnisfähigkeiten des Verbrauchers zu beurteilen. 
Einziger Hinweis wäre der Wohnsitz des Verbrauchers.92 Die Adresse des 
Verbrauchers wird von Unternehmern jedoch häufig erst im Rahmen des 
Bestellvorgangs erhoben (ein Ablauf, welcher aus Gründen des Datenschutzes zu 
begrüßen ist), so dass eine rechtzeitige Unterrichtung in der entsprechenden 
Sprache nicht gewährleistet werden kann. 
 
Zudem würde ein Abstellen auf die Verständnisfähigkeiten des einzelnen 
Verbrauchers dazu führen, dass ein Unternehmer Rechtsgeschäfte mit anders-
sprachigen Verbrauchern von vorneherein ausschließen müsste,93 sofern er sich 
mit den anfallenden Übersetzungskosten nicht belasten wil l. Dies würde den 
Abschluss grenzüberschreitender Verbrauchergeschäfte erheblich hemmen und 
wäre für die Allgemeinheit der Verbraucher kontraproduktiv. Die Möglichkeit 
eines Verbrauchers, attraktive ausländische Angebote auf der Basis seiner 
Sprachkenntnisse – oder trotz des Risikos auftretender Sprachschwierigkeiten – in 
Anspruch zu nehmen, würde im Interesse eines falsch verstandenen Verbraucher-
schutzes stark beschnitten.94  

                                         
92  Darauf in erster Linie abstellend AnwKom/Ring, § 312c Rn. 16; Reich, EuZW 1997, 581 

(584); ähnlich Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1277f.) und Mankowski, VuR 2001, 359 (367). 
93  So AnwKom/Ring, § 312c Rn. 16; Lütcke, § 312c Rn. 62; Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1277 f.); 

vgl. auch Kamanabrou, WM 2000, 1417 (1423) und im Hinblick auf Art. 29 EGBGB 
Mankowski, MMR-Beilage 7/2000, 22 (25). 

94  Beispielsweise bestand vor der Eröffnung der Sparte »English Books« bei 
<http.//www.amazon.de> nur die Möglichkeit, eine begrenzte Auswahl englischsprachiger 
Bücher über Amazon.de zu bestellen. Viele deutsche Kunden gingen folglich dazu über, 
seltenere Bücher über <http://www.amazon.com> zu ordern. Angesichts der Tatsache, dass 
Amazon mit <http://www.amazon.de> eine große deutsche Webpräsenz aufgebaut hatte, 
hielte ich es für falsch, zu behaupten, <http://www.amazon.com> sei auf deutsche Kunden 
ausgerichtet. Zur Frage der »Ausrichtung« einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit auf 
einen bestimmten Mitgliedstaat nach Art. 15 Abs. 1 lit. c der EuGVVO scheint sich dagegen 
die Auffassung durchzusetzen, dass bereits die Tatsache des Vertragsschlusses eine 
dergestaltige Finalität des Unternehmerhandelns belegt. Vgl. Wernicke/Hoppe, MMR 2002, 
643 (646); Micklitz/Rott, EuZW 2001, 325 (331) m.w.N.; zu Recht kritisch Spindler, MMR 
2000, 18 (23 ff.); wesentlich enger Buchner, EWS 2000, 147 (153). 
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Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Unternehmer in der Wahl der von ihm 
eingesetzten Sprache vollkommen frei wäre. Richtet der Unternehmer sein Ange-
bot ersichtlich an einer bestimmten sprachlichen Zielgruppe aus, so ist er gehalten, 
die Informationen in der entsprechenden Sprache bereitzustellen.95 Dies gebietet 
einerseits das Schutzbedürfnis der angesprochenen Konsumentenkreise.96 Ange-
sichts der mangelhaften Fremdsprachenkenntnisse weiter Bevölkerungskreise 
kann trotz der Verbreitung des Englischen im WWW auch nicht auf die englische 
Sprache zurückgegriffen werden.97 Andererseits ist es dem Unternehmer im Fall 
der systematischen Ansprache einer bestimmten sprachlichen Zielgruppe 
zuzumuten, die entstehenden Übersetzungskosten zu tragen.98 
 
Als Anhaltspunkt für die Zielrichtung der Website kommt neben der eingesetzten 
Verhandlungs- bzw. Vertragssprache auch der sonstige, auf den Webseiten des 
Anbieters enthaltene Sprachgebrauch, die ccTLD (Länderkennung) eines Domain-
Namens oder die Werbung für das Web-Angebot in anderen, lokal begrenzten 
Medien in Betracht. Nach der hier vertretenen Ansicht wäre auch ein deutscher 
Unternehmer, welcher mit der sprachlichen Gestaltung seiner Werbung oder 
Website gezielt eine bestimmte Gruppe in Deutschland lebender Ausländer 
anspricht, gehalten, die Informationen des § 1 Abs. 1 InfoV in dieser Sprache 
bereitzustellen. Nimmt ein Unternehmer dagegen lediglich in Kauf, dass auch 
Verbraucher mit anderen Muttersprachen bei ihm bestellen, so kann er den 

                                         
95  Ebenso Grabitz/Hil f/Micklitz A3 Rn. 62; Bürger, NJW 2002, 465 (467); Hoenike/Hülsdunk, 

MMR 2002, 415 (417); Reich, EuZW 1997, 581 (584); Härting, § 2 FernAbsG Rn. 66. In 
diese Richtung gehend auch Abschnitt II I.C. der OECD Guidelines for Consumer Protection 
in the Context of Electronic Commerce: »Where more than one language is available to 
conduct a transaction, businesses should make available in those same languages all 
information necessary for consumers to make an informed decision about the transaction.”  

96  Vergleiche die – in Anlehnung an Verbraucherschutzrichtlinien der EG ergangenen – 
Sprachregelungen in § 483 Abs. 1 BGB (bzgl. des Erwerbs von Teilzeit-Wohnungsrechten) 
sowie § 10a Abs. 2 VAG (bzgl. des Abschlusses von Lebensversicherungen). Beim Vertrieb 
dieser Leistungen erfolgt typischerweise eine Ausrichtung an bestimmte sprachliche 
Zielgruppen durch ein persönliches Gespräch mit dem Kunden in dessen Landessprache. Um 
zu vermeiden, dass die schriftliche Dokumentation von Vertragsanbahnung und 
Vertragsschluss in einer anderen Sprache erfolgt, wurde der Unternehmer verpflichtet, dem 
Verbraucher die Vertragsdokumente nach dessen Wahl in der Sprache seines Wohnsitzes 
oder seines Heimatstaates zu überlassen. Siehe Downes/Heiss, ZVglRWiss 98 (1999), 28 
(37f.)  

97  Palandt/Heinrichs, § 312c Rn. 2; Mankowski, VuR 2001, 359 (367). 
98  Dies führt zu einer ökonomischen Allokation der Transaktionskosten. Der Unternehmer hat 

lediglich einmaligen Übersetzungskosten zu tragen, während diese Kosten bei Übersetzung 
durch die einzelnen Verbraucher mehrmals anfallen würden, vgl. Downes/Heiss, ZvglRWiss 
98 (1999), 28 (36f). 
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Verbraucher darauf verweisen, bzgl. seiner Sprachkenntnisse auf eigenes Risiko 
gehandelt zu haben.99 
 

cc) Erteilung der Information in englischer Sprache 

Eine Verpflichtung, die Informationen neben der solchermaßen bestimmten 
Sprache auch in Englisch bereitzustellen, ist abzulehnen.100 Trotz der weiten Ver-
breitung des Englischen im Internet gibt es für eine Bevorzugung dieser Sprache 
keine überzeugenden Argumente. Einerseits kann kaum davon ausgegangen 
werden, dass weite Teile der nicht muttersprachlichen Verbraucher das Englische 
gut genug beherrschen, um alle technischen, geschweige denn juristischen 
Begriffe zu verstehen. Andererseits müssten die Unternehmer die Folgeprobleme, 
d.h. Übersetzungsfehler und Abweichungen zwischen den verschiedenen 
Fassungen tragen – eine Diskriminierung nicht-englischsprachiger Anbieter, 
welche nicht zu rechtfertigen ist.101  
 
 
IV. Zusammenfassung 

Die Pflichten des Unternehmers zur vorvertraglichen Unterrichtung seines 
Gegenübers gemäß § 312c Abs. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 InfoV sollen den Ver-
braucher in die Lage versetzen, seine Privatautonomie optimal wahrzunehmen. Sie 
sind angesichts der schlechten Informationsposition des Verbrauchers hinsichtlich 
seines Vertragspartners und des Vertragsgegenstandes bei Distanzgeschäften zu 
begrüßen. Die gesetzliche Regelung basiert zudem auf der realistischen Annahme, 
dass der durchschnittliche Verbraucher den Inhalt umfangreicherer Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen nicht eingehend zur Kenntnis nimmt. 
 
Seiner Unterrichtungspflicht wird der Unternehmer daher nur gerecht, wenn er die 
Informationen dem Verbraucher rechtzeitig vor Vertragsschluss zwingend 
übermittelt. Dies bedeutet für den Abschluss von Verträgen im WWW, dass der 
Unternehmer eine gewisse linear-sequentielle Informationsabfolge sicherstellen 

                                         
99  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 44; Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1277 f.); Dilger, 

Verbraucherschutz, S. 78; a.A. Kamanabrou, WM 2000, 1417 (1423); differenzierend 
Micklitz in Micklitz/Reich, S. 22: Eine Informationserteilung i.S.d. § 312c Abs. 1 BGB sei in 
Englisch möglich, die Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen aufgrund höherer 
Komplexität dagegen nicht. 

100  Ebenso MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 40; a.A. Meents, S. 192 sowie (zu Art. 5 ECRL) 
v. Lackum, JurPC Web-Dok. 130/1999, Rn. 45.  

101  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 40. 
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muss. Für die Darbietung der Information im Einzelnen ist auf die Erkenntnisse 
der Usability-Forschung zur Informationsrezeption bei der Nutzung des WWW 
zurückzugreifen; eine Übermittlung innerhalb der Klauselwerke des Unternehmers 
scheidet aus. Ob die vom Unternehmer verwandte Sprache dem Erfordernis der 
Verständlichkeit genügt, bestimmt sich nach der Zielrichtung seiner Website. Im 
Interesse der Transaktionsfreiheit der Verbraucher besteht keine Verpflichtung des 
Unternehmers, Rechtsgeschäfte mit anderssprachigen Verbrauchern auszu-
schließen, wenn er die Information nicht in deren Muttersprache zur Verfügung 
stellt. 



§ 4  Vertragliche Dokumentations- und Unterrichtungspflichten im 
Fernabsatz 

 
Im Gegensatz zu § 312c Abs. 1 BGB, welcher die Herstellung realer Entschei-
dungsfreiheit aufseiten des Verbrauchers bezweckt, zielt § 312c Abs. 2 BGB 
i.V.m. § 1 Abs. 2 und 3 InfoV darauf ab, die aus dem Vertragsanbahnungsverhält-
nis und aus dem Vertrag selbst entstehenden Rechte des Verbrauchers zu sichern. 
Aufgrund der Flüchtigkeit moderner Kommunikationsmedien ist der Unternehmer 
gehalten, dem Verbraucher eine Dokumentation der vor Vertragsschluss erteilten 
Informationen in Textform zur Verfügung zu stellen, um eine nachträgliche 
Bezugnahme zu ermöglichen.1 Diese Dokumentationspflichten, sowie die weiter-
gehenden Unterrichtungspflichten in Textform gemäß § 1 Abs. 3 InfoV, entstehen 
mit dem Abschluss des Fernabsatzvertrages.  
 
 
I. Anwendbarkeit 

Gemäß § 312c Abs. 3 BGB findet die Bestimmung des § 312c Abs. 2 BGB keine 
Anwendung auf Verträge über Dienstleistungen, welche unmittelbar durch den 
Einsatz von Fernkommunikationsmitteln erbracht werden, in einem Mal erfolgen 
und über den Betreiber der Fernkommunikationsmittel abgerechnet werden.2 In 
diesen Fällen genügt der Unternehmer seinen vertraglichen Informationspflichten 
nach § 312c Abs. 3 BGB, wenn der Verbraucher sich über die Anschrift der 
Niederlassung des Unternehmers informieren kann, bei welcher er Beanstan-
dungen vorbringen kann.3 
 
1. Bewertung des Ausnahmetatbestands 

Die Ausnahmebestimmung für Dienstleistungen, welche über Mehrwert-
Verbindungen abgerechnet werden, führt in der Regel zu sinnvollen Ergebnissen. 

                                         
1  13. Erwägungsgrund FARL; Bülow/Artz, NJW 2000, 2049 (2054); Roth, JZ 2000, 1013 

(1017). 
2  Dem Normzweck entsprechend ist nicht allein auf die Abrechnung, sondern auf die 

Bezahlung über den Betreiber des Fernkommunikationsmittels abzustellen, vgl. Härting, § 2 
FernAbsG Rn. 216; MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 115. 

3  Art. 5 Abs. 2 FARL erfordert eine geographische, also ladungsfähige Anschrift. Hierfür wird 
häufig bereits die nach § 6 TDG erforderliche Anbieterkennzeichnung ausreichend sein. Ist 
eine abweichende Niederlassung des Unternehmers für Beanstandungen zuständig, so ist 
deren Anschrift ebenfalls leicht erkennbar auf den Webseiten des Unternehmers verfügbar 
zu halten, siehe MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 116; Härting, § 2 FernAbsG Rn. 217. 
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Da Vertragsschluss und Ausführung der Dienstleistung zusammenfallen, steht 
dem Verbraucher nach § 312d Abs. 3 BGB kein Widerrufsrecht zu.4 Eine 
Dokumentation der vor Vertragsschluss erteilten Informationen ist somit jeden-
falls nicht erforderlich, um die Entscheidung des Verbrauchers über die Ausübung 
seines Widerrufsrechts zu unterstützen. Auch eine Unterrichtung über Details der 
Widerrufsausübung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV ist hinfälli g. Da sich die 
Dienstleistung in ihrer einmaligen Ausführung erschöpft, sind die vertraglichen 
Unterrichtungspflichten nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 InfoV (über Garantie-
leistungen, Gewährleistungsbedingungen, Kundendienst und Kündigungsbedin-
gungen) im Regelfall nicht einschlägig. Schließlich bleibt der Verbraucher bei 
Bezahlung einer einmaligen Dienstleistung mittels Mehrwert-Verbindung grund-
sätzlich anonym, so dass dem Textform-Erfordernis des § 312c Abs. 2 BGB nicht 
nachgekommen werden kann. 
 
Problematisch ist der Ausnahmetatbestand allein im Hinblick auf die Online-
Übertragung von digitalen Waren, welche nach der hier vertretenen Auffassung 
unter den Begriff der Dienstleistung zu subsumieren sind.5 § 312c Abs. 3 BGB 
führt zu einer Ungleichbehandlung von Anbietern digitaler Waren, welche dem 
Kunden die Zahlungsmöglichkeit per Kreditkarte oder anderem Zahlungsmittel 
eröffnen, gegenüber solchen Unternehmern, welche sich zur Einziehung des 
Entgelts eines Dialers bedienen.6 Für diese Differenzierung besteht keine 
sachliche Rechtfertigung. Sie wäre auch insofern höchst unbefriedigend, als sie 
dem Unternehmer die Möglichkeit eröffnen würde, den Anforderungen des § 312c 
Abs. 2 BGB zu entgehen, ohne dass sich der Verbraucher der Rechtsfolgen des 
gewählten Zahlungsmittels bewusst wäre. 
 

                                         
4  Unzutreffend m.E. MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 113, welche den Ausnahmetatbestand 

bereits dadurch erfüllt sieht, dass ein Unternehmer zunächst im Auftrag des Verbrauchers 
bestimmte Informationen sammelt, um diese dem Verbraucher zu einem späteren Zeitpunkt 
fernkommunikativ zur Verfügung zu stellen. Wendehorst verkennt, dass in diesem Fall dem 
Verbraucher zunächst gemäß § 312d Abs. 3 BGB ein Widerrufsrecht zusteht, über dessen 
Bestehen der Unternehmer den Verbraucher nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV zu unterrichten 
hätte. Wie hier Härting, § 2 FernAbsG Rn. 215. 

5  Supra § 2 II. 3. c. 
6  Ebenso Meents, CR 2000, 610 (613). Paradox Lütcke, § 312c RN. 128, welcher den 

Download von Software unter § 312c Abs. 3 BGB fassen wil l, gleichzeitig jedoch davon 
ausgeht, dass es sich bei Standardsoftware um eine Ware handelt. 
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2. Teleologische Reduktion des § 312c Abs. 3 BGB 

Der Anwendungsbereich des § 312c Abs. 3 BGB sollte daher in einer teleolo-
gischen Reduktion auf Verträge beschränkt werden, bei welchen die Vergütung 
zeitabhängig von der Erbringung der Dienstleistung geschuldet wird. 
 
Zutreffenderweise wird die Fernabsatzrichtlinie im Grünbuch zum Verbraucher-
schutz der Europäischen Union als Beispiel dafür zitiert, »dass die EU-
Vorschriften in gewisser Weise den sich fortentwickelnden Marktpraktiken hinter-
herhinken.«7 Die Bestimmung des § 312c Abs. 3 BGB nahm ihren Ursprung in 
Art. 10 Abs. 2 des Kommissionsvorschlags für eine Richtlinie des Rates über den 
Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz aus dem Jahre 1992.8 
Die Vorschrift entstammt damit einer Zeit, in der die Übermittlung digitaler 
Waren per Fernkommunikationsmittel noch vollkommen unbekannt war. Es ist 
höchst wahrscheinlich, dass dem Kommissionsentwurf die Vorstellung von 
Mehrwert-Telefonnummern und Bildschirmdiensten wie Btx oder Minitel 
zugrundelagen.9 Dabei handelt es sich um Dienste, bei denen die Nutzungszeit des 
Dienstes und der damit verbundenen Telekommunikation ein wesentliches Ele-
ment der Leistung und der daraus folgenden Vergütung darstellt .10 Dem Nutzer ist 
eine sofortige Bewertung der erbrachten Leistung sowie der sofortige Abbruch des 
Leistungsaustausches bei Nichtgefallen möglich. Eine Dokumentation der vor 
Vertragsschluss erteilten Informationen zum Zwecke der Beweissicherung ist 
daher für den Verbraucher von geringer Bedeutung. Schließlich »verbleibt« die 
Leistung im Gegensatz zu digitaler Ware nicht beim Empfänger. 
 
Diese Erwägungen lassen sich nicht auf die Übermittlung digitaler Waren 
übertragen, selbst wenn die Leistung über den Betreiber des Fernkommunikations-
mittels abgerechnet wird. Denn hier ist die zu erbringende Vergütung bereits 
festgelegt und nicht von der für die Übermittlung erforderlichen Zeit abhängig. Da 
eine Bewertung der Dienstleistung nicht bereits während des Leistungsaustausches 
möglich ist, bleibt die Dokumentation der vor Vertragsschluss übermittelten 

                                         
7  Kommission, Grünbuch zum Verbraucherschutz, S. 5. 
8  ABl EG Nr. C 156, S. 14 ff. v. 23. 6. 1992.  
9  Auch heute werden in der Literatur als Anwendungsfall des § 312c Abs. 3 BGB 

hauptsächlich Mehrwert-Telefonnummern genannt, vgl. Palandt/Heinrichs, § 312c Rn. 9; 
Roth/Schulze, RIW 1999, 924 (927); Piepenbrock/Schmitz, K&R 2000, 378 (383); Fuchs, 
ZIP 2000, 1273 (1280); AnwKom/Ring, § 312c Rn. 66. 

10  A.A. Meents, CR 2000, 610 (612), der mutmaßt, Hintergrund der Ausnahme stellten 
Bestrebungen des Gesetzgebers dar, Zugeständnisse an die Schnell igkeit des Electronic 
Commerce zu machen. 
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Informationen für den Verbraucher trotz des Nichtbestehens eines Widerrufsrechts 
aus Beweisgründen von Interesse. Die digitale Ware verbleibt beim Empfänger, so 
dass im Einzelfall sogar eine Garantie bestehen kann, über welche der Verbrau-
cher nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV zu unterrichten wäre.11 Schließlich ist das 
Schutzbedürfnis des Verbrauchers von der gewählten Übertragungsart und dem 
Zahlungsmittel unabhängig. 
 
Es ist daher eine teleologische Reduktion des § 312c Abs. 3 BGB auf solche 
Dienstleistungen zu befürworten, deren Abrechnung durch den Betreiber der Fern-
kommunikation zeitabhängig von der Nutzung des Fernkommunikationsmittels 
erfolgt. Bei der Online-Lieferung digitaler Waren ist der Unternehmer auch dann 
zu einer Mitteilung in Textform verpflichtet, wenn zur Bezahlung des Entgelts ein 
Dialer eingesetzt wird. Zu der weiteren Problematik anonymer Transaktionen 
siehe die Ausführungen unter IV.  
 
 
II. Inhalt der Dokumentations- und Unterrichtungspflichten 

1. Dokumentation 

Liegt keine Ausnahme i.S.d. § 312c Abs. 3 BGB vor, ist der Unternehmer 
zunächst gehalten, die bereits vor Vertragsschluss erteilten Informationen gemäß 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1-9, Abs. 2 InfoV in Textform zu dokumentieren. Da die im 
elektronischen Geschäftsverkehr übermittelten Informationen nicht beständig sind, 
ist eine Verpflichtung zur Dokumentation auf einem dauerhaften Medium in 
zweierlei Hinsicht sinnvoll: Sofern dem Verbraucher ein Widerrufsrecht zusteht, 
kann dieser während der Widerrufsfrist die maßgeblichen Informationen zur Über-
prüfung seiner Entscheidung konsultieren. Besteht ein Widerrufsrecht nicht, so ist 
die dauerhafte Fixierung weiterhin von Bedeutung für die Beweisführung des 
Verbrauchers im Fall eines Disputs mit dem Unternehmer. 
  
Von der Dokumentationspflicht ausgenommen sind die vorvertraglichen Informa-
tionspflichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 10 und 11 InfoV (Kosten der Nutzung des 
Fernkommunikationsmittels, Gültigkeitsdauer befristeter Angebote), da diese für 
die weitere Abwicklung des Vertrages ohne Belang sind. Auf eine Dokumentation 
der vertragsschlussbezogenen Informationen kann auch dann verzichtet werden, 
wenn sich diese mit den zusätzlichen vertraglichen Unterrichtungspflichten des 

                                         
11  Sofern man entgegen der hier vertretenen Auffassung (infra II . 2. b. bb.) eine grundsätzliche 

Hinweispflicht auf die gesetzlichen Mängelrechte nach § 1 Abs.1 Nr. 3 InfoV befürwortet, 
wäre diese Informationspflicht bei der Übertragung digitaler Waren immer einschlägig. 
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§ 1 Abs. 3 InfoV überschneiden bzw. durch diese spezifiziert werden.12 Zur 
übersichtlicheren Darstellung bietet sich beispielsweise bei § 1 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 
und 9 InfoV eine thematisch orientierte Zusammenfassung mit § 1 Abs. 3 Nr. 1, 2 
und 4 InfoV an. Schließlich hat der nationale Gesetzgeber beim Erlass des § 1 
Abs. 2 InfoV übersehen, dass dieser pauschal auch auf § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 5 
InfoV verweist.13 Nach Abschluss des Vertrages und Erhalt der Ware ist eine ver-
tragliche Unterrichtung darüber, wie der Vertrag zustande kam oder dass 
ursprünglich ein Leistungsvorbehalt vereinbart wurde, nicht mehr von Interesse. 
Insoweit ist eine teleologische Reduktion des § 1 Abs. 2 InfoV geboten.14 
 

2. Vertragliche Unterr ichtungspflichten 

Während die vertragsschlussbezogenen Informationspflichten nach § 1 Abs. 1 
InfoV hauptsächlich eine Unterrichtung über Fakten erfordern, legt § 1 Abs. 3 
InfoV dem Unternehmer weiterhin Aufklärungspflichten über – sich aus Gesetz 
oder Vertrag ergebende – Rechte des Verbrauchers auf. Zudem sind erweiterte 
Angaben über den Unternehmer erforderlich, um dem Verbraucher die Geltend-
machung seiner Rechte zu erleichtern. 
 

a) Aufklärung über das Widerrufsrecht 

aa) Gesetzliche Anforderungen an die Widerrufsbelehrung 

Sofern dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach §§ 312d Abs. 1, 355 BGB 
zusteht oder das Widerrufsrecht durch ein Rückgaberecht nach § 356 Abs. 1 BGB 
ersetzt wurde, gebietet § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV eine Aufklärung des Verbrauchers 
über »Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung und Rechtsfolgen des Widerrufs- 
oder Rückgaberechts sowie über den Ausschluss des Widerrufs oder Rückgabe-
rechts«. Unter Berücksichtigung der Spezifizierung durch § 355Abs. 2 S. 1 BGB15 
muss die Belehrung folgende Details enthalten: 

                                         
12  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 102. 
13  Eine Bestätigung der Unterrichtung über Leistungsvorbehalte ist nach Art. 5 Abs. 1, Art. 7 

Abs. 3 FARL nicht erforderlich. Eine Information über das Zustandekommen des Vertrages 
gebietet die Richtlinie ohnehin nicht. 

14  Ebenso Hoenike/Hülsdunk, MMR 2002, 516 (518). 
15  Durch § 1 Abs. 3 S. 2 und § 14 InfoV wird klargestellt, dass es sich bei der Belehrungs-

pflicht nach § 355 Abs. 2 S. 1 BGB und nach § 1 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 InfoV um eine 
einheitliche, nicht um unterschiedliche Belehrungspflichten handelt; vgl. Palandt/Heinrichs, 
§ 312d Rn. 5. 
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• Name und ladungsfähige16 Anschrift des Widerrufsempfängers. 

• Beginn und Länge der Widerrufsfrist. 

• Einen Hinweis darauf, dass zur Fristwahrung die Absendung der 
Widerrufserklärung bzw. der Ware ausreichend ist. 

• Eine Unterrichtung dahingehend, dass der Widerruf mittels Textform oder 
durch Rücksendung der Ware zu erfolgen hat und keine Begründung ent-
halten muss.17 Angesichts des in Verbraucherkreisen bislang unbekannten 
Begriffs der »Textform« sollte der Unternehmer dieses Erfordernis entweder 
erklären oder auch solche Erklärungen als Widerruf akzeptieren, welche die 
Form nicht wahren.18 

• Eine Aufklärung über die Verantwortung für eingetretene Wertminderungen. 
Nach § 357 Abs. 3 S. 1 BGB haftet der Verbraucher dem Unternehmer auf 
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der 
Sache entstandene Verschlechterung, wenn er bei Vertragsschluss in Text-
form auf diese Rechtsfolge und eine Möglichkeit, sie zu vermeiden, 
hingewiesen worden ist.19 Dieser Hinweis muss aufgrund seiner bedeutenden 
Rechtsfolge im Rahmen der Widerrufsbelehrung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV 
wiederholt werden. Ansonsten könnte die Belehrung über das Widerrufsrecht 
insbesondere bei längeren Lieferzeiten zu Missverständnissen des Verbrau-
chers hinsichtlich seines Prüfungs- bzw. Gebrauchsrechts führen. 

• Kosten- und Gefahrtragung bei Rücksendung. Liefert der Unternehmer auf-
grund eines vertraglichen Änderungsvorbehalts eine andere als die bestellte 
Ware, so muss er den Verbraucher nach § 241a Abs. 3 BGB darüber unter-
richten, dass die Rücksendung auf seine Kosten erfolgt. 

                                         
16  Das Erfordernis einer ladungsfähigen Anschrift ergibt sich aus § 14 Abs. 4 InfoV bzw. aus 

Erläuterung 3 zu Anlage 2 InfoV. Die Entscheidung BGH WM 2002, 1990 ff. zur früheren 
Rechtslage ist damit obsolet. 

17  Zu § 361a BGB a.F. siehe AG Siegburg, NJW-RR 2002, 129 f. 
18  An der Textform mangelt es beispielsweise, wenn der Verbraucher den Abschluss seiner 

Erklärung entgegen § 126b BGB nicht kenntlich gemacht hat. 
19  Unklar ist, ob der Hinweis nach § 357 Abs. 3 S. 1 BGB lediglich in Textform zu erteilen ist 

oder auf einem dauerhaften Datenträger zu erfolgen hat. Siehe zu den erheblichen 
Divergenzen bei Vertragsabschlüssen im WWW die Ausführungen infra III . 3. c. Aufgrund 
der offensichtlichen Anlehnung an § 355 Abs. 2 S. 1 BGB liegt es nahe, auch die Einhaltung 
der dortigen Form, d.h. Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger, zu fordern. Für den 
Unternehmer würde dies jedoch bedeuten, dass er – zusätzlich zu den Anforderungen des 
§ 312c Abs. 2 BGB – bereits bei Vertragsschluss verpflichtet wäre, dem Verbraucher eine  
E-Mail zukommen zu lassen. Es erscheint daher sinnvoller, bei Vertragsschluss lediglich das 
Einhalten der Textform zu verlangen (d.h. ein Hinweis auf einer Webseite ist genügend), 
eine Wiederholung des Hinweises jedoch im Zusammenhang mit der Widerrufsbelehrung 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV auf dauerhaftem Datenträger zu fordern. 
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• Besteht das Widerrufsrecht nur für einen Teil der Leistungen, ist dieser Teil 
zu spezifizieren. 

 

bb) Das Muster für die Widerrufsbelehrung 

Um dem Unternehmer die Erfüllung dieser recht komplexen Belehrungspflicht zu 
erleichtern,20 enthalten die Anlagen 2 und 3 zur InfoV Muster für die Widerrufs- 
bzw. Rückgabebelehrung.21 Die §§ 1 Abs. 3 S. 2, 14 Abs. 1 und 2 InfoV bestim-
men, dass eine Belehrung den Anforderungen der §§ 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoVO, 355 
Abs. 2 BGB genügt, wenn der Unternehmer das entsprechende Muster verwendet. 
 
Das Muster wird den unter aa) genannten Anforderungen bis auf einen Punkt 
gerecht.22 Satz 2 des Musters in Anlage 2 bestimmt: »Die Frist beginnt frühestens 
mit Erhalt dieser Belehrung«. Dies ist zwar insoweit zutreffend, als § 355 Abs. 2 
BGB vorsieht, dass die Widerrufsfrist mit Erhalt der Widerrufsbelehrung in Lauf 
gesetzt wird. Für Fernabsatzgeschäfte enthält allerdings § 312d Abs. 2 BGB eine 
Abweichung von § 355 Abs. 2 dahingehend, dass die Frist bei der Lieferung von 
Waren nicht vor dem Tag ihres Eingangs beim Empfänger beginnt. Es ist leicht 
möglich, dass der Unternehmer den Verbraucher, wie von § 312c Abs. 2 BGB 
gefordert, »alsbald« nach Vertragsschluss über dessen Widerrufsrecht belehrt, der 
Verbraucher die Ware allerdings erst einige Tage oder Wochen später zugesandt 
erhält. Hier muss ihm verdeutlicht werden, dass der Lauf der Widerrufsfrist erst ab 
dem Erhalt der Ware in Gang gesetzt wird. Allein der Hinweis, die Widerrufsfrist 
beginne »frühestens« mit dem Erhalt der Widerrufsbelehrung, ist zu wenig 
konkret.23 
 

                                         
20  Vgl. die Kritik von Boente/Riehm, Jura 2002, 222 (225): Der Unternehmer stehe vor der 

schwierigen Aufgabe, »faktisch ein Lehrbuchkapitel zum Widerrufsrecht« in laienverständ-
licher Sprache zu formulieren. 

21  § 14 InfoV beruht auf der Ermächtigung des Art. 245 EGBGB. 
22  Kritischer Masuch, NJW 2002, 2931 (2932). Die weiteren von Masuch kritisierten Punkte 

rühren allerdings aus dem Bemühen des Bundesjustizministeriums, die verschiedenen 
inhaltlichen und formellen Anforderungen der §§ 355 Abs. 1 und 4, 357 Abs. 3 S. 1 BGB 
und § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoVO zu vereinheitlichen. Insofern hält sich der Verordnungsgeber 
durchaus im Rahmen der Ermächtigung des Art. 245 Nr. 2 EGBGB. eine dem Muster 
folgende Belehrung dürfte auch nach den in BGH ZIP 2002, 1730 ff., aufgestellten Maß-
stäben nicht unwirksam sein. 

23  Masuch, NJW 2002, 2931 (2932); MüKo/Ulmer, § 355 Rn. 52. Besser gelungen ist insoweit 
das Muster für die Rückgabebelehrung (Anlage 3 zur InfoV): »Die Frist beginnt frühestens 
mit Erhalt der Ware und dieser Belehrung«. 
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Soweit § 312d Abs. 2 BGB bestimmt, dass die Widerrufsfrist auch nicht vor 
Erfüllung der Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB beginnt, dürfte ein 
entsprechender Hinweis im Rahmen der Widerrufsbelehrung allerdings entbehr-
lich sein. Denn mit der Mitteilung »die Widerrufsfrist beginnt frühestens mit 
Erhalt der Informationen nach § 312c Abs. 2 BGB« ist dem Laien wenig gedient.24 
Andererseits würde eine Auflistung der Anforderungen des § 1 Abs. 1 InfoV die 
Widerrufsbelehrung vollkommen unübersichtlich werden lassen. 
 
Die §§ 312d Abs. 2, 355 Abs. 2 BGB beanspruchen als Parlamentsgesetze 
Vorrang vor der Bestimmung des § 14 Abs. 1 InfoV, so dass letztere nicht dazu 
geeignet ist, die Anforderungen an die Widerrufsbelehrung implizit zu modifi-
zieren.25 Wer als Unternehmer auf das Muster vertraut, läuft daher Gefahr, 
mangels einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung einem unbefristeten Wider-
ruf des Verbrauchers ausgesetzt zu sein.26  
 

b) Kundendienst, Gewähr leistungs- und Garantiebedingungen 

aa) Freiwillige Leistungen des Unternehmers 

Der Fernabsatzrichtlinie folgend gebietet § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV weiterhin, dass 
der Unternehmer den Verbraucher über die Existenz eines Kundendienstes und 
eventuelle Garantiebedingungen unterrichtet. Der Hintergrund dieser Bestimmung 
ist leicht einsichtig. Nach § 477 Abs. 1 Nr. 2 BGB muss eine Garantieerklärung 
den Inhalt der Garantie sowie alle wesentlichen Angaben zu ihrer Geltend-
machung enthalten. Diese Angaben kann der Verbraucher gemäß § 477 Abs. 2 
BGB auch in Textform verlangen. Hat der Verbraucher aufgrund der physischen 
Distanz zum Unternehmer geringere Einwirkungsmöglichkeiten auf diesen, so 
erscheint es angebracht, den Unternehmer von vorneherein zu einer Mitteilung in 
Textform zu verpflichten.27 Ähnliches gilt für den Kundendienst: Mangels einer 
räumlichen Nähe zum Sitz des Unternehmers ist es für den Verbraucher wichtig, 
bereits unmittelbar nach Vertragsschluss in Erfahrung zu bringen, ob und wie er 

                                         
24  Instruktiv zur erforderlichen Klarheit der Widerrufsbelehrung BGH ZIP 2002, 1730 ff. 
25  Masuch, NJW 2002, 2931 (2932); MüKo/Ulmer, § 355 Rn. 57; a.A. offenbar Palandt/Hein-

richs, Anh. zu § 355 Rn. 1. 
26  Nach § 355 Abs. 3 S. 3 BGB erlischt das Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher nicht 

ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht belehrt worden ist, vgl. näher § 10 II. 3. 
27  Zwar bestand zum Zeitpunkt des Erlasses des § 2 Abs. 3 Nr. 3 FernAbsG (dieser war mit § 1 

Abs. 3 Nr. 3 InfoV inhaltlich identisch), die Verpflichtung des Unternehmers nach § 477 
BGB noch nicht. Aufgrund der Verkehrsüblichkeit der schriftlichen Fixierung von Garantien 
existierte gleichwohl ein erhöhtes Schutzbedürfnis der Verbraucher bei Distanzgeschäften.  
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im Falle eines Defekts sachgerechte Reparaturleistungen in Anspruch nehmen 
kann. 
 
Die inhaltlichen Anforderungen an die Information über Garantiebedingungen 
richten sich nach § 477 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Der Verbraucher ist umfassend über 
Name und Anschrift des Garantiegebers, Inhalt, Voraussetzungen und Rechts-
folgen der Garantie aufzuklären.28 Stammt die Garantieerklärung nicht von dem 
Unternehmer, sondern einem Dritten (i.d.R. dem Hersteller), sollte sie diese Infor-
mationen aufgrund § 477 Abs. 1 BGB ohnehin bereits enthalten. Der Unternehmer 
kann seiner Verpflichtung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV in diesem Fall durch reine 
Weiterleitung der Erklärung genügen. Der Hinweis auf den Kundendienst muss 
die Vertragsunternehmen oder eine zentrale Kontaktstelle benennen sowie den 
Ablauf und – soweit möglich – die Kosten der Inanspruchnahme des Kunden-
dienstes verdeutlichen. 
 

bb) Gesetzliche Sachmängelrechte 

Zusätzlich zu den Mitteilungen über vertragliche Mängelrechte verlangt § 1 Abs. 3 
Nr. 3 InfoV auch eine Information über »die Gewährleistungsbedingungen«. Der 
deutsche Gesetzgeber hat für diese Abweichung von der Fernabsatzrichtlinie keine 
Begründung mitgeteilt .29 Die Divergenz ist durchaus wesentlich, da kein 
überzeugender Grund ersichtlich ist, weshalb ein im Fernabsatz aktiv werdender 
Verbraucher allgemein über seine gesetzlichen Sachmängelrechte belehrt werden 
sollte.30 Ein besonderes Schutzbedürfnis, welches diese Privilegierung gegenüber 
anderen Vertriebsformen rechtfertigen würde, besteht nicht. Zudem wil l nicht 
einleuchten, weshalb eine Rechtsbelehrung durch die gegnerische Vertragspartei 
gerade bei Kauf-, Werk- und Mietverträgen angemessen sein soll, nicht aber bei 
denjenigen Verträgen, für welche das Gesetz nur die allgemeinen Leistungsstö-
rungsrechte kennt. 
 
All dies spricht für eine stark restriktive Interpretation des § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV. 
In der Literatur wird teilweise vertreten, es sei nur ein Hinweis auf vertragliche 

                                         
28  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 110; AnwKom/Büdenbender, § 477 Rn. 7; Palandt/Putzo, 

§ 477 Rn. 10 ff. 
29  In der Begründung des RegE heißt es lediglich, die Aufzählung der Informationen folge »im 

Wesentlichen wörtlich der Richtlinie«, BT-Drucks. 14/2658, S. 39. 
30  Zutreffend Härting, § 2 FernAbsG Rn. 177; kritisch auch Aigner/Hofmann, MMR Beilage 

8/2001, 30 (34). 
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Sachmängelrechte erforderlich, die vom dispositiven Recht abweichen.31 Diese 
Auffassung überzeugt m.E. nicht, da nach Erlass der §§ 475 Abs. 1, 651 BGB bei 
Verbrauchergeschäften nahezu kein Raum mehr für nachteili ge Abweichungen 
von der gesetzlichen Sachmängelhaftung besteht. Ein Unternehmer, welcher dem 
Verbraucher über das Gesetz hinausgehende Sachmängelrechte gewährt, sollte 
dagegen – soweit nicht ohnehin bereits eine Garantie vorliegt – für dieses 
Verhalten nicht auch noch durch eine Informationspflicht »bestraft« werden.  
 
Auf der Suche nach einer anderen Möglichkeit, § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV 
einschränkend auszulegen, fällt auf, dass die Belehrungspflicht über Gewähr-
leistungsbedingungen zwischen die Unterrichtung über freiwilli ge Leistungen des 
Unternehmers (Kundendienst und Garantie) eingebettet ist. Zu beachten ist 
weiterhin, dass auch § 477 Abs. 1 Nr. 1 BGB einen Hinweis auf die gesetzlichen 
Rechte des Verbrauchers in der Garantieerklärung erfordert, welcher mit der 
Erläuterung verknüpft sein muss, dass diese Rechte durch die Garantie nicht 
eingeschränkt werden. Die Vorläuferbestimmung des § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV, § 2 
Abs. 3 Nr. 3 FernAbsG, datiert aus der Zeit vor Erlass des § 477 Abs. 1 Nr. 1 BGB 
n.F. Der Schluss liegt nahe, dass der Zweck der Rechtsbelehrung nach § 1 Abs. 3 
Nr. 3 InfoV ebenfalls darin bestehen sollte, eine Konfusion des Verbrauchers 
zwischen den Rechten aus der Garantieerklärung und seinen gesetzlichen Rechten 
zu vermeiden.32 Ein Hinweis auf die gesetzlichen Sachmängelrechte wäre folglich 
nur dann erforderlich, wenn gleichzeitig eine Garantie gewährt wird. Diese Inter-
pretation des § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV hat den Vorzug, dass sie einen Gleichlauf 
zwischen dem Distanzvertrieb und dem Verkauf in einem Ladengeschäft 
herstellen würde. 
 
Allerdings bietet der Wortlaut der Bestimmung keinen Anhaltspunkt für eine sol-
che Restriktion. Es ist daher anzunehmen, dass die Rechtsprechung den Stimmen 
in der Literatur folgen wird, welche fordern, dass der Unternehmer nach § 1 

                                         
31  Palandt/Heinrichs, Anh. zu § 312c Rn. 13. Nach Härting, § 2 FernAbsG Rn. 174 ff.; Lütcke, 

§ 312c Rn. 93; AnwKom/Ring, § 1 InfoV Rn. 17 soll § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV nur bei 
Abweichungen von den gesetzlichen Sachmängelrechten zum Nachteil des Verbrauchers 
Anwendung finden.  

32  Bei AGB-Klauseln, welche dem Käufer über die gesetzlichen Ansprüche hinaus 
Mängelrechte einräumen, hat der BGH bereits vor Erlass des § 477 BGB eine Klarstellung 
für nötig befunden, dass die gesetzlichen Rechte durch die vertragliche Vereinbarung nicht 
tangiert werden, vgl. BGHZ 79, 117 (124); BGHZ 102, 82 (92). 
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Abs. 3 Nr. 3 InfoV den Verbraucher umfassend über die gesetzliche Sachmängel-
haftung informieren müsse.33 
 

c) Kündigungsbedingungen 

Bei Verträgen, die ein Dauerschuldverhältnis betreffen und für unbestimmte Zeit 
oder für längere Zeit als ein Jahr geschlossen werden, hat der Unternehmer nach 
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 InfoV dem Verbraucher die Kündigungsbedingungen mitzuteilen. 
Aus dem Vergleich mit Art. 5 Abs. 1 FARL34 ergibt sich, dass unter einem 
»Dauerschuldverhältnis« sämtliche Verträge zu verstehen sind, deren Abwicklung 
sich über einen längeren Zeitraum als ein Jahr hinzieht.35 Zu den Kündigungs-
bedingungen zählen deren Voraussetzungen (Frist, Form, Adressat) sowie die 
Rechtsfolgen der Kündigung, insbesondere etwaige Kosten, die für den Verbrau-
cher mit der Kündigung verknüpft sind. Unklar ist, ob sich die Belehrungspflicht 
nur auf vertragliche Vereinbarungen oder auch auf gesetzliche Kündigungsrechte 
erstreckt sowie ob der Unternehmer die für ihn selbst geltenden Kündigungsbe-
dingungen nennen muss. 
 
Wortlaut, Systematik und Entstehungsgeschichte der Bestimmung geben keinerlei 
Anhaltspunkte für eine Auslegung. Daher bleibt nur der Rückgriff auf die 
intendierte Gleichstellung mit Verbrauchern, welche in physischen Kontakt zu 
ihrem Vertragspartner treten. Insoweit lässt sich Folgendes feststellen: Bereits vor 
Vertragsschluss ist der Verbraucher gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 InfoV über die 
Mindestlaufzeit des Vertrages zu informieren, d.h. darüber, welche Mindestkosten 
für ihn mit dem Vertragsschluss entstehen. Die Unterrichtung nach § 1 Abs. 3 
Nr. 4 InfoV ist dagegen nicht vertragsschlussbezogen, sondern soll den Verbrau-
cher über seine zukünftigen Rechte aufklären. Rechtfertigen lässt sich diese 
Informationspflicht im Fernabsatz vor dem Hintergrund, dass dem Verbraucher 
die Möglichkeit zu einer situationsgebundenen Rücksprache mit dem Unter-
nehmer fehlt, in deren Rahmen er sich über seine Vertragslösungsmöglichkeiten 
persönlich informieren könnte. Zudem sind die Einwirkungsmöglichkeiten des 
Verbrauchers auf den Unternehmer zum Zwecke einer Kulanzregelung geringer. 
Dies rechtfertigt es, einen gesonderten Hinweis für den Verbraucher zu fordern, ob 

                                         
33  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 109; Boente/Riehm, Jura 2002, 222 (225); noch 

weitergehend Berger, NJW 2001, 1530 (1535).  
34  »Die Kündigungsbestimmungen bei unbestimmter Vertragsdauer bzw. einer mehr als 

einjährigen Vertragsdauer.« 
35  So auch MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 111; zu eng dagegen Härting, § 2 FernAbsG 

Rn. 181. 
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und wie er sich bei einem auf längere Zeit angelegten Vertrag von diesem lösen 
kann. Damit ist auch eine Unterrichtung über die gesetzlichen Kündigungs-
bedingungen erforderlich,36 sofern der Fernabsatzvertrag diese nicht modifiziert. 
Versteht man § 1 Abs. 3 Nr. 4 InfoV in diesem Sinne, so hat der Unternehmer den 
Verbraucher nur über dessen ordentliche Kündigungsrechte zu informieren.37 Im 
Fall einer Pflichtverletzung des Unternehmers bleibt es immer – auch bei persön-
lichem Kontakt der Vertragspartner – der Gegenpartei überlassen, sich über ihre 
Rechte zu informieren und gegebenenfalls von einem außerordentlichen Kündi-
gungsrecht Gebrauch zu machen. Auch für eine Unterrichtung über die Kündi-
gungsrechte des Unternehmers besteht keine Notwendigkeit.38 Vor der Kündigung 
durch den Unternehmer ist diese Information für den Verbraucher regelmäßig 
wertlos; kündigt der Unternehmer den Vertrag, muss sich der Verbraucher ohne-
hin über seine vertraglichen und gesetzlichen Rechte informieren. 
 

d) Angaben nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 InfoV  

Neben der Rechtsbelehrung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 InfoV ist der 
Unternehmer im Rahmen der vertraglichen Unterrichtung erneut verpflichtet, dem 
Verbraucher eine ladungsfähige Anschrift mitzuteilen (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 InfoV). 
Bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen muss ferner der 
Name eines Vertretungsberechtigten i.S.d. §§ 170, 171 ZPO angegeben werden.39 
Schließlich ist im Interesse einer zügigen Abwicklung von Beschwerden diejenige 
Niederlassung zu spezifizieren, bei welcher der Verbraucher Beanstandungen 
vorbringen kann,40 wobei neben der postalischen Anschrift auch Angaben über 
Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail -Adresse gefordert sind.41 

                                         
36  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 112. A.A. Härting, § 2 FernAbsG Rn. 186. Härtings 

Einwand, eine Unterrichtung über die gesetzlichen Kündigungsbestimmungen sei bereits 
aufgrund deren Umfangs unsinnig, geht bei der hier zugrundegelegten Interpretation 
(Information nur über ordentliche Kündigungsrechte des Verbrauchers) ins Leere. 

37  A.A. Palandt/Heinrichs, Anh. zu § 312c Rn. 14; vgl. auch MüKo/Wendehorst, § 2 FernAbsG 
Rn. 112: auf die Kündigungsmöglichkeit nach § 314 BGB solle nur ganz kurz und in einer 
Weise hingewiesen werden, die beim Kunden, der wenig Vorstellungen über den 
Rechtsbegriff des wichtigen Grundes habe, keine falschen Vorstellungen wecke.  

38  A.A. MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 112; wohl auch Härting, § 2 FernAbsG Rn. 186 (vgl. 
den Hinweis auf §§ 553 ff. BGB). 

39  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 108; Härting, § 2 FernAbsG Rn. 170. 
40  Dass es sich bei der Beschwerdestelle um eine Niederlassung im Rechtssinne handelt, ist 

nicht erforderlich, vgl. Palandt/Heinrichs, Anh. zu § 312c Rn. 12. 
41  Zutreffend MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 107. 
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III. Formale Anforderungen 

Die Dokumentation der vor Vertragsschluss erteilten Informationen nach § 1 
Abs. 2 InfoV sowie die vertragliche Unterrichtung nach § 1 Abs. 3 InfoV hat der 
Unternehmer »alsbald« nach Vertragsschluss in Textform vorzunehmen. 
 

1. Zeitpunkt der Mitteilung 

Sofern der Unternehmer dem Verbraucher die genannten Informationen nicht 
bereits vor Vertragsschluss in Textform übermittelt hat,42 hat er seine Dokumen-
tationspflicht gemäß § 312c Abs. 2 BGB »alsbald« nach Vertragsschluss zu 
erfüllen. § 312c Abs. 2 BGB fügt als weitere zeitliche Bestimmung hinzu, die 
Mitteilung solle »spätestens bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei 
Waren spätestens bei Lieferung an den Verbraucher« erfolgen. 
 
Diese Formulierung bedarf einer korrigierenden richtlinienkonformen 
Auslegung.43 Zwar erlaubt Art. 5 Abs. 1 FARL dem Unternehmer, seiner 
Bestätigungspflicht bis spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung der Ware 
nachzukommen. Ob der Verbraucher seine Gegenleistung bereits erbracht hat (der 
deutsche Gesetzestext spricht von vollständiger »Erfüllung des Vertrages«), ist 
unerheblich. Bei Verträgen über die Erbringungen von Dienstleistungen muss die 
Dokumentation grundsätzlich vor Beginn der Ausführung übermittelt werden, 
damit der Verbraucher eine Entscheidung über die Ausübung seines Widerrufs-
rechts treffen kann, bevor dieses nach § 312d Abs. 3 BGB erlischt. Anders ist dies 
nur, wenn die Dienstleistung, etwa bei der Online-Übertragung digitaler Waren, 
sofort nach Vertragsschluss erbracht werden soll. Hier ist für eine Überlegungs-
frist des Verbrauchers ohnehin kein Raum, da beide Vertragsparteien an einer 
sofortigen Abwicklung interessiert sind. Es ist kaum vermeidbar, dass die Doku-
mentation i.S.v. § 312c Abs. 2 BGB zeitlich erst nach Beginn der Ausführung, 
bzw. sogar nach vollständiger Erfüllung des Vertrages erfolgt. 
 

                                         
42  Nach Art. 5 Abs. 1 FARL ist eine vertragliche Unterrichtung entbehrlich, sofern die 

Informationen bereits vor Abschluss des Vertrages auf einem »dauerhaften Datenträger« 
übermittelt wurden. Es bestehen keine Anzeichen dahingehend, dass der deutsche Gesetz-
geber eine abweichende Regelung erlassen wollte, vgl. Pernice, Informationspflichten, 
S. 22; MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 82. 

43  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 86 f.; Härting, § 2 FernAbsG Rn. 201. 
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2. Drucktechnische Hervorhebung 

Diejenigen Inhalte, zu deren Übermittlung der Unternehmer erst nach Abschluss 
des Vertrages verpflichtet ist, müssen gemäß § 1 Abs. 3 InfoV in »hervorgeho-
bener und deutlich gestalteter Form« mitgeteilt werden. Ein ausdrückliches 
Transparenzgebot enthält § 312c Abs. 2 BGB nicht, gleichwohl ergibt sich aus 
dem Zweck der Unterrichtung, dass auch diese Informationen klar und verständ-
lich abgefasst sein müssen.44 
 

3. M itteilung in Textform 

a) Entstehungsgeschichte 

Während die vor Vertragsschluss zu erteilenden Informationen nach § 312c Abs. 1 
BGB nicht formgebunden sind, bestimmt § 312c Abs. 2 BGB, der Unternehmer 
habe die Informationen gemäß § 1 Abs. 2 und 3 InfoV dem Verbraucher »in 
Textform mitzuteilen«. Der deutsche Gesetzgeber hat damit den zunächst aus 
Art. 5 Abs. 1 FARL in § 2 Abs. 3 S. 1 FernAbsG übernommenen Begriff des 
»dauerhaften Datenträgers« verworfen, um eine Anpassung an die allgemeinen 
Formvorschriften des BGB zu erzielen.45 Ob das »auf einem dauerhaften 
Datenträger zur Verfügung stellen« nach alter Rechtslage und die »Mitteilung in 
Textform« nach der neuen Rechtslage tatsächlich identisch sind,46 ist insbesondere 
im Hinblick auf Webseiten, welche der Speicherung durch den Nutzer offen 
stehen, zweifelhaft. Wie die folgenden Ausführungen zeigen, kann diese Frage 
angesichts der Notwendigkeit einer richtlinienkonformen Auslegung des § 312c 
Abs. 2 BGB und der eindeutigen Intention des Gesetzgebers, durch die Neu-
fassung keine inhaltliche Änderung vorzunehmen, dahinstehen. 
 

b) Der dauerhafte Datenträger nach Ar t. 5 Abs. 1 FARL 

Nach Art. 5 Abs. 1 FARL »muss« der Verbraucher eine Dokumentation der 
Informationen »schriftlich oder auf einem anderen für ihn verfügbaren dauerhaften 
Datenträger erhalten«. Mit der Einführung des Begriffs des dauerhaften Daten-
trägers sollte einerseits sichergestellt werden, dass der Verbraucher auf die ihm 
vermittelten Informationen über längere Zeit hinweg zurückgreifen kann, anderer-
seits sollte eine technikoffene Alternative zur Übermittlung mittels einer Urkunde 

                                         
44  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 99; Härting, § 2 FernAbsG Rn. 196. 
45  Vgl. den Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drucks. 14/7052, S. 191. 
46  So – abgesehen von dem Erfordernis der Nennung des Erklärenden und der Abschluss-

funktion des § 126b BGB – der Rechtsausschuss a.a.O., S. 195. 
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bereitgestellt werden. Durch die Wendung »der Verbraucher muss erhalten« stell t 
Art. 5 Abs. 1 FARL klar, dass es in der Verantwortung des Unternehmers liegt, 
die Daten an ein zur dauerhaften Speicherung geeignetes Medium des Verbrau-
chers (i.d.R. der Mail-space bei dessen Provider) zu übermitteln. Eine Über-
mittlung an ein nur zur vorrübergehenden Speicherung geeignetes Medium, wie 
etwa dem Arbeitsspeicher, oder die bloße Eröffnung der Möglichkeit, eine dauer-
hafte Speicherung durch Herunterladen einer Datei vorzunehmen, genügt den 
Anforderungen des Art. 5 Abs. 1 FARL nicht.47 Zu § 2 Abs. 3 S. 1 FernAbsG 
i.V.m. § 361a Abs. 3 BGB a.F. entsprach es daher der ganz herrschenden Ansicht, 
dass dem Verbraucher eine verkörperte Erklärung (Urkunde, CD, Diskette) oder 
eine E-Mail zugehen musste,48 sofern er sich die ihm online zur Verfügung 
 

                                         
47  Folgerichtig die Definition des Terminus »dauerhafter Datenträger« in Art. 2 lit. f der 

Finanz-FARL: »jedes Medium, das es dem Verbraucher gestattet, an ihn persönlich 
gerichtete Informationen derart zu speichern, dass er sie in der Folge für eine für die Zwecke 
der Informationen angemessene Dauer einsehen kann, und das die unveränderte Wiedergabe 
der gespeicherten Informationen ermöglicht.« Verwirrung stiftet allerdings der 20. 
Erwägungsgrund der Finanz-FARL: »Zu den dauerhaften Datenträgern gehören 
insbesondere Disketten, CD-ROMs, DVDs und die Festplatte des Computers des 
Verbrauchers, auf der die elektronische Post gespeichert wird, jedoch nicht Internet-
Websites, es sei denn, sie erfüllen die in der Definition des Begriffs ‚dauerhaftes Medium’ 
enthaltenen Kriterien.« Webseiten können diese Kriterien nicht erfüllen, da sie kein 
Speichermedium und folglich kein »Datenträger« sind. Sie sind vielmehr selbst auf dem 
Server des Anbieters (oder dessen Host-Provider) gespeichert und zur weiteren Speicherung 
auf anderen Datenträgern, bspw. der Festplatte des Computer des Verbrauchers, geeignet. 

48  LG Kleve, NJW-RR 2003, 196; Begründung RegE, BT-Drucks. 14/ 2658, S. 40; Roth, JZ 
2000, 1013 (1017); Bülow/Artz, NJW 2000, 2049 (2055); Piepenbrock/Schmitz, K&R 2000, 
378 (382); Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1279); Pernice, Informationspflichten, S. 23; kritisch 
Gärtner/Gierschmann, DB 2000, 1601 (1602). Zweifel an einer korrekten Umsetzung der 
Fernabsatzrichtlinie ergeben sich aus Art. 5 Abs. 1, erster Spiegelstrich FARL, wonach eine 
schriftli che Information über die Bedingungen und Einzelheiten des Widerrufsrechts 
erforderlich ist. Nach Grabitz/Hil f/Micklitz, A3 Rn. 64, ist hierbei die Übermittlung in 
Papierform erforderlich, eine Übermittlung per dauerhaftem Datenträger sei nicht 
ausreichend (ebenso ders., EuZW 2001, 133 (138)). Zudem wil l Micklitz das Erfordernis 
dieser schriftlichen Übermittlung auf alle vier Spiegelstriche des Art. 5 Abs. 1 FARL 
ausweiten. Der 13. Erwägungsgrund FARL zeigt allerdings, dass der Richtlinie keine 
einheitliche Definition des Begriffs »schriftlich« zugrunde liegt. Scheinen in Art. 5 Abs. 1 
FARL die Begriffe »schriftlich« und »dauerhafter Datenträger« ein Gegensatzpaar 
darzustellen, so geht Erwägungsgrund 13 ersichtlich davon aus, dass schriftliche 
Informationen auch auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt werden können: »Die mit 
Hilfe bestimmter elektronischer Technologien verbreitete Information ist häufig nicht 
beständig, soweit sie nicht auf einem dauerhaften Datenträger empfangen wird. 
Infolgedessen ist es notwendig, dass der Verbraucher rechtzeitig schriftliche Informationen 
erhält, die zur korrekten Ausführung des Vertrags erforderlich sind.« Im Ergebnis wie hier 
MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 8; Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1280); Waldenberger, K&R 
1999, 345 (348); Dilger, Verbraucherschutz, S. 82. 
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stehende Information nicht tatsächlich heruntergeladen hatte.49 
 

c) M itteilung in Textform  

Die neue Rechtslage sieht nunmehr vor, dass der Unternehmer die Informationen 
in Textform mitzuteilen hat. Bei der Mitteilung handelt es sich um eine geschäfts-
ähnliche Handlung,50 auf welche die Vorschriften über Wil lenserklärungen ent-
sprechend anzuwenden sind.51 Erforderlich ist die Erstellung einer Erklärung in 
Textform gemäß § 126b BGB (aa) und deren Zugang, d.h. das Verbringen der 
Erklärung in den Verfügungsbereich des Verbrauchers (bb), so dass dieser die 
Möglichkeit erhält, vom Inhalt der Erklärung Kenntnis zu nehmen (cc). 
 

aa) Die Textform nicht verkörperter Erklärungen 

Gemäß § 126b BGB erfordert die Textform eine Erklärung in einer Urkunde oder 
auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise, welche 
die Person des Erklärenden nennt und den Abschluss der Erklärung durch 
Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar macht.52 Bei nicht 
verkörperten Erklärungen muss somit lediglich die Möglichkeit der dauerhaften 

                                         
49  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/ 2658, S. 40; MüKo/Ulmer, Bd. 2 (2001), § 361a BGB 

a.F. Rn. 102; zweifelnd Härting, K&R 2001, 310 (312), nach dessen Ansicht »Zugang« 
notwendigerweise eine zielgerichtete Aktivität eines »Absenders« voraussetze, an der es hier 
fehle. Das Laden in den Arbeitsspeicher des Computers ist keine dauerhafte Speicherung 
und demnach nicht ausreichend, siehe Roth, JZ 2000, 1013 (1017); Pützhoven, S. 64; 
Härting, a.a.O, S. 311 m.w.N. 

50  Das Verb »mitteilen« wurde bewusst in Anlehnung an die §§ 170 ff ., 510 BGB gewählt, vgl. 
BT-Drucks. 14/ 7052, S. 191. 

51  Statt aller Palandt/Heinrichs, Überbl.v. § 104, Rn. 7. Zur Anwendung des § 130 BGB vgl. 
die Ausführungen des Rechtsausschusses, BT-Drucks. 14/7052, S. 191. 

52  Die Person des Erklärenden ergibt sich ohnehin bereits aus der nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 InfoV 
bereitzustellenden Information, so dass gegenüber der alten Gesetzeslage an zusätzlichen 
Erfordernissen lediglich die Verdeutlichung des Dokumentenabschlusses besteht – etwa 
durch Angabe eines Namens oder andere unmissverständliche Hinweise. Vgl. BT-Drucks. 
14/7052, S. 191: »Wie der Unternehmer den Informationsabschluss deutlich macht, steht 
ihm weitgehend frei.« In Erläuterung 9 zu Anlage 2 der InfoV wird die Verwendung der 
Wörter »Ende der Widerrufsbelehrung« bzw. »Ihr(e) Firma [...]« vorgeschlagen. Zu weiteren 
Beispielen siehe BT-Drucks. 14/4987, S. 20; AnwKom/Noack, § 126b Rn. 25 und 
Palandt/Heinrichs, § 126b Rn. 5. Nach Auffassung von Dörner, AcP 202 (2002), 363 (394) 
soll »notfalls« bereits die Tatsache ausreichen, dass eine sinnhafte Erklärung offensichtlich 
zu Ende gebracht worden ist. 
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Speicherung der Daten und ihre Reproduktion in Schriftzeichen mittels 
verkehrsüblicher Mittel gewährleistet sein.53  

 

bb) Verfügungsgewalt des Empfängers 

Welcher Voraussetzungen es bedarf, um die nicht verkörperte Erklärung in den 
Machtbereich des Empfängers zu verbringen, lässt sich den gesetzgeberischen 
Äußerungen nicht klar entnehmen. So führte die Begründung des Regierungs-
entwurfs aus, dass allein die Kenntnisnahme einer nicht speicherbaren Internet-
seite noch keinen Zugang begründen könne.54 Dies legt den Schluss nahe, dass 
von einer hinreichenden Verbringung in den Bereich des Empfängers bereits dann 
auszugehen ist, wenn diesem – wie bei Internetseiten zumeist der Fall – die 
Vornahme einer dauerhaften Speicherung möglich ist.55  
 
Jedenfalls im Hinblick auf § 312c Abs. 2 BGB kann diese Frage dahinstehen. 
Angesichts der klaren Intention des Gesetzgebers, keine von der früheren Rechts-
lage abweichende Regelung zu schaffen,56 ist hier weiterhin erforderlich, dass der 
Unternehmer die Speicherung der Mitteilung auf einem der Verfügungsgewalt des 
Verbrauchers zugeordneten dauerhaften Datenträger veranlasst.57 Dies kann einer-
seits durch den Zugang einer E-Mail erfolgen,58 andererseits durch eine explizite 
                                         
53  BT-Drucks. 14/4987, S. 20; AnwKom/Noack, § 126b Rn. 12; weitergehend Boente/Riehm, 

Jura 2001, 793 (794), die § 126b BGB im Lichte des früheren § 361a Abs. 3 BGB 
interpretieren. Die Interpretation des Tatbestandsmerkmals »dauerhaft« orientiert sich an der 
typischen Speicherkapazität des eingesetzten Mediums. Ist diese stark begrenzt, wie etwa der 
Arbeitsspeicher eines Computers oder der Speicherplatz für SMS auf einer SIM-Karte, so ist 
eine dauerhafte Speicherung nicht zu erwarten. Anders ist die Sachlage, wenn die 
Übertragung auf einen anderen Datenträger üblich und zu erwarten ist, beispielsweise das 
Herunterladen von E-Mails von dem dem Empfänger zustehenden Mailspace bei seinem 
Provider auf die Festplatte seines Computers. 

54  Begründung RegE BT- Drucks. 14/4987, S. 20. § 126b in der Fassung des Regierungs-
entwurfs kannte allerdings das Erfordernis der Eignung zur dauerhaften Wiedergabe noch 
nicht.  

55  So AnwKom/Noack, § 126b Rn. 14; Steins, WM 2002, 53 (59). 
56  Rechtsausschuss, BT-Drucks. 14/7052, S. 191. 
57  Steins, WM 2002, 53 (59); Mankowski, CR 2001, 767 (772); Bürger, NJW 2002, 465 (468); 

Härting, MDR 2002, 61 (64); MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 91. 
58  Dass eine Bestätigung per E-Mail den Anforderungen eines »dauerhaften Datenträgers« nach 

Art. 5 Abs. 1 FARL bzw. § 361a Abs. 3 BGB a.F. genügt, ist ganz h.A., siehe die 
Gesetzesbegründung zum Fernabsatzgesetz, BT-Drucks. 14/2658, S. 40. Zweifelnd, aber 
insoweit nicht überzeugend lediglich OLG München, CR 2001, 401 (403), vgl. die ablehnen-
den Anmerkungen von Mankowski, CR 2001, 404 (405) und Härting, K&R 2001, 310 (313), 
jeweils m.w.N. Nach h.L. stellt bereits der Mailserver des vom Verbraucher gewählten 
Provider dessen Empfangsvorrichtung dar, Palandt/Heinrichs, § 130 Rn. 7a; MüKo/Einsele, 
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Aufforderung an den Verbraucher, sich die Bestätigung herunterzuladen, und einer 
Sicherstellung, dass dieser Vorgang erfolgreich durchgeführt wurde.59 
 

cc) Möglichkeit der zumutbaren Kenntnisnahme 

Eine Kenntnisnahme der Erklärung des Unternehmers kann von dem Verbraucher 
nur erwartet werden, wenn die Umwandlung der Binärdaten in lesbare Schrift-
zeichen auf seiner Seite gewährleistet ist. Welche Software er auf seinem Rechner 
installi ert, ist allein Sache des Verbrauchers; der Unternehmer darf folglich nicht 
das Vorhandensein bestimmter Software voraussetzen bzw. dem Verbraucher die 
Installation aufdrängen.60 Eine Kenntnisnahme des Verbrauchers kann auch dann 

                                                                                                                                   
§ 130 Rn. 18; Dörner, AcP 202 (2002), 363 (369 ff.); Hoeren/Oberscheidt, VuR 1999, 371 
(372); Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1278); Gaertner/Gierschmann, DB 2000, 1601 (1602). 
Problematisch ist dies deshalb, weil der Empfänger im Vergleich zu klassischen 
Empfangsvorrichtungen wie Briefkasten, Postfach oder Anrufbeantworter über geringere 
Einwirkungsmöglichkeiten auf seinen Mailspace verfügt. Es kommt durchaus vor, dass 
Mailserver Daten löschen oder aufgrund technischer Probleme den Zugang zu Mailboxen 
zeitweise nicht eröffnen. Von einer »Verfügungsgewalt« des Empfängers mit dem Zeitpunkt 
des Eingangs der E-Mail bei seinem Mailserver kann folglich nicht ohne weiteres 
ausgegangen werden. Ob die herrschende Ansicht zu einer angemessenen Risikoverteilung 
zwischen Erklärendem und Adressat führt, ist zweifelhaft (vgl. m.w.N. Cordes, 
Wil lenserklärungen im Internet, S. 114 f.). Rechtsprechung zu dieser Frage fehlt bislang. 
Voraussetzung ist jedenfalls, dass der Verbraucher seine Mailbox als Empfangsvorrichtung 
bestimmt hat. Davon ist auszugehen, wenn er die E-Mail-Adresse dem Unternehmer 
mitgeteilt hat, siehe Taupitz/Kritter, JuS 1999, 839 (841); MüKo/Einsele, § 130 Rn. 18. 
Allerdings ist in diesem Kontext zu beachten, dass viele Bestellprozesse im WWW eine 
Bestellung ohne Angabe einer E-Mail-Adresse ausschließen. Aufgrund dessen kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass ein Verbraucher bei der Angabe seiner E-Mail-Adresse den 
Wil len hat, diese in gleicher Weise dem geschäftlichen Verkehr zu widmen wie seine 
postalische Adresse. Die generelle Erwartung einer einmal täglichen Leerung (so etwa 
Dörner, AcP 202 (2002), 363 (369)) ist daher m.E. zu weitgehend. 

59  Hierzu MüKo/Ulmer, Bd. 2 (2001), § 361a BGB a.F. Rn. 103. Zu beachten ist jedoch, dass 
jedenfalls statische IP-Adressen personenbezogene Daten des Nutzers darstellen dürften, so 
dass bei dem von Ulmer vorgeschlagenen Verfahren die Vereinbarkeit mit § 6 Abs. 1 
TDDSG zu prüfen wäre.  

60  Zutreffend MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 93; Dörner, AcP 202 (2002), 363 (374). Im 
Schrifttum wird dagegen vielfach auf »gängige, im Markt verbreitete Programme« 
abgestellt, da dem Unternehmer Nachforschungen über die konkreten Verhältnisse des 
Verbrauchers nicht zumutbar seien (Riehm, Jura 2000, 505 (508); Ende/Klein, 
Vertriebsrecht, S. 177; Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1279); AnwKom/Ring, § 312c Rn. 60; 
MüKo/Ulmer, Bd. 2 (2001), § 361a BGB a.F. Rn. 100). Diese Ansicht verkennt, dass bei 
Vertragsabschlüssen im Internet der Verbraucher immer über einen Browser verfügt bzw. 
bei Angabe einer E-Mail-Adresse über eine Möglichkeit, E-Mails zu lesen. Daher können 
Dokumente in HTML bzw. plain text grundsätzlich von jedem Verbraucher zur Kenntnis 
genommen werden. Angesichts dessen besteht kein Bedürfnis, dem Verbraucher die 
Benutzung bestimmter Software aufzudrängen. 
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nicht erwartet werden, wenn der verwandte Code – so verbreitet dieser auch sein 
mag – Sicherheitsrisiken aufweist,61 etwa bei JavaScript-Elementen. Zur Gewähr-
leistung der Kenntnisnahme sollte der Unternehmer daher eine E-Mail in plain text 
versenden oder sich auf HTML-Dokumente beschränken. 
 

dd) Beweislast 

Der Unternehmer ist nach § 355 Abs. 2 S. 4 i.V.m. § 312d Abs. 2 S. 1 BGB 
beweispflichtig für Zugang und Inhalt der Bestätigung, weil ansonsten der 
Verbraucher mit der Schwierigkeit belastet wäre, den Beweis einer negativen 
Tatsache, d.h. dem Nichterhalt der Dokumentation zu führen. Im Schrifttum wird 
vereinzelt die Befürchtung geäußert, hier werde »durch die Hintertür der Beweis-
lastverteilung die Schriftform faktisch wieder eingeführt«62 und dadurch der 
Electronic Commerce erheblich verlangsamt. Da nach der ständigen Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs auch der Nachweis der Absendung eines 
Briefes oder Einschreibens keinen prima-facie Beweis für dessen Zugang 
darstellt ,63 sind diese Erwägungen unzutreffend. 
 
Für den E-Mail-Verkehr existieren mit RFC64 1891 (Delivery Status Notification) 
und RFC 2298 (Message Disposition Notification) Standards, mit welchen der 
Absender eine Bestätigung über die erfolgreiche Übermittlung der Daten an den 
Mailserver des Empfängers (RFC 1891) bzw. über das Öffnen einer E-Mail durch 
den Empfänger (RFC 2298) anfordern kann. Ob eine derartige Bestätigung erteil t 
wird, ist von der Unterstützung durch den Provider des Empfängers und (bei RFC 

                                         
61  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 96. 
62  Meents, CR 2000, 610 (612). 
63  Vgl. BGH NJW 1964, 1176 (1177): »Das vom Absender zu beweisende gesetzliche 

Erfordernis des Zugangs würde dann praktisch durch den bloßen Nachweis der Absendung 
ersetzt und der Erklärungsgegner müsste diesen Anscheinsbeweis durch den in der Regel 
kaum zu führenden Beweis der negativen Möglichkeit entkräften, dass ihm die Sendung 
nicht zugegangen sei.« Die Beweislastverteilung sei dem Absender auch zuzumuten, »da er 
die Übermittlungsform so wählen kann, dass ihm der Beweis möglich ist, z.B. durch 
Einschreiben mit Rückschein«. In diesem Sinne auch BGH NJW 1957, 1230 (1231), wo 
darauf hingewiesen wird, dass dem Absender im Gegensatz zum Empfänger die Möglichkeit 
der Parteivernehmung des Gegners über den Zugang gemäß § 445 ZPO offen stehe. Siehe 
weiterhin BGHZ 70, 230 (231); BGHZ 101, 49 (55); BAG NJW 1961, 2132. 

64  Die RFCs (Request for Comments) sind offizielle Dokumente der Internet Engineering Task 
Force (IETF) und das Resultat vorbereitender Kommissionsarbeit mitsamt anschließenden 
Beiträgen interessierter Personen. Sofern der RFC der Entwicklung eines Internet Standards 
dient, dokumentiert die endgültige Fassung des RFCs den Standard. RFCs werden nicht 
verändert, unter Umständen jedoch durch aktuellere RFCs obsolet. Sie sind unter anderem 
erhältlich unter <http://fttp.isi.edu>.  
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2298) von dem Ermessen des Empfängers abhängig. Darüber hinaus existieren 
kommerzielle Mail -Tracking-Dienste, deren Einsatz einen höheren Rücklauf von 
Empfangsbestätigungen garantiert.65 Empfängt der Unternehmer eine entspre-
chende Rückmeldung, so ist von einem Anscheinsbeweis des Erhalts der E-Mail 
auszugehen.66  
 
Den Beweis des Zugangs seiner Information kann der Unternehmer auch dann 
führen, wenn er sich vom Verbraucher bestätigen lässt, dass dieser die online 
verfügbare Dokumentation gespeichert oder ausgedruckt hat.67 Eine solche 
Bestätigung darf jedoch keine notwendige Bedingung für die Inanspruchnahme 
der Unternehmerleistung darstellen. Schlägt der Download und/oder Ausdruck 
fehl, so könnte der Verbraucher den Vertrag nur abschließen, indem er auf die ihm 
nach § 312c Abs. 2 BGB zustehenden Informationen verzichtet. Dieses Ergebnis 
ist mit § 312f BGB (Unabdingbarkeit der Rechte des Verbrauchers) nicht 
vereinbar.68 Dem Verbraucher muss folglich die Option eingeräumt werden, die 
vom Unternehmer zu dokumentierende Information per E-Mail oder in einer 
Urkunde übersandt zu erhalten.  
 
 
IV. Anonyme Transaktionen 

Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, kann der Unternehmer den Beweis, 
dass er dem Verbraucher die Informationen nach § 1 Abs. 2 und 3 InfoV in 
Textform mitgeteilt hat, nur führen, wenn er bestimmte Daten des Verbrauchers 
erhoben hat. Verläuft der Vertragsschluss zwischen den Parteien anonym, so 

                                         
65  Etwa PostMinder, <http://www.postminder.biz>. Der Textkörper der E-Mail wird auf dem 

PostMinder-Server gespeichert, der Empfänger erhält lediglich den Absender, Betreff und 
eventuelle Anlagen der E-Mail übermittelt. Öffnet der Empfänger die E-Mail, wird auto-
matisch der Textkörper vom PostMinder Server abgefragt. PostMinder ist es damit möglich, 
nachzuweisen, dass der Empfänger die E-Mail tatsächlich erhalten hat. 

66  Herwig, MMR 2001, 145 (146f.); Köhler/Arndt, Recht des Internet, Rn. 121. Ob hierfür eine 
Bestätigung nach RFC 1891 ausreicht, oder eine Bestätigung nach RFC 2298 zu fordern ist, 
hängt davon ab, ob man den Zugang einer E-Mail bereits mit dem Eingang derselben bei 
dem Mail -Server seines Providers als erfolgt ansieht (vgl. die Ausführungen in Fn 58). 

67  Piepenbrock/Schmitz, K&R 2000, 378 (380). Allein im Anklicken auf ein Download-
Symbol kann eine solche Bestätigung jedoch noch nicht liegen, da der Download aufgrund 
v. Verbindungsschwierigkeiten misslingen kann. Insofern missverständlich Willi ngmann, 
VuR 1998, 395 (399 Fn. 46). Siehe ferner MüKo/Ulmer, Bd. 2 (2001), § 361a BGB a.F. 
Rn. 103. 

68  Diesen Zusammenhang verkennen Waldenberger, K&R 1999, 345 (348) und 
Gaertner/Gierschmann, DB 2000, 1601 (1602); Fuchs in Vertragsrecht der Telekommuni-
kations-Anbieter, Teil II Rn. 221. 
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bedarf das Erfordernis der vertraglichen Dokumentation und Unterrichtung einer 
teleologischen Reduktion. 
 

1. Das Gebot der Datensparsamkeit  

Nach § 4 Abs. 6 Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) hat der Anbieter eines 
Teledienstes, d.h. auch im WWW tätige Unternehmer i.S.d. § 312c BGB,69 »dem 
Nutzer die Inanspruchnahme von Telediensten und ihre Bezahlung anonym oder 
unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar 
ist.« Ermöglicht werden anonyme Transaktionen im Internet einerseits durch die 
Abrechnung über Mehrwert-Verbindungen, andererseits durch Zahlungsmittler 
wie MicroPayment70 oder Click&Buy71 bzw. durch vom Kunden zu erwerbende 
Pre-paid Karten.72 Eine vollkommene Konkordanz zwischen § 4 Abs. 6 TDDSG 
und § 312c Abs. 2 BGB lässt sich nicht herstellen. Entweder sind Zugeständnisse 
im Bereich des Zugangs der Bestätigung nach § 312c Abs. 2 BGB zu tolerieren 
oder der Unternehmer wird verpflichtet, zumindest eine elektronische Adresse 
seines Kunden zu erheben. Unter Abwägung der jeweili gen Normzwecke scheint 
es daher sinnvoll, § 312c Abs. 2 BGB teleologisch zu reduzieren. Auch das 
Bereithalten der Dokumentation zum Download wird dem Schutzzweck dieser 
Vorschrift annähernd gerecht; dagegen kann das Interesse des Verbrauchers, die 
von ihm hinterlassene Datenspur zu minimieren, nur durch Anonymität gewähr-
leistet werden. 
 
Dies dürfte sich mit den Bestimmungen der Fernabsatzrichtlinie vereinbaren 
lassen, da auch das Gemeinschaftsrecht das Prinzip der Datensparsamkeit kennt.73 
Ein Anhaltspunkt für eine einschränkende Auslegung bietet zudem Art. 5 Abs. 2 
FARL, nach dem bei der typischerweise anonymen Nutzung von Dienstleistungen, 
welche unmittelbar durch Einsatz der Fernkommunikationstechnik erbracht und 
                                         
69  Vgl. § 1 Abs. 1 TDDSG i.V.m. § 2 Abs. 2 TDG. 
70  <http://www.infin.de>. 
71  <http://www.firstgate.de>. 
72  <http://www.paysafecard.com>, <http://www.micromoney.de> 

<http://www.yellowcash.de>. 
73  Art. 6 Abs. 1 lit. c der Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl EG Nr. L 281, 
S. 31 ff. v. 23. 11. 1195) ermöglicht zwar die Erhebung von personenbezogenen Daten, 
sofern diese für den Erhebungszweck von Bedeutung sind. Aber Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 
97/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der 
Telekommunikation (ABl EG Nr. L 24, S. 1 ff. v. 30. 1. 1998) anerkennt z.B. das Interesse 
der Gemeinschaftsbürger an anonymer Kommunikation. 
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über den Betreiber der Kommunikationstechnik abgerechnet werden, eine Bestä-
tigung auf einem dauerhaften Datenträger gemäß Art. 5 Abs. 2 FARL nicht 
erforderlich ist. Die fehlende Berücksichtigung anderer Möglichkeiten der ano-
nymen Leistungserbringung ist vermutlich durch den Zeitpunkt des Entstehens der 
Richtlinie bedingt. Art. 5 FARL war im Wesentlichen bereits im Kommissions-
entwurf von 1992 vorgesehen;74 beim klassischen Versandhandel, welcher damals 
das Leitbild für die Vorschrift darstellte, kam eine anonyme Abwicklung aufgrund 
der erforderlichen Lieferadresse nicht in Betracht. 
 

2. Ausmaß der teleologischen Reduktion 

§ 312c Abs. 2 BGB ist folglich dergestalt auszulegen, dass der Unternehmer den 
formalen Anforderungen an die vertragliche Unterrichtung auch durch das reine 
Zuverfügungstellen der Information zum Download nachkommen kann, sofern er 
dadurch dem Verbraucher die anonyme Nutzung seiner Leistungen nach § 4 
Abs. 6 TDDSG ermöglicht. 
 
Davon abzugrenzen ist die Frage, ob es dem Unternehmer erlaubt ist, 
Transaktionen nur unter Verwendung von Verfahren abzuschließen, welche die 
vollkommene Anonymität des Verbrauchers wahren. Dies ist aufgrund der Gefahr 
der Umgehung der Fernabsatzvorschriften prinzipiell abzulehnen. Die anonymen 
Zahlungsmethoden werden zwar häufig verwendet, um geringe Beträge abzu-
gelten, so dass das wirtschaftliche Interesse des Verbrauchers kaum tangiert wird. 
Dies ist jedoch nicht zwingend. Bei Anwendung der Paysafecard beispielsweise 
können Waren oder Dienstleistungen im Wert von bis zu 1000,- Euro bezahlt 
werden. Dem Verbraucher muss daher die Option eingeräumt werden, durch 
Angabe einer postalischen oder elektronischen Adresse eine Bestätigung nach 
§ 312c Abs. 2 BGB übersandt zu erhalten. 
 
De lege ferenda ist die Einführung einer gewissen Bagatellgrenze im Fall 
anonymer Transaktionen zu befürworten. Das Schutzbedürfnis bei minimalem 
Entgelt (beispielsweise bei Verträgen über die Online-Lieferung einzelner 
journalistischer Artikel oder von Handy-Klingeltönen) ist schwindend gering. An 
der Netzwirklichkeit geht eine Dokumentationspflicht bei Verträgen mit Minimal-
entgelten ohnehin vorbei. Bezeichnenderweise bietet nicht einmal die Stiftung 
Warentest75 dem Verbraucher eine Möglichkeit, die vor dem Vertragsschluss 

                                         
74  Art. 10 Abs. 1 des Vorschlags, ABl EG Nr. C 156, S. 14 ff. v. 23. 6. 1992. 
75  <http://www.stiftung-warentest.de>. 
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erteilten Informationen zu Dokumentationszwecken zu speichern oder per E-Mail 
zugesandt zu erhalten. 
 
 
V. Zusammenfassung 

Die vertraglichen Dokumentations- und Unterrichtungspflichten nach § 312c 
Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 und Abs. 3 InfoV dienen der Sicherung der durch 
den Vertrag begründeten Rechte des Verbrauchers und sind grundsätzlich zu 
begrüßen. Schwierigkeiten bereitet allein die Bestimmung des Inhalts der 
Unterrichtungspflichten nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 InfoV (Gewährleistungs- und 
Kündigungsbedingungen). Zu kritisieren ist zudem der Anwendungsbereich der 
vertraglichen Unterrichtungspflicht, welcher die Gegebenheiten moderner Daten-
netze nicht berücksichtigt. Statt an die Abrechnung über den Betreiber des 
Fernkommunikationsmittels sollte der Ausschluss des § 312c Abs. 2 BGB an die 
Anonymität der Transaktion anknüpfen. Hier wäre eine Bagatellschwelle einzu-
führen, ab deren Überschreitung der Unternehmer dem Verbraucher die 
Möglichkeit zu eröffnen hätte, unter Angabe einer E-Mail -Adresse eine Dokumen-
tation i.S.d. § 312c Abs. 2 BGB zu erhalten. De lege lata lässt sich dieses Ergebnis 
weitgehend durch eine teleologische Reduktion des § 312c Abs. 2 und 3 BGB 
erzielen. In der Praxis wird das Erfordernis des § 312c Abs. 2 BGB bei anonymen 
Transaktionen ohnehin vielfach missachtet. 
 
 



§ 5  Die besonderen Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr  
 
 
I . Gegenstand der Regelung 

Unternehmer, welche Leistungen im elektronischen Geschäftsverkehr anbieten, 
müssen neben den Anforderungen des § 312c BGB auch den besonderen Pflichten 
im elektronischen Geschäftsverkehr gemäß § 312e Abs. 1 BGB i.V.m. § 3 InfoV 
genügen. Für die Anwendung dieser auf Art. 10 und 11 der E-Commerce-
Richtlinie beruhenden Bestimmungen stellt es keine notwendige Bedingung dar, 
dass der Kunde des Unternehmers ein Verbraucher ist. Gleichwohl zeigen Ent-
stehungsgeschichte1 und Erwägungsgründe2 der E-Commerce-Richtlinie sowie die 
Begründung des deutschen Gesetzgebers3, dass der Verbraucherschutz ein zen-
trales Motiv für den Erlass des § 312e BGB darstellt.4 
 
Der Abschluss eines Vertrags im WWW kann durch das einfache Anklicken eines 
Hyperlinks erfolgen. Andere Bestellprozesse setzen das »Füllen« eines virtuellen 
Warenkorbs voraus, oder der Kunde setzt einen elektronischen Agenten zur 
Abgabe seiner Will enserklärung ein. Bei der Gestaltung des Bestellvorgangs hat 
der Betreiber der Website weitgehend freie Hand. Im Gegensatz zu konven-
tionellen Vertragsschlussmethoden ist dies für den Kunden mit dem Nachteil 
verbunden, dass nicht ohne weiteres ersichtlich ist, welche seiner Erklärungen der 
Unternehmer als verbindlich erachtet.5 Bei komplexeren Bestellvorgängen kann 

                                         
1  Siehe Europäische Kommission, Begründung des ersten Vorschlags zur ECRL: »So sieht die 

Richtlinie eine Reihe von Maßnahmen vor, die den Schutz der Verbraucher verstärken [...], 
insbesondere [...] indem sie Unternehmen Informations- und Transparenzpflichten auferlegt, 
die für die Verbraucher unentbehrlich sind, um gut begründete Entscheidungen zu treffen.« 
Siehe auch den Kommentar zu Art. 10, a.a.O., S. 29: »Zur effektiven Gewährleistung 
lauterer Geschäftspraktiken und des Verbraucherschutzes [...]«. 

2  Erwägungsgründe 7, 10, 29 und insbesondere Erwägungsgrund 11: »Diese Richtlinie ergänzt 
die Informationserfordernisse, die durch die vorstehend genannten [Verbraucherschutz-] 
Richtlinien und insbesondere durch die Richtlinie 97/7/EG eingeführt wurden.« 

3  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 169 f. 
4  Hinsichtlich Art. 10 ECRL Maennel, MMR 1999, 187; Brisch, CR 1999, 235 (236); Ernst, 

VuR 1999, 397 (398); Reich in Reich/Nordhausen, S. 127; Lindholm/Maennel, CRi 2000, 65 
(67). Siehe auch Köhler/Arndt, Recht des Internet, Rn. 178: »Um keine ‚unnötigen’  
Zuständigkeiten der Generaldirektion XIV zu begründen, finden sich in der Begründung des 
Richtlinienvorschlags (der federführenden Generaldirektion XV) nur sporadische Hinweise 
auf den Verbraucherschutz, obwohl dieser einen der Schwerpunkte des Projekts darstellen 
sollte.« 

5  Die besonderen Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr werden daher weitgehend 
befürwortet, siehe Lindholm/Maennel, CRi 2000, 65 (68); Grabitz/Hil f/Marly, A4 Art. 10 
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aufgrund der Hypertext-Struktur des WWW auch der Gesamtüberblick über die 
Order verloren gehen. Dem soll § 312e Abs. 1 S. 1 BGB vorbeugen, indem der 
Unternehmer verpflichtet wird, seine Kunden über die einzelnen Schritte bis zum 
Vertragsabschluss zu informieren, Möglichkeiten zur Korrektur von Eingabe-
fehlern bereitzustellen und eine Bestellung des Verbrauchers nachträglich zu 
bestätigen.6 Daneben soll der Flüchtigkeit der Inhalte im elektronischen Geschäfts-
verkehr entgegengewirkt werden, indem dem Kunden die Möglichkeit eröffnet 
wird, Vertragstext und AGB zu speichern. 
 
 
II . Anwendungsbereich 

1. Persönliche Anwendungsvoraussetzungen 

Den besonderen Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr unterliegen nur 
Unternehmer i.S.d. § 14 BGB. Der Adressatenkreis des § 312e Abs. 1 BGB weicht 
insofern von Art. 10 und 11 ECRL ab,7 als nicht nur der Anbieter eines »Dienstes 
der Informationsgesellschaft« verpflichtet wird, sondern jeglicher Unternehmer, 
welcher sich zu Kontrahierungszwecken eines solchen Dienstes bedient. Die 
praktische Spitze dieser Unterscheidung liegt bei Vertragsschlüssen über Online-
Plattformen, da hier der mit dem Verbraucher kontrahierende Unternehmer nicht 
gleichzeitig Anbieter eines Tele- oder Mediendienstes ist. Auch wenn der deutsche 
Gesetzgeber diese Abweichung von der Richtlinie nicht gesehen hat,8 ist die 
Erweiterung des Normadressatenkreises aus Schutzzweckgesichtspunkten zu be-

                                                                                                                                   
Rn. 9; Schneider, K&R 2001, 344 (345); Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1152); a.A. 
Waldenberger, EuZW 1999, 296 (300): »nicht gerechtfertigt und dem elektronischen Handel 
abträglich«. Kritisch auch Pützhofen, S. 147, § 312e Abs. 1 Nr. 3 wirke 
»überreglementierend«. 

6  Die Transparenzpflichten liegen letztlich im eigenen Interesse des Unternehmers, da ihre 
Einhaltung vermehrten Anfechtungserklärungen und Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich des 
Vertragsschlusses vorbeugt. 

7  Grund der Abweichung ist, dass die nationale Definition des »Teledienstes« in § 2 Abs. 1 
TDG auch nichtkommerzielle Dienste umfasst, »Dienste der Informationsgesellschaft« i.S.d. 
Art. 2 lit. a ECRL jedoch nur solche Dienste sind, welche in der Regel gegen Entgelt 
erbracht werden. Zur Auslegung dieses Merkmals kann auf die Judikatur zu Art. 50 EGV 
zurückgegriffen werden, vgl. Europäische Kommission, Begründung des ersten Vorschlags 
zur ECRL, S. 16 Fn. 14. Ebenso Hoeren, MMR 1999, 192 (193); Maennel, MMR 1999, 187 
(188), v. Lackum, JurPC Web-Dok. 130/1999, Rn. 24. Allerdings weist Waldenberger, 
EuZW 1999, 296 (297) zutreffend darauf hin, dass der Begriff des Dienstes der 
Informationsgesellschaft auch die Werbung für und den Absatz von Waren umfasst, welche 
nach der Rechtsprechung des EuGH der Freiheit des Warenverkehrs unterliegen. 

8  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 170: »Der Anwendungsbereich wird damit 
genau auf das Maß zurückgeführt, auf den sich die Richtlinie bezieht.« 
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fürworten. Für den Kunden bedeutet es keinen Unterschied, ob der mit ihm 
kontrahierende Unternehmer das Vertragsschlussverfahren selbst gestaltet hat oder 
sich dessen nur bedient. 
 
Die vom deutschen Gesetzgeber gewählte Regelung bedeutet keine gleichzeitige 
Einschränkung des Anwendungsbereichs gegenüber Art. 10 und 11 ECRL. Zwar 
verpflichten diese pauschal den »Diensteanbieter«. Aus Art. 10 Abs. 1 lit. b, 
Abs. 2 und 3 ECRL ergibt sich jedoch zweifelsfrei, dass nur der Vertragsschluss 
zwischen Diensteanbieter und Nutzer Gegenstand der Regelung ist.9 Die Richtlinie 
versäumt es somit, Erscheinungsformen vernetzter Geschäftsmodelle zu berück-
sichtigen, bei welchen ein Diensteanbieter die Infrastruktur für Vertragsschlüsse 
zwischen Dritten bereitstellt . 
 
Im Gegensatz zu den Fernabsatzbestimmungen setzen die besonderen Pflichten im 
elektronischen Geschäftsverkehr nicht voraus, dass dem Unternehmer ein Ver-
braucher gegenübersteht. Bei Vertragsschlüssen zwischen Parteien, die nicht 
Verbraucher sind, stellen die Regelungen des § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 
S. 2 BGB allerdings gemäß § 312e Abs. 2 S. 2 BGB dispositives Recht dar. 
 

2. Sachlicher Anwendungsbereich 

a) Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr  

§ 312e Abs. 1 BGB richtet sich an Unternehmer, welche sich zum Zweck eines 
Vertragsabschlusses über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen eines Tele- oder Mediendienstes bedienen. Wie bei der Defini-
tion des »Fernabsatzvertrages“ i.S.d. § 312b Abs. 1 BGB10 dürfte der Nennung 
von Waren und Dienstleistungen im Rahmen des § 312e Abs. 1 BGB keine 
Ausschlussfunktion zukommen, so dass Verträge über sämtliche gewerbliche 
Leistungen erfasst werden. Ein Unternehmer, der dem Verbraucher ermöglicht, 
eine auf den Vertragsschluss gerichtete Will enserklärung im WWW abzugeben, 

                                         
9  Vgl. nur Art. 10 Abs. 1 ECRL: Während die Informationen nach lit. a, c und d von dem 

Gestalter des Vertragsschlussverfahrens zu erteilen sind, kann eine Unterrichtung nach lit. b 
nur durch den mit dem Verbraucher kontrahierenden Unternehmer erfolgen. 

10  Siehe § 2 II. 3. b. 
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bedient sich im Regelfall eines Teledienstes.11 Zur Vermeidung von Schutzlücken 
aufgrund der föderalismusbedingten Unterscheidung zwischen Tele- und Medien-
diensten im deutschen Recht12 erstreckt sich der Anwendungsbereich des § 312e 
Abs. 1 S. 1 BGB auch auf Vertragsschlüsse mittels eines Mediendienstes. Damit 
unterliegen alle im WWW agierenden Unternehmer den besonderen Pflichten im 
elektronischen Geschäftsverkehr.13 
 

b) Gefälli gkeitsverträge 

Der Wortlaut des § 312e Abs. 1 BGB erfasst – ebenso wie der Wortlaut des 
§ 312b Abs. 1 BGB – auch Verträge ohne entgeltliche Gegenleistung des Kunden. 
Nach der hier vertretenen Ansicht finden die Fernabsatzbestimmungen auf 
Gefälli gkeitsverträge keine Anwendung.14 Diese Wertung kann auf die besonderen 
Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr gemäß § 312e Abs. 1 BGB nicht 
übertragen werden. 
 

aa) Der 18. Erwägungsgrund ECRL 

Erwägungsgrund 18 der E-Commerce-Richtlinie betont, dass von dem Begriff 
»Dienst der Informationsgesellschaft« auch solche Dienste erfasst werden, welche 
zwar eine kommerzielle Zielrichtung aufweisen, aber nicht von den Nutzern des 

                                         
11  Vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 2 TDG, welcher die »Verbreitung von Informationen über Waren und 

Dienstleistungsangebote« als Teledienst bezeichnet, sowie § 2 Abs. 2 Nr. 5 TDG: »Angebote 
von Waren und Dienstleistungen in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem 
Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit«. Der Begriff des Teledienstes wird in § 2 
Abs. 1 TDG legal definiert als »elektronische Informations- und Kommunikationsdienste, 
die für eine individuelle Nutzung von kombinierbaren Daten (...) bestimmt sind und denen 
eine Übermittlung mittels Telekommunikation zugrunde liegt«.  Demgegenüber fällt der 
Absatz von Waren oder Dienstleistungen mittels Verteildiensten, d.h. nicht auf individuellen 
Abruf erbrachten Diensten (Teleshopping), unter den Mediendienste-Staatsvertrag, §§ 2 
Abs. 2 Nr. 1, 3 Nr. 3 MDStV. 

12  Die E-Commerce-Richtlinie regelt alle »Dienste der Informationsgesellschaft« und 
differenziert nicht zwischen Tele- und Mediendiensten. 

13  Beispielsweise handelt es sich beim Bezug elektronischer Presse um einen Vertragsschluss 
mittels eines Mediendienstes, da für die Zuordnung von Websites zu Tele- oder Medien-
diensten eine Gesamtbetrachtung vorgenommen werden muss, vgl. Beck-IuKDG/Tetten-
born, § 2 TDG Rn. 53; Waldenberger, MMR 1998, 124 (125). A.A. Pernice, Informations-
pflichten, S. 9, nach deren Ansicht jede Webseite einzeln zu betrachten ist. Dies führt aber 
bei der für die gesamte Website einmalig zur Verfügung zu haltenden Information nach § 6 
TDG bzw. § 10 MDStV nicht zu sinnvollen Ergebnissen, sofern die für die Verhängung 
eines Bußgelds nach § 12 Abs. 2 TDG, § 24 Abs. 2 MDStV zuständigen Behörden 
divergieren. 

14  § 2 II. 3. a.  
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Dienstes vergütet werden.15 Prinzipiell wären daher auch Gefälli gkeitsverträge 
von den Vertragsschlussbestimmungen der Art. 10 und 11 ECRL erfasst, da die 
von diesen Bestimmungen verwendeten Termini »Vertragsabschluss«16 und 
»Bestellung«17 eine Subsumtion von Gefälli gkeitsverträgen nicht ausschließen.18 
 
Zweifel ergeben sich jedoch aus dem Wortlaut des 18. Erwägungsgrundes: »Die 
Dienste der Informationsgesellschaft beschränken sich nicht nur auf Dienste, bei 
denen online Verträge geschlossen werden können, sondern erstrecken sich [...] 
auch auf Dienste, die nicht von denjenigen vergütet werden, die sie empfangen, 
wie etwa Online-Informationsdienste, kommerzielle Kommunikation oder Dien-
ste, die Instrumente zur Datensuche, zum Zugang zu Daten und zur Datenabfrage 
bereitstellen.« Aus dem ersten Teil des Satzes ließe sich folgern, dass die 
Vereinbarung einer unentgeltlichen Leistung grundsätzlich nicht als Vertrag im 
Sinne der E-Commerce-Richtlinie angesehen wird – mit der Folge, dass die 
Artikel 10 und 11 ECRL keine Anwendung finden. Ein Gegenargument kann der 
exemplarischen Aufzählung unentgeltlicher Dienste entnommen werden: Generell 
werden die dort aufgezählten Beispiele eher als Gefälli gkeitsverhältnisse denn als 
Gefälli gkeitsverträge einzuordnen zu sein. 
 
Einen eindeutigen Maßstab für die Behandlung unentgeltlicher Verträge hält der 
18. Erwägungsgrund letztlich nicht bereit. 
 

bb) Teleologische Erwägungen  

Richtigerweise sollte die Anwendung des § 312e BGB nicht von der Frage 
abhängig gemacht werden, ob ein Gefälli gkeitsvertrag oder ein Gefälli gkeits-
verhältnis vorliegt, sondern davon, ob durch eine erforderliche Registrierung die 
Interessen des Verbrauchers berührt werden.  

                                         
15  Vgl. auch Erwägungsgrund 29 ECRL, welcher kommerzielle Kommunikationen ausdrück-

lich als ein Mittel bil ligt, um Verbrauchern weiterhin unentgeltlich Dienste zugute kommen 
zu lassen. 

16  Siehe § 2 II. 3. b. mit Fn. 29. 
17  Als Bestellung ist die auf den Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung zu verstehen, vgl. 

Micklitz, EuZW 2001, 133 (142); Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312e Rn. 27; weiter-
gehend Schneider, K&R 2001, 344 ff.; Palandt/Heinrichs, § 312e Rn. 6. 

18  Unklar Micklitz in Schulze/Schulte-Nölke, S. 202: »Nimmt man die Formulierung wörtlich, 
so wären von der Fernabsatzrichtlinie auch unentgeltliche Verträge erfasst, von der  
E-Commerce-RL jedoch keine unentgeltlichen Bestellungen. Letzteres erscheint nachgerade 
unsinnig, da technisch gesehen der Nutzer eine entgeltliche Bestellung gar nicht aufgeben 
kann.« An welcher Stelle Micklitz dem Richtlinientext das Kriterium einer Entgeltpflicht 
entnehmen wil l, wird nicht deutlich. 
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Eine generelle Bejahung der Anwendung des § 312e Abs. 1 BGB auf unentgelt-
liche Vertragsverhältnisse ist bereits deshalb problematisch, weil die Abgrenzung 
zwischen Gefälli gkeitsverträgen und Gefälli gkeitsverhältnissen für die Erschei-
nungsformen kommerzieller Betätigung im Netz noch vollkommen ungeklärt ist.19 
Weiterhin erscheint es ungerechtfertigt, einem Unternehmer zusätzliche Pflichten 
aufzubürden, wenn der Vertrag die Belange der Gegenpartei in keiner Weise 
berührt. Schließlich entbehren einige der Pflichten des § 312e Abs. 1 BGB ihren 
Sinn, wenn der Vertrag keine Registrierung des Nutzers voraussetzt (z.B. die 
Pflicht zur Bereitstellung von Mitteln zur Korrektur von Eingabefehlern oder die 
Pflicht zur unverzüglichen Bestätigung der Bestellung). 
 
Andererseits kann die Notwendigkeit einer Anwendung des § 312e Abs. 1 BGB 
auf Gefälli gkeitsverträge nicht bestritten werden, wenn sich der Vertrag auf die 
Interessen des Verbrauchers auswirkt. Nach § 5 TDDSG ist ein Unternehmer zur 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung derjenigen personenbezogenen Daten 
berechtigt, die zur Begründung und inhaltlichen Ausgestaltung des Vertragsver-
hältnisses erforderlich sind. Beinhaltet der Vertrag die Zugänglichmachung von 
Nutzerdaten an Dritte, ist beispielsweise die Eröffnung einer Eingabekorrektur-
möglichkeit für den Verbraucher von hoher Bedeutung – man denke etwa an 
Auktionen, Partnerschafts- oder Jobbörsen. Auch die Verpflichtung, dem 
Verbraucher eine Möglichkeit zur Speicherung der Vertragsbedingungen zu eröff -
nen, kann bei Gefälli gkeitsverträgen sinnvoll sein. So gestalten beispielsweise die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Internet-Auktionsplattformen das Rechts-
verhältnis zwischen den Nutzern der Plattform aus.  
 
Daher erscheint eine Anwendung des § 312e Abs. 1 BGB angemessen, wenn die 
Inanspruchnahme bestimmter Leistungen die namentliche Registrierung des 
Nutzers voraussetzt.20 Hier bindet sich der Verbraucher zumindest insoweit, als er 
dem Unternehmer einen Teil seiner Daten preisgibt. Demgegenüber sind die 
besonderen Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr unpassend, wenn der 
Vertrag lediglich durch die Inanspruchnahme einer unentgeltlichen Leistung 
geschlossen wird und eine Registrierung nicht erforderlich ist (z.B. beim Down-
load von Shareware). 
 

                                         
19  Vgl. etwa Härting, § 1 FernAbsG Rn. 46 f.; MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 23 mit Fn. 43; 

Spindler/Klöhn, CR 2003, 81 (85 f.). 
20  So wohl auch MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 18. 
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3. Individuelle Kommunikation 

Bei Vertragsabschlüssen, welche ausschließlich durch individuelle Kommuni-
kation erfolgen,21 ist der Unternehmer gemäß § 312e Abs. 2 S. 1 BGB von einem 
Teilbereich der Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr entbunden. Der 
deutsche Gesetzgeber hat gut daran getan, hier nicht die Formulierung der  
E-Commerce-Richtlinie »ausschließlich durch den Austausch von elektronischer 
Post oder durch damit vergleichbare individuelle Kommunikation« zu über-
nehmen. Eine Fokussierung auf das technische Zustandekommen des Vertrages in 
Form von E-Mail kann nur zu Missverständnissen führen, wie die Behauptung 
Hoerens beweist, aufgrund der Ausnahmevorschrift habe § 312e Abs. 1 S. 1  
Nr. 1-3 BGB »keinen praktischen Anwendungsfall«.22 Hoeren stützt seine These 
darauf, dass bei Kundenbestellungen über Websites ebenfalls eine E-Mail 
generiert werde,23 welche von dem Unternehmer individuell (per E-Mail oder 
Brief) beantwortet würde. 
 
Dies ist bereits technisch unzutreffend, da einerseits die Bestellung des Kunden 
häufig dem Webserver, nicht dem Mailserver des Unternehmers zugeht, und 
andererseits auch die Wil lenserklärung des Unternehmers standardisiert erfolgen 
kann, z.B. indem Daten zum Download bereitgestellt werden. Auch aus recht-
licher Sicht überzeugt die Überlegung Hoerens nicht. Es kann keinen Unterschied 
bedeuten, ob ein vom Verbraucher ausgefülltes elektronisches Formular nach An-
klicken des Sendebefehls an den Web- oder an den Mailserver des Unternehmers 
versandt wird.24 
 
Die Ausnahmeregelung des § 312e Abs. 2 S. 1 BGB ist vielmehr vor dem Hinter-
grund zu interpretieren, dass 
                                         
21  Hauptsächlich wird es sich um Vertragsabschlüsse per E-Mail handeln, in Betracht kommen 

aber auch der Internet Relay Chat sowie Telefon- und Videoübertragungen per Internet, 
siehe Glatt, ZUM 2001, 390 (392). Glatt weist zutreffend darauf hin, dass die Ausnahme 
auch Fallgestaltungen erfasst, in denen kein Austausch von E-Mails stattfindet, sondern die 
Annahme des Unternehmers in der Zusendung der Ware besteht; zustimmend Hoeren in 
Schulze/Schulte-Nölke, S. 318; Henssler/v.Westphalen/ Brisch, § 312e Rn. 61. 

22  Hoeren in Schulze/Schulte-Nölke, S. 318. 
23  Ebenso Micklitz in Schulze/Schulte-Nölke, S. 202. 
24  Glatt, ZUM 2001, 390 (392); Micklitz in Schulze/Schulte-Nölke, S. 202. Siehe auch 

Erwägungsgrund 39 ECRL: »Die in dieser Richtlinie in Bezug auf die bereitzustellenden 
Informationen und die Abgabe von Bestellungen vorgesehenen Ausnahmen von den 
Vorschriften für Verträge, die ausschließlich durch den Austausch von elektronischer Post 
oder durch damit vergleichbare individuelle Kommunikation geschlossen werden, sollten 
nicht dazu führen, dass Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft diese 
Vorschriften umgehen können«. 
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• der Erklärende bei individueller Kommunikation selbst die Kontrolle über 
die Bindungswirkung seiner Erklärung innehat und 

• standardisierte Bestellmasken verbunden mit der Hypertext-Struktur für den 
Erklärenden unübersichtlich und verwirrend sein können. 

Maßgeblich ist daher, ob die Wil lenserklärung des Verbrauchers eine individuelle 
Kommunikation darstellt,25 so dass von einer eigentümlichen Interaktion zwischen 
Verbraucher und Unternehmer gesprochen werden kann. In diesem Fall wird der 
Kommunikationsvorgang nicht vom Unternehmer dominiert,26 und die elektro-
nische Erklärung weicht kaum vom klassischen Briefverkehr ab, so dass eine Aus-
nahme von den vertragsschlussbezogenen Pflichten im elektronischen Geschäfts-
verkehr gerechtfertigt ist.27 Es ist daher auch unerheblich, wenn der Unternehmer 
in der Phase der Vertragsanbahnung keine individuelle Kommunikation eingesetzt 
hat, sondern sich z.B. mit der Darstellung seines Leistungsangebots im WWW an 
einen unbeschränkten Kundenkreis gewandt hat.28 Da § 312e Abs. 2 S. 1 BGB nur 
auf § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BGB Bezug nimmt, bleibt der Unternehmer im 
Falle individueller Kommunikation verpflichtet, seinen Kunden gemäß § 312e 
Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB die Möglichkeit einer Speicherung der Vertragsbedin-
gungen zu eröffnen. 
 
Erfolgt der elektronische Vertragsschluss über das bloße Anklicken eines Links 
oder mittels des Ausfüllens von Bestellmasken, fehlt es an einer individuellen 
Kommunikation zwischen Unternehmer und Verbraucher. Der Vertragsschluss im 
WWW unterfällt daher im Regelfall dem Anwendungsbereich des § 312e Abs. 1 

                                         
25  Zu weitgehend m.E. Ulmer, CR 2002, 208 (210) und MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 45 ff ., 

50, nach deren Auffassung individuelle Kommunikation bereits ausscheidet, wenn ein 
Unternehmer auf seiner Website die Nutzer zur Abgabe von Angeboten per E-Mail 
auffordert. 

26  Dörner, AcP 202 (2002), 363 (376); Fritsche, NJ 2002, 169 (173). 
27  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 172; Palandt/Heinrichs, § 312e Rn. 9; Glatt, 

ZUM 2001, 390 (391); Boente/Riehm, Jura 2002, 222 (226); Spindler, MMR-Beilage 
7/2000, 4 (11); Hoeren, MMR 1999, 192 (197); Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 11 Rn. 12; 
Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1152). A.A. Micklitz, VuR 2001, 71 (75); ders., EuZW 2001, 
133 (137). Ebenfalls abweichend Börner/Rath in Schimmel/Buhlmann, S. 393, welche 
allerdings verkennen, dass § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BGB nicht dem Überrumpelungs-
schutz, sondern dem Schutz vor Erklärungsirrtümern dient. 

28  A.A. MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 50. Nach dieser Ansicht würde eine Bestellung, die 
vom Kunden selbständig formuliert und per E-Mail an den Unternehmer geschickt wurde, 
unter § 312e Abs. 1 BGB fallen, wenn die Produktpräsentation des Unternehmers im WWW 
Auslöser für den Bestellwunsch war. Dieselbe E-Mail würde allerdings den Ausschluss-
tatbestand des § 312e Abs. 2 S. 2 erfüllen, wenn der Kunde sich die Waren nicht im WWW, 
sondern in einem Printprospekt ausgesucht hat. Dies überzeugt nicht. 
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BGB, sofern es sich nicht um einen Gefälli gkeitsvertrag handelt, der eine Preis-
gabe personenbezogener Daten des Verbrauchers nicht erfordert. 
 
 
III . Inhalt der Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr  

1. Überblick 

§ 312e Abs. 1 BGB enthält einen bunten Strauß vorvertraglicher und vertraglicher 
Pflichten, bei denen es sich einerseits um Informationspflichten handelt (§ 312e 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 BGB i.V.m. § 3 InfoV), andererseits um Pflichten, welche dem 
Dokumentationsinteresse des Kunden dienen (§ 312e Abs. 1 Nr. 2 und 4 BGB 
i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV). Ergänzt werden diese Bestimmungen durch die 
Verpflichtung, dem Kunden wirksame Mittel zur Berichtigung seiner auf den 
Vertragsschluss gerichteten Will enserklärung zur Verfügung zu stellen (§ 312e 
Abs. 1 Nr. 1 InfoV). Aufgrund ihrer engen Verknüpfung mit den vertragsschluss-
bezogenen Informationspflichten29 wird diese Pflicht sui generis30 im Folgenden 
ebenfalls untersucht. Dabei werden die Pflichten abweichend von der Gesetzes-
systematik nach ihrem Sachzusammenhang betrachtet: die Hinweispflicht auf vom 
Unternehmer unterzeichnete Verhaltenskodizes (a), die Pflichten zu einer transpa-
renten Gestaltung des Vertragsabschlussverfahrens (b) und schließlich Pflichten, 
welche dem Dokumentationsinteresse des Kunden dienen (c).  
 

2. Hinweis auf unterzeichnete Verhaltenskodizes 

a) Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber 

Nach § 312e Abs. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 3 InfoV hat der Unternehmer den 
Kunden rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und verständlich über 
sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes zu informieren, denen er sich unter-
worfen hat, und auf die Möglichkeit eines elektronischen Zugangs zu diesen 
Regelwerken hinzuweisen. Der deutsche Gesetzgeber hat die Angabenpflicht nach 
Art. 10 Abs. 2 ECRL somit als vertragsschlussbezogene Informationspflicht 
umgesetzt. Dies wäre nur dann sinnvoll, wenn die Mitteilung über Verhaltens-
kodizes das Ziel hätte, den Entscheidungsprozess des Verbrauchers hinsichtlich 

                                         
29  Vgl. Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1157) zu § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB und § 3 Nr. 3 

InfoV: »Tatsächlich dürfte es sich insoweit um eine einheitliche Pflicht handeln, da ohne 
eine entsprechende Information eine hinreichende Korrekturmöglichkeit nicht besteht und 
umgekehrt eine ordnungsgemäße Information das Vorhandensein der Korrekturmöglichkeit 
voraussetzt.« 

30  Micklitz, VuR 2001, 71 (73); ders., EuZW 2001, 133 (138). 
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des Vertragsschlusses positiv zu unterstützen. § 3 Nr. 5 InfoV stünde dann in 
sachlicher Nähe zu den vertragsschlussbezogenen Informationspflichten im Fern-
absatz nach § 312c Abs. 1 BGB. Indes zeigt eine Analyse des § 3 Nr. 5 InfoV, 
dass die Bestimmung zu einer Stärkung der Will ensbildung des Verbrauchers 
nicht geeignet ist. Vielmehr sollte sie in enger Anlehnung an den Richtlinientext 
ausgelegt und als reine Angabenpflicht betrachtet werden. 
 

b) »Einschlägige« Verhaltenskodizes 

Die Angabepflicht bezieht sich auf »sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes«. 
Wie die Verwendung des Verbs »unterwerfen« indiziert, handelt es sich hierbei 
nur um freiwilli g unterzeichnete Verhaltensregelwerke, wobei vollkommen unklar 
ist, was im Einzelnen als »einschlägig« zu betrachten ist.31 Zwar ist § 3 Nr. 5 
InfoV bzw. Art. 10 Abs. 2 ECRL zweifellos im Kontext mit Art. 16 ECRL zu 
sehen, nach welchem die Mitgliedstaaten und die Kommission Handels-, Berufs- 
und Verbraucherverbände ermutigen, auf Gemeinschaftsebene Verhaltenskodizes 
aufzustellen, welche zu einer sachgemäßen Anwendung der Artikel 5 bis 15 
ECRL beitragen sowie dem Jugendschutz und der Menschenwürde dienen.32 Eine 
Beschränkung auf die nach Art. 16 entstehenden (gemeinschaftsweiten) Regel-
werke enthält Art. 10 Abs. 2 ECRL jedoch nicht.33 Dies wäre aus Kundenschutz-
gesichtspunkten wenig sinnvoll, da hier einerseits auch lokale oder nationale 
Regelwerke von Belang sein können, andererseits aber – beispielweise für den 
Versandhandel – verbrauchergeschäftsrelevante, gemeinschaftsweite Kodizes 
bereits existieren.34  
 
Die Erwägungen des deutschen Gesetzgebers sind zur Bestimmung der 
»Einschlägigkeit« wenig hil freich. Zwar ist die Aussage zutreffend, Art. 10 Abs. 2 
ECRL bzw. § 3 Nr. 5 InfoV beziehe sich auf »bestimmte Verhaltensregelwerke 
[...], denen sich ein Unternehmer – zumeist zu Werbezwecken – unabhängig vom 
Vertragsschluss mit dem einzelnen Kunden freiwilli g unterwirft, um damit im 
Wettbewerb eine besondere Unternehmens- und/oder Produktqualität dokumen-
tieren zu können. «35 Letztlich beziehen sich jedoch alle von einem Unternehmer 
                                         
31  Micklitz, EuZW 2001, 133 (141), bezeichnet die Regelung als »kryptisch«. 
32  Zum Hintergrund vgl. Geis, CR 1999, 772 (776). 
33  MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 90; a.A. Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 10 Rn. 13. 
34  So die European Convention on Crossborder Mail Order and Distant Sales der European 

Mail Order Traders Organization, deren Ausarbeitung angeregt wurde von der Empfehlung 
der Kommission vom 7. April 1992 über die Verhaltenskodizes zum Verbraucherschutz bei 
Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, 92/295/EWG, ABl EG Nr. L 156 v. 10. 6. 1992. 

35  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 171. 
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unterzeichneten Verhaltenskodizes auf dessen Unternehmens- oder Produkt-
qualität. Beispielsweise legen Regelwerke über die Einhaltung von Umwelt- und 
Gesundheitsstandards oder bestimmter Arbeitsschutzbestimmungen in Entwick-
lungsländern durchaus Maßstäbe für Unternehmensführung und Produktion fest. 
Für die Entscheidung des einzelnen Kunden mögen diese Fragen gelegentlich 
auch von Bedeutung sein. Allerdings kann die Mitteilung einer derartigen Flut 
freiwilli ger Kodizes (man denke etwa an ein ISO-zertifiziertes Unternehmen) 
nicht wirklich in der Absicht des Gesetzgebers gestanden haben.  
 
Im Hinblick auf den Gesamtkontext der Artikel 10 und 11 ECRL, welche letztlich 
Maßstäbe der Kundenfreundlichkeit im elektronischen Geschäftsverkehr 
normieren, bietet sich die folgende Einschränkung an: Als »einschlägige« 
Verhaltensregelwerke sollten diejenigen Regelwerke verstanden werden, welche 
das Customer Relationship des Unternehmers regeln, indem sie gesetzliche 
Regelungen ausgestalten oder darüber hinausgehende Kundenrechte einräumen;36 
beispielsweise in den Bereichen der Werbung, des Beschwerdemanagements, des 
Datenschutzes, der elektronischen Sicherheit oder der Anbieterkennzeichnung. 
 
Das Erfordernis, über die Möglichkeit eines elektronischen Zugangs zu den Ver-
haltenskodizes zu informieren, ist demgegenüber unproblematisch. Hierfür ist die 
Angabe einer URL bzw. das Setzen eines Hyperlinks ausreichend.37 
 

c) Kritik 

Unabhängig vom Inhalt eines im Einzelfall als »einschlägig« bestimmten Verhal-
tenskodizes ist ein Nutzen dieser Unterrichtungspflicht für die Wil lensbildung des 
individuellen Verbrauchers nicht ersichtlich.38  

                                         
36  In diesem Sinne ist wohl der kryptische Kommentar zu Art. 10 Abs. 3 des Ersten 

Richtlinienvorschlags zu verstehen: »Absatz 3 zielt darauf ab, dem Nutzer eines Dienstes 
Zugang zu den bedeutsamen Verhaltenskodizes hinsichtlich der vertraglichen Aspekte zu 
verschaffen, denen der Diensteanbieter unterliegt.« Siehe Europäische Kommission, 
Kommentar des ersten Vorschlags der ECRL, S. 29. 

37  Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 10 Rn. 13. § 3 Nr. 5 InfoV ist unklar formuliert. Aus der 
Notwendigkeit einer richtlinienkonformen Auslegung ergibt sich, dass nicht über das »ob«, 
sondern über das »wie« des elektronischen Zugangs zu den Regelwerken zu informieren ist. 
Eine elektronische Zugangsmöglichkeit muss von vorneherein gewährleistet werden, wie 
sich aus Art. 10 Abs. 2 ECRL im Gegenschluss zu Art. 5 Abs. 1 lit. f ECRL ergibt. 

38  Grigoleit, WM 2001, 597 (604). A.A. Ernst, VuR 1999, 397 (404) »nicht schlecht«. 
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• Eine Auseinandersetzung des Verbrauchers mit einem von Handels- und 
Berufsverbänden entworfenen Verhaltenskodex ist realistischerweise nicht 
zu erwarten. 

• Die (Selbst-) Verpflichtung des Unternehmers gegenüber seinen Kunden 
folgt nicht erst aus der vorvertraglichen Information, sondern bereits aus der 
Unterwerfung unter das entsprechende Regelwerk.39 

• Erfahrungen in (vornehmlich angelsächsischen) Ländern, in welchen Codes 
of Conduct eine längere Tradition besitzen, zeigen, dass das Aufstellen 
solcher Regelwerke keineswegs eine Garantie für deren Einhaltung birgt.40 
Wie die Begründung des Regierungsentwurfs zu § 312e BGB zutreffend 
ausführt, werden die Regelwerke primär zu Werbezwecken erstellt41 oder 
dienen der Prävention legislativer Maßnahmen. Kodexinterne Sanktions-
systeme sind – sofern sie überhaupt existieren – regelmäßig wenig eff izient.42  

 
Eine vertragsschlussbezogene Unterrichtung über Verhaltensregelwerke, welchen 
sich der Unternehmer unterworfen hat, ist damit kontraproduktiv. Der Verbraucher 
wird zwingend mit Informationen konfrontiert, welche den Unternehmer in einem 
positiven Licht erscheinen lassen, ohne über eine Möglichkeit zu verfügen, die 
Einhaltung dieser Standards schnell und zuverlässig durch Konsultation unab-
hängiger Quellen verifizieren zu können. Im günstigsten Fall handelt es sich somit 
um überflüssige Information,43 welche er ausfiltern muss, im ungünstigeren Fall 
verleitet ihn die vermeintliche Qualitätssicherung zum Vertragsabschluss.44 

                                         
39  Zutreffend Grigoleit, WM 2001, 597 (604). 
40  Siehe die umfassende Studie des britischen Office of Fair Trading, Raising Standards of 

Consumer Care, S. 9 ff ., insbesondere S. 13: »Successive monitoring exercises revealed 
patchy levels of compliance and fairly widespread ignorance or apathy among traders and 
the public alike.« 

41  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 171. 
42  Office of Fair Trading, Raising Standards of Consumer Care, S. 14 ff. Auf Gemeinschafts-

ebene bestehen Erwägungen, Verstöße gegen einen Kodex als unlauteren Wettbewerb zu 
definieren, siehe Kommission, Follow-up zum Grünbuch zum Verbraucherschutz, S. 10.  

43  Beispielsweise handelt es sich bei der von der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände 
entwickelte Konvention zur Anbieterkennzeichnung im Elektronischen Geschäftsverkehr mit 
Endverbrauchern sicherlich um einen »einschlägigen Verhaltenskodex« i.S.d. § 3 Nr. 5 
InfoV, da die Konvention dem Verbraucherschutz im elektronischen Geschäftsverkehr dient 
und die Anforderungen des § 6 TDG a.F. genauer zu konkretisieren sucht. Für den Verbrau-
cher ist der Hinweis auf die Unterwerfung des Unternehmers unter die Konvention ebenso 
unerheblich wie ein Zugang zu deren Text, solange der Unternehmer die darin festge-
schriebenen Grundsätze einhält. 

44  Selbst die Europäische Kommission konzediert, dass Verhaltenskodizes zur Irreführung der 
Verbraucher geeignet sind, siehe Follow-up zum Grünbuch zum Verbraucherschutz, S. 11. 
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d) Reduktion auf das Maß des Ar t. 10 Abs. 2 ECRL 

Angesichts dessen scheint es geboten, § 312e Abs. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 5 
InfoV auf das in Art. 10 Abs. 2 ECRL vorgesehene Maß zu reduzieren. Es beste-
hen keine Anhaltspunkte dafür, dass der deutsche Gesetzgeber mit der von Art. 10 
ECRL abweichenden Regelungstechnik auch eine inhaltlich unterschiedliche 
Regelung bezweckt hat.45 In Art. 10 ECRL findet sich eine klare Trennung 
zwischen der in Abs. 2 enthaltenen Verpflichtung des Unternehmers, die 
einschlägigen Verhaltenskodizes »anzugeben«, und den Informationen, welche 
nach Abs. 1 »erteilt werden« müssen, »bevor der Nutzer des Dienstes die 
Bestellung abgibt«. Nach der Richtlinie handelt es sich bei der Angabe der 
Verhaltenskodizes somit nicht um eine vertragsschlussbezogene Informations-
pflicht. Vielmehr sind die Regelwerke als Referenz anzugeben. Bei Interesse kann 
sich ein Verbraucher genauer über die Standards informieren, welchen sich der 
Unternehmer unterworfen hat, sich auf die darin für ihn vorgesehenen Rechte 
beziehen und u.U. ein im Kodex vorgesehenes Sanktionsverfahren auslösen. 
Hierfür ist es ausreichend, wenn ein Hinweis auf den Kodex – ähnlich der 
Anbieterkennzeichnung nach § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV (dazu infra § 6 I. 3.) – 
per Hyperlink verfügbar gehalten wird. Existieren keine brancheneinschlägigen 
Verhaltenskodizes oder hat der Unternehmer diese nicht unterzeichnet, so besteht 
keine Verpflichtung, auf diese Tatsache hinzuweisen.46 
 
Die hier vertretene Interpretation räumt nicht alle der oben ausgeführten Kritik-
punkte aus. Sie ändert nichts an der werbenden Tendenz von Verhaltenskodizes 
und der Gefahr des »information overload«. Dadurch, dass die Information dem 
Verbraucher nicht zwingend vor Vertragsschluss zur Kenntnis gebracht werden 
muss, wird das Problem jedoch zumindest abgeschwächt. Es bleibt die Kritik aus 
dem Blickwinkel der Unternehmerinteressen. Weshalb die Offenlegung sämtlicher 
einschlägiger Verhaltenskodizes gerade den Unternehmern im elektronischen 
Geschäftsverkehr obliegen soll, ist schlechthin nicht einsichtig.47 
 

                                         
45  Vgl. die Ausführungen in der Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 170, 277. 
46  Lütcke, § 312e Rn. 41; Palandt/Heinrichs, Anh. zu § 312e Rn. 1. 
47  Waldenberger, EuZW 1999, 296 (300). Die Bestimmung ist wohl im Kontext der generellen 

Bestrebung des Gemeinschaftsgesetzgebers zu sehen, branchenweite Verhaltenskodizes zu 
fördern und diesen eine stärkere Publizität zu verschaffen. Der Erlass der E-Commerce-
Richtlinie bot sich nur als Mittel zum Zweck. 
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3. Transparenz des Vertragsschlusses 

Die Mehrzahl der in § 312e Abs. 1 S. 1 BGB enthaltenen besonderen Pflichten im 
elektronischen Geschäftsverkehr haben eine vollkommen andere Zielrichtung als 
die eben erörterte Pflicht zur Angabe einschlägiger Verhaltenskodizes. Sie 
bezwecken die Herstellung eines transparenten Vertragsschlussverfahrens.48 
Treffend formulierte Art. 10 Abs. 2 des geänderten Richtlinienvorschlags:49 »Die 
Mitgliedstaaten sehen in ihren Rechtsvorschriften vor, dass die verschiedenen 
Schritte betreffend einen elektronischen Vertragsabschluss so ausgestaltet sind, 
dass eine vollständige, in Kenntnis der Umstände zustande gekommene Einigung 
der Parteien sichergestellt ist.« 
 

a) Zur Verfügung stehende Sprachen 

Für den Unternehmer ergibt sich zunächst die Verpflichtung, den Verbraucher 
über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen zu 
unterrichten (§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 4 InfoV). Überzeugen 
kann diese Informationspflicht nicht.50 Die vom Unternehmer im Rahmen des 
Vertragsschlusses verwandte Sprache muss sich aufgrund des Gebots der Klarheit 
und Verständlichkeit ohnehin an der sprachlichen Fassung seines Leistungs-
angebots orientieren. Anhand der Leistungsbeschreibung und der Bestellmaske 
kann der Kunde sodann selbst entscheiden, ob er die für den Vertragsschluss zur 
Verfügung gestellte Sprache ausreichend beherrscht.51 Bietet ein Unternehmer als 
besonderen Kundenservice darüber hinaus Benutzungshil fen in anderen Sprachen 
an, so wird er hierüber bereits im eigenen Absatzinteresse informieren.52 
 
Die Regelung lässt sich daher nur als misslungener Kompromiss über die Frage 
der vom Unternehmer einzusetzenden Sprache verstehen.53 Die Vorschrift sollte 

                                         
48  Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 10 Rn. 2. 
49  KOM(1999) 427 endg., 
  <http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/ecommerce/com427de.pdf >. 
50  Grigoleit, WM 2001, 597 (603); Spindler, MMR-Beilage 7/2000, 4 (11); Härting, MDR 

2002, 61 (64); MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 85; positiver Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 10 
Rn. 12 und Micklitz, EuZW 2001, 133 (141). 

51  Entgegen Micklitz, EuZW 2001, 133 (141), bedarf es keiner Informationspflicht, um den 
Kunden in eine autonome Entscheidungsposition zu versetzen. 

52  Grigoleit, WM 2001, 597 (603). 
53  Micklitz, EuZW 2001, 133 (141); Spindler, MMR-Beilage 7/2000, 4 (11). Die in anderem 

Zusammenhang von Grundmann geäußerte Ansicht, dass »über Informationsregeln ein 
leichter Konsens zu erzielen ist«, da »der Disput über verschiedene zwingende inhaltliche 
Lösungen entfällt«, trifft den Kern der Sache, siehe Grundmann, JZ 2000, 1133 (1143). 
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mangels einer tauglichen Funktion im Rechtsverkehr restriktiv ausgelegt werden. 
Folglich ist ein Hinweis auf die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende 
Sprache nicht erforderlich, wenn die Webseiten des Unternehmers ohnehin nur in 
einer Sprache abgefasst sind. Bietet ein Unternehmer mehrere Sprachen für den 
Vertragsschluss an, so sind Icons mit dem Hinweis auf die verschiedenen 
Sprachen ausreichend (beispielsweise Flaggensymbole, Länderkennungen oder 
der Hinweis »deutsch«). 
 

b) Er läuterung des Vertragsschlussverfahrens  

Eine zentrale Funktion kommt dagegen der in § 312e Abs. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 
Nr. 1 InfoV geregelten Verpflichtung des Unternehmers zu, den Kunden »über die 
einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen« zu infor-
mieren.54 Diese Hinweispflicht stellt die rechtspoli tisch zu begrüßende Reaktion 
auf die erhebliche Gestaltungsprärogative dar, welche einem Diensteanbieter 
hinsichtlich des Vertragsschlussprozesses im WWW zusteht. Aufzuklären hat der 
Unternehmer insbesondere darüber, welche Handlung des Verbrauchers er als 
rechtlich bindend erachtet und in welcher Handlung seine eigene, auf den Ver-
tragsschluss gerichtete Will enserklärung besteht.55  
 

c) Bereitstellung von M itteln zur Eingabekorr ektur  

Bevor der Verbraucher eine bindende Erklärung abgibt,56 muss der Unternehmer 
ihm nach § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB die Möglichkeit einräumen, Eingabefehler 

                                         
54  Dabei handelt es sich um eine rechtliche, keine technische Aufklärungspflicht, Reich in 

Reich/Nordhausen, S. 136; a.A. Micklitz, EuZW 2001, 133 (141): rechtliche und technische 
Hilfe erforderlich. 

55  Lütcke, § 312e Rn. 35; Dörner, AcP 202 (2002), 363 (378); MüKo/Wendehorst, § 312e 
Rn. 79. 

56  Als »Bestellung« i.S.d. § 312e Abs. 1 Nr. 1 BGB ist die auf den Vertragsschluss gerichtete 
Wil lenserklärung zu verstehen, vgl. Micklitz, EuZW 2001, 133 (142); Henssler/ 
v.Westphalen/Brisch, § 312e Rn. 27; Hoenike/Hülsdunk, MMR 2002, 415 (416). Art. 10 und 
11 ECRL verwenden diesen Terminus, weil die Beurteilung der rechtliche Qualität der 
Wil lenserklärung des Verbrauchers (Antrag oder Annahme) weiterhin den Rechtsordnungen 
der Mitgliedstaaten überlassen bleiben sollte, vgl. die Stellungnahme des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses, ABl EG Nr. C 169 v. 16. 6. 1999, S. 36 (41). Dagegen verstehen 
Schneider, K&R 2001, 344 ff . und ihm folgend die Begründung des Rechtsausschusses, BT-
Drucks. 14/7052, S. 192; Palandt/Heinrichs, § 312e Rn. 6 sowie Lütcke, § 312e Rn. 32 unter 
»Bestellung« auch eine invitatio ad offerendum des Verbrauchers. Dies halte ich für zu 
weitgehend. Da eine Bindung des Verbrauchers noch nicht erfolgt, ist es nicht erforderlich, 
diesem Korrekturmöglichkeiten zu eröffnen oder den Empfang der invitatio zu bestätigen. 
Siehe schließlich MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 63, welche unter den Begriff der 
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zu erkennen und zu berichtigen. Bestellmasken im WWW sind häufig über 
mehrere Webseiten verteilt , teilweise ist zusätzliches Scrollen der Seiten 
erforderlich. Da die Aufnahmefähigkeit beim Lesen an Bildschirmen geringer ist 
als beim Lesen von papiergebundener Information,57 sind elektronische Bestell-
vorgänge zudem mit einem erhöhten Risiko von Erklärungsirrtümern behaftet.58 
Es ist folglich angemessen, dem Nutzer vor der endgültigen Betätigung seines 
rechtsgeschäftlichen Will ens einen deutlichen Überblick über seine Eingaben zu 
verschaffen.59 Ein »angemessenes, wirksames und zugängliches« technisches 
Mittel ist regelmäßig die Zusammenstellung der Eingaben auf einer neuen Web-
seite, welche mit dem Anklicken eines Buttons »Bestellen« oder »Abschicken« 
bestätigt werden kann.60 
 
Welche Mittel der Unternehmer zur Korrektur etwaiger Eingabefehler bereithalten 
muss, bestimmt sich nach dem konkreten Einzelfall. So ist die Eröffnung einer 
Abbruchmöglichkeit grundsätzlich ausreichend, da dem Nutzer im Anschluss eine 
erneute Eingabe offen steht. Bei umfangreicheren Bestellvorgängen muss dem 
Verbraucher dagegen auch die Berichtigung einzelner Felder offen stehen, um zu 
vermeiden, dass Korrekturen allein aufgrund des Zeitaufwandes nicht vorge-
nommen werden.61  
 

                                                                                                                                   
Bestellung »jede den Vertragsgegenstand betreffende Datenübermittlung vom Kunden zum 
Unternehmer« subsumiert. 

57  Nach einer Studie der Ohio State University haben Leser eines Bildschirmtextes größere 
Schwierigkeiten, diesen zu verstehen, als den identisch aufgearbeiteten Text in gedruckter 
Form. Siehe Grabmeier, Texts on Computer Screens Harder to Understand. 

58  Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 11 Rn. 9, erwähnt darüber hinausgehend einen durch Online-
Gebühren entstehenden Zeitdruck, welchen ich angesichts der derzeitigen Telekommuni-
kationskosten nicht sehe. 

59  Angesichts des klaren Wortlauts des Art. 10 Abs. 1 lit. c ECRL ist die Behauptung von 
Micklitz, dem Verbraucher verblieben auch nach Eingang seiner Bestellung noch Korrektur-
möglichkeiten, unzutreffend; vgl. Micklitz in Schulze/Schulte-Nölke, S. 197. 

60  MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 66 f.; Lütcke, § 312e Rn. 32; v.Lackum, JurPC Web-Dok. 
135/199, Abs. 33; a.A. Hoenike/Hülsdunk, MMR 2002, 516 (517): Sofern die Eingabe 
lediglich in einem Formular erfolgt, soll nach dieser Auffassung der Hinweis auf eine 
Korrekturmöglichkeit durch Scrollen und Änderung der Eingabe vor Betätigung des Bestell-
knopfes ausreichen. Dadurch stellt der Unternehmer dem Kunden jedoch kein »Mittel« zur 
Korrektur von Eingabefehlern i.S.d. § 312e Abs. 1 Nr. 1 BGB zur Verfügung; allenfalls 
informiert er diesen über die Scrollfunktion des eigenen Browsers. 

61  Dies wird ohnehin im Interesse des Unternehmers liegen, da es einerseits von Kunden-
freundlichkeit zeugt, andererseits auch die Berichtigungen von Eingabefehlern, welche für 
den Unternehmer nachteilig sind, erlaubt. 
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Die Pflicht des Unternehmers, dem Verbraucher angemessene Möglichkeiten zum 
Erkennen und Berichtigen von Eingabefehlern zur Verfügung zu stellen, wird 
sinnvollerweise flankiert durch eine Aufklärungspflicht über diese Korrektur-
möglichkeiten. Ein kurzer Hinweis, dass und – sofern nicht selbsterklärend – wie 
dem Kunden nunmehr die Möglichkeit einer Berichtigung seiner Eingaben offen 
steht, ist hierbei ausreichend. 
 

d) Unverzügliche Zugangsbestätigung 

Hat der Verbraucher seine Will enserklärung abgegeben, so triff t den Unternehmer 
gemäß § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB eine Pflicht zur unverzüglichen Empfangs-
bestätigung auf elektronischem Wege.62 Die ersten beiden Vorschläge zur  
E-Commerce-Richtlinie hatten in Art. 11 noch eine Regelung für den Vertrags-
schluss vorgesehen, welche aufgrund ihres Eingriffs in die nationalen Vertrags-
schlusssysteme erhebliche Kritik erfuhr.63 Nunmehr soll Art. 11 Abs. 1 ECRL und 
dessen nationale Umsetzung dem Verbraucher lediglich die Gewissheit vermitteln, 
dass seine Wil lenserklärung erfolgreich übermittelt wurde. § 312e Abs. 1 Nr. 3 
BGB modifiziert demnach nicht die §§ 145 ff. BGB bzw. Art. 14 ff. CISG für den 
elektronischen Geschäftsverkehr, sondern verpflichtet den Unternehmer dazu, den 
Zugang der Wil lenserklärung seines Gegenübers zu bestätigen.64 Abhängig von 
der Ausgestaltung des Vertragsschlusses kann die Zugangsbestätigung jedoch 
gleichzeitig die Annahme eines Antrags darstellen. 
 
An die Form der Bestätigung bestehen keine besonderen Anforderungen, sie kann 
beispielsweise durch eine Webseite mit dem Text »Ihr Auftrag ist eingegangen  
 

                                         
62  Glatt, ZUM 2001, 390 (395), weist zutreffenderweise darauf hin, dass die Empfangs-

bestätigung keinen Sinn macht, wenn die Partner in direktem Kontakt zueinander stehen 
(z.B. Telefon- und Videoübertragungen per Internet). Bei Kommunikationsformen, welche 
einem Gespräch unter Anwesenden gleichen, besteht für die Anwendung der auf Art. 11 der 
Richtlinie beruhenden Vorschriften kein Bedarf.  

63  Waldenberger, EuZW 1999, 296 (300); Hoeren, MMR 1999, 192 (198 f.); v. Lackum, JurPC 
Web-Dok. 135/1999, Rn. 17 ff.; Tettenborn, K&R 1999, 252 (257); Lehmann, ZUM 1999, 
180 (182); Ernst, VuR 1999, 397 (404). 

64  Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 11 Rn. 6; Micklitz, EuZW 2001, 133 (142); Micklitz/Ebers, 
VersR 2002, 641 (645); Glatt, ZUM 2001, 390 (393); Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1158); 
Nordhausen, Die E-Commerce-Richtlinie, S. 293; Hassemer, MMR 2001, 635 (636); 
Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312e Rn. 34. A.A. Hoenike/Hülsdunk, MMR 2002, 516 
(519); Schwintowski, EWS 2001, 201 (202); Lehmann, EuZW 2000, 517 (519), nach deren 
Ansicht die Bestätigung eine konstitutive Voraussetzung für den Vertragsschluss darstellt. 
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und wird bearbeitet« erfüllt werden,65 oder durch die Erbringung der Dienst-
leistung online.66 Eine derartige Gestaltung entspricht der Üblichkeit und ist zu 
begrüßen, weil sie sofortige Klarheit über den Eingang der Wil lenserklärung des 
Verbrauchers schaff t. Insbesondere kann so vermieden werden, dass der 
Verbraucher die Transaktion ein zweites Mal vornimmt, weil er glaubt, seine 
ursprüngliche Kommunikation sei fehlgeschlagen. Angesichts dessen sind an das 
Kriterium der Unverzüglichkeit im WWW hohe Anforderungen zu stellen,67 
beispielsweise ist der Versand einer E-Mail – selbst wenn diese ohne schuldhaftes 
Zögern versandt wird – bei vollkommen automatisierten Bestellprozessen über 
den Webserver des Unternehmers nicht mehr unverzüglich.68 
 
Bestellung und Empfangsbestätigung gelten als zugegangen, wenn die Gegen-
partei sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen kann (§ 312e Abs. 1 S. 2 BGB). 
Damit ist die im Rahmen des § 130 Abs. 1 BGB, Art. 24 CISG ungeklärte Frage, 
ob der Empfänger für Übermittlungsprobleme in der Sphäre seines Mailservers 
einzustehen hat,69 jedenfalls für die Zwecke des § 312e BGB zu bejahen. Verfehlt 
ist der Gesetzestext im Hinblick auf die Übermittlung einer Bestellung an einen 
Webserver, da hier ein »Abruf« der Erklärung nicht erfolgt; die Bestellung ist 
vielmehr mit ihrem Eingang als zugegangen anzusehen. Erfolgt die Zugangs-
bestätigung mittels der Einblendung einer Webseite, so trägt der Nutzer das Risiko 
der fehlgeschlagenen Übermittlung, da die Erklärung unter gewöhnlichen Um-
ständen (d.h. störungsfreiem Datentransfer) abrufbar ist. 

                                         
65  Argumentum a maiori ad minus aus dem 34. Erwägungsgrund ECRL (»Die 

Empfangsbestätigung durch den Diensteanbieter kann darin bestehen, dass dieser die 
bezahlte Dienstleistung online erbringt«). Wie hier Glatt, Vertragsschluss im Internet, ZUM 
2001, 390 (393); Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312e Rn. 38; Hoenike/Hülsdunk, MMR 
2002, 516 (519). A.A. Schneider, K&R 2001, 344 (345) und Lütcke, § 312e Rn. 50 ff ., 
welche offenbar eine Bestätigung per E-Mail für erforderlich halten.  

66  Vgl. Erwägungsgrund 34 der E-Commerce-Richtlinie. 
67  Vgl. Micklitz, EuZW 2001, 133 (142): »Unverzüglich meint sofort und ist dem Einsatz der 

elektronischen Medien anzupassen.« 
68  Viel weiter Grabitz/Hil f/Marly, A4, Art. 11 Rn. 6: »innerhalb weniger Tage«, bei modernen 

Bestellsystemen angesichts der Möglichkeit automatisierter Bearbeitung »spätestens am 
nächsten oder übernächsten Tag«. Diese Argumentation ist nicht einsichtig, weil es sich bei 
nicht automatisierter Bearbeitung im Regelfall um individuelle Kommunikation handeln 
dürfte, auf die Art. 11 Abs. 1, erster Spiegelstrich ECRL keine Anwendung findet. Ist die 
Bestellung automatisiert, bedarf es wiederum keiner Kenntnisnahme- oder Bearbeitungszeit, 
die eine Frist von 24 oder 48 Stunden erfordern könnte. Zutreffend daher Dörner, AcP 202 
(2002), 363 (378), welcher allein eine automatische Bestätigung als »unverzüglich« erachtet. 

69  Der Gesetzgeber wollte diese Frage offenbar der Rechtsprechung überlassen, vgl. 
Gegenäußerung der Bundesregierung, BT-Drucks. 14/6857, S. 56. Zum Streitstand siehe § 4 
Fn. 58. 



Informations- und Dokumentationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 

 

120 

 

4. Dokumentationsbezogene Pflichten 

Schließlich legen § 312e Abs. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV dem im 
elektronischen Geschäftsverkehr agierenden Unternehmer Pflichten auf, welche 
das Interesse der Gegenpartei an der Dokumentation des Vertragsschlusses 
berücksichtigen.70 Nach herrschender Meinung ist die Eröffnung einer 
Speicherungsmöglichkeit für die Einbeziehung umfangreicher AGB im WWW 
ohnehin Voraussetzung.71 Dies gewährleistet jedoch keine Dokumentations-
möglichkeit der individuell vereinbarten Vertragsbestimmungen (insbesondere 
Leistung und Preis). 
 

a) Unterr ichtung über die Speicherung des Vertragstextes 

Nach § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV hat der Unternehmer 
den Verbraucher vor Abschluss eines Vertrages darüber zu unterrichten, ob der 
Vertragstext nach Vertragsschluss gespeichert wird und ob er dem Verbraucher 
zugänglich ist. Diese Bestimmung ist aus drei Gründen wenig sinnvoll.72 
 

(1) Sofern die Transaktion nicht anonym durchgeführt wird, ist eine Speicherung 
des Vertragstextes durch den Unternehmer bereits zum Zweck der Vertrags-
abwicklung zu erwarten, eine separate Information über diese Tatsache ist 
kaum notwendig. 

(2) Durch die Aufklärung, ob der Verbraucher Zugang zu dem Vertragstext hat 
(§ 3 Nr. 3 InfoV begründet keine Pflicht zur Zugänglichmachung), wird den 
Dokumentationsinteressen des Verbrauchers nicht entgegengekommen. Die 
Verfügungsgewalt über den Vertragstext liegt weiterhin beim Unternehmer, 
eine Manipulation oder die fahrlässige Vernichtung der Daten ist nicht 
ausgeschlossen.73 

                                         
70  Spindler, MMR-Beilage 7/2000, 4 (11); Hinweise darauf, dass § 3 Nr. 2 InfoV datenschutz-

rechtlich motiviert sei, lassen sich weder dem europäischen, noch dem nationalen Gesetz-
gebungsprozess entnehmen; unzutreffend daher Micklitz, Fernabsatz und E-Commerce im 
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, EuZW 2001, 133 (141)). 

71  Palandt/Heinrichs, § 305 Rn. 38; Wolf in Wolf/Horn/Lindacher, § 2 Rn. 24; Ulmer in 
Ulmer/Brandner/Hensen, § 2 Rn. 49a, jeweils m.w.N. 

72  Kritisch auch Lütcke, § 312e Rn. 36; Härting, CR 2001, 271 (275); Ernst, VuR 1999, 397 
(404); Waldenberger, EuZW 1999, 296 (300). Die Ansicht von Grigoleit, WM 2001, 597 
(602) und Mankowski, ZMR 2002, 317 (326), § 3 Nr. 3 InfoV begründe eine Speicherungs-
pflicht des Unternehmers, findet weder im Wortlaut noch in der Entstehungsgeschichte der 
Vorschrift eine Stütze. 

73  Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 10 Rn. 10. 
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(3)  § 3 Nr. 2 InfoV ist schlichtweg überflüssig angesichts der Tatsache, dass der 
Unternehmer dem Verbraucher nach § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB die Mög-
lichkeit eröffnen muss, die Vertragsbestimmungen zu speichern.74 

 

b) Eröffnen einer Möglichkeit der Speicherung 

Die Vertragsbestimmungen, d.h. die AGB des Unternehmers und die individuelle 
Spezifikation von Leistung und Preis, müssen dem Verbraucher gemäß § 312e 
Abs. 1 S.1 Nr. 4 BGB bei Vertragsschluss abruf- und speicherbar zur Verfügung 
gestellt werden. Sie sind daher auf einer separaten Seite in speicherfähigem 
Format zusammenzustellen. Eine Speichermöglichkeit existiert bei Webseiten im 
Regelfall über das Menü des Browsers oder mittels des shortcuts »strg-s«. Da die 
besonderen Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr auch dem Schutz 
technisch unerfahrener Verbraucher (so genannter DAUs75) dienen, dürfte § 312e 
Abs. 1 Nr. 4 BGB erfordern, dass der Unternehmer den Verbraucher über diese 
Möglichkeit der Speicherung aufklärt oder einen Button mit der Aufschrift 
»Herunterladen« auf der betreffenden Webseite einfügt.76 Hierdurch wird der 
Verbraucher zudem auf den günstigsten Zeitpunkt zur Vornahme einer Speiche-
rung hingewiesen. 
 
Zeitlich hat die Eröffnung der Speicherungsmöglichkeit laut Gesetzestext »bei 
Vertragsschluss« zu erfolgen. Dies muss entsprechend dem Normzweck als »bei 
oder unmittelbar nach Bestellung« ausgelegt werden,77 da die Bestimmung der 

                                         
74  Zutreffend vermerkt zwar Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 10 Rn. 10, dass die Information den 

Verbraucher in die Lage versetzt, selbst zu entscheiden, ob er den Vertragstext speichern 
will oder sich auf die Zugänglichkeit beim Diensteanbieter verlässt. Auch unter 
Berücksichtigung dieses Gedankens entbehrt die Vorschrift jedoch eines sinnvollen Zwecks. 
Eine spätere Beweisführung des Verbrauchers bleibt ungesichert, unabhängig davon, ob der 
Unternehmer den Vertragstext speichert oder nicht und ob er den Verbraucher hiervon 
unterrichtet. Die Informationspflicht erklärt sich m.E. aus nachlässiger Normgebung. Die 
ersten beiden Richtlinienvorschläge enthielten noch keine Verpflichtung zur Eröffnung einer 
Speichermöglichkeit. Nachdem die Regelung des Art. 10 Abs. 3 ECRL in die Richtlinie 
aufgenommen wurde, wäre eine Streichung der Informationspflicht aus Art. 10 Abs. 1 lit. b 
angebracht gewesen. 

75  Der Begriff DAU steht in der Netzterminologie für »dümmster anzunehmender User«. 
76  Hoeren, Internetrecht, S. 253; Hoenike/Hülsdunk, MMR 2002, 415 (419); a.A. Kamanabrou, 

CR 2001, 421 (424). Entgegen MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 107, ist das Zusenden einer 
E-Mail nicht ausreichend, da der Unternehmer hierbei die Möglichkeit hat, vom Inhalt der 
Wil lenserklärung des Kunden Abweichendes zu fixieren. 

77  Art. 10 Abs. 3 ECRL konkretisiert den Zeitpunkt der Speicherungsmöglichkeit nicht. 
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Beweissicherung des Verbrauchers dient.78 Dem Verbraucher muss auch dann eine 
Beweisführung offen stehen, wenn das Vorliegen oder der Inhalt seines auf die 
invitatio ad offerendum des Unternehmers Bezug nehmenden Antrags streitig ist. 
 

c) Kritik 

Während die Vorschrift des § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB grundsätzlich zu 
begrüßen ist, ergibt sich aus der Gesamtschau der §§ 305 Abs. 2, 312c Abs. 2, 
312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 3 Nr. 3 InfoV ein konfuses Pflichten-
sammelsurium für die Dokumentation vertraglicher Vereinbarungen beim Ver-
tragsabschluss im WWW: 

• Vor Vertragsschluss hat der Unternehmer dem Verbraucher eine zumutbare 
Möglichkeit der Kenntnisnahme seiner AGB zu eröffnen. Dies setzt nach 
h.M. die Eröffnung einer Speicherungsmöglichkeit voraus. Zudem soll der 
Unternehmer vor Vertragsschluss darüber informieren, ob er den Vertrags-
text zu speichern plant, und falls ja, ob dieser dem Kunden zugänglich sein 
wird. 

• Bei Abgabe seiner Bestellung muss dem Verbraucher die Möglichkeit 
verschaff t werden, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu 
speichern. 

• Nach Vertragsschluss sind dem Verbraucher die wesentlichen Vertragsbe-
stimmungen, ergänzt um weitere Angaben, in Textform mitzuteilen. 

 
Eine kombinierte Erfüllung dieser Pflichten »auf einen Streich« scheitert größten-
teils an den unterschiedlichen zeitlichen und formalen Anforderungen, denen sie 
unterliegen. Sinnvoll ist es zumindest, die Eröffnung einer Speicherungsmög-
lichkeit der AGB unmittelbar vor Abgabe der Bestellung, welche der Einbezie-
hung der AGB in den Vertrag dient, als ausreichend für die Erfüllung des § 312e 
Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB anzusehen. Nach Abgabe der Bestellung muss eine 
Speicherungsmöglichkeit dann nur noch hinsichtlich der individuellen Vertrags-
bedingungen eröffnet werden. Bei der Bestimmung der Rechtsfolgen eines Ver-

                                         
78  Anders Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1157), welcher den Zeitpunkt »unmittelbar nach 

Vertragsschluss« für maßgeblich hält, möglicherweise aber »unmittelbar nach Abgabe der 
Wil lenserklärung des Verbrauchers« meint. Zu diesem Zeitpunkt sind die 
Vertragsbestimmungen hinreichend konkretisiert. Nach MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 108, 
soll dem Verbraucher die Möglichkeit der Speicherung während einer angemessenen 
Zeitspanne eingeräumt werden, »die spätestens bei Zugang der zweiten korrespondierenden 
Wil lenserklärung beginnt und frühestens nach vollständiger Leistungserbringung endet.« 
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stoßes gegen die einzelnen dokumentationsbezogenen Unternehmerpflichten wird 
zudem zu prüfen sein, inwieweit ihrem Regelungszweck bereits durch die Erfül-
lung eines anderen gesetzlichen Gebots Rechnung getragen wurde. 
 
 
IV. Formale Anforderungen an die Informationspflichten aus § 3 InfoV 

Soweit es sich bei den besonderen Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 
um vertragsschlussbezogene Informationspflichten handelt, sind diese gemäß 
§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB rechtzeitig vor Abgabe der Bestellung dem Kunden 
klar und verständlich zu übermitteln (zu der hier vertretenen einschränkenden 
Auslegung hinsichtlich § 3 Nr. 5 InfoV vgl. supra III. 2. d.). Bezüglich des Inhalts 
des Transparenzgebotes kann auf die Ausführungen zu dem insoweit deckungs-
gleichen § 312c Abs. 1 BGB verwiesen werden.79 Erhöhte Anforderungen an die 
Informationserteilung nach § 3 Nr. 1 InfoV sind dann zu stellen, wenn der 
Vertragsschluss allein durch das Anklicken eines Hyperlinks erfolgt und per 
Dialer abgerechnet wird. Da es hier an einer Warnfunktion in Form der Eingabe 
von Daten bzw. der Vereinbarung einer Zahlungsmodalität fehlt, bedarf die 
Information über das Zustandekommen des Vertrages besonderer Deutlichkeit. 
 
Die Bestimmung der Rechtzeitigkeit der Informationserteilung orientiert sich 
daran, zu welchem Zeitpunkt der Nutzer der jeweili gen Unterrichtung bedarf. Der 
Hinweis auf die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen hat 
unmittelbar vor Einblendung der ersten, auf den Vertragsschluss gerichteten 
Eingabemaske zu erfolgen. Die Unterrichtung über die technischen Schritte, 
welche zum Vertragsschluss führen, hat im Kontext der Bestellmaske zu erfolgen. 
Umfasst ein Bestellvorgang mehrere Webseiten mit Eingabeformularen, so 
erfordert die Transparenzpflicht des § 3 Nr. 1 InfoV, dass der Unternehmer jeweils 
verdeutlicht, welche Bindungswirkung er der Eingabe beimisst.80 Die Erläuterung 
der Eingabekorrekturmöglichkeiten muss naturgemäß in unmittelbarem Zusam-

                                         
79  § 3 III . 3. Der Wortlaut des Art. 10 Abs. 1 ECRL geht über § 312e Abs. 1 Nr. 2 BGB und 

über Art. 4 Abs. 2 FARL hinaus, indem er nicht nur Klarheit und Verständlichkeit, sondern 
auch eine »unzweideutige« Erteilung der Information fordert. Sachlich ergibt sich daraus 
kein Unterschied, vgl. Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 10 Rn. 6. 

80  Dies kann beispielsweise durch das Einblenden einer Zeitleiste erfolgen, durch den Hinweis 
»Schritt x von y Schritten« oder durch Formulierungen wie: »Auf der nächsten Seite nehmen 
wir weitere Daten von Ihnen auf. Eine Bestellung wird noch nicht durchgeführt«. »Auf der 
nächsten Seite können Sie Ihre Eingaben noch einmal überprüfen. Eine Bestellung wird noch 
nicht durchgeführt.« »Prüfen Sie bitte noch einmal Ihre Eingaben. Wenn alles korrekt ist, 
klicken Sie auf den Button ‚Bestellen’ . Die verbindliche Bestellung wird dann durch-
geführt.« 
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menhang mit der Bereitstellung der diesbezüglichen Mittel erfolgen. Die 
Information darüber, ob der Unternehmer den Vertragstext speichert und ob dieser 
dem Verbraucher zugänglich sein wird, dürfte im Zusammenhang mit der Eröff -
nung einer Speicherungsmöglichkeit nach § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB zu 
erteilen sein. 
 
 
V. Zusammenfassung und Bewertung 

§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1 und 3 InfoV enthalten 
sinnvolle Bestimmungen, welche die im elektronischen Geschäftsverkehr agieren-
den Unternehmer zur Gestaltung eines transparenten Vertragsschlussverfahrens 
anhalten. Kombiniert werden diese Gebote jedoch mit eher zweifelhaften Unter-
richtungspflichten (Information über die für den Vertragsschluss zur Verfügung 
stehenden Sprachen, Unterrichtung über die Vornahme einer Speicherung der 
Vertragsbedingungen). Der deutsche Gesetzgeber hat die Pflicht zur Angabe der 
einschlägigen Verhaltensregelwerke zudem als vertragsschlussbezogene Informa-
tionspflicht ausgestaltet. Dies bedarf einer korrigierenden, am Richtlinientext 
angelehnten Auslegung. Die Pflicht zur Eröffnung einer Speicherungsmöglichkeit 
der Vertragsbedingungen gemäß § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB ist prinzipiell zu 
begrüßen. Die fehlende Abstimmung dieses Gebots mit den ebenfalls dokumen-
tationsbezogenen Pflichten der §§ 305 Abs. 2, 312c Abs. 2, 312e Abs. 1 Nr. 2 
BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV verdient jedoch Kritik. 
 
Schließlich ist zu kritisieren, dass der Normadressat der besonderen Pflichten im 
elektronischen Geschäftsverkehr stets der mit einem Verbraucher kontrahierende 
Unternehmer ist. Drei-Personen-Verhältnisse, bei welchen ein Vermittler die 
Infrastruktur für den Vertragsschluss bereitstellt , welcher zwischen einem Unter-
nehmer und einem Verbraucher, aber auch zwischen Verbrauchern untereinander 
erfolgen kann, berücksichtigt die gesetzliche Regelung nicht. Dies ist bedauerlich, 
da viele der Pflichten aus § 312e Abs. 1 S. 1 BGB nur von dem Intermediär als 
Gestalter des Vertragsschlussprozesses erfüllt werden können.  



§ 6  Informationspflichten nach dem Teledienstegesetz und 
Mediendienste-Staatsvertrag 

 
 
Bei den Informationspflichten nach §§ 6, 7 Teledienstegesetz (TDG) und § 10 
Abs. 2 und 4 Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV) handelt es sich nicht um 
vertragsschlussbezogene Unterrichtungspflichten, sondern einerseits um Kenn-
zeichnungsvorschriften, welche die Funktion einer Impressumspflicht für Tele- 
oder Mediendienste wahrnehmen, und andererseits um Bestimmungen des Lauter-
keitsrechts. Auch diese Vorschriften beruhen auf Gemeinschaftsrecht, sie dienen 
der Umsetzung der Artikel 5 und 6 ECRL. Um ein aussagekräftiges Bild über die 
durch gesetzliche Bestimmungen geschaffene Informationsposition eines Verbrau-
chers bei Vertragsschlüssen im WWW zu gewinnen, können diese besonderen 
Informationspflichten für Tele- und Mediendienste nicht unberücksichtigt 
bleiben.1 
 

I. Kennzeichnungspflichten nach § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV 

Die Pflicht zur Anbieterkennzeichnung einer Website wird nicht durch die 
Anbahnung eines Vertrages ausgelöst, sondern knüpft an das geschäftsmäßige 
Bereithalten von Inhalten im WWW an. Die Kennzeichnung dient der Information 
interessierter Privater, z.B. Wettbewerbern oder Urheberrechtsinhabern, und den 
zuständigen Behörden. Obgleich es sich nicht um vertragsschlussbezogene 
Angaben handelt, tragen die Inhalte der Kennzeichnung naturgemäß zu den 
Informationen bei, die einem Verbraucher zur Verfügung stehen, welcher mit dem 
Anbieter der Website kontrahieren wil l. 
 

1. Anwendungsbereich 

a) Anbieter eines Tele- oder Mediendienstes 

Die Kennzeichnungspflichten der §§ 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV richten sich an 
den Anbieter eines Tele- oder Mediendienstes und setzen Art. 5 ECRL nahezu 
wortgleich um. Einziger Unterschied ist die Differenzierung zwischen Tele- und 
Mediendiensten, welche im deutschen Recht erforderlich ist, weil die konkur-

                                         
1  Die Pflicht zur Anbieterkennzeichnung lässt die Unterrichtungspflichten gemäß §§ 312c, 

312e BGB unberührt (vgl. § 6 S. 2 TDG, § 10 Abs. 2 S. 2 MDStV). Zur 
verbraucherschützenden Zielsetzung der §§ 6, 7 TDG, § 10 MDStV siehe die Begründung 
des RegE, BT-Drucks. 14/6098, S. 26. 
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rierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Recht der Wirtschaft (Art. 
74 Nr. 11 GG) Massenkommunikationsdienste mit Meinungsbildungscharakter 
nicht erfasst.2 Webseiten, die dem Absatz von Waren und Dienstleistungen dienen, 
sind im Regelfall Teledienste,3 sofern nicht die redaktionelle Gestaltung zur 
öffentlichen Meinungsbildung im Vordergrund des Dienstes steht.4 In diesem Fall 
ist aufgrund einer Gesamtbetrachtung des Dienstes5 von einer Anwendung des 
§ 10 Abs. 2 MDStV bzw. des diesen umsetzenden Landesmediengesetzes auszu-
gehen. 
 
Normadressat des Kennzeichnungsgebots ist der »Diensteanbieter« i.S.d. § 3 S. 1 
Nr. 1 TDG / MDStV, d.h. jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaft6, welche eigene oder fremde Tele- oder Mediendienste zur 
Nutzung bereithält oder den Zugang zu deren Nutzung vermittelt. Bei Webseiten 
ist dies diejenige Person, welche den Inhalt der Seiten gestaltet oder die 
Anwendung zur Verfügung stellt, mit deren Hil fe die Nutzer Informationsinhalte 
beziehen und austauschen können,7 im Regelfall der Inhaber der Domain. Sind 
unterhalb eines Domain-Namens bestimmte Bereiche einem einzelnen Nutzer zur 
eigenverantwortlichen Gestaltung zugeordnet, so ist auch dieser Diensteanbieter 
i.S.d. § 3 S. 1 Nr. 1 TDG / MDStV.8 Daher triff t die Kennzeichnungspflicht auch 
den Mieter eines unter einer Plattform eingerichteten Online-Shops (etwa eBay-
Shop, Amazon-Z-Shop, T-Mart-Smartshop9).  
 
                                         
2  Zu den Kompetenzstreitigkeiten, welche zum parallelen Erlass des TDG und der 

Unterzeichnung des MDStV geführt haben siehe Beck-IuKDG/Tettenborn, Vor § 1 TDG 
Rn. 10 ff . 

3  Vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 TDG sowie supra, § 5 II . 2. a. mit Fn. 11. 
4  Aus § 2 Abs. 2 Nr. 2 TDG ergibt sich, dass nur der Kernbereich der Meinungsbildung 

(politische, kulturelle, ethische oder ähnliche Belange) in den Bereich der Mediendienste 
fällt. Freilich ist die Abgrenzung im Einzelfall diffizil und weitgehend ungeklärt, vgl. 
Roßnagel/Spindler, § 2 TDG Rn. 67 ff.; Beck-IuKDG/Tettenborn, § 2 TDG Rn. 47 ff. 

5  Siehe Beck-IuKDG/Tettenborn, § 2 TDG Rn. 53; Waldenberger, MMR 1998, 124 (125); 
Moos, in: Handbuch zum Internet-Recht, S. 52; a.A. Pernice, Informationspflichten, S. 9: 
jede Webseite ist einzeln zu betrachten.  

6  Vgl. § 3 S. 2 TDG / MDStV. 
7  Beck-IuKDG/Tettenborn, § 3 Rn. 9 f. 
8  Für die Bestimmung des Diensteanbieters kann es keinen Unterschied bedeuten, ob eine 

Person bestimmte Inhalte unter einem eigenen Domain-Namen veröffentlicht oder ob diese 
Inhalte nur unter der Domain eines Plattformbetreibers zugänglich sind. An einer 
Anbieterkennzeichnung besteht hier im Gegenteil ein höheres Interesse, weil die Identität 
des Diensteanbieters nicht über eine who-is Abfrage geklärt werden kann. 

9  <http://www.stores.ebay.de>, <http://www.amazon.de/zshop>, 
<http://www.t-smartshop.de>. 
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b) Geschäftsmäßigkeit 

Eine Kennzeichnungspflicht für die Anbieter von Webseiten, welche weder 
kommerzielle Interessen verfolgen noch eine redaktionelle Gestaltung zur öffent-
lichen Meinungsbildung vornehmen, wäre unverhältnismäßig. Die umfassenden 
Informationspflichten gemäß § 6 TDG und § 10 Abs. 2 MDStV finden daher 
lediglich auf »geschäftsmäßige« Tele- und Mediendienste Anwendung. Stellt die 
Website einen Mediendienst dar, so bleibt der Anbieter auch bei nicht geschäfts-
mäßig betriebenen Diensten gemäß § 10 Abs. 1 MDStV zumindest zur Angabe 
seines Namens und einer ladungsfähigen Anschrift verpflichtet.10 
 
Der Begriff der »Geschäftsmäßigkeit« setzt eine nachhaltige Tätigkeit mit oder 
ohne Gewinnerzielungsabsicht voraus.11 Der Bundesgesetzgeber – und ihm 
folgend die Länder in § 10 Abs. 2 MDStV – nutzen dieses Kriterium, um 
bestimmte Vorschriften des auf alle Tele- und Mediendienste anwendbaren TDG 
bzw. MDStV auf den Anwendungsbereich der E-Commerce-Richtlinie zurück-
zuführen.12 Denn die Richtlinie beschränkt sich auf die Regelung solcher Dienste 
der Informationsgesellschaft, welche »in der Regel gegen Entgelt« erbracht 
werden.13 Funktional entspricht damit das Merkmal »geschäftsmäßig« in § 6 S. 1 
TDG dem Kriterium des »Unternehmers« nach § 312e Abs. 1 BGB, welches 
ebenfalls die Divergenzen zwischen dem Begriff des »Teledienstes« nach § 2 
TDG und des »Dienstes der Informationsgesellschaft« nach Art. 2 lit. a ECRL 
ausräumen soll. Auch § 6 TDG und § 10 Abs. 2 MDStV finden folglich nur auf 

                                         
10  Einschränkend zu § 6 MDStV a.F. Beck-IuKDG/Maennel, § 6 MStV Rn. 2: Vom Begriff 

des »Mediendienstes« seien von vorneherein nur massenmedial und damit auch 
geschäftsmäßig betriebene Angebote umfasst. Diese Ansicht dürfte angesichts der 
Divergenzen zwischen § 10 Abs. 1 und 2 MDStV zur neuen Rechtslage nicht mehr 
vertretbar sein. 

11  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6098, S. 17; zu § 6 TDG a.F. siehe BT-Drucks. 13/7385, 
S. 21; Beck-IuKDG/Maennel, § 6 TDG Rn. 6; Theis, Multimediagesetze, S. 161; 
Bizer/Trosch, DuD 1999, 621 (622); Pernice, Informationspflichten, S. 9. 

12  Vgl. neben § 6 S. 1 TDG auch § 3 S. 1 Nr. 6, § 4 Abs. 1 und 2 TDG sowie die Begründung 
des RegE zum EGG, BT-Drucks. 14/6098, S. 17 und die Gegenäußerung der 
Bundesregierung ebenda, S. 36. Ebenso Bröhl, MMR 2001, 67 (70). 

13  Aus der Verweisung des Art. 2 lit. a ECRL auf Art. 1 Nr. 2 der Richtlinie 98/34/EG in der 
Fassung der Richtlinie 98/48/EG sowie aus den Erwägungsgründen 17 und 18 ECRL ergibt 
sich, dass nur die Anbieter von Dienstleistungen den Verpflichtungen der Richtlinie 
unterliegen. Die Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 50 EGV erfasst lediglich die selbständige 
Erwerbstätigkeit, vgl. Grabitz/Hil f/Randelzhofer/Forsthoff, Art. 49/50 EGV, Rn. 30; 
Bleckmann, Europarecht, Rn. 1672. Diesen Zusammenhang übersieht Grabitz/Hil f/Marly, 
A4, Art. 2 ECRL Rn. 7. 
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Anbieter Anwendung, welche nicht nur gelegentlichen Erwerbszwecken nach-
gehen, d.h. auf Unternehmer.14 
 

2. Inhaltliche Anforderungen: Erweiterte Anbieterkennzeichnung 

Der Anbieter eines geschäftsmäßigen Tele- oder Mediendienstes ist zur Angabe 
seines Namens und Anschrift, seiner Kontaktdetails, der zuständigen Aufsichts-
behörde, Register und Registernummer, der gesetzlichen Berufsbezeichnung, 
Kammer und berufsrechtlicher Regelungen sowie seiner Umsatzsteueridentifika-
tionsnummer verpflichtet.  
 

a) Identität, Adresse und Kontaktangaben des Unternehmers  

Kernstück der Regelung ist zweifellos die Pflicht zur Angabe von Identität, einer 
ladungsfähigen Anschrift15 und dem Namen eines Vertretungsberechtigten i.S.d. 
§§ 170, 171 ZPO16 (§ 6 Nr. 1 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 1 MDStV). Zur schnellen 
Kontaktaufnahme ist gemäß § 6 Nr. 2 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 2 MDStV auch die 
Angabe einer E-Mail -Adresse sowie einer Telefonnummer erforderlich.17 

                                         
14  Zweifelnd Grabitz/Hil f/Marly, A4, Art. 2 Rn. 7 und Art. 5 Rn. 7; einen weiten Begriff der 

Geschäftsmäßigkeit vertreten Kaestner/Tews, WRP 2002, 1011 (1013); a.A. Junker, 
Rechtsfragen rund um die Website: Geschäftsmäßigkeit liege bei allen Websites, welche 
nachhaltig gepflegt und aktualisiert werden, vor. Diese Interpretation sprengt bereits den 
Wortlaut der Norm und lässt sich mit den Ausführungen des Gesetzgebers nicht vereinbaren. 
Vgl. BT-Drucks. 14/6098, S. 17: »Zu den geschäftsmäßig angebotenen oder erbrachten 
Telediensten fallen beispielsweise auch Teledienste von öffentlichen Bibliotheken und 
Museen. Bei privaten Gelegenheitsgeschäften ist dagegen kein geschäftsmäßiges Handeln 
gegeben.« 

15  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6089, S. 21; zu Art. 5 ECRL Grabitz/Hil f/Marly, A4, 
Art. 5 Rn. 12. 

16  Sinn der Angabe des Vertretungsberechtigten ist die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
Klagezustellung. Daher – sowie aus Gründen der Übersichtlichkeit – halte ich entsprechend 
§ 1 Abs. 3 Nr. 2 InfoV die Angabe eines Vertretungsberechtigten für ausreichend; ebenso 
Kaestner/Tews, WRP 2002, 1011 (1013). Bei einer GbR ist mangels deren Parteifähigkeit 
nach § 50 ZPO (vgl. BGH NJW 2000, 291 (292)) die Angabe aller Gesellschafter 
erforderlich. Weitergehend als hier (zu § 6 MDStV a.F.) Rossnagel/Ukrow, § 6 MDStV 
Rn. 34, welcher die Angabe aller Vertretungsberechtigten fordert, da der Zweck der 
Anbieterkennzeichnung bei Mediendiensten auch in der »Sicherung der Offenheit des 
demokratischen Prozesses« stehe.  

17  Die Angabe einer E-Mail-Adresse allein ist nicht genügend. § 6 Nr. 2 TDG, § 10 Abs. 2 
Nr. 1 MDStV gebieten Angaben, welche eine unmittelbare Kommunikation ermöglichen. 
Dies ist nur bei Angabe einer Telefonnummer gewährleistet, vgl. Begründung RegE, BT-
Drucks. 14/6089, S. 21; Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 5 Rn. 13; Hoeller, TDG-Kurz-
kommentar, § 6 – K1120. 
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b) Angaben zu Registereintragungen 

Ohne Bedeutung für Verbraucher ist das Gebot der Angabe des Registers, in 
welches der Unternehmer eingetragen ist (Handels-, Vereins-, Partnerschafts- oder 
Genossenschaftsregister) sowie die Mitteilung der Registernummer. Damit wird 
gewerblichen Geschäftspartnern ermöglicht, ohne zeitraubende Ermittlungen 
Aufschluss über die Eintragungen im entsprechenden Register zu gewinnen.18 
 

c) Angaben der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Weiterhin besteht die Pflicht zur Nennung der zuständigen Aufsichtsbehörde, 
sofern die Tätigkeit des Unternehmers einer behördlichen Zulassung bedarf (§ 6 
Nr. 3 TDG bzw. § 10 Abs. 2 Nr. 3 MDStV).19 Ein Bedürfnis für diese Mitteilung 
gerade im elektronischen Geschäftsverkehr ist nicht ersichtlich. In der 
Begründung des Regierungsentwurfs zum TDG heißt es hoffnungsfroh, der Nutzer 
könne sich mittels dieser Angabe »bei Bedarf über den Anbieter erkundigen«. 
Angesichts der Tatsache, dass der elektronische Geschäftsverkehr auf schnelle 
Geschäftsabschlüsse ausgerichtet ist, ist die Annahme eines derartigen Vorgehens 
vor Vertragsschluss unrealistisch. Überzeugender ist das Argument, der Nutzer 
werde über eine Anlaufstelle für den Fall eines Rechtsverstoßes informiert. In 
diesem Fall wird er jedoch durch die nach § 6 Nr. 1 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 1 
MDStV gewährleistete Möglichkeit zur Identifizierung des Unternehmers in die 
Lage versetzt, die zuständige Aufsichtsbehörde selbständig zu ermitteln. Für eine 
Sonderbehandlung des elektronischen Geschäftsverkehr besteht daher kein Anlass.  
 

d) Angabe einer Umsatzsteueridentifikationsnummer 

Es ist ebenfalls nicht ersichtlich, weshalb ein Unternehmer im elektronischen 
Geschäftsverkehr zur Angabe seiner Umsatzsteueridentifikationsnummer nach  

                                         
18  Diese Bestimmung ist sachgerecht, weil die handelsrechtlichen Bestimmungen über 

Angaben auf Geschäftsbriefen (§§ 80 AktG, 35a GmbHG, 37a, 125a, 177a HGB) nur dann 
Anwendung finden, wenn eine Mitteilung an einen bestimmten Empfänger adressiert ist 
(vgl. Hill mann in Ebenroth/Boujong/Joost, § 37a HGB Rn. 6; Scholz/Schneider, § 35a 
GmbHG Rn. 4; Hüffer, § 80 AktG Rn. 2). Webseiten sind zwar nicht an bestimmte Personen 
adressiert, können jedoch aufgrund der Möglichkeit einer unmittelbaren Bestellung auch 
nicht mit den im Offline-Geschäftsverkehr üblichen Werbeschriften verglichen werden. 

19  Beispiele finden sich bei Kaestner/Tews, WRP 2002, 1011 (1014). 
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§ 6 Nr. 6 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 6 MDStV verpflichtet ist.20 Eine verbraucher-
schützende Funktion kommt der Bestimmung jedenfalls nicht zu. 
 

e) Besondere Pflichten der reglementierten Berufe 

Schließlich bestehen nach § 6 S. 1 Nr. 5 TDG und § 10 Abs. 2 Nr. 5 MDStV 
besondere Hinweispflichten, sofern der Teledienst in Ausübung eines reglemen-
tierten Berufs i.S.v. Art. 1 lit . d der Richtlinie 89/48/EWG21 oder Art. 1 lit . f der 
Richtlinie 92/51/EWG22 angeboten oder erbracht wird.23 Als zusätzliche Informa-
tionen sind von diesen Unternehmern zu nennen: 

• die Kammer, welcher sie angehören, 

• die gesetzliche Berufsbezeichnung und der Staat, in dem die Berufs-
bezeichnung verliehen worden ist, 

• die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und eine Information 
darüber, wie diese zugänglich sind. Eine elektronische Fundstelle muss hier-
für nicht angegeben werden, wie der Gegenschluss zu § 312e Abs. 1 Nr. 2 
BGB i.V.m. § 3 Nr. 5 InfoV belegt.24  

                                         
20  Die Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/6098, S. 26, führt dazu aus: »Die Einfachheit und 

Schnell igkeit des elektronischen Geschäftsverkehrs bringt es mit sich, sehr große Umsätze 
erzielen zu können. Insofern ist es für den Staat von besonderer Bedeutung, dass der 
Diensteanbieter im Rahmen seiner Erbringung von Telediensten seine Umsatz-
identifikationssteuernummer angibt, so dass geschäftliche Vorfälle bei Bedarf z.B. auf die 
Abführung von Umsatzsteuer überprüft werden können.« Die Tragfähigkeit dieser Begrün-
dung sei hier dahingestellt, zweifelhaft ist insbesondere, ob die genannten Erwägungen 
Art. 5 Abs. 1 lit. g ECRL zugrunde liegen. Vgl. zur allgemeinen Ratlosigkeit Waldenberger, 
EuZW 1999, 296 (299); Ernst, VuR 1999, 397 (401); Grabitz/Hil f/Marly, A4, Art. 5 Rn. 19. 
Nach Spindler, MMR-Beilage 7/2000, 4 (15, Fn. 126) und Hoeren, Internetrecht, S. 272, 
könnte die zentrale Rolle, welche die Umsatzsteuernummer im spanischen Recht einnimmt, 
Hintergrund der Regelung sein. 

21  Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur 
Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens 3-jährige Berufsausbildung 
abschließen, ABl EG Nr. L 19, S. 16 ff. v. 24. 1. 1989. 

22  Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung 
zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 
89/48/EWG, ABl EG Nr. L 209, S. 25 ff. v. 24. 7. 1992, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997, ABl EG Nr. 184, S. 31 ff. v. 12. 7. 1997. 

23  Vgl. die beispielhafte Auflistung in der Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/6098, S. 21: 
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Psychotherapeuten, Gesundheitshandwerke; Architekten, (Beratende) Ingenieure, 
Heilhilfsberufe wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden. 

24  § 3 Nr. 5 InfoV fordert die Angabe der »Möglichkeit eines elektronischen Zugangs«. Vgl. 
auch Grabitz/Hil f/Marly, A4, Art. 5 Rn. 18 zu den Divergenzen zwischen Art. 5 Abs. 1 lit. f 
und Art. 10 Abs. 2 ECRL. A.A. v. Lackum, JurPC Web-Dok. 130/1999, Rn. 36.  
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Diese Hinweispflichten gehen auf Art. 5 Abs. 1 lit. f ECRL zurück und sind im 
Kontext zu Art. 8 ECRL zu sehen. Mit der dort geregelten grundsätzlichen Gestat-
tung kommerzieller Kommunikation durch Angehörige reglementierter Berufe 
verfolgt der Gemeinschaftsgesetzgeber das Ziel, Hindernisse für die Entwicklung 
grenzüberschreitender Dienste zu beseitigen.25 Die Angaben nach Art. 5 Abs. 1 
lit . f ECRL sollen auch ausländischen Nutzern die Möglichkeit verschaffen, sich 
über Quali fikation und Befugnisse des Diensteanbieters zu informieren.26 
 
Zum Erreichen dieses Ziels ist das gewählte Mittel jedoch nicht geeignet. Dass ein 
Angehöriger eines reglementierten Berufes seinen Titel nennt, ist ohnehin zu 
erwarten. Nicht einsichtig ist jedoch, inwieweit der Hinweis auf die Kammer, 
welcher er angehört, die Lage des Verbrauchers verbessern soll. Schließlich sind 
die berufsrechtlichen Regelwerke für den Laien häufig kaum verständlich27 und 
werden gerade für ausländische Verbraucher von höchst begrenztem Nutzen 
sein.28 Über einen Zugang zu den Regelwerken verfügt dieser nur, wenn der 
Diensteanbieter eine elektronische Fundstelle angibt. Das Verständnis der in 
fremder Sprache abgefassten Regelwerke wird dem ausländischen Nutzer zudem 
schwer fallen, und eine Einordnung des Gelesenen steht ihm nur offen, wenn er 
ein gewisses Vorverständnis der in seinem Lande geltenden berufsrechtlichen 
Regeln besitzt. 
 
Die nach § 6 Nr. 5 TDG / § 10 Abs. 2 Nr. 5 MDStV erforderlichen Hinweise 
wirken eher kontraproduktiv, weil sie die Anbieterkennzeichnung unübersichtlich 
werden lassen29 und der Nutzer die für ihn überflüssigen Informationen ausfiltern 
muss.30 Besonders gravierend ist dies, wenn der Diensteanbieter kein einzelner 
Freiberufler ist, sondern beispielsweise eine Sozietät, die an unterschiedlichen 
Standorten vertreten ist und in der Angehörige unterschiedlicher reglementierter 
Berufe zusammengeschlossen sind. Hier ist die Zusammenstellung der nach § 6 

                                         
25  32. Erwägungsgrund ECRL. 
26  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6098, S. 21; Grabitz/Hil f/Marly, A4, Art. 5 Rn. 17. 
27  Zutreffend Ernst, VuR 1999, 397 (401); kritisch auch Buchner, EWS 2000, 147 (155). 
28  Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 5 Rn. 17. 
29  So wäre ein deutscher Rechtsanwalt zu folgenden Angaben verpflichtet: 

(1) Rechtsanwaltskammer seines Zulassungsbezirks, (2) die gesetzliche Berufsbezeichnung 
»Rechtsanwalt«, (3) Deutschland als Zulassungsstaat, (4) die Geltung der BRAO, der 
BORA, der BRAGO, der Fachanwaltsordnung und der CCBE, verbunden jeweils mit dem 
Hinweis auf eine elektronische Fundstelle. 

30  Hoeren, MMR 1999, 192 (196), der zudem auf die regelmäßig an Standesregeln 
vorgenommenen Veränderungen hinweist. Positiver wird die Angabenpflicht eingeschätzt 
von Tettenborn, K&R 1999, 252 (256). 
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Nr. 5 TDG bzw. § 10 Abs. 2 Nr. 5 MDStV erforderlichen Angaben auf einer Bild-
schirmseite teilweise nicht mehr möglich.31 
 

3. Formale Anforderungen an die Informationsdarbietung 

Für die Darbietung der Informationen nach § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV gebietet 
das Gesetz, der Diensteanbieter habe diese »leicht erkennbar, unmittelbar erreich-
bar und ständig verfügbar zu halten«.32 Im Gegensatz zu den Pflichten aus den 
§§ 312c und 312e BGB ist der Unternehmer somit nicht verpflichtet, die Angaben 
einem prospektiven Vertragspartner zwingend zu übermitteln. Es ist vielmehr 
ausreichend, wenn der Nutzer des Dienstes sich selbst anhand der Website 
informieren kann. Um letzteres zu gewährleisten, müssen die Daten zum einen 
ständig verfügbar, d.h. nicht nur temporär zugänglich sein. Zum anderen muss der 
Unternehmer eine gute Navigation auf seinen Seiten sicherstellen, welche leicht 
erkennen lässt, an welcher Stelle die Informationen abgelegt sind, und es dem 
Nutzer ermöglicht, diese ohne komplizierte Suche zu erreichen. 
 

a) Leichte Erkennbarkeit 

Ein Nutzer wird grundsätzlich erwarten, die geforderten Informationen auf einer, 
höchstens zwei Webseiten zusammengestellt zu finden.33 Der Link auf diese Seite 
muss zum einen graphisch und sprachlich deutlich gestaltet sein, z.B. durch die 
Bezeichnung »Impressum«, welche sich im WWW durchzusetzen scheint.34 

                                         
31  Siehe z.B. <http://www.freshfieldsbruckhausderinger.com/impressum/de.asp>. Dort sind 

allein 13 Kammern und 22 berufsrechtliche Regelungen vermerkt. 
32  Der deutsche Gesetzgeber hat die Bestimmung des Art. 5 ECRL geringfügig konkretisiert. 

Dort heißt es: »[...] der Diensteanbieter [macht] die Informationen leicht, unmittelbar und 
ständig verfügbar.«  

33  Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 5 Rn. 10; Pernice, Informationspflichten, S. 16 zu § 6 TDG a.F. 
34  Siehe OLG Hamburg, MMR 2003, 105; LG Berlin, CR 2003, 139 (140). Die Entscheidung 

des LG Berlin stellt zutreffend fest, dass eine Anbieterkennzeichnung innerhalb der AGB 
des Unternehmers den Anforderungen des § 6 TDG nicht genügt. Mögliche Alternativen 
zum Begriff »Impressum« wären Links mit der Bezeichnung »Das Unternehmen« oder 
»Über uns« etc. (so auch Kaestner/Tews, WRP 2002, 1011 (1016)). Wesentlich restriktiver 
ist die Auffassung von Hoeller, TDG-Kurzkommentar, § 6 - K 1110, welcher einen Link mit 
der Bezeichnung »Anbieterkennzeichnung« fordert. Es ist aber zweifelhaft, ob einem Laien 
der Begriff »Anbieterkennzeichnung« tatsächlich verständlicher ist als der von Presse-
erzeugnissen her geläufige Begriff »Impressum«. Nicht für angemessen halte ich es – 
entgegen Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 5 Rn. 10 – einen mit »Info« bezeichneten Button zur 
Verfügung zu stellen, mag dies auch bei Computersoftware verbreitete Übung sein. Gerade 
unerfahrene Nutzer des WWW dürften dahinter Informationen zum inhaltlichen Angebot des 
Unternehmers vermuten, nicht jedoch Informationen über den Anbieter selbst. 
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Leicht erkennbar ist der Hinweis weiterhin nur, wenn der Hyperlink an einer Stelle 
platziert ist, an dem Nutzer ihn erwarten.35 Nach den Erkenntnissen der Usability-
Forschung werden interne Hyperlinks wie der »back to homepage«-Link oder 
Navigationshil fen am linken Rand eines Bildschirms vermutet,36 so dass der Link 
auf die Anbieterkennzeichnung prinzipiell dort platziert werden sollte. Es ist nicht 
ausreichend, wenn die Nutzer bei einer Standard-Bildschirmauflösung den Link 
erst nach Scrollen des Fensterinhalts erkennen können.37 Leichte Erkennbarkeit 
setzt auch die technische Zugänglichkeit der Anbieterkennzeichnung für alle 
potentiellen Nutzer voraus. Der Diensteanbieter kann im WWW zwar HTTP/ 
HTML-Minimalunterstützung erwarten, die Unterstützung von Javascript, 
ActiveX oder Flash jedoch nicht. 
 

b) Unmittelbare Erreichbarkeit 

Sinnvolle Kriterien zur unmittelbaren Erreichbarkeit lassen sich der Konvention 
zur Anbieterkennzeichnung im Elektronischen Geschäftsverkehr mit Endver-
brauchern entnehmen, welche im Jahr 1999 von der Arbeitsgemeinschaft der 
Verbraucherverbände e.V. (AgV) entwickelt wurde.38 Danach sollte die 
Anbieterkennzeichnung an jeder Stelle der Website höchstens »two clicks away« 
zu finden sein.39 Der auf die Informationen verweisende Hyperlink muss damit 

                                         
35  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6098, S. 21. 
36  Bernard, Usability News 3.1 (2001). Der Link ist zudem im oberen Bereich des Bildschirms 

zu platzieren, da Nutzer Hyperlinks häufig übersehen, sofern sie scrollen müssten, um diese 
zu finden, vgl. Bossiazky, message 4/2000; Wandke/Hurtienne, Navigationsverhalten, 4.9. 

37  OLG Hamburg, MMR 2003, 105 (m. abl. Anm. Klute)  für eine Auflösung von 800x600 
Pixeln. 

38  <http://www.agv.de/politik/verbraucherrecht/polkonvent.htm>. Die Konvention wurde von 
folgenden Verbänden unterzeichnet: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. 
(BDZV), Bundesverband Finanzdienstleistungen e.V.(FiFa), Bundesverband mittel-
ständischer Reiseunternehmen e.V. (asr), Deutscher Direktmarketing Verband e.V. (DDV), 
Deutscher Multimediaverband e.V. (dmmv), Deutscher Reisebüro und Reiseveranstalter 
Verband e.V. (DRV), Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), 
Markenverband e.V. Sie wird von weiteren Verbraucherorganisationen und Providern 
unterstützt. 

39  Der Off izielle Kommentar zu Art. 5 Abs. 1 des ersten Richtlinienvorschlags ging sogar von 
einem »one-click-away«-Prinzip aus (Europäische Kommission, Kommentar des ersten 
Vorschlags der ECRL S. 25). Dies ist m.E. zu weitgehend, da die Übersichtlichkeit einer 
Webseite im Einzelfall unter zu vielen Hyperlinks leidet. Unmittelbar vor Vertragsschluss 
greifen im Regelfall die zusätzlichen Informationspflichten des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InfoV 
ein. Ähnlich wie hier (im Hinblick auf die Richtlinie) Grabitz/Hil f/Marly, A4, Art. 5 Rn. 10 
sowie Junker, Rechtsfragen rund um die Website. A.A. Steins, WM 2002, 53 (54) und 
Hoenike/Hülsdunk, MMR 2002, 415 (417): Link auf jeder Seite; nach Kaestner/Tews, WRP 
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entweder auf jeder Webseite angebracht werden oder jede Webseite muss über 
einen deutlichen Link auf die Homepage des Unternehmers verfügen, welche 
ihrerseits unmittelbar mit der Anbieterkennzeichnung verlinkt ist.40  
 

c) Sprache 

Wie auch die §§ 312c und 312e BGB enthalten sich § 6 TDG und § 10 Abs. 2 
MDStV jeglicher Regelung über die Sprache, in welcher die Angaben zur 
Verfügung stehen müssen. Entgegen der erstgenannten Regelungen haben die 
Kennzeichnungsvorschriften für Tele- und Mediendienste nicht nur die Funktion, 
den Gegenüber des Unternehmers bei Vertragsschluss zu schützen, sondern sollen 
auch die Rechtsverfolgung durch andere betroffene Private sowie durch Behörden 
sicherstellen. Folglich müssen die Informationen zumindest in Deutsch erteil t 
werden. Stellt der Unternehmer andere sprachliche Versionen seiner Website zur 
Verfügung, so ist auch die Kennzeichnung nach dem TDG bzw. MDStV in dieser 
Sprache bereitzustellen.41 
 
 
II. Die Lauterkeitsregeln des § 7 TDG, § 10 Abs. 4 MDStV 

Neben der Pflicht zur Anbieterkennzeichnung enthält das Teledienstegesetz in § 7 
»Besondere Informationspflichten bei kommerziellen Kommunikationen« (so die 
amtliche Überschrift). Eine inhaltsgleiche Bestimmung findet sich in § 10 Abs. 4 
MDStV. Tatsächlich handelt es sich nicht um Informationspflichten im strengen 
Sinne, sondern um Transparenzbestimmungen für Werbung und verkaufsför-
dernde Maßnahmen, welche sich nach deutschem Recht bereits aus den §§ 1 und 3 
UWG ergeben.42 § 7 TDG und § 10 Abs. 4 MDStV stellen somit lediglich eine 

                                                                                                                                   
2002, 1011 (1016) sollen dagegen drei Klicks ausreichen. Zu weiteren Gestaltungsmöglich-
keiten (hinsichtlich § 6 TDG a.F.) vgl. Bizer/Trosch, DuD 1999, 621 (622 ff.). 

40  Nach Ziffer 2 der AKZ-Konvention ist zudem bei Eintritt und Durchführung eines 
Bestellvorgangs ein direkter Link auf die Anbieterkennzeichnung erforderlich. 

41  Weitergehend die Forderung von Hoeren, MMR 1999, 192 (197); Ernst, VuR 1999, 397 
(401): Sprache aller Länder, in denen die Dienstleistung regelmäßig erbracht wird. Lackum, 
JurPC Web-Dok. 130/1999, Rn. 45 plädiert für einen »Mittelweg« der Angabe in Englisch 
oder Französisch und der Landessprache des Mitgliedsstaats, in welchem der Dienste-
anbieter zugelassen ist. 

42  Vgl. statt aller Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rn. 27 ff ., 93 ff., 147 ff . mit umfangreichen 
Nachweisen zur Rechtsprechung. 
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deklaratorische Umsetzung des Art. 6 ECRL dar43 und begründen keine 
Sonderpflichten für den elektronischen Geschäftsverkehr. 
 
 
III. Zusammenfassung 

§ 6 TDG und § 10 Abs. 2 MDStV enthalten eine der Impressumspflicht ähnliche 
Kennzeichnungspflicht für die Anbieter geschäftsmäßiger Tele- oder Medien-
dienste. Ob der Umfang dieser Verpflichtung durch die Besonderheiten des 
elektronischen Geschäftsverkehr geboten ist, kann bezweifelt werden. Dies gil t 
insbesondere hinsichtlich der Angabe der Aufsichtsbehörde, der Umsatzsteuer-
identifikationsnummer und der berufsrechtlichen Regelungen. Der Diensteanbieter 
ist nicht verpflichtet, diese Informationen einem prospektiven Vertragspartner 
zwingend zu übermitteln, vielmehr ist es ausreichend, die Angaben leicht erkenn-
bar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten. Die lauterkeitsrecht-
lichen Vorschriften der §§ 7 TDG, 10 Abs. 4 MDStV formulieren keine über die 
allgemeinen Bestimmungen des UWG hinausgehenden Anforderungen.  

                                         
43  Begründung RegE EGG, BT-Drucks. 14/6098, S. 22; Nickels, CR 2002, 302 (305); Bröhl, 

MMR 2001, 67 (71). Siehe auch Waldenberger, EuZW 1999, 296 (299); Ernst, VuR 1999, 
397 (402) und Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 5 Rn. 3, welche einen Umsetzungsbedarf für 
Art. 6 ECRL verneinen.  



§ 7  Zwischenergebnisse, Systematisierung und Bewertung 
 
 
Die Ergebnisse des ersten Teils dieser Arbeit werden im Folgenden kurz 
resümiert. Die darauf aufbauende Systematisierung und Bewertung der 
Informations- und Dokumentationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 
bildet sodann die Basis für den zweiten Teil der Untersuchung. 
 
 
I. Beurteilungsrahmen 

Zu Beginn dieser Untersuchung wurde dargelegt, dass Verbraucher, welche 
Transaktionen im WWW abschließen, sich gegenüber ihrem Vertragspartner in 
einer schlechteren Position befinden als solche Verbraucher, welche in physischen 
Kontakt zu der Gegenpartei treten. Informations- und Dokumentationspflichten 
eines das WWW als Vertriebsweg nutzenden Unternehmers wurden als grundsätz-
lich geeignetes Mittel identifiziert, um diesem Schutzbedürfnis der Endkonsumen-
ten zu begegnen. Gleichzeitig kommt diesen Pflichten eine marktstabil isierende 
und wettbewerbsfördernde Funktion zu. Der Einsatz des Schutzinstruments 
Information muss jedoch die in der Informationspsychologie gewonnenen 
Erkenntnisse über die begrenzten menschlichen Aufnahme- und Verarbeitungs-
kapazitäten berücksichtigen. Dabei ist auf die spezifischen Rezeptionsgewohn-
heiten der Nutzer des eingesetzten Mediums – hier des WWW – abzustellen. Ob 
die in den §§ 312c, 312e BGB, §§ 6, 7 TDG bzw. § 10 Abs. 2 und 4 MDStV 
statuierten Informationspflichten vor diesem Hintergrund als gelungen bezeichnet 
werden können, soll im Folgenden zusammenfassend betrachtet werden. 
 
 
II. Anwendungsbereich 

Mit Ausnahme des § 10 Abs. 1 MDStV richten sich die untersuchten Pflichten 
ausschließlich an Unternehmer. Dabei knüpfen einige Informationspflichten allein 
an das Anbieten eines Tele- oder Mediendienstes an, während die Unterrichtungs- 
und Dokumentationspflichten der §§ 312c, 312e BGB erst eingreifen, wenn der 
Unternehmer das WWW als ein Mittel zum Vertragsschluss nutzt. Wichtige 
Bereichsausnahmen statuiert § 312b Abs. 3 BGB für die Informationspflichten im 
Fernabsatz. Hinsichtlich der Verpflichtung zur vertraglichen Dokumentation nach 
§ 312c Abs. 2 BGB werden diese Ausnahmen nochmals erweitert durch § 312c 
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Abs. 3 BGB. Bei anonymen Transaktionen sind schließlich Abstriche an die Form 
der vertraglichen Dokumentation hinzunehmen. 
 
Der Anwendungsbereich der genannten Informations- und Dokumentationspflich-
ten ist aus zwei Blickwinkeln zu kritisieren: 

(1)  Die Ausnahmetatbestände der §§ 312b Abs. 3 Nr. 5 und 6 BGB beruhen auf 
sachwidrigen Erwägungen und lassen erheblich an Trennschärfe vermissen. 

(2)  Indem die §§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 312e Abs. 1 S. 1 BGB allein den mit 
einem Verbraucher kontrahierenden Unternehmer als Normadressat benen-
nen, vernachlässigen sie die Rechtswirklichkeit vernetzter Geschäftsmodelle, 
in welcher häufig Vermittler (Intermediäre) den Vertragsschlussprozess 
gestalten. 

 
Die Ausnahmetatbestände des § 312b Abs. 3 BGB beruhen auf einer klaren 
gesetzgeberischen Entscheidung und sind damit der schutzzweckgerechten 
Reduktion nicht zugänglich. Dagegen handelt es sich bei dem beschränkten Norm-
adressatenkreis der §§ 312c, 312e BGB um eine planwidrige Regelungslücke. Der 
Gesetzgeber hat bei Erlass dieser Bestimmungen offensichtlich nicht bedacht, dass 
die Gestaltung des Vertragsschlussprozesses nicht in der Hand des mit dem Ver-
braucher kontrahierenden Unternehmers liegen könnte. Nach der Zielsetzung des 
Gesetzgebers, die Transparenz elektronischer Vertragsabschlussverfahren zu 
gewährleisten,1 sind auch diese Sachverhalte regelungsbedürftig. Dies zeigt sich 
beispielsweise an der Aufklärungspflicht darüber, »wie der Vertrag zustande 
kommt« (§ 312c Abs. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV), deren Erlass 
vom Rechtsausschuss gerade im Hinblick auf Vertragsabschlüsse mittels Internet-
Auktionsplattformen vorgeschlagen wurde.2 Bei der Untersuchung der Rechts-
behelfe gegen und Sanktionen für Informationspflichtverletzungen wird daher 
auch auf die Frage einzugehen sein, ob und inwieweit ein Vorgehen gegen den 
Intermediär möglich ist. 
 
 
III. Systematisierung der Pflichten 

Eine Bewertung der verbraucherschützenden Informationspflichten im WWW 
kann nur im Hinblick auf ihre jeweili ge Zielsetzung erfolgen. Die einzelnen 
Pflichten werden daher im Folgenden von ihrem Systemzusammenhang gelöst und 

                                         
1  Europäische Kommission, Kommentar des ersten Vorschlags der ECRL, S. 29.  
2  BT-Drucks. 14/3195, S. 30 f. 
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nach ihrem Zweck fünf Kategorien zugeordnet: (1) Gewährleistung eines trans-
parenten Vertragsschlussverfahrens, (2) Schutz der Wil lensbildung des Verbrau-
chers, (3) Sicherung der Rechtsposition des Vertragspartners, (4) Eröffnung einer 
Referenzmöglichkeit durch flankierende Information sowie (5) Lauterkeit des 
elektronischen Geschäftsverkehrs. 
 

1. Gewähr leistung eines transparenten Vertragsschlussverfahrens 

Der Vermeidung von Irrtümern in der Erklärungsphase dient § 312e Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 bis 3 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1, 3, 4 InfoV. Auch § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. 
§ 1 Nr. 3 InfoV enthält eine diesbezügliche Verpflichtung, geht inhaltlich jedoch 
nicht über § 3 Nr. 1 InfoV hinaus. Wie bereits mehrfach betont, sind diese Trans-
parenzpflichten besonders sinnvoll, da der Prozess des Vertragsschlusses im 
WWW im Wesentlichen nach den Präferenzen des Unternehmers erfolgt. Einzig 
an der Notwendigkeit einer Informationspflicht über die zur Verfügung stehenden 
Sprachen nach § 3 Nr. 4 InfoV kann gezweifelt werden; bei entsprechender 
Auslegung hat die Bestimmung jedoch keinen adversen Effekt.  
 

2. Schutz der Will ensbildung des Verbrauchers  

Nicht den Erklärungsakt, sondern die Will ensbildung des Verbrauchers betreffen 
die vertragsschlussbezogenen Informationspflichten des § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 10 InfoV. Der Unternehmer wird verpflichtet, 
den Verbraucher über seine Person, die angebotene Leistung und bestimmte 
Vertragskonditionen zu informieren. Dadurch werden einige der Nachteile kom-
pensiert, welchen der Verbraucher unterliegt, weil ein persönlicher Kontakt und 
Leistungsaustausch mit seinem Geschäftspartner nicht stattfindet. Gemessen an 
diesem Ziel sind die genannten Informationspflichten durchweg sachgerecht. Ein 
information overload-Effekt aufgrund dieser Unterrichtung ist nicht zu befürchten, 
weil die Informationen im jeweili gen Kontext des Präsentations- und Bestell-
vorgangs zu erteilen sind und im Regelfall auf eine knappe Angabe beschränkt 
werden können. Dem Normzweck der Unterrichtungspflichten kann angesichts der 
Rezeptionsgewohnheiten der Internet-Nutzer nur Rechnung getragen werden, 
indem die Informationen von den Klauselwerken des Unternehmers getrennt und 
dem Verbraucher vor Vertragsschluss zwingend übermittelt werden. 
 

3. Sicherung der Rechtsposition des Vertragspar tners 

Die Bestimmung des § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 InfoV hat eine gewisse 
Zwitterstellung inne. Gekoppelt mit der Möglichkeit, den Vertragsgegenstand in 
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Augenschein zu nehmen, dient diese vertragliche Dokumentationspflicht der 
Will ensbildung des Verbrauchers hinsichtlich der Ausübung seines Widerrufs-
rechts. Insofern bildet die Dokumentation das funktionale Äquivalent zu den 
vorvertraglichen Informationspflichten nach § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. 
§ 1 Abs. 1 InfoV. 
 
Daneben bezweckt die genannte Pflicht die Eröffnung einer Beweisführungsmög-
lichkeit des Verbrauchers, ein Ziel, welches auch die §§ 312c Abs. 2, 312e Abs. 1 
Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 3, § 3 Nr. 2 InfoV verfolgen. Eine 
Sicherung der Rechtsposition des Verbrauchers wird gleichfalls angestrebt durch 
dessen Belehrung über seine gesetzlichen oder vertraglichen Rechte (§ 312c 
Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 1, 3 und 4 InfoV) und schließlich durch 
Kontaktangaben, welche vorgerichtliche Beschwerden sowie die gerichtliche 
Durchsetzung eventueller Ansprüche ermöglichen (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 InfoV).  
 
Grundsätzlich ist eine derartige Beweissicherung bzw. Rechtsaufklärung sinnvoll. 
Da die genannten Informationen hauptsächlich der Referenz, nicht der Will ens-
bildung dienen, bestehen keine Bedenken hinsichtlich eines information overload. 
Unklar ist allerdings der Sinn der Informationspflicht über die Speicherung des 
Vertragstextes durch den Unternehmers (§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 
Nr. 2 InfoV). Für den Unternehmer besonders belastend ist einerseits die 
Rechtsunsicherheit, wie die Anforderungen des § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 3 Nr. 1, 3 und 4 InfoV genau auszulegen sind sowie andererseits die fehlende 
Abstimmung der dokumentationsbezogenen Pflichten untereinander. 
 

4. Referenzmöglichkeit durch flankierende Information 

Flankiert werden die vertragsschlussbezogenen und vertraglichen Informations- 
und Dokumentationspflichten durch die §§ 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV sowie 
§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 5 InfoV. 
 
Während am Sinn der Angabepflicht von Identität und Anschrift nach § 6 Nr. 1 
und 2 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MDStV angesichts der lediglich »virtuellen« 
Präsenzen im Netz keine Zweifel bestehen, sind die anderen Pflichten dieser Vor-
schriften eher kritisch zu sehen. Teilweise hat sich der Gesetzgeber auch hiervon 
positive Auswirkungen auf die Will ensbildung des Verbrauchers erhoff t (etwa von 
den besonderen Angabepflichten reglementierter Berufsgruppen, der Nennung der 
Aufsichtsbehörde oder dem Hinweis auf die einschlägigen Verhaltenskodizes). 
Diese Erwartung ist wohl zu optimistisch. Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, 
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weshalb ein Bedürfnis für diese Angaben gerade im elektronischen Geschäfts-
verkehr bestehen soll, nicht jedoch bei der Nutzung anderer Vertriebswege. 
 
Mit den genannten Informationspflichten trägt der Gesetzgeber zu der dem WWW 
inhärenten Überflutung des Nutzer mit überflüssigen Inhalten bei. Abgemildert 
wird dies allein dadurch, dass die flankierenden Informationspflichten dem Ver-
braucher vor Abschluss des Vertrages nicht präsentiert werden müssen, sondern 
lediglich unmittelbar verfügbar zu halten sind. Nach der hier vertretenen 
Auffassung gilt dies auch für die Angabepflicht über Verhaltenskodizes nach 
§ 312e Abs. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 5 InfoV, da der deutsche Gesetzgeber mit 
der von ihm gewählten Regelungstechnik eine Abweichung von Art. 10 Abs. 2 
ECRL nicht beabsichtigt hat.  
 

5. Lauterkeitsrechtliche Vorschriften 

Bei § 7 TDG, § 10 Abs. 4 MDStV, § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB sowie § 312c 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 11 InfoV handelt es sich um Vor-
schriften, welche dem Lauterkeitsrecht zuzurechnen sind. Sie reagieren weder auf 
ein besonderes Schutzbedürfnis im elektronischen Geschäftsverkehr, noch kommt 
ihnen eine über die §§ 1, 3 UWG hinausgehende Bedeutung zu. 
 
 
IV. Bewertung  

Aus Sicht der Verbraucher sind die untersuchten Pflichten grundsätzlich positiv zu 
bewerten. Das durch den elektronischen Geschäftsverkehr begründete besondere 
Informations- und Dokumentationsbedürfnis der Verbraucher wird weitgehend 
durch die Verpflichtungen der §§ 312c, 312e BGB, § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV 
abgedeckt. Leider ist es dem Gesetzgeber nicht vollständig gelungen, sich auf ein 
Optimum an Verbraucherinformation zu beschränken. Eine übermäßige Infor-
mationsbelastung der Verbraucher haben die gesetzlichen Pflichten jedoch nicht 
zur Folge. Die formalen Anforderungen an die Informationserteilung erlauben 
zudem eine Auslegung, welche sich an den Rezeptionsgewohnheiten der WWW-
Nutzer orientiert.  
 
Aus dem Blickwinkel der Unternehmer lässt sich teilweise schwer nachvollziehen, 
weshalb der elektronische Geschäftsverkehr entgegen anderer Vertriebskanäle 
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bestimmte Angaben erforderlich machen soll.3 Hinsichtlich der nach § 312c 
Abs. 2 BGB erforderlichen Bestätigung in Textform fehlt es an einer Berücksich-
tigung anonymer Transaktionen. Hier ist eine teleologische Reduktion unter 
Beachtung des § 4 Abs. 6 TDDSG geboten. Zudem wäre eine Bereinigung der 
Überschneidungen von § 312c Abs. 2 BGB, § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 4 BGB 
i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV und § 305 Abs. 2 BGB dringend erforderlich. 
 
Das schwierigste Problem für Unternehmer dürfte jedoch in der unpräzisen Fas-
sung der Ausnahmetatbestände des § 312b Abs. 4 Nr. 5 und 6 BGB sowie vieler 
Informationspflichten liegen.4 Während die Unschärfe der Unterrichtungspflicht 
über wesentliche Merkmale der Ware oder Leistung in der Natur der Sache liegt, 
hätte der Gesetzgeber durch eine trennschärfere Formulierung des § 1 Abs. 1 
Nr. 8, Abs. 3 Nr. 1, 3 und 4 InfoV sowie des § 3 Nr. 5 InfoV einiges an Rechts-
unsicherheit vermeiden können. Ein positives Signal setzt insoweit Art. 245 
EGBG und der darauf beruhende § 14 InfoV.5 
 
 
V. Sanktionierung verbraucherschutzgesetzwidr iger Maßnahmen 

Ihre verbraucherschützende, marktstabil isierende und wettbewerbsfördernde 
Funktion können die Informations- und Dokumentationspflichten im elektro-
nischen Geschäftsverkehr nur dann ausfüllen, wenn sie durch hinreichende 
Haftungsregelungen sanktioniert werden. Nur in diesem Fall führen auch die hier 
als übermäßig bezeichneten Informationspflichten zu einer unverhältnismäßigen 
Belastung der im WWW agierenden Unternehmer. Der zweite Teil dieser Arbeit 
wendet sich folglich den Rechtsfolgen eines Pflichtverstoßes zu, wobei die oben 
vorgenommene Systematisierung zugrundegelegt wird. Dabei werden zunächst die 
Rechtsbehelfe eines subjektiv betroffenen Verbrauchers untersucht (§§ 8-12), 
bevor auf die Möglichkeit einer Verhängung von Sanktionen im Kollektivinteresse 
eingegangen wird (§§ 13 und 14). 
 
Obgleich mit nationalen Vorschriften befasst, stand Teil 1 der Untersuchung 
maßgeblich im Zeichen des europäischen Gemeinschaftsrechts. Nicht so der nun 
folgende zweite Teil. Die Vorgaben des Gemeinschaftsgesetzgebers hinsichtlich 

                                         
3  § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2, 5 InfoV, § 6 Abs. 2 Nr. 3, 5 und 6 TDG, § 10 

Abs. 2 Nr. 3, 5 und 6 MDStV. 
4  Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde eines Versandhändlers gegen 

die Informations- und Dokumentationspflichten des FernAbsG wegen des Subsidiaritäts-
grundsatzes nicht zur Entscheidung angenommen, siehe BVerfG, NJW 2002, 428 f. 

5  Vgl. allerdings zur inhaltlichen Kritik supra § 4 II. 2. a. bb. 
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der Rechtsfolgen verbraucherschutzwidrigen Verhaltens stehen in starkem 
Kontrast zu der Detailverliebtheit, mit welcher er die einzelnen Informations- und 
Dokumentationspflichten im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr 
geregelt hat.6 Einzig Art. 6 Abs. 1 S. 4 FARL sieht eine individualrechtliche 
Rechtsfolge für die Pflichtverletzung eines Unternehmers vor.7 Daneben 
verpflichten Art. 11 Abs. 2 FARL und Art. 18 Abs. 2 ECRL die Mitgliedstaaten, 
bei Verstößen gegen die innerstaatlichen Bestimmungen zur Umsetzung der 
jeweil igen Richtlinie die Möglichkeit einer Unterlassungsklage nach Art. 2 Abs. 1 
der Richtlinie 98/27/EG8 zu eröffnen. 
 
Im Übrigen beschränkt sich das Gemeinschaftsrecht auf eine Weisung an die 
Mitgliedstaaten, geeignete Maßnahmen für die Durchsetzung der nationalen 
Umsetzungsvorschriften vorzusehen.9 Der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs folgend10 bestimmt Art. 20 ECRL weiterhin, die vorgesehenen 
Sanktionen müssten »wirksam, verhältnismäßig und abschreckend« sein.11 

                                         
6  Micklitz in Schulze/Schulte-Nölke, S. 203. Zu Recht kritisch Hultmark Ramberg in 

Wandlungen des Schuldrechts, S. : »It is clear that the general goal of the E-Commerce 
directive to facil itate for businesses operating within the internal market has not been 
reached. I believe that the best way of achieving good quality harmonization is to be more 
‘Rechtsfolgen-orientiert’ in the drafting.« 

7  Nach Art. 6 Abs. 1 S. 4 FARL beginnt der Lauf der Widerrufsfrist – sofern ein solches Recht 
dem Verbraucher zusteht – nicht vor jenem Tag, an welchem der Unternehmer dem 
Verbraucher die Informationen gemäß Art. 5 FARL auf einem dauerhaften Datenträger zur 
Verfügung stellt. 

8  Richtlinie 98/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über 
Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen, ABl EG Nr. L 166 v. 11. 6. 
1998, S. 51 ff.  

9  Art. 11 Abs. 1 FARL, Art. 20 ECRL. 
10  Vgl. EuGH, Slg. 1984, I-1891 (1908) – von Colson und Kamann; EuGH, Slg. 1989, I-2965 

(2984f.) –Kommission/Griechenland. 
11  Welchen Voraussetzungen die Sanktionen im Einzelnen genügen müssen, lässt sich der 

Rechtsprechung des EuGH nur begrenzt entnehmen. Anhaltspunkte ergeben sich lediglich 
aus der Rechtsprechung zu den beiden Gleichberechtigungsrichtlinien 75/117/EWG und 
76/207/EWG. Hier hat der EuGH ausgeführt, dass die Haftung für Verletzungen des 
Diskriminierungsverbots verschuldensunabhängig eingreifen müsse, da die Richtlinie zwar 
Ausnahmen postuliere, aber weder Rechtfertigungsgründe vorsehe, noch das Vorliegen eines 
Verschuldens erfordere (EuGH, Slg. 1990, I-3941 (3975) – Dekker; EuGH, Slg. 1997,  
I-2195 (2220) – Draempaehl). Weiterhin müsse sich eine Entschädigung an der 
Wiedergutmachung des erlittenen Schadens orientieren (EuGH, Slg. I-1984, 1891 (1908) – 
von Colson und Kamann; EuGH, Slg. I-1984, 1921 (1941f.) – Harz/Deutsche TRADAX; 
EuGH, Slg. 1993, I-4367 (4409) – Marshall II ; EuGH, Slg. 1997, I-2195 (2222) – 
Draempaehl). Ob diese Ausführungen einer Verallgemeinerung zugänglich sind, ist fraglich 
(befürwortend Grundmann, JZ 2000, 1133 (1140), zu Recht zweifelnd Micklitz in 
Schulze/Schulte-Nölke, S. 203). 
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Es bleibt zu prüfen, ob das deutsche Recht diesen Anforderungen gerecht wird.



§ 8  Gewähr leistung eines transparenten Vertragsschlussverfahrens 
 
 
I . Einleitung 

Die Pflichten des Unternehmers nach § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BGB i.V.m. 
§ 3 Nr. 1, 3 und 4 InfoV sowie gemäß § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 1 Nr. 3 InfoV dienen dem Zweck, den Vertragsabschluss im elektronischen 
Geschäftsverkehr transparent zu gestalten. Die Unterrichtung über die zum Ver-
tragsschluss führenden Schritte sowie die Einrichtung von und Aufklärung über 
Korrekturmöglichkeiten sollen einem Auseinanderfallen von Will e und Erklärung 
des Verbrauchers vorbeugen. Gleichzeitig beseitigt die Erläuterung der zum 
Vertragsschluss führenden Schritte Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts des 
Vertragsschlusses.1 Die nach § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB gebotene unver-
zügliche Zugangsbestätigung soll Zweifel des Verbrauchers ausräumen, ob seine 
elektronische Wil lenserklärung erfolgreich übermittelt wurde. 
 
Als Resultat eines Verstoßes gegen diese Transparenzpflichten lassen sich folgen-
de Konstellationen denken: 

• Der Vertragsschluss scheitert. 

• Der Unternehmer misst bestimmten Äußerungen des Verbrauchers einen 
rechtlichen Bindungswil len zu, obwohl diese ohne Erklärungsbewusstsein 
getätigt wurden.  

• Erklärungsirrtümer des Verbrauchers bleiben unkorrigiert. 

• Der Verbraucher nimmt irrtümlich an, seine Wil lenserklärung sei nicht zuge-
gangen. 

Im ersten Fall wird sich das Interesse des Verbrauchers auf den Abschluss eines 
entsprechenden Vertrages oder auf Schadensersatz für vorgenommene Vermö-
gensdispositionen richten (hierzu sogleich unter II.), in den weiteren Fällen wird 
ihm in aller Regel an der Beseitigung seiner Will enserklärung gelegen sein (siehe 
die Ausführungen unter III . bis VII .). Keine Rechte lassen sich für den Verbrau-

                                         
1  Der Information kommt insofern eine konstitutive Wirkung für den Ablauf des 

Vertragsschlusses zu, als sie in die nach dem objektiven Empfängerhorizont vorzunehmende 
Bewertung einfließt, ob die Online-Präsentation des Unternehmers ein Antrag i.S.d. § 145 
BGB oder eine invitatio ad offerendum ist. Zugleich kann in der Information eine 
Vertragsabschlussklausel liegen, deren Vereinbarung jedoch aufgrund § 307 Abs. 1 Nr. 2 
BGB enge Grenzen gesetzt sind. Siehe Wolf in Wolf/Horn/Lindacher, § 9 AGBG Rn. V 15 
sowie zu Vertragsabschlüssen mittels Internet-Auktionsplattformen BGH NJW 2002, 363 ff.  
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cher daraus herleiten, dass der Unternehmer ihn entgegen § 3 Nr. 4 InfoV nicht 
über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen informiert. 
Da der Unternehmer nicht zur Mehrsprachigkeit verpflichtet ist, wäre es nicht 
gerechtfertigt, ihm diesen besonderen Kundenservice aufgrund einer bloßen Infor-
mationspflichtverletzung zum Nachteil gereichen zu lassen.2 
 
Die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung sollen sich nach dem Will en des 
Gesetzgebers aus den allgemeinen Regeln ergeben.3 Lediglich in § 312e Abs. 3 
S. 2 BGB findet sich eine explizite Sanktion für einen Verstoß gegen die 
vertragsschlussbezogenen Transparenzpflichten.  
 
 
II. Vereitelung des Vertragsschlusses 

1. Potentielle Fallkonstellationen 

Versäumt es der Unternehmer, den Verbraucher über das Zustandekommen des 
Vertrages zu unterrichten (§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 
InfoV, § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1 InfoV), so bestehen zwei 
denkbare Möglichkeiten, weshalb der Vertrag trotz eines entsprechenden Ab-
schlusswil lens des Verbrauchers nicht zustande kommt.  
 
(1) Die Abgabe einer auf den Vertragsschluss gerichteten Will enserklärung des 

Verbrauchers scheitert aufgrund der mangelhaften Unterrichtung. Dieser 
Sachverhalt erscheint relativ unwahrscheinlich, da es grundsätzlich im ur-
eigenen Unternehmerinteresse liegt, sicherzustellen, dass der Verbraucher 
eine bindende Will enserklärung abgibt.4 Weiterhin wird der Vertragsschluss 
bei vertretbaren Sachen oder bei Dienstleistungen im Regelfall nachholbar 
sein, so dass ein Schaden auf Verbraucherseite nicht entsteht. Gleichwohl 
lassen sich Fälle denken, in denen die fehlende Aufklärung über das Ab-
schlussverfahren den Vertragsschluss vereitelt, etwa wenn das Angebot 
begrenzt ist und der ungenügend aufgeklärte Verbraucher das Nachsehen 
gegenüber einem erfahreneren Interessenten hat (z.B. Flugbuchungen, Kauf 
von Konzertkarten oder Gebrauchtwaren). 

                                         
2  Wie hier Grigoleit, WM 2001, 597 (603). 
3  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173. 
4  Siehe aber Consumers International, Should I Buy?, S. 22: »Our researchers, who are 

experienced Internet shoppers, sometimes found that they [...] had not completed their order 
when they believed they had done so.« Nach Mercuri International München, E-Commerce-
Studie, kritisieren immerhin 22,1 Prozent der Testkäufer, dass der Online-Kaufabschluss 
nicht erfolgreich war und die Bestellung noch einmal von vorne begonnen werden musste. 
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(2) Der Verbraucher betrachtet den Vertrag mit der Abgabe seiner Wil lens-
erklärung irrtümlich als geschlossenen, weil er die invitatio ad offerendum 
des Unternehmers bereits für einen Antrag nach § 145 BGB hält. Diesbezüg-
liche Unklarheiten bei grenzüberschreitenden Rechtsgeschäften zu besei-
tigen, war das ursprüngliche Motiv der Europäischen Kommission für das 
später aufgegebene Vorhaben, eine europaweit einheitliche Regelung für das 
elektronische Vertragsschlussverfahren anzustreben.5 

 
Kommt ein Vertrag entgegen dem Wil len des Verbrauchers nicht zustande, so 
stellt sich die Frage, ob er aufgrund der Pflichtverletzung des Unternehmers von 
diesem den Ersatz seines positiven oder negativen Interesses verlangen kann.  
 

2. Schadensersatzanspruch aus culpa in contrahendo 

In Betracht kommt ein Schadensersatzanspruch des Verbrauchers aus culpa in 
contrahendo. In dem Besuch der Website des Unternehmers durch den Verbrau-
cher liegt die Anbahnung eines geschäftlichen Kontakts zwischen den beiden 
Parteien i.S.d. § 311 Abs. 2 BGB. Ferner stellt die fehlende oder mangelhafte 
Aufklärung des Verbrauchers nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 und § 3 Nr. 1 InfoV eine 
objektive Pflichtverletzung des Unternehmers dar. Um eine Haftung des Unter-
nehmers zu begründen, müsste dieser die Pflichtverletzung verschuldet haben und 
der dem Verbraucher entstandene Schaden müsste vom Schutzzweck der Informa-
tionspflichten umfasst sein. 
 

a) Verschulden des Unternehmers 

In aller Regel wird der Unternehmer die Pflichtverletzung nach § 276 BGB zu 
vertreten haben. Insbesondere schließt Unkenntnis der §§ 312c, 312e BGB den 
Fahrlässigkeitsvorwurf nicht aus, da ein Gewerbetreibender sich über die gesetz-
lichen Vorschriften, welche die Ausübung seiner geschäftlichen Tätigkeit regeln, 
zu informieren hat. An einem Vertretenmüssen des Unternehmers kann es zwar 
fehlen, wenn die Unterrichtung des Verbrauchers an Übermittlungsproblemen 
scheitert, welche nicht im Einflussbereich des Unternehmers liegen.6 Aufgrund der 
engen Verknüpfung der Aufklärung mit dem Bestellprozess wird in diesen Fällen 

                                         
5  Europäische Kommission, Begründung des ersten Vorschlags zur ECRL, S. 13. 
6  Beim Einsatz von Hard- und Software treffen den Unternehmer Auswahl-, Kontroll - und 

Wartungsobliegenheiten, vgl. MüKo/Grundmann, § 278 Rn. 45 m.w.N. Liegt danach ein 
schuldhaftes Verhalten des Unternehmers vor, so haftet er auch dann, wenn der Fehler 
keinen sachlichen oder zeitlichen Bezug zu dem konkreten Vertragsverhältnis aufweist, vgl. 
Palandt/Heinrichs, § 278 Rn. 11; Köhler, AcP 182 (1982), 127 (160). 
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jedoch regelmäßig auch die Bestellmaske nicht an den Bildschirm des Verbrau-
chers übermittelt werden, so dass es ohnehin nicht zu einer (versuchten) Bestel-
lung des Verbrauchers kommt.  
 
Nach § 278 BGB hat der Unternehmer auch das Verschulden derjenigen Personen 
zu vertreten, derer er sich zur Erfüllung seiner Informationspflichten aus § 1 
Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1 InfoV bedient. Dies sind beispielsweise die Designer der 
unternehmereigenen Web-Präsenz. Nutzt ein Unternehmer unabhängige Plattfor-
men zu Vertragsabschlüssen mit Verbrauchern, so wird der Plattformbetreiber im 
vorvertraglichen Pflichtenkreis des Unternehmers tätig.7 Der Unternehmer hat 
folglich auch für mangelhafte Erläuterungen des Vertragsschlussverfahrens durch 
den Plattformbetreiber einzustehen. 
 

b) Schutzzweck der Aufklärungspflichten 

Ist der Vertragsschluss zwischen Verbraucher und Unternehmer entgegen dem 
Will en des Verbrauchers nicht zustande gekommen, so kann eine Schadensersatz-
pflicht des Unternehmers nach § 280 Abs. 1 BGB nur bejaht werden, wenn die 
enttäuschte Erwartung des Verbrauchers dem Schutzzweck der §§ 1 Abs.1 Nr. 3, 3 
Nr. 1 InfoV unterfällt . Zu prüfen ist folglich, ob es Sinn und Zweck dieser Unter-
richtungspflichten ist, die Wirksamkeit der Wil lenserklärung des Verbrauchers 
sicherzustellen und / oder diesen vor rechtlichen Irrtümern hinsichtlich der 
Bindungswirkung der Unternehmererklärung zu schützen. 
 

aa) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abgabe einer Will enserklärung 

Der Wil le des deutschen Gesetzgebers beschränkte sich bei Erlass des § 3 Nr. 1 
InfoV darauf, Art. 10 Abs. 1 lit. a ECRL umzusetzen.8 Daher kann zur Erfor-
schung des gesetzgeberischen Will ens nur auf den Kommentar der Kommission 
zum ersten Richtlinienvorschlag Bezug genommen werden,9 welcher bemerkt, das 
Verfahren für das Zustandekommen elektronischer Verträge müsse transparent 
sein;10 insbesondere sei im Vorhinein zu erläutern, welche Eingabeschritte zu 
unternehmen sind, bevor der Vertrag formell zustande kommt. An gleicher Stelle 

                                         
7  Auch selbständige Unternehmer kommen nach ganz h.A. als Erfüllungsgehilfen gemäß 

§ 278 BGB in Betracht, statt aller MüKo/ Grundmann , § 278 Rn. 44 m.w.N. 
8  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 171.  
9  Art. 10 Abs. 1 lit. a ECRL hat im Laufe des Erlassverfahrens nur redaktionelle Änderungen 

erfahren. 
10  Europäische Kommission, Kommentar des ersten Vorschlags zur ECRL, S. 29. 
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heißt es, die Bedeutung der Qualität der Einverständniserklärung solle betont 
werden.11 Die Erklärung der Eingabeschritte sollte folglich einem Auseinander-
fallen von Wil le und Erklärung des Verbrauchers vorbeugen. Sie sollte nicht 
sicherstellen, dass dieser in eine Lage versetzt wird, eine Wil lenserklärung über-
haupt abzugeben. 
 
Diese Interpretation wird auch von teleologischen Erwägungen gestützt. Der 
Verbraucher soll durch die Transparenzpflichten vor dem erhöhten Risiko der 
Abgabe einer irrtumsbehafteten Will enserklärung im elektronischen Geschäfts-
verkehr geschützt werden. Eine Notwendigkeit der Abkehr von dem allgemeinen 
Prinzip, dass der Erklärende für die ordnungsgemäße Abgabe seiner Will ens-
erklärung selbst verantwortlich ist, besteht demgegenüber nicht. Auch im 
elektronischen Geschäftsverkehr muss es dem Unternehmer offen stehen, nur mit 
denjenigen Marktteilnehmern zu kontrahieren, denen es gelingt, eine bindende 
Will enserklärung im Rahmen des von ihm gewählten Vertragsschlussverfahrens 
abzugeben. Schutzzweck des § 3 Nr. 1 InfoV ist es folglich nicht, die Wirksamkeit 
der Wil lenserklärung des Verbrauchers sicherzustellen. Ein Ersatzanspruch aus 
den §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB scheidet aus.  
 

bb) Aufklärung über die Bindungswir kung des Online-Angebots 

Der Zweck der Unterrichtungspflichten könnte jedoch – neben der Vermeidung 
von Erklärungsirrtümern – auch in der Vermeidung von Rechtsirrtümern des 
Verbrauchers hinsichtlich der Bindungswirkung eines Angebots auf den Webs-
eiten des Unternehmers liegen. 
 

aaa) Wor tlaut 

Richtlinie und deutsche Regelung sprechen eindeutig von den einzelnen Schritten, 
»die zu einem Vertragsschluss führen« bzw. davon »wie der Vertrag zustande 
kommt«. Sie verlangen also Transparenz auch bezüglich der Qualität der Unter-
nehmererklärung. 
 

                                         
11  Europäische Kommission, Kommentar des ersten Vorschlags zur ECRL, S. 29. Der 

Kommentar betrifft Art. 10 Abs. 2 des ersten Richtlinienvorschlags, welcher lautete: »Die 
Mitgliedstaaten sehen in ihren Rechtsvorschriften vor, dass die verschiedenen Schritte 
betreffend einen elektronischen Vertragsabschluss so ausgestaltet sind, dass eine voll-
ständige, in Kenntnis der Umstände zustande gekommene Einigung der Parteien sicher-
gestellt ist.« 
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bbb) Erwägungen des Gesetzgebers 

Die Gesetzgebungsmaterialien stärken diesen Befund. In der Begründung des 
ersten Richtlinienvorschlags heißt es, die unterschiedlichen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften führten in Zusammenhang mit dem technologischen Kontext 
zu erheblicher Unsicherheit, ob ein bestimmtes Unternehmerverhalten ein 
Angebot oder eine invitatio ad offerendum darstelle. Dies sei nicht dazu geeignet, 
das Vertrauen der Verbraucher in den elektronischen Geschäftsverkehr zu 
stärken.12 Ob sich diese Erwägungen lediglich auf den Erlass der damals geplanten 
Vertragsschlussregel des Art. 11 Abs. 1 ECRL bezogen oder ob sie auch die 
Informationsregelung des Art. 10 Abs. 1 lit. a ECRL tragen sollten, ist zwar 
unklar.13 Nachdem der Gemeinschaftsgesetzgeber das Vorhaben, eine europaweite 
Regelung für den elektronischen Vertragsschluss zu schaffen, fallen gelassen hat, 
verbleibt die Transparenzbestimmung des Art. 10 Abs. 1 lit . a ECRL jedoch als 
einziges Instrument, Unklarheiten hinsichtlich der rechtlichen Qualität der Unter-
nehmererklärung zu vermeiden. 
 
Bei der Beurteilung der deutschen Rechtslage ist zu beachten, dass sich diese nicht 
auf die Umsetzung des Art. 10 Abs. 1 lit . a ECRL beschränkt, sondern in § 312c 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV eine eigenständige Regelung 
vorsieht. Die Verpflichtung des Unternehmers, den Verbraucher darüber zu 
informieren, »wie der Vertrag zustande kommt«, geht auf Betreiben des 
Rechtsausschusses bei Erlass des Fernabsatzgesetzes zurück. Der Ausschuss hielt 
eine entsprechende Aufklärung des Verbrauchers insbesondere im Hinblick auf 
Internet-Versteigerungen für erforderlich. Dem Verbraucher sollte verdeutlicht 
werden, ob der Vertrag mit der Abgabe seiner Wil lenserklärung zustande kommt 
oder ob der Unternehmer sich die Annahme des Angebots vorbehält.14 
 

ccc) Teleologische Auslegung 

Schließlich spricht auch eine teleologische Auslegung dafür, eine der 
Schutzrichtungen der §§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 3 Nr. 1 InfoV in der Vermeidung von 
Rechtsirrtümern des Verbrauchers zu sehen. Zwar verfügen auch viele Verbrau-

                                         
12  Europäische Kommission, Begründung des ersten Vorschlags zur ECRL, S. 13. 
13  Der Kommentar zu Art. 10 Abs. 1 des ersten Richtlinienentwurfs spricht von der Notwen-

digkeit transparenter Verfahren für das Zustandekommen elektronischer Verträge, hebt dabei 
jedoch die Erklärung der Eingabeschritte hervor; vgl. Europäische Kommission, Kommentar 
des ersten Vorschlags zur ECRL, S. 29. 

14  BT-Drucks. 14/3195, S. 30 f. Dies wird erneut bekräftigt in der Beschlussempfehlung des 
Rechtsausschusses zum Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, BT-Drucks. 14/7052, S. 209. 
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cher im Off line-Geschäftsverkehr nicht über eine laienhafte Parallelwertung der 
juristischen Unterscheidung zwischen invitatio ad offerendum und Antrag zum 
Vertragsabschluss. Bei beidseitiger Anwesenheit der Vertragsparteien werden 
Irrtümer über die rechtliche Qualität der Unternehmererklärung jedoch schneller 
aufgeklärt. Im elektronischen Geschäftsverkehr erwarten außerdem viele 
Verbraucher, dass ein Unternehmer seine Bestellprozesse mit einer internen 
Verfügbarkeitsabfrage kombiniert.15 Aus ihrer Sicht steht damit einem sofortigen 
Vertragsschluss nichts mehr im Wege.16 
 
Es lässt sich somit festhalten, dass die Unterrichtungspflichten über das Zustande-
kommen des Vertrages auch der Vermeidung von Schäden dienen, die dem 
Verbraucher dadurch entstehen, dass er irrtümlich eine invitatio ad offerendum des 
Unternehmers als einen Antrag i.S.d. § 145 BGB gewertet hat.17 
 

c) Haftungsumfang 

Nach § 249 S. 1 BGB ist der Unternehmer zur Naturalrestitution verpflichtet, d.h. 
er hat den Verbraucher in die Position zu versetzen, in welcher sich dieser 
befände, wenn er über das Zustandekommen des Vertrages ordnungsgemäß unter-
richtet worden wäre.18 Auch bei zutreffender Aufklärung des Verbrauchers wäre 
der Unternehmer nicht zum Abschluss eines Vertrages mit diesem verpflichtet 
gewesen. Der Anspruch geht daher i.d.R. auf Ersatz des Vertrauensschadens, d.h. 
auf den Ersatz von Aufwendungen, welche der Verbraucher im Hinblick auf das 
vermeintliche Bestehen des Vertrages gemacht hat.19 Hat der Verbraucher auf-
grund seines Irrtums über die rechtliche Qualität der Unternehmererklärung von 

                                         
15  Muscheler/Schewe, Jura 2000, 565 (568). 
16  Vgl. die zahlreichen Forenbeiträge zum Bericht »Peinliche Panne: Fehlerhafte Speicher-

preise auf Karstadt.de«, heise online Newsticker v. 30. 4. 2002. 
17  So auch Lütcke, § 312e Rn. 35; Dörner, AcP 202 (2002), 363 (378). 
18  Nach mittlerweile herrschender Ansicht geht die Haftung aus c.i.c. nicht pauschal auf den 

Ersatz des positiven oder negativen Interesses, sondern ist unter Anwendung des § 249 BGB 
im Hinblick auf die Umstände des Einzelfalls zu lösen, siehe BGHZ 69, 53 (56); BGH NJW 
2234 (2236). Grundlegend Nirk, FS Möhring zum 65. Geb., S. 398ff. und deutlicher ders., 
FS Möhring zum 75. Geb., S. 86ff.; Soergel/Wiedemann, 12. A., vor § 275 R. 180 ff.; 
Schlechtriem, Schuldrecht AT, Rn. 32; Erman/Battes, § 276 Rn. 124; zur neuen Rechtslage 
Schultz, Leistungsstörungsrecht, S. 87. A.A. Staudinger/ Löwisch, 13. A., vor §§ 275-283 
Rn. 56; Dauner-Lieb in Ernst/Zimmermann, S. 318. 

19  Vgl. zu Fällen des Abbruchs der Vertragsverhandlungen, nachdem eine Partei in zurechen-
barer Weise das Vertrauen auf das Zustandekommen des Vertrags erweckt hat RGZ 159, 33 
(57); BGH NJW 1987, 639 (640); NJW 1990, 2543 (2544); Erman/Battes, § 276 Rn. 124; 
Palandt/Heinrichs, § 311 Rn. 34; Staudinger/Löwisch, 13. A., vor §§ 275-283 Rn. 56. 
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einem Vertragsschluss mit einem anderen Unternehmer abgesehen, kann sich der 
Anspruch aber auch auf das Erfüllungsinteresse erstrecken, d.h. auf Vorteile, 
welche dem Verbraucher aufgrund des Vertrages mit einem Dritten zugeflossen 
wären.20  
 

d) Beweislast  

Nach den allgemeinen Beweisgrundsätzen trägt der Verbraucher die Beweislast 
für die Pflichtverletzung des Unternehmers, das Bestehen eines Vertrauens-
schadens und den Kausalitätszusammenhang zwischen Pflichtverletzung und 
Schaden. Behauptet der Unternehmer, die Pflichtverletzung sei nicht von ihm zu 
vertreten, ist er hierfür nach § 280 Abs. 1 S. 2 BGB beweispflichtig. 
 

3. Fazit  

Verletzt der Unternehmer seine Pflicht, den Verbraucher über das Zustande-
kommen des Vertrages zu informieren, so kann Letzterer hieraus keinen Anspruch 
auf den Abschluss des gewünschten Vertrages herleiten. Die §§ 312c Abs. 1 S. 1 
Nr. 1, 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1 InfoV zielen 
nicht darauf ab, einen wirksamen Vertragsschluss sicherzustellen. Allerdings 
umfasst der Schutzzweck der §§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und 3 Nr. 1 InfoV den Ersatz von 
Schäden, welche dem Verbraucher dadurch entstehen, dass er über die rechtliche 
Qualität der Unternehmererklärung nicht aufgeklärt wurde und im Vertrauen auf 
den vermeintlich geschlossenen Vertrag disponiert oder auf den Vertragsschluss 
mit einem Dritten verzichtet hat. Diesen Schaden kann er nach den §§ 280 Abs. 1, 
241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB ersetzt verlangen. 
 
 
III . Verzögerung des Beginns der Wider rufsfr ist nach § 312e Abs. 3 S. 2 BGB 

1. Vorbemerkung 

In den meisten Fällen führt ein vom Unternehmer undurchsichtig gestaltetes 
Vertragsabschlussverfahren nicht dazu, dass der Verbraucher den Abschluss eines 
Vertrages begehrt und der Unternehmer diesen ablehnt. Vielmehr werden bei 
einem Verstoß des Unternehmers gegen § 312e Abs. 1 S. 1 BGB die Interessen 

                                         
20  Siehe wiederum zum Abbruch der Vertragsverhandlungen BGH WM 1969, 595 (598); BGH 

NJW 1984, 866 (867); BGH NJW 1988, 2234 (2236); Erman/Battes, § 276 Rn. 124; 
Soergel/Wiedemann, 12.A., Vor §275 Rn. 187; Staudinger/Löwisch, 13. A., vor §§ 275-283 
Rn. 56. 
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der Parteien meist umgekehrt gelagert sein. Hier ist im Einzelnen zu prüfen, ob 
eine Wil lenserklärung des Verbrauchers überhaupt vorliegt (infra IV.), unter 
welchen Voraussetzungen und mit welchen Rechtsfolgen sich der Verbraucher 
von einer irrtumsbehafteten Wil lenserklärung lösen kann (infra V.), sowie welche 
Rechtsfolge ein nach Abgabe der Bestellung eintretender Irrtum des Verbrauchers 
nach sich zieht, der auf eine fehlende unverzügliche Zugangsbestätigung des 
Unternehmers zurückgeht (infra VI.). Bevor diese Fragen im Detail behandelt 
werden, soll zunächst die Bestimmung des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB einer kriti-
schen Prüfung unterzogen werden. 
 

2. Erwägungen des Gesetzgebers 

Abweichend von seiner generellen Prämisse, die Beurteilung der Rechtsfolgen 
von Verstößen gegen § 312e Abs. 1 S. 1 BGB der Rechtsprechung in Anwendung 
des allgemeinen Schuldrechts zu überlassen,21 hat der Gesetzgeber in § 312e 
Abs. 3 S. 2 BGB eine eigenständige, nicht durch das Gemeinschaftsrecht 
vorgegebene Sanktion normiert. Sofern dem Vertragspartner des Unternehmers 
ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB zusteht,22 soll die Widerrufsfrist nicht vor 
Erfüllung der in § 312e Abs. 1 S. 1 BGB genannten Pflichten beginnen. Damit 
führt ein Verstoß gegen die besonderen Pflichten im elektronischen Geschäfts-
verkehr zu einer Verlängerung der Zeitspanne, welche dem Verbraucher zur 
Ausübung seines Widerrufsrechts verbleibt. Das Widerrufsrecht kann sich aus 
§ 312b Abs. 1, § 501 i.V.m. § 495 Abs. 123 oder aus § 505 Abs. 1 S. 1 BGB 
ergeben.24 
 

                                         
21  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173. 
22  Selbstverständlich auch dann, wenn das Widerrufsrecht durch ein Rückgaberecht nach § 356 

Abs. 1 BGB ersetzt worden ist. Einen Verkaufsprospekt im Sinne dieser Vorschrift können 
auch Webseiten darstellen, vgl. die Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 48, 
sowie MüKo/Ulmer, § 356 Rn. 9 m.w.N. 

23  Nach § 502 Abs. 2 BGB bedarf der Vertrag über ein Teilzahlungsgeschäft abweichend von 
§ 492 Abs. 1 S. 1 und 2 BGB nicht der Schriftform, wenn dem Verbraucher die Angaben 
nach § 502 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 BGB rechtzeitig in Textform mitgeteilt werden. 

24  Entgegen der offenbaren Vorstellung des Gesetzgebers findet die Vorschrift nicht nur in 
jenen Fällen Anwendung, in denen ein Widerrufsrecht nach § 312d BGB besteht. § 312e 
Abs. 3 BGB verweist allgemein auf § 355 BGB und führt daher zu einer Verlängerung der 
Widerrufsfrist auch in jenen Fällen, in denen das Widerrufsrecht auf anderen 
verbraucherschützenden Vorschriften gründet. Allerdings scheidet ein Vertragsschluss im 
elektronischen Geschäftsverkehr bei Haustürgeschäften aus tatsächlichen Gründen, bei 
Teilzeit-Wohnrechte-, Verbraucherdarlehens-, und Fernunterrichtsverträgen sowie bei 
Finanzierungshil fen und Finanzierungsleasing aus rechtlichen Gründen aus (vgl. §§ 484 
Abs. 1 S. 1 und 2, 492 Abs. 1 S. 1 und 2, 499, 500 Abs. 1 BGB, § 3 Abs. 1 FernUSG). 
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Den Erlass des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB hat der Gesetzgeber mit der Erwägung 
begründet, es sei kein Grund ersichtlich, weshalb »der Lauf der Widerrufsfrist bei 
einem im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossenen Fernabsatzvertrag nur 
von der Erfüllung der Informationspflichten des § 312c, dagegen nicht von den in 
diesen Fällen gleichermaßen vom Unternehmer zu beachtenden Pflichten des 
§ 312e Abs. 1« abhängig sein solle.25 Wie die folgenden Ausführungen zeigen, ist 
diese Behauptung unzutreffend. 
 

3. Fehlende Nachholbarkeit der Pflichten aus § 312e Abs. 1 S. 1 BGB  

Das Zusammenspiel der §§ 312c Abs. 2 und 312d Abs. 1 BGB ist ein ganz 
anderes als jenes zwischen § 312e Abs. 1 und Abs. 3 BGB. Die Unterrichtung in 
Textform gemäß § 312c Abs. 2 BGB soll es dem Verbraucher ermöglichen, 
aufgrund der ihm nunmehr dauerhaft verfügbaren Informationen eine aufgeklärte 
Entscheidung über die Ausübung seines Widerrufsrechts zu fällen. Entsprechendes 
gilt für die den Fristbeginn auslösende Widerrufsbelehrung nach § 355 Abs. 1 
BGB. Die Interessen des Unternehmers werden dadurch geschützt, dass er seine 
Pflichten nachträglich erfüllen kann, sofern er den richtigen Zeitpunkt zur Infor-
mationserteilung verpasst hat. Es ist daher sinnvoll, die Widerrufsfrist erst dann 
beginnen zu lassen, wenn der Unternehmer den Verbraucher ordnungsgemäß 
unterrichtet hat.  
 
Diese Wertung kann nicht auf § 312e BGB übertragen werden.26 Die 
Transparenzbestimmungen dieser Vorschrift beziehen sich größtenteils auf den 
Vertragsschluss per se. Sie sind daher zeitlich gebunden und können nachträglich 
nicht oder zumindest nicht sinnvoll erfüllt werden.27 Nach Abgabe der 
Kundenbestellung ist eine Eingabekorrektur i.S.d. § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB 
nicht mehr möglich. Auch die »unverzügliche« Empfangsbestätigung der 
Bestellung des Verbrauchers lässt sich per definitionem nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt erfüllen. Bei wörtlicher Anwendung des § 312e Abs. 3 S. 2 (»beginnt 
die Widerrufsfrist [...] nicht vor Erfüllung der in Abs. 1 S. 1 geregelten Pflichten«) 
würde die Frist zur Ausübung des Widerrufsrechts nie beginnen, sofern der 
Unternehmer keine Korrekturmöglichkeit vor Abgabe der Bestellung bereitgestellt 

                                         
25  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173.  
26  Zutreffend MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 115. 
27  Dies wird an anderer Stelle der Begründung RegE auch erkannt, vgl. BT-Drucks. 14/6040, 

S. 173: Der Kunde könne nachträgliche Erfüllung verlangen »soweit diese dann noch 
sinnvoll beansprucht werden kann.« 
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hat oder falls er es versäumt hat, den Eingang der Bestellung des Verbrauchers un-
verzüglich zu bestätigen.28 
 
Hinsichtlich des § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1, 3 und 4 InfoV ist 
eine nachträgliche  Pflichterfüllung zwar möglich, aber in aller Regel sinnlos.29 
Nach Abgabe seiner Bestellung interessiert es den Verbraucher nicht mehr, welche 
technischen Schritte hierzu führten, welche Korrekturmöglichkeiten ihm offen 
gestanden hätten und welche Sprache zum Abschluss des Vertrages noch zur 
Verfügung gestanden hätte. Allein interessant kann die (für ihn vielleicht über-
raschende) Tatsache sein, dass es zum Vertragsschluss kam. Eine nachträgliche 
Erteilung der Informationen nach § 3 Nr. 1, 3 und 4 InfoV ist lebensfremd und in 
der Praxis nicht zu erwarten. Damit führt eine wörtliche Anwendung des § 312e 
Abs. 3 S. 2 BGB auch hier dazu, dass der Lauf der Widerrufsfrist nie beginnt. 
 
Der Verbraucher wäre daher bei Verletzung der Pflichten aus § 312e Abs. 1 S. 1 
Nr. 1-3 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 BGB bis zum Erlöschen des 
Widerrufsrechts (§§ 312d Abs. 3, 355 Abs. 3 S. 1 BGB) zur voraussetzungslosen 
Lösung vom Vertrag berechtigt – unabhängig davon, ob seine Will enserklärung 
aufgrund der Pflichtverletzung des Unternehmers mit einem Irrtum behaftet war. 
Da der Verbraucher kein Interesse an der nachträglichen Erfüllung dieser Pflichten 
hat, ist diese Rechtsfolge sachwidrig.  
 

4. Sachwidrige Differenzierung  

§ 312e Abs. 3 S. 2 BGB ist auch deshalb zu kritisieren, weil die Vorschrift zu 
einer sachfremden Ungleichbehandlung gleichartiger Pflichtverletzungen im 
elektronischen Geschäftsverkehr führt. Diejenigen Unternehmer, welche ohnehin 
bereits mit einem Widerrufsrecht des Verbrauchers belastet sind, werden einer 
besonders strengen Sanktion für die Verletzung der Transparenzbestimmungen 
des § 312e Abs. 1 S. 1 BGB unterworfen. Dagegen richtet sich die Haftung 

                                         
28  Diese Rechtsfolge befürwortet anscheinend Hassemer, MMR 2002, 635 (637). Das 

Versäumen der unverzüglichen Zugangsbestätigung würde daher die voraussetzungslose 
Lösung des Vertrages ermöglichen. Eine solch fundamentale Bedeutung der 
Zugangsbestätigung für die Wirksamkeit eines Online-Vertragsabschlusses ist vom 
Gemeinschaftsgesetzgeber in den Vorschlägen zu Art. 11 ECRL erwogen, jedoch letztlich 
verworfen worden. Siehe Art. 11 Abs. 1 lit. a des ersten Richtlinienvorschlags (ABl EG 
Nr. C 30, S. 4 ff. v. 5. 2. 1999) und Art. 11 Abs. 1 S. 1 des geänderten Richtlinienvorschlags, 
KOM (1999) 427 endg., 
<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/ecommerce/com427de.pdf>. 

29  Zutreffend Micklitz, EuZW 2001, 133 (142). 
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derjenigen Unternehmer, welche vom Anwendungsbereich der Fernabsatzvor-
schriften nach § 312b Abs. 3 BGB ausgenommen sind, bzw. deren Verträge nach 
§ 312d Abs. 3, Abs. 4 BGB keinem Widerrufsrecht unterliegen,30 nach den 
allgemeinen Vorschriften. So sinnvoll die Gründe für einen Ausschluss des Wider-
rufsrechts bei bestimmten Fernabsatzverträgen sein mögen, für eine unterschied-
liche Sanktionierung der gegen die Transparenzbestimmungen des § 312e Abs. 1 
S. 1 BGB verstoßenden Unternehmer bieten sie keinen tragfähigen Anknüpfungs-
punkt. 
 

5. Teleologische Reduktion des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB 

Die Vorschrift des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB führt zu einer nicht zu rechtfertigenden 
Diskriminierung des elektronischen Geschäftsverkehrs,31 da sie widerrufsberech-
tigten Verbrauchern eine Spekulation zu Lasten des mit ihnen kontrahierenden 
Unternehmers ermöglicht, obgleich der Verbraucher an einer nachträglichen Erfül-
lung der vertragsschlussbezogenen Pflichten kein Interesse hat. Zugleich führt die 
Norm zu einer sachfremden Benachteili gung derjenigen Unternehmer, welche 
aufgrund anderer Schutznormen einem Widerrufsrecht des mit ihnen kontrahie-
renden Verbrauchers ausgesetzt sind. Dass die Vorschrift das Gesetzgebungs-
verfahren ungehindert passieren konnte, lässt sich wohl nur dadurch erklären, dass 
ihre Konsequenzen aufgrund des Erlasses im Rahmen der umfassenden Schuld-
rechtsreform nicht vollständig durchdacht wurden.  
 
Angesichts der gesetzgeberischen Will ensäußerung ist es nicht möglich, die 
Bestimmung vollkommen unangewendet zu lassen. Aufgrund der Unmöglichkeit 
bzw. Sinnlosigkeit, die Transparenzpflichten hinsichtlich des Vertragsschlusses 
gemäß § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1, 3 und 4 InfoV nach-
träglich zu erfüllen, muss § 312e Abs. 3 S. 2 jedoch eine teleologische Reduktion 
 

                                         
30  Es ist keineswegs zutreffend – wie die Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173 

behauptet – dass dem Verbraucher bei Vertragsschlüssen im elektronischen Geschäfts-
verkehr regelmäßig ein Widerrufsrecht nach den §§ 312d, 355 BGB zusteht, siehe infra § 10 
II . 2. Freili ch kann bei Ausschluss des Widerrufsrechts nach § 312d Abs. 3 und 4 BGB ein 
Widerrufsrecht aufgrund anderer Vorschriften, z.B. § 505 Abs. 1 S. 1 BGB, bestehen. 

31  Vorsichtiger Schneider, K&R 2001, 344 (345): »nicht unbedenklich«. Wegbereitend für die 
gesetzliche Regelung Micklitz, VuR 2001, 71 (77), welcher eine Verlängerung des 
Widerrufsrechts bei der Verletzung »zentraler Informationspflichten« forderte. Allerdings 
wies er darauf hin, dass nicht jeder Verstoß gegen die besonderen Unternehmerpflichten im 
elektronischen Geschäftsverkehr eine Verlängerung rechtfertigt. 
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erfahren.32 Die »Pflichterfüllung« i.S.d. § 312e Abs. 3 S. 2 BGB ist bereits darin 
zu sehen, dass der Verbraucher über die Tatsache des Vertragsschlusses sowie 
über den Inhalt seiner Bestellung informiert wird. Resultiert der intransparente 
Vertragsschluss in einer irrtumsbehafteten Will enserklärung des Verbrauchers, so 
ist diese Mitteilung ausreichend, um seine Interessen zu schützen. Gleichzeitig 
belastet sie den Unternehmer nicht ungebührlich. Basiert das für die Anwendung 
des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB erforderliche Widerrufsrecht auf § 312d Abs. 1 BGB, 
so wird beispielsweise die nachträgliche »Erfüllung der Pflichten aus § 312e 
Abs. 1 S. 1« regelmäßig durch die Mitteilung in Textform nach § 312c Abs. 2 
BGB erfolgen.33 Basiert das Widerrufsrecht auf § 505 Abs. 1 S. 1 BGB, kann die 
Erfüllung der Pflichten in der nach § 505 Abs. 2 S. 3 BGB gebotenen Mitteilung 
des Vertragsinhaltes gesehen werden. Die Beweislast für die nachträgliche Erfül-
lung der Pflichten aus § 312e Abs. 1 S. 1 BGB trägt gemäß § 355 Abs. 2 S. 3 BGB 
der Unternehmer. 
 

6. Fazit 

Die Bestimmung des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB ist kritikwürdig. Eine nachträgliche 
Erfüllung der Pflichten aus § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1-3 i.V.m. § 3 Nr. 1, 3 und 4 
InfoV ist wenig sinnvoll, insbesondere besteht kein funktionaler Zusammenhang 
zwischen § 312e Abs. 1 S. 1 BGB und dem Widerrufsrecht des Verbrauchers. 
Nach der hier vertretenen Interpretation des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB liegt die 
nachträgliche »Erfüllung« der genannten Pflichten in einer Mitteilung an den 
Verbraucher, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag geschlossen wurde. Damit 
führt die Nichtbeachtung der vertragsschlussbezogenen Transparenzpflichten zu-
meist nicht zu einer wesentlichen Verzögerung des Beginns der Widerrufsfrist. 
Denkbar ist dies gleichwohl, beispielsweise wenn der Unternehmer die Informa-
tionen nach § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 und 3 InfoV dem Verbraucher 
bereits vor Vertragsschluss in Textform übermittelt hat. 
 

                                         
32  Eine teleologische Reduktion des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB hinsichtlich § 3 Nr. 4 InfoV 

vertritt auch Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1158); eine teleologische Reduktion im Hinblick 
auf § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB (nicht aber bezüglich Abs. 1 S. 1 Nr. 1!) befürwortet 
Dörner, AcP 202 (2002), 363 (378, 381). Dagegen bezweifelt MüKo/Wendehorst, § 312e 
Rn. 112 die Möglichkeit einer teleologischen Reduktion aufgrund des vom Gesetzgeber 
intendierten – m.E. aber nicht vollkommen überblickten – Sanktionscharakters der 
Bestimmung. 

33  Anders, wenn die Informationen nach § 1 Abs. 2 und 3 InfoV bereits vor Vertragsschluss in 
Textform erteilt wurden. 
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Im Folgenden bleibt zu prüfen, welche andere rechtliche Handhabe dem Verbrau-
cher verbleibt, wenn der Unternehmer die vertragsschlussbezogenen Transparenz-
bestimmungen im elektronischen Geschäftsverkehr nicht beachtet. Dies ist 
insbesondere von Bedeutung für Rechtsgeschäfte, bei denen dem Verbraucher ein 
Widerrufsrecht nach § 355 BGB nicht zusteht. Im Einzelfall kann das Vorgehen 
nach den allgemeinen Bestimmungen aber auch für einen widerrufsberechtigten 
Verbraucher von Interesse sein, beispielsweise wenn ihm die Kosten der Waren-
rücksendung gemäß § 357 Abs. 2 S. 3 BGB vertraglich auferlegt wurden. 
 
 
IV. Vor liegen einer vertragsschlussbezogenen Willenserklärung bei mangeln-
dem Erklärungsbewusstsein 

1. Objektiver Erklärungswer t der Handlung  

Voraussetzung für eine vertragliche Bindung des Verbraucher ist zunächst, dass 
dieser eine wirksame Will enserklärung abgegeben hat. Informiert der Unter-
nehmer den Verbraucher entgegen § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1 
InfoV nicht über die zum Vertragsschluss führenden technischen Schritte, so kann 
es zum Disput kommen, ob eine Wil lenserklärung des Verbrauchers vorliegt. Der 
Unternehmer geht vom Abschluss eines Vertrages aus, der Verbraucher wollte 
jedoch aufgrund falscher Vorstellungen über den Ablauf des Vertragsschlusses 
eine rechtlich verbindliche Erklärung (noch) nicht abgeben.  
 
Unzweifelhaft kommt kein Vertrag zustande, wenn der Unternehmer das Vertrags-
schlussverfahren so intransparent gestaltet, dass einem durchschnittlichen Nutzer 
verschleiert bleibt, welchem Verhalten der Unternehmer die Qualität einer 
Will enserklärung beimisst. In diesem Fall darf der Unternehmer die Handlung des 
Verbrauchers nicht als eine Erklärung mit Rechtsfolgewil len auffassen. Bereits 
nach dem Maßstab des objektiven Empfängerhorizonts (§§ 133, 157 BGB) liegt 
eine Wil lenserklärung nicht vor.34 
 
Allerdings schließt allein die fehlende Unterrichtung über das Vertragsschluss-
verfahren nicht aus, dass der Verbraucher bei sorgfältiger Betrachtung der Website 
die mögliche Deutung seines Verhaltens als Will enserklärung erkennen könnte, 
beispielsweise wenn der Prozess relativ selbsterklärend gestaltet ist.35 Die Abgren-
zung zwischen einer nach objektiven Gesichtspunkten verbindlichen Will ens-

                                         
34  AG Freiburg, ITRB 2003, 2 (3); Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173; Grigoleit, 

WM 2001, (601).  
35  Arnold in Dauner-Lieb/Arnold/Dötsch/Kitz, S. 286. 
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erklärung und einer Handlung ohne Rechtsfolgewil len kann insbesondere beim 
Einsatz von Dialern schwierig sein, da hier die üblichen Begleitumstände eines 
Vertragsschlusses – Eingaben des Nutzers und die Vereinbarung eines 
Zahlungsmodus – fehlen. So finden sich in der Praxis Beispiele für Dialer, bei 
deren Einsatz an untergeordneter, aber gut erkennbarer Stelle auf die entstehenden 
Kosten hingewiesen wird, während der unmittelbare Kontext des anzuklickenden 
Buttons nicht verdeutlicht, dass ein Vertragsschluss erfolgen soll.36 Hier ist jeweils 
aus dem Gesamtzusammenhang zu ermitteln, ob der Unternehmer redlicherweise 
davon ausgehen durfte, dass sein Gegenüber mit Rechtsfolgewill en handelt. 
Bestehen deutliche Anzeichen dafür, dass der Unternehmer auf ein fehlendes 
Erklärungsbewusstsein der Nutzer spekuliert, so liegt nach dem objektiven 
Empfängerhorizont keine Will enserklärung vor.37 Ein Indiz bildet einerseits die 
Höhe des Entgelts, andererseits eine sprachliche oder graphische Gestaltung des 
»Vertragsschlusses«, welche dem Nutzer die Konsequenzen seines Handelns nur 
bei sorgfältiger Lektüre eröffnet.38 Die Beweislast für das Zustandekommen des 
Vertrages, d.h. eine nach objektiven Maßstäben vorliegende Wil lenserklärung des 
Verbrauchers, trägt nach allgemeinen Beweisgrundsätzen der Unternehmer.39 

                                         
36  So eines der Beispiele auf <http://www.dialerschutz.de/home/Tricks/tricks.html>: Für den 

Nutzer wurde ein Fenster eröffnet mit dem Text »Achtung: Wenn Sie das Programm 
verlassen, können Sie den Chat nicht betreten, weil das Browser Plug-in nicht geladen 
werden kann. Sind Sie sicher, dass Sie nicht fortfahren möchten?«, darunter befinden sich 
Buttons für »Ja« und »Nein«. Die weniger Aufmerksamkeit erheischende Überschrift des 
Fensters lautete: »DM 92,80 pro Einwahl«. 

37  Vgl. zum fehlenden Erklärungswert der Rechnungszahlung beim Kundenfang durch 
rechnungsähnlich aufgemachte Angebotsschreiben Ungern-Sternberg, WRP 2000, 1057 ff . 
mit zahlreichen Nachweisen. Zur Haftung wegen (versuchten) Betrugs bei derartigem 
Kundenfang siehe BGH DB 2001, 1611 (1612). 

38  So spricht bei dem Beispiel in Fn. 36 nicht nur die graphische Darstellung gegen die 
Redlichkeit des Dialer-Anbieters. Die negative Formulierung der Fragestellung ist ebenfalls 
geeignet, Irrtümer hervorzurufen und angesichts des exorbitanten Betrags von DM 92,80 pro 
Einwahl ist fraglich, ob bewusst agierende Nutzer überhaupt Zielpersonen dieses 
»Angebots« sein können.  

39  Problematisch beim Einsatz von Dialern ist die Beweislage bezüglich des 
Zustandekommens des wertneutralen Hilfsgeschäfts (BGH MMR 2002, 91 (92 f.)) zwischen 
dem Anschlussnehmer und seinem Netzbetreiber. Zwar spricht bei einem Telefondienst-
vertrag grundsätzlich der Beweis des ersten Anscheins für eine wil lentlich und wissentliche 
zustande gekommene Verbindung. Der Anschein ist allerdings als erschüttert anzusehen, 
wenn der Anbieter des Dialers bereits in einschlägigen Kreisen als unseriös bekannt ist, vgl. 
etwa die Liste <http://www.dialerhilfe.de/dialer/liste.php> oder wenn sich Beschwerden bei 
der Freiwill igen Selbstkontrolle Telefonmehrwertdienste (<http://www.fst-ev.org>) häufen. 
Siehe zu dieser Frage nun auch KG, Urt. v. 27. 1. 2003 – 26 U 205/01, <http://www.klages-
berlin.de/images/DialerUrteil .pdf> sowie LG Kiel, 11 O 433/02, zitiert nach »Juristische 
Schlappe für 0190-Inkasso der Telekom«, heise online-Newsticker v. 19. 3. 2003; a.A. 
offenbar N.N., Dialer und Recht, S. 3. 
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Festzuhalten bleibt, dass ein Vertragsschlussverfahren auch dann für einen 
durchschnittlichen Nutzer transparent sein kann, wenn der Unternehmer die zum 
Vertragsschluss führenden Schritte nicht explizit erläutert. Es ist daher im Folgen-
den zu erörtern, welche Rechtsfolgen ein Verstoß gegen § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
BGB i.V.m. § 3 Nr. 1 InfoV nach sich zieht, wenn dem Verhalten des Verbrau-
chers zwar nach objektiven Maßstäben ein Erklärungswert zukommt, dieser 
jedoch kein Erklärungsbewusstsein besaß. 
 

2. Allgemeine Behandlung des mangelnden Erklärungsbewusstseins 

Welche Rechtsfolgen sich an ein mangelndes Erklärungsbewusstsein knüpfen, 
ergibt sich nicht aus den §§ 116 ff. BGB. Entsprechend kontrovers sind die 
Ansichten dazu, ob das Erklärungsbewusstsein ein konstitutives Erfordernis der 
Will enserklärung darstellt. Im Kern handelt es sich hierbei um die Frage, ob der 
Selbstbestimmung des Erklärenden oder dem Vertrauensschutz des Erklärungs-
empfängers ein höheres Gewicht beigemessen wird,40 d.h. welche der Parteien das 
Erklärungsrisiko tragen soll. 
 
Die Vertreter der Mindermeinung zählen das Erklärungsbewusstsein zum 
Tatbestand einer wirksamen Will enserklärung.41 Sie betonen die Bedeutung der 
Selbstbestimmung als Zurechnungsgrund für die rechtsgeschäftliche Bindung und 
verweisen auf § 118 BGB als gesetzlich geregelten Fall des fehlenden Erklärungs-
bewusstseins. Die dort angeordnete Rechtsfolge der Nichtigkeit der Will ens-
erklärung sei verallgemeinerungsfähig.42 
 
Demgegenüber hält die vorzuziehende herrschende Ansicht,43 welcher sich auch 
der BGH angeschlossen hat,44 die Erklärung zunächst für rechtlich bindend, will 
dem Erklärenden jedoch entsprechend § 119 Abs. 1 BGB ein Anfechtungsrecht 

                                         
40  Larenz/Wolf, AT, S. 534. 
41  Vgl. die Anmerkungen zu BGHZ 91, 32 von Canaris, NJW 1984, 2281f., und Schubert, JR 

1985, 15 (16); weiterhin Singer, JZ 1989, 1030 (1034 f.). Auch die Entscheidung BGH JR 
1956, 59 zählt das Erklärungsbewusstsein zum Tatbestand der Willenserklärung. 

42  Nach dieser Ansicht soll der Schutz des Verkehrs durch eine Vertrauenshaftung analog 
§§ 118, 122 BGB oder aus c.i.c. bewirkt werden. 

43  Larenz/Wolf, AT, § 36 Rn. 34 f.; Flume, Bd. 2, 4. Aufl., § 23.1.; Erman/Palm vor § 116 
Rn. 3; MüKo/Kramer, § 119 Rn. 94 ff.; Soergel/Hefermehl, 12. A., vor § 116 Rn. 12 ff. je-
weils mit weiteren Nachweisen. 

44  BGHZ 91, 324 (329 ff.); BGHZ 109, 171 (177); BGH NJW 1995, 953. 
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gewähren.45 Neben Argumenten des Verkehrsschutzes führen die Befürworter 
dieser Ansicht an, dass Fälle des fehlenden Erklärungsbewusstseins eine stärkere 
Ähnlichkeit zu Erklärungsirrtümern nach § 119 Abs. 1 BGB aufweisen als zu 
Erklärungen gemäß § 118 BGB.46 Denn bei nicht ernstlich gemeinten Wil lens-
erklärungen wolle der Erklärende bewusst keine Bindung und die Nichtigkeit 
entspreche seinen Erwartungen. Bei Erklärungen ohne Erklärungsbewusstsein sei 
es jedoch im Interesse des Erklärenden, diesem eine Wahlmöglichkeit zwischen 
der Anfechtung und der Gültigkeit des vom Erklärungsempfänger anvisierten 
Rechtsgeschäfts einzuräumen. 
 

3. Bedeutung eines Verstoßes gegen § 3 Nr . 1 InfoV 

Ein Verstoß des Unternehmers gegen § 3 Nr. 1 InfoV führt nicht zu einer 
Abweichung von der prinzipiellen Einordnung des fehlenden Erklärungsbewusst-
seins als Anfechtungsgrund, nicht als Wirksamkeitvoraussetzung einer Wil lens-
erklärung.47 Die Aufklärungspflicht über die technischen Schritte, welche zum 
Vertragsschluss führen, räumt dem Unternehmer zwar eine Mit-Verantwortung für 
das Entstehen eines Erklärungsbewusstseins auf Seiten des Verbrauchers ein. 
Damit verliert das Argument, die ohne Erklärungsbewusstsein abgegebene 
Erklärung des Verbrauchers müsse aus Gründen des Vertrauensschutzes Bestand 
haben, an Überzeugungskraft. 
 
Wie oben dargelegt wurde, kann jedoch eine Handlung des Verbrauchers nach den 
Maßstäben des objektiven Empfängerhorizonts überhaupt nur dann als 
Will enserklärung quali fiziert werden, wenn dem Vertragsabschlussverfahren trotz 
fehlender oder mangelhafter Aufklärung durch den Unternehmer eine gewisse 
Transparenz zukommt. Das Vertrauen des pflichtwidrig handelnden Unternehmers 

                                         
45  Über die Einordnung des Anfechtungsrechts bestehen Divergenzen. Für eine analoge 

Anwendung des § 119 Abs. 1, 2. Alt. treten ein Palandt/Heinrichs, vor § 116 Rn. 17; 
Erman/Palm vor § 116 Rn. 3; dagegen wird eine analoge Anwendung des § 119 Abs. 1, 1. 
Alt. vertreten von OLG Dresden, WM 1999, 949 (951); für eine direkte Anwendung des 
§ 119 Abs. 1, 2. Alt. dagegen MüKo/Kramer, § 119 Rn. 100 und (deutlicher) § 122 Rn. 5; 
ebenso Bydlinski, JZ 1975, 1 (5); für eine direkte Anwendung des § 119 Abs. 1, 1. Alt. 
Larenz/Wolf, AT, § 36 Rn. 34 f. 

46  Voraussetzung ist jedoch, dass der Erklärende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, dass sein Verhalten als Wil lenserklärung 
ausgelegt wird, siehe die Nachweise in den vorherigen Fußnoten sowie BGH NJW 1991, 
2084 (2086). 

47  Ebenso Grigoleit, WM 2002, 597 (601); Hassemer, MMR 2001, 635 (639); nicht ganz 
eindeutig die Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173; a.A. offenbar 
AnwKom/Ring, § 312e Rn. 45. 
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auf den Bestand der Wil lenserklärung des Verbrauchers verdient daher gleichwohl 
einen – wenn auch eingeschränkten – Schutz. Auch die Wahlmöglichkeit 
zwischen Festhalten am und Abstandnahme vom Vertrag, welche sich dem 
Verbraucher eröffnet, ist grundsätzlich als positiv zu bewerten.48 
 

4. Fazit  

Die allgemeinen Prinzipien über das Zustandekommens einer Will enserklärung 
finden auch dann Beachtung, wenn der Unternehmer seine Pflichten nach §§ 312c 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1 
InfoV nicht beachtet hat. Eine fehlende oder mangelhafte Unterrichtung des 
Verbrauchers über die technischen Schritte, welche zum Vertragsschluss führen, 
kann dazu führen, dass bereits nach dem Maßstab des objektiven Empfänger-
horizonts nicht von einer Will enserklärung des Verbrauchers auszugehen ist. 
Sofern das Vertragsschlussverfahren gleichwohl transparent ist, handelt es sich 
lediglich um einen »klassischen« Fall des mangelnden Erklärungsbewusstseins, 
welcher einen Anfechtungsgrund entsprechend § 119 Abs. 1 BGB bildet. 
 
 
V. Lösung des Verbrauchers von einer ir r tumsbehafteten Will enserklärung 

Die Pflicht, den Kunden über die technischen Schritte, welche zum Vertrags-
schluss führen, zu informieren sowie Mittel zur Eingabekorrektur bereitzuhalten 
und diese zu erläutern, soll das Entstehen eines Erklärungsbewusstseins auf Seiten 
des Unternehmerkunden gewährleisten und der Abgabe von Wil lenserklärungen, 
welche mit einem Erklärungsirrtum behaftet sind, vorbeugen. Verletzt der Unter-
nehmer diese Pflichten, kommt eine Lösung des Verbrauchers von seiner 
irrtumsbehafteten Erklärung nach § 119 Abs. 1 BGB (1) bzw. nach den Grund-
sätzen der culpa in contrahendo (2) in Betracht. 
 

1. Anfechtung nach § 119 Abs. 1 BGB (analog) 

a) Vorbemerkung 

Sowohl das mangelnde Erklärungsbewusstsein des Unternehmerkunden als auch 
ein Erklärungsirrtum seinerseits führen zur Anfechtbarkeit der Erklärung nach 
bzw. analog § 119 Abs. 1 BGB, sofern der Irrtum ursächlich für die Abgabe der 
Erklärung war. Im Regelfall ist bei derartigen Irrtümern anzunehmen, dass der 
Kunde seine Erklärung bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben 

                                         
48  Zum Ausschluss des Schadenersatzanspruchs aus § 122 Abs. 1 BGB siehe infra V. 1. c. aa. 
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haben würde. An der Kausalität des Irrtums fehlt es beispielsweise, wenn sich der 
Verbraucher lediglich eine falsche Vorstellung über den Zeitpunkt gebildet hat, zu 
dem der Unternehmer die Erklärung als verbindlich ansehen würde, er jedoch 
ohnehin entschlossen war, eine Bestellung abzugeben.49 Die Anfechtung ist ge-
genüber dem Vertragspartner, d.h. dem Unternehmer, zu erklären (§ 143 Abs. 1, 2 
BGB). 
 
In der Regel hätte die Abgabe der irrtumsbehafteten Erklärung vermieden werden 
können, wenn der Unternehmer den Verbraucher über den Vertragsschlussprozess 
aufgeklärt, die Möglichkeit einer Eingabekorrektur eröffnet und entsprechende 
Bedienungshinweise gegeben hätte, wie dies die §§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 312e 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 3 Nr. 1, 3 InfoV gebieten. 
Zu prüfen ist daher, ob die Pflichtverletzungen des Unternehmers eine Modifi-
kation der Voraussetzungen und Rechtsfolgen der §§ 119 ff. BGB zugunsten des 
Verbrauchers rechtfertigen.  
 

b) Anfechtungsfrist 

Die Anfechtung muss gemäß § 121 BGB unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) 
nach Erkennen des Irrtums erfolgen. Zwar erfordert § 121 BGB keine sofortige 
Anfechtung,50 vielmehr steht dem Anfechtungsberechtigten ab positiver Kenntnis 
des Anfechtungsgrundes eine angemessene Überlegungsfrist zu, die auch die 
Einholung rechtskundigen Rates beinhalten kann.51 Gleichwohl lässt sich nicht 
leugnen, dass diese Frist angesichts einer Verletzung der verbraucherschützenden 
Pflichten nach § 312e Abs. 1 S. 1 BGB jedenfalls dann als zu streng erscheint, 
wenn eine Anfechtung bereits bei leicht schuldhaftem Zögern auf Verbraucher-
seite als verspätet angesehen wird. Es ist daher zu untersuchen, ob eine analoge 
Anwendung anderer Fristen in Betracht kommt.  
 

aa) Die Jahresfrist des § 124 Abs. 1 BGB 

Zu erwägen wäre zunächst eine analoge Anwendung der einjährigen Frist aus 
§ 124 Abs. 1 BGB, welche im Falle der Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 

                                         
49  Beispiel: Der Verbraucher füllt online eine Eingabemaske aus, klickt auf den Button »o.k. « 

und erwartet, dass ihm nunmehr ein Überblick über seine Angaben  mit der Möglichkeit der 
Eingabekorrektur präsentiert wird. Der Unternehmer stellt entgegen § 312e Abs. 1 Nr. 1 
BGB keine Möglichkeit der Eingabekorrektur bereit und betrachtet den Vertrag als 
geschlossen.  

50  So bereits RGZ 124, 115 (118); vgl. statt aller Palandt/Heinrichs, § 121 Rn. 3. 
51  RGZ 156, 334 (336, 340); Palandt/Heinrichs, § 121 Rn. 3; Erman/Palm, § 121 Rn. 3. 
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oder Drohung nach § 123 BGB Anwendung findet. Rechtsgrund der Fristver-
längerung gegenüber § 121 Abs. 1 BGB ist eine Verschiebung der berechtigten 
Interessen der Parteien gegenüber der »üblichen« Anfechtungslage nach § 119 
BGB. Einerseits verdient der getäuschte oder bedrohte Erklärende besonderen 
Schutz; andererseits ist das Vertrauen des Anfechtungsgegners auf den Bestand 
des Rechtsgeschäfts aufgrund der vorsätzlichen Irreführung oder Bedrohung des 
Erklärenden nicht schutzwürdig. 
 
Dies findet eine gewisse Parallele zu den hier interessierenden Fällen einer 
Verletzung vertragsschlussbezogener Transparenzpflichten. Nach dem Urteil des 
Gesetzgebers liegt ausweislich des § 312e Abs. 1 S. 1 BGB in dieser Konstellation 
ebenfalls ein besonderes Schutzbedürfnis des Erklärenden vor. Auf Seiten des 
Anfechtungsgegners lässt sich eine Vergleichbarkeit zu § 123 BGB jedoch nicht 
feststellen. Bei einem Verstoß gegen § 1 Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1 InfoV liegt nach 
objektiven Maßstäben eine Will enserklärung des Verbrauchers erst dann vor, 
wenn der Unternehmer zumindest bemüht gewesen ist, eine gewisse Transparenz 
des von ihm verwandten Vertragsschlussverfahrens herzustellen. Ein solches 
Bemühen im Interesse des Nutzers lässt sich mit dem im Rahmen der §§ 123, 124 
BGB vorausgesetzten arglistigen oder drohenden Verhalten nicht gleichsetzen. 
Auch wenn der Unternehmer es versäumt, dem Verbraucher eine Korrektur-
möglichkeit zu eröffnen, liegt in aller Regel kein doloses Verhalten vor. Eine 
analoge Anwendung der Jahresfrist nach § 124 BGB, welche dem Verbraucher 
eine erhebliche Spekulationsmöglichkeit zu Lasten des Unternehmers eröffnen 
würde, ist daher abzulehnen.52 
 

bb) Die Frist des § 355 Abs. 1 S. 2 BGB 

Auch eine analoge Anwendung der zweiwöchigen Widerrufsfrist nach §§ 355 
Abs. 1 S. 2 BGB ist unangebracht. Die Anfechtung wegen Irrtums und der 
voraussetzungslose Widerruf eines Verbrauchergeschäfts sind vollkommen unter-
schiedliche Rechtsfiguren. So setzt der Beginn der Widerrufsfrist voraus, dass der 
Verbraucher ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht, den Widerrufsempfänger 
und die Rechtsfolgen des Widerrufs belehrt worden ist. Wil l der Verbraucher 
dagegen eine Erklärung wegen mangelndem Erklärungsbewusstsein oder Erklä-
rungsirrtum anfechten, muss er u.U. zunächst den Anfechtungsgegner ermitteln 

                                         
52  A.A. Schäfer in Das neue Schuldrecht, Kap. 8 Rn. 48 und Grigoleit, WM 2001, 597 (602), 

dieser allerdings unter Zugrundelegung der Regeln der Informationshaftung. Zu der hier 
vertretenen Ablehnung eines derartigen Aufhebungsanspruchs aus culpa in contrahendo 
siehe infra 3. d. 
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(z.B. beim Einsatz von Dialern, da hier die Forderung vom Netzbetreiber des 
Anschlussnehmers eingezogen wird) bzw. sich einen Überblick über die geltende 
Rechtslage verschaffen. Eine Frist von zwei Wochen kann dabei im Einzelfall zu 
kurz sein. 
 

cc) Sachgerechte Auslegung des § 121 Abs. 1 BGB 

Letztlich erscheint es daher doch am sachgerechtesten, die Pflichtverletzung des 
Unternehmers im Rahmen der Auslegung des § 121 Abs. 1 BGB zu berücksichti-
gen. Diese Anfechtungsfrist soll grundsätzlich einen angemessenen Ausgleich 
herstellen zwischen den Interessen des Anfechtungsgegners nach Beschleunigung 
einerseits und dem Prüfungs- und Überlegungsbedarf des Anfechtungsberech-
tigten andererseits.53 Vor diesem Hintergrund verfügt das Merkmal der »un-
verzüglichen« Anfechtung über genügend Flexibilit ät, um dem anfechtenden 
Verbraucher gegenüber großzügigere Maßstäbe anzulegen, wenn der Unternehmer 
seine vertragsschlussbezogenen Transparenzpflichten verletzt hat. Dabei kann im 
Einzelfall sowohl die Schwere des unternehmerischen Pflichtverstoßes berück-
sichtigt werden, als auch, inwiefern dem Verbraucher angesichts der Begleitum-
stände des Vertragsschlusses eine schnelle Entscheidung über die Ausübung des 
Anfechtungsrechtes zuzumuten war.  
 

c) Rechtsfolgen der Anfechtung 

Die Anfechtung führt nach § 142 Abs. 1 BGB zur rückwirkenden Nichtigkeit der 
Will enserklärung des Verbrauchers.54 Vertragliche Ansprüche des Unternehmers 
gegen den Verbraucher scheiden danach aus.  
 

aa) Schadensersatzanspruch des Anfechtungsgegners nach § 122 Abs. 1 BGB 

§ 122 Abs. 1 BGB gewährt dem Anfechtungsgegner – d.h. dem Unternehmer – 
einen Anspruch auf Ersatz seines auf das Erfüllungsinteresse begrenzten Ver-
trauensschadens. Die Vorschrift bildet die Anspruchsgrundlage für den Ersatz von 
Aufwendungen, welche im Vertrauen auf den Vertragsschluss getätigt wurden 
bzw. aus diesem Grunde in Kauf genommener Nachteile. Sie stellt zudem einen 
Rückforderungsgrund für Leistungen dar, welche in Erfüllung des nichtigen 
                                         
53  Erman/Palm, § 121 Rn. 3. 
54  Der Anfechtende muss sich jedoch an dem von ihm wirklich Gewollten festhalten lassen, so 

dass bei Erklärungsirrtümern eine Anfechtung ausscheidet, wenn der Unternehmer bereit ist, 
das Geschäft zu den vom Verbraucher gewünschten Bedingungen gelten zu lassen. Vgl. 
Medicus, AT, Rn. 781; MüKo/Kramer, § 119 Rn. 145; Larenz/Wolf, § 36 Rn. 126.  



§ 8  Gewährleistung eines transparenten Vertragsschlussverfahrens 

 

165 

 

Vertrages erbracht wurden.55 Ein Verstoß des Unternehmers gegen die Trans-
parenzpflichten gemäß § 312e Abs. 1 S. 1 BGB führt allerdings zum Ausschluss 
des Schadensersatzanspruchs aus § 122 Abs. 1 BGB. 
 
Zwar ist bei einer Nichtbeachtung der besonderen Pflichten im elektronischen 
Geschäftsverkehr § 122 Abs. 2 BGB nicht einschlägig.56 Nach dieser Bestimmung 
ist die Ersatzpflicht des Anfechtenden ausgeschlossen, sofern der Anfechtungs-
gegner den Grund der Anfechtbarkeit kannte oder kennen musste. Im Rahmen 
automatisierter Vertragsabschlüsse ist für eine individuelle Beurteilung der 
Verbrauchererklärung, welche ein Erkennen des Verbraucherirrtums durch den 
Unternehmer ermöglichen würde, kein Raum.57 
 
Nach einhelli ger Auffassung in Rechtsprechung und Lehre kann der Ersatz-
anspruch aus § 122 Abs. 1 BGB jedoch auch dann ausscheiden, wenn der Irrtum 
des Erklärenden durch den Erklärungsempfänger veranlasst wurde. Ähnlich liegt 
der Fall hier. Durch Verletzung seiner Schutzpflichten aus den §§ 312c Abs. 1 S. 1 
Nr. 1, 312e Abs. 1 Nr. 1 und 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1 und 3 InfoV 
hat der Unternehmer eine Ursache dafür gesetzt, dass der Verbraucher seinen 
Irrtum nicht erkannt und eine von seinem wirklichen Wil len abweichende Erklä-
rung abgegeben hat. Damit hat es der Unternehmer auch versäumt, einer 
Obliegenheit im eigenen Interesse nachzukommen, welche gerade der Vermei-
dung gehäufter Anfechtungen bei dem für Erklärungsirrtümer besonders 
anfälli gen Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr dient. 
 
Entsprechend sind die Ausführungen des Gesetzgebers zu verstehen, ein 
Schadensersatzbegehren des Unternehmers stelle, sofern dieser seine Pflichten aus 
§ 312e Abs. 1 S. 1 BGB verletzt habe, ein widersprüchliches Verhalten dar, 

                                         
55  Dies bietet für den Anfechtungsgegner Vorteile gegenüber der Leistungskondiktion aus 

§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB, da § 122 auch den Ersatz zufäll iger bzw. vom Anfechtenden 
zu vertretender Beschädigungen des Leistungsgegenstandes erfasst (entgegen § 818 Abs. 3 
BGB, in dessen Rahmen nach h.M. ein Verschulden des Empfängers unerheblich ist, sowie 
entgegen den §§ 818 Abs. 4, 292 Abs. 1, 989 BGB, nach denen eine Haftung für Zufall 
ausscheidet). 

56  A.A. Arnold in Dauner-Lieb/Arnold/Dötsch/Kitz, S. 287: »Man muss daher davon ausgehen, 
dass der Anbieter bei Verstoß gegen seine Informationspflichten die Anfechtbarkeit kennen 
musste.« Für eine analoge Anwendung des § 122 Abs. 2 BGB Dörner, AcP 202 (2002), 363 
(382). 

57  Führt das gewählte Vertragsschlussverfahren zwingend zu einem Irrtum des Verbrauchers, 
so ist der Irrtum für den Unternehmer erkennbar. In diesem Fall fehlt es aber bereits nach 
den Maßstäben des objektiven Empfängerhorizontes an einer Wil lenserklärung (supra IV. 
1.). 
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welches zum Ausschluss des Ersatzanspruchs nach § 242 BGB führe.58 Der 
Gesetzgeber stützt sich damit auf eine vom Reichsgericht begründete Argumen-
tationslinie, wonach dem Anfechtenden in begründeten Fällen die exceptio doli 
generalis gegen ein Schadensersatzverlangen nach § 122 Abs. 1 BGB zugestanden 
werden kann.59 Sinnvoller dürfte es dagegen sein, im Einklang mit der 
Rechtsprechung und der herrschenden Lehre zu den Veranlasserfällen § 254 
Abs. 1 BGB analog heranzuziehen.60 Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass es 
eine dem Einzelfall entsprechende Verantwortungszuweisung ermöglicht, wenn 
sich der Irrtum des Erklärenden als ein »Gemeinschaftsprodukt« beidseitiger 
Nachlässigkeit darstellt .61 
 
Auch bei Anwendung des § 254 Abs. 1 BGB bleibt kein Raum für eine 
Schadensteilung, wenn der Unternehmer seine Pflicht zur Gestaltung eines 
transparenten elektronischen Vertragsschlussverfahrens vernachlässigt hat. Der 
Gesetzgeber hat deutlich gemacht, dass ein Unternehmer seinen Vertrauens-
schaden selbst tragen soll, sofern er das fehlende Erklärungsbewusstsein oder den 
Erklärungsirrtum seines Vertragspartners durch die mangelhafte Pflichterfüllung 

                                         
58  BT-Drucks. 14/6040, S. 173; dem folgend AnwKom/Ring, § 312e Rn. 46; 

Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312e Rn. 73; Lütcke, § 312e Rn. 62; Ulmer, CR 2002, 208 
(210); Meub, DB 2002, 359 (363); unter Hinweis auf die engen Voraussetzungen des § 242 
BGB zweifelnd Börner/Rath in Schimmel/Buhlmann, S. 397. 

59  RGZ 81, 395 (399). 
60  Vgl. hierzu BGH NJW 1969, 1380; Soergel/Hefermehl, 13. A., § 122 Rn. 6; Staudinger/ 

Dilcher, 12. A., § 122 Rn. 13; Larenz/Wolf, § 36 Rn. 128; unter Rückgriff auf den Risiko-
gedanken wohl ähnlich Canaris, Vertrauenshaftung, S. 486. Nach einer weiteren Ansicht 
greift die ratio und damit der Ersatzanspruch des § 122 Abs. 1 BGB lediglich dann ein, 
wenn der Irrtum alleine aus der Sphäre des Erklärenden stammt, siehe für Verstöße gegen 
§ 312e Abs. 1 S. 1 BGB Hassemer, MMR 2001, 635 (639) sowie im Allgemeinen 
MüKo/Kramer, § 122 Rn. 12. Diese Ansicht berücksichtigt jedoch nicht ausreichend, dass 
Irrtümer häufig aus Kommunikationsschwierigkeiten resultieren, für welche beide Parteien, 
d.h. auch der Erklärende, eine Verantwortung tragen. 

61  Larenz/Wolf, AT, § 36 Rn. 128. Der Ausschluss des Ersatzanspruchs nach § 254 Abs. 1 
BGB setzt keine schuldhafte Pflichtverletzung des Unternehmers voraus. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs korrespondieren die Verantwortungsbereiche bei 
Haftungsbegründung und Haftungsbeschränkung miteinander, so dass die auf dem Ver-
anlassungsprinzip beruhende Schadensersatzpflicht des Anfechtenden nach § 122 Abs. 1 
BGB auch durch schuldlose Mitverursachung des Anfechtungsgegners beschränkt werden 
kann (BGH NJW 1969, 1380). Soweit dies im Schrifttum teilweise mit der Erwägung 
abgelehnt wird, der Erklärungsempfänger sei für die fremde Erklärung regelmäßig nicht 
verantwortlich (Medicus, AT, Rn. 786), ist diese Argumentation hinsichtlich eines Verstoßes 
gegen §§ 312e Abs. 1 Nr. 1 und 2 BGB, § 3 Nr. 1 und 3 InfoV nicht stichhaltig. Hier wird 
dem Erklärungsempfänger deutlich eine (Mit-)Verantwortung für die Gewährleistung einer 
irrtumsfreien Erklärung des Verbrauchers auferlegt, zutreffend Grigoleit, WM 2001, 597 
(601). 
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mitverursacht hat.62 Ob dieses Postulat in seiner Grundsätzlichkeit auch dann gilt , 
wenn es sich um ein Rechtsgeschäft zwischen Unternehmern handelt, erscheint 
zweifelhaft.63 Die Frage kann jedoch dahinstehen, da jedenfalls für Vertrags-
schlüsse zwischen Unternehmern und Verbrauchern ein solcher Ausschluss 
angemessen ist. Ziel des deutschen und europäischen Gesetzgebers war es, das 
Vertrauen der Verbraucher in den elektronischen Geschäftsverkehr zu stärken.64 
Dieses Ziel würde verfehlt, wenn der Unternehmer trotz Nichtbeachtung seiner 
verbraucherschützenden Pflichten den Ersatz seines Vertrauensschadens verlangen 
könnte. Hat der Unternehmer seine Leistung bereits erbracht, so wird durch den 
Ausschluss des § 122 Abs. 1 BGB eine Haftung des Verbrauchers für den 
zufälli gen Untergang des Leistungsgegenstands vermieden und auf diese Weise 
ein Gleichklang mit den Rechtsfolgen des Widerrufs nach §§ 357 Abs. 1, 346 
Abs. 3 Nr. 3 BGB hergestellt . 
 

bb) Ersatzanspruch des Unternehmers aus culpa in contrahendo 

Ein Ersatzanspruch des Unternehmers nach den §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 
Abs. 2 BGB besteht ebenfalls nicht. Es ist bereits grundsätzlich zweifelhaft, ob die 
Abgabe einer irrtumsbehafteten Wil lenserklärung als Sorgfaltspflichtverletzung 
gegenüber dem Erklärungsempfänger gewertet werden kann.65 Letztlich handelt es 
sich um ein »Verschulden gegen sich selbst. «66 Jedenfalls im Kontext der §§ 312e 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BGB, § 3 Nr. 1 und 3 InfoV ist ein Verbraucher dem Unter-
nehmer gegenüber nicht verpflichtet, trotz des Fehlens entsprechender 
Transparenz die Abgabe einer irrtümlichen Wil lenserklärung zu vermeiden. 
Schließlich würden gegen einen etwaigen Schadensersatzanspruch aus culpa in 
contrahendo die obigen Erwägungen zur Schadensveranlassung durch den 
Unternehmer ebenfalls durchgreifen. 

                                         
62  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173. 
63  § 312e Abs. 2 Nr. 2 BGB zeigt, dass der Gesetzgeber eine geringere Schutzbedürftigkeit der 

Unternehmer vermutet. Selbst wenn eine entsprechende Vereinbarung nicht vorliegt, kann es 
durchaus gerechtfertigt sein, höhere Sorgfaltsanforderungen an einen Kunden zu stellen, der 
selbst Unternehmer ist. Auch insofern zeigt sich der Vorteil einer Vorgehensweise nach 
§ 254 BGB.  

64  Europäische Kommission, Begründung des ersten Vorschlags zur ECRL, S. 11. 
65  So jedoch die h.M., vgl. Soergel/Hefermehl, 13. A., § 122 Rn. 7; Erman/Palm, § 122 Rn. 10; 

MüKo/Kramer, § 122 Rn. 6. Strittig ist allerdings, ob die Regelung des § 122 Abs. 1 BGB 
abschließend ist, welche den Ersatz des Vertrauensschadens auf das Erfüllungsinteresse 
begrenzt (bejahend Hefermehl a.a.O.; verneinend Palm a.a.O., Kramer a.a.O). Einen 
Ausschluss der c.i.c. durch § 122 BGB vertritt Früh, JuS 1995, 125 (126). 

66  Die Haftung nach § 122 Abs. 1 BGB setzt folgerichtig ein Verschulden des Erklärenden 
nicht voraus. 
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cc) Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht 

Hat eine der Parteien zum Zeitpunkt der Anfechtung ihre Leistung bereits bewirkt, 
so erfolgt die Rückgewähr nach Bereicherungsrecht. Den Unternehmer triff t ab 
Erklärung der Anfechtung die Verzinsungspflicht nach §§ 818 Abs. 4, 291 BGB. 
Leistungsort für Bereicherungsansprüche ist nach h.M. der Wohnsitz des 
Rückgewährschuldners, d.h. die Rückgewähr der Kaufsache hat bei einem Vertrag 
über Warenlieferungen am Wohnsitz des Verbrauchers zu erfolgen.67 Angesichts 
der ähnlichen Regelungsgegenstände68 erscheint es angemessen, den Verbraucher 
analog § 357 Abs. 2 S. 1 BGB zur Rücksendung der Ware auf Kosten und Gefahr 
des Unternehmers zu verpflichten, sofern die Sache per Paket versandt werden 
kann. Es versteht sich von selbst, dass es dem Unternehmer mangels eines wirk-
samen Vertrages nicht möglich ist, entsprechend § 357 Abs. 2 S. 2 BGB die 
Kosten der Rücksendung auf den Verbraucher abzuwälzen. 
 
Ist die Herausgabe der Leistung des Unternehmers dem Verbraucher nicht 
möglich, so ist Letzterer gemäß § 818 Abs. 2 BGB zum Wertersatz verpflichtet. 
Besteht die Leistung des Unternehmers in der Lieferung einer Ware, so wird der 
Verbraucher in aller Regel mit Empfang der Leistung seinen Erklärungsirrtum 
erkennen. Nach §§ 142 Abs. 2, 819 Abs. 1, 818 Abs. 4 BGB haftet er ab diesem 
Zeitpunkt nach den allgemeinen Vorschriften. Insbesondere hat er für eine 
verschuldete Verschlechterung oder den verschuldeten Untergang der Sache 
einzustehen (§§ 292 Abs. 1, 989 BGB). Anders ist dies vor Entdeckung des 
Irrtums und bei der Erbringung von Dienstleistungen (insbesondere digitaler 
Leistungen). Sofern hier durch die Leistung eine Bereicherung des Verbrauchers, 
z.B. in Form ersparter Aufwendungen, nicht entstanden oder weggefallen ist, wird 
er von der Verpflichtung zum Wertersatz gemäß § 818 Abs. 3 BGB frei. 
 

                                         
67  BGH MDR 1962, 399 (400), Palandt/Heinrichs, § 269 Rn. 16; MüKo/Krüger, § 269 Rn. 43; 

Erman/Kuckuk, § 269 Rn. 13; A.A. Köhler, FS Heinrichs, S. 378 f.: Leistungsort für die 
Rückgewähr ist grundsätzlich der vertragliche Empfangsort. Da bei Distanzgeschäften die 
Ware regelmäßig geliefert wird, ist vertraglicher Empfangsort der Leistung i.d.R. ebenfalls 
der Wohnsitz des Käufers, vgl. Köhler, S. 376 f. 

68  Sowohl Anfechtungsrecht als auch Widerrufsrecht des Verbrauchers setzen ein Verschulden 
des Unternehmers nicht voraus. Zwar führt ein Verstoß des Unternehmers gegen § 312e 
Abs. 1 S. 1 BGB dazu, dass ein Ersatz seines Vertrauensschadens nach § 122 Abs. 1 BGB 
ausscheidet, er folglich auch die entstehenden Abwicklungskosten nicht vom Verbraucher 
ersetzt verlangen kann. Angesichts der praktischen Bedürfnisse des Versandhandels 
erscheint es dem Verbraucher jedoch zumutbar, die Rücksendung der Ware zu veranlassen. 
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Für eine Einschränkung des § 818 Abs. 3 BGB im Sinne der Saldotheorie oder der 
Figur der Gegenleistungskondiktion besteht kein Raum angesichts eines Verstoßes 
des  Unternehmers gegen §§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 
BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1, 2 InfoV.69 Eine derartige teleologische 
Reduktion würde zur faktischen Durchführung des angefochtenen Vertrages 
führen. Normzweck der genannten Unternehmerpflichten ist es jedoch gerade, den 
Verbraucher vor der Bindung an einen Vertrag zu schützen, bei dessen Abschluss 
Erklärung und wirklicher Wil le auseinander klaffen. Dem Verbraucher ist es somit 
unbenommen, sich auf den Wegfall der Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB zu 
berufen. 
 

d) Verteilung der Beweislast 

aa) Anfechtbarkeit der Willenserklärung 

Wer sich auf die Anfechtbarkeit einer Will enserklärung beruft, trägt die 
Beweislast für sämtliche Voraussetzungen des Anfechtungsrechtes.70 Eine Abkehr 
von dieser Beweislastverteilung ist trotz der Pflichtverletzung des Unternehmers 
nicht angezeigt.71 Einem Erklärenden, welcher sich beim Ausfüllen einer elektro-
nischen Eingabemaske vertippt, fällt der Nachweis seines Irrtums nicht schwerer 
als einem Erklärenden, welcher sich anderweitig verschreibt oder vertippt. Es 
spricht auch keine Anscheinsvermutung dafür, dass bei unzureichender Erläute-
rung eines relativ selbsterklärenden Vertragsschlussprozesses oder bei fehlender 
Bereitstellung von Korrekturmöglichkeiten ein Irrtum des Erklärenden vorliegt.  
 

                                         
69  Vgl. zur Einschränkung der Saldotheorie aufgrund vorrangiger gesetzlicher Schutzzwecke 

statt aller Palandt/Thomas, § 818 BGB Rn. 49 m.w.N.; zur entsprechenden Einschränkung 
der Figur der Gegenleistungskondiktion statt aller Larenz/Canaris, BT II /2, § 73 II I 5 
m.w.N. Zu Reformbestrebungen siehe König, Gutachten, S. 1547. 

70  BGH WM 1959, 348 (349); OLG Hamm NJW–RR 1988, 1308 (1309); Palandt/Heinrichs, 
§ 119 Rn. 32; MüKo/Kramer, § 119 Rn. 142; Baumgärtel/Laumen, § 119 Rn. 2 m.w.N. 

71  A.A. Dörner, AcP 202 (2002), 363 (382); Schäfer in Das neue Schuldrecht, Kap. 8 Rn. 46 
sowie Grigoleit, WM 2001, 597 (602), welcher eine Beweislastumkehr mittels Anwendung 
der allgemeinen Informationshaftung (culpa in contrahendo) propagiert. Grigoleit übersieht 
jedoch, dass die Rechtsprechung zur Informationshaftung bei Sachverhaltsirrtümern eine 
Beweislastumkehr nur hinsichtlich der Kausalität des Irrtums, nicht hinsichtlich des Irrtums 
selbst annimmt. Bei den hier interessierenden Erklärungsirrtümern entspricht es ohnehin der 
allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein Irrtum im Erklärungsakt für den Abschluss des 
Vertrags kausal ist; dies trifft aufgrund der Komplexität von Wil lensbildungsprozessen auf 
die von der Rechtsprechung behandelten Motivirrtümer nicht zu.  
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bb) Ausschluss des Schadensersatzanspruchs 

Bezüglich des Ausschlusses des unternehmerischen Schadensersatzanspruchs nach 
§ 122 Abs. 1 BGB bedarf die Anwendung allgemeiner Beweisgrundsätze aller-
dings einer Einschränkung. Gemäß den §§ 122 Abs. 2, 254 BGB ist der Verbrau-
cher beweispflichtig für die Pflichtverletzung des Unternehmers.72 Eine derartige 
Beweisführung wäre für den Verbraucher schwierig, da er sich seines Irrtums und 
der Notwendigkeit einer Beweissicherung durch Speicherung möglicherweise erst 
nach Änderung des Programmablaufs durch den Unternehmer bewusst wird. 
Ohnehin wird eine Speicherung einzelner Webseiten als Beweismittel häufig 
ungenügend sein. Typischerweise wird z.B. die Möglichkeit einer Eingabe-
korrektur durch das Öffnen einer neuen Webseite umgesetzt. Der Verbraucher 
müsste also die Nichtexistenz dieser Seite nachweisen. 
 
Hinsichtlich des Beginns der Widerrufsfrist hat der Gesetzgeber folgerichtig die 
Beweislast für die ordnungsgemäße Erfüllung der besonderen Pflichten im 
elektronischen Geschäftsverkehr dem Unternehmer auferlegt (§ 312e Abs. 3 S. 2 
i.V.m. § 355 Abs. 2 S. 3 BGB).73 Nach der ratio legis muss diese Umkehr der 
Beweislast auch dann Anwendung finden, wenn die Frage der Pflichterfüllung in 
anderem Kontext streitig ist. Ein Beharren auf der normalen Beweislastverteilung 
würde die durch § 312e Abs. 3 S. 2 BGB begründete Privilegierung bestimmter 
Rechtsgeschäfte noch weiter verschärfen. Nicht nur stünde dem Verbraucher bei 
Nichtbestehen eines Widerrufsrechts nach § 355 BGB keine Möglichkeit zur 
einfachen Lösung des Vertrages offen, eine Anfechtung nach § 119 Abs. 1 BGB 
wäre zudem an den schwer zu erbringenden Beweis einer Pflichtverletzung des 
Unternehmers geknüpft. 
 
Dafür, dass die Aufklärung über das Zustandekommen des Vertrages und die 
Bereitstellung von Korrekturmöglichkeiten den Irrtum des Verbrauchers aufge-
deckt und die Abgabe der irrtumsbehafteten Erklärung verhindert hätte, spricht die 
allgemeine Lebenserfahrung und damit der Beweis des ersten Anscheins. 
 

                                         
72  Vgl. zu § 122 Abs. 2 BGB Baumgärtel/Laumen, § 122 Rn. 3 m.w.N., zu § 254 BGB BGHZ 

46, 260 (267); BGHZ 90, 17 (32); BGHZ 91, 243 (260); Baumgärtel/Laumen, § 254 Rn. 1 
m.w.N. 

73  Mit der Regelung des § 355 Abs. 2 S. 3 BGB nutzt der nationale Gesetzgeber den durch 
Art. 11 Abs. 3 lit. a FARL eröffneten Umsetzungsspielraum. Siehe hierzu Erwägungsgrund 
22 FARL: »Bei den neuen Technologien entzieht sich die technische Seite dem Einfluss des 
Verbrauchers. Es ist daher vorzusehen, dass die Beweislast dem Lieferer auferlegt werden 
kann.« 
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e) Bewertung 

Die praktischen Unterschiede der Anfechtung gegenüber der Ausübung des 
Widerrufsrechts nach §§ 312d Abs. 3 S. 2, 355 BGB bestehen insbesondere darin, 
dass das Widerrufsrecht entgegen der Anfechtung nicht das Vorliegen (und den 
Beweis) eines Irrtums auf Seiten des Verbrauchers voraussetzt. Die Widerrufsfrist 
gemäß § 312e Abs. 3 S. 2 BGB beginnt bei Verletzung der vertragsschluss-
bezogenen Transparenzpflichten des Unternehmers nach der hier vertretenen 
Auffassung mit dem Zeitpunkt einer Mitteilung an den Verbraucher, dass und mit 
welchem Inhalt der Vertrag zustande gekommen ist. Dieser Zeitpunkt wird sich 
zumeist mit der Erkenntnis des Irrtums und dem Beginn der Anfechtungsfrist nach 
§ 121 Abs. 1 BGB decken. Die Fristen der §§ 355 Abs. 1 S. 2 und § 121 Abs. 1 
BGB divergieren freil ich und die Anfechtungserklärung bedarf entgegen der 
Widerrufserklärung (§ 355 Abs. 1 S. 2 BGB) keiner Form. 
 
Hinsichtlich der Rechtsfolgen der Gestaltungserklärung kann ein Vorgehen nach 
§ 119 BGB für den Verbraucher vorteilhafter sein, da er keinesfalls mit den 
Kosten der Warenrücksendung belastet wird. Zudem triff t den Unternehmer nach 
den §§ 818 Abs. 4, 291 BGB eine Verzinsungspflicht ab Erklärung der Anfech-
tung. Die Verzinsungspflicht nach §§ 357 Abs. 1 S. 2, 286 Abs. 2 Nr. 2, 288 
Abs. 1 BGB tritt dagegen erst 30 Tage nach Erklärung des Widerrufs ein. 
Demgegenüber haftet der Verbraucher bei Anfechtung ab der Erkenntnis seines 
Irrtums nach den §§ 819 Abs. 1, 142 Abs. 2, 818 Abs. 4 BGB, 292 Abs. 1, 989 
BGB auch dann für eine Verschlechterung der Sache, wenn diese auf die reine 
Prüfung zurückzuführen ist, während ihm die Prüfung vor Ausübung des Wider-
rufsrechts nach § 357 Abs. 3 S. 2 BGB nicht zum Nachteil gereicht.  
 
Letztlich lässt sich feststellen, dass sich die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen 
die vertragsschlussbezogenen Transparenzpflichten auch unter Anwendung des 
§ 119 Abs. 1 BGB zufrieden stellend bewältigen lassen. Benachteili gungen eines 
Verbrauchers, welchem ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB nicht zusteht, halten 
sich daher in Grenzen. 
 

2. Anfechtung der Verbrauchererklärung wegen arglistiger Täuschung 

Es bleibt zu prüfen, ob eine Lösung des Verbrauchers von seiner irrtumsbehafteten 
Erklärung auch unter anderen Gesichtspunkten in Betracht kommt. Eine Anfech-
tung der Verbrauchererklärung nach § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB scheidet von 
vorneherein aus, da dieser Tatbestand die dolose Erregung oder Aufrechterhaltung 
eines Irrtums des Erklärenden voraussetzt. Versäumt der Unternehmer die Bereit-
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stellung von Korrekturmöglichkeiten, so ist die Wahrscheinlichkeit einer positiven 
bzw. negativen Auswirkung eines Erklärungsirrtums des Verbrauchers auf ihn in 
etwa gleich verteilt. Zielgerichtetes Verhalten ist hier kaum vorstellbar. Wurde das 
Vertragsschlussverfahren dagegen bereits in dem Vorsatz irreführend gestaltet, die 
Abgabe einer Erklärung ohne Erklärungsbewusstsein zu provozieren, so fehlt es 
nach dem Maßstab des objektiven Empfängerhorizonts bereits an einer Wil lens-
erklärung des Verbrauchers, welche durch die Anfechtung vernichtet werden 
könnte. 
 

3. Schadensersatzanspruch des Verbrauchers aus culpa in contrahendo 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob dem Verbraucher ein auf Aufhebung des 
Vertrages gerichteter Schadensersatzanspruch aus culpa in contrahendo zusteht. 
Dies wäre für den Verbraucher insbesondere von Interesse, um der Anfechtungs-
frist des § 121 Abs. 1 BGB zu entgehen. 
 

a) Problemaufriss 

In der Literatur findet sich häufig die Aussage, die Verletzung verbraucher-
schützender Informationspflichten könne einen Schadensersatzanspruch aus 
Verschulden bei den Vertragsverhandlungen auslösen,74 freili ch ohne diesen 
Gedanken einer näheren Überprüfung zu unterziehen. In der Tat scheint ein 
solcher Anspruch – schuldhaftes Verhalten des Unternehmers vorausgesetzt – 
nahe zu liegen: Zwischen Verbraucher und Unternehmer ist es zu einem rechtsge-
schäftlichen Kontakt i.S.d. § 311 Abs. 2 BGB gekommen, und der Unternehmer 
hat seine vertragsschlussbezogenen Pflichten nach §§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 312e 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1, 3 InfoV verletzt. 
Zudem ist die Anwendung der culpa in contrahendo nicht durch § 312e Abs. 3 
S. 2 BGB ausgeschlossen, da der Gesetzgeber die Verzögerung des Beginns der 
Widerrufsfrist ausdrücklich nicht als abgeschlossene Regelung verstanden wissen 
wollte.75 

                                         
74  Vgl. für den elektronischen Geschäftsverkehr Micklitz, VuR 2001, 71 (76); Grigoleit, WM 

2001, 597 (601); Brüggemeier/Reich, BB 2001, 213 (216); Spindler, MMR-Beilage 7/2000, 
4 (12); Hassemer, MMR 2001, 635 (639); a.A. Arnold in Dauner-Lieb/Arnold/Dötsch/Kitz, 
S. 288 f. Für Fernabsatzgeschäfte siehe Bülow/Artz, NJW 2000, 2049 (2055); Rath-
Glawatz/Dietrich, AfP 2000, 505 (509); Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1280); Palandt/Heinrichs, 
§ 312c Rn. 10; Roth, JZ 2000, 1013 (1016).  

75  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173. Entgegen der Stellungnahme des 
Ministerialdirigenten Weis auf der Regensburger Tagung (vgl. den Diskussionsbericht von 
Jansen in Ernst/Zimmermann, S. 611), wurde auf die Frage, »wie die im Entwurf 
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Gleichwohl ist das Gewähren eines solchen Ersatzanspruches nicht unbedenklich. 
Denn nach dem in § 249 S. 1 BGB verankerten Grundsatz der Naturalrestitution 
richtet sich der schadensrechtliche Anspruch des Verbrauchers auf eine Aufhe-
bung des Vertrages.76 Für die Lösung von Verträgen aufgrund von Will ens-
mängeln kennt das BGB jedoch den Weg der Anfechtung, deren in den §§ 119 
und 123 BGB normierte Voraussetzungen sich erheblich von jenen des Schadens-
ersatzanspruchs aus c.i.c. unterscheiden. Von Bedeutung sind diese Divergenzen 
zum einen hinsichtlich solcher Irrtümer, denen das Gesetz nach § 119 BGB die 
Anerkennung als Wil lensmangel versagt und bei denen ein Vorgehen nach § 123 
BGB am Nachweis einer vorsätzlichen Irrtumserregung durch den Vertragspartner 
scheitert. Zum anderen handelt es sich um Fälle, in denen der Anfechtungs-
berechtigte eine Erklärung innerhalb der Anfechtungsfrist versäumt hat. Im 
vorliegenden Zusammenhang geht es um letzteres. So wären die obigen Ausfüh-
rungen zum Erfordernis einer unverzüglichen Anfechtung nahezu Makulatur,77 
wenn dem Verbraucher daneben ein auf die Vertragslösung gerichteten Schadens-
ersatzanspruch gewährt würde, der zeitlich lediglich durch die dreijährige Verjäh-
rungsfrist des § 195 BGB begrenzt ware.  
 
Die sachgerechte Abgrenzung des schadensrechtlichen Aufhebungsanspruchs zu 
den Anfechtungstatbeständen ist seit langem Gegenstand eines intensiven 
Meinungsstreits in Rechtsprechung und Schrifttum, wobei im Blickpunkt des 
Disputs allerdings Beeinflussungen des Will ensbildungsprozesses einer Partei 
stehen, und nicht – wie hier – Irrtümer während des Erklärungsakts. Bei der 
Kodifikation der §§ 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB hat der Gesetzgeber das Problem 
zwar gesehen, er hat sich aber auf den Hinweis beschränkt, die weitere Klärung 

                                                                                                                                   
vorgesehenen Informationspflichten mit der Regelung der culpa in contrahendo verzahnt 
werden könnten« nicht weiter eingegangen. 

76  Der Erlass des Schuldrechtmodernisierungsgesetzes hat daran nichts geändert, vgl. Begrün-
dung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 162 f., 173 f.; MüKo/Emmerich, § 311 Rn. 117 ff. Eine 
Anwendung des § 282 BGB scheidet aus, da dieser das Erfüllungsinteresse gewährt, welches 
vom Schutzzweck der vorvertraglichen Aufklärungspflichten nicht grundsätzlich umfasst ist. 
Gegen eine Anwendung der §§ 323, 324 BGB (so Dauner-Lieb in Ernst/Zimmermann, 
S. 318, zu § 323 BGB-DiskE) bestehen ebenfalls erhebliche Bedenken. Die Verletzung 
vorvertraglicher Informationspflichten ist keine Pflicht aus einem gegenseitigen Vertrag und 
das verschuldensunabhängige Rücktrittsrecht ist insofern unpassend. Zwar ist die Kritik von 
Dauner-Lieb a.a.O. berechtigt, dass es angesichts einer umfassenden Neuregelung des 
Rücktrittsrechts fragwürdig erscheint, die Möglichkeit einer Vertragsauflösung kraft 
Naturalrestitution weiterhin offen zu halten. Dies entspricht aber zweifellos dem Wil len des 
Gesetzgebers. 

77  Relevanz behielten sie lediglich für diejenigen Fälle, in denen der Unternehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.  
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der mit dem Rechtsinstitut der culpa in contrahendo verbundenen Fragen solle 
dem Diskurs in Rechtsprechung und Literatur überlassen bleiben.78 Damit lässt 
sich nicht mehr vertreten, dass ein Zurückgreifen auf den schadensrechtlichen 
Aufhebungsanspruch ausgeschlossen sei, weil der historische Gesetzgeber mit den 
Anfechtungstatbeständen einen abgeschlossenen Regelungskomplex normiert 
habe.79  
 

b) Er fordernis einer Einschränkung des schadensrechtlichen Aufhebungs-
anspruchs 

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob nicht zu den Tatbestandsvoraussetzungen 
einer Vertragsaufhebung aus c.i.c. weitere Kriterien hinzutreten müssen, um eine 
Aushöhlung des Anfechtungsrechts zu vermeiden. Oder, anders formuliert, ob ein 
Anspruch auf Auflösung des Vertrages bei durch die Gegenpartei (mit-) 
veranlassten Wil lensmängeln tatsächlich durchweg sachgerecht ist. In der 
Literatur wird dies teilweise unter Hinweis auf Gerechtigkeitserwägungen und 
rechtsökonomische Überlegungen bejaht.80  
 
Diesen Betrachtungen wird jedoch häufig ein zu enger Blickwinkel zugrunde-
gelegt: 
 

aa) Erheblichkeitsanforderungen  

Im Zentrum der Erwägungen stehen oftmals die von der Rechtsprechung 
entwickelten Aufklärungspflichten aus Treu und Glauben. Eine Aufklärungs-
pflicht aus § 242 BGB besteht nur hinsichtlich solcher Umstände, welche 
offenkundig für den Erklärenden von ausschlaggebender Bedeutung sind. Dage-
                                         
78  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, 161 ff . Kritisch bezüglich dieser »Blankett-

ermächtigung« Dauner-Lieb in Ernst/Zimmermann, S. 316 ff.; Fleischer in Schulze/Schulte-
Nölke, S. 262. Zu Bestrebungen der europäischen Vereinheitlichung siehe Wolf, in Basedow: 
Europäische Vertragsvereinheitlichung, S. 99 ff. 

79  So zum früheren Recht eindringlich Lieb, FS Medicus, S. 342; ferner Esser/Schmidt, 
Schuldrecht I/2, § 29 II 5. a). Anders die h.M. zum früheren Recht, siehe Larenz, 
Schuldrechts I, § 9 I (112f.); Fikentscher, Schuldrecht, Rn. 69; Staudinger/Löwisch, 13. A., 
vor § 275 Rn. 79, 94; Canaris, AcP 200 (2000), 273 (306 ff.); Stoll , FS Deutsch, S. 361 ff.; 
Tiedke, DNotZ 1998, 355 (355f.); Schubert, AcP 168 (1968), 470 (505 ff.); Imping, MDR 
1998, 27. 

80  Fleischer, AcP 200 (2000), 91 (101) m.w.N.; Lorenz, ZIP 1998, 1053 (1056). Eine analoge 
Anwendung des § 123 BGB bei fahrlässigen Will ensbeeinflussungen durch den Erklärungs-
empfänger vertritt Grigoleit, Vorvertragliche Informationshaftung, S. 137 ff.; zu einem 
ähnlichen Ergebnis gelangt MüKo/Kramer, § 119 Rn. 110 ff., durch Auslegung des § 119 
BGB unter Zugrundelegung des Gedankens der vertraglichen Risikotragung. 
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gen betriff t nicht jedes falsche Informationsverhalten eines Verhandlungspartners 
– angesichts der Vielzahl im Rahmen eines Vertragsschlusses verhandelten 
Aspekte – einen Umstand, welcher für den Gegenüber evident von besonderem 
Interesse ist.81 Dies triff t in besonderem Maße auf einen Verstoß gegen abstrakt 
festgelegte gesetzliche Aufklärungspflichten zu. 
 

bb) Gerechtigkeitserwägungen 

Sofern die Haftung für eine fahrlässig nachteili ge Beeinflussung des Gegenübers 
mit Gerechtigkeitserwägungen begründet wird, wird den Überlegungen im Regel-
fall das Stereotyp eines »schuldhaft handelnden Vertragspartners und seines 
schuldlos irregeführten Kontrahenten«82 zugrundegelegt. Dieses Bild ist jedoch 
nicht verallgemeinerungsfähig. Vielmehr entspricht es der Lebenserfahrung, dass 
Missverständnisse häufig auf beidseitig nachlässigem Verhalten gründen. Sind 
beispielsweise die Äußerungen eines der Kontrahenten widersprüchlich, so stellt 
es ein sorgfaltswidriges Verhalten der anderen Seite dar, sich lediglich auf die für 
ihn positiven Informationen zu verlassen, ohne den Vertragspartner um eine 
Klärung zu bitten. Ein Paradebeispiel für beidseitig nachlässiges Verhalten stell t 
die Abgabe einer irrtumsbehafteten Will enserklärung im elektronischen 
Geschäftsverkehr durch einen Verbraucher dar, sofern der Unternehmer seinen 
Pflichten aus § 3 Nr. 1 und 3 InfoV nicht nachgekommen ist. Hätte der 
Verbraucher die ihm anzuratende Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten an den Tag 
gelegt, so wäre ihm aufgefallen, dass sein Gegenüber sein Verhalten als Wil lens-
erklärung verstehen würde oder er hätte seinen Eingabefehler erkannt. Von einer 
»Schuldlosigkeit« des Erklärenden kann hier nicht gesprochen werden. 
 

cc) Rechtsökonomische Gesichtspunkte 

Auch rechtsökonomische Aspekte bieten keinen durchweg tragfähigen Sachgrund 
für eine Haftung für fahrlässig irrtumserregendes Verhalten vor Vertragsschluss. 
Sofern sich die Information auf den Vertragsgegenstand bezieht, ist es zweifellos 
dem Anbieter der Leistung in aller Regel zu geringeren Kosten möglich, 
Informationen zu sammeln und seinem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen 
(cheapest cost avoider).83 Im Hinblick auf andere Umstände, welche für die 
Will ensbildung des Gegenübers von Entscheidung sein mögen (etwa die zukünf-

                                         
81  Vgl. im Hinblick auf § 459 BGB a.F. Willemsen, AcP 182 (1982), 515 (519). 
82  Beispielsweise Fleischer, AcP 200 (2000), 91 (101). 
83  Fleischer, AcP 200 (2000), 91 (101 f.) m.w.N. 
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tige Preispolitik eines Herstellers oder allgemeine gesellschaftliche Entwick-
lungen), triff t dies nur in eingeschränktem Maß oder überhaupt nicht zu.  
 

c) Geeignetes Abgrenzungskr iterium 

Die vorstehenden Überlegungen zeigen, dass eine einschränkungslose Anwendung 
der Grundsätze der culpa in contrahendo auf fahrlässige Beeinflussungen der 
Will ensausübung des Verhandlungspartners nicht sachgerecht ist. Im Folgenden 
werden daher die Möglichkeiten einer Einschränkung erörtert. 
 

aa) Das Er fordernis eines Vermögensschadens 

So hat sich im Jahre 1997 der Fünfte Senat des BGH um eine Präzisierung des 
Verhältnisses der Anfechtung zur c.i.c. bemüht.84 In der Urteilsbegründung betont 
der erkennende Senat die unterschiedlichen Schutzrichtungen und Tatbestands-
voraussetzungen von Anfechtung und culpa in contrahendo. Er legt dar, dass die 
Anfechtungsrechte die freie Selbstbestimmung auf rechtsgeschäftlichem Gebiet 
schützen und somit unabhängig vom Eintritt eines Vermögensschadens bestehen. 
Demgegenüber setze der schadensrechtliche Aufhebungsanspruch ausnahmslos 
den Nachweis eines wirtschaftlich nachteili gen Vertragsschlusses und somit das 
Vorliegen eines Vermögensschadens im Sinne der Differenzhypothese voraus.85 In 
Orientierung an der strafrechtlichen Beurteilung nimmt der Senat jedoch auch bei 
wirtschaftlicher Gleichwertigkeit der ausgetauschten Leistungen einen Vermö-
gensschaden an, sofern die Leistung für die Zwecke des »Geschädigten« nicht voll 
brauchbar ist und auch die Verkehrsanschauung bei Berücksichtigung der ob-
waltenden Umstände den Vertragsschluss als unvernünftig und somit nachteil ig 
ansieht. 
 
Diese Abgrenzung ist im Schrifttum heftig kritisiert worden86 und wird nicht von 
 

                                         
84  BGH, JZ 1998, 1173 (1174). 
85  Ebenso BGH NJW 1998, 898 (899). Zustimmend Lieb, FS Medicus, 339; Tiedke, DNotZ 

1998, 355 (357); Imping, MDR 1998, 27. Für die Voraussetzung eines konkreten 
Vermögensschadens, welcher bei objektiv werthaltigen Verträgen fehlen soll, auch Schubert, 
AcP 168 (1968), 470 (506 f.); Staudinger/Dilcher, 13. A., § 123 Rn. 47; Soergel/Wiedemann, 
12. A., Vor § 275 Rn. 199, anders nun jedoch Wiedemann, JZ 1998, 1176 f. 

86  Medicus, Anmerkung zu LM § 249 (A) BGB Nr. 113; Lorenz, ZIP 1998, 1053 (1055f.); 
Wiedemann, JZ 1998, 1176 (1177); Fleischer, AcP 200 (2000), 91 (110 ff.). 
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allen Senaten des BGH geteilt .87 Die Kritik bemerkt zunächst zutreffenderweise, 
dass der hier interessierende schadensrechtliche Aufhebungsanspruch einen Fall 
der Naturalrestitution darstellt und daher keinen Vermögensschaden erfordert.88 
Der Ersatz immaterieller Schäden ist nach § 253 BGB lediglich ausgeschlossen, 
sofern der Geschädigte Ersatz in Geld fordert. Der Fünfte Senat bleibt die 
Erklärung schuldig, was gegen die Anwendung dieser anerkannten schadens-
rechtlichen Grundsätze spricht; vielmehr hinterlässt die Lektüre des Urteils den 
Eindruck, dass unzulässigerweise der Begriff des »Schadens« (d.h. der 
unfreiwilli gen Einbuße eines Rechtsguts) mit dem Begriff des »Vermögens-
schadens« gleichgesetzt wird.89 Der maßgebliche Schaden liegt jedoch in der 
Einbuße jenes Rechtsguts, dessen Schutz die den Anspruch aus culpa in 
contrahendo begründende Pflicht bezweckt. Schutzgut sowohl der Aufklärungs-
pflichten aus § 242 BGB als auch der gesetzlichen Verbraucherinformations-
pflichten ist die störungsfreie Wil lensausübung des Vertragspartners.90 Der 
»Schaden«, dessen Vorhandensein der Fünfte Senat so vehement fordert, liegt also 
in der Beeinträchtigung der Selbstbestimmung des Vertragspartners, nicht in einer  

                                         
87  Vgl. die Entscheidung des VII . Senats vom 7. 9. 2000, abgedruckt in NJW 2001, 436 (438). 

Ob das Vorliegen eines Vermögensschadens eine Anspruchsvoraussetzung darstellt, war 
nicht entscheidungserheblich, wurde vom Senat jedoch ausdrücklich als »zweifelhaft« 
bezeichnet. Die Entscheidung des VI. Senats vom 16. Januar 2001, abgedruckt in WM 2001, 
457 (458) geht auf das Erfordernis eines Vermögensschadens überhaupt nicht ein. 

88  Fleischer, AcP 200 (2000), 91 (110); Medicus, Anmerkung zu LM § 249 (A) BGB Nr. 113; 
ders., Bürgerliches Recht, Rn. 150. 

89  BGH, JZ 1998, 1173 (1174): »[...] die Rückgängigmachung nach c.i.c.-Grundsätzen oder 
aufgrund deliktsrechtlicher Normen verlangt auf der Tatbestandsseite den Eintritt eines 
Schadens. Will man diese Unterschiede nicht verwischen und zudem die für Schadensersatz-
ansprüche anerkannten Grundsätze aufgeben, so wird man an der Voraussetzung festhalten 
müssen, dass die Rückgängigmachung des Vertrages von einem durch die im Verhandlungs-
stadium begangene schuldhafte Sorgfaltspflichtverletzung entstandenen Vermögensschaden 
abhängt.« 

90  Dies zeigt sich auch an einer Formulierung in der nachfolgenden Entscheidung des Fünften 
Senats, abgedruckt in NJW 1998, 898 (900): »Der Schaden ist vielmehr an dem 
ungerechtfertigt hervorgerufenen Vertrauen zu messen [...]«. Dass die Selbstbestimmung 
Schutzgut der vorvertraglichen Aufklärungspflichten ist, konzediert selbst Lieb, der zu den 
schärfsten Kritikern eines aus c.i.c. hergeleiteten Aufhebungsanspruchs gehört, vgl. Lieb, FS 
Medicus, S. 343 und 346. Siehe weiterhin die Ausführungen von Lorenz, ZIP 1998, 1053 
(1055f.); Fleischer, AcP 200 (2000), 91 (113); Wiedemann, JZ 1998, 1176 (1177); Stoll, FS 
Deutsch, S. 365f. m. Fn. 15. In eine ähnliche Richtung zielend Canaris, AcP 200 (2000), 273 
(314), welcher als Schutzgut der c.i.c. vertragskonforme Parteivorstellungen begreift; vgl. 
auch Willemsen, AcP 182 (1982), 515 (523): c.i.c. als Schutzinstrument zur Herstellung 
eines fairen Interessenausgleichs. 
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Vermögenseinbuße.91 
 
Wie wenig geeignet das Vorliegen eines Vermögensschadens als Haftungsvoraus-
setzung der culpa in contrahendo geeignet ist, zeigt sich gerade bei Verstößen 
gegen die hier interessierenden Unternehmerpflichten aus §§ 312c Abs. 1 S. 1 
Nr. 1, 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1 und 3 
InfoV. Diese Pflichten sollen auf den Erklärungsakt bezogene Irrtümer aus-
schließen, vollkommen unabhängig von der wirtschaftlichen Werthaltigkeit der 
aus den Irrtümern resultierenden Verträge. Für einen mit fehlendem Erklärungs-
bewusstsein oder im Erklärungsirrtum handelnden Verbraucher stellt sich 
jeglicher Vertrag als nachteili g in Form einer ungewollten Vermögensdisposition 
dar, unabhängig davon, ob sich dieser nach objektiven Gesichtspunkten auf sein 
Vermögen ungünstig auswirkt. Durchlaufen verschiedene Verbraucher einen vom 
Unternehmer standardisierten und daher mit identischen Pflichtverstößen 
behafteten Vertragsschlussprozess, so wäre es sachwidrig, einen etwaigen 
Aufhebungsanspruch aus den §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1, 249 BGB 
von der Werthaltigkeit der jeweili gen Transaktion abhängig zu machen.  
 

bb) Garantenstellung des Verhandlungspartners 

Richtigerweise muss die Abgrenzung zwischen einer Beeinflussung des Gegen-
übers, welche einen schuldrechtlichen Aufhebungsanspruch auslöst, und einer 
insoweit unmaßgeblichen fahrlässig falschen oder unterlassenen Information an 

                                         
91  Geradezu bestätigt wird dies durch den »Griff in die Trickkiste« (Lorenz, ZIP 1998, 1053 

(1055)), zu welchem sich der Fünfte Senat genötigt fühlt, um den geforderten 
Vermögensschaden im zu entscheidenden Sachverhalt zu begründen. Im Rahmen einer 
»normativen Kontrolle« der Differenzhypothese erachtet er die Frage nach der objektiven 
Werthaltigkeit der ausgetauschten Leistungen aus zweierlei Erwägungen für unmaßgeblich. 
Zum einen könne angesichts der beschränkten finanziellen Verhältnisse der Kläger bereits in 
der Beeinträchtigung ihrer Vermögensdisposition (durch eine finanzielle Belastung von 
monatlich DM 200,-) ein Vermögensschaden gesehen werden. Zum anderen – und hierauf 
stützt sich schließlich die Entscheidung – könne dieser bereits darin liegen, dass die 
Aufwendungen des Klägers nicht durch die Wertsteigerungen des erworbenen Objekts 
kompensiert würden. Bei dieser Betrachtung wird der durch die Kläger erzielte Vorteil – 
nämlich ein Vermögenszuwachs im Wert einer Eigentumswohnung – vollkommen ignoriert. 
Mag der Fünfte Senat des BGH also zunächst abstrakt das Erfordernis eines Vermögens-
schadens aufgestellt haben – in der Sache hat er einen Schutz für die Erwartung der Kläger 
ausgesprochen, eine Eigentumswohnung im Wert von DM 80.000,- ohne jeglichen Einsatz 
eigener finanzieller Mittel erwerben zu können. Vgl. Medicus, Anmerkung zu LM § 249(A) 
BGB Nr. 113; Lieb, FS Medicus, S. 340; Fleischer, AcP 200 (2000), 91 (113); Lorenz, ZIP 
1998, 1053 (1055). 
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der Frage ansetzen, ob es überhaupt zu einer Beeinträchtigung der wirtschaftlichen 
Selbstbestimmung der beeinflussten Vertragspartei gekommen ist.  
 
Zu den Grundsätzen der Selbstbestimmung zählt, dass prinzipiell j eder Teilnehmer 
am Rechtsverkehr selbst für seine Informationsbeschaffung, Wil lensbildung und 
Willensäußerung verantwortlich ist. Teil der Entschließungsfreiheit ist daher die 
Verarbeitung und Gewichtung von Information sowie die Einschätzung der 
Vertrauenswürdigkeit des Informanten. Auch die Anbahnung geschäftlichen Kon-
takts enthebt einen Marktteilnehmer nicht von der Verantwortung, zu entscheiden, 
ob der Sachkunde und dem Urteilsvermögen des Gegenübers besonders zu 
vertrauen sei.92 Zudem ist es gerade ein Kennzeichen der privatautonomen 
Vertragsgestaltung, dass jede Seite bemüht ist, ihre eigenen Interessen in den 
Vordergrund zu stellen. Es entspricht daher der Verkehrsauffassung, dass die 
Angaben eines künftigen Vertragspartners eher als subjektiv gefärbt, denn als 
besonders vertrauenswürdig einzuschätzen sind.93  
 
Will man nun in der Beeinflussung einer Vertragspartei durch ihren Kontrahenten 
einen Eingriff in deren Selbstbestimmung sehen, so reicht hierzu die alleinige Tat-
sache, dass bestimmte Informationen mangelhaft oder gar nicht erteilt wurden, 
nicht aus. Die Bewertung der zur Verfügung stehenden Information ist Teil der 
rechtsgeschäftlichen Entschließungsfreiheit, unabhängig davon, ob sie von dem 
Vertragspartner oder einem Dritten bereitgestellt wurde. Um von einem Schaden 
in Form einer Einbuße der Selbstbestimmung zu sprechen, bedarf es eines über die 
reine Tatsache der Anbahnung von Vertragsverhältnissen hinaus reichenden Be-
gründungsaufwands. 
 
Entscheidend ist, in welchem Maße der Vertragspartner, welchem die Irreführung 
zur Last fällt , die Verantwortung für den Entschluss der anderen Partei entweder 
übernommen hat oder diese ihm übertragen wurde.94 Es handelt sich somit um 
eine Art Garantenstellung,95 welche sich aus Gesetz, dem Verhältnis der 

                                         
92  So zutreffend hinsichtlich des Kriteriums der Eignung für besondere Verwendungszwecke 

als Maßstab der vertragsgemäßen Beschaffenheit Schlechtriem in Ernst/Zimmermann, 
S. 215.  

93  Medicus, Jus 1965, 209 (213). 
94  Für eine Mitverantwortung der anderen Partei als tragendes Kriterium, allerdings verbunden 

mit den inhaltlichen Anforderungen an Beschaffenheitsvereinbarungen Canaris, AcP 200 
(2000), 273 (307 ff.). Ähnlich, wenn auch auf die Vermögensinteressen der irrenden Partei 
bezogen, Dauner-Lieb in Ernst/Zimmermann, S. 320. 

95  Medicus, AT, Rn. 450; Grigoleit, NJW 2002,1151 (1156); Gottwald, JuS 1982, 877 (881); in 
diese Richtung auch Willemsen, AcP 182 (1982), 515 (540). 
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Vertragsparteien zueinander sowie dem jeweili gen Zugang zu Informationen 
ergeben kann. In Betracht kommt etwa die Vertrauensprägung des Rechtsverhält-
nisses, ein den Vertragsverhandlungen anhaftendes Beratungselement, besonderes 
Informationspotential hinsichtlich vertragsrelevanter Umstände auf der einen und 
entsprechender Informationsbedarf auf der anderen Seite, sowie die offen gelegte 
Erheblichkeit gewisser Umstände für die Will ensbildung des Vertragspartners. All 
dies sind Kriterien, welche die Rechtsprechung in unzähligen Entscheidungen für 
die Bejahung einer Aufklärungspflicht aus Treu und Glauben herangezogen hat. In 
gleicher Weise müssen diese Anforderungen gelten, soll eine Verantwortung für 
fahrlässiges Informationsverhalten in anderen Situationen begründet werden. 
 
Eine so ausgestaltete Einschränkung der Haftung aus c.i.c. führt nicht nur zu 
sachgerechten Ergebnissen im Einzelfall, sondern schaff t auch einen angemes-
senen Ausgleich zwischen dem Gesetzestext und rechtspoli tischen Erwägungen. 
Einerseits vermeidet sie die völli ge Aushöhlung des Prinzips der Selbstverant-
wortung, welche das Fundament der §§ 119 bis 123 BGB bildet. Zum anderen 
erlaubt sie die Berücksichtigung des sich verändernden gesellschaftlichen Infor-
mationsparadigmas96 und den damit verbundenen Erwartungen an vorvertragliche 
Loyalität.  
 

d) Anwendung auf die ver tragsschlussbezogenen Transparenzpflichten im 
elektronischen Geschäftsverkehr  

Es bleibt zu prüfen, ob die Unternehmerpflichten nach § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 
§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1 und 3 InfoV 
zu einer Verschiebung der Verantwortungssphären in dem oben beschriebenen 
Sinne führen. Die Annahme einer Garantenstellung aus Gesetz für eine irrtums-
freie Wil lenserklärung des Gegenübers liegt zweifelsohne nahe, ist aber gleich-
wohl abzulehnen.97 
 
Mit Erlass der genannten Bestimmungen hat der Gesetzgeber darauf reagiert, dass 
die Abgabe einer Will enserklärung im elektronischen Geschäftsverkehrs ein 
erhöhtes Risiko für das Auseinanderfallen von Will e und Erklärung birgt. Gleich-
wohl ändern die besonderen Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr nichts 
daran, dass sowohl Erklärungsirrtümer als auch ein fehlendes Erklärungsbewusst-
sein grundsätzlich im Verantwortungsbereich des Erklärenden liegen. Wer im 

                                         
96  Siehe hierzu Fleischer, AcP 200 (2000), 91 (99 ff.); Reuter, AcP 189 (1989), 199, (218 f.). 
97  A.A. Grigoleit, WM 2001, 597 (601); ders., NJW 2002, 1151 (1157); Hassemer, MMR 

2001, 635 (639); Palandt/Heinrichs, § 312e Rn. 11; Lütcke, § 312e Rn. 63. 
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WWW ein Formular ausfüllt , in dessen eigenem Interesse liegt es, zu  prüfen, ob 
die Eintragungen seinem Wil len entsprechen. Wem objektiv erkennbar ist, dass 
seinen Handlungen Rechtswirkungen beigemessen werden können, der trägt die 
Verantwortung dafür, sich entsprechend sorgfältig zu verhalten. 
 
Dass der Unternehmer durch eine Befolgung seiner gesetzlichen Pflichten zur 
Aufklärung eines auf Verbraucherseite entstandenen Irrtums hätte beitragen 
können, rechtfertigt es, ihm den Ersatz seines Vertrauensschadens nach § 122 
Abs. 1 BGB zu versagen. Der Pflichtverstoß begründet jedoch keine ausreichende 
Einwirkungsmöglichkeit auf die Selbstbestimmung des Verbrauchers, um eine 
Garantenstellung des Unternehmers in dem oben ausgeführten Sinne annehmen zu 
können. 
 
Damit scheidet ein Anspruch des Verbrauchers auf Auflösung des Vertrages aus 
den §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 aus.98 Dem Verbraucher ist es vielmehr 
zuzumuten, seine Wil lenserklärung nach § 119 Abs. 1 BGB (analog) anzufechten. 
 

4. Fazit 

Gibt der Verbraucher im elektronischen Geschäftsverkehr eine Wil lenserklärung 
ohne Erklärungsbewusstsein ab oder ist seine Erklärung mit einem Erklärungs-
irrtum behaftet, steht ihm die Möglichkeit der Anfechtung nach § 119 Abs. 1 BGB 
offen. Ein Verstoß des Unternehmers gegen die §§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 312e 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1 und 3 InfoV 
rechtfertigt eine wohlwollende Auslegung des Erfordernisses der »unverzüg-
lichen« Anfechtung nach § 121 Abs. 1 BGB. Darüber hinaus führt die Pflichtver-
letzung des Unternehmers zu einem Ausschluss seines Ersatzanspruchs aus § 122 
Abs. 1 BGB oder §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB. Die Rückabwick-
lung bereits ausgetauschter Leistungen richtet sich nach Bereicherungsrecht. Die 
Erklärung der Anfechtung kann für den Verbraucher günstiger sein als die Aus-
übung eines Widerrufsrechts nach § 355 BGB. 
 
Ein Anspruch auf Aufhebung des Vertrages nach den Grundsätzen der culpa in 
contrahendo steht dem Verbraucher nicht zu. Die Nichtbeachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen räumt dem Unternehmer keine ausreichende Einwirkungsmöglich-

                                         
98  Im Ergebnis ebenso Arnold in Dauner-Lieb/Arnold/Dötsch/Kitz, S. 288 f., allerdings mit der 

Begründung, im Stadium der Vertragsanbahnung bestehende Pflichten könnten sich »nicht 
aus dem Gesetz ergeben, sondern nur aus einer Auslegung im Einzelfall«. 
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keit auf die Selbstbestimmung des Verbrauchers ein, um von einen »Schaden« 
i.S.d. § 280 Abs. 1 BGB sprechen zu können.  
 
 
VI . Rechtsfolgen der fehlenden unverzüglichen Zugangsbestätigung  

1. Vorbemerkung 

Die bisherigen Ausführungen bezogen sich auf Irrtümer des Verbrauchers, welche 
der Abgabe seiner Bestellung vorgelagert waren. Das Versäumnis des Unter-
nehmers, seinem Kunden eine unverzügliche Zugangsbestätigung i.S.d. § 312e 
Abs. 1  S. 1 Nr. 3 BGB zukommen zu lassen, kann dagegen die irrtümliche An-
nahme des Kunden zur Folge haben, dass ein Zugang seiner Wil lenserklärung 
nicht erfolgt sei.99 Die natürliche Reaktion in dieser Situation besteht darin, eine 
erneute und somit doppelte Bestellung bei demselben Unternehmer abzugeben,100 
ein ähnliches Rechtsgeschäft mit einem anderen Anbieter abzuschließen oder 
vollkommen anders zu disponieren. Hält nun der Unternehmer den Verbraucher an 
seiner ursprünglichen Wil lenserklärung fest, stellt sich die Frage nach den dem 
Verbraucher offen stehenden Rechtsbehelfen. 
 
Zur Klarstellung sei erneut darauf hingewiesen, dass nach der hier vertretenen 
Ansicht die nachträgliche »Erfüllung« (§ 312e Abs. 3 S. 2 BGB) der unverzüg-
lichen Bestätigungspflicht in einer Mitteilung liegt, welche dem Verbraucher 
verdeutlicht, dass der Unternehmer seine Bestellung erhalten hat bzw. den Vertrag 
als geschlossen betrachtet. Ein Verstoß gegen § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB ist 
daher in der Mehrzahl der Fälle nicht geeignet, den Beginn der Widerrufsfrist 
wesentlich hinauszuzögern.101  
 

2. Anfechtung einer der Will enserklärungen nach § 119 Abs. 1 BGB 

Gibt der Verbraucher aufgrund seiner vermeintlich fehlgegangenen Bestellung 
eine erneute Wil lenserklärung gegenüber demselben Unternehmer ab, so ist er 
berechtigt, diese Erklärung nach § 119 Abs. 1 BGB wegen eines Irrtums über den 
Erklärungsinhalt anzufechten. Der Erklärende vermeint hier, durch die zweite 
Abgabe der Erklärung die erste Vornahme der Bestellung zu verdeutlichen bzw. 

                                         
99  Etwa, wenn nach Anklicken des Buttons »Bestellen« anstatt einer Zugangsbestätigung 

erneut die Seite mit der bereits ausgefüllten Eingabemaske aufgebaut wird. 
100  Vgl. den Erfahrungsbericht von Testkäufern in der Studie Consumers International, Should I 

Buy?, S. 23. 
101  Ausführlich supra III . 5.  
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die Erklärung nun tatsächlich abzugeben; er irrt folglich über die Bedeutung oder 
Tragweite seiner Erklärung. Der Weg über die Anfechtung hil ft dem Verbraucher 
freil ich nicht, wenn er aufgrund der scheinbar fehlgeschlagenen Erklärung ander-
weitig disponiert hat. 
 

3. Schadensersatzanspruch aus §§ 241 Abs. 2, 280 Abs. 1, 249 BGB 

a) Anspruchsgrundlage und Verschulden 

Es bleibt die Möglichkeit eines Schadensersatzanspruchs gemäß den §§ 280 
Abs. 1, 241 Abs. 2, 249 S. 1 BGB. Ob es sich hierbei um einen Anspruch aus 
Vertrag oder aus culpa in contrahendo102 handelt, bestimmt sich danach, ob mit 
der Bestellung des Verbrauchers bereits ein Vertrag zwischen den Parteien 
zustande kam oder ob der Verbraucher lediglich einen Antrag i.S.d. § 145 BGB 
abgegeben hat. Die fehlende Programmierung der Zugangsbestätigung wird der 
Unternehmer im Regelfall zu vertreten haben. Für Kommunikationsschwierig-
keiten, welche außerhalb seiner Sphäre liegen – etwa Server-Probleme aufgrund 
unerwartet hoher Zugriffszahlen – hat er jedoch nicht einzustehen.103 Hier hat sich 
das generelle Kommunikationsrisiko des Internets realisiert, welches von jedem 
Teilnehmer am elektronischen Geschäftsverkehr selbst zu tragen ist. Durch die 
Fehlermeldung seines Browsers ist der Verbraucher in diesem Fall ausreichend 
geschützt. Es ist ihm in diesem Fall zuzumuten, vorsichtshalber von weiteren 
Vertragsschlüssen abzusehen bzw. beim Unternehmer nachzufragen, ob die 
Bestellung zugegangen ist. 
 

b) Vorliegen eines Schadens 

Anders als § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1 und 3 InfoV 
begründet § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB eine Garantenstellung des Unternehmers 
hinsichtlich der rechtsgeschäftlichen Entschließungsfreiheit seiner Kunden. 
 
Eine Bestätigung der Bestellung ist im elektronischen Geschäftsverkehr deshalb 
geboten, weil der ordnungsgemäße Transport von Erklärungen im Vergleich zu 
herkömmlichen Kommunikationsmethoden besonders unsicher erscheint. Zudem 
ist die elektronische Zugangsbestätigung weder zeit- noch kostenintensiv. Aus 
diesen Gründen hat sich eine Bestätigung der Bestellung für Vertragsschlüsse im 

                                         
102  So Dörner, AcP 202 (2002), 363 (379). 
103  Das Risiko des Datentransfers trägt ohnehin der Verbraucher, da eine Webseite »unter 

gewöhnlichen Umständen« abgerufen werden kann (§ 312e Abs. 1 S. 2 BGB), wenn der 
Server des Unternehmers sie bereithält, vgl. § 5 III . 3. d. 
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WWW bereits vor Erlass der gesetzlichen Bestimmungen eingebürgert.104 Ein 
Verbraucher ist daher sowohl aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung des Unter-
nehmers als auch aufgrund der Verkehrsüblichkeit berechtigt, im Fall des Fehlens 
einer Zugangsbestätigung davon auszugehen, dass seine Wil lenserklärung nicht 
zugegangen ist.  
 
§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB begründet folglich eine Verantwortung des 
Unternehmers für Irrtümer des Verbrauchers, welche aus der fehlenden 
Zugangsbestätigung resultieren. Ein Schaden in Form einer Beeinträchtigung der 
rechtsgeschäftlichen Entschließungsfreiheit liegt vor, wenn die fehlende Zugangs-
bestätigung kausal für weitere Vermögensdispositionen des Verbrauchers war. 
 

c) Mitverschulden des Verbrauchers 

Da die Pflicht zur Zugangsbestätigung der Vermeidung von Irrtümern des 
Verbrauchers dient, kann ihm sein Irrtum nicht als Mitverschulden an der 
Schadensentstehung nach § 254 Abs. 1 BGB zur Last gelegt werden. Steht dem 
Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 355 Abs. 1 BGB zu, bedeutet aber 
möglicherweise die Nichtausübung dieses Gestaltungsrechts einen Verstoß des 
Verbrauchers gegen seine Obliegenheit zur Schadensminderung nach § 254 Abs. 2 
BGB. 

• Sofern der Verbraucher irrtümlich eine doppelte Bestellung bei demselben 
Anbieter abgegeben hat, ist ihm der Widerruf einer der beiden Erklärungen 
ohne weiteres zuzumuten, da der Irrtum spätestens mit Erhalt der zweiten 
Ware offenbar wird. Der Ersatzanspruch beschränkt sich auf ihm eventuell 
auferlegte Versand- und Rücksendekosten. 

• Hat die Nichterteilung der Zugangsbestätigung zu einem Vertragsschluss mit 
einem anderen Anbieter geführt, kann dem Verbraucher dagegen ein feh-
lender Widerruf der ursprünglichen Bestellung nicht ohne weiteres zur Last 
gelegt werden. Hier erkennt er seinen Irrtum möglicherweise erst mit der 
Anlieferung der zweiten Bestellung, und die Konfusion lässt sich unter 
Umständen nicht innerhalb der dann verbleibenden regulären Widerrufsfrist 
klären. 

                                         
104  Nach einer Studie von Consumers International, welche Ende 2000 / Anfang 2001 

durchgeführt wurde, gaben 93,5 % der weltweit besuchten Websites eine Zugangs-
bestätigung. Von den 22 deutschen Websites der Untersuchung erteilten sogar 100 % eine 
Zugangsbestätigung, vgl. Consumers International, Should I Buy?, S. 37. 
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• Schließlich ist der Verbraucher aus Gründen der Schadensminderung nicht 
verpflichtet, sein Widerrufsrecht hinsichtlich des zweiten, mit einem anderen 
Anbieter eingegangenen Vertrages auszuüben. Eine derartige Interpretation 
der Schadensminderungspflicht würde den Interessen des Rechtsverkehrs 
widersprechen, da der zweite Anbieter in diesem Fall mit den Konsequenzen 
des Pflichtverstoßes des ersten Unternehmers belastet würde.  

 

d) Inhalt des Schadensersatzanspruchs 

Der Verbraucher ist in die Position zu versetzen, in welcher er sich befände, hätte 
der Unternehmer seiner Pflicht zur unverzüglichen Zugangsbestätigung genügt 
(§ 249 S. 1 BGB). Dies ist unproblematisch, sofern die fehlende Zugangs-
bestätigung den Verbraucher dazu veranlasst hat, eine erneute Bestellung bei 
demselben Anbieter vorzunehmen. Hier richtet sich der Schadensersatzanspruch 
auf die Aufhebung des späteren Vertrages. Anders ist dies, wenn sich der Verbrau-
cher im Anschluss an den vermeintlich gescheiterten Vertragsschluss mit dem 
ersten Unternehmer einem anderen Anbieter zugewandt hat. Eine getreue Anwen-
dung der Naturalrestitution führt zu einem Festhalten an dem ursprünglichen 
Vertrag bei gleichzeitigem Anspruch des Verbrauchers, dass er von der gegenüber 
dem Dritten eingegangenen Verbindlichkeit freigestellt werde. In der Regel wird 
es hier im beidseitigem Interesse von Unternehmer und Verbraucher liegen, 
stattdessen eine einvernehmliche Einigung auf Aufhebung des zwischen ihnen 
geschlossenen Vertrags zu erzielen.  
 
Es mag allerdings im Einzelfall auch im Interesse des Verbrauchers liegen, an dem 
Vertrag mit dem Unternehmer festzuhalten und die Freistellung von der dem 
Dritten gegenüber eingegangenen Verpflichtung zu fordern – etwa, wenn dem 
Verbraucher der Vertragspartner oder die Konditionen des ersten Vertrags-
schlusses besser zusagen. Meines Erachtens ist der Unternehmer berechtigt, ein 
entsprechendes Verlangen des Verbrauchers zurückzuweisen. § 312e Abs. 1 S. 1 
Nr. 3 BGB soll den Unternehmerkunden vor doppelten Vermögensdispositionen 
schützen, nicht den Abschluss von günstigen Verträgen gewährleisten. Nach dem 
vermuteten Scheitern seiner ersten Bestellung hat sich der Verbraucher autonom 
für den Abschluss des zweiten Vertrages entschieden. Die mit dieser Entscheidung 
verbundenen Risiken und Kosten kann er nicht nachträglich auf denjenigen Unter-
nehmer verlagern, mit welchem er zuerst kontrahieren wollte.  
 
Der Verbraucher ist damit letztlich berechtigt, die Auflösung des mit dem Unter-
nehmer geschlossenen Vertrages aus § 249 S. 1 BGB zu verlangen. Hat er den 
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Vertrag widerrufen, so richtet sich sein Anspruch auf den Ersatz eventueller 
Versand- und Rücksendekosten. Nach den Grundsätzen der Naturalrestitution ist 
der Leistungsort für die Rückgabe des Vertragsgegenstands derjenige Ort, an 
welchen der Unternehmer die Ware versandt hat. Auch hier erscheint es jedoch 
aus praktischen Erwägungen heraus sinnvoll, § 357 Abs. 2 S. 1 BGB entsprechend 
anzuwenden.105 Somit ist der Verbraucher zur Rücksendung auf Kosten und 
Gefahr des Unternehmers verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt 
werden kann. 
 

e) Verjährung 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verjährt der auf Aufhe-
bung des Vertrages gerichtete Schadensersatzanspruch aus culpa in contrahendo 
in der Regelfrist des § 195 BGB.106 Durch die Neufassung der Regelverjährung 
wurden die Diskrepanzen zwischen der Verjährung dieses Ersatzanspruchs und 
der Anfechtungsfrist des § 124 Abs. 1 BGB gemildert. Gleichwohl behält die von 
einer breiten Schrifttumsauffassung geäußerte Kritik107 an der Praxis der Recht-
sprechung ihre Berechtigung. Es besteht kein überzeugender Grund, weshalb die 
Anfechtung wegen arglistiger Täuschung nur innerhalb Jahresfrist ab Kenntnis-
erlangung möglich ist, die Haftung für fahrlässige Irreführung des Vertrags-
partners dagegen gemäß den §§ 195, 199 Abs. 1 BGB erst über drei Jahre nach 
Kenntnis oder grobfahrlässiger Unkenntnis der anspruchsbegründenden Umstände 
verjährt. Freil ich erscheint die Rechtsprechung derart gefestigt, dass angesichts der 
billi genden Haltung des Gesetzgebers bei Erlass des Schuldrechtsmoderni-
sierungsgesetzes108 eine Änderung nicht zu erwarten ist.109 

                                         
105  Siehe V. 1. c. cc. mit Fn. 68. 
106  BGH NJW 1962, 1196 (1198); BGH NJW 1979, 1983 (1984); BGH NJW 1984, 2814 

(2815); zustimmend Fikentscher, Schuldrecht, Rn. 80; de lege ferenda für eine Anwendung 
des § 852 BGB a.F. und damit nahezu für die jetztige Rechtslage plädierend Larenz, 
Schuldrecht I, § 9 I a. 

107  Henrich, AcP 162 (1963), 88 (104); Fleischer, AcP 200 (2000), 91 (119); Canaris, AcP 200 
(2000), 273 (319); Medicus, Gutachten, S. 542; Grigoleit, Vorvertragliche Informations-
haftung, S. 157 ff.; Soergel/Wiedemann, 12. A., vor § 275 Rn. 199; Staudinger/Schiemann, 
13. A., § 249 Rn. 195; Soergel/Huber, 12. A., § 459 Rn. 266; noch enger MüKo/Kramer, 
§ 123 Rn. 35: bei fahrlässiger Irreführung Geltendmachung lediglich in den zeitlichen 
Grenzen des § 121 BGB. 

108  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 161: »Schwierigkeiten bereiten die general-
klauselartigen Voraussetzungen der Haftung aus culpa in contrahendo vor allem in ihrer 
Konkurrenz zu anderen Rechtsbehelfen, etwa zu Gewährleistungsregeln oder zur 
Täuschungsanfechtung, wobei (auch) die Unterschiede in der Verjährung und im Verhältnis 
zu § 124 stören können.« S. 162: »Es soll vielmehr [...] eine abstrakte Regelung geschaffen 
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f) Beweislastverteilung 

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt,110 obliegt die Beweislast für den Pflicht-
verstoß des Unternehmers nicht dem Verbraucher. Vielmehr hat der Unternehmer 
zu belegen, dass er die Bestellung des Verbrauchers unverzüglich bestätigt hat 
bzw. dass ihn im Fall der Nichterteilung kein Verschulden triff t (§ 281 Abs. 1 S. 2 
BGB). Bezieht sich die zweite Bestellung des Verbrauchers auf ein gleichartiges 
Produkt, so spricht regelmäßig der Beweis des ersten Anscheins für eine 
Kausalität zwischen Pflichtverletzung des Unternehmers und dem Zustande-
kommen des zweiten Vertrages. Abhängig von Eigenschaften und Preis der 
bestellten Leistung kann nach der Lebenserfahrung zumeist davon ausgegangen 
werden, dass der Kunde nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe zweimal ein 
ähnliches Produkt erwerben wollte. 
 
4. Fazit 

Auch die Folgen einer fehlenden Zugangsbestätigung nach § 312e Abs. 1 S. 1 
Nr. 3 BGB können nach den allgemeinen Regeln des Schuldrechts angemessen 
gelöst werden. Eine zweite Wil lenserklärung gegenüber demselben Unternehmer 
berechtigt nach § 119 Abs. 1 BGB zur Anfechtung des Vertrages. Hat der 
Verbraucher aufgrund der Pflichtverletzung des Unternehmers neu disponiert, 
steht ihm entweder nach § 280 Abs. 1 BGB oder aus culpa in contrahendo ein 
Anspruch auf Aufhebung des Vertrages mit demjenigen Unternehmer zu, welcher 
es versäumt hat, den Zugang der Bestellung zu bestätigen. 
 

                                                                                                                                   
werden, die der Ausdifferenzierung und Fortentwicklung durch die Rechtsprechung 
zugänglich ist.« 

109  So bereits zur Lage vor Erlass des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes Lorenz, ZIP 1998, 
1053 (1054); MüKo/Emmerich, 3. Aufl. (1994), vor § 276 Rn. 96. 

110  Supra V. 1. d. bb. 
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VII. Deliktische Haftung des Unternehmers nach § 823 Abs. 2 BGB 

In den bisherigen Erörterungen wurde die Frage ausgeklammert, ob ein Verstoß 
gegen die §§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1 und 3 InfoV geeignet ist, eine Haftung des Unternehmers 
wegen Verletzung eines Schutzgesetzes nach § 823 Abs. 2 BGB auszulösen. 
 
1. Der Begriff des Schutzgesetzes i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB 

Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB ist grundsätzlich jede Rechtsnorm,111 
welche ein Ge- oder Verbot ausspricht und nicht nur dem Schutz der Allgemein-
heit, sondern zumindest auch dem Schutz individueller Interessen dienen soll.112 
Die §§ 312c Abs. 1 und 312e Abs. 1 BGB bezwecken den Schutz der rechts-
geschäftlichen Selbstbestimmung des einzelnen Unternehmerkunden und erfüllen 
unzweifelhaft diese Kriterien.113 
 
Nach ständiger Rechtsprechung ist weiterhin zu prüfen, »ob es in der Tendenz des 
Gesetzgebers liegen konnte, an die Verletzung des geschädigten Interesses die 
deliktische Einstandspflicht des dagegen Verstoßenden zu knüpfen«114 und ob die 
Gewährung eines deliktischen Schadensersatzanspruchs im Rahmen des haft-
pflichtrechtlichen Gesamtsystems tragbar erscheint.115 Maßgeblich ist einerseits, 
ob der Gesetzgeber bei Erlass der als Schutzgesetz in Betracht kommenden 

                                         
111  Gemäß Art. 2 EGBGB stellen alle Rechtsnormen, d.h. auch Rechtsverordnungen, Gesetze 

i.S.d. BGB dar. Dies gilt nach st. Rspr. seit RGZ 135, 242 (245) auch für § 823 Abs. 2 BGB. 
112  RGZ 128, 298 (300); RGZ 138, 219 (231); BGHZ 12, 146 (148); BGHZ 22, 293 (297); 

BGHZ 40, 306 (307); BGHZ 122, 1 (4); BGHZ 125, 366 (374). 
113  Vgl. beispielsweise die Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 169: § 312e BGB 

solle »einen effektiven Schutz für die ‚Kunden’, die [...] auf elektronischem Weg angebotene 
Waren und Dienstleistungen elektronisch ‚bestellen’ , gewährleisten.« Siehe auch die 
Erläuterung des Rechtsausschusses zu § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV (vormals § 2 Abs. 2 Nr. 2 
FernAbsG), BT-Drucks. 14/3195, S. 31: »Dann kann der Verbraucher sofort feststellen, ob 
er sich an [der Internet-Versteigerung] beteili gen will oder nicht.« 

114  BGHZ 84, 312 (314). Teilweise wird auch ausgeführt, die Schaffung eines individuellen 
Ersatzanspruchs aufgrund des Normenverstoßes müsse erkennbar vom Gesetzgeber 
angestrebt sein. Dies hat in der Literatur zu Recht Kritik erfahren, da es ein Kennzeichen des 
§ 823 Abs. 2 BGB ist, an Normen anzuknüpfen, bei deren Erlass der Gesetzgeber die 
deliktsrechtlichen Konsequenzen der Regelung nicht bedacht oder bezweckt hat; vgl. 
Staudinger/Hager, 13. A., § 823 Rn. G 21; Erman/Schiemann, § 823 Rn. 157; Spickhoff, 
Gesetzesverstoß und Haftung, S. 123 m.w.N.  

115  BGHZ 66, 388 (390f.); BGHZ 84, 312 (314); BGHZ 125, 366 (374); BGH NJW 1980, 1792 
mit zustimmender Anmerkung Schlosser, JuS 1982, 657 (659); zustimmend in der Literatur 
Larenz/Canaris, Schuldrecht II /2, § 77 II 4 a), S. 436; Palandt/Thomas, § 823 Rn. 141; 
Medicus, Schuldrecht II, Rn. 826; Knöpfle, NJW 1967, 697 (700 ff.). 



§ 8  Gewährleistung eines transparenten Vertragsschlussverfahrens 

 

189 

 

Vorschrift einen abgeschlossenen Regelungskomplex normiert und damit implizit 
einen zusätzlichen Schadensersatzanspruch ausgeschlossen hat.116 Andererseits 
muss auch die Integrität des deliktsrechtlichen Haftungssystems bewahrt werden. 
Dies bedeutet insbesondere, dass die durch § 823 Abs. 1 und § 826 BGB gezo-
genen Grenzen für den Ersatz allgemeiner Vermögensschäden nicht durch § 823 
Abs. 2 BGB unterlaufen werden dürfen.117 Eine Haftung für fahrlässig verursachte 
Vermögensschäden kommt daher nur dann in Betracht, wenn das Vermögen das 
primäre Schutzgut der betreffenden Norm darstellt .118 
 

2. Quasi-vertragliche Natur des § 312e Abs. 1 S. 1 BGB 

Nach diesen Grundsätzen scheidet ein auf § 823 Abs. 2 BGB gestützter Schadens-
ersatzanspruch des Verbrauchers aus.119 Die §§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 312e 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1-3 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 und § 3 Nr. 1, 3 InfoV konkreti-
sieren vorvertragliche Verhaltenspflichten, welche auf einem durch geschäftlichen 
Kontakt begründeten gesetzlichen Schuldverhältnis beruhen. Entgegen anderen 
Fallgruppen der culpa in contrahendo handelt es sich nicht um allgemeine 
Schutzpflichten, bei denen die Annahme eines vorvertraglichen Schuldverhält-
nisses dazu dient, die Schwächen des Deliktsrechts auszugleichen. Vielmehr 
erlangen die genannten verbraucherschützenden Pflichten erst durch den unmittel-
baren Kontext des bevorstehenden Vertragsschlusses Bedeutung. Systematisch 
stehen sie damit in der Nähe vertraglicher Pflichten, wie ihre Platzierung im 
Dritten Abschnitt des Zweiten Buchs des BGB eindrücklich belegt. Die Quali fi-
kation einer vertraglichen Pflicht als Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB kommt 
jedoch grundsätzlich nicht in Betracht, da sie die Grenzen zwischen Vertrags- und 
Deliktshaftung vollkommen verwischen würde.120 
 

                                         
116  Zu Beispielen siehe Spickhoff, Gesetzesverstoß und Haftung, S. 137 ff. 
117  BGHZ 66, 388 (390); kritisch Spickhoff, Gesetzesverstoß und Haftung, S. 133.  
118  Larenz/Canaris, Schuldrecht II /2, § 77 III 2 b), S. 442; Staudinger/Hager, 13. A., § 823 G 

26; MüKo/Meents, § 823 Rn. 160. 
119  Die Schutzgesetzeigenschaft der früheren verbraucherschützenden Sondergesetze wurde in 

Rechtsprechung und Literatur kaum thematisiert. OLG Frankfurt, NJW 1999, 296 
qualifiziert das Anzahlungsverbot nach § 7 TzWrG ohne weitere Begründung als 
Schutzgesetz. Für eine Qualifizierung der »wesentlichen Informationspflichten« aus §10a 
VAG als Schutzgesetz (ebenfalls ohne Begründung) BK/Schwintowski, § 5a VVG Rn. 16. 
Zu § 5 VerbrKrG siehe Bülow, Verbraucherkreditgesetz, § 5 VerbrKrG Rn. 34.  

120  Folgerichtig verneint die h.M. die Schutzgesetzeigenschaft des § 618 Abs. 1 und 2 BGB, 
siehe Soergel/Kraft, 12. A., § 618 Rn. 7; Staudinger/Oetker, 13. A., § 618 Rn. 322; 
Neumann-Duesberg, VersR 1968, 1 (4); Jauernig/Schlechtriem, § 618 Rn. 5; a.A. 
RGRK/Schick, § 618 Rn. 185; Wlotzke, FS Hilger und Stumpf, S. 735.  
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Neben diesen Erwägungen sprechen auch die Gesetzgebungsmaterialien gegen 
eine Subsumtion der §§ 312c Abs. 1, 312e Abs. 1 BGB unter den Begriff des 
Schutzgesetzes gemäß § 823 Abs. 2 BGB. So führt die Begründung des 
Regierungsentwurfs aus, die Rechtsfolgen einer Informationspflichtverletzung 
sollten sich nach den allgemeinen Bestimmungen des Schuldrechts richten.121 
Komplementiert wird diese Äußerung durch Ausführungen über die mögliche 
Ausübung von Gestaltungsrechten und Rechtsbehelfen des Allgemeinen Teils des 
BGB und des Allgemeinen Teils des Schuldrechts. Dies berechtigt zu dem 
Schluss, dass ein Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB nicht intendiert 
war. 
 
Eine Haftung des Unternehmers nach § 823 Abs. 2 BGB besteht folglich nicht. 
 
 
VIII. Zusammenfassung 

Das Versäumnis des Unternehmers, seiner Pflicht zu einer transparenten Gestal-
tung des elektronischen Vertragsschlusses nachzukommen, kann unterschiedliche 
Konsequenzen haben. 
 
Sofern der Unternehmer seinen Kunden nicht verdeutlicht, dass sein Online-
Angebot lediglich eine invitatio ad offerendum und kein Angebot ad incertas 
personas darstellt, hat der Verbraucher Anspruch auf Ersatz des dadurch 
entstehenden Vertrauensschadens. 
 
Eine fehlende Aufklärung darüber, welches Verhalten des Kunden der Unter-
nehmer als eine bindende Erklärung wertet, kann zur Folge haben, dass es an einer 
wirksamen Wil lenserklärung des Verbrauchers fehlt. Sofern der Bestellprozess 
trotz der Nichtbeachtung des § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1 InfoV 
hinreichend verständlich konzipiert ist, hindert die Gesetzesverletzung die Wirk-
samkeit der Will enserklärung des Verbrauchers allerdings nicht. Das mangelnde 
Erklärungsbewusstsein des Verbrauchers stellt i n diesem Fall einen Anfechtungs-
grund nach § 119 Abs. 1 BGB analog dar. Die fehlende Unterrichtung über die 
technischen Schritte, welche zu einem Vertragsschluss führen, sowie die fehlende 
Bereitstellung von Korrekturmöglichkeiten führt zu einer für den anfechtenden 
Kunden wohlwollenden Auslegung der Anfechtungsfrist nach § 121 Abs. 1 BGB. 
Weiterhin ist ein Ersatzanspruch des Unternehmers nach § 122 Abs. 1 BGB 
gemäß § 254 Abs. 1 BGB ausgeschlossen. 

                                         
121  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173. 
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Ein schadensrechtlicher Aufhebungsanspruch aus culpa in contrahendo steht dem 
Verbraucher bei Verletzung dieser Pflichten nicht zu, da es an einer Beeinträch-
tigung seiner rechtsgeschäftlichen Entscheidungsfreiheit durch den Unternehmer 
fehlt. Dagegen hat er einen Anspruch auf Aufhebung des mit dem Unternehmer 
geschlossenen Vertrages, wenn der Unternehmer das Gebot der unverzüglichen 
Zugangsbestätigung missachtet und der Verbraucher aufgrund der vermeintlich 
gescheiterten Bestellung neu disponiert. 
 
Da den Interessen des Verbrauchers auf diese Weise ausreichend Rechnung 
getragen werden kann, hätte es der Sonderbestimmung des § 312e Abs. 3 S. 2 
BGB nicht bedurft. Die Anordnung, dass bei Bestehen eines Widerrufsrechts nach 
§ 355 BGB der Lauf der Widerrufsfrist nicht vor Erfüllung der Pflichten aus 
§ 312e Abs. 1 S. 1 BGB beginnt, verdient Kritik. Eine Erfüllung der 
vertragsschlussbezogenen Pflichten des § 312e Abs. 1 S. 1 BGB macht nach 
Abgabe der Bestellung wenig Sinn. Insbesondere besteht zwischen diesen 
Pflichten und dem Widerrufsrecht aus § 355 BGB kein funktionaler Zusammen-
hang. Dies unterscheidet die Regelung des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB von ihren 
gesetzlichen Vorbildern, den §§ 312c Abs. 2, 355 Abs. 2 S. 1 BGB. In einer teleo-
logischen Reduktion ist daher eine nachträgliche »Erfüllung« der Pflichten aus 
§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1, 3 und 4 InfoV bereits in einer 
Mitteilung an den Verbraucher zu sehen, dass und mit welchem Inhalt ein Vertrag 
geschlossen wurde. Häufig erfolgt diese Unterrichtung bereits durch die Mit-
teilung in Textform nach § 312c Abs. 2 BGB, so dass § 312e Abs. 3 S. 2 BGB 
nicht zu einer Verzögerung des Beginns der Widerrufsfrist führt. 
 



§ 9  Vorver tragliche Informationspfli chten zum Schutz 
der Willensbildung 

 
I . Vorbemerkung 

Im Mittelpunkt des vorigen Kapitels stand das Versäumnis des Unternehmers, für 
ein formal einwandfreies Vertragsabschlussverfahren zu sorgen. Der nun folgende 
Abschnitt wendet sich der Untersuchung von Verstößen des Unternehmers gegen 
Informationspflichten zu, welche die vorvertragliche Will ensbildung des Verbrau-
chers unterstützen sollen. Dabei handelt es sich um § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB 
i.V.m. § 1 Nr. 1-10 InfoV – mit Ausnahme des § 1 Abs. 1 Nr. 3, Teil 2 InfoV 
(»wie der Vertrag zustande kommt«), welcher bereits in § 8 behandelt wurde. 
 

1. Keine Einschränkung der allgemeinen Haftung des Unternehmers 

Die Tatsache, dass der Unternehmer nach § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 1 InfoV zur Mitteilung bestimmter Informationen an den Verbraucher ver-
pflichtet ist, führt nicht zu einer Einschränkung der allgemeinen Informations-
haftung. Nimmt der Unternehmer die Informationspflichten zum Anlass, den 
Verbraucher über bestimmte Tatsachen zu unterrichten, so bilden diese Angaben 
die Basis der vertraglichen Vereinbarung zwischen Unternehmer und Verbrau-
cher.1 Die Beschreibung der wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV führt beispielsweise dazu, dass eine Vereinbarung 
über die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes oder Werkes i.S.d. §§ 434 Abs. 1 
S. 1, 633 Abs. 2 S. 1 getroffen wird.2 Mangels weiterer Hinweise stellen die 
Informationen jedoch keine Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie durch den 
Unternehmer i.S.d. § 276 Abs. 1 S. 1 BGB dar.3 

                                         
1  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 74. 
2  Eines Rückgriffs auf § 434 Abs. 1 S. 3 BGB bedarf es insoweit nicht, vgl. die Begründung 

des RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 214 
3  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 39; MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 46. Mangels 

einer ausdrücklichen Zusicherung resultiert aus der Beschreibung der Leistungsmerkmale 
nur dann die Übernahme einer Garantie, wenn der Verbraucher unter Berücksichtigung aller 
Umstände die Äußerungen des Unternehmers nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 
Verkehrssitte so verstehen durfte, dass jener seine Bereitschaft geäußert hat, für alle Folgen 
des Fehlens einer bestimmten Eigenschaft einstehen zu wollen (so hinsichtlich § 459 Abs. 2 
BGB a.F. BGHZ 59, 158 (160 f.); BGH NJW 1985, 967; etwas abweichend zum 
Werkvertragsrecht BGHZ 96, 111 (114 f.); BGH BB 1996, 654 (655)). Die Rechtsprechung 
zu § 459 Abs. 2 BGB a.F. hat sich bei der Bestimmung des objektiven Empfängerhorizonts 
vor allem von der Frage leiten lassen, ob der Käufer des Schutzes einer besonderen Beschaf-
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Falschangaben können Rechtsbehelfe des Verbrauchers nach dem allgemeinen 
Leistungsstörungsrecht, Sachmängelrecht, § 13a UWG oder, im Falle von Arglist, 
auch nach den §§ 123, 823 Abs. 2, 826 BGB auslösen. War der Verbraucher 
berechtigt, die Aufklärung über bestimmte Tatsachen nicht nur nach § 1 Abs. 1 
InfoV, sondern auch nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) zu erwarten, insbe-
sondere, wenn die unterlassene Aufklärung nach der maßgeblichen Verkehrsan-
schauung täuschend wirkt, kann ebenfalls auf die allgemeinen Grundsätze zurück-
gegriffen werden. 
 
Auf diesbezügliche Ausführungen verzichtet die Untersuchung im Folgenden. 
Betrachtet werden lediglich die Besonderheiten, welche sich aus einer Verletzung 
des § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB ergeben, d.h. insbesondere die Rechtsfolgen 
einer unterlassenen Informationserteilung. 
 

2. Notwendigkeit einer Beeinflussung des konkreten Rechtsverhältnisses 

Aus der Tatsache, dass § 312c BGB keine explizite Sanktion für eine Verletzung 
des § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 InfoV vorsieht, folgert ein 
Teil des Schrifttums, der Verbraucher könne aus dem Pflichtenverstoß des Unter-
nehmers keine individuellen Rechte herleiten.4 Die Nichtbeachtung der vor-
vertraglichen Informationspflichten kann jedoch nicht ohne Einfluss auf das 
Rechtsverhältnis zwischen Unternehmer und Verbraucher bleiben. Der 11. 
Erwägungsgrund der Fernabsatzrichtlinie stellt fest: »Es sind daher die Informa-
tionen festzulegen, die dem Verbraucher unabhängig von der verwendeten 
Kommunikationstechnik zwingend übermittelt werden müssen.« Art. 11 Abs. 1 
FARL verpflichtet die Mitgliedstaaten, »im Interesse der Verbraucher für geeig-
nete und wirksame Mittel [zu sorgen], die die Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Richtlinie gewährleisten.« Die Auffassung, die Unterrichtungspflichten 
nach § 1 Abs. 1 InfoV hätten primär wettbewerbsrechtlichen Charakter,5 war 
angesichts dessen bereits in Bezug auf die Vorgängerregelung des § 312c BGB, 

                                                                                                                                   
fenheitsgarantie bedurfte (Soergel/Huber, 12. A., Vor § 459 Rn. 86 ff. m.w.N.). Angesichts 
des § 475 Abs. 1 BGB ist dies nach der neuen Rechtslage bei Kauf- und Werklieferungs-
verträgen mit Verbraucherbeteiligung regelmäßig zu verneinen. 

4  Lütcke, § 312c Rn. 6 und 77; Härting, § 2 FernAbsG Rn. 36; Riehm, Jura 2000, 505 (510). 
Ähnlich Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1156). A.A. MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 21; 
Palandt/Heinrichs, § 312c Rn. 10; Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1280), welche eine Haftung aus 
culpa in contrahendo thematisieren. 

5  Lütcke, § 312c Rn. 6 und 77; Härting, § 2 FernAbsG Rn. 36; ders., MDR 2002, 61; Riehm, 
Jura 2000, 505 (510). 
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dem § 2 Abs. 2 FernAbsG, bedenklich.6 Mit Erlass des § 312c BGB, welcher 
durch seine Positionierung den schuldrechtlichen Charakter der Informations-
pflichten hervorhebt, ist dieser Argumentation vollends der Boden entzogen.7 
 

3. Verstöße gegen die formalen Anforderungen des § 312c Abs. 1 S. 1 BGB 

Eine Nichtbeachtung der formalen Anforderungen des § 312c Abs. 1 S. 1 BGB – 
zwingende Informationsübermittlung, Rechtzeitigkeit und Transparenz – führt 
grundsätzlich dazu, dass die Information als nicht erteilt zu bewerten ist. Aus-
nahmen ergeben sich nur dann, wenn die Unterrichtung unklar ist, d.h. entweder 
ein bestimmter Hinweis mehreren Auslegungen zugänglich ist oder sich die 
Angaben des Unternehmers zu einer Frage widersprechen. Hier gehen in 
entsprechender Anwendung des § 305c Abs. 2 BGB Zweifel bei der Auslegung 
der Unterrichtung zu Lasten des Unternehmers.8 Die kundenfreundlichere Inter-
pretation ist somit für die Bestimmung des Vertragsinhaltes heranzuziehen.9 
 

4. Verlauf der Untersuchung 

Die Erörterung der individualrechtlichen Sanktionen bei Verstößen des Unter-
nehmers gegen § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB erfolgt in vier Schritten: Zunächst 
wird die fehlende Kennzeichnung des Unternehmers nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
InfoV behandelt. Daran schließt sich eine Untersuchung der unvollständigen 
Beschreibung des Vertragsgegenstandes nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV an. 

                                         
6  Siehe als Kontrast zu der Formulierung des Art. 11 Abs. 1 FARL die Richtlinie 97/55/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der 
vergleichenden Werbung, ABl EG Nr. L 290/18 v. 23. 10. 1997: »Die Mitgliedsstaaten 
sorgen im Interesse sowohl der Verbraucher als auch der Mitbewerber und der Allgemein-
heit für geeignete und wirksame Möglichkeiten zur Bekämpfung der irreführenden 
Werbung.« 

7  Hinsichtlich des in unmittelbarer Nähe geregelten § 312e Abs. 1 S. 1 BGB hat der nationale 
Gesetzgeber ausdrücklich festgehalten, dass der Verbraucher aus einer Pflichtverletzung des 
Unternehmers Rechte herleiten kann, vgl. Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173. 

8  Der zu § 305c Abs. 2 BGB geführte Disput, ob die Unklarheitenregel erst dann zur 
Anwendung kommen soll , wenn nach Ausschöpfung aller in Betracht kommenden 
Auslegungsmethoden zwei verschiedene Interpretationen möglich sind (Palandt/Heinrichs, 
§ 305c Rn. 18, vgl. aber zur Berücksichtigung des laienhaften Empfängerhorizonts Rn. 16) 
oder ob allein auf den Wortlaut einer Klausel abzustellen ist (Schlechtriem, FS Heinrichs, 
S. 503 ff), muss an dieser Stelle nicht entschieden werden. Angesichts des besonderen 
Transparenzgebots des § 312c Abs. 1 S. 1 BGB kann es jedenfalls hinsichtlich der vertrags-
schlussbezogenen Informationspflichten nur auf eine Wortlautinterpretation ankommen. 

9  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 74. 
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Weiterhin werden die Rechtsfolgen eines ungenügenden Hinweises des Unter-
nehmers auf bestimmte Vertragskonditionen betrachtet (§ 1 Abs. 1 Nr. 4-8 und 10 
InfoV). Zum Schluss wird auf die Folge einer Verletzung des § 1 Abs. 1 Nr. 9 
InfoV eingegangen. 
 
 
II . Identität und Anschr ift des Unternehmers 

Versäumt es der Unternehmer, den Verbraucher vor Vertragsschluss über seine 
Identität und Anschrift zu informieren, so fällt der Verbraucher die Entscheidung, 
mit dem Unternehmer zu kontrahieren, möglicherweise auf der Basis unzutref-
fender Annahmen. Hierzu zählt z.B. die fälschliche Vorstellung, der Unternehmer 
habe seinen Sitz im Inland, oder eine Identitätsverwechslung durch den 
Verbraucher. Erweisen sich seine Annahmen als falsch, kann dem Verbraucher an 
der Abstandnahme vom Vertrag sowie am Ersatz seiner Aufwendungen gelegen 
sein. 
 

1. Handeln unter fremdem Namen 

Hat es der Unternehmer versäumt, den Verbraucher vor Abschluss des Vertrages 
über seine Identität zu informieren, so ist zunächst zu prüfen, wer nach dem 
Maßstab des objektiven Empfängerhorizonts Vertragspartner des Verbrauchers 
geworden ist.10 Bei Bestellungen im Internet ist im Regelfall davon auszugehen, 
dass den Nutzern die Identität ihrer Vertragspartner nicht gleichgültig ist,11 da 
mangels anderweitiger Anhaltspunkte bekannte Namen als ein Indiz für 
Zuverlässigkeit gewertet werden.12 Vermittelt der Unternehmer durch die Gestal-
tung seines Web-Auftritts einem durchschnittlichen Nutzer den Eindruck, er sei 
ein anderer – etwa durch Benutzung einer bestimmten Domain,13 dem Gebrauch 
eines leicht verwechselbaren Logos oder durch fehlende klarstellende Hinweise 
bei Gleichnamigen mit unterschiedlichem Bekanntheitsgrad – und hat sich der mit 

                                         
10  BGHZ 45, 193 (195); BGH NJW-RR 1988, 814 (815); OLG Düsseldorf, NJW 1989, 906; 

Soergel/Leptien, 13. A., § 119 Rn. 23. 
11  Ein Abschlusswille mit dem Namensträger wird bei elektronischen Willenserklärungen im 

Regelfall vermutet, vgl. hinsichtlich Btx OLG Oldenburg NJW 1993, 1400 (1401), Redeker, 
NJW 1984, 2390 (2392) und MüKo/Schramm, § 164 Rn. 44; hinsichtlich E-Mail Ultsch, 
DZWiR 1997, 466 (470); bezüglich elektronischer Signaturen Fritzsche/Malzer, DNotZ 
1995, 1 (15). 

12  Anders kann dies sein, wenn primäres Auswahlkriterium des Verbrauchers der Preis der 
Leistung ist oder wenn die Leistung ohnehin nur von einem Anbieter offeriert wird. 

13  Beliebt ist etwa die Registrierung von Domain-Namen, welche auf Markennamen lauten, in 
die sich ein Tippfehler eingeschlichen hat. 
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ihm kontrahierende Verbraucher eine entsprechende Vorstellung über die Identität 
seines Gegenübers gebildet, so ist ein Vertrag zwischen Unternehmer und Ver-
braucher nicht zustande gekommen.14 
 
Die Transaktion wird vielmehr als »Vertretergeschäft« für den vom Verbraucher 
intendierten Geschäftspartner angesehen, und die Regeln über die Stellvertretung 
finden entsprechende Anwendung.15 Eine nachträgliche Genehmigung des Vertre-
tenen (§ 177 Abs. 1 BGB analog) ist in der hier interessierenden Konstellation 
höchst unwahrscheinlich. Folglich haftet der Unternehmer dem Verbraucher nach 
dessen Wahl auf Erfüllung des Vertrages oder Schadensersatz wegen Nichterfül-
lung gemäß § 179 Abs. 1 BGB analog. Hat der Unternehmer nicht erkannt, dass 
seine Website nach objektiven Kriterien identitätstäuschend wirkt, so steht es ihm 
offen, seine Wil lenserklärung wegen irrtümlichen Handelns in fremdem Namen 
nach § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB anzufechten.16 Seine Haftung ist dann nach § 122 
Abs. 1 BGB auf das Vertrauensinteresse des Verbrauchers begrenzt. 
 

2. Irrtumsanfechtung nach § 119 BGB 

a) Anfechtungsgrund 

Ein Irrtum des Verbrauchers über die Identität des Unternehmers ist nicht nur 
dann vorstellbar, wenn die Website des Unternehmers nach objektiven Gesichts-
punkten identitätstäuschend wirkt. Das von Larenz gebildete Beispiel eines 
Erklärenden, welcher den ihm bekannten Malermeister Müller mit Malerarbeiten 
beauftragen will , jedoch übersieht, dass im Telefonbuch zwei Maler namens 
Müller verzeichnet sind, und irrtümlich den falschen beauftragt,17 lässt sich mit 
multiplikatorischem Effekt auf das Internet übertragen. Das Problem der 

                                         
14  Unerheblich ist nach h.M., ob der Unternehmer eine Identitätstäuschung bezweckt oder 

lediglich sorgfaltswidrig gehandelt hat. Vgl. BGHZ 36, 30 (33); MüKo/Schramm, § 164 
Rn. 44; Soergel/Leptien, 13. A., § 164 Rn. 25. 

15  Vgl. Soergel/Leptien, 13. A., § 164 Rn. 23, 25 m.w.N. Nach der Gegenansicht von Flume, 
AT II , § 44 IV, sind die Regeln der Stellvertretung unmittelbar anzuwenden. Die Frage ist 
jedoch ohne praktische Bedeutung. 

16  Der Mangel des Willens in fremdem Namen zu handeln, wird von § 164 Abs. 2 BGB nicht 
erfasst. Da der Zweck der Vorschrift, Unklarheiten zwischen mittelbarer und unmittelbarer 
Stellvertretung zu beseitigen, bei Handeln unter fremdem Namen nicht eingreift, ist auch 
eine analoge Anwendung abzulehnen. Vgl. MüKo/Schramm, § 164 Rn. 44, 65; 
Staudinger/Schilken (2001), § 164 Rn. 21; Soergel/Leptien, 13. A., § 164 Rn. 36; Flume, AT 
II , § 44 III ; Erman/Palm § 164 Rn. 23; Larenz/Wolf, § 46 Rn. 98. A.A. BGHZ 36, 30 (33 f.); 
BGH NJW 1962, 2196 (2197); Palandt/Heinrichs, § 164 Rn. 16; Fikentscher, AcP 154 
(1955), 1, 16 ff. 

17  Larenz, AT, 7. Aufl., § 20 II a). 
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Gleichnamigen im geographisch unbeschränkten Internet ist durch unzählige 
Konflikte bei der Domain-Vergabe dokumentiert.18 Im Hinblick auf die Abgabe 
elektronischer Wil lenserklärungen ergibt sich ein gesteigertes Risiko, dass der 
Erklärende einem error in persona hinsichtlich des Erklärungsempfängers unter-
liegt. Da die Erklärung ihre volle Bedeutung erst durch die Bezugnahme auf die 
Identität des Empfängers erhält, stellt dieser Irrtum einen Anfechtungsgrund nach 
§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB dar.19 
 
Abgesehen von derartigen Identitätsirrtümern ist die fehlende Angabe der 
Anschrift des Unternehmers auch geeignet, einen Eigenschaftsirrtum i.S.d. § 119 
Abs. 2 BGB zu begründen. Dies zum einen hinsichtlich bestimmter Eigenschaften 
des Unternehmers selbst, beispielsweise, wenn durch die Nichtangabe einer 
Adresse verschleiert wird, dass der Unternehmer seinen Sitz im Ausland hat. 
Neben den natürlichen Merkmalen einer Person sind Eigenschaften i.S.d. § 119 
Abs. 2 BGB auch diejenigen tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse und 
Beziehungen zur Umwelt, die der Verkehr im Hinblick auf das konkrete Rechts-
geschäft als wesentlich ansieht.20 Befindet sich der Sitz des Unternehmers nicht in 
dem Staat, in welchem ihn der Verbraucher aufgrund der Gestaltung der Website 
vermutet, so kann dies erhebliche Auswirkungen auf die Rechte des Verbrauchers 
sowie die Chancen einer erfolgreichen Rechtsdurchsetzung haben.  
 
Die Angabe einer unvollständigen Anschrift kann schließlich auch einen Irrtum 
des Verbrauchers über die tatsächlichen Verhältnisse des Vertragsgegenstands 
hervorrufen, wenn sich dieser eine unzutreffende Vorstellung darüber bildet, an 
welchem Ort er die Leistung in Anspruch nehmen kann. Möglich ist dies etwa bei 
der Angabe eines Ortsnamens ohne Postleitzahl und konkretisierende Kennzeich-
nung (»am Main« / »an der Oder«) oder bei der Angabe eines Straßennamens 
ohne Nennung des Stadtteils. 
 
War ein Identitäts- oder Eigenschaftsirrtum im oben beschriebenen Sinne ursäch-
lich für die Bestellung des Verbrauchers und hätte er seine Erklärung bei verstän-

                                         
18  Zu Domain-Streitigkeiten vgl. aus der letzten Zeit BGH WM 2002, 1142 ff. – shell.de; BGH 

WRP 2002, 691 ff. – vossius.de; OLG München, MMR 2002, 170 – mbp.de; OLG Stuttgart, 
MMR 2002, 326 – Medi S. 

19  MüKo/Kramer, § 119 Rn. 75; Larenz, AT, 7. Aufl., § 20 II a); Flume, AT II § 23, 4b; 
Medicus, AT, Rn. 763.  

20  Vgl. Palandt/Heinrichs, § 119 Rn. 24 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung. 
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diger Würdigung der Sachlage auf der Basis seiner persönlichen Verhältnisse 
nicht abgegeben,21 so kann er seine Erklärung anfechten. 
 

b) Anfechtung ohne schuldhaftes Zögern 

Die Anfechtung hat gemäß § 121 Abs. 1 BGB unverzüglich zu erfolgen. Da die 
Informationspflichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InfoV der irrtumsfreien 
Will ensbildung des Verbrauchers dienen, können Art und Ausmaß der Pflichtver-
letzung des Unternehmers in die Bewertung dessen, was im Einzelfall als »schuld-
haftes Zögern« zu bezeichnen ist, miteinbezogen werden (vgl. die ausführlichen 
Erwägungen unter § 8 V. 1. b.). 
 

c) Rechtsfolgen der Anfechtung 

Hätte die Beachtung der Informationspflicht über Identität und Anschrift die 
Abgabe der irrtumsbehafteten Erklärung des Verbrauchers verhindert, so scheidet 
ein Schadensersatzanspruch des Unternehmers nach § 121 Abs. 1 BGB oder c.i.c. 
gemäß § 254 Abs. 1 BGB aus. Auch insoweit kann auf frühere Ausführungen 
verwiesen werden.22 Die Rückabwicklung bereits erbrachter Leistungen richtet 
sich nach Bereicherungsrecht. Fraglich ist allein, ob dem Verbraucher auch hier – 
entgegen der Saldotheorie bzw. der Figur der Gegenleistungskondiktion – die 
Einrede der Entreicherung nach § 818 Abs. 3 BGB zustehen soll, wenn er seinen 
Irrtum erst nach Erbringung einer nicht rückerstattungsfähigen Leistung des 
Unternehmers bemerkt. Im Falle des Identitäts- bzw. Adressenirrtums stellt die 
Entreicherung nicht notwendigerweise eine Verwirklichung des schutzzweck-
spezifischen Risikos des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InfoV dar. Verläuft die Vertrags-
abwicklung entsprechend den Wünschen des Verbrauchers, so ist es letztlich 
unerheblich, ob er bei Vertragsschluss einem Identitätsirrtum hinsichtlich seines 
Vertragspartners unterlegen ist oder ob der Sitz des Unternehmers nicht im 
Verbraucherstaat liegt. Indes dürfte eine angemessene Lösung dieser Fallkon-
stellation bereits im Ausschluss der Anfechtung gemäß § 242 BGB liegen: Die 
Anfechtung des Vertrages verstößt gegen Treu und Glauben, wenn der ursprüng-
liche Irrtum für die Durchführung des Vertrages keine Bedeutung mehr hat.23 

                                         
21  Maßgeblich ist der Standpunkt eines vernünftigen Menschen, welcher frei von Eigensinn 

und Unverstand entscheidet, RGZ 62, 201(206); BGH NJW 1988, 2597 (2599); BGH NJW 
1995, 190 (191). 

22  § 8 V. 1. c. 
23  Für Arbeitsverträge BAG NJW 1970, 1565 (1566). Siehe auch Soergel/Hefermehl, 13. A., 

§ 119 Rn. 76; MüKo/Kramer, § 119 Rn. 145. 
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3. Schadensrechtlicher Aufhebungsanspruch aus c.i.c. 

Die vom Verbraucher angestrebte Lösung des Vertrages kann sich auch aufgrund 
eines schadensrechtlichen Aufhebungsanspruches ergeben, sofern die Informa-
tionspflichtverletzung vom Unternehmer zu vertreten ist. 
 

a) Beeinträchtigung der rechtsgeschäftlichen Entschließungsfreiheit 

Die unzureichende oder fehlende Unterrichtung des Verbrauchers über Identität 
und Anschrift des Unternehmers ist geeignet, einen Schaden in Form einer Beein-
trächtigung der rechtsgeschäftlichen Entschließungsfreiheit des Verbrauchers zu 
begründen.24 § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InfoV 
begründet eine Verantwortung des Unternehmers für die Will ensbildung des 
Verbrauchers, da Letzterer über keine anderweitige Möglichkeit verfügt, Identität 
und Anschrift des Unternehmers ohne einen umständlichen Medienbruch zu 
ermitteln.25 Weiterhin soll § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InfoV dem Risiko vorbeugen, 
dass sich der Verbraucher seines unzureichenden Informationsstands überhaupt 
nicht bewusst wird. Eine Beeinträchtigung der rechtsgeschäftlichen Entschlie-
ßungsfreiheit des Verbrauchers ist daher zu bejahen, sofern die Verletzung der 
Unterrichtungspflicht kausal für den Irrtum des Verbrauchers und seine Bindung 
an einen unerwünschten Vertragspartner war. 
 

b) Zum Verhältnis zwischen schadensrechtlichem Aufhebungsanspruch und 
den Bestimmungen über das Widerrufsrecht 

Nach § 249 S. 1 BGB ist der Verbraucher berechtigt, im Wege der Natural-
restitution die Aufhebung des unerwünschten Vertrages zu verlangen. Da der 
Ersatzanspruch auf das gleiche Ziel gerichtet ist wie die Ausübung des 
Widerrufsrechts nach den §§ 312d Abs. 1, § 355 Abs. 1 BGB, stellt sich die Frage 
nach dem Verhältnis dieser Rechtsbehelfe zueinander. 

                                         
24  Anders offenbar Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1165), welcher die Informationspflichten nach 

den §§ 312c, 312e BGB mit Ausnahme der bedienungsbezogenen Informationspflichten im 
elektronischen Geschäftsverkehr pauschal als nicht vertragswesentlich bezeichnet. 

25  Die Möglichkeit einer who-is-Abfrage ist vielen Verbrauchern nicht bekannt. Eine Gewähr 
für die Richtigkeit der Identität und Adresse des Domain-Inhabers bietet der Registereintrag 
zudem nicht, so dass der Verbraucher eine Überprüfung mittels eines Telefonanrufs 
vornehmen müsste. 
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aa) Sachlage bei Bestehen eines Widerrufsrechts aus § 355 Abs. 1 BGB 

aaa) Keine Spezialität des Widerrufsrechts 

Steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 355 Abs. 1 BGB zu, schließt 
dieses Recht einen Ersatzanspruch des Verbrauchers wegen ungenügender Infor-
mationserteilung vor Vertragsschluss nicht aus. Die vorvertragliche Unterrichtung 
dient unter anderem der Vermeidung der hohen Transaktionskosten, welche durch 
den Versand des Kaufgegenstands und die Vertragsrückabwicklung im Fall des 
Widerrufs verursacht werden. Erkennt der Verbraucher aufgrund der Mitteilung in 
Textform nach § 312c Abs. 2 BGB oder aufgrund der Prüfung der Ware, dass er 
mangels ordnungsgemäßer Unterrichtung vor Vertragsschluss einem Irrtum unter-
legen ist, und widerruft er daraufhin den Vertrag, so muss es ihm möglich sein, 
seinen über die reine Vertragsbindung hinausgehenden Schaden ersetzt zu verlan-
gen. 
 

bbb) Die Schadensminderungspflicht nach § 254 Abs. 2 BGB 

In der Literatur wird teilweise vertreten, aufgrund der Widerrufsberechtigung des 
Verbrauchers werde die Verletzung vorvertraglicher Informationspflichten in der 
Regel nicht zu einem Schaden führen.26 Dies ist in zweifacher Hinsicht zu kurz 
gegriffen: Zum einen steht dem Verbraucher bei Vertragsschlüssen im elektro-
nischen Geschäftsverkehr keineswegs immer ein Widerrufsrecht zu.27 Zum 
anderen heilt allein das Bestehen eines Widerrufsrechts die Informationspflicht-
verletzung des Unternehmers nicht, da die Widerrufsoption per se dem Verbrau-
cher lediglich die Möglichkeit bietet, den Vertragsgegenstand zu untersuchen. 
 
Vielmehr ist auf die nachträgliche Unterrichtung in Textform gemäß § 312c 
Abs. 2 BGB abzustellen. Ist diese erfolgt, so stellt es – quasi als Kehrseite des 
Widerrufsrechts – eine Obliegenheit des Verbrauchers dar, die ihm solchermaßen 
übermittelte Information zur Kenntnis zu nehmen, den Vertragsgegenstand zu 
prüfen und bei Nichtgefallen sein Widerrufsrecht auszuüben. Versäumt er dies, so 
hat er seiner Schadensminderungspflicht gemäß § 254 Abs. 2 BGB nicht genügt. 
Denn die Bestätigung dient nicht nur dem Zweck, wesentliche Informationen für 

                                         
26  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 76; Palandt/Heinrichs, § 312c Rn. 10; Fuchs, ZIP 2000, 

1273 (1280); Ring, Fernabsatzgesetz, Teil III , Art. 1 Rn. 190. A.A. Henssler/v.Westphalen/ 
Brisch, § 312d Rn. 16 ff .: Bei Verletzung des § 312c Abs. 1 Nr. 1 BGB soll trotz Erfüllung 
der Pflichten nach § 312c Abs. 2 BGB dem Verbraucher ein sechsmonatiges Widerrufsrecht 
und ein Schadensersatzanspruch zustehen. Diese Auslegung findet keine Stütze im Gesetzes-
text. 

27  Infra § 10 II. 2. 
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den Verbraucher dauerhaft zu dokumentieren, sondern auch der Prüfung, ob der 
Verbraucher sein Widerrufsrecht ausüben wil l, und damit letztlich der Ge-
währleistung seiner rechtsgeschäftlichen Entscheidungsfreiheit auch noch nach 
Abschluss des Vertrages. 
 

ccc) Abwägung der M itverantwor tlichkeit 

Die Nichtausübung des Widerrufsrechts führt dazu, dass der Verbraucher den 
durch die ursprüngliche Informationspflichtverletzung verursachten Schaden 
allein zu tragen hat.28 
 
Zwar ist der Bundesgerichtshof grundsätzlich zögerlich mit der Annahme eines 
Mitverchuldens der geschädigten Vertragspartei, sofern deren Gegenüber eine 
Aufklärungspflicht aus § 242 BGB verletzt hat.29 Diese Rechtsprechung kann auf 
die hier interessierende Fallgestaltung jedoch nicht übertragen werden. Die 
Aufklärungspflichten nach § 242 BGB gründen auf der besonderen Sachkunde des 
Informationspflichtigen oder dem besonderen Vertrauen, welches diesem entge-
gengebracht wird. Da eine anderweitige Erkundigung des Informationsberech-
tigten unnötig erscheint, kann diesem kein Mitverschulden bei der Entstehung des 
Schadens zur Last gelegt werden. 
 
Demgegenüber basieren sowohl die Unterrichtungspflichten nach § 312c Abs. 1 S. 
1 Nr. 1 BGB als auch das Widerrufsrecht nach § 312d BGB auf dem spezifischen 
Informationsdefizit eines im Fernabsatz agierenden Verbrauchers. Hat der Unter-
nehmer das Informationsdefizit durch seine vertragliche Mitteilung nach § 312c 
Abs. 2 BGB beseitigt, so ist der Verbraucher aufgerufen, die ihm zur Verfügung 
stehenden Informationen selbstverantwortlich auszuwerten und eine autonome 
Entscheidung über die Ausübung seines Widerrufsrechts zu fällen. Unter diesem 
Gesichtspunkt wiegt die Obliegenheitsverletzung des Verbrauchers schwerer als 
die vorvertragliche Informationspflichtverletzung des Unternehmers. Bei Nicht-
ausübung des Widerrufsrechts trotz ordnungsgemäßer Mitteilung des 

                                         
28  Die h.M. in Literatur und Rechtsprechung plädiert grundsätzlich – entgegen dem Wortlaut 

des § 254 Abs. 2 S. 1 BGB – für den Ausschluss der Schadensersatzpflicht bei einem 
Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht, vgl. OLG Bremen, VersR 1976, 558 (559 f.); 
MüKo/Oetker, § 254 Rn. 107; Larenz, BT I, § 31 I. e); differenzierend Palandt/Heinrichs, 
§ 254 Rn. 51; Soergel/Mertens, 12. A., § 254 Rn. 120; a.A. OLG München NJW-RR 1990, 
828 (829). 

29  BGH WM 1965, 287 (288); BGH WM 1978, 946 (948); NJW-RR 1988, 855 (856); BGH, JZ 
1998, 1173 (1176). 
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Unternehmers nach § 312c Abs. 2 BGB ist ein schadensrechtlicher Aufhebungsan-
spruch folglich ausgeschlossen. 
 

ddd) Über die Vertragsbindung hinausgehender Schaden 

Übt der Verbraucher sein Widerrufsrecht aus, weil zu seinem Nachteil Diver-
genzen zwischen der vorvertraglichen Unterrichtung und der Mitteilung in 
Textform bestehen, so ist er berechtigt, seinen über die reine Rückabwicklung des 
Vertrages hinausgehenden Schaden geltend zu machen (etwa den Ersatz der 
Versandkosten oder der ihm nach § 357 Abs. 2 S. 1 BGB auferlegten Kosten der 
Rücksendung). 
 

bb) Fehlende Spezialität der Bestimmungen über den Widerrufsausschluss  

Es bleibt zu prüfen, ob die Bestimmungen über den Ausschluss des 
Widerrufsrechts (§§ 312d Abs. 3 und 4, 355 Abs. 3 BGB) Vorrang gegenüber dem 
Ersatzanspruch aus culpa in contrahendo beanspruchen.30 Anders ausgedrückt: 
Wird durch die Gewährung eines schadensrechtlichen Aufhebungsanspruchs nicht 
die Wertung des Gesetzgebers, dass eine Rückabwicklung des Vertrages für den 
Unternehmer unzumutbar sei, unterlaufen? Diese Frage kann nicht pauschal, 
sondern nur im Hinblick auf die jeweili ge Konstruktion des Widerrufsausschlusses 
beantwortet werden. 
 
Die Ausschlusstatbestände des § 312d Abs. 3 und 4 BGB knüpfen an dessen 
Absatz 1 an, welcher in Verbindung mit § 355 Abs. 1 Satz 2 BGB ein voraus-
setzungsloses zweiwöchiges Widerrufsrecht gewährt. Dass ein solches Widerrufs-
recht bei bestimmten Rechtsgeschäften als unangemessen empfunden wird, ist 
leicht nachzuvollziehen. Dass eine Lösung vom Vertrag ebenfalls unangemessen 
sei, wenn der Vertragspartner eine im Interesse seines Gegenübers bestehende 
Rechtspflicht schuldhaft verletzt, folgt daraus jedoch nicht.31 Um die vorvertrag-
lichen Unterrichtungspflichten des § 312c Abs. 1 BGB nicht vollkommen zu 
entwerten, muss eine anderweitige Sanktion nach den Vorschriften des allge-
meinen Schuldrechts gleichwohl zulässig bleiben. Dies gebietet zumal Art. 11 
Abs. 1 FARL, welcher über die Bestimmung des Art. 6 Abs. 1 und die Möglich-

                                         
30  So Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1156). 
31  Dies lässt sich besonders eindrücklich an der Unterrichtungspflicht über wesentliche 

Merkmale einer Dienstleistung belegen. Das Widerrufsrecht erlischt gemäß § 312d Abs. 3 
mit Beginn der Leistung, sofern der Verbraucher diesem zugestimmt hat. Erst die 
Erbringung der Leistung ermöglicht dem Konsumenten jedoch die Feststellung, dass der 
Unternehmer ihn über wesentliche Merkmale der Leistung nicht unterrichtet hat. 
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keit einer Verbandsklage hinaus32 die Mitgliedstaaten verpflichtet, im Interesse der 
Verbraucher für geeignete und wirksame Sanktionen gegen Pflichtverletzungen zu 
sorgen. Eine Spezialität des § 312d BGB ist damit zu verneinen.   
 
Nicht ganz eindeutig ist dies bezüglich des Widerrufsausschlusses wegen Ablaufs 
der absoluten Widerrufsfrist nach §§ 312d Abs. 2, 355 Abs. 3 S. 1 BGB. Dabei 
kommt es entscheidend auf die Funktion dieser Ausschlussfrist an. Es ließe sich 
argumentieren, dass § 355 Abs. 3 S. 1 BGB eine generelle zeitliche Obergrenze 
für die Haftung des Unternehmers bei Verstößen gegen § 312c BGB darstellen 
sollte, um Rechtssicherheit sechs Monate nach Vertragsschluss oder Lieferung der 
Ware quasi als Korrelat für die besonderen Verpflichtungen im Fernabsatz zu 
gewähren. Auch dies ist m.E. unzutreffend. § 312d Abs. 2 BGB eröffnet dem 
Verbraucher erhebliche Spekulationsmöglichkeiten zu Lasten des Unternehmers, 
sofern jener zwar den Vertrag ordnungsgemäß durchführt, aber den nebenrangigen 
Dokumentationspflichten nach § 312c Abs. 2 BGB nicht nachkommt (Der 
Unterschied zu den Voraussetzungen eines Rücktritts wegen Verletzung einer 
Hauptleistungspflicht gemäß § 323 Abs. 1 und 5 BGB oder wegen Verletzung 
einer Schutzpflicht gemäß § 324 BGB ist eklatant). Es findet sich kein Indiz in der 
Entstehungsgeschichte der Fernabsatzvorschriften, dass diese Beschränkung auch 
auf einen Verstoß gegen § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB Anwendung finden sollte, 
sofern dieser zu einem dem Verbraucher unerwünschten Vertrag geführt hat.33 
 
Freil ich ist die praktische Relevanz dieser Frage im Hinblick auf eine fehlende 
Angabe der Identität und Anschrift des Unternehmers gering, da hier eine 
Aufklärung des Verbraucherirrtums innerhalb der sechsmonatigen Frist des § 355 
Abs. 3 S. 1 BGB zu erwarten ist und dann regelmäßig ein Mitverschulden des 
Verbrauchers aufgrund der Nichtausübung seines Widerrufsrechts oder eine 
missbräuchliche Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs vorliegen wird. 
 

c) Verjährung 

Der Anspruch unterliegt der regelmäßigen Verjährung nach § 195 BGB.34 Auch 
wenn die Verjährung des Ersatzanspruchs noch nicht eingetreten ist, kann seine 
                                         
32  Vgl. Art. 11 Abs. 2 FARL: »Die in Abs. 1 genannten Mittel schließen Rechtsvorschriften ein 

[...]«. Damit müssen die nach Art. 11 Abs. 1 FARL geforderten Sanktionen 
notwendigerweise über das bloße Mittel einer Unterlassungsklage hinausgehen. 

33  Art. 11 Abs. 1 FARL sowie die Erwägungen des deutschen Gesetzgebers zu der Nachbar-
vorschrift des § 312e Abs. 3 BGB, welche explizit als nicht abschließend bezeichnet wurde, 
sprechen gegen eine solche Annahme. 

34  Siehe die Ausführungen supra, § 8 VI. 3. e. 
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Geltendmachung als missbräuchlich und unzulässig nach § 242 BGB einzustufen 
sein, wenn sich der Irrtum des Verbrauchers über Identität bzw. Sitz des Unter-
nehmers in keiner Weise auf die ordnungsgemäße Abwicklung des Vertrages 
ausgewirkt hat. 
 

d) Beweislastverteilung 

Den Beweis für die Informationspflichtverletzung des Unternehmers hat der 
Verbraucher anzutreten (zur Änderung der Beweislastverteilung im Fall einer 
nicht ordnungsgemäßen Dokumentation nach § 312c Abs. 2 BGB vgl. § 10 I.). 
 
Hinsichtlich der Kausalität einer Aufklärungspflichtverletzung für den Abschluss 
eines ungünstigen Vertrages greift nach ständiger Rechtsprechung eine Beweis-
lastumkehr zu Gunsten des Informationsberechtigten ein.35 Hintergrund der 
Beweislastumkehr ist der Schutzzweck der Informationspflicht, die Verantwort-
lichkeit des Informationspflichtigen für die Beweisschwierigkeit sowie dessen 
Vorteilsziehung aus dem Vertrag.36 Diese Erwägungen tragen auch eine Beweis-
lastumkehr im Falle einer Verletzung der vorvertraglichen Informationspflichten 
nach § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 InfoV. Der Nachweis, dass 
es auch bei korrekter Information zu einem Vertragsschluss gekommen wäre, 
obliegt damit dem Unternehmer. Den Verbraucher triff t allerdings eine Substan-
tiierungspflicht, inwiefern ein ordnungsgemäßer Hinweis seine Wil lensbildung 
beeinflusst hätte.37 
 

4. Fazit 

Die fehlende Information über Identität und Anschrift des Unternehmers kann 
dazu führen, dass der Unternehmer aufgrund der objektiven Auslegung seiner 
Web-Präsenz nicht Vertragspartner des Verbrauchers geworden ist, sondern als 

                                         
35  BGHZ 61, 118 (122); BGHZ 64, 46 (51); BGH NJW 1981, 1440 (1441); BGH NJW 1998, 

302 (303); NJW 2001, 2163 (2165); Baumgärtel/Baumgärtel, § 276 Rn. 19 m.w.N.; 
Grigoleit, Vorvertragliche Informationshaftung, S. 163 ff. m.w.N. 

36  Grundlegend BGHZ 61, 118 (122): »Dem Ersatzberechtigten wäre wenig damit gedient, 
wenn er seinen Vertragsgegner zwar an sich aus schuldhafter Verletzung einer solchen 
Hinweispflicht  in Anspruch nehmen könnte, aber regelmäßig daran scheitern würde, dass er 
den meist schwer zu führenden Beweis nicht erbringen könnte, wie er auf den Hinweis 
reagiert hätte, wenn er gegeben worden wäre.« Eine ausführliche Analyse der normativen 
Begründung findet sich bei Grigoleit, Vorvertragliche Informationshaftung, S. 172 ff. 

37  Grigoleit, Vorvertragliche Informationshaftung, S. 177 f.; vgl. zur Substantiierungspflicht 
des Patienten im Falle der Verletzung einer ärztlichen Aufklärungspflicht BGH NJW 1984, 
1397 (1399) m.w.N.; BGHZ 89, 95 (103 f.). 
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Vertreter ohne Vertretungsmacht zu behandeln ist. Von höherer Wahrscheinlich-
keit sind angesichts der fehlenden regionalen Beschränkung des Internets 
subjektive Fehlvorstellungen des Verbrauchers hinsichtlich der Person des Ver-
tragspartners (Identitätsverwechslung, Sitz im Ausland) oder der angebotenen 
Leistung (Ort der möglichen Inanspruchnahme). Diese Irrtümer berechtigen den 
Verbraucher zur Anfechtung des Vertrages, ohne einen Ersatzanspruch des 
Unternehmers nach § 122 Abs. 1 BGB auszulösen. Gleichfalls kann sich ein 
schadensrechtlicher Aufhebungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der culpa in 
contrahendo ergeben, wobei im Einzelnen zu prüfen ist, ob der Verbraucher den 
Schaden durch die Ausübung eines ihm zustehenden Widerrufsrechts hätte 
mindern können. Die Regeln über den Widerrufsausschluss nach §§ 312d Abs. 3 
und 4, 355 Abs. 3 BGB beruhen auf Sacherwägungen, welche auf einen Auf-
hebungsanspruch aus c.i.c. nicht übertragen werden können. Sie stellen somit 
keine leges speciales gegenüber diesem Anspruch dar. 
 
 
III . Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung 

1. Vorüberlegung  

Die Pflicht des Unternehmers, den Verbraucher bei Vertragsschlüssen im Fern-
absatz über wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung zu unterrichten 
(§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV), bezweckt die 
Vermeidung von Fehlvorstellungen des Verbrauchers hinsichtlich des Vertrags-
gegenstandes. Die Vertriebsmethode des Fernabsatzes ist für die Begründung 
derartiger Irrtümer besonders risikoträchtig, da der Verbraucher weder die Mög-
lichkeit hat, den Vertragsgegenstand (oder ein Muster desselben) in Augenschein 
zu nehmen, noch – jedenfalls bei automatisierten Vertragsschlüssen – seinen 
Vertragspartner zu befragen, bzw. sich von diesem beraten zu lassen.  
 
Bildet sich der Verbraucher aufgrund der mangelnden Aufklärung fehlerhafte 
Vorstellungen über den Vertragsgegenstand, welche ihn zum Abschluss des Fern-
absatzvertrages bewegen, so ist eine Sanktionierung des Unternehmerverhaltens 
von fundamentalen Interesse. Bei der Bewertung der dem Verbraucher offen 
stehenden Rechtsbehelfe muss gleichwohl beachtet werden, dass die Informations-
pflichten im Fernabsatz der Gleichstellung dieser Vertriebsmethode zu Vertrags-
schlüssen unter Anwesenheit beider Vertragsparteien dienen. Daher scheidet eine 
Informationshaftung aus, sofern den Unternehmer ohnehin eine vertragliche Ein-
standspflicht für das Vorhandensein bzw. die Abwesenheit bestimmter 
Eigenschaften des Vertragsgegenstandes triff t. Dem Unternehmer ist hier keine 
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pflichtwidrige Einwirkung auf die Wil lensbildung des Verbrauchers durch unzu-
reichende Information vorzuwerfen, sondern vielmehr, dass er seine vertragliche 
Leistungspflicht verletzt hat. Ob diese Leistungspflicht im Fernabsatz oder Direkt-
kontakt begründet wurde, ist unerheblich. Daneben eine zusätzliche Haftung für 
die unzureichende Informationserteilung anzunehmen, würde die Verbraucher im 
Fernabsatz unnötigerweise privilegieren. 
 
Die speziellen Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Sachmängelrechts (etwa 
das Recht des Verkäufers zur zweiten Andienung nach den §§ 437, 440 BGB) 
sowie des allgemeinen Leistungsstörungsrechts (etwa das Fristerfordernis der 
§§ 281 Abs. 1, 323 Abs. 2 BGB) können folglich nicht durch den Rückgriff auf 
eine Schadensersatzhaftung aus culpa in contrahendo basierend auf der 
Verletzung der Leistungsbeschreibungspflicht umgangen werden. Die Unter-
suchung muss sich daher auch der Frage zuwenden, unter welchen Umständen 
eine unzureichende Beschreibung der Leistung eine vertragliche Mangelhaftung 
nach sich zieht.  
 

2. Vertragliche Haftung für die unterlassene Beschreibung von Leistungs-
merkmalen 

a) Sachmängelhaftung im Kauf- und Werkver tragsrecht 

Die Beschreibung des Leistungsgegenstands nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV ist Basis 
der Parteivereinbarung über die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes oder 
Werkes nach §§ 434 Abs. 1 S. 1, 633 Abs. 2 S. 1 BGB,38 so dass dem Verbraucher 
bei unzutreffender Information die Sachmängelrechte nach §§ 437 ff ., 634 ff. 
BGB zustehen. Hat der Unternehmer es dagegen lediglich unterlassen, ein 
wesentliches Merkmal der von ihm angebotenen Leistung zu beschreiben, so 
kommt eine Sachmängelhaftung für das Fehlen einer Eigenschaft, von deren 
Existenz der Verbraucher irrtümlich ausgegangen ist (bzw. das Bestehen einer 
Eigenschaft, deren Nichtexistenz der Verbraucher angenommen hat), im 
Allgemeinen nicht in Betracht. Eine Ausnahme von diesem Prinzip statuieren die 
§§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 und S. 3, 453 Abs. 1, 633 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 651 S. 1 
BGB39 und zwar in zweierlei Hinsicht: 

                                         
38  Bei Vertragsschlüssen im WWW bilden die öffentlichen Äußerungen des Verkäufers auf 

seiner Website die Basis einer positiven Beschaffenheitsvereinbarung. Ein Rückgriff auf 
§ 434 Abs. 1 S. 3 BGB ist nicht erforderlich, vgl. die Begründung des RegE, BT-Drucks. 
14/6040, S. 214. 

39  Diese Regelungen wurden veranlasst durch die Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des 
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(1) Fehlt es an der Beschreibung einer bestimmten Produkteigenschaft der 
Kaufsache, so werden dem Verkäufer grundsätzlich auch seine öffentlichen 
Aussagen in anderen Medien sowie öffentliche Äußerungen des Herstellers 
oder dessen Gehil fen zugerechnet. 

(2) Lässt sich auch danach die vertragsgemäße Beschaffenheit des Gegenstandes 
nicht bestimmen, so wird vermutet, die Parteien hätten dem Vertrag die 
»gewöhnliche Verwendung« der Sache zugrundegelegt. 

Zur Abgrenzung zwischen Sachmängelhaftung und der Haftung für unterlassene 
Angaben nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV werden diese Bestimmungen im Folgenden 
einer genaueren Untersuchung unterzogen. 
 

aa) Einfluss öffentlicher Äußerungen auf die vertragsgemäße Beschaffenheit 

Hat der Unternehmer gegenüber dem Verbraucher über eine wesentliche Eigen-
schaft der Kaufsache keine Aussage getroffen, so ist die Sache nach § 434 Abs. 1 
S. 2 Nr. 2 und S. 3 BGB mangelhaft, wenn sie nicht diejenigen Eigenschaften 
aufweist, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des 
Herstellers (§ 4 Abs. 1 und 2 des ProdHaftG) oder dessen Gehil fen erwarten darf. 
Den Verkäufer triff t damit eine Einstandspflicht für werbende Aussagen über das 
Vorhandensein bestimmter Eigenschaften eines Kaufgegenstandes,40 sofern er auf 
deren Abwesenheit nicht gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV hingewiesen hat. Vertrags-
konkretisierend wirkt nur eine Werbung, die nachprüfbare Aussagen über 
bestimmte Eigenschaften des Kaufgegenstandes triff t,41 so dass allgemeine 
Anpreisungen nicht unter § 434 Abs. 2 S. 3 BGB fallen.42 Die Sachmängelhaftung 
des Verkäufers scheidet lediglich dann aus, wenn er nachweist, dass er die 
Äußerung weder kannte noch kennen musste (und folglich nicht korrigieren 
konnte), bzw. dass die Äußerung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleich-

                                                                                                                                   
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter, ABl EG Nr. L S. 12 ff. v. 7. 
7. 1999 (Verbrauchsgüterkaufrichtlinie). 

40  Die weitere Alternative des § 434 Abs. 1 S. 3 BGB – »Äußerungen [...] bei der Kenn-
zeichung über bestimmte Eigenschaften der Sache« – setzt die Besichtigung der Ware voraus 
und ist daher beim Vertrieb im Fernabsatz ohne Belang. 

41  Der Inhalt dieser Aussagen ist nach dem Erwartungshorizont eines Durchschnittskäufers zu 
bestimmen. Der Gesetzgeber hat keine inhaltliche Abweichung von Art. 2 Abs. 2 lit. d 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie beabsichtigt, nach welcher darauf abzustellen ist, was der 
Käufer »vernünftigerweise« erwarten durfte, vgl. Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, 
S. 214.  

42  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 214. Die Befürchtungen von Westermann, JZ 
2001, 530 (533) und Krebs, DB- Beilage 14/2000, 1 (17) sind übertrieben. 
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wertiger Weise berichtigt war oder dass sie die Kaufentscheidung nicht beeinflus-
sen konnte. 
 
Für Verkäufer im WWW bedeutet dies, dass sie bei fehlender Unterrichtung des 
Verbrauchers gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV auch für werbende Produktbe-
schreibungen des Herstellers auf dessen Website einzustehen haben. Dies ist aus 
Verbraucherschutzgesichtspunkten sinnvoll. Es steht zu erwarten, dass ein Konsu-
ment sich über die Sacheigenschaften einer Ware auf der Website des Herstellers 
informiert, wenn er auf den Webseiten des verkaufenden Unternehmers keine 
ausreichenden Produktbeschreibungen vorfindet. Die Entlastung, er habe die 
öffentliche Äußerung des Herstellers nicht kennen müssen, wird dem Unter-
nehmer im Regelfall ebenso schwer fallen43 wie der Beweis, dass diese Äußerung 
die Entscheidung des Käufers nicht beeinflussen konnte.44 Sind die Äußerungen 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise berichtigt worden 
(etwa, wenn die Webseiten des Herstellers korrigiert wurden)45 oder hat der 
Verbraucher öffentliche Äußerungen des Herstellers bezüglich eines anderen 
Modells dem Angebot des Unternehmers falsch zugeordnet, so liegt ein Mangel 
des Kaufgegenstands nicht vor. In diesem Fall verbleibt es bei einer möglichen 
Haftung des Verkäufers wegen Verletzung seiner vorvertraglichen Informations-
pflicht aus culpa in contrahendo. 
 
Allerdings muss dem Käufer der Einwand verwehrt bleiben, die ihm unbekannte 
öffentliche Äußerung des Herstellers habe seine Kaufentscheidung nicht beein-
flusst, er sei vielmehr in Unkenntnis dieser Werbeaussage zu einem 
eigenständigen Irrtum über den Kaufgegenstand gelangt (Beispiel: Der Hersteller 
behauptet unzutreffenderweise die Kompatibil ität des Kaufgegenstands mit einer 
anderen Ware. Der Käufer trägt vor, diese Werbung nicht gekannt zu haben, 
mangels eines gegenteili gen Hinweises des Verkäufers aber von einer Vereinbar-
keit der beiden Produkte ausgegangen zu sein). Eine solche Behauptung würde die 
Sachmängelhaftung ausschließen und im Falle einer Informationspflichtverletzung 

                                         
43  Nach Begründung des Regierungsentwurfs soll dem Verkäufer bereits einfache Fahrlässig-

keit zur Last fallen, BT-Drucks. 14/6040, 214 f. Kritisch Westermann, JZ 2001, 530 (533), 
welcher auf das erhebliche Risiko hinweist, das hierdurch dem Endverkäufer auferlegt wird. 

44  Der von Haas, BB 2001, 1313 (1314) beispielhaft genannte Sachverhalt, der Käufer habe bei 
Vertragsschluss nur einen bestimmten Verwendungszweck vor Augen gehabt, für den die in 
der Werbung angepriesene Eigenschaft bedeutungslos gewesen sei, wird sich aufgrund des 
automatisierten Vertragsschlusses nachträglich kaum beweisen lassen. 

45  Die Bestimmung der »Gleichwertigkeit« der Berichtigung ist im Einzelnen unklar, vgl. etwa 
Westermann, NJW 2002, 241 (245), welcher Gleichwertigkeit nur bei »Maßnahmen von 
großer Publizität« annehmen wil l. 
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nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV die Pforte zu einem Ersatzanspruch aus c.i.c. öffnen. 
Die daraus resultierende Dispositionsbefugnis des Käufers über die ihm zustehen-
den Ansprüche ist jedoch nicht Ziel der vorvertraglichen Informationspflichten. In 
Übereinstimmung mit der grundsätzlichen Vermutung des § 434 Abs. 2 S. 3 BGB, 
dass öffentliche Werbeaussagen die Kaufentscheidung beeinflussen,46 sollten dem 
Käufer hier lediglich die gesetzlichen Sachmängelrechte zugestanden werden. 
Einer vor Vertragsschluss erfolgten Beeinträchtigung seiner rechtsgeschäftlichen 
Entscheidungsfreiheit kann durch die Sachmängelhaftung ausreichend begegnet 
werden. 
 

bb) Objektivierung des Fehlerbegr iff s 

aaa) Eignung zu gewöhnlichen Verwendungszwecken  

Eine rechtsgeschäftliche Haftung des Unternehmers für die Abwesenheit einer 
Eigenschaft des Vertragsgegenstands, welche sich der Verbraucher irrtümlich vor-
gestellt hat, kann sich auch aus den §§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 453 Abs. 1, 633 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 651 S. 1 BGB ergeben. Danach ist ein Kaufgegenstand (oder ein 
Werk) mangels einer Beschaffenheitsvereinbarung und der Bestimmung einer 
vertraglichen Zwecksetzung nur dann frei von Sachmängeln, wenn dieser sich »für 
die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei 
Sachen [Werken] der gleichen Art üblich ist und die der Käufer [Besteller] nach 
Art der Sache [des Werkes] erwarten kann«.47 
 
Da bei Geschäftsabschlüssen über das WWW eine Verständigung der Parteien 
hinsichtlich der vom Verbraucher intendierten Verwendung des Vertrags-
gegenstandes ausscheidet, kommt dieser Bestimmung eine hohe Relevanz in jenen 
Fällen zu, in denen der Unternehmer gegen seine Pflicht zur Leistungs-
beschreibung nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV verstößt. Leider ist die Formulierung 
der §§ 434 Abs. 1 Nr. 2, 633 Abs. 2 Nr. 2 BGB, welche das Kriterium der Eignung 
zu gewöhnlichen Zwecken mit den Merkmalen der Üblichkeit bestimmter Eigen-

                                         
46  Palandt/Putzo, § 434 Rn. 39: »Nicht beeinflussen konnte: das ist nicht nach einer im kon-

kreten Fall fehlenden Ursächlichkeit zu messen, sondern daran, dass ein Einfluss auf die 
Kaufentscheidung ausgeschlossen ist. Das ist schwieriger zu beweisen als fehlende Kausa-
lität.« 

47  Diese Formulierung beruht auf der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, in deren Art. 2 Abs. 2 
lit. d es heißt: »eine Qualität und Leistungen aufweisen, die bei Gütern der gleichen Art 
üblich sind und die der Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann [...]«. 
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schaften und dem Erwartungshorizonts eines Durchschnittskäufers kumuliert, 
unglücklich gewählt.48 
 

Beispiel: Ein Unternehmer offeriert eine von ihm entwickelte Software im 
WWW, ohne zu erwähnen, welches Betriebssystem diese voraussetzt. Der 
Verbraucher nimmt irrtümlich an, es handele sich um eine unter Windows 
operierende Software. Die Software eignet sich für die »gewöhnliche 
Verwendung«, d.h. für den Zweck, zu dem sie entwickelt wurde. Kann nun 
aufgrund der Tatsache, dass ca. 90% aller PCs49 unter einem Betriebssystem 
von Microsoft operieren,50 davon ausgegangen werden, dass Inter-Operabilit ät 
mit diesen Systemen für Anwendungssoftware »üblich« ist und vom 
Verbraucher »erwartet werden kann«? 

 
Richtigerweise sind die drei genannten Kriterien als nahezu inhaltsgleich anzu-
sehen.51 Nur wenn der Gegenstand sich für die gewöhnliche Verwendung eignet, 
besitzt er auch die Beschaffenheit, welche für Sachen gleicher Art üblich ist und 
gerade aus diesem Grunde von dem Erwerber des Gegenstandes berechtigterweise 
erwartet wird.52 Die umständliche Formulierung des Gesetzestextes erklärt sich 
aus der Befürchtung des Gesetzgebers, er könne sich anderenfalls dem Vorwurf 
aussetzen, Art. 2 Abs. 2 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie nicht ordnungsgemäß 
umgesetzt zu haben.53 
 

                                         
48  Vgl. Schlechtriem in Ernst/Zimmermann, S. 215 Fn. 17: »[...] was ist heute bei einem 

Fahrrad ‚üblich’ und kann von mir ‚erwartet’ werden, insbesonde re an Ausstattungsdetails 
wie Schaltung, Federung und Bremsen?«.  

49  Der Begriff »PC« wird hier im weiten Sinn (Computer für die persönliche Anwendung, d.h. 
auch Apple-MacIntosh) gebraucht, nicht im engen Sinn der IBM-Kompatibilät. 

50  Siehe »Microsoft erhöht Marktanteil bei Betriebssystemen«, heise online-Newsticker v. 3. 1. 
2001; »Apple startet neue Werbekampagne gegen Microsoft«, heise online-Newsticker v. 
10. 6. 2002. 

51  Haas, BB 2001, 1313 (1314); wohl auch Büdenbender in Dauner-Lieb/Heidel/Lepa/Ring, 
§ 8 Rn. 30; a.A. Jorden/Lehmann, JZ 2001, 952 (954), welche der Beschaffenheitserwartung 
eine eigenständige Bedeutung »jedenfalls dann« zumessen, wenn es keine der Kaufsache 
gleichartigen Sachen gibt. Mir erscheint allerdings fraglich, worauf sich bei derartigen 
Einzelstücken die berechtigte Erwartung des Käufers stützen soll . Insbesondere wird diese 
Interpretation nicht von Art. 2 Abs. 2 lit. d der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie gestützt, 
welcher sich zweifellos auf vertretbare Sachen bezieht.  

52  So auch Westermann, NJW 2002, 241 (243). Differenzierungen bei Palandt/Putzo, § 434 
Rn. 25 ff .  

53  Haas, BB 2001, 1313 (1314). Entgegen Art. 2 Abs. 2 lit. c und d Verbrauchsgüterkauf-
richtlinie, welche alternative Vermutungstatbestände für das Vorliegen der vertragsgemäßen 
Beschaffenheit formulieren, kumuliert § 434 Abs. 2 Nr. 2 BGB jedoch die genannten 
Kriterien.  
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Die gesetzliche Regelung liefert keinen Hinweis darauf, vor welchem länder-
spezifischen Hintergrund (Käufer- oder Verkäuferstaat) der Erwartungshorizont 
des Käufers zu bestimmen ist. Dies erstaunt insofern, als die Bestimmungen unter 
anderem der Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie dienen, deren Ziel es 
war, grenzüberschreitende Verbraucherkäufe zu vereinfachen und zu stimulieren. 
Auch innerhalb der Europäischen Union bestehen beachtliche Unterschiede 
dahingehend, welche Eigenschaften der Käufer berechtigterweise von der 
erworbenen Sache erwarten kann. Man denke etwa an die Bedienungssprache von 
Software, an die Ausrichtung eines Pkws auf Rechts- oder Linksverkehr oder an 
Datenträger, die aus urheberrechtlichen Gründen mit technischen Sperren 
versehen sind, welche ein Abspielen nur in bestimmten Mitgliedsstaaten der 
Gemeinschaft erlauben. Es bleibt nur ein Abstellen darauf, welche Zielrichtung 
dem Angebot des Unternehmers zukommt.54 Richtet dieser seine Website ersicht-
lich auf eine bestimmte länderspezifische Käufergruppe aus, so ist die Eignung für 
gewöhnliche Gebrauchszwecke an deren Erwartungen zu messen. Tätigt ein 
Käufer, welcher nicht zu diesem Kundenkreis zählt, eine Bestellung, so darf er 
nicht »vernünftigerweise« darauf vertrauen, dass das Produkt dem vom ihm 
zugrundegelegten Erwartungshorizont entspricht.55 
 

bbb) Abgrenzung zur Haftung aus culpa in contrahendo 

Die Bestimmung der objektivierten vertragsgemäßen  Beschaffenheit erlangt bei 
Fernabsatzgeschäften eine besondere Brisanz. Im Normalfall wird es im Interesse 
des Käufers liegen, nachzuweisen, dass seine persönlichen Erwartungen »vernünf-
tig« waren, d.h. jenen eines Durchschnittskonsumenten entsprachen, und der 
Vertragsgegenstand folglich mangelhaft ist.56 Tritt jedoch ein Verstoß gegen die 
Unterrichtungspflicht des Unternehmers nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV hinzu, so 
verläuft an der Demarkationslinie der »berechtigten Erwartung« die Abgrenzung 
zwischen Sachmängelhaftung und Haftung aus culpa in contrahendo. Je nach 
Sachlage kann es hier sowohl im Verbraucher- als auch im Unternehmerinteresse 
stehen, die Eigenschaft, über deren Fehlen der Unternehmer den Verbraucher 
nicht unterrichtet hat, als für Gegenstände dieser Art üblich darzustellen. 
 

                                         
54  Siehe die ausführlichen Erwägungen zur Sprache, in welcher die Informationen nach § 312c 

Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB zu erteilen sind, supra § 3 II I. 3. c. 
55  Bezüglich Art. 35 Abs. 2 CISG vgl. BGHZ 129, 75 ff. (Neuseeländische Muscheln) und – 

überzeugender – Schlechtriem, Internationales UN-Kaufrecht, Rn. 135 ff. 
56  Vgl. etwa die Ausführungen bei Medicus, Schuldrecht II , Rn. 47. 
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So besitzt der Unternehmer nach den §§ 440, 336 i.V.m. §§ 281 Abs. 2, 323 
Abs. 2 BGB ein Recht zur zweiten Andienung, während der auf § 311 Abs. 2 
basierende schadensrechtliche Aufhebungsanspruch ein solches Recht 
konsequenterweise nicht vorsieht (eine nachträgliche Erfüllung der Aufklärungs-
pflicht bliebe ohne Auswirkung auf die bereits eingetretene Beeinträchtigung der 
Entschließungsfreiheit57). Ein Festhalten am Vertrag bei Minderung der Gegen-
leistung ist bei einem Vorgehen nach Schadensrecht nicht möglich.58 Zudem setzt 
der Anspruch aus culpa in contrahendo eine schuldhafte Verletzung der 
Aufklärungspflicht voraus, während die Rechte des Käufers aus den §§ 437 ff., 
634 ff. unabhängig von einem Vertretenmüssen des Verkäufers bestehen. 
Andererseits steht dem Unternehmer bei Werkverträgen die Möglichkeit eines 
(begrenzten) Gewährleistungsausschlusses im Rahmen der §§ 639, 309 Nr. 7 lit. b 
BGB offen. Unterschiede bestehen schließlich hinsichtlich der Verjährung, da der 
Gesetzgeber die spezielle Sachmängelhaftung von der Regelverjährung des § 195 
BGB sowie von dem grundsätzlichen Wechsel auf ein subjektives Verjährungs-
system ausgenommen hat (§§ 438, 634a BGB). 
 
Da die Bestimmung der Üblichkeit einer Eigenschaft bzw. der gewöhnlichen 
Verwendung einer Sache nur im Hinblick auf den konkreten Leistungsgegenstand 
erfolgen kann, eröffnet sich hier ein erheblicher Spielraum für 
Einzelfallgerechtigkeit. Zu betonen ist erneut, dass der Verstoß des Unternehmers 
gegen seine Unterrichtungspflicht über wesentliche Merkmale der Leistung keine 
Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Sachmängelhaftung recht-
fertigt. Es ist daher stets zu prüfen, ob das Fehlen einer Produkteigenschaft, deren 
Existenz der Verbraucher seiner Vertragsentscheidung zugrundegelegt hat, nach 
den §§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 453 Abs. 1, 633 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 651 S. 1 BGB 
einen Mangel darstellt , oder ob sie den Vertragsgegenstand lediglich nach seinem 
subjektiven Maßstab ungenügend erscheinen lässt und damit geeignet ist, einen 
Anspruch aus culpa in contrahendo auszulösen. 
 

b) Mängelhaftung bei anderen Vertragstypen 

Handelt es sich bei dem Vertrag zwischen Unternehmer und Verbraucher nicht um 
einen Kauf-, Werk- oder Werklieferungsvertrag, so muss gleichwohl gefragt 

                                         
57  Es wird jedoch zumeist rechtsmissbräuchlich sein, wenn der Verbraucher auf der Aufhebung 

des Vertrages besteht, obgleich der Unternehmer fähig und willens ist, einen den 
Vorstellungen des Verbrauchers entsprechenden Gegenstand zu liefern. 

58  Zur Ablehnung einer Vertragsanpassung aufgrund der Informationspflichtverletzung infra 
II I. 3. b. bb. bbb. 
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werden, ob die Eigenschaft, über deren (Nicht-) Existenz der Unternehmer den 
Verbraucher nicht informiert hat, dem Vertrag implizit zugrunde liegt bzw. durch 
diesen implizit ausgeschlossen wird. Besteht eine bestimmte Verkehrserwartung 
hinsichtlich Verträgen dieser Art, so kann prinzipiell davon ausgegangen werden, 
dass die Parteien auf die entsprechende Verkehrssitte Bezug genommen haben. 
Mangels anderer Hinweise ist zu vermuten, dass der Vertrag diese Bestimmungen 
explizit enthalten würde, wenn sich die Vertragspartner bemüht hätten, ihn 
ausführlich niederzulegen.59 Dies führt zur Mängelhaftung der §§ 536, 536a BGB 
bei Mietverträgen, zur Anwendung der §§ 281, 314, 323 BGB bei anderen 
Vertragstypen. Bei den durch das WWW populär werdenden Formen der 
Leistungserbringung besteht eine derartige Verkehrserwartung allerdings häufig 
nicht (z.B. hinsichtlich der Ausgestaltung von Auktions-Teilnehmerverträgen oder 
Book-on-Demand-Verlagsverträgen60). Im Falle einer unzureichenden Beschrei-
bung der Vertragsleistung bleibt hier nur ein Rückgriff auf die Grundsätze der 
Informationshaftung.  
 

3. Rechtsbehelfe bei mangelfreier Leistung 

Ergibt die Auslegung des Vertrages unter Berücksichtigung der Sonderbestim-
mungen der §§ 434 Abs. 1 S. 2, 453 Abs. 1, 633 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 651 S. 1 BGB, 
dass dem Verbraucher keine Mängelrechte zustehen, so bleibt die Möglichkeit 
einer Anfechtung des Vertrages sowie eines Ersatzanspruchs aus culpa in 
contrahendo aufgrund der Divergenzen zwischen der Leistung und der Vorstel-
lung des Verbrauchers bei Vertragsschluss zu prüfen. 
 

a) Anfechtung nach § 119 Abs. 2 BGB 

aa) Bestimmung der Verkehrswesentlichkeit  

Informiert der Unternehmer den Verbraucher nicht über wesentliche Merkmale 
der Ware oder Dienstleistung, so liegt es nahe, dass Letzterer bei der Abgabe 
seiner Will enserklärung einem Irrtum über Eigenschaften des Vertragsgegenstands 
unterliegt, welche im Verkehr als wesentlich angesehen werden. In diesem Fall 

                                         
59  Siehe zum Dienstvertrag Palandt/Putzo, § 611 Rn. 25. Auch der »vertragsgemäße Gebrauch« 

im Mietrecht wird durch die Verkehrserwartung ausgefüllt, vgl. die Beispiele bei 
Palandt/Weidenkaff, § 536 Rn. 16 ff. 

60  Bei Book-on-Demand-Verlagsverträgen handelt es sich regelmäßig um einen echten 
Verlagsvertrag nach § 1 VerlG und nicht nur um einen Bestellvertrag gemäß § 47 VerlG. 
Gegenstand des Vertrages ist nicht nur die Herstellung eines Buches, sondern auch die 
Verpflichtung bzw. Überlassung zur Vervielfältigung und Verbreitung, vgl. etwa 
<http://www.bod.de/pdfdats/BoD-Rahmenvertrag.pdf>. 
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wäre er zur Anfechtung nach § 119 Abs. 2 BGB berechtigt. Zweifel bestehen 
allein aufgrund der unterschiedlichen Bezugspunkte des § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV 
und des § 119 Abs. 2 BGB. Während die Informationspflicht die Gewährleistung 
einer subjektiven Bewertungsmöglichkeit anhand objektiver Kriterien bezweckt, 
dient das Merkmal der »Verkehrswesentlichkeit« nach § 119 Abs. 2 BGB gerade 
der Vermeidung einer Anfechtung aus rein subjektiven Gesichtspunkten. 
 
Über die Bestimmung der »Eigenschaften, die im Verkehr als wesentlich 
angesehen werden« i.S.d. § 119  Abs. 2 BGB herrscht in der Wissenschaft ein 
lebhafter Diskurs. Im Wesentlichen lassen sich zwei Ansichten unterscheiden. Die 
wohl herrschende Meinung wil l die Verkehrswesentlichkeit objektiv bestimmen, 
wobei nicht nur abstrakt die in Frage stehende Sache, sondern  auch die Art des 
jeweili gen Rechtsgeschäfts zu betrachten sei.61 Die Lehre vom geschäftlichen 
Eigenschaftsirrtum fordert dagegen, dass sich die rechtsgeschäftliche Erklärung 
des Anfechtenden auf die in Frage stehende Eigenschaft bezogen hat.62 Aus 
Gründen des Verkehrsschutzes ersetzen die Vertreter dieser Ansicht den Begriff 
der »Verkehrswesentlichkeit« folglich durch jenen der »Vertragswesentlichkeit«.63 
Die – uneinheitliche64 – Rechtsprechung schließlich hat zu diesem Disput kaum 
Stellung genommen und arbeitet mit den flexiblen Floskeln der »Brauchbarkeit 
oder Wertschätzung nach der Verkehrsanschauung« und der »unmittelbaren 
Kennzeichnung« des Vertragsgegenstandes.65 

                                         
61  Erman/Palm, § 119, Rn. 43, ebenso Brox in der Vorauflage; Soergel/Hefermehl, 13. A., 

§ 119 Rn. 36; Westermann, JuS 1964, 169 (172); Leßmann, JuS 1969, 525; in diese Richtung 
ebenfalls BGHZ 88, 240 (246). Auch bei Larenz, AT, 7. Aufl.,§ 20 II b, sind diesbezügliche 
Ansätze zu erkennen, vgl. sein bekanntes Beispiel des Käufers, welcher einen irrtümlich für 
alt gehaltenen Leuchter erwirbt. Dieser betritt ein Geschäft »in dem sowohl alte wie auch 
nach alten Vorlagen gearbeitete neue Sachen zum Verkauf stehen«. Hier wird folglich 
ebenfalls auf das konkrete Rechtsgeschäft abgestellt. 

62  Flume, AT II , § 24 2c; Medicus, AT, Rn. 770; Staudinger/Dilcher, 12. A., § 119 Rn. 47. 
Vollkommen vom Gesetzestext abgelöst plädiert schließlich Kramer für eine materiale 
Betrachtungsweise, nach der eine Anfechtungsmöglichkeit bei Veranlassung des Irrtums 
durch die Gegenseite sowie bei Erkennbarkeit des Irrtums gewährt werden soll, 
MüKo/Kramer, § 119 Rn. 110 ff. 

63  So offen Medicus, AT, Rn. 770. Kritisch Larenz, AT, 7. Aufl., § 20 II b: »Das Gesetz [hat] 
in § 119 nun einmal eine Regelung des Irrtums vorgenommen und nicht [...] eine ganz 
andere Problematik, nämlich die der Nichtübereinstimmung von Rechtsgeschäft und 
Wirklichkeit.« 

64  Siehe hierzu Flume, AT II , § 24 2a; MüKo/Kramer, § 119 Rn. 102. Teilweise wird im 
Anschluss an RGZ 64, 266 (269) auch die Formulierung verwandt, es müsse sich um 
Eigenschaften handeln, welche »für den anderen Teil erkennbar dem Vertragsschluss 
zugrunde gelegt wurden.« 

65  RGZ 64, 266 (269); RGZ 149, 235 (238); BGHZ 16, 54 (57). 
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Löst man diese Theorien vom Ausgangspunkt eines »klassischen« Vertrags-
schlusses, welcher durch den persönlichen Kontakt der Parteien gekennzeichnet 
ist, und überträgt sie auf Verbrauchergeschäfte im Fernabsatz, so versagt die Lehre 
vom geschäftlichen Eigenschaftsirrtum. Aufgrund der standardisierten Vertrags-
schlussprozesse ist eine geschäftliche Einbeziehung der vom Verbraucher irrtüm-
lich zugrundegelegten Eigenschaft kaum möglich.66 Selbst das Abstellen auf eine 
implizite Typisierung nach Eigenart des Geschäftsgegenstandes führt nicht zu 
einer sachgerechten Lösung, da der Verbraucher hinsichtlich dieser Eigenart 
gerade auf die (fehlenden) Angaben des Unternehmers angewiesen sein kann. 
 
Es wäre jedoch geradezu widersinnig, zunächst eine Aufklärung des potentiellen 
Vertragspartners durch den Unternehmer zu fordern, einem aus der Verletzung 
dieser Informationspflicht  resultierenden Irrtum jedoch die Beachtlichkeit im 
Rahmen des § 119 Abs. 2 BGB zu versagen. Daher verdient die herrschende 
Ansicht den Vorzug, nach der die Bestimmung der verkehrswesentlichen Eigen-
schaften objektiv zu erfolgen hat. Dies ermöglicht – ebenso wie die flexible 
Vorgehensweise der Rechtsprechung – eine Berücksichtigung derjenigen Irrtümer, 
welche durch eine Aufklärung über die »wesentlichen Merkmale der Leistung« 
hätten vermieden werden können.67 Denn im Rahmen des § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV 
wurde bereits eine objektive Wertung getroffen, welcher typisierten Kriterien der 
Verkehr bedarf, damit der einzelne Verbraucher eine an seinen eigenen Präferen-
zen orientierte Entscheidung über Brauchbarkeit und Werthaltigkeit des Vertrags-
gegenstandes treffen kann. 
 
Folglich stellt jeder Irrtum über Merkmale des Vertragsgegenstands, welcher 
durch einen Verstoß gegen § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV begründet oder perpetuiert 
wurde, einen Irrtum über solche Eigenschaften der Sache dar, die im Verkehr als 
wesentlich angesehen werden. 
 

                                         
66  Exemplarisch für das von den Vertretern der Lehre vom geschäftlichen Eigenschaftsirrtum 

benutzte Axiom der persönlichen Vertragsverhandlungen Pawlowski, AT, Rn. 545: »Ursache 
des Auftretens derartiger Irrtümer ist also, dass die Vertragspartner bei den 
Vertragsverhandlungen nicht in dem Maße auf die besonderen Intentionen und Eigenarten 
des anderen eingehen, wie es angezeigt wäre – dass sie also während der Vertragsverhand-
lungen nicht den wirklichen Wil len des anderen zu erforschen suchen.« 

67  Auf Basis der von Kramer a.a.O. befürworteten materialen Betrachtungsweise der 
vertraglichen Risikoverteilung kann der Irrtum des Verbrauchers angesichts der 
Informationspflichtverletzung des Unternehmers ebenfalls als »verkehrswesentlich« ange-
sehen werden. 
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bb) Weitere Anfechtungsvoraussetzungen 

Weitere Voraussetzung der Anfechtung ist es, dass der Verbraucher seine Wil lens-
erklärung bei Kenntnis der Sachlage und verständiger Würdigung des Falles auf 
der Basis seiner persönlichen Verhältnisse nicht abgegeben hätte. Die Anfechtung 
hat ohne schuldhaftes Zögern gemäß § 121 Abs. 1 BGB zu erfolgen. Hinsichtlich 
der Rechtsfolgen der Anfechtung kann auf die Ausführungen unter § 8 V. 1. c. 
verwiesen werden. 
 
Dem Verbraucher ist eine Anfechtung nach § 119 Abs. 2 BGB allerdings 
verwehrt, wenn die gesetzliche Sachmängelhaftung eingreift.68 Es kann dahin-
stehen, ob dieser Ausschluss des Anfechtungsrechtes bereits vor Übergabe bzw. 
Überlassung des Vertragsgegenstands anzunehmen ist,69 da der Verbraucher bei 
Fernabsatzgeschäften die Abweichung des Leistungsgegenstandes von der ver-
tragsgemäßen Beschaffenheit erst nach der Lieferung feststellt.  
 

b) Ersatzanspruch aus culpa in contrahendo 

aa) Verantwor tung des Unternehmers für die Willensbildung des Verbrau-
chers 

Neben der Anfechtung kommt ein Schadensersatzanspruch des Verbrauchers aus 
§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB in Betracht. Dem Unternehmer wird 
durch § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV eine Mitverantwortung für die korrekte Wil lensbil -
dung des Verbrauchers übertragen, da dieser in seinen Informationsmöglichkeiten 
über den Vertragsgegenstand stark beschränkt ist. Unterliegt der Verbraucher auf-
grund der mangelhaften Unterrichtung über bestimmte Leistungseigenschaften 
einer Fehlvorstellung über den Vertragsgegenstand und hätte er den Vertrag bei 
ordnungsgemäßer Aufklärung nicht abgeschlossen, so hat sich in der Divergenz 

                                         
68  Vgl. für das Kaufrecht BGHZ 34, 32; Soergel/Huber, 12. A., vor § 459 Rn. 187 f.; 

MüKo/Kramer, § 119 Rn. 33; Flume, AT II , § 24, 3a; Larenz, AT, 7. Aufl., § 20 II d. Für 
Werkverträge RGZ 62, 282 (285); BGHZ 16, 54 (57); NJW 1967, 719; Soergel/Hefermehl, 
13. A., § 119 Rn. 82; MüKo/Kramer, § 119 Rn. 38; Medicus, AT, Rn. 776; 
Palandt/Heinrichs, § 119 Rn. 28; Erman/Palm, § 119 Rn. 19. Für einen Vorrang der 
mietvertraglichen Sachgewährleistung MüKo/Kramer, § 119 Rn. 37; Soergel/Hefermehl, 13. 
A., § 119 Rn. 82; Flume, AT II , § 24, 3b.; Medicus, AT, Rn. 776; Palandt/Heinrichs, § 119 
Rn. 28; Erman/Palm, § 119 Rn. 19;  a.A. RGZ 157, 173 (174); Palandt/Weidenkaff, § 536 
Rn. 12; Staudinger/Emmerich, 13. A., Vor §§ 535, 536 Rn. 182. 

69  Befürwortend Flume, AT II , § 24, 3a; Medicus, AT, Rn. 775; MüKo/Kramer, § 119 Rn. 35; 
Soergel/Hefermehl, 13. A., § 119 Rn. 78; Soergel/Huber, 12. A., vor § 459 Rn. 182 ff. 
Ablehnend dagegen BGHZ 34, 32 (34); BGH WM 1977, 117 (118); Erman/Palm § 119 
Rn. 19; Erman/Grunewald, Vor § 459  Rn. 15. 
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zwischen Vertragsinhalt und den Erwartungen des Verbrauchers das schutzzweck-
spezifische Risiko des § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV 
realisiert. Kann der Unternehmer sich hinsichtlich der Pflichtverletzung nicht 
entlasten, so liegt der Haftungsgrund der culpa in contrahendo vor. 
 

bb) Haftungsumfang 

aaa) Aufhebung des Vertrages 

Nach den §§ 280 Abs. 1, 249 S. 1 BGB richtet sich der Ersatzanspruch des 
Verbrauchers grundsätzlich auf Aufhebung des Vertrages, der Unternehmer hat 
auch die Versand- und Rücksendekosten der Ware zu tragen. Dieser Anspruch 
erfährt jedoch durch § 254 Abs. 2 S. 1 BGB eine erhebliche Einschränkung. Steht 
dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB zu, so triff t ihn eine 
Obliegenheit zur Prüfung des Vertragsgegenstands. Falls die Leistung nicht seinen 
Vorstellungen entspricht, stellt die Nichtausübung des Widerrufsrechts einen 
Verstoß gegen seine Schadensminderungspflicht dar und führt zu einem Aus-
schluss des Ersatzanspruchs.70 
 
Macht der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, so hat er bei 
unzureichender vorvertraglicher Information einen Anspruch auf den Ersatz der 
Versand- bzw. Rücksendekosten. Zweck des § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV ist es unter 
anderem, Fehlvorstellungen des Verbrauchers bei Vertragsschluss zu beseitigen, 
um unnötige Bestellungen »zur Ansicht«, wie sie das Widerrufsrecht eröffnet, zu 
vermeiden. Dieses schutzzweckspezifische Risiko hat sich realisiert, wenn der 
Verbraucher nicht bereits bei Vertragsschluss, sondern erst bei Prüfung der Ware 
realisiert, dass diese die von ihm vorausgesetzten Eigenschaften nicht aufweist. 
 

bbb) Anpassung des Vertrages 

Zu prüfen bleibt, ob der Verbraucher statt einer Rückgängigmachung des 
Vertrages auch eine Vertragsanpassung, d.h. de facto eine Minderung seiner 
Gegenleistung begehren kann. Im Fall der Verletzung einer Aufklärungspflicht 
aus § 242 BGB gewährt die ständige Rechtsprechung dem geschädigten 
Vertragsteil ein derartiges Wahlrecht, unabhängig davon, ob der Schädiger sich 
auf einen Vertragsschluss unter den Voraussetzungen, die der Geschädigte dem 
 

                                         
70  Ausführlich supra II . 3. b. aa. 
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Vertrag zugrundegelegt hat, eingelassen hätte.71 Es sei hier dahingestellt , ob der 
grundsätzlichen Kritik im Schrifttum an dieser Praxis zuzustimmen ist.72 Jeden-
falls auf Informationspflichtverletzungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV lässt sich 
die zitierte Rechtsprechung nicht übertragen. Haftungsauslösend ist hier nicht das 
in Anspruch genommene Vertrauen des Vertragspartners, sondern das Bestreben 
des Gesetzgebers, Verbraucher im Fernabsatz den Verbrauchern im Ladengeschäft 
weitgehend gleichzustellen. Bei den automatisierten Vertragsschlüssen im WWW 
werden grundsätzlich standardisierte Leistungen zu von dem Unternehmer deter-
minierten Preisen offeriert. Bei derartigen Produkten hat auch ein Verbraucher im 
Ladengeschäft – Mangelfreiheit der Leistung vorausgesetzt – nur die Option, von 
dem Vertrag Abstand zu nehmen oder zu den offerierten Konditionen abzu-
schließen. Die Tatsache, dass den Unternehmer nach § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV eine gesetzliche Informationspflicht triff t, 
rechtfertigt insoweit keine Privilegierung der im Fernabsatz kontrahierenden 
Verbraucher. 
 

cc) Beweislast, Verjährung, Konkurr enzen 

Zu Fragen der Beweislast und der Verjährung kann auf die Ausführungen supra II. 
3. c und d. verwiesen werden. Ein Aufhebungsanspruch aus culpa in contrahendo 
scheidet aus, sofern den Unternehmer eine vertragliche Einstandspflicht für die 
Abwesenheit der vom Verbraucher vorgestellten Eigenschaft triff t.73  
 

4. Rücktr ittsrecht nach § 13a UWG  

Hat der Unternehmer es unterlassen, den Verbraucher nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV 
ordnungsgemäß aufzuklären, und hat sich der Verbraucher aufgrund unwahrer und 
irreführender Werbeangaben ein unzutreffendes Bild über den Vertragsgegenstand 
gebildet, so kann ihm neben den bereits dargelegten Rechtsbehelfen ein Rücktritts-
recht nach § 13a UWG zustehen.74 Die am 1. Januar 1987 in Kraft getretene Norm 

                                         
71  BGHZ 65, 53 (58); BGHZ 111, 75 (83); BGH ZIP 2001, 1465 (1468); abweichend BGH 

NJW 1998, 2900 (2901). Begründet wurde dieses Vorgehen ursprünglich mit dem 
Argument, dieser Kausalverlauf sei hypothetisch und ein Nachweis »ohnehin kaum zu 
führen«, siehe BGHZ 65, 53 (58); BGH JZ 1989, 592 (593). 

72  Vgl. Grigoleit, Vorvertragliche Informationshaftung, S. 181 ff.; Lorenz, NJW 1999, 1001 
(1002); Tiedtke, JZ 1989, 569 ff .; Medicus, FS Lange, S. 556 ff.; Palandt/ Heinrichs, § 311 
Rn. 59. 

73  Supra III . 1. 
74  Zur Gesetzeskonkurrenz siehe Köhler/Piper, § 13a Rn. 1; Baumbach/Hefermehl, § 13a 

Rn. 2a; BT-Drucks. 14/2658, 36. 
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hat bislang wenig praktische Relevanz erlangt75 und wird nach Erlass des § 434 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 und S. 3 BGB noch tiefer in die Bedeutungslosigkeit versinken. 
 
Voraussetzung für das Rücktrittsrecht ist, dass öffentliche Äußerungen des 
Unternehmers oder eines Dritten unwahre und irreführende76 Angaben über Eigen-
schaften des Vertragsgegenstandes enthalten haben; ferner, dass diese Angaben 
zum einen für den Personenkreis, an den sie sich richten, wesentlich sind,77 und 
zum anderen auch den konkreten Verbraucher zum Abschluss des Vertrages 
bestimmt haben. Geht die Werbung nicht von dem Unternehmer, sondern von 
einem Dritten aus, so steht dem Verbraucher ein Rücktrittsrecht nur zu, wenn der 
Unternehmer sowohl Unwahrheit der Angabe als auch ihre Eignung zur Irre-
führung kannte oder kennen musste,78 bzw. sich die Werbung durch eigene 
Maßnahmen (etwa durch das Setzen eines Hyperlinks auf die Herstellerwerbung) 
zueigen gemacht hat.79 § 13a UWG geht also insofern über § 434 Abs. 1 S. 3 BGB 
hinaus, als dem Unternehmer auch werbende Äußerungen von Konkurrenten 
zugerechnet werden können,80 wobei der Verbraucher jedoch zu beweisen hätte, 
dass der Unternehmer die Unwahrheit dieser Aussagen kannte oder sich verschul-

                                         
75  Köhler/Piper, § 13a UWG Rn. 1. 
76  Unwahr sind Angaben (nachprüfbare Aussagen tatsächlicher Art), die nach der verständigen 

Durchschnittsauffassung der umworbenen Verkehrskreise unrichtig sind. Erforderlich ist ein 
breiter Konsens, vgl. Baumbach/Hefermehl, § 4 UWG Rn. 8a m.w.N. Zur Irreführung 
geeignet sind solche Angaben, welche einen nicht unbeachtlichen Teil der Abnehmer in ihrer 
Entschließung beeinflussen können und wettbewerbsrechtlich relevant sind. Vgl. statt aller 
Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rn. 21 ff. mit umfangreichen Nachweisen. 

77  Das Rücktrittsrecht nach § 13a UWG ist somit objektiviert, vgl. Köhler/Piper, § 13a UWG 
Rn. 5; Baumbach/Hefermehl, § 13a UWG Rn. 5. Strittig ist allerdings, ob auf die Gesamtheit 
des angesprochenen Personenkreises, einen nicht unerheblichen Teil desselben oder auf die 
Durchschnittsauffassung abzustellen ist, vgl. hierzu Staudinger/Köhler, 13. A., § 13a UWG 
Rn. 18. 

78  Entgegen § 434 Abs. 2 S. 3 BGB ist daher im Rahmen des § 13a UWG zu fragen, ob der 
Unternehmer Anlass hatte, die Angaben Dritter auf ihre Korrektheit zu prüfen, vgl. 
Köhler/Piper, § 13a UWG Rn. 8. Den Beweis, dass der Unternehmer die Unwahrheit der 
Werbeangabe und ihre Eignung zur Irreführung kennen musste, hat der Abnehmer zu führen, 
vgl. Baumbach/Hefermehl, § 13a UWG Rn. 16, Köhler, JZ 1989, 262 (266).  

79  Hier ist m.E. zu differenzieren: Hat der Unternehmer lediglich einen Link auf die Homepage 
des Herstellers gesetzt, liegt hierin noch kein »Zueigenmachen« der individuellen 
Produktwerbung. Vielmehr handelt es sich um die innerhalb des WWW übliche 
Verknüpfung, welche die Hypertext-Struktur als Mittel der objektiven Meinungsbildung 
nutzt. Freili ch ist in diesem Fall zu prüfen, ob ein Fall der subjektiven Zurechnung i.S.d. 
§ 13a Abs. 2 S. 2 Alt. 1 vorliegt. Setzt der Unternehmer dagegen einen Hyperlink 
unmittelbar auf die Herstellerwerbung für das von ihm offerierte Produkt, so liegt hierin eine 
direkte Bezugnahme, welche als Zueigenmachen der Drittwerbung gewertet werden kann. 

80  Baumbach/Hefermehl, § 13a UWG Rn. 14; Köhler/Piper, § 13a UWG Rn. 8. 
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determaßen in Unkenntnis hierüber befand. Der Rücktritt muss dem Unternehmer 
gegenüber unverzüglich nach Kenntniserlangung von allen Rücktrittsvoraus-
setzungen erklärt werden. Das Rücktrittsrecht erlischt sechs Monate nach 
Abschluss des Vertrages. 
 
Das Rücktrittsrecht nach § 13a UWG wird damit für einen Verbraucher als Reak-
tion auf einen Informationspflichtenverstoß des Unternehmers regelmäßig ohne 
Interesse sein. Ein Vorgehen nach § 437 BGB bzw. ein Ersatzverlangen aus den 
§§ 280, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB ist an wesentlich geringere Anspruchs-
voraussetzungen gebunden und bringt eine für den Verbraucher günstigere 
Beweislastverteilung mit sich.  
 

5. Fazit 

Hat der Unternehmer den Verbraucher unzureichend über die wesentlichen Eigen-
schaften der Ware oder Dienstleistung informiert, so kann die Auslegung des 
Vertrages unter Berücksichtigung der gesetzlichen Wertung der §§ 434 Abs. 1 
S. 2, 453 Abs. 1, 633 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 651 S. 1 BGB zu einer vertraglichen 
Mängelhaftung des Unternehmers führen. Sofern die Missachtung der Infor-
mationspflicht dagegen lediglich eine subjektive Fehlvorstellung des Verbrauchers 
über eine Eigenschaft des Vertragsgegenstandes begründet bzw. perpetuiert hat, ist 
der Verbraucher zur Anfechtung nach § 119 Abs. 2 BGB berechtigt, ohne nach 
§ 122 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet zu sein. Daneben steht ihm 
grundsätzlich ein Anspruch auf Aufhebung – nicht Anpassung – des Vertrages aus 
§§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB zu, sofern er den Schaden nicht durch 
die Prüfung des Vertragsgegenstandes und das Ausüben eines ihm zustehenden 
Widerrufsrechts hätte mindern können. In Konkurrenz zu diesen Rechten steht das 
wegen seiner hohen Voraussetzungen bedeutungslose Rücktrittsrecht nach § 13a 
UWG.  
 
 
IV. Verletzung der Pflichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 4-10 InfoV 

Es bleibt zu untersuchen, welche Folgen ein Verstoß des Unternehmers gegen 
§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4-10 InfoV nach sich zieht, 
d.h. wenn der Unternehmer es versäumt, den Verbraucher ordnungsgemäß auf 
bestimmte, von ihm stipulierte Vertragskonditionen hinzuweisen. 
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1. Positive Angaben  

Ebenso wie die Beschreibung des Leistungsgegenstandes nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 
InfoV bilden auch die Angaben gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4-10 InfoV die Basis der 
vertraglichen Vereinbarung zwischen Verbraucher und Unternehmer. So stellt ins-
besondere der genannte Preis den vom Verbraucher geschuldeten Endpreis dar, 
und die Angaben des Unternehmers sind maßgeblich für die Bestimmung der 
Fälli gkeit der beiderseitigen Leistungen. Da der Unternehmer den Zeitpunkt seiner 
Leistung häufig in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt der Bestellung spezifizieren 
wird, ist nach § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB eine Mahnung für den Eintritt des 
Schuldnerverzugs regelmäßig entbehrlich. Belehrt der Unternehmer den Verbrau-
cher über das Bestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts, obgleich einer der 
Ausnahmetatbestände der §§ 312d Abs. 3 und 4 BGB einschlägig ist, liegt darin 
die vertragliche Vereinbarung eines entsprechenden Rechtes.81 Widersprechen 
sich die Informationen nach § 1 InfoV und einzelne AGB-Klauseln, so muss sich 
der Verwender nach § 305c Abs. 2 BGB an derjenigen Angabe festhalten lassen, 
welche sich für den Kunden günstiger auswirkt.82   
 

2. Beeinflussung des Vertragsinhalts durch unterlassene Unterrichtung 

a) Deutung als besondere Einbeziehungsvoraussetzung 

Da § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4-8 und 10 InfoV den 
Unternehmer verpflichtet, auf bestimmte Vertragskonditionen hinzuweisen, liegt 
es nahe, diese Vorschrift als besondere Einbeziehungsvoraussetzung Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen zu verstehen. In der Literatur wird freili ch ein Zusammen-
hang zwischen § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und § 305 Abs. 2 BGB überwiegend nicht 
 

                                         
81  Nach § 312d Abs. 4 BGB steht der Widerrufsausschluss zur Disposition der Parteien 

(»soweit nicht ein anderes bestimmt ist«), zutreffend MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 75. 
Vgl. auch BGH NJW 1982, 2313 f.: Durch den unzutreffendem Hinweis auf ein 
Widerrufsrecht nach dem Abzahlungsgesetz wird ein vertragliches Rücktrittsrecht verein-
bart. 

82  Vgl. zu § 5a VVG BK/Schwintowski, § 5a VVG Rn. 14; Prölls/Martin/Prölls, § 5a VVG 
Rn. 74. Nach h.M. ist bei Ermittlung der kundengünstigsten Deutungsalternative ein 
individuell-konkreter Maßstab anzulegen, siehe BGH NJW 1979, 2353 (2354); Lindacher in 
Wolf/Horn/Lindacher, § 5 AGBG Rn. 34; Erman/Hefermehl, § 5 AGBG Rn. 22. A.A. Ulmer 
in Ulmer/Brandner/Hensen, § 5 AGBG Rn. 28: generalisierende, auf die typische Kunden-
situation abstellende Betrachtung. 
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thematisiert oder mit knapper Begründung abgelehnt.83 Wie die folgenden Über-
legungen zeigen, kann dies nicht überzeugen. 
 
Zunächst ist die Bestimmung des Art. 11 Abs. 1 FARL zu beachten, der die 
Mitgliedsstaaten verpflichtet, im Interesse der Verbraucher für geeignete und 
wirksame Mittel zu sorgen, welche die Beachtung der vorvertraglichen Infor-
mationspflichten durch den Unternehmer gewährleisten. Diese Vorgabe 
missachtet ein Mitgliedstaat, wenn er einem Verbraucher im Falle eines Gesetzes-
verstoßes, welcher diesen belastet, keine Rechte zubilli gt.84 Muss die Nichtbeach-
tung der Unterrichtungspflicht also Rechte des betroffenen Verbrauchers 
begründen, so erscheint es im Hinblick auf das Abwicklungsinteresse des 
Verbrauchers sinnvoller, die Pflichtverletzung bei der Bestimmung des konkreten 
Vertragsinhaltes zu berücksichtigen, anstatt den Vertrag als gemäß den AGB des 
Unternehmers geschlossen zu betrachten und dem Verbraucher einen Schadens-
ersatzanspruch auf Aufhebung des Vertrages zuzubilli gen. 
 
Aber auch nach nationalem Recht ist die Deutung des § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4-8, 10 InfoV als besondere Einbeziehungsvoraus-
setzung nur konsequent, wie sich aus der Vorschrift des § 305c Abs. 1 BGB 
ergibt. Danach werden Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
nicht Vertragsbestandteil, wenn sie nach den Umständen so ungewöhnlich sind, 
dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen brauchte. 
Nach allgemeiner Auffassung bestimmt sich die Ungewöhnlichkeit einer Vertrags-
bedingung nicht allein nach ihrem Inhalt, sondern kann sich auch anhand von 
formalen Kriterien wie Gliederung und Systematik der AGB ergeben.85 

                                         
83  Palandt/Heinrichs, § 312c Rn. 10; Riehm, Jura 2000, 505 (510); Grigoleit, NJW 2002, 1151 

(1156); Fuchs in: Vertragsrecht der Telekommunikations-Anbieter, Teil II Rn. 228. Nach der 
Ansicht von Härting, § 2 FernAbsG Rn. 149 und Ring, Fernabsatzgesetz, § 2 Rn. 189 ff. 
bleibt die Verletzung vorvertraglicher Informationspflichten ohnehin sanktionslos. A.A. nur 
MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 21 f. 72 f. und Schäfer in Das neue Schuldrecht, Kap. 8 
Rn. 39. 

84  Supra I. 2. Entgegen Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1156) kann diese Anforderung m.E. nicht 
mit einem Verweis auf die Möglichkeit der Verbandsklage nach den §§ 2 UKlaG, 13 UWG 
abgetan werden. Zur Effektivität der §§ 2 UKlaG, 13 UWG siehe § 13. Auch die 
Behauptung, der Verbraucher sei grundsätzlich durch die allgemeinen Regeln des 
Vertragsschlusses, insbesondere § 305 Abs. 2 BGB hinreichend geschützt (Riehm, Jura 
2000, 505 (510)) ist nicht überzeugend. Wie § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB belegt, ist der 
Gesetzgeber von einem gegenüber der allgemeinen Rechtslage erhöhten Schutzbedürfnis des 
Verbrauchers beim Abschluss von Distanzgeschäften ausgegangen. 

85  BGHZ 84, 109 (113); BGH NJW 1984, 171 (173); OLG Karlsruhe NJW 1987, 1489; OLG 
Düsseldorf NJW-RR 1989, 1330 (1332 f.); OLG Köln NJW 1994, 1883; Ulmer in 
Ulmer/Brandner/Hensen, § 3 Rn. 17; Staudinger/Schlosser, 13.  A., § 3 AGBG Rn. 12, 29. 
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Beispielsweise kann die Unterbringung einer Klausel an einer Stelle, an der sie ein 
aufmerksamer Vertragspartner redlicherweise nicht zu erwarten braucht, diese zu 
einer unüblichen und überraschenden Bestimmung machen.86 Da ein im Fern-
absatz agierender Unternehmer verpflichtet ist, den Verbraucher gemäß § 1 Abs. 1 
Nr. 4-8, 10 InfoV über bestimmte Vertragskonditionen zu informieren, darf 
Letzterer berechtigterweise davon ausgehen, dass ihm die Bedingung bei Fehlen 
eines entsprechenden Hinweises nicht in einem AGB-Klauselwerk »unterge-
schoben« wird.87 Ein gegenteili ges Vorgehen des Unternehmers führt gemäß 
§ 305c Abs. 1 BGB dazu, dass die Bestimmung nicht Bestandteil des Vertrages 
wird. 
 
Selbst wenn man dieser Argumentation nicht folgen mag, würde es einen Verstoß 
gegen Treu und Glauben nach § 242 BGB darstellen, wenn sich ein Unternehmer 
auf von ihm vorformulierte Vertragsklauseln beruft, obgleich er die seinen Kontra-
henten schützende Pflicht verletzt hat, auf diese Bedingungen gesondert hinzu-
weisen. Denn der Pflichtverstoß des Unternehmers hat die Rechtsposition, auf 
welche er sich beruft, erst geschaffen. 
 
Entgegen der vorherrschenden Ansicht kommt § 312 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB 
i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4-8, 10 InfoV folglich der Charakter einer speziellen 
Einbeziehungsvoraussetzung für bestimmte Allgemeine Geschäftsbedingungen bei 
Fernabsatzgeschäften mit Verbraucherbeteili gung zu.88 Fehlt der Hinweis auf die 
Klausel, richten sich die Rechtsfolgen nach § 306 Abs. 2 BGB, d.h. es gilt das 
dispositive Gesetzesrecht.89 Für die korrekte Einbeziehung einer Klausel, auf 
welche der Unternehmer sich beruft, trägt er die Beweislast.90  
 

b) Angemessenheit der gesetzlichen Regelung 

Fehlt es angesichts des Informationspflichtenverstoßes des Unternehmers an einer 
Parteivereinbarung hinsichtlich der in § 1 Abs. 1 InfoV angesprochenen Vertrags-

                                         
86  BGHZ 84, 109 (113); BGH NJW 1984, 171 (173); OLG Düsseldorf NJW-RR 1989, 1330 

(1332 f.). 
87  So auch MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 22. Zu § 5a VVG vgl. BK/Schwintowski, § 5a VVG 

Rn. 14. 
88  Zutreffend MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 21 ff., 72 f., welche freil ich entgegen der hier 

vertretenen Auffassung eine »Information« innerhalb eines Klauselwerks als zulässig 
erachtet. 

89  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 73. 
90  Vgl. zu den Einbeziehungsvoraussetzungen der §§ 2 und 3 AGBG Ulmer in Ulmer/ 

Brandner/Hensen, § 2 AGBG Rn. 66 und § 3 AGBG Rn. 25 mit zahlreichen Nachweisen. 
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modalitäten, so bleibt zu prüfen, ob das zur Anwendung berufene dispositive 
Gesetzesrecht angemessene Lösungen bereithält.  
 

aa) Preis 

Verstößt der Unternehmer gegen die Verpflichtung des § 1 Abs. 1 Nr. 6 InfoV, 
den Endpreis einschließlich aller Steuern und sonstiger Preisbestandteile 
anzugeben, so ist zu differenzieren. Stehen die einzelnen Preisbestandteile 
gleichwertig nebeneinander und ist der Endpreis durch einfache Rechenschritte zu 
ermitteln, so kann der Unternehmer trotz seines Pflichtenverstoßes davon 
ausgehen, dass sich die Wil lenserklärung des Verbrauchers auf den Endpreis 
bezieht (z.B.: zwei Preiskomponenten sind in unmittelbarer räumlicher Nähe 
aufgeführt). Geht aus dem Angebot der Endpreis jedoch nicht deutlich hervor – 
z.B. weil einzelne Preisbestandteile in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
versteckt sind oder der anwendbare Mehrwertsteuersatz fehlt – gehen diese 
Unklarheiten zu Lasten des Unternehmers. Als vereinbarter Endpreis hat in diesem 
Fall derjenige Preis zu gelten, der bei flüchtiger Betrachtung der Webseite als 
Endpreis erscheint. 
 

bb) Unterr ichtung über L iefer- und Versandkosten 

aaa) Bestimmung des Leistungsor tes  

(1) Problemaufr iss 

Fehlt es an einer vertraglichen Vereinbarung über Liefer- und Versandkosten, so 
obliegen gemäß der Kostentragungsregel des § 448 Abs. 1 BGB dem Käufer die 
Kosten des Versands nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort. Stellt die 
Obligation des Verkäufers eine Schickschuld dar, steht es ihm somit offen, die 
Ware »unfrei« zu versenden oder dem Käufer die Versandspesen in Rechnung zu 
stellen.91 Zu klären ist daher zunächst, ob bei Fernabsatzgeschäften mit 
Verbraucherbeteili gung die Leistung des Unternehmers aufgrund der Natur des 
Schuldverhältnisses (§ 269 Abs. 1 BGB) eine Bring- oder eine Schickschuld 
darstellt . 
 
In der Literatur wird regelmäßig von einer Bringschuld ausgegangen, sofern ein 
»Zuschickungsgeschäft des täglichen Lebens«92 vorliegt. Hierunter fallen z.B. 
Lieferungen größerer Mengen von Getränken oder Lebensmitteln zum Verbrauch 

                                         
91  Soergel/Huber, 12. A., § 477 Rn. 9. 
92  Soergel/Huber, 12. A. § 447 Rn. 91. 
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im Haushalt sowie von Möbeln oder Heizöl.93 Teilweise werden diese Verträge 
von der Ausnahmebestimmung des § 312b Abs. 3 Nr. 5 BGB erfasst, so dass die 
Fernabsatzvorschriften ohnehin keine Anwendung finden. Ist § 312c Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 BGB jedoch anwendbar, so hat der Unternehmer die Lieferkosten zu tragen, 
sofern er den Verbraucher nicht ausdrücklich nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 über zusätzlich 
anfallende Kosten informiert hat. 
 
Zweifelhaft ist dagegen, ob auch beim Versandhandel von einer Bringschuld des 
Unternehmers ausgegangen werden kann, sofern der Kunde Verbraucher ist. Der 
Bundesgerichtshof hat die Frage ausdrücklich offengelassen,94 mehrere unter-
instanzliche Gerichte haben im Anschluss an entsprechende Stellungnahmen in 
der Literatur eine Bringschuld angenommen.95 In der Begründung zum Erlass des 
§ 474 Abs. 2 BGB dürfte sich der Gesetzgeber dagegen der gegenteili gen Ansicht 
im Schrifttum angeschlossen haben. Basierend auf der Annahme, dass die 
Gefahrtragungsregel des § 447 Abs. 1 BGB grundsätzlich auf Verträge zwischen 
Versandhändlern und Verbrauchern anzuwenden sei (die Schuld des Unter-
nehmers folglich eine Schickschuld darstellt ), hat der Gesetzgeber befunden, die 
Regel des § 447 Abs. 1 BGB entspreche nicht der Rechtswirklichkeit und sie bei 
Verbraucherkäufen nach § 474 Abs. 2 BGB für unanwendbar erklärt.96  
 

(2) Stellungnahme 

Mit Erlass des § 474 Abs. 2 BGB hat der Gesetzgeber den Bedenken in der 
Literatur Rechnung getragen, dass die Annahme einer Schickschuld im Versand-
handel zu einer unangemessenen und praxisfernen Gefahrtragungsregel führt. 
Angesichts dessen spricht nach der neuen Rechtslage wenig dafür, die Lieferung 
im Versandhandel als Bringschuld anzusehen. Zum einen ist der Gesetzgeber 
offenbar davon ausgegangen, dass der Leistungsort gemäß § 269 Abs. 1 BGB der 
Sitz des Versandhändlers ist. Zum anderen lässt sich dem alleinigen Umstand, 
dass eine der Vertragsparteien das Geschäft zu privaten Zwecken tätigt, keine 

                                         
93  Palandt/Heinrichs, § 269 Rn. 12; MüKo/Krüger, § 269 Rn. 20; Erman/Kuckuk, § 269 Rn. 12; 

Staudinger/Selb, 13. A., § 269 Rn. 14. 
94  BGH NJW-RR 1987, 742 (743). 
95  OLG Frankfurt NJW-RR 1989, 958 (959); OLG Stuttgart NJW-RR 1999, 1577 (1578); 

Palandt/Heinrichs, § 269 Rn. 12; Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, Anh. §§ 9-11 AGBG 
Rn. 341; paradox Wolf in Wolf/Horn/Lindacher, § 9 AGBG V12 sowie § 9 AGBG E 213.  

96  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S.244, so auch Soergel/Huber, 12. A., § 477 
Rn. 91; Bereits nach alter Rechtslage für die Nichtanwendung des § 447 bei Käufen im 
Versandhandel plädierend Medicus, Bürgerliches Recht, Rn. 275; Wolf in Wolf/Horn/ 
Lindacher § 9 AGBG E 213; Jost/Fitzer/Mohn, BB 1997, 1165 (1168 f.). 
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Verkehrssitte dergestalt entnehmen, dass die Zweifelsregelung des § 269 Abs. 1 
BGB umzukehren sei. Schließlich kann das Leitbild des klassischen Versand-
handels nicht bedenkenlos auf den elektronischen Geschäftsverkehr übertragen 
werden. Zwar wird auch der Fernabsatz im Internet von großen, ausschließlich als 
Versandhändler tätigen Unternehmen dominiert. Jedoch erlaubt das Medium auch 
kleinen und mittleren Unternehmern einen leichten Zugang zu der Vertriebsform 
Fernabsatz. Bei diesen Unternehmern rechtfertigt allein der Umstand, dass sie per 
Fernkommunikationsmittel mit einem Verbraucher kontrahieren, keine Ab-
weichung von der gesetzlichen Vermutung des § 269 Abs. 1 BGB und den damit 
verbundenen Konsequenzen für die Verzögerungsgefahr97 und den Gerichtsstand 
des Erfüllungsortes nach § 29 Abs. 1 ZPO. Auch finden sich zunehmend Anbieter, 
welche dem Kunden die Wahl zwischen Abholung der Ware und Versand bieten.98 
Die Entscheidung des Kunden soll hier nicht zu einer Veränderung des Erfüllungs-
ortes führen; vielmehr wird ihm lediglich die Wahl zwischen Hol- und 
Schickschuld des Unternehmers eingeräumt. 
 

bbb) Konsequenzen der Informationspflichtverletzung  

Bei im WWW abgeschlossenen Kauf- oder Werklieferungsverträgen wird die 
Sache folglich regelmäßig an einen anderen Ort als den Erfüllungsort versandt, so 
dass mangels abweichender Vereinbarung gemäß § 448 Abs. 1 BGB der Käufer 
die Kosten der Versendung zu tragen hat. Dieses Ergebnis erscheint fragwürdig, 
wenn es der Unternehmer versäumt hat, seinen Kunden nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 
InfoV über die entstehenden Versandkosten zu informieren. Meines Erachtens 
sollte hier differenziert werden: 
 
Fehlt jeglicher Hinweis auf anfallende Versandkosten, so käme grundsätzlich 
§ 448 Abs. 1 BGB zur Anwendung. Da ein Verbraucher jedoch nach § 1 Abs. 1 
Nr. 7 InfoV über diese Kosten aufzuklären ist, kann er bei fehlender Unterrichtung 
legitimerweise davon ausgehen, dass der Unternehmer die anfallenden 
Versandkosten übernimmt.99 Legt man die Erklärung des Unternehmers vor dem 

                                         
97  Die Verzögerungsgefahr bei der Übermittlung lastet bei Schickschulden grundsätzlich auf 

dem Gläubiger, vgl. BGHZ 44, 178 (179 f.); BGH NJW 1964, 499; OLG Köln NJW-RR 
1990, 284 (285); Soergel/Selb, 13. A., § 269 Rn. 19; Palandt/Heinrichs, § 270 Rn. 6. 

98  Z.B. <http://www.libri.de>, <http://pages.ebay.de/audi>.  
99  So als obiter dictum OLG Frankfurt, CR 2002, 638 (640) sowie – bereits vor Erlass des 

Fernabsatzgesetzes – Pfeiffer unter der Annahme einer Verkehrssitte im Katalogversand-
handel, nach welcher der Käufer Versandkosten nur dann zu tragen habe, wenn er auf diese 
mit hinreichender Deutlichkeit aufmerksam gemacht wurde, vgl. AGB-Klauselwerke/ 
Pfeiffer, Versandhandel, Rn. 13. 



§ 9  Vorvertragliche Informationspflichten zum Schutz der Willensbildung 

 

227 

 

Hintergrund der InfoV nach dem Maßstab eines objektiven Empfängerhorizonts 
aus, so ist die Angabe eines bestimmten Preises ohne Hinweis auf zusätzliche 
Liefer- oder Versandkosten als Lieferung frei Haus zu verstehen. 
 
Anders ist dies freil ich, sofern der Unternehmer den Verbraucher deutlich auf das 
Entstehen zusätzlicher Versandkosten hinweist, diese jedoch der Höhe nach nicht 
beziffert. Hier ist dem Schutzzweck des § 1 Abs. 1 Nr. 7 InfoV zumindest 
insoweit Genüge getan, als der Kunde nicht völli g unvorbereitet mit den nach 
§ 448 Abs. 1 BGB zusätzlich anfallenden Kosten belastet wird. Vielmehr ist eine 
stil lschweigende Vereinbarung über den Versand zu den üblichen Kosten als 
anzunehmen.100 Im Gegensatz zu anderen Informationspflichten nach § 1 Abs. 1 
InfoV, etwa der Nr. 3, ist der Kunde hierbei nicht auf Aufklärung durch den 
Unternehmer angewiesen, sondern kann sich über die üblicherweise anfallenden 
Versandkosten aus anderen Quellen unterrichten, sofern er nicht ohnehin eine 
ungefähre Vorstellung über deren Höhe besitzt. Es steht in seinem freien 
Ermessen, weitere Erkundigungen hinsichtlich der voraussichtlichen Kostenhöhe 
anzustellen, das Angebot in Kenntnis des Kostenrisikos anzunehmen oder von 
dem Vertragsschluss abzusehen. 
 

cc) Zeitpunkt der Leistung 

aaa) Fälli gkeit der Unternehmerleistung 

Zu den Einzelheiten hinsichtlich der Lieferung nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 InfoV gehört 
auch eine Bestimmung des Leistungszeitpunkts durch den Unternehmer. Fehlt ein 
diesbezüglicher Hinweis, so wird gemäß § 271 Abs. 1 BGB die Leistung sofort 
fälli g, sofern der Vertrag bereits mit Bestellung des Verbrauchers zustande 
gekommen ist und sich nicht aus den Umständen etwas anderes ergibt. Ist die 
Angabe zu unbestimmt,101 führt dies nach den §§ 308 Nr. 1, 306 Abs. 2 BGB 
ebenfalls zur Anwendung des § 271 Abs. 1 BGB. 
 
Auch bei Vertragsschlüssen im Fernabsatz kann sich aus den Umständen ergeben, 
dass den Unternehmer keine sofortige Leistungspflicht triff t. Insbesondere bei 
Verträgen mit werkvertraglichen Elementen – etwa einem Book-on-Demand-
Verlagsvertrag – ist auf die für die Erbringung der Leistung erforderliche Zeit 

                                         
100  Ende/Klein, Vertriebsrecht, S. 165; a.A. für den Katalogversandhandel (betragsmäßige 

Bezifferung erforderlich) AGB-Klauselwerke/Pfeiffer, Versandhandel, Rn. 13 
101  Etwa, weil die Leistungsfrist von einem Ereignis abhängt, welches im Einfluss- bzw. 

Kenntnisbereich des Unternehmers liegt, oder weil die Frist schlicht als »unverbindlich« 
bezeichnet wird, vgl. Schmidt in Ulmer/Brandner/Hensen, § 10 Nr. 1 AGBG Rn. 18 ff.  
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abzustellen.102 Hier zeigt sich ein Umsetzungsdefizit der deutschen Fernab-
satzbestimmungen:103 Gemäß Art. 7 Abs. 1 FARL hat der Unternehmer die 
Bestellung »spätestens 30 Tage nach dem Tag auszuführen, der auf den Tag, an 
dem der Verbraucher dem Lieferer seine Bestellung übermittelt hat, folgt«. Dabei 
ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte,104 aus Erwägungsgrund 15 der Richt-
linie105 sowie aus dem Gegenschluss zu Art. 6 Abs. 3, 1. Spiegelstrich,106 dass sich 
Art. 7 Abs. 1 FARL nicht auf den Beginn der Leistungsausführung bezieht, son-
dern einen Fälli gkeitszeitpunkt festlegt. 
 
Nach richtlinienkonformer Auslegung des § 271 Abs. 1 BGB ist die Leistung des 
Unternehmers folglich spätestens am 31. Tag nach Zugang der Bestellung fälli g.107 
Dies gilt auch dann, wenn der Vertrag nicht mit der Bestellung des Verbrauchers 
zustande kommt, sondern erst mit deren Annahme durch den Unternehmer. Diese 
Bestimmung der Fälli gkeit ist selbst dann angemessen, wenn sich aus den Um-
ständen des individuellen Vertrages eine längere Leistungszeit ergeben würde, 
etwa aufgrund der erforderlichen Herstellungsdauer eines Werkes. Denn einerseits 
hätte es der Unternehmer in der Hand gehabt, durch einen entsprechenden 
Hinweis nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 InfoV eine abweichende vertragliche Vereinbarung 
über die Leistungszeit zu erzielen. Andererseits rechtfertigen die beschränkten 
Informationsmöglichkeiten des Verbrauchers im Fernabsatz einen Schutz vor 

                                         
102  Siehe Kühne, BB 1988, 711 (713); Palandt/Heinrichs, § 271 Rn. 9; MüKo/Krüger, § 271 

Rn. 30. 
103  Das Versäumnis des deutschen Gesetzgebers rührt daher, dass sein Blick auf den 

Versandhandel beschränkt war, vgl. die Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 18: 
»Umgekehrt erscheint es ausgeschlossen, dass die in § 271 Abs. 1 BGB genannten 
Umstände z.B. im Versandhandel mangels ausdrücklicher Vereinbarung zu einer längeren 
vertraglichen Lieferzeit als 30 Tagen führen.« 

104  Nach dem zweiten Richtlinienvorschlag sollte der Unternehmer lediglich gehalten sein, mit 
der Ausführung des Vertrages 30 Tage nach Bestelleingang zu beginnen. In Art. 7 Abs. 1 
FARL hat dagegen die ursprüngliche Entwurfsformulierung, die Bestellung sei spätestens 31 
Tage nach Übermittlung der Bestellung auszuführen, Eingang gefunden. Vgl. auch 
Grabitz/Hilf/Micklitz, A 3 Rn. 104. 

105  »Ebenso ist eine Frist für die Erfüllung des Vertrags vorzusehen, wenn sie nicht bei der 
Bestellung festgelegt worden ist. « 

106  Dort heißt es »Dienstleistungen, deren Ausführung [...] begonnen hat«. 
107  Missverständlich die Begründung des Regierungentwurfs zum FernAbsG, BT-Drucks. 

14/2658, S. 18: »In diesen Fällen greift Artikel 7 Abs. 1 FARL [...] erst ab dem Zeitpunkt, in 
dem der Lieferer die Bestellung angenommen hat.« Daran ist zwar richtig, dass die 
Anwendung des Art. 7 FARL einen wirksamen Vertragsschluss voraussetzt. Zeitlich stellt 
die Bestimmung jedoch auf die Wil lenserklärung des Verbrauchers ab, unabhängig davon, 
ob diese Antrag oder Annahme darstellt. Die Folgerung des deutschen Gesetzgebers, für 
Art. 7 Abs. 1 FARL bestehe angesichts des § 271 Abs. 1 BGB kein Umsetzungsbedarf, ist 
daher unzutreffend. 
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überraschend langen Erfüllungszeiten, selbst wenn diese nach Art der Leistung 
erforderlich sind.  
 

bbb) Fälli gkeit der Leistung des Verbrauchers 

Hat der Unternehmer den Verbraucher nicht auf die Leistungszeit der Entgelt-
forderung hingewiesen, so ist diese mangels des Bestehens einer Sonderregel 
(etwa den §§ 551, 614, 641 BGB) sofort fälli g. Problematisch ist diese 
Rechtsfolge, sofern die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmers 
einen für den Verbraucher günstigeren Zahlungszeitpunkt bestimmen, es aber 
mangels ordnungsgemäßer Unterrichtung nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 InfoV an einer 
Einbeziehung dieser Bestimmung fehlt. Hier stellt es eine unzulässige Rechts-
ausübung des Unternehmers dar,108 die Begleichung der Zahlungspflicht vor 
Ablauf der in den AGB vorgesehenen Frist zu verlangen.109 Der praktische Vorteil 
dieser Lösung gegenüber der Annahme einer vertraglichen Vereinbarung durch 
die AGB des Unternehmers liegt in § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB. Denn die vertrag-
liche Vereinbarung eines Leistungszeitpunkts kann sich nicht nur vorteilhaft für 
den Verbraucher in Form eines Zahlungsaufschubs auswirken, sondern macht 
auch die Mahnung als verzugsbegründende Voraussetzung entbehrlich. 
 

dd) Verletzung der weiteren I nformationspflichten 

Ein Verstoß gegen die Informationspflichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 4, 5, 9 und 10 
InfoV wirft keine besonderen Probleme im Hinblick auf die Bestimmung des 
Vertragsinhaltes auf. Die Mindestlaufzeit des Vertrages richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften, bei fehlendem Hinweis auf Leistungsvorbehalte erfolgt 
keine Abmilderung des bei Gattungsschulden übernommenen Beschaffungsrisikos 
(§ 276 Abs. 1 S. 1 BGB), und über die erhöhten Telekommunikationskosten ist 
keine Vereinbarung zustande gekommen. Bei einer fehlenden Belehrung über das 
Bestehen eines Rückgaberechtes verbleibt es aufgrund § 356 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 
BGB bei dem gesetzlichen Widerrufsrecht. 
 

                                         
108  Vgl. allgemein zur missbräuchlichen Berufung des AGB-Verwenders auf die AGB-

rechtlichen Einbeziehungsvoraussetzungen Brandner, FS Oppenhoff, S. 17 m. Fn. 17. 
109  Die Bestimmung des Fäll igkeitstermin nach den gesetzlichen Vorschriften resultiert aus dem 

Verstoß des Unternehmers gegen § 1 Abs. 1 Nr. 8 InfoV, es handelt sich somit um einen Fall 
des unredlichen Erwerbs der unternehmereigenen Rechtsposition.  
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c) Fazit 

Die obenstehende Untersuchung hat ergeben, dass sowohl unzutreffende Angaben 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 4-8, 10 InfoV als auch ein gänzliches Unterlassen der gefor-
derten Hinweise wesentlichen Einfluss auf die Bestimmung der vertraglichen 
Rechte und Pflichten der Parteien nehmen. Sofern der Verbraucher aufgrund einer 
Klausel, die wegen des Verstoßes gegen § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB nicht in 
den Vertrag einbezogenen wurde, bereits eine Zahlung an den Unternehmer 
geleistet hat, kann er diese rechtsgrundlos erbrachte Leistung nach § 812 Abs. 1 
S. 1 BGB bzw. aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB zurückfordern.110 
Ein Schadensersatzanspruch gegen den Unternehmer aus § 280 Abs. 1 BGB 
besteht auch dann, wenn der Verbraucher die Versandkosten gegenüber dem 
Versandunternehmen beglichen hat, obgleich der Unternehmer diese Kosten 
wegen eines Verstoßes gegen § 1 Abs. 1 Nr. 7 InfoV zu tragen hatte.111 
Grundsätzlich kann einer Informationspflichtverletzung hinsichtlich bestimmter 
Vertragsklauseln somit adäquat durch die genaue Bestimmung des Vertragsinhalts 
Rechnung getragen werden. Dass dem Verbraucher ein darüber hinausgehender 
Schaden entstehen könnte, steht nur bei unzureichenden Informationen nach § 1 
Abs. 1 Nr. 8 InfoV zu erwarten.  
 

3. Schadensersatzanspruch aus culpa in contrahendo 

Eine Auslegung des Vertrages im Lichte der Informationspflichtverletzung des 
Unternehmers führt nicht weiter, sofern dieser zwar unzureichende Hinweise auf 
die bei der Zahlung des vereinbarten Entgelts entstehenden Kosten gegeben hat, 
die Pflicht des Verbrauchers zur Übernahme dieser Kosten jedoch auf einem 
eigenständigen Vertrag mit einem Dritten beruht. 
 

Beispiele: Durch die Abwicklung der Zahlung über eine ausländische Bank wird 
für den Verbraucher nicht erkennbar ein Auslandseinsatzentgelt aus dem Kredit-
kartenvertrag fäll ig.112 Die Nutzung einer Micropayment-Zahlungsmethode 
führt zu unerwarteten Kosten. 

                                         
110  BGH NJW 1984, 2816 (2817); BGH 1994, 2754 (2755); OLG Hamm, VersR 2001, 1422 

(1423 f.); Palandt/Heinrichs, vor § 307 Rn. 14; Brander, FS Oppenhoff, S. 14, 20; Wolf in 
Wolf/Horn/Lindacher, § 9 AGBG Rn. 167. 

111  Vgl. zur Leistung an Dritte aufgrund unwirksamer AGB-Klauseln Brandner, FS Oppenhoff, 
S. 14, 22.  

112  Vgl. »Kreditkarten-Zahlung an eBay.de kosten zusätzliche Gebühr«, heise online-News-
ticker v. 5. 4. 2002. 
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Die Pflichtverletzung ist – Verschulden des Unternehmers vorausgesetzt – 
geeignet, einen Ersatzanspruch des Verbrauchers aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 
241 Abs. 2 zu begründen, sofern Letzterer nicht durch den Zahlungsdienstleister 
ordnungsgemäß über die entstehenden Kosten informiert wurde. 
 
Nach § 249 S. 1 BGB ist der Verbraucher in die Position zu versetzen, in welcher 
er sich befände, wenn er ordnungsgemäß über die Nebenkosten der gewählten 
Zahlungsmodalität aufgeklärt worden wäre. Sofern der Unternehmer eine 
Zahlungsalternative anbietet, bei deren Nutzung keine Nebenkosten anfallen, 
spricht der Beweis des ersten Anscheins nach der Lebenserfahrung dafür, dass der 
Verbraucher diese günstigere Option wahrgenommen hätte. Räumt der Unter-
nehmer seinen Kunden dagegen keine andere Zahlungsmöglichkeit ein, so hätte 
dem Verbraucher im Fall einer ordnungsgemäßen Unterrichtung nur die Wahl 
zwischen der Abstandnahme vom Vertrag oder der Entrichtung der Gebühren an 
den Zahlungsdienstleister offengestanden.  
 
Im Anschluss an die bereits zitierte Rechtsprechung zur Vertragsanpassung bei der 
Verletzung von Aufklärungspflichten nach § 242 BGB113 ist hier gleichwohl ein 
Anspruch des Verbrauchers auf Erstattung der zusätzlichen Vertragskosten bei 
gleichzeitigem Festhalten an dem Vertrag zu befürworten. Dies gebietet zum einen 
der Schutzzweck des § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 8 InfoV, 
welcher einer Belastung des Verbrauchers im Fernabsatz mit unerwarteten Neben-
kosten des Vertrages vorbeugen wil l. Erneut ist ein Vergleich mit dem Einkauf im 
Ladengeschäft hil freich: Dort stehen unerwartete Kosten durch das gewählte 
Zahlungsmittel nicht zu befürchten. Zum anderen ist auch nicht einsichtig, 
weshalb der Verbraucher die Nebenkosten der gewählten Zahlungsmethode vom 
Unternehmer ersetzt verlangen können soll, wenn dieser mehrere Möglichkeiten 
der Zahlung anbietet, nicht aber dann, wenn nur eine Zahlungsalternative eröffnet 
wird. Da es sich jeweils um den gleichen Pflichtverstoß handelt, ist auch dieselbe 
Rechtsfolge angemessen. 
 
Kosten, welche dem Verbraucher durch die Abwicklung des Vertrages unerwartet 
gegenüber Dritten entstehen, weil der Unternehmer es versäumt hat, auf diese 
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 8 InfoV hinzuweisen, hat der Unternehmer folglich nach 
§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB zu ersetzen. 
 
 
                                         
113  BGHZ 65, 53 (58); BGHZ 111, 75 (83); BGH JZ 1989, 592 (593); BGH ZIP 2001, 1465 

(1468); abweichend BGH NJW 1998, 2900 (2901).  
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V. Fehlender Hinweis auf das Widerrufsrecht nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 InfoV 

Nach § 355 Abs. 2 S. 2 BGB beträgt die Widerrufsfrist einen Monat anstatt der 
regelmäßigen Frist von zwei Wochen, wenn der Unternehmer den Verbraucher 
erst nach Vertragsschluss über dessen Widerrufsrecht in der Form des § 355 
Abs. 2 S. 1 BGB belehrt. Es ist bereits darauf hingewiesen worden,114 dass sich 
diese Regelung mit der fernabsatzrechtlichen Systematik der Doppelbelehrung – 
formloser Hinweis vor Vertragsschluss, quali fizierte Belehrung in Textform nach 
Vertragsschluss – nicht bruchlos vereinbaren lässt.115 Im Hinblick auf den 
elektronischen Geschäftsverkehr erscheint es daher sinnvoll, § 355 Abs. 2 S. 2 
BGB so auszulegen, dass sich die Widerrufsfrist auf einen Monat verlängert, wenn 
der Unternehmer den Verbraucher nicht vor oder bei Vertragsschluss gemäß § 1 
Abs. 1 Nr. 9 InfoV auf das Bestehen eines Widerrufsrechts hingewiesen hat. 
 
 
VI. Ersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 BGB 

Auch bei einer Verletzung der Pflichten aus § 312c Abs. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 1 InfoV scheidet ein Ersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB aus, da das 
schuldvertragliche Haftungssystem für die Behandlung von Verstößen gegen diese 
quasivertraglichen Pflichten angemessen und ausreichend ist.116 
 
 
VII. Zusammenfassung 

Beeinträchtigungen eines Verbrauchers aufgrund eines Verstoßes gegen die 
Informationspflichten aus § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 InfoV 
können mit den allgemeinen Regeln des Vertragsrechts angemessen kompensiert 
werden. Die fehlende Angabe von Identität und Anschrift kann eine Haftung des 
Unternehmers als Vertreter ohne Vertretungsmacht auslösen, den Verbraucher zur 
Anfechtung nach § 119 Abs. 1 BGB berechtigen oder einen schuldrechtlichen 
Aufhebungsanspruch aus culpa in contrahendo auslösen. Bei einer unzu-
reichenden Unterrichtung über die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienst-
leistung kann die Auslegung des Vertrages unter Berücksichtigung der §§ 434 
Abs. 1 S. 2, 453 Abs. 1, 633 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 651 S. 1 BGB eine vertragliche 

                                         
114  Supra § 3 II. 7. a. 
115  § 355 Abs. 2 S. 2 gilt auch dann, wenn die Widerrufsbelehrung unmittelbar nach 

Vertragsschluss nachgeholt wird, also etwa gemäß § 312c Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 1 
InfoV erfolgt; vgl. Palandt/Heinrichs, § 355 Rn. 18. 

116  Eingehend § 8 VII. 
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Einstandspflicht des Unternehmers für die (Nicht-) Existenz bestimmter Eigen-
schaften ergeben. Ist dies nicht der Fall, kommt eine Anfechtung des Vertrages 
wegen eines Eigenschaftsirrtums ebenso in Betracht wie ein Ersatzanspruch aus 
culpa in contrahendo. Das Rücktrittsrecht nach § 13a UWG dürfte dagegen in der 
Praxis keine Bedeutung erlangen. Fehlen die gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4-8 und 10 
InfoV gebotenen Hinweise auf bestimmte Konditionen in den AGB des 
Unternehmers, so richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Kosten, welche dem Verbraucher aufgrund der Abwicklung des 
Vertrages unerwartet gegenüber Dritten entstehen, hat der Unternehmer nach 
§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB zu ersetzen. 



§ 10  Pflichten zur Sicherung der Rechtsposition des Verbrauchers 
 
 
Die dritte Kategorie der verbraucherschützenden Normen im elektronischen 
Geschäftsverkehr bilden Pflichten, welche die Rechtsposition des Verbrauchers 
sichern sollen. Die §§ 312d Abs. 2, 312e Abs. 3 S. 2 BGB ordnen für den Fall 
eines Verstoßes gegen diese Pflichten grundsätzlich die Verzögerung des Beginns 
der Widerrufsfrist an. Interessant ist neben der Bestimmung der zahlreichen 
Ausnahmetatbestände des § 312e Abs. 3 und 4 BGB (II . 1.) vor allem die Frage, 
welche Rechtsbehelfe einem Verbraucher neben dem Widerrufsrecht oder im Fall 
des Ausschlusses des Widerrufsrechts offen stehen (III . – VIII .) 
 
 
I. Verteilung der Beweislast 

1. Praktische Bedeutung  

Vor einer Erörterung der Rechtsbehelfe des Verbrauchers soll zunächst auf die 
praktisch bedeutsame Frage der Beweislastverteilung eingegangen werden. 
Primäre Zielsetzung der §§ 312c Abs. 2, 312e Abs. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 2 und 3, § 3 Nr. 2 InfoV ist es, dem Verbraucher die Beweisführung 
hinsichtlich seines vorvertraglichen Informationstands sowie hinsichtlich der 
vereinbarten Vertragsbedingungen zu ermöglichen. Die Verletzung dieser doku-
mentationsbezogenen Pflichten kann daher zu einer Änderung der Beweislast-
verteilung führen.1 Nach der hier vertretenen Auffassung ist der Unternehmer 
ohnehin beweispflichtig dafür, dass er den Verbraucher vor Vertragsschluss 
ordnungsgemäß auf bestimmte Vertragskonditionen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4-8 
InfoV hingewiesen hat.2 Die Frage einer Beweislaständerung aufgrund eines 
Verstoßes gegen § 312c Abs. 2 BGB ist daher vor allem dann relevant, wenn der 
Verbraucher behauptet, der Unternehmer habe ihn nicht über Identität und 
Anschrift, über bestimmte Eigenschaften der Leistung oder über Dritten 
gegenüber entstehende Kosten aufgeklärt. Von Bedeutung ist zudem die 
Möglichkeit einer Beweislastumkehr, wenn der Unternehmer bestreitet, dass ein 
Vertragsschluss zustande gekommen ist, oder wenn Unternehmer und Verbraucher 
einen abweichenden Inhalt der individuell vereinbarten Vertragsbedingungen 
vortragen. 

                                         
1  Grigoleit, WM 2001, 597 (602); vorsichtig auch Spindler, MMR-Beilage 7/2000, 4 (12) zu 

Art. 10 ECRL. 
2  § 9 IV. 2. a. 
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2. Annahme einer vollständigen Dokumentation des vorvertraglichen I nfor -
mationsflusses 

Nach § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 InfoV ist der Unternehmer ver-
pflichtet, den vorvertraglichen Informationsfluss vollständig zu dokumentieren, da 
die auf elektronischem Weg erteilte Information nicht beständig ist.3 Fehlen in der 
Mitteilung in Textform bestimmte, nach § 1 Abs. 2 InfoV gebotene Angaben, so 
steht fest, dass der Unternehmer entweder den Verbraucher bereits vor Vertrags-
schluss nicht ordnungsgemäß unterrichtet hat, oder aber seine Bestätigungspflicht 
nach § 312c Abs. 2 BGB missachtet hat.4 In jedem Fall l iegt ein Pflichtverstoß des 
Unternehmers vor. Dies rechtfertigt es, zugunsten des Verbrauchers von einer 
tatsächlichen Vermutung dahingehend auszugehen, dass Informationen, welche in 
der Mitteilung in Textform nicht enthalten sind, auch vor Vertragsschluss nicht 
erteilt wurden. Das gleiche gilt , wenn der Unternehmer dem Verbraucher über-
haupt keine Bestätigung hat zukommen lassen. Es obliegt dann dem Unternehmer, 
diesen Anscheinsbeweis zu erschüttern. 
 

3. Vereitelung der Beweisführung 

Soweit die Pflicht des Unternehmers nicht in der Erstellung einer Dokumentation, 
sondern in der Eröffnung einer Dokumentationsmöglichkeit für den Verbraucher 
besteht (§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV), kann sich 
eine Abkehr von der allgemeinen Beweislastverteilung unter dem Gesichtspunkt 
der Beweisvereitelung ergeben. 
 
Maßgebliche Voraussetzung für die Annahme einer Beweisvereitelung ist ein 
Verhalten der nicht beweisbelasteten Partei, welches die Klärung des Sachverhalts 
durch die beweispflichtige Partei verhindert hat.5 Eine derartige Situation ergibt 
sich regelmäßig, wenn der Unternehmer dem Verbraucher zum Zeitpunkt des 
elektronischen Vertragsschlusses (bzw. zum Zeitpunkt der Bestellung) nicht die 
Möglichkeit einer Speicherung der Vertragsbedingungen einräumt (Verstoß gegen 
§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB). Zwar mag in Einzelfällen dem Verbraucher der 
Beweis auch mittels einer vom Unternehmer erteilten Bestätigung der Bestellung 

                                         
3  13. Erwägungsgrund FARL. 
4  Der Wortlaut des § 1 Abs. 2 InfoV (»Der Unternehmer hat dem Verbraucher [...] die in § 1 

Abs. 1 Nr. 1 bis 9 bestimmten Informationen in Textform mitzuteilen«) verschleiert, dass 
diese Mitteilung den Charakter einer Bestätigung hat, vgl. Art. 5 Abs. 1 FARL »Der 
Verbraucher muss eine Bestätigung der Informationen [...] erhalten.« 

5  BGH VersR 1960, 844 (846); BGH NJW 1960, 821; Baumgärtel, Beweislastpraxis, Rn. 109 
m.w.N. 
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in Textform nach § 312c Abs. 2 BGB offen stehen. Sofern der Inhalt des 
Vertrages zwischen Unternehmer und Verbraucher strittig ist, dürfte diese Mit-
teilung jedoch lediglich die Position des Unternehmers widerspiegeln, so dass den 
Interessen des Verbrauchers nicht gedient ist.  
 
Nur in Ausnahmefällen kann eine Verletzung der dokumentationsbezogenen 
Informationspflicht nach § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV zur 
Abkehr von der allgemeinen Beweislastverteilung führen. Denkbar wäre, dass der 
Unternehmer entgegen seiner Ankündigung dem Verbraucher den Vertragstext 
nach Vertragsschluss nicht zur Verfügung stellt, obgleich der Verbraucher im 
Vertrauen auf diesen Hinweis eine Speicherung der Vertragsbedingungen unter-
lassen hatte. 
 
Für die Annahme einer Beweisvereitelung ist nach h.M. ein Verschulden der nicht 
beweisbelasteten Partei erforderlich.6 Ein zumindest fahrlässiges Verhalten des 
Unternehmers wird bei einem Verstoß gegen § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB regel-
mäßig auch in Bezug auf die Beeinträchtigung der Beweismöglichkeiten seines 
Gegenübers vorliegen. Denn der Unternehmer musste bereits zum Zeitpunkt 
seiner Pflichtverletzung erkennen, dass er durch die fehlende Eröffnung einer 
Speicherungsmöglichkeit die Beweisposition des Verbrauchers in einem künftigen 
Prozess erheblich verschlechtert. 
 
Die Rechtsfolgen der Beweisvereitelung sind in Rechtsprechung und Literatur 
heftig umstritten.7 Auf die Feinheiten dieses Disputs muss an dieser Stelle nicht 
eingegangen werden. Der Unternehmer hat hier nicht einen beliebigen Beweis 
vereitelt, sondern die im Interesse der Beweissicherung des Verbrauchers liegen-
den Schutzpflichten des § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 
InfoV verletzt. Dies rechtfertigt eine Umkehr der objektiven Beweislast,8 sofern 
der Verbraucher substantiiert darlegt, dass der Vertrag mit einem bestimmten 
Inhalt zustande gekommen sei. 
 

                                         
6  BGH NJW 1962, 1510; BGH NJW 1967, 2012 (2013); Baumgärtel, Beweislastpraxis, 

Rn. 122 m.w.N. 
7  Eingehend zum Streitstand Baumgärtel, Beweislastpraxis, Rn. 124 ff. 
8  Vgl. zu den insoweit ähnlichen ärztlichen Dokumentationspflichten BGH NJW 1980, 887 

(888); BGHZ 72, 132 (139); BGH VersR 1983, 983; allgemein zu Befundsicherungs-
pflichten Baumgärtel, Beweislastpraxis, Rn. 507. 
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4. Fazit 

Ist zwischen Unternehmer und Verbraucher streitig, ob ein Vertragsschluss erfolgt 
ist, bzw. welcher Inhalt dem geschlossenen Vertrag zukommt, so führt ein Verstoß 
des Unternehmers gegen § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB zur Umkehr der 
Beweislast. Ein Versäumnis der Unterrichtung über die Speicherung des Vertrags-
texts durch den Unternehmer nach § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 
InfoV kann diesen Effekt nur in Ausnahmefällen haben. Die fehlende oder 
unzureichende Dokumentation nach § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 InfoV 
begründet eine tatsächliche Vermutung dafür, dass der Unternehmer auch seinen 
vertragsschlussbezogenen Informationspflichten nach § 1 Abs. 1 InfoV nicht 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Beweispflichtig für die Erfüllung der doku-
mentationsbezogenen Pflichten ist – wie sich aus § 355 Abs. 2 S. 3 i.V.m. §§ 312d 
Abs. 2 S. 1, 312e Abs. 3 BGB ergibt – der Unternehmer.9 
 
 
II . Verzögerung des Beginns der Widerrufsfr ist 

Neben der Änderung der Beweislastverteilung stellt die Verzögerung des Beginns 
der Widerrufsfrist die wichtigste Sanktion für eine Pflichtverletzung des Unter-
nehmers dar. 
 

1. Einführung 

Gemäß § 312d Abs. 2 BGB beginnt die zweiwöchige Widerrufsfrist nach § 355 
Abs. 1 S. 2 BGB erst, wenn dem Verbraucher die nach § 312c Abs. 2 i.V.m. § 1 
Abs. 2 und 3 InfoV erforderliche Mitteilung in Textform zugegangen ist. Damit 
wird dem Verbraucher eine erheblich verlängerte Widerrufsmöglichkeit eröffnet,10 
mit einer absoluten Schranke von 6 Monaten ab Abschluss des Vertrages bzw. ab 
Eingang der bestellten Waren beim Empfänger (§ 355 Abs. 3 S. 1 BGB). Eine 
Ausnahme gilt für die Belehrung über das Widerrufsrecht nach § 312c Abs. 2 
BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV: Wird der Verbraucher nicht ordnungsgemäß 
über sein Widerrufsrecht informiert, so erlischt dieses gemäß § 355 Abs. 3 S. 3 
BGB auch nicht. Steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu, 
welches zumeist auf § 312d Abs. 1 BGB beruhen wird, so ordnet schließlich 
§ 312e Abs. 3 S. 2 BGB an, dass der Lauf der Widerrufsfrist nicht vor Erfüllung 

                                         
9  Siehe auch § 8 V. 1. d. bb. Hinsichtlich der Eröffnung einer Speicherungsmöglichkeit der 

AGB ergibt sich dies zumindest bei umfangreicheren Klauselwerken bereits aus § 305 
Abs. 2 Nr. 2 BGB, vgl. Ulmer in Ulmer/Brandner/Hensen, § 2 AGBG Rn. 49a m.w.N. 

10  Zur dogmatischen Einordnung vgl. MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 69. 
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der besonderen dokumentationsbezogenen Pflichten im elektronischen Geschäfts-
verkehr beginnt.  
 
Um die Effektivität dieser Sanktion zu überprüfen, werden im Folgenden zunächst 
die umfangreichen Ausnahmetatbestände des § 312d Abs. 3 und 4 BGB behandelt, 
bevor auf die Möglichkeit einer nachträglichen Erfüllung der Pflichten aus § 312e 
Abs. 1 S. 1 BGB sowie auf die Rechtsfolgen der Widerrufsausübung eingegangen 
wird. 
 

2. Nichtbestehen und Ausschluss des Widerrufsrechts 

a) Vorbemerkung 

aa) Regelungstechnik 

Gesetzestechnisch baut die Sanktion des § 312d Abs. 2 (Verzögerung des Beginns 
der Widerrufsfrist) auf § 312d Abs. 1 BGB auf, wonach dem Verbraucher bei 
Fernabsatzverträgen ein voraussetzungsloses Widerrufsrecht eingeräumt wird. Ein 
derartiges, an keinerlei Fehlverhalten des Unternehmers geknüpftes Gestaltungs-
recht des Verbrauchers wäre bei bestimmten Rechtsgeschäften evident unzumut-
bar.11 Deshalb definieren Absatz 3 und 4 der Vorschrift einen abgeschlossenen 
Katalog von Sachverhalten, bei welchen das Widerrufsrecht entweder von 
vornherein ausgeschlossen ist (§ 312d Abs. 4 Nr. 1, 3-5) oder vorzeitig erlischt 
(§ 312d Abs. 3, Abs. 4 Nr. 2). Mangels eines bestehenden Widerrufsrechts greift 
auch die harte Sanktion der Verlängerung der Widerrufsmöglichkeit ins Leere. 
Eine nähere Untersuchung der Ausnahmetatbestände zeigt, dass gerade für das 
WWW typische Rechtsgeschäfte und Abwicklungsmodi hiervon erfasst werden. 
 
Die Ausnahmetatbestände des § 312d Abs. 3 und 4 BGB lassen sich in drei 
Kategorien ordnen: 

• Unzumutbarkeit (oder Unmöglichkeit) der Leistungsrückabwicklung 

• Unzumutbarkeit der Vertragslösung wegen eines besonderen Verfahrens der 
Preisermittlung 

• Verhinderung einer Spekulationsmöglichkeit bei Geschäften mit aleatori-
schem Charakter. 

 

                                         
11  MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 20. 
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Für die Behandlung der erstgenannten Fallgruppe hat der Gesetzgeber zwei 
unterschiedliche Regelungstechniken gewählt.12 Bei Waren, die § 312d Abs. 4 
Nr. 1 und 3 BGB unterfallen, besteht ein Widerrufsrecht von vorneherein nicht. 
Bei Dienstleistungen, sowie bei auf versiegelten Datenträgern enthaltenen 
digitalen Waren, steht dem Verbraucher zwar grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu, 
dieses erlischt jedoch vorzeitig mit der Leistungserbringung (§ 312d Abs. 3 und 
Abs. 4 Nr. 2 BGB). Welche Sachgründe den Gesetzgeber bewogen haben, für 
bestimmte Leistungen die eine oder die andere Regelungstechnik einzusetzen, ist 
zum Teil unklar.13 Zu kritisieren ist auch, dass dem Verbraucher vielfach keine 
Überprüfungsmöglichkeit der Leistung, sondern eine Überlegungsfrist eingeräumt 
wird. Dies ist stets der Fall, wenn das Gesetz ein Erlöschen des Widerrufsrechts zu 
dem Zeitpunkt vorsieht, in dem der Unternehmer seine Leistung erbringt oder der 
Verbraucher in den Genuss dieser Leistung gelangt (§ 312d Abs. 3, Abs. 4 Nr. 2 
BGB). Eine derartige Überlegungsfrist ist nicht durch ein besonderes  

                                         
12  Entgegen verschiedener Stimmen im Schrifttum (Micklitz in Micklitz/Reich, S. 28; 

MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 28 und 44) kann die gesetzliche Differenzierung nicht durch 
Versuche verwischt werden, die einzelnen Ausnahmetatbestände des § 312d Abs. 4 BGB 
teleologisch zu reduzieren. Dies widerspricht der Technik des Gesetzes und führt zu 
erheblicher Rechtsunsicherheit, da der Unternehmer entgegen des klaren Gesetzeswortlautes 
den Verbraucher über das Bestehen eines Widerrufsrechts informieren müsste, welches mit 
Beginn der Leistungshandlung erlöschen würde. Nicht ohne Grund setzt jedoch § 312d 
Abs. 3 BGB für ein solches Erlöschen die Zustimmung des Verbrauchers voraus, welche 
sowohl Unternehmer als auch Verbraucher Klarheit darüber verschafft, dass ein 
Widerrufsrecht nicht mehr besteht. Im Fall einer teleologischen Reduktion des § 312d Abs. 4 
Nr. 1 und 4 BGB bestünde für den Kunden keine Gewissheit, ob er zum Widerruf noch 
berechtigt ist oder ob der Unternehmer bereits mit der Ausführung der Leistung begonnen 
hat. Der Unternehmer hingegen befände sich im Unklaren, ob die von ihm vorgenommene 
Handlung noch von einem existierenden Vertrag gedeckt ist, da für die Ausübung des 
Widerrufsrechts nach § 355 Abs. 1 S. 2 HS. 2 BGB die rechtzeitige Absendung genügt. 
Analog des § 312d Abs. 3 BGB für diese Fälle eine zusätzliche Zustimmung des 
Verbrauchers zum Beginn der Ausführung zu fordern, ist angesichts des im Fernabsatz 
üblichen Massengeschäfts vollkommen realitätsfern. 

13  So erlischt das Widerrufsrecht bei der Lieferung versiegelter Datenträger mit dem Zeitpunkt 
der Entsiegelung. Da dem Verbraucher eine Prüfung der Ware in diesem Fall nicht möglich 
ist, wäre es konsequenter gewesen, das Widerrufsrecht von vorneherein auszuschließen. 
Nach der gegenwärtigen Rechtslage ergibt sich für einen unachtsamen Verbraucher das 
Risiko, dass er das Siegel in dem irrigen Glauben bricht, ihm stünde auch danach noch ein 
Widerrufsrecht zu. Bleibt das Siegel unverletzt, so werden im Fall des Widerrufs 
Transaktionskosten verursacht, die leicht hätten vermieden werden können, da eine Prüfung 
der Ware durch den Verbraucher von vornherein ausgeschlossen war. 
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Schutzbedürfnis der im Fernabsatz agierenden Verbraucher geboten14 und daher 
vom Normzweck der Fernabsatzbestimmungen nicht gedeckt. Es wäre sinnvoller 
gewesen, bei Unzumutbarkeit der Leistungsrückabwicklung das Widerrufsrecht 
ganz auszuschließen.15 
 

bb) Objektive ex ante Betrachtung  

Das Nichtbestehen oder Erlöschen des Widerrufsrechts des Verbrauchers gemäß 
§ 312d Abs. 3 und 4 BGB ist nach einer objektiven ex ante Betrachtung zu 
ermitteln. Hinweise des Unternehmers darauf, dass die Ware nach den Wünschen 
des Kunden angefertigt worden sei (§ 312d Abs. 4 Nr. 1 BGB) oder eine 
Behauptung, die Ausführung der Dienstleistung beginne unmittelbar im Anschluss 
an den Vertragsschluss (§ 312d Abs. 3 BGB), vermögen diese objektive 
Beurteilung nicht zu beeinflussen. Auch anderen Umgehungsversuchen schiebt 
§ 312f S. 2 BGB einen Riegel vor. Eine Obliegenheit des Unternehmers, sein 
Angebot so einzurichten, dass das Entstehen eines Widerrufsrechts möglichst 
gewährleistet wird, besteht jedoch nicht.16 Im Folgenden werden die Ausnahme-
tatbestände der §§ 312c Abs. 3 und 4 BGB im  Einzelnen untersucht. 

                                         
14  A.A. Henssler/v.Westphalen/v.Westphalen, § 357 Rn. 11 ff .; Heinrichs, FS Medicus, S. 189. 

Selbst unter Zugrundelegung der Prämisse, bei Fernabsatzgeschäften bedürfe es – ähnlich 
wie bei Haustürgeschäften – einer Überlegungsfrist, wäre die Regelung des § 312d Abs. 3 
BGB ungeeignet, dieses Schutzbedürfnis zu befriedigen: Vor die Wahl gestellt, eine 
Leistung sofort oder erst nach zwei Wochen zu erhalten, wird eine zum Vertragsschluss 
entschlossene Partei regelmäßig ihre Zustimmung zur Erbringung der Leistung geben. Die 
Überlegungsfrist läuft folglich ins Leere. Bei reservierungsbedürftigen Dienstleistungen 
kann das Widerrufsrecht zudem zu einer faktischen Verschlechterung der Verbraucher-
position führen, da manche Unternehmer im Interesse der eigenen Planungssicherheit 
Reservierungsfristen vorsehen, welche über die Länge der Widerrufsfrist hinausgehen. 

15  A.A. Mankowski in Schulze/Schulte-Nölke, S. 368 und Grabitz/Hilf/Micklitz, A3 Rn. 93 (zu 
Art. 6 Abs. 3 FARL): »Problematisch erscheint die Regelung dort, wo der Verbraucher die 
Dienstleistung rasch in Anspruch nehmen möchte, dies aber nur unter Verzicht auf sein 
Widerrufsrecht kann.« 

16  A.A. MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 23, 29, 33, 104. Die von Wendehorst aufgeführten 
Beispiele lassen sich sämtlich entweder durch Auslegung des jeweil igen Ausschluss-
tatbestands sachgerecht lösen oder sind für den Unternehmer unzumutbar. Beispielsweise 
führt die nicht vereinbarte Kennzeichnung von Waren mit dem Namen des Verbrauchers 
oder die Anbringung einer Versiegelung auf der Gesamtverpackung statt direkt auf dem 
Datenträger nicht zum Eingreifen des § 312d Abs. 4 Nr. 1 und 2 BGB. Andererseits kann der 
Unternehmer nicht genötigt werden, seinen Betrieb aufgrund des § 312d Abs. 3 und 4 BGB 
umzustellen, indem er zusätzlich zum Download auch die Lieferung per CD-Rom anbietet 
oder zunächst eine Testversion bereitstellt (so jedoch Wendehorst a.a.O., Rn. 33). 
Schließlich ist hinsichtlich der von Wendehorst erwogenen Verpflichtung, Sicherungsmaß-
nahmen gegen ein unbefugtes Kopieren von Datenträgern vorzunehmen, auf die sowohl 
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b) Nichtbestehen des Widerrufsrechts wegen Unzumutbarkeit der Rück-
abwicklung 

aa) Kundenspezifikation und persönlicher Zuschnitt  

Ein Widerrufsrecht des Verbrauchers besteht nach § 312d Abs. 4 Nr. 1 BGB nicht, 
wenn die Ware nach Kundenspezifikation angefertigt wird oder eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten ist. Im ersten Fall wird 
die Ware nach den Wünschen des Kunden erst hergestellt , im zweiten Fall wird 
eine bereits auf Vorrat produzierte Ware auf Wunsch des Kunden weiter bear-
beitet, z.B. durch Einfärbung oder Gravur.17 § 312d Abs. 4 Nr. 1 berücksichtigt die 
fehlende anderweitige Absetzbarkeit des Vertragsgegenstands durch den  Unter-
nehmer.18 
 
Die Abgrenzung, ab wann eine Rücknahme der Ware dem Unternehmer nicht 
mehr zuzumuten ist, ist diff izil bei dem Vertrieb von Produkten, welche im Bau-
kastensystem zusammengestellt werden. Derartige Absatzsysteme finden im 
elektronischen Geschäftsverkehr zunehmend Verbreitung,19 da das WWW zum 
einen den direkten Kontakt zwischen Endabnehmer und Hersteller vereinfacht, 
zum anderen im Gegensatz zu herkömmlichen Fernkommunikationsmitteln be-
sondere Visualisierungsmöglichkeiten bietet. Im Einzelfall mag es für den 
Unternehmer ein Leichtes sein, für die vom Verbraucher zurückgegebene Ware 
einen weiteren Abnehmer zu finden (beispielsweise wenn der Verbraucher eine 
verbreitete Konfiguration gewählt hat oder die eingeräumten Wahlmöglichkeiten 
ohnehin relativ unbedeutend sind). Zudem kann das Produkt zurück in Einzelteile 
zerlegt und nach der Spezifikation eines anderen Kunden erneut zusammengestellt 
werden. 
 
Allein ein zusätzlicher Aufwand kann den Ausschluss des Widerrufsrechts nicht 
begründen, da die Ausübung des Widerrufsrechts grundsätzlich Zusatzkosten in 
Form der Sortierung zurückgegebener Waren, Neuverpackung und Lagerung 
verursacht. Abzustellen ist letztlich auf die Relation der verursachten Kosten zum 

                                                                                                                                   
technischen als auch rechtspolitischen Bedenken gegen digitalen Kopierschutz hinzuweisen, 
siehe dazu Warner, Yahoo News v. 20. 5. 2002.  

17  Vgl. z.B. Nike ID <http://nikeid.nike.com>. Der Sportartikelhersteller bietet seinen Kunden 
die Möglichkeit, Schuhe in gewünschten Farbkombinationen zu tönen und mit einem 
persönlichen Schriftzug, der »ID«, zu versehen. Das grösste Portal für maßgefertigte und 
personalisierte Produkte im Web ist <http://digichoice.com>. 

18  Lorenz, JuS 2000, 833 (839). Kritisch zu diesem Ausnahmetatbestand Waldenberger, in: 
Ehlers/Wolffgang/Pünder, S. 106. 

19  Siehe etwa <http://www.dell.de>; <http://www.xaaaz.de>. 
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Preis des Produktes, wobei neben dem Umfang der Wahlmöglichkeiten und der 
Verbreitung der vom Verbraucher gewählten Konstellation20 auch die Position des 
Unternehmers zu berücksichtigen ist. Dem Hersteller wird aufgrund seiner tech-
nischen Möglichkeiten und größerer Absatzchancen ein Widerruf eher zuzumuten 
sein als einem kleinen Zwischenhändler.  
 
Im elektronischen Geschäftsverkehr sollten an die Bejahung einer Kunden-
spezifikation keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden, da der 
Bestellprozess in aller Regel automatisiert ist. Es würde zu weit führen, den 
Unternehmer zu einer Programmgestaltung zu verpflichten, welche die Abwei-
chungsmarge der Einzelbestellung von der Durchschnittsbestellung bestimmt, 
besonders zeitintensive Montageelemente berücksichtigt und schließlich den 
Bestellprozess dahingehend modifiziert, eine Belehrung über das Widerrufsrecht 
vorzusehen. Zu berücksichtigen ist auch, dass der Unternehmer sich in einer 
Situation erheblicher Rechtsunsicherheit befindet. Belehrt er über ein Widerrufs-
recht, obgleich dieses nach § 312d Abs. 4 Nr. 1 BGB ausgeschlossen ist, so steht 
dem Verbraucher ein Widerrufsrecht aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung 
zu.21 Unterlässt der Unternehmer in Zweifelsfällen die Belehrung, so muss er nach 
§ 355 Abs. 3 BGB bis zu 6 Monate nach Eingang der Ware beim Verbraucher mit 
dem Widerruf des Vertrages rechnen.  
 
Grundsätzlich ist daher bei einer Zusammenstellung nach dem Baukastenprinzip 
von einer Kundenspezifikation auszugehen.22 Ausnahmen bestehen etwa dann, 
wenn die Wahlmöglichkeiten des Verbrauchers so gering sind, dass der Unter-
nehmer die möglichen Kombinationen auch als einzelne Waren hätte präsentieren 
können, oder wenn bestimmte Spezifikationen als »bereits für sie zusammen-
gestellt« angepriesen werden. 

                                         
20  Ebenfalls auf Üblichkeit abstellend Gaertner/Gierschmann, DB 2000, 1601 (1603). Zu 

streng Schmidt-Räntsch, VuR 2000, 427 (432), welcher das Kriterium der Kunden-
spezifikation nur bei zahlreichen exklusiven Sonderwünschen, die den Kaufgegenstand 
»praktisch unverkäuflich« machen, erfüllt sieht. 

21  Die Ausschlusstatbestände des § 312d Abs. 4 BGB greifen nur ein, sofern nicht »ein anderes 
bestimmt ist«. 

22  Wie hier Hoeren, Internetrecht, S. 277; Waldenberger, K&R 1999, 345 (351); a.A. OLG 
Frankfurt, CR 2002, 638 (640) m. zust. Anm. Schirmbacher: 3 Arbeitsstunden à 150,- DM 
sind einem Unternehmer angesichts eines Gesamtbestellwerts von über 10.000,- DM 
zumutbar; die Entscheidung ist laut einer Pressemitteilung des BGH vom VIII . Senat 
bestätigt worden, Urteil v. 2. April 2003 – VII I ZR 295/01. Ähnlich Schmidt-Räntsch, VuR 
2000 427 (432); Härting, § 3 FernAbsG Rn. 68. 
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bb) Die Beschaffenheit der Ware schließt eine Rücksendung aus 

aaa) Zumutbarkeit der Rückabwicklung 

Das Entstehen eines Widerrufsrechts wird nach der dritten Alternative des § 312d 
Abs. 4 Nr. 1 BGB auch ausgeschlossen für Waren, »die auf Grund ihrer Beschaf-
fenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind«. Dabei ist nicht die technische 
Möglichkeit einer Rücksendung angesprochen; diese wird beim Fernabsatz von 
Waren grundsätzlich gegeben sein. Ziel des missverständlich formulierten Aus-
schlussgrundes23 ist vielmehr die Vermeidung einer dem Unternehmer aus recht-
lichen Gründen unzumutbaren Rücknahme der Ware,24 wie das vom deutschen 
Gesetzgeber genannte Beispiel der Vermischung von geliefertem Heizöl mit im 
Tank des Kunden vorhandenen Restbeständen verdeutlicht.25 
 
Als Ausnahmetatbestand ist § 312d Abs. 4 Nr. 1 BGB eng auszulegen.26 Die 
Bestimmung darf daher nicht als »Generalklausel« für alle Fälle verstanden 
werden, bei denen eine Rücksendung dem Unternehmer Unannehmlichkeiten 
bereitet.27 Nach der Entscheidung des Gesetzgebers ist das Widerrufsrecht im 
Fernabsatz dem Unternehmer grundsätzlich zuzumuten; diese Wertung kann nicht 
über den Hebel des § 312d Abs. 1 Nr. 4 BGB konterkariert werden.   
 
Der Ausnahmetatbestand ist daher nur als erfüllt anzusehen, wenn dem 
Unternehmer ein Verschicken der Ware allein zu Prüfungszwecken nicht 
zugemutet werden kann. Dies ist insbesondere bei der Lieferung sensibler 
Produkte wie Arzneimittel,28 Lebensmitteln und Kosmetika der Fall. Häufig 
handelt es sich hierbei nicht um schnell verderbliche Ware, man denke etwa an 
Aspirintabletten oder Körperlotion. Gleichwohl können oder dürfen diese 
Produkte grundsätzlich nicht an weitere Abnehmer abgegeben werden, selbst 

                                         
23  Der englische Richtlinientext ist offener: »goods [...] which, by reason of their nature, cannot 

be returned«, während die französische und italienische Fassung dem deutschen Text ähneln 
(»ne peuvent être réexpédiés«, »che per loro natura non possono essere rispediti«.) 

24  Wie hier MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 30; auf die Unklarheit der Formulierung 
hinweisend Roth/Schulze, RIW 1999, 924 (928); offenbar auf die technische Möglichkeit der 
Rücksendung abstellend Micklitz/Reich, BB 1999, 2093 (2094 f.). 

25  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658. 
26  EuGH NJW 2002, 281 (282) – Heininger/Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG; EuGH 

Slg. 2001, I-3569 (3596) – Henning Veedfald/Arhus Amtskommune. 
27  So jedoch Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312d Rn. 40. 
28  Der Versandhandel mit Arzneimitteln ist nach § 43 Abs. 1 AMG in der Bundesrepublik 

Deutschland unzulässig. Eine Änderungen der Gesetzeslage ist jedoch bereits geplant, vgl. 
»Deutsche Regierung will Online-Medikamente zulassen«, heise online-Newsticker v. 9. 6. 
2002. 
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wenn die Verpackung dem Augenschein nach ungeöffnet ist.29 Allein die immer 
wieder vorkommende Erpressung mit der Kontamination von Lebensmitteln 
ill ustriert, dass den Unternehmer bei Rücknahme dieser besonders sensiblen 
Waren eine erhebliche Überprüfungspflicht treffen würde. Sofern also Verträge 
über Lebensmittel, Medikamente und Kosmetika nicht bereits nach § 312b Abs. 3 
Nr. 5 BGB vom Anwendungsbereich der Fernabsatzvorschriften ausgeschlossen 
sind, sind sie unter § 312d Abs. 4 Nr. 1, 3. Alt. BGB zu subsumieren. 
 
Nicht übertragen lässt sich dieser Gedanke auf andere Produkte, wie z.B. elektro-
nische Speichermedien, bei welchen ein Risiko des Virenbefalls besteht.30 Die 
Gefahr der unerkannten Kontamination wiegt dort – im Hinblick auf die bei einer 
Weitergabe an andere Verbraucher beeinträchtigten Rechtsgüter – nicht so schwer, 
als dass nicht durch entsprechende Verpackung eine begrenzte Prüfungs- oder 
Besichtigungsmöglichkeit eröffnet werden könnte. 
 

bbb) Keine Anwendung auf leicht kopierbare Leistungen 

Im Schrifttum wird als Unterfall des § 312d Abs. 4 Nr. 1, Alt. 3 BGB häufig auch 
die Online-Übertragung von Programmen, wissenschaftlichen bzw. literarischen 
Werken oder sonstigen Daten genannt. Nach der hier vertretenen Ansicht handelt 
es sich – unabhängig von der schuldrechtlichen Quali fikation – bei einem Down-
load im fernabsatzrechtlichen Sinne nicht um Waren, sondern um Dienstleis-
tungen (ausführlich supra § 2 I. 3. c.), bei welchen der Erlöschenstatbestand des 
§ 312d Abs. 3 BGB eingreift. Die Gegenauffassung ist gezwungen, den Gesetzes-
text umzudeuten in »Ware, die nicht rückstandslos zurückgegeben werden kann«, 
weil der Verbraucher sich deren wirtschaftlichen Wert innerhalb der Widerrufs-
frist hätte zuführen können.31 Konsequenterweise müsste der Ausnahmetatbestand 
nach dieser Interpretation nicht nur den Download von Programmen und Daten, 
sondern auch deren Lieferung auf einem Datenträger erfassen. Auch in diesem 

                                         
29  Ähnlich MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 36, welche diese Fälle allerdings unter dem 

Gesichtspunkt abstrakter Gefahr unter die Alternative »schnelle Verderblichkeit« subsumiert 
und ansonsten auf die Verpflichtung zum Wertersatz verweist. A.A. Grabitz/Hilf/Micklitz, 
A3 Rn. 95 und Härting, MDR 2002, 61: Aufgrund des Gebots der engen Auslegung von 
Ausnahmetatbeständen unterfallen Kosmetika keiner Ausnahmevorschrift. 

30  OLG Dresden, WRP 2001, 1363 (1364) m. abl. Anmerkung Steins, CR 2001, 180 (181) und 
zust. Anmerkung Gill es/Fischer, EWiR 2001, 1145 (1146); Palandt/Heinrichs, § 312d Rn. 9. 

31  So z.B. MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 31; Lorenz, JuS 2000, 833 (839); von einer 
»fehlenden rechtlichen Eignung zur Rückabwicklung« sprechen Roth/Schulze, RIW 1999, 
924 (928); unentschieden AnwKom/Ring, § 312d Rn. 43. Zuzugeben ist, dass diese 
Auslegung – ebenso wie die Gegenauffassung – eine Stütze in den Gesetzgebungsmateria-
lien findet, vgl. BT-Drucks. 14/2658, S. 44. 
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Fall besteht die Gefahr, dass sich der Verbraucher durch eine digitale Kopie den 
wirtschaftlichen Wert der Leistung im Wesentlichen zu Eigen macht. Damit wäre 
nicht nur der separate Ausnahmetatbestand für versiegelte Datenträger nach 
§ 312d Abs. 4 Nr. 2 BGB überflüssig, ein Widerrufsrecht wäre auch bei der 
Lieferung unversiegelter Datenträger ausgeschlossen – ein Ergebnis, welches der 
offensichtlichen Intention des Gesetzgebers widerspricht und von den Befürwor-
tern der oben genannten Ansicht mehrheitlich abgelehnt wird.32 Schließlich lässt 
sich eine derartige Interpretation des § 312d Abs. 4 Nr. 1 Alt. 3 BGB nicht auf 
Daten beschränken, sondern muss notwendigerweise auch auf körperliche Waren 
Anwendung finden (z.B. Baupläne).33 Daraus ergeben sich erhebliche Abgren-
zungsschwierigkeiten, wann von dem Vorliegen eines »Rückstands« des 
wirtschaftlichen Werts der Ware beim Verbraucher gesprochen werden kann.34 
Letztlich kann diese Auffassung nicht überzeugen. 
 

cc) Ausschluss des Widerrufsrechts bei schnell verderblicher Ware 

Zu Überschneidungen mit der Ausnahme der soeben behandelten Fallgruppe 
kommt es bei der letzten Alternative des § 312c Abs. 4 Nr. 1 BGB. Das 
Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Waren, welche schnell verderben können 
und deren Verfalldatum überschritten würde.35 Entscheidend ist die ex ante zu 
bestimmende Gesamtlebensdauer des Produkts, welche an der Transportdauer und 
der zweiwöchigen Widerrufsfrist des Verbrauchers ebenso zu messen ist, wie an 
der Notwendigkeit, dem Unternehmer einen erneuten Absatz zu ermöglichen.36 
Folglich sind keine allzu hohen Maßstäbe an die Bejahung der »schnellen 
Verderblichkeit« zu stellen. Angesichts der objektiven Bestimmung des Aus-
nahmetatbestands ist es dem Unternehmer nicht möglich, durch missbräuchliches 
Zuwarten mit der Versendung der Ware oder will kürliches Festsetzen eines 
Verfalldatums den Widerrufsausschluss nach § 312d Abs. 4 Nr. 1 Alt. 4 und 5 
BGB zu bewirken.37 
 

                                         
32  Grabitz/Hilf/Micklitz, A3 Rn. 96; MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 90 ff.; Piepenbrock/ 

Schmitz, K&R 2000, 378 (384). A.A. Riehm, Jura 2000, 505 (510). 
33  Vgl. die Ausführungen bei Schmidt-Räntsch, VuR 2000, 427 (432). 
34  Siehe Schmidt-Räntsch, VuR 2000, 427 (432). Ansätze zur Abgrenzung bei MüKo/ 

Wendehorst, § 312d FernAbsG Rn. 32. 
35  Verderblichkeit bedeutet eine nachteilige Substanzveränderung der Ware, so dass der reine 

Wertverlust durch Ingebrauchnahme oder Zeitablauf nicht unter § 312d Abs. 4 Nr. 1 Alt. 4 
BGB subsumiert werden kann, vgl. MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 37. 

36  MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 35. 
37  MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 35. 
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dd) L ieferung von Zeitungen, Zeitschr iften und I llustr ierten 

§ 312d Abs. 4 Nr. 3 BGB nimmt auch Verträge zur Lieferung von Zeitungen, 
Zeitschriften und Illustrierten von der Anwendung des Absatz 1 aus, da sich der 
Verbraucher ansonsten die wirtschaftliche Substanz dieser Druckerzeugnisse38 
während der Widerrufszeit vollständig zuführen könnte.39 Aufgrund der vom 
Verkehr erwarteten Aktualität scheidet auch ein erneuter Absatz durch den Unter-
nehmer aus. Dieser Unterschied zu Büchern rechtfertigt einerseits die 
differenzierte Behandlung,40 andererseits stellt er einen Abgrenzungsmaßstab dar. 
So können bestimmte Sonderhefte durchaus aus der Einordnung als Zeitschrift 
i.S.d. Abs. 4 Nr. 3 herausfallen,41 sofern ihre Nachfrage über eine bestimmte Zeit 
hinweg konstant ist und sie von den Abnehmern üblicherweise aufbewahrt 
werden. Ähnliches gilt z.B. für das Angebot, die Zeitung eines bestimmten, weit 
zurückliegenden Tages zu beziehen42 oder die Nachbestellung zurückliegender 
Zeitschriftenhefte zur Archivierung. Maßgebliches Kriterium ist immer die 
Zumutbarkeit der Rückabwicklung für den Unternehmer, d.h. die Möglichkeit des 
erneuten Absatzes. 
 
Scheidet ein Widerrufsrecht nach den Fernabsatzvorschriften aus, so ist für die 
Verzögerung des Beginns der Widerrufsfrist nach § 312e Abs. 3 S. 2 BGB von 
Bedeutung, dass sich ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB bei Zeitschriften-
abonnements auch aus § 505 Abs. 1 Nr. 2 BGB ergeben kann. 
 

c) Er löschen des Widerrufsrechts wegen Unzumutbarkeit der Rückab-
wicklung 

Ähnlich der bislang behandelten Ausnahmetatbestände des § 312d Abs. 4 Nr. 1 
und 3 BGB bezwecken auch §§ 312d Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 2 BGB eine 
endgültige Bindung des Verbrauchers an den Vertrag wegen der Unzumutbarkeit 

                                         
38  Online-Zeitschriften fallen nicht unter den Ausnahmetatbestand des § 312d Abs. 4 Nr. 3 

BGB, sondern unter § 312d Abs. 3. Ebenso Härting, FernAbsG § 3 Rn. 86; Schmitt, CR 
2001, 838 (845); für die Einordnung unter § 312d Abs. 4 Nr. 3 dagegen MüKo/Wendehorst, 
§ 312d Rn. 39 und Meents, S. 223. 

39  Der Wert der genannten Produkte wird maßgeblich von ihrer Aktualität beeinflusst und eine 
Aufbewahrung durch den Endabnehmer findet im Regelfall nicht statt, vgl. MüKo/Wende-
horst, § 312d Rn. 40. 

40  Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312d Rn. 53; a.A. Grabitz/Hil f/Micklitz, A3 Rn. 97; 
Hoeren, Internetrecht, S. 278; Härting, VuR 2001, 11 (14). 

41  MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 41. 
42  Z.B. als Geburtstagsgeschenk ein Exemplar der am Geburtstag des Jubilars erschienenen 

Tageszeitung. 
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der Leistungsrückabwicklung für den Unternehmer. Regelungstechnisch wird dies 
jedoch nicht durch einen vollkommenen Ausschluss des Widerrufsrechts erzielt, 
sondern durch die Anordnung des vorzeitigen Erlöschens des Widerrufsrechts.43 
 

aa) Entsiegelung versiegelter Datenträger nach § 312d Abs. 4 Nr . 2 BGB 

Nach § 312d Abs. 4 Nr. 2 BGB besteht ein Widerrufsrecht des Verbrauchers nicht 
(d.h. es erlischt), wenn der Verbraucher einen versiegelten Datenträger,44 welcher 
Software, Audio- oder Videoaufzeichnungen enthält, entsiegelt hat. Nicht vom 
Gesetzeswortlaut, wohl aber vom Normzweck erfasst, sind digitale Daten und 
Dokumente, die zwar selbst kein Programm darstellen, aber mithilfe von 
Standardsoftware ohne weiteres benutzt werden können (z.B. E-Books). Dass 
derartige Leistungen in Art. 6 Abs. 3, 4. Spiegelstrich FARL (und daher auch in 
§ 312d Abs. 4 Nr. 2 BGB) keine Erwähnung finden, dürfte angesichts der 
gleichwertigen Interessenlage des Unternehmers ein Redaktionsversehen darstel-
len. Dieses kann durch eine analoge Anwendung der Ausnahmevorschrift behoben 
werden. 
 
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Verbraucher das auf dem Datenträger ange-
brachte Siegel bricht.45 Nicht ausreichend ist es dagegen, wenn die gesamte 
Lieferung inklusive Handbücher oder ähnlichem Begleitmaterial versiegelt ist, da 
die Befürchtung der unbefugten Vervielfältigung lediglich das auf dem Daten-
träger verkörperte Material betriff t.46 Als Siegel eignet sich jede Verpackungs-
maßnahme, die deutlich erkennen lässt, dass der Unternehmer ihr die Qualität 
eines Siegels zukommen lassen wil l, also auch die Umhüllung in Klarsichtfolien 
oder das Anbringen eines Klebestreifens.47 Voraussetzung ist allerdings, dass das 

                                         
43  Systematisch wäre es daher sinnvoller gewesen, § 312d Abs. 4 Nr. 2 BGB in sachlicher 

Nähe zu Abs. 3 zu regeln, zutreffend MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 38.  
44  Der deutsche Gesetzgeber hat den Begriff des Datenträgers eingefügt, ohne damit von Art. 6 

Abs. 3 FARL abweichen zu wollen (»Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder 
Software, die vom Verbraucher entsiegelt worden sind«). Daher ist der Terminus weit zu 
verstehen und umfasst auch Medien, die im strengen Sinne keine Datenträger, sondern 
lediglich Tonträger sind (beispielsweise Vinylplatten). 

45  Handelt es sich um eine gemischte Lieferung, etwa ein Buch mit Begleit-CD, so sollte auch 
hier die Entsiegelung zum Erlöschen des Widerrufsrechts führen. Die Prüfung des Buches 
bedarf keiner Entsiegelung des Datenträgers. 

46  Da der Gesetzeswortlaut auf das Entsiegeln des Datenträgers selbst abstellt, ist der von 
MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 104 beschrittene Weg, die Zurechenbarkeit der Entsiegelung 
zu verneinen, wenn Handbücher innerhalb des Siegels verpackt werden, m.E. nicht 
erforderlich. 

47  Schmidt-Räntsch, VuR 2000, 427 (432); MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 102. 
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»Siegel« einen warnenden Hinweis darauf enthält, dass das Öffnen der Verpak-
kung den Verlust des Widerrufsrechts nach sich zieht.48 
 

bb) Er löschen des Widerrufsrechts mit Ausführung der Dienstleistung  

Bei Verträgen über Dienstleistungen erlischt das Widerrufsrecht gemäß § 312d 
Abs. 3 BGB mit der Ausführung der Dienstleistung, sofern der Verbraucher diese 
selbst veranlasst oder ihr ausdrücklich zugestimmt hat. Nach dem hier vertretenen 
weiten Dienstleistungsbegriff umfasst dieser Widerrufsausschluss auch die 
Online-Übertragung von Daten (z.B. Software, E-Zines oder E-Books).49 
 

aaa) Quali tät der Zustimmung des Verbrauchers 

Unklar ist, welche Anforderungen im Einzelnen an die Zustimmung des Verbrau-
chers zum Beginn der Leistungsausführung zu stellen sind. Abweichend von der 
Vorgängerregelung des § 3 Abs. 1 Nr. 2b FernAbsG und von Art. 6 Abs. 3, 1. 
Spiegelstrich FARL fordert § 312b Abs. 3 BGB eine ausdrückliche Zustimmung 
des Verbrauchers. Diese vom Bundesrat als unnötiger Formalismus gerügte 
Bestimmung50 sollte wohl vermeiden, dass die Zustimmung des Verbrauchers 
durch überraschende Vorformulierungen des Unternehmers fingiert wird. Der 
Ausschluss einer stil lschweigenden Zustimmung führt letztlich zur Verlagerung 
vieler Sachverhalte in die zweite Tatbestandsalternative, d.h. die Veranlassung der 
Dienstleistungsausführung durch den Verbraucher. 
 
Handelt es sich um eine Dienstleistung, bei welcher die Vertragserfüllung über das 
Internet erfolgt, so ist nach dem Parteiverständnis meist die sofortige Leistungs-
erbringung gewünscht.51 Ansonsten müsste der Unternehmer beim Download von 
                                         
48  Ebenso MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 102. Intention der §§ 312b ff . BGB ist es, die 

Position des Verbrauchers zu verbessern. Dieses Ziel wird verfehlt, wenn ein Verbraucher 
zwar über das Bestehen eines Widerrufsrechtes belehrt wird, durch sein Verhalten jedoch 
irrtümlich das Erlöschen dieses Rechtes bewirken könnte. Ohne expliziten Warnhinweis auf 
dem Siegel wären Irrtümer des Verbrauchers über das Bestehen eines gesetzlichen Wider-
rufsrechts vorprogrammiert. 

49  Supra § 2 I. 3. c. Wie hier Palandt/Heinrichs, § 312d Rn. 10; MüKo/Ulmer, § 355 Rn. 59; 
Schäfer in Das neue Schuldrecht, Kap. 8 Rn. 41 und Fn. 138. A.A. Lütcke, § 312d Rn. 59; 
Härting, VuR 2001, 11 (13); Roth/Schulze, RIW 1999 924 (928); Lorenz, JuS 2000, 833 
(839 f.); Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312d Rn. 49; MüKo/Wendehorst, § 312b Rn. 31. 

50  BR-Drucks. 338/01, S. 35 »Dieses Erfordernis stellt einen unnötigen Formalismus auf, mit 
dem die Vertragsparteien überfordert wären und womit dem Unternehmer ein erhebliches 
zusätzliches Risiko aufgebürdet würde.« Kritisch auch Härting, MDR 2002, 61 (65). 

51  Vgl. für den Download von Dateien BT-Drucks. 14/2658, S. 43; Henssler/v.Westphalen/ 
Brisch, § 312d Rn. 35. Auch bei Rechtsberatung geht Bürger, NJW 2002, 465 (469) davon 
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Daten oder der einmaligen Benutzung einer Datenbank dem Verbraucher un-
nötigerweise Benutzernamen und Passwort zuteilen, um diesen im Rahmen einer 
späteren Leistungserbringung identifizieren zu können. Daher liegt in diesen 
Fällen schon im Abschluss des Vertrages eine Veranlassung der Leistungser-
bringung durch den Verbraucher. Diese kann weiterhin darin gesehen werden, 
dass der Verbraucher den Termin für die Leistungserbringung selbst definiert, z.B. 
den Zeitpunkt, an dem die Internet-Versteigerung eines Produktes vonstatten 
gehen soll. Schließlich kann eine Veranlassung der Dienstleistung auch im erst-
maligen Einloggen des Verbrauchers mit einem ihm zugeteilten Benutzernamen 
und Passwort bestehen. 
 

bbb) Notwendigkeit einer Rechtsfolgenbelehrung 

Der Gesetzestext triff t keine Aussage darüber, ob das Widerrufsrecht nach § 312d 
Abs. 3 BGB auch dann erlischt, wenn der Verbraucher über die Rechtsfolge seiner 
Zustimmung bzw. der Veranlassung der Dienstleistungsausführung nicht unter-
richtet wurde (eine entsprechende Informationspflicht ist in § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV 
vorgesehen).52  
 
Sinnvollerweise ist danach zu differenzieren, ob der Unternehmer den Verbrau-
cher über das Bestehen eines Widerrufsrechts belehrt. Bietet er in diesem Fall die 
Möglichkeit einer Leistungserbringung vor Ablauf der zweiwöchigen Frist nach 
§ 355 Abs. 1 S. 2 BGB an, so muss er den Verbraucher auf die Rechtsfolgen des 
Beginns der Dienstleistungsausführung hinweisen. Ansonsten würde dem 
Verbraucher eine aufgrund der Belehrung durch den Unternehmer sicher 
geglaubte Rechtsposition entzogen.53 Anders ist zu entscheiden, wenn der 
Verbraucher ohnehin nicht über das Bestehen eines Widerrufsrechts informiert 
worden ist. Der Verbraucher vertraut in diesem Fall nicht auf das Bestehen eines 
Widerrufsrechts, deshalb ist seine Zustimmung zur Ausführung der Dienstleistung 
vor Ablauf der Widerrufsfrist nicht mit einem Will ensmangel behaftet. Vielmehr 
geht er ohnehin davon aus, eine bindende Verpflichtung eingegangen zu sein, so 

                                                                                                                                   
aus, es könne »zwanglos angenommen werden, dass der Mandant sofortiges Tätigwerden 
wünscht.« 

52  Das Erlöschen des Widerrufsrechts nach § 312d Abs. 3 BGB trotz Verletzung der 
Informationspflicht nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV bejaht Palandt/Heinrichs, § 312d Rn. 7; a.A. 
Neises, NZM 2000, 889 (893); differenzierend MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 99. 

53  Unerheblich ist es in diesem Zusammenhang, ob der Verbraucher Kenntnis von der 
Bestimmung des § 312d Abs. 3 BGB hat, da der Unternehmer zweifelsohne berechtigt ist, 
dem Verbraucher eine vertragliche Widerrufsmöglichkeit nach Beginn der Dienstleistung 
zuzugestehen. A.A. MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 99. 
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dass die fehlende Belehrung über das Erlöschen des Widerrufsrechts unerheblich 
ist.54 
 

ccc) Beginn der Ausführung   

Zu der Zustimmung bzw. Veranlassung durch den Verbraucher muss der 
tatsächliche Beginn der Dienstleistungsausführung durch den Unternehmer treten. 
Maßgeblich ist nicht, ob der Verbraucher bereits in den Genuss eines Teils der 
Dienstleistung gekommen ist, sondern ob der Unternehmer (bzw. dessen Erfül-
lungsgehil fen) bereits Arbeitszeit eingesetzt oder sonstige Aufwendungen 
hinsichtlich der geschuldeten Leistung erbracht hat.55 Da der Grund für das 
Erlöschen des Widerrufsrechts die Unzumutbarkeit der Leistungsrückabwicklung 
ist, stellen bloße Vorbereitungshandlungen wie die Entgegennahme eines Auftrags 
oder die Einrichtung eines Abrechnungskontos noch nicht den Beginn der 
Ausführung der Dienstleistung dar. Diese Kosten fallen auch bei Verträgen über 
die Lieferung von Waren an und sind vom Gesetzgeber als zumutbare Belastung 
des Unternehmers bewertet worden. 
 
Eine verbindliche Reservierung kann ebenfalls nicht als Beginn der Leistungs-
ausführung gewertet werden. Eine derartige Interpretation des § 312d Abs. 3 wäre 
zwar interessengerecht, da das Widerrufsrecht den Unternehmer in diesen Fällen 
unzumutbar belastet. Die weite Auslegung sprengt jedoch zum einen den Wortlaut 
der Bestimmung, zum anderen widerspricht sie der Intention des Gemeinschafts-
gesetzgebers.56 Der Unternehmer bleibt daher auch im Falle einer verbindlichen 
Reservierung dem Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB ausgesetzt. 
 

                                         
54  Eine vergleichbare Sachlage zur fehlenden Widerrufsbelehrung bei Verträgen über die 

Lieferung von Waren, welche nach § 312d Abs. 2 BGB zur Verlängerung der 
Widerrufsmöglichkeit führt, besteht nicht. Belehrt der Unternehmer einen Verbraucher nicht 
über das Widerrufsrecht bei einer Warenlieferung, so nimmt er diesem die ihm gesetzlich 
zustehende  Möglichkeit der Prüfung der Ware. Bei der Ausführung einer Dienstleistung 
ohne Belehrung über das Widerrufsrecht wird dagegen lediglich die zweiwöchige 
Überlegungsfrist des Verbrauchers beschränkt. Angesichts der Tatsache, dass der 
Verbraucher der Ausführung der Dienstleistung zustimmt oder diese veranlasst, folglich 
nach eigener Einschätzung keiner Überlegungsfrist bedarf, ist dies vernachlässigbar. 

55  Härting, § 3 FernAbsG Rn. 57; MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 93 f. Der Verbraucher weiß 
somit nicht, zu welchem Zeitpunkt sein Widerrufsrecht erlischt. Da er ab seiner Zustimmung 
mit dem Erlöschen des Widerrufsrechts rechnen muss, ist dies unproblematisch. 

56  Dies zeigt sich an der heftig umkämpften Ausnahmebestimmung für das Tourismus-, Hotel- 
und Gaststättengewerbe nach Art. 3 Abs. 2, 2. Spiegelstrich FARL, bei der es insbesondere 
um die Angemessenheit des Widerrufsrechts nach Art. 6 Abs. 1 FARL ging. Vgl. 
zusammenfassend Grabitz/Hil f/Micklitz, A3 Rn. 26. 
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d) Nichtbestehen des Widerrufsrechts aufgrund des aleator ischen Charakters 
des Geschäfts 

Während die bislang diskutierten Ausnahmetatbestände die Unzumutbarkeit der 
Leistungsrückabwicklung berücksichtigen, soll § 312d Abs. 4 Nr. 4 BGB eine 
Spekulation mit dem Widerrufsrecht bei Verträgen über Wett- und Lotterie-
Dienstleistungen verhindern.57 Die Bestimmung dieser Vertragstypen darf sich 
nicht an den §§ 762, 763 BGB orientieren, da der nationale Gesetzgeber die 
Begriffe wörtlich aus der Fernabsatzrichtlinie übernommen hat.58 Ein Vergleich 
mit den anderssprachigen Fassungen der Richtlinie zeigt,59 dass von § 312d Abs. 4 
Nr. 4 BGB nicht nur Lotterieverträge, sondern auch anderweitige Spiele im Sinne 
des § 762 Abs. 1 erfasst werden. Entscheidend ist daher grundsätzlich, ob dem 
Geschäft ein spekulatives Element innewohnt.60 Das Widerrufsrecht ist in diesem 
Fall bereits ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses unangebracht, da der 
Geschäftserfolg einerseits von einer Ungewissheit abhängig ist und die Entschei-
dung des Verbrauchers andererseits von einer Vielzahl äußerer Faktoren abhängen 
kann (Summe der Mitspieler, Höhe des erzielbaren Gewinns, Gesundheit von 
Sportlern etc.). Dieser Gedanke dürfte es rechtfertigen, den Ausnahmetatbestand 
des § 312d Abs. 4 Nr. 4 BGB trotz der gemeinschaftsrechtlich gebotenen engen 
Auslegung auch auf Geschäftsbesorgungsverträge zu erstrecken, welche die 
Weiterleitung eines Wett- oder Lotterietips an eine Lottogesellschaft oder an ein 
Wettbüro zum Inhalt haben.61 
 
§ 312d Abs. 4 Nr. 4 BGB beschränkt sich im Übrigen nicht auf staatlich 
genehmigte und nach § 763 Abs. 1 BGB rechtsverbindliche Lotteriedienst-
leistungen und Ausspielverträge.62 Denn weder fände eine solche Einschränkung 
eine Stütze in Wortlaut oder Entstehungsgeschichte der Vorschrift, noch ent-

                                         
57  Lorenz, JuS 2000, 833 (839). 
58  OLG Karlsruhe, CR 2002, 682 (683); MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 42; zu eng dagegen 

Härting, § 3 FernAbsG Rn. 90 f. 
59  Vgl. etwa den französischen Text »services de paris et de loteries«, in der englischen 

Fassung ist von »gaming« die Rede. 
60  BT-Drucks. 14/2658, S. 44; MüKo/Wendehorst, § 312d Rn. 42. 
61  A.A. OLG Karlsruhe, CR 2002, 682 (683) m. zust. Anm. Schirmbacher 

<http://www.haerting.de/deutsch/archiv/fern10.htm>. Der Entscheidung ist zuzugeben, dass 
es sich bei einem solchen Geschäftsbesorgungsbertrag nicht um einen Vertrag »zur 
Erbringung von Wett- oder Lotterie-Dienstleistungen« handelt. Allerdings bietet 
beispielsweise der englische Richtlinientext »contracts [...] for gaming and lottery services« 
erheblich mehr Auslegungsspielraum als die deutsche Fassung. 

62  So zutreffend OLG Karlsruhe, CR 2002, 682 (683); zweifelnd MüKo/Wendehorst, § 312d 
Rn. 44; a.A. Palandt/Heinrichs, § 312d Rn. 12; Stögmüller, K&R 2002, 27 (31). 
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spräche sie deren Zweck. Auch ungenehmigte Spiele und Wetten bilden nach 
§ 762 Abs. 1 S. 2 BGB einen Rechtsgrund für Erfüllungsleistungen – eine 
Wertung, die durch die Gewährung eines Widerrufsrechts konterkariert würde. Für 
eine derartige Diskriminierung von Spielverträgen im Fernabsatz besteht jedoch 
keine sachliche Rechtfertigung.  
 

e) Besonderes Verfahren der Preisermittlung 

Ein Widerrufsrecht besteht schließlich nicht bei Fernabsatzverträgen »die in der 
Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden« (§ 312d Abs. 4 Nr. 5 
BGB).  
 

aa) Erscheinungsformen von Internet-Auktionen 

§ 156 S. 1 BGB bestimmt: »Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch 
Zuschlag zustande«. Die Erteilung des Zuschlags steht im  Ermessen des Auktio-
nators (§ 156 S. 2 BGB), einen Anspruch auf Annahme seines Gebotes hat der 
Höchstbietende daher nicht.63 Die ausdrückliche Bezugnahme des § 312d Abs. 4 
Nr. 4 auf einen Vertragsschluss gemäß § 156 BGB hat zu Verunsicherung geführt, 
ob Vertragsschlüsse per Internet-Auktion unter den Ausnahmetatbestand fallen.  
 
An dieser Stelle sollen nur die drei gebräuchlichsten Varianten Erwähnung finden: 

(1) »Live-Auktionen«  

Die so genannten Live-Auktionen besitzen die größte Ähnlichkeit zu 
Versteigerungen im klassischen Sinne. Sie finden zu einem zuvor festgelegten 
Zeitpunkt statt und werden von einem Auktionator moderiert, welcher den 
Zuschlag über einen sich ständig aktualisierenden Rolltext in traditioneller Form 
erteilt (»Zum Ersten, zum Zweiten, Zum Dritten!«). Sofern nicht durch 
Geschäftsbedingungen abweichend geregelt, wird der Vertrag i.S.d. § 156 BGB, 
d.h. durch den »virtuellen« Zuschlag des Auktionators geschlossen, welcher die 
Annahmeerklärung auf das Vertragsangebot des Bieters darstellt .64 

                                         
63  Palandt/Heinrichs, § 156 Rn. 1; Staudinger/Bork, 13. A., § 156 Rn. 2; Soergel/Wolf, 13. A., 

§ 156 Rn. 1. Siehe auch BGH NJW 1983, 1186; BGH NJW 1998, 2350. 
64  Wenzel, DB 2001, 2233 (2238); Hollerbach, K&R 1999, 391 (394); Stögmüller, K&R 1999, 

391 (394). 
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(2) Zeitablauf-Auktionen 

Häufiger als Live-Auktionen sind allerdings Internet-Auktionen, bei welchen der 
Vertrag mit dem Ablauf des vorher bestimmten Auktionszeitrahmens automatisch 
zustande kommt. Der Vertrag wird hier nicht in der Form des § 156 BGB ge-
schlossen, da es an einem Zuschlag, d.h. an einer im Ermessen des moderierenden 
Auktionators stehenden Wil lenserklärung, fehlt.65 Die Freischaltung des Angebots 
durch den Veräußerer stellt vielmehr einen Antrag ad incertas personas i.S.d. 
§ 145 BGB dar, welcher durch das Gebot des Höchstbietenden zum Zeitpunkt des 
Auktionsablaufs angenommen wird.66 

(3) Abwärtsauktionen 

Schließlich sind im Internet auch Erscheinungsformen der »Abwärtsauktion« 
»Rückwärtsversteigerung« oder »Dutch auction« anzutreffen.67 Der Anbieter senkt 
hierbei den Preis des Versteigerungsgegenstands in linearen Stufen jeweils inner-
halb kurzer Zeitintervalle, wobei derjenige Bieter, welcher als Erster seinen 
Kaufwunsch äußert, »Gewinner« der Auktion ist.68 Auch hier fehlt es an einem 
Vertragsschluss in der Form des § 156 BGB. Mit der Nennung des derzeit gelten-
den – und kontinuierlich sinkenden – Preises stellt der Anbieter einen verbind-
lichen, alle wesentlichen Vertragsbestandteile enthaltenden Antrag i.S.d. § 145 

                                         
65  BGH NJW 2002, 363 (364); Rüfner, JZ 2000, 715 (716, Fn. 10); Wilkens, DB 2000, 666 

(667); a.A. (Zuschlagserteilung auf das zum Zeitpunkt des Ablaufs der Auktion vorliegende 
Höchstgebot) Härting, § 3 Rn. 98; Wenzel, DB 2001, 2233 (2238); Lettl, JuS 2002, 219 
(221). 

66  BGH NJW 2002, 363 (364). Der BGH hat sich nicht mit der Frage befasst, ob Zeitablauf-
Auktionen Versteigerungen i.S.d. § 156 BGB sind und die Gestaltung des Vertragsschlusses 
mit Zeitablauf eine – der AGB-Kontrolle unterliegenden – formularmäßige Abbedingung des 
§ 156 BGB darstellt. Siehe stellvertretend für die in der Literatur geübte Kritik an dieser 
Selbstbeschränkung Mehrings, BB 2002, 469 (471 f.). Nach KG, MMR 2002, 326 sind 
Online-Versteigerungsbedingungen, die das Zustandekommen eines Vertrages mit 
Zeitablauf vorsehen, mit dem AGBG vereinbar. 

67  Diese Auktionsformen werden häufig auch missverständlicherweise als umgekehrte 
Auktionen oder »reverse auctions« bezeichnet. Vgl. zur Terminologie Leible/Sosnitza, CR 
2002, 755 ff. 

68  Der BGH hat diese Form der Versteigerung aufgrund des ihr innewohnenden aleatorischen 
Charakters und der damit verbundenen Übereilungsgefahr als wettbewerbsrechtlich 
unzulässig nach § 1 UWG beurteilt (BGH, GRUR 1986, 622). Zulässig ist dagegen die von 
einigen Online-Anbietern favorisierte Gestaltung, dem »Gewinner« der Versteigerung 
lediglich eine Option auf einen späteren Kauf zu dem durch die Abwärtsauktion 
determinierten Preis einzuräumen, vgl. OLG München, VuR 2001, 156 (157 f.) m. zust. 
Anm. Ernst; a.A. OLG Hamburg, CR 2002, 753 (755). 
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BGB. Der Kaufvertrag kommt mit demjenigen Bieter zustande, welcher als Erster 
seine Annahme erklärt.69 
 

bb) Auslegung des § 312d Abs. 4 Nr. 4 BGB  

Obgleich Verträge bei Zeitablauf- und Abwärtsauktionen nicht »in der Form von 
Versteigerungen« i.S.d. § 156 BGB geschlossen werden, ergibt eine historische 
und teleologische Interpretation des § 312d Abs. 4 Nr. 4 BGB, dass der Aus-
schluss des Widerrufsrechts auch diese Abschlussmodi umfasst.70 
 
Der Regierungsentwurf zum Fernabsatzgesetz hatte Versteigerungen ganz aus 
dem Anwendungsbereich der Fernabsatzvorschriften ausgeklammert. Unter den 
Begriff der »Versteigerung« wurden nach der Begründung auch Internet-
Auktionen subsumiert, sofern eine Annahme des höchsten Gebots in unmittel-
barem Anschluss an die Abgabe der Gebote und nicht erst später erfolgen sollte.71 
Auf Vorschlag des Rechtsausschusses wurde die jetzige Regelung eingeführt, 
wonach bei Versteigerungen zwar die Informationspflichten des § 312c BGB 
Anwendung finden, ein Widerrufsrecht jedoch nicht besteht. Der Widerrufs-
ausschluss sollte nach Vorstellung des Rechtsausschusses nur dann gelten, wenn 
es sich um eine »echte Versteigerung« handelt, nicht aber bei einem »als 
‚Versteigerung’ deklarierten Kauf gegen Höchstgebot, der für den Kunden das 
erhöhte Risiko birgt, dass er die ‚ersteigerte’ Ware am Ende doch nicht erhält«. 72 
 
Sowohl Regierungsentwurf als auch die Beschlussempfehlung des Rechtsaus-
schusses machen deutlich, dass der Gesetzgeber dem Verbraucher nur dann ein 
Widerrufsrecht gewähren wollte, wenn die Internet-Auktion lediglich der 
Preisermittlung und nicht dem Vertragsschluss dient. Bei der zur Klarstellung 
intendierten Bezugnahme auf § 156 BGB wurde verkannt, dass Internet-

                                         
69  Vgl. zu Abwärtsversteigerungen im Offline-Geschäftsverkehr Marx/Arens, Der Auktionator, 

§ 34b GewO Rn. 27 ff.; zu Abwärtsversteigerungen im Internet Hollerbach, DB 2000, 2001 
(2005). 

70  So auch MüKo/Wendehorst, § 312 Rn. 46 mit Fn. 57; Härting, § 3 Rn. 98; Schafft, CR 2001, 
393 (400); Lettl, JuS 2002, 219 (222), dessen Argument der richtlinienkonformen Auslegung 
jedoch fehlgeht, da § 312d Abs. 4 Nr. 5 BGB eine gegenüber Art. 3 Abs. 1 FARL 
verbrauchergünstigere Regelung vorsieht. A.A. OLG Hamburg, CR 2002, 753 (755); LG 
Hof, CR 2002, 844; Leible/Sosnitza, CR 2002, 755 (757). Lorenz, JuS 2000, 833 (840); 
Piepenbrock/Schmitz, K&R 2000, 379 (384); Härting, VuR 2001, 11 (14); Pützhofen, 
S. 151; Börner/Rath, in Rechtshandbuch E-Business, 2. Kapitel B. Rn. 87; Wenzel, DB 2001, 
2233 (2238); Schmitt, CR 2001, 838 (845); Czeguhn, ITRB 2001, 295 (296). 

71  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 33. 
72  BT-Drucks. 14/3195, S. 30. 
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Auktionen auch nach den §§ 145 ff. BGB zur unmittelbaren Vertragsbindung 
führen können. Zu verstehen ist diese Beschränkung nur vor dem Hintergrund der 
Verwirrung, die das Urteil des Landgerichts Münster vom 21. Januar 200073 
gestiftet hatte.74 In dieser inzwischen aufgehobenen75 Entscheidung wurde die 
Wirksamkeit eines Vertragsschlusses bei einer Zeitablauf-Auktion verneint. Nach 
dem klärenden Urteil des Bundesgerichtshofs, welcher die Bindung des 
Verkäufers an seine vor Beginn des Auktionszeitraums abgegebene Will enserklä-
rung bestätigt hat,76 ist die Annahme gerechtfertigt, dass der Gesetzgeber auch 
Käufe gegen Höchstgebot unter den Widerrufsausschluss des § 312d Abs. 4 Nr. 4 
BGB fassen wollte, solange keine der Parteien die Option erhält, über den Ab-
schluss des Vertrages erst nach Beendigung der »Versteigerung« zu entscheiden.77 
 
Dies entspricht auch dem Telos der Vorschrift: § 312d Abs. 4 Nr. 5 BGB soll 
Spekulationen des Verbrauchers mit dem Widerrufsrecht vermeiden und der 
Verkehrserwartung aller Beteili gten, die Internet-Auktion sei endgültig, Rechnung 
tragen. Die Ausgestaltung des Verfahrens (Live- oder Zeitablauf-Auktion) ist vor 
diesem Hintergrund zweitrangig. § 312d Abs. 4 Nr. 5 BGB ist dagegen nicht 
einschlägig, wenn ein als »Versteigerung« bezeichneter Vorgang nicht unmittelbar 
zum Abschluss eines Vertrages führt, sondern lediglich eine alternative Form der 
Preisfindung darstellt. Da hier einer der Parteien die Möglichkeit einer nach-
träglichen Angemessenheitskontrolle eingeräumt wird, ist der Normzweck, die 
unmittelbare Vertragsbindung bei Online-Auktionen zu gewährleisten, nicht 
berührt. 
 

cc) Mischformen 

Schwierigkeiten bereitet der Ausschluss des Widerrufsrechts bei Mischformen. So 
bietet etwa eBay dem Einlieferer die Möglichkeit, neben einem Mindestgebot auch 

                                         
73  LG Münster, JZ 2000, 730 ff. Das Urteil hat für viel Aufsehen gesorgt und breite Ablehnung 

in der Literatur erfahren, vgl. Rüfner, JZ 1000, 715 ff .; Wilkens, DB 2000, 666 ff. sowie 
Mehrings, BB 2002, 469 (470) m.w.N. in Fn. 27. 

74  Die Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses datiert vom 12 April 2000 und weist auf 
»Vorgänge in jüngster Zeit« hin. Die Einschätzung, dass die Begründung auf das Urteil des 
LG Münster anspielt, wird geteilt von Wenzel, DB 2001, 2233 (2238). 

75  OLG Hamm, NJW 2001, 1142 ff. 
76  BGH, NJW 2002, 363 ff. 
77  Zutreffend Schafft, CR 2001, 393 (400); ebenso Heiderhoff, MMR 2001, 640 (642), welche 

die Ausnahme des § 312d Abs. 4 Nr. 5 BGB allerdings kritisiert und eine Anwendung des 
Umgehungsverbots (§ 312f BGB) erwägt. 
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einen »Sofort-Kaufen«-Preis festzulegen.78 Entscheidet sich der erste Interessent 
dafür, den angebotenen Artikel zu dem »Sofort-Kaufen«-Preis zu erwerben, findet 
eine Auktion nicht statt. Hat dagegen der erste Nutzer ein unter dem »Sofort-
Kaufen«-Preis liegendes Gebot abgegeben, so wird der gewöhnliche Bieterwett-
bewerb in Gang gesetzt. Für Einlieferer wie Bieter liegt der Vorteil des Sofort-
kaufs darin, dass sie den Vertrag zu einem Fixpreis schließen können, ohne das 
Ende des Auktionszeitraums abzuwarten. Keinesfalls wird ein derartiger 
Fernabsatzvertrag jedoch »in der Form von Versteigerungen« geschlossen, so dass 
ein Widerrufsrecht des Verbrauchers besteht, wenn dieser die »Sofort-Kaufen«-
Option wahrnimmt. Dies stellt den Unternehmer vor die schwierige Heraus-
forderung, seiner vorvertraglichen Unterrichtungspflicht über das Widerrufsrecht 
nach § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 8 InfoV genüge zu tun, 
ohne den Eindruck zu erwecken, ein Widerrufsrecht werde auch dann eingeräumt, 
wenn der Vertragsschluss per Höchstgebot zustande kommt. 
 

f) Bewertung 

Wie die obige Analyse gezeigt hat, sind die Ausnahme- und Erlöschenstatbestände 
des § 312d Abs. 3 und 4 BGB durchweg sachgerecht. Sie erfassen allesamt 
Sachverhalte, in denen ein voraussetzungsloses Widerrufsrecht des Verbrauchers 
für den Unternehmer unzumutbar wäre. 
 
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass bei Geschäftsformen, welche 
sich im Kontext elektronischer Vernetzung entwickelt haben oder für den  
E-Commerce sonst von besonderer Bedeutung sind, ein Widerrufsrecht regel-
mäßig nicht besteht. So erleichtert die Interaktivität des Internets sowohl den 
Abschluss von Fernabsatzverträgen im Wege der Versteigerung79 als auch eine 
Produktion nach Kundenspezifikation bzw. eine spätere Personalisierung der 
Ware.80 Häufig haben Vertragsschlüsse im WWW Dienstleistungen zum Gegen-
stand, mit deren Ausführung sofort begonnen wird. Oft zitierte Beispiele dafür 
sind der Download von Software, Musikstücken oder anderen Dateien81 sowie die 
Benutzung von Datenbanken.82 Zunehmend verbreiten sich jedoch auch 

                                         
78  Siehe <http://pages.ebay.de/services/buyandsell/bin.html#buyer>. 
79  <http://www.ebay.de>, <http://www.ricardo.de>, <http://www.hood.de>. 
80  <http://www.dell.de>, <http://nikeid.nike.com>, <http://digichoice.com>. 
81  <https://eurostore.adobe.com>,<http://www.stiftungwarentest.de>, 

<http://www.emusic.com>. 
82  Z.B. <http://www.mitfahrzentrale.de>. 
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komplexere Dienstleistungen wie die rechtliche Beratung83 oder das Verlegen von 
Büchern.84 Bei einem weiteren boomenden Geschäftszweig, den virtuellen 
Casinos und Wettbüros,85 ist ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht vorgesehen. 
Schließlich hat der Unternehmer bei dem in der Praxis bedeutenden Versand von 
Software und Unterhaltungsmedien86 die Möglichkeit, das Widerrufsrecht durch 
ein Versiegeln des Datenträgers praktisch auszuschließen.   
 
Die im Gesetz vorgesehene Sanktion für Verstöße des Unternehmers gegen seine 
Dokumentationspflichten nach § 312c Abs. 2 BGB bzw. seine dokumentations-
bezogenen Pflichten nach § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 
InfoV greift damit bei Vertragsabschlüssen im elektronischen Geschäftsverkehr 
häufig ins Leere. Sofern ein Widerrufsrecht des Verbrauchers nicht besteht, lässt 
sich auch der Beginn der Widerrufsfrist nicht verzögern. Von Bedeutung sind die 
§§ 312d Abs. 2, 312e Abs. 3 S. 2 BGB hauptsächlich dort, wo der klassische 
Versandhandel seine Webseiten als »Verkaufsprospekt« einsetzt (es sei denn, bei 
den verkauften Produkte handelt es sich um sensible Waren i.S.d. § 312d Abs. 4 
Nr. 1 Alt. 3-5 BGB oder um versiegelte Datenträger i.S.d. § 312d Abs. 4 Nr. 2 
BGB). Für diese Verträge ist zu erörtern, wie lange dem Verbraucher eine 
Widerrufsmöglichkeit zusteht und welche Rechtsfolgen sich aus der Ausübung des 
Widerrufsrechts ergeben.  
 

3. Rechtsfolge: Verzögerter Beginn der Widerrufsfr ist 

Nach § 312d Abs. 2 BGB beginnt der Lauf der zweiwöchigen Widerrufsfrist mit 
dem Zeitpunkt, an dem dem Verbraucher die Mitteilung in Textform gemäß 
§ 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 und 3 InfoV zugeht. Hat der Unternehmer es 
versäumt, dieser Pflicht (wie vom Gesetz gefordert) »alsbald« nachzukommen, 
lässt sich die Unterrichtung unproblematisch nachholen. § 312e Abs. 3 S. 2 BGB 

                                         
83  <http://www.telekanzlei.de>. In den USA besteht unter <http://www.medem.com> bereits 

die Möglichkeit virtueller Arztbesuche. 
84  <http://www.bod.de>, <http:/www.tenea-verlag.de>. 
85  Die Zahl der virtuellen Spielcasinos stieg von 750 im Jahre 2000 auf 1800 im Jahr 2001, 

siehe »Vorsicht bei Online-Glücksspielen«, heise online-Newsticker v. 22. 10. 2001. Auch 
deutsche Spielbanken werden in Zukunft das virtuelle Spielen anbieten, vgl. »Hamburger 
Roulette online«, heise online-Newsticker v. 29. 5. 2002 sowie »Spielbanken sollen auch im 
Internet Einsätze sammeln dürfen«, heise online-Newsticker v. 11. 6. 2002. Zu virtuellen 
Wettbüros vgl. »WM-Fieber auch bei Online-Wetten«, heise online-Newsticker v. 5. 6. 2002 
m.w.N. 

86  Nach einer Studie der Deutschen Post World Net erwerben deutsche Online-Käufer im 
WWW bevorzugt Unterhaltungsmedien wie Bücher, Musik-CDs, Videos, DVDs (68,3 %) 
und Software (8,3 %), vgl. Deutsche Post World Net, e-Commerce Facts 3.0. 



Rechtsbehelfe und Sanktionen 

 

258 

 

bestimmt, dass die Widerrufsfrist ebenfalls nicht vor Erfüllung des § 312e Abs. 1 
Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV beginnt (zur Grundsatzkritik vgl. § 8 III.). 
Es ist daher zu untersuchen, wie ein Unternehmer diesen Pflichten nachträglich 
nachkommen kann, sofern er deren ordnungsgemäße Erfüllung bei Vertrags-
schluss versäumt hat.87 
 
Die Pflicht, dem Verbraucher eine Möglichkeit zur Speicherung der Vertrags-
bestimmungen zu eröffnen, dürfte sich nach dem Vertragsschluss auch in anderer 
als in elektronischer Form erfüllen lassen. Das Erfordernis der Abrufbarkeit und 
Speicherungsmöglichkeit gemäß § 312e Abs. 1 Nr. 4 BGB resultiert daraus, dass 
die Vertragsbedingungen zum Zeitpunkt des elektronischen Vertragsschlusses nur 
in dieser Form verfügbar gemacht werden können. Wurde dieser Zeitpunkt 
versäumt, so wird dem Normzweck auch dadurch gerecht, dass der Unternehmer 
dem Verbraucher die Vertragsbedingungen in einer Urkunde übermittelt.88 
Versteht man § 312e Abs. 3 S. 2 BGB in dieser Weise, so wird die Verpflichtung 
zur Eröffnung einer Speicherungsmöglichkeit der individuellen Vertrags-
bedingungen häufig durch die Unterrichtung in Textform nach § 312c Abs. 2 BGB 
i.V.m. § 1 Abs. 2 InfoV abgedeckt, da diese die Ware und den Preis spezifiziert. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen hingegen werden zumeist ohnehin nicht 
in den Vertrag einbezogen, wenn der Unternehmer eine Speicherung zum Zeit-
punkt der Bestellung nicht ermöglicht hat (§ 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB).89 Sofern die 
Parteien nicht nachträglich die Geltung der AGB vereinbaren, ist eine Bereit-
stellung damit obsolet.   
 
Unterlässt es der Unternehmer auch nach Vertragsschluss, den Verbraucher gemäß 
§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV darüber zu unterrichten, ob 
er den Vertragstext nach Abschluss des Vertrages gespeichert hat und ob dieser 
dem Kunden zugänglich ist, so ist m.E. entgegen dem klarem Gesetzeswortlaut 

                                         
87  Von praktischer Bedeutung ist dies einerseits, wenn der Unternehmer seiner Bestätigungs-

pflicht nach § 312c Abs. 2 BGB nachkommt (ansonsten ergibt sich die Verzögerung des 
Beginns der Widerrufsfrist ohnehin bereits aus § 312d Abs. 2 S. 1 BGB) und Gegenstand des 
Vertrages entweder eine Warenlieferung ist, welche nicht unter die Ausnahmetatbestände 
des § 312d Abs. 4 BGB fällt, oder eine Dienstleistung, mit deren Ausführung der 
Unternehmer zwei Wochen nach Abschluss des Vertrages noch nicht begonnen hat. 
Andererseits kann § 312e Abs. 3 S. 2 BGB Bedeutung erlangen, wenn sich das Widerrufs-
recht des Verbrauchers nicht aus § 312d Abs. 1 BGB, sondern aus § 501 i.V.m. § 495 BGB 
oder § 505 Abs. 1 S. 1 BGB ergibt 

88  Weiterhin kommt das Zusenden einer E-Mail in Frage, bzw. die Angabe einer URL, unter 
der die Vertragsbedingungen zum Download bereitstehen. 

89  Palandt/Heinrichs, § 305 Rn. 38; Wolf in Wolf/Horn/Lindacher, § 2 Rn. 24; Ulmer in 
Ulmer/Brandner/Hensen, § 2 Rn. 49a. 
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eine Anwendung des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB abzulehnen. Den Dokumentations-
interessen des Verbrauchers wird durch die §§ 312c Abs. 2, 312e Abs. 1 Nr. 4 
BGB ausreichend Rechnung getragen. Angesichts des höchst zweifelhaften Sinn-
gehalts des § 3 Nr. 2 InfoV90 wäre es schlicht unverhältnismäßig, den Beginn der 
Widerrufsfrist auch in diesem Fall bis zur Höchstgrenze des § 355 Abs. 3 BGB 
hinauszuzögern. 
 
Versäumt es der Unternehmer dauerhaft, seinen Pflichten nach §§ 312c Abs. 2, 
312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB nachzukommen, so erlischt das Widerrufsrecht des 
Verbrauchers sechs Monate nach Vertragsschluss oder Eingang der Ware beim 
Empfänger (§ 355 Abs. 3 S. 1 BGB). Lediglich im Falle einer nicht ordnungs-
gemäßen Belehrung über das Widerrufsrecht nach § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 3 Nr. 1 InfoV bleibt das Widerrufsrecht gemäß § 355 Abs. 3 S. 3 BGB 
unbefristet bestehen.91 
 

4. Rechtsfolgen der Ausübung des Wider rufsrechts 

Die Verlängerung des Widerrufsrechts stellt nur dann eine effektive Sanktion dar, 
wenn die Rechtsfolgen des Widerrufs für den Verbraucher wirtschaftlich günstig 
sind. Die gesetzliche Regelung der Widerrufsfolgen in § 357 Abs. 1 und 3 BGB 
bedarf daher einer modifizierenden Auslegung. 
 

a) Grundzüge des § 357 Abs. 1 und 3 BGB 

§ 357 Abs. 1 S. 1 BGB verweist für die Folgen des Widerrufs auf die Regelungen 
über den gesetzlichen Rücktritt, so dass der Vertrag mit Ausübung des Widerrufs-
rechts in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt wird. Satz 2 stellt klar, 
dass der Unternehmer in Schuldnerverzug gerät, sofern er nicht innerhalb von 30 
Tagen Restitution leistet.92 Da die Forderung des Verbrauchers mit Zugang der 
Widerrufserklärung fälli g wird,93 kann der Verzug selbstverständlich auch durch 
eine Mahnung nach § 286 Abs. 1 S. 1 BGB begründet werden. Kosten und Gefahr 

                                         
90  Siehe § 5 III. 4. a. 
91  Zu den Erwägungen, die zu dieser Ausnahmebestimmung geführt haben vgl. BT-Drucks. 

14/9226, S. 45 f. 
92  Nach Ansicht des OLG Frankfurt, CR 2002, 638 (642) m. abl. Anm. Schirmbacher soll der 

Unternehmer verpflichtet sein, dem Verbraucher nicht nur den Kaufpreis, sondern auch die 
Versandkosten zu erstatten. Dies erscheint höchst zweifelhaft, vgl. Schirmbacher a.a.O. 

93  Lorenz, JuS 2000, 633 (637 Fn. 41); AnwKom/Ring, § 357 Rn. 13. 
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der Rücksendung trägt prinzipiell der Unternehmer,94 sofern die Parteien keine 
anderweitige vertragliche Vereinbarung nach § 357 Abs. 3 S. 3 BGB getroffen 
haben. Nach § 358 BGB erstreckt sich der Widerruf auch auf verbundene 
Verträge, mangels einer Möglichkeit des wirksamen Abschlusses von Verbrau-
cherdarlehen im WWW95 bedarf diese Rechtsfolge hier jedoch keiner weiteren 
Erörterung. 
 
Eventuelle Gegenansprüche des Unternehmers ergeben sich aus folgenden 
Bestimmungen: Nach § 346 Abs. 1 BGB hat der Verbraucher neben der 
empfangenen Leistung dem Unternehmer auch die daraus gezogenen Nutzungen 
zu ersetzen. Den Verbraucher trifft nach § 346 Abs. 2 BGB eine Pflicht zum 
Wertersatz, wenn die Rückgewähr der Leistung nach der Natur des Erlangten 
ausgeschlossen ist, der Verbraucher den empfangenen Gegenstand verbraucht, 
veräußert, belastet, verarbeitet oder umgestaltet hat bzw. der Gegenstand unter-
gegangen ist oder sich verschlechtert hat. § 357 Abs. 3 BGB verschärft die 
Haftung des Verbrauchers nach der Ausübung seines Widerrufsrechts gegenüber 
der Haftung im Falle eines gesetzlichen Rücktrittsrecht. Entgegen § 346 Abs. 2 
S. 3 BGB hat der Verbraucher auch Ersatz für den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch einer Sache zu leisten, sofern er spätestens bei Vertragsschluss in 
Textform über diese Rechtsfolge ebenso aufgeklärt worden ist wie über eine 
Möglichkeit, sie zu vermeiden. Weiterhin schließt abweichend von § 346 Abs. 3 
S. 1 Nr. 3 BGB die Beachtung der eigenüblichen Sorgfalt eine Verpflichtung zum 
Wertersatz bei Verschlechterung oder Untergang der Sache nicht aus, sofern der 
Verbraucher ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht informiert worden ist. Da 
der Verbraucher um sein Widerrufsrecht weiß, hat er Vorsatz und Fahrlässigkeit 
zu vertreten.96 
 

b) Vereinbarkeit der Regelung mit Art. 6 Abs. 1 S. 2 FARL 

Der durch den Gesetzgeber getroffene Ausgleich zwischen Unternehmer- und 
Verbraucherinteressen im Fall eines Widerrufs ist im Schrifttum auf teils heftige 
 

                                         
94  Der Verbraucher ist folglich berechtigt, die Ware »unfrei« zurückzusenden; ob er die 

Rücksendung zudem von der Erstattung der Versandkosten durch den Unternehmer 
abhängig machen kann ist strittig, vgl. befürwortend Bülow/Artz, NJW 2000, 2049 (2052); 
MüKo/Ulmer, § 357 Rn. 14; ablehnend Palandt/Heinrichs, § 357 Rn. 5. 

95  § 492 Abs. 1 S. 1 und 2 BGB. 
96  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 200. 
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Kritik gestoßen,97 da seine Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 1 S. 2 FARL bezweifelt 
wird.98 Diese Kritik ist zutreffend, soweit es um den Widerruf einer Dienstleistung 
geht, mit deren Ausführung der Unternehmer ohne Zustimmung oder Veranlas-
sung des Verbrauchers begonnen hat.99 Die gesetzliche Regelung für den Widerruf 
eines Warenlieferungsvertrages dürfte sich dagegen mit der Fernabsatzrichtlinie 
 

                                         
97  Rott, VuR 2001, 78 (80 ff.); Henssler/v.Westphalen/v.Westphalen, § 357 Rn. 11; 

AnwKom/Ring, § 357 Rn. 38 ff.; Hager in Ernst/Zimmermann, S. 447 ff.; Mankowski in 
Schulze/Schulte-Nölke, S. 370f.; MüKo/Ulmer, § 357 Rn. 5; Schwab in Schwab/Witt, S. 221 
ff ; Gill es/Fischer, EWiR 2001, 1145 (116). Die Neuregelung wird dagegen befürwortet von 
Palandt/Heinrichs, § 357 Rn. 14; Kaiser, Rücktrittsrecht, S. 197; Grigoleit, NJW 2002, 1151 
(1154); Lorenz in Schulze/Schulte-Nölke, S. 351 f.; Rolland in Das neue Schuldrecht, Kap. 4 
Rn. 106; Börner/Erberich in Schimmel/Buhlmann, S. 432 f.; Härting, MDR 2002, 61 (65). 
Gänzlich anders Henssler/v.Westphalen/v.Westphalen, § 357 Rn. 11 ff., welcher behauptet, 
die Fernabsatzrichtlinie wolle dem Verbraucher eine Überlegungsfrist einräumen, und der 
eine weite Auslegung des Begriffs der »Prüfung« vertritt. 

98  Art. 6 Abs. 1 S. 2 FARL bestimmt: »Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der 
Ausübung seines Widerrufsrechts auferlegt werden können, sind die unmittelbaren Kosten 
der Rücksendung der Waren.« 

99  Nach § 312d Abs. 3 BGB erlischt das Widerrufsrecht des Verbrauchers bei Verträgen über 
die Erbringung von Dienstleistungen, wenn der Unternehmer mit der Ausführung der 
Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers begonnen hat oder der 
Verbraucher diese selbst veranlasst hat. Das Widerrufsrecht bleibt folglich bestehen, sofern 
es an einer auf den Beginn der Dienstleistung gerichteten Willensäußerung des Verbrauchers 
fehlt. Bei Ausübung des Widerrufsrechts haftet der Verbraucher dem Unternehmer jedoch 
gemäß §§ 357 Abs. 1 S. 1, 346 Abs. 2 BGB auf Wertersatz, denn die Rückgewähr oder 
Herausgabe der Leistung ist nach der Natur des Erlangten ausgeschlossen. Da der Wertersatz 
gemäß § 346 Abs. 2 S. 2 HS. 1 BGB auf Basis der vertraglich vereinbarten Gegenleistung zu 
berechnen ist, verkommt das Widerrufsrecht des Verbrauchers somit zu einem rein formalen 
Recht. Alle Zweifel an dem Sinn eines Widerrufsrechts bei Fernabsatzverträgen über 
Dienstleistungen dahingestellt – diese Rechtsfolge verstößt gegen die Vorgaben der 
Fernabsatzrichtlinie. Für die Berechnung des Wertersatzes sollte stattdessen in Anlehnung an 
§ 346 Abs. 2 S. 2 HS 2 BGB der objektive Wert der Leistung unter Abzug des Gewinn-
anteils des Unternehmers zugrundegelegt werden, vgl. Palandt/Heinrichs, § 357 Rn. 14; 
Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1154); Häuser, ITRB 2003, 17 (18). Zur früheren Rechtslage 
vgl. MüKo/Ulmer, Bd. 2 (2001), § 361a BGB a.F. Rn. 75; Fuchs, ZIP 2000, 1273 (1285); 
Heinrichs, FS Medicus, S. 195; Ring, Fernabsatzgesetz, Art. 2 Rn. 129 m. Fn. 127). 
Entsprechend § 818 Abs. 3 BGB ist der Wertersatz zudem auf die verbliebene Bereicherung 
des Verbrauchervermögens zu beschränken (so zu § 361a BGB a.F. Härting, FernAbsG 
Anh. 3 Rn. 63; zu § 3 HWiG OLG Düsseldorf, WM 1991, 1998 (2001)).  
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vereinbaren lassen.100 Eine Auseinandersetzung mit der Thematik ist im Rahmen 
dieser Untersuchung nur insoweit erforderlich, als sie Auswirkungen auf die Sank-
tionierung eines Verstoßes des Unternehmers gegen §§ 312c Abs. 2, 312e Abs. 1 
S. 1 Nr. 4 BGB hat. In diesen Fällen bedarf die Bestimmung des § 357 Abs. 3 
BGB einer teleologischen Reduktion.  
 
Dies folgt aus den Prämissen, auf welchen die Abweichung des § 357 Abs. 3 BGB 
von den Rechtsfolgen des gesetzlichen Rücktrittsrechts beruht. Der Verbraucher 
haftet bei Ausübung seines Widerrufsrechts deshalb für eine bestimmungsgemäße 
Ingebrauchnahme des Vertragsgegenstandes, weil er nach dem Schutzzweck der 
Norm lediglich zu dessen Prüfung, nicht zu dessen Nutzung berechtigt ist. Erwägt 
er eine Ausübung des Widerrufsrechts, so ist unter seinem Blickwinkel der Ver-
tragsgegenstand noch nicht vollständig in seine Vermögenssphäre übergegangen. 
Somit kann von ihm erwartet werden, dass er diesen nicht nur mit der eigen-
üblichen, sondern mit einer erhöhten Sorgfalt behandelt. Diesen Argumenten fehlt 
es an Durchschlagskraft, wenn der Rechtsgrund für das Widerrufsrecht nicht in 
der zweiwöchigen Prüfungsmöglichkeit des Vertragsgegenstands besteht, sondern 
darin, einen Pflichtverstoß des Unternehmers gegen § 312c Abs. 2 BGB zu sank-
tionieren. Dem Verbraucher wird in diesem Fall regelmäßig nicht bewusst sein, 
dass sich sein Widerrufsrecht über einen längeren Zeitraum als zwei Wochen 
erstreckt. Er behandelt und benutzt die Ware daher als seine eigene. 

                                         
100  Der 14. Erwägungsgrund der FARL betont, dass der im Fernabsatz agierende Verbraucher in 

eine vergleichbare Position versetzt werden soll wie derjenige Konsument, welcher die zu 
erwerbende Ware in einem Ladengeschäft begutachtet. Die unterschiedlichen sprachlichen 
Fassungen des Richtlinientextes sprechen eindeutig davon, dass der Verbraucher keine 
Möglichkeit habe, »das Erzeugnis zu sehen«. Das Widerrufsrecht soll also nicht eine 
Ingebrauchnahme oder ein Proberecht gewährleisten. Der deutsche Gesetzgeber hat die 
Bestimmung des Art. 6 Abs. 1 S. 2 FARL zutreffend im Lichte des 14. Erwägungsgrundes 
ausgelegt und dem Verbraucher durch § 357 Abs. 3 BGB lediglich ein Prüfungsrecht 
eingeräumt (zustimmend Steins, CR 2001, 180  (181); Aigner/Hofmann, MMR Beilage 
8/2001, 30 (31); Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1155)). Das konkrete Ausmaß des 
Prüfungsrechts sollte an der in einem Ladengeschäft möglichen Augenscheinnahme 
orientiert sein. Je nach Art der Ware kann dies eine Begutachtung, Anprobe oder 
geringfügiges Austesten beinhalten. Das Anbrechen einer Drucker-Tonerkartusche zur 
Prüfung der Farbe (Gaertner/Gierschmann, DB 2000, 1601 (1603)) oder die Erstzulassung 
eines KfZ (BT-Drucks. 14/6040, S. 199 f.) fallen damit ebenso wenig in den Schutzbereich 
des Widerrufsrechts wie das Einbauen eines Speichermediums in einen Computer (hierzu 
OLG Dresden, WRP 2001, 1363 f. m. abl. Anm. Steins, CR 2002, 180 (181)). In Einzelfällen 
kann der Unternehmer das Prüfungsrecht m.E. auch auf die Inaugenscheinnahme des 
Vertragsgegenstandes innerhalb der Verpackung beschränken bzw. bestimmte Teile der 
Ware mit einem Siegel versehen. Ähnlich wie bei § 312d Abs. 4 Nr. 2 BGB hat das 
Widerrufsrecht in diesem Fall zwar nur einen beschränkten Nutzen. Dies ist aufgrund der 
Parallelität zum Einkauf in Ladengeschäften jedoch mit dem Normzweck vereinbar. 
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Hinzu kommt, dass die Regelung des § 357 Abs. 3 BGB bei Verstößen des 
Unternehmers gegen § 312c Abs. 2 BGB gemeinschaftsrechtswidrig ist. Die 
Verzögerung des Beginns der Widerrufsfrist nach Art. 6 Abs. 1 FARL dient der 
»Bestrafung« eines pflichtwidrig handelnden Unternehmers. Dieser soll aufgrund 
seines Informationspflichtenverstoßes gerade der misslichen Folge ausgesetzt 
werden, bei Auflösung des Vertrages einen in Gebrauch genommenen Gegenstand 
gegen vollständige Rückzahlung der Gegenleistung zurücknehmen zu müssen. 
Könnte er dennoch Wertersatz von dem Verbraucher verlangen, würde es dieser 
Sanktion an jeglicher Schärfe fehlen. Dass § 357 Abs. 3 BGB diese Fragen nicht 
berücksichtigt, lässt sich nur auf ein Redaktionsversehen des nationalen Gesetz-
gebers bei Zusammenführung der verschiedenen verbraucherschützenden Wider-
rufsrechte zurückführen. Die Vorschrift ist daher nicht anzuwenden, wenn der 
Unternehmer gegen seine Informations- und Dokumentationspflichten aus § 312c 
Abs. 2 BGB verstoßen hat. 
 
Zweifelhaft ist allein, ob diese teleologische Reduktion auch dann zu erfolgen hat, 
wenn der Lauf der Widerrufsfrist aufgrund der Bestimmung des § 312e Abs. 3 
BGB noch nicht begonnen hat (d.h. wegen Verletzung der besonderen Pflichten 
im elektronischen Geschäftsverkehr). Angesichts der in den Gesetzgebungsmate-
rialien aufgeführten Begründung für die Einführung des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB 
wäre dies nur konsequent.101 Gleichwohl scheinen die Folgen dieser Bestimmung 
im Gesetzgebungsprozess so wenig durchdacht worden zu sein, dass jedenfalls 
eine historische Auslegung nicht zur Reduktion des § 357 Abs. 3 BGB zwingt. 
Aufgrund der erheblichen Bedenken, welchen die Bestimmung des § 312e Abs. 3 
S. 2 BGB ausgesetzt ist,102 sollten die in § 357 Abs. 3 BGB enthaltenen Spezial-
vorschriften für die Rückabwicklung des Vertrages trotz eines Verstoßes des 
Unternehmers gegen § 312e Abs. 1 S. 1 BGB Anwendung finden. 
 

5. Fazit 

Die Verzögerung des Beginns der Widerrufsfrist nach §§ 312d Abs. 2, 312e 
Abs. 3 S. 2 BGB stellt – bei Zugrundelegung einer richtlinienkonformen Aus-
legung des § 357 Abs. 3 BGB – eine harte Sanktion auf die Verletzung von 

                                         
101  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173: »Es ist nämlich kein Grund ersichtlich, 

warum der Lauf der Widerrufsfrist bei einem im elektronischen Geschäftsverkehr 
geschlossenen Fernabsatzvertrag nur von der Erfüllung der Informationspflichten des § 312c 
Abs. 1 und 2 RE, dagegen nicht von den in diesen Fällen gleichermaßen vom Unternehmer 
zu beachtenden Pflichten des § 312e Abs. 1 RE abhängig sein sollte. Hier muss den 
Unternehmer dieselbe Sanktion des hinausgeschobenen Fristbeginns treffen.« 

102  Ausführlich § 8 III. 
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Informations- und Dokumentationspflichten durch den Unternehmer dar. Hat der 
Unternehmer die rechtzeitige Erfüllung seiner Pflichten zum ordnungsgemäßen 
Zeitpunkt versäumt, so kann er diese nachträglich erfüllen und dadurch den Lauf 
der Widerrufsfrist in Gang setzen. Im Falle einer Verletzung des § 312e Abs. 1 
S. 1 Nr. 4 InfoV ist zu prüfen, ob eine nachträgliche Erfüllung dieser Pflicht 
bereits in der nach § 312c Abs. 2 BGB gebotenen Mitteilung in Textform gesehen 
werden kann. 
 
Sachgerecht, aber im Hinblick auf das Dokumentationsbedürfnis des Verbrauchers 
problematisch ist es, dass viele für das WWW typische kommerzielle Erschei-
nungsformen von den weitreichenden Ausnahmetatbeständen des § 312d Abs. 3 
und 4 BGB erfasst werden. Die §§ 312d Abs. 2, 312e Abs. 3 S. 2 BGB halten 
damit eine effektive Sanktion für die Pflichtverletzung des Unternehmers nur für 
den Versandhandel bereit. 
 
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die §§ 312d Abs. 2, 312e Abs. 3 S. 2 
BGB lediglich zu einer verlängerten Lösungsmöglichkeit des Vertrages führen. 
Das Erfüllungsinteresse des Verbrauchers aus dem zu dokumentierenden Vertrag 
wird durch diese Sanktion überhaupt nicht berücksichtigt. Im Folgenden bleibt 
daher zu prüfen, welche anderen Mittel für die Durchsetzung der Pflichten aus 
§§ 312c Abs. 2, 312e Abs. 1 S. 1 BGB zur Verfügung stehen.  
 
 
III. Auswirkung auf den Inhalt des Vertrages  

Zunächst ist zu prüfen, ob das Verhalten des Unternehmers den Inhalt des 
Vertrages beeinflusst. 
 

1. Vom Vertragsinhalt abweichende Mitteilung in Textform  

Weicht die Mitteilung in Textform gemäß § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 
und 3 InfoV zu Lasten des Verbrauchers von der Vereinbarung der Parteien ab, 
nimmt dies selbstverständlich keinen Einfluss auf den Inhalt des Vertrages.103 Eine 
für den Verbraucher günstige Abweichung kann jedoch u.U. als einverständliche 
Vertragsänderung gesehen werden.104 Hierbei ist wie folgt zu differenzieren: 
 

                                         
103  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 124.  
104  MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 124. 
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Bei der Unterrichtung gemäß § 1 Abs. 2 InfoV ist der rein bestätigende Charakter 
der Information für den Verbraucher offensichtlich. Daher liegt nach den 
Maßstäben des objektiven Empfängerhorizonts keine auf eine Vertragsänderung 
gerichtete Will enserklärung des Unternehmers vor. Der Verbraucher bedarf eines 
derartigen Schutzes auch nicht unter dem Gesichtspunkt, dass er seine Entschei-
dung über die Ausübung seines Widerrufsrechts auf Basis dieser Mitteilung 
treffen könnte. Die in diesem Fall eintretende Verlängerung der Widerrufsfrist bis 
zur sechsmonatigen Grenze des § 355 Abs. 3 S. 1 BGB ist für seinen Schutz aus-
reichend. Bei einer fehlenden oder nicht ordnungsgemäßen Belehrung über das 
Widerrufsrecht erlischt dieses gemäß § 355 Abs. 3 S. 3 BGB ohnehin nicht. 
 
Weicht dagegen die Rechtsbelehrung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 InfoV zugunsten 
des Verbrauchers von den ursprünglich vereinbarten Konditionen ab, so wird ein 
durchschnittlicher Empfänger diese Mitteilung als eine Rechtseinräumung durch 
den Unternehmer verstehen und sich auf deren Wirksamkeit verlassen. Das 
Schutzbedürfnis eines Verbrauchers, welcher auf die für ihn positive 
Rechtsbelehrung vertraut, wird nicht ausreichend durch das Widerrufsrecht 
abgedeckt. Denn die Unterrichtung über Garantieleistungen und Kündigungs-
bedingungen erlangen ihre Bedeutung häufig erst nach Ablauf der sechsmonatigen 
Frist des § 355 Abs. 3 S. 1 BGB.105 Hier ist folglich von einer Vertragsänderung 
durch die Mitteilung in Textform zugunsten des Verbrauchers auszugehen. 
 

2. Fehlende Speicherungsmöglichkeit der Vertragsbedingungen 

Ein Versäumnis des Unternehmers, seinem Kunden die Möglichkeit zur Speiche-
rung der Vertragsbedingungen einzuräumen, hat keinen Einfluss auf den Inhalt des 
Vertrages. Insbesondere handelt es sich bei § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB nicht 
um eine besondere Einbeziehungsvoraussetzung Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen im elektronischen Geschäftsverkehr.106 Normzweck des § 312e 
Abs. 1 Nr. 4 BGB ist nicht der Schutz vor überraschenden oder unangemessenen 
Vertragsklauseln, sondern eine Verbesserung der Beweislage des Kundens 
angesichts der fehlenden Beständigkeit elektronischer Inhalte. Die praktische 

                                         
105  Die Pflicht zur Unterrichtung über Kündigungsbedingungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV 

besteht ohnehin nur bei Verträgen, welche für eine längere Zeit als ein Jahr oder für 
unbestimmte Zeit geschlossen werden. 

106  Wie hier Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312e Rn. 45; Lütcke, § 312e Rn. 57; 
Boente/Riehm, Jura 2002, 222 (228); Spindler, MMR Beilage 7/2000, 4 (12); Artz in 
Schwab/Witt, S. 247; a.A. MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 124; Kamanabrou, CR 2001, 421 
(424); Reich in Reich/Nordhausen, S. 137; Ulmer, CR 2002, 208 (212); Schäfer in Das neue 
Schuldrecht, Kap. 8 Rn. 49. 
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Bedeutung dieser Unterscheidung ist für Verbraucherverträge allerdings gering, da 
die Einbeziehung umfangreicher AGB bei Vertragsschlüssen im WWW regel-
mäßig an § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB scheitert, wenn der anderen Vertragspartei nicht 
die Möglichkeit der Speicherung geboten wird.107 
 
 
IV. Anspruch auf Er füll ung der dokumentationsbezogenen Pflichten 

1. Abgrenzung zwischen Rücksichtnahme- und Nebenleistungspflichten 

Ein Versäumnis des Unternehmers, den Pflichten aus §§ 312c Abs. 2, 312e Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2, 3, § 3 Nr. 2 InfoV nachzukommen, nimmt 
also keinen Einfluss auf den Inhalt des Vertrages. Es stellt sich jedoch die Frage, 
ob dem Verbraucher aus dem abgeschlossenen Vertrag ein Anspruch auf Erfül-
lung dieser dokumentationsbezogenen Pflichten zusteht. Dies wäre der Fall, wenn 
es sich bei den Pflichten nicht lediglich um Rücksichtnahmepflichten108 i.S.d. 
§ 241 Abs. 2 BGB handelte, sondern um Nebenleistungspflichten. Auf die 
Schwierigkeit der Abgrenzung zwischen diesen Pflichtenkategorien wird in den 
Gesetzgebungsmaterialien zum Schuldrechtsmodernisierungsgesetz ausdrücklich 
hingewiesen,109 einen Lösungsansatz hat der Gesetzgeber jedoch nicht formuliert. 
 
Unter die Rücksichtnahmepflichten des § 241 Abs. 2 BGB fallen einerseits so 
genannte Schutzpflichten, welche dem Erhaltungsinteresse des Gegenübers 
dienen, und andererseits Loyalitätspflichten der Vertragsparteien untereinander. 
Demgegenüber besteht die Hauptgruppe der Nebenleistungspflichten aus 
Verpflichtungen, die das Erfüllungsinteresse des Gläubigers fördern sollen. 
Hieraus lässt sich jedoch nicht folgern, dass die dem Leistungsinteresse des 
Gläubigers dienenden Pflichten stets einklagbar, die dem Erhaltungsinteresse 
dienenden Pflichten dagegen unklagbar sind.110 Wie die §§ 441, 618 BGB 
belegen, kann auch ein Anspruch auf die Erfüllung von Schutzpflichten 

                                         
107  Palandt/Heinrichs, § 305 Rn. 38; Wolf in Wolf/Horn/Lindacher, § 2 AGBG Rn. 24; Ulmer in 

Ulmer/Brandner/Hensen, § 2 AGBG Rn. 49a. 
108  Der Begriff ist in Anlehnung an den Text des § 241 Abs. 2 BGB geprägt und bietet sich an 

zur Zusammenführung der bislang uneinheitlichen Terminologie der sog. »Schutzpflichten«, 
»Sorgfaltspflichten«, »Nebenpflichten« bzw. »weiteren Verhaltenspflichten« (Nachweise bei 
Larenz, Schuldrecht II/1, § 2 I).  

109  Vgl. die vom Bundesrat und der Bundesregierung befürwortete, vom Rechtsausschuss 
jedoch abgelehnte Streichung des § 282 BGB, BT-Drucks. 14/6857, S. 13, 50 sowie BT-
Drucks. 14/7052, S. 185 f.  

110  So jedoch die frühere allgemeine Meinung, vgl. die ausführlichen Nachweise bei 
MüKo/Kramer, Bd. 2 (2001), Einl. Rn. 79. 
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bestehen.111 Andererseits können leistungsbezogene Nebenpflichten im Verhältnis 
zu der Hauptleistungspflicht so unselbständig sein, dass es zweifelhaft ist, ob sie 
eigenständig geltend gemacht werden können.112 Generell lässt sich lediglich 
sagen, dass für einen Erfüllungsanspruch das geforderte Verhalten ex ante 
konkretisierbar sein muss (da ansonsten eine Leistungsklage unmöglich wäre).113 
Das Bejahen eines Erfüllungsanspruchs hinsichtlich einer konkreten Pflicht ist 
dann das Ergebnis einer wertenden Interessenanalyse.114 
 

2. § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 und Abs. 3 Nr. 1 InfoV 

Betrachtet man unter diesen Prämissen die Regelung des § 312c Abs. 2 BGB  
i.V.m. § 1 Abs. 2 InfoV, so ist zunächst hervorzuheben, dass die darin enthaltenen 
Mitteilungspflichten inhaltlich jenen aus § 312c Abs. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 
InfoV weitgehend gleichen. § 1 Abs. 2 InfoV hat eine doppelte Zielsetzung. Zum 
einen sollen die vorvertraglichen Informationen dem Verbraucher in einer 
beständigen Form zur Verfügung stehen, zum anderen wird – ähnlich wie durch 
§ 1 Abs. 1 InfoV – die rechtsgeschäftliche Dispositionsfreiheit des Verbrauchers 
geschützt. Die Information dient der Entscheidung des Verbrauchers, ob er an dem 
Vertrag festhalten oder von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen soll, um den 
vor Abschluss des Fernabsatzgesetzes bestehenden status quo wieder herzustellen. 
Notwendige Voraussetzung dieser Entscheidung ist das Wissen um das 
Widerrufsrecht, daher gilt auch die detaill ierte Belehrung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 
InfoV dem Erhaltungsinteresse des Verbrauchers. 
 
Diese Unterrichtungspflichten sind im Gegensatz zu den spontan zu erfüllenden 
Aufklärungspflichten aus § 242 BGB hinsichtlich Inhalt und Zeitpunkt bereits 
durch Gesetz konkretisiert. Ein besonderes Bedürfnis, dem Verbraucher einen 
einklagbaren Anspruch auf Erteilung dieser Information zuzugestehen, besteht 
jedoch nicht. Verfügt der Verbraucher über ein Widerrufsrecht, so steht es ihm 
frei, von diesem Recht Gebrauch zu machen, sofern der Unternehmer sich seinem 

                                         
111  MüKo/Kramer, § 241 Rn. 17 ff.; Schlechtriem, Schuldrecht AT Rn. 116 f.; Medicus, 

Bürgerliches Recht, Rn. 208; Stürner, JZ 1976, 384 ff.; Thiele, JZ 1967, 649 (651); 
einschränkend Larenz, Schuldrecht II /1, § 2 I. 

112  Zweifel an der eigenständigen Klagbarkeit ergeben sich, sofern die Nebenleistungspflicht 
zum »Leistungsprogramm« gehört, also zu Unmöglichkeit, Verzug oder Mangelhaftigkeit 
der Hauptleistungspflicht führt. Siehe die Beispiele und Nachweise bei Medicus, Bürger-
liches Recht, Rn. 208 und Stürner, JZ 1976, 384 (390); vgl. auch Esser/Schmidt, Schuldrecht 
I/1, § 5 II. 

113  Larenz, Schuldrecht II/1, § 2 I; Stürner, JZ 1976, 384 (388). 
114  MüKo/Kramer, § 241 Rn. 19; Stürner, JZ 1976, 384 (385). 
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Wunsch nach Unterrichtung gem. § 1 Abs. 2 InfoV verweigert.115 Um dem 
Dokumentationsinteresse des Verbrauchers gerecht zu werden, bedarf es eines 
Erfüllungsanspruchs ebenfalls nicht. Soweit die vorvertragliche Hinweispflicht 
nach § 1 Abs. 1 InfoV der Einbeziehung bestimmter Vertragsklauseln dient, ist der 
Unternehmer ohnehin beweispflichtig. Hinsichtlich der anderen vorvertraglichen 
Unterrichtungspflichten tritt nach der hier vertretenen Ansicht eine Änderung der 
Beweislastverteilung ein, sofern der Unternehmer dem Verbraucher eine Beweis-
führung nicht durch die Dokumentation gemäß § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 2 InfoV ermöglicht hat.116 Eines Anspruchs auf Unterrichtung nach § 1 
Abs. 2 InfoV sowie auf die Widerrufsbelehrung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV 
bedarf es daher nicht.  
 

3. § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV 

Gleichfalls besteht kein vertraglicher Anspruch auf Information darüber, ob der 
Unternehmer den Vertragstext speichert und ob dieser dem Verbraucher zugäng-
lich ist. Sieht man das Ziel der Informationspflicht darin, dem Verbraucher zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses eine Entscheidung darüber zu ermöglichen, ob er 
den Vertragstext speichert,117 ist die Unterrichtung zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht mehr sinnvoll. Auch bei der Annahme eines anderen Normzwecks ist ein 
Anspruch auf die nachträgliche Erteilung der Information sinnlos, da das Gesetz 
den Unternehmer nicht verpflichtet, den Vertragstext zu speichern oder diesen 
dem Verbraucher zugänglich zu machen. 
 

4. § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 2-4 InfoV und § 312e Abs. 1 S. 1 
Nr. 4 BGB 

Anders ist die Sachlage hinsichtlich der dokumentationsbezogenen Pflichten nach 
§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB und der vertraglichen Unterrichtungspflichten aus 
§ 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 2-4 InfoV. Auch diese haben nicht die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Hauptpflichten des Unternehmers zum Ziel. 
Gleichwohl sichern sie den durch die Vertragserfüllung zu erreichenden status ad 
quem des Verbrauchers. Die Dokumentation der Vertragsbedingungen, die Über-
mittlung von Kontaktinformationen und die Hinweise auf Garantie-, Gewähr-
leistungs- und Kündigungsbedingungen ermöglichen es dem Verbraucher, seine 

                                         
115  Hinsichtlich der Belehrung über das Widerrufsrecht so auch Rolland in Das neue 

Schuldrecht, Kap. 4 Rn. 97. 
116  Supra I. 2. 
117  So Grabitz/Hilf/Marly, A4, Art. 10 Rn. 10. 
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Rechtsposition zu beurteilen und seine Rechte gegenüber dem Unternehmer zu 
wahren. 
 
Die Verzögerung des Beginns der Widerrufsfrist nach den §§ 312d Abs. 2, 312e 
Abs. 3 S. 2 BGB bietet keine ausreichende Kompensation für einen Verstoß gegen 
diese Unternehmerpflichten. Denn durch die Möglichkeit der Vertragslösung wird 
das Abwicklungsinteresse des Verbrauchers nicht ausreichend berücksichtigt. Ein 
Erfüllungsanspruch des Verbrauchers ist daher zu bejahen.118 Hinsichtlich  der 
Unterrichtung über die Garantie- und Gewährleistungsbedingungen (§ 1 Abs. 3 
Nr. 3 InfoV) ergibt sich diese Rechtsfolge bei Kauf- und Werklieferungsverträgen 
bereits aus den §§ 477 Abs. 1 und 2, 651 BGB. 
 
Allerdings besteht kein Anspruch auf Einhaltung der formalen Anforderungen des 
§ 1 Abs. 3 InfoV. Die Notwendigkeit der Unterrichtung in hervorgehobener und 
deutlich gestalteter Form dient der Herstellung realer Entscheidungsfreiheit eines 
unaufmerksamen Verbrauchers. Ist der Verbraucher dagegen gewahr, dass er einer 
dauerhaften Fixierung bestimmter Vertragsklauseln oder Kontaktinformationen 
bedarf, so besteht kein Bedürfnis für eine optische Hervorhebung. 
 

5. Durchsetzung des Er füllungsanspruchs 

Als Mittel zur Durchsetzung des Erfüllungsanspruchs kommt am ehesten die Er-
zwingung der Erfüllung durch Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts in 
Betracht. Soweit dem Verbraucher ein Anspruch auf Dokumentation zusteht, kann 
er die Zahlung des von ihm geschuldeten Entgelts nach § 273 Abs. 1 BGB verwei-
gern, bis der Unternehmer die Pflichten aus § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 
Nr. 2-4 InfoV und § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB erfüllt hat.119 Die Dokumen-
tationspflicht des Unternehmers und die Zahlungspflicht des Verbrauchers sind 
zwar nicht synallagmatisch, beruhen jedoch auf demselben Vertragsverhältnis, so 

                                         
118  A.A. Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1155) welcher die besonderen Informationspflichten der 

§§ 312c, 312e BGB pauschal als Rücksichtnahmepflichten i.S.d. § 241 Abs. 2 BGB quali fi-
ziert; offen Boente/Riehm, Jura 2002, 222 (229). 

119  Das Zurückbehaltungsrecht ist nicht wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit der aus-
stehenden Leistung nach § 242 BGB ausgeschlossen (Zur Anwendung des Grundsatzes aus 
§ 320 Abs. 2 BGB auf § 273 Abs. 1 vgl. RGZ 61, 128 (133)). Bei der Abwägung sind alle 
Umstände, insbesondere die sich aus der fehlenden Teil leistung für den Gläubiger 
ergebenden Nachteile zu berücksichtigen, siehe BGH NJW 1997, 939. Hierbei ist einerseits 
die leichte Möglichkeit der Erfüllung der Dokumentationspflichten durch den Unternehmer 
zu beachten, andererseits auf die schwierige Beweisführung des Verbrauchers mangels 
dauerhafter Dokumentation sowie auf die für Verbraucher unverhältnismäßig hohen 
Rechtsverfolgungskosten bei Fernabsatzverträgen abzustellen. 
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dass es dem Unternehmer gemäß § 309 Nr. 2b BGB verwehrt ist, das Zurück-
behaltungsrecht des Verbrauchers per AGB auszuschließen. Freil ich hil ft § 273 
Abs. 1 BGB bei vielen der im elektronischen Geschäftsverkehr gebräuchlichen 
Zahlungsarten wenig, wie z.B. bei der Zahlung per Kreditkarte, Nachnahme oder 
Dialer. 
 
Der Verbraucher muss das Zurückbehaltungsrecht nach § 273 Abs. 1 BGB 
ausdrücklich oder konkludent ausüben.120 Das Erheben der Einrede hat eine 
materiell rechtliche rechtsgestaltende Wirkung,121 nach § 274 Abs. 1 BGB ist der 
Verbraucher nunmehr lediglich Zug-um-Zug gegen die Unterrichtung durch den 
Unternehmer zur Leistung verpflichtet. Damit verhindert die Ausübung des 
Zurückbehaltungsrechts auch den Verzugseintritt.122 
 
 
V. Anspruch auf Schadensersatz nach den §§ 280 ff. BGB 

Weiterhin kommt ein Anspruch des Verbrauchers auf Schadensersatz wegen der 
Pflichtverletzung des Unternehmers nach den §§ 280 ff . BGB in Betracht, sofern 
der Unternehmer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Der Anspruch kann sich 
auf den Ersatz von Informationsbeschaffungskosten richten (1) oder auf eine 
Kompensation für die verspätete Rechtsausübung des Verbrauchers (2). In engen 
Grenzen ist auch ein Schadensersatzanspruch statt der ganzen Leistung möglich 
(3). 
 

1. Informations- und Rechtsberatungskosten 

Zwingt der Verstoß des Unternehmers gegen seine vertragliche Informations-
pflichten nach § 312c Abs. 2 BGB den Verbraucher dazu, sich aus anderen 
Quellen zu informieren, so kann er den Ersatz dieser Informationskosten von dem 
Unternehmer verlangen. Dies gilt insbesondere für Rechtsberatungskosten, sofern 
die Unterrichtungspflichten der Aufklärung des Verbrauchers über seine rechtliche 

                                         
120 BGH WM 1971, 1020 (1021); BGH NJW 1983, 565; Palandt/Heinrichs, § 273 Rn. 19; 

MüKo/Krüger, § 273 Rn. 88. 
121  BGH NJW-RR 1986, 991 (992); Palandt/Heinrichs, § 273 Rn. 20; MüKo/Krüger, § 273 

Rn. 91; Larenz, Schuldrecht II /1, § 16. 
122  Befindet sich der Verbraucher bereits in Verzug, so kann er durch das Erheben der Einrede 

den Verzug beseitigen, sofern er seine Leistung in Annahmeverzug begründender Weise 
Zug-um-Zug gegen Erteilung der Dokumentation anbietet, vgl. BGH NJW 1971, 421; 
MüKo/Krüger, § 273 Rn. 93. Zu der Frage, ob die Verzugswirkungen ex nunc oder ex tunc 
entfallen, vgl. MüKo/Krüger, § 273 Rn. 93 m.w.N.   
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Position dienen (§ 1 Abs. 3 Nr. 1, 3 und 4 InfoV).123 Kausal für den insoweit 
entstandenen Schaden können auch unklare Formulierungen des Unternehmers 
sein, nicht jedoch ein Verstoß gegen die formalen Anforderungen des § 1 Abs. 3 
InfoV. Solange es nur an einer deutlichen Hervorhebung des Hinweises mangelt, 
kann der Verbraucher sich ohne weiteres selbst aus den ihm zur Verfügung 
gestellten Unterlagen informieren. 
 
Ersatzfähig sind darüber hinaus Kosten, die dem Verbraucher durch die 
Ermittlung der ladungsfähigen Anschrift eines Unternehmers entstehen, der weder 
seiner Informationspflicht nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 InfoV noch der Anbieterkenn-
zeichnungspflicht nach § 6 Nr. 1 und 2 TDG bzw. § 10 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MDStV 
nachgekommen ist.  
 
Soweit es sich bei den Unterrichtungspflichten des Unternehmers nicht um Rück-
sichtnahmepflichten nach § 241 Abs. 2 BGB, sondern um Leistungspflichten 
handelt (nach der hier vertretenen Ansicht triff t dies auf § 1 Abs. 3 Nr. 2-4 InfoV 
zu), begehrt der Verbraucher mit der Erstattung seiner Rechtsberatungs- oder 
Informationsbeschaffungskosten Schadensersatz statt der Leistung, d.h. statt der 
Erfüllung der Informationspflichten nach § 1 Abs. 3 InfoV. Nach § 281 Abs. 1 
S. 1 BGB ist er daher prinzipiell verpflichtet, dem Unternehmer eine Frist zur 
Erteilung der Information zu setzen. Zumeist wird die Fristsetzung aber aufgrund 
der Abwägung der beiderseitigen Interessen entbehrlich sein (§ 281 Abs. 2 Alt. 2 
BGB), z.B. wenn der Verbraucher erst durch die Rechtsberatung von seinen Infor-
mationsrechten erfährt oder sofern eine Fristsetzung an den fehlenden Kontakt-
angaben des Unternehmers scheitert. 
 

2. Schadenseintr itt durch die verspätete Geltendmachung von Rechten 

Da § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 und 3 InfoV dem Verbraucher die Aus-
übung seiner vertraglichen und gesetzlichen Rechte erleichtern soll, kann ein 
Schaden des Verbrauchers bei pflichtwidrigem Verhalten des Unternehmers auch 
in der verspäteten Ausübung seiner Rechte bestehen.  
 

                                         
123  Vgl. für die Verweigerung einer Garantieerklärung in Textform Henssler/v.Westphalen/ 

v.Westphalen, § 477 Rn. 20; für die Verwendung unzulässiger AGB-Klauseln BGH NJW 
1984, 2816 (2817); BGH 1994, 2754 (2755); OLG Hamm, VersR 2001, 1422 (1423 f.); 
Palandt/Heinrichs, vor § 307 Rn. 14; Brander, FS Oppenhoff, S. 14, 20; Wolf in 
Wolf/Horn/Lindacher, § 9 AGBG Rn. 167.  
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a) Spezialität des § 312d Abs. 2 BGB 

Sofern der Verbraucher geltend macht, die mangelhafte Unterrichtung nach § 312c 
Abs. 2 BGB sei ursächlich für die Nichtausübung seines Widerrufsrechts und sein 
Schaden liege im Bestand des Vertrages, kann ihm kein Schadensersatzanspruch 
gewährt werden. Dieser Anspruch würde nach den §§ 281 Abs. 1 S. 2, 282 BGB 
zur Rückabwicklung des Vertrages führen und damit funktional dem Widerrufs-
recht entsprechen. § 312d Abs. 2 BGB sieht als Sanktion für einen Verstoß gegen 
§ 312c Abs. 2 BGB jedoch bereits eine Verlängerung der Widerrufsfrist vor, und 
§ 355 Abs. 3 S. 1 BGB setzt diesem Widerrufsrecht die absolute Grenze von sechs 
Monaten ab Vertragsschluss bzw. Eingang der Warenlieferung.124 Diese gesetz-
liche Wertung würde durch das Gewähren eines Schadensersatzanspruchs nach 
den §§ 280 ff. BGB konterkariert.125 
 

b) Eintr itt der Ver jährung aufgrund eines Verstoßes gegen § 1 Abs. 3 Nr . 2 
InfoV 

Anders ist die Sachlage, wenn der Unternehmer es versäumt, dem Verbraucher 
eine ladungsfähige Anschrift mitzuteilen. Dies kann zum Eintritt der Verjährung 
führen, ohne dass dem Verbraucher eine Durchsetzung seiner Rechte möglich 
wäre. Zwar beginnt nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB die Regelverjährung erst mit 
dem Schluss des Jahres, in dem der Gläubiger von der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Da die Kenntnis 
von der Person des Schuldners auch die Kenntnis einer ladungsfähigen Anschrift 
voraussetzt,126 wird der Lauf der regelmäßigen Verjährungsfrist nicht in Gang 
gesetzt, wenn Versuche des Verbrauchers, die ladungsfähige Anschrift des Unter-
nehmers zu ermitteln, gescheitert sind.127 Sofern nicht diese relative Verjährungs-
frist, sondern eine absolute Verjährungsfrist eingreift – dies betrifft insbesondere 

                                         
124  Einzige Ausnahme ist die fehlende oder nicht ordnungsgemäße Erteilung einer 

Widerrufsbelehrung. Gemäß § 355 Abs. 3 S. 1 erlischt das Widerrufsrecht in diesem Fall 
nicht.  

125  A.A. MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 123: Schadensersatzanspruch aus §§ 280 Abs. 1, 241 
Abs. 2 bis zur zeitlichen Obergrenze des § 355 Abs. 3 BGB. Solange ein Widerruf noch 
zulässig ist, fehlt es jedoch bereits an einem Schaden des Verbrauchers. 

126  AnwKom/Mansel § 199 Rn. 37; Palandt/Heinrichs, § 199 Rn. 32; zu § 852 BGB a.F. BGH 
NJW 1998, 988 (989); BGH NJW 2001, 1721 (1722). 

127  Der Verzicht auf die Ermittlung von Namen und Anschrift des Schuldners ist grob 
fahrlässig, vgl. Palandt/Heinrichs, § 199 Rn. 32. Der Beweis für den Beginn der 
Verjährungsfrist und damit die Tatsache, dass seine Anschrift trotz des Verstoßes gegen des 
§ 1 Abs. 3 Nr. 2 InfoV ermittelbar war, obliegt dem Unternehmer, kritisch hierzu 
AnwKom/Mansel, § 199 Rn. 62 m.w.N. 
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die Verjährung von Mängelansprüchen nach §§ 438, 634a BGB – kann der Eintritt 
der Verjährung allerdings auch bei fehlender Kenntnis einer ladungsfähigen 
Anschrift erfolgen. 
 
Der durch die Verjährung eintretende Vermögensschaden des Verbrauchers ist im 
Wege der Naturalrestitution zu kompensieren, §§ 280 Abs. 1, 249 S. 1 BGB. Der 
Ersatzanspruch ist darauf gerichtet, dass der Unternehmer die Einrede der 
Verjährung nicht erhebt und hebelt somit die absoluten Verjährungsfristen der 
§§ 438, 634a BGB aus. Dies ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, da diese 
speziellen Verjährungsfristen der Planungssicherheit von Verkäufer oder 
Werkunternehmer dienen.128 Der Zweck der Bestimmungen liegt nicht in der 
Absolution einer treuwidrigen Verheimlichung der Anschrift mit dem Ziel der 
Rechtsvereitelung. Würde die Verletzung des § 1 Abs. 2 Nr. 2 InfoV keine 
Schadensersatzpflicht des Unternehmers begründen, so ließe sich ein ähnliches Er-
gebnis unter Anwendung des § 242 BGB erzielen. Denn das Erheben der Verjäh-
rungseinrede stellt eine unzulässige Rechtsausübung nach § 242 BGB dar, wenn 
dem Vertragspartner entgegen des gesetzlichen Gebots eine ladungsfähige An-
schrift nicht mitgeteilt wurde und diese auch nicht anderweitig ermittelbar ist.129 
 
Aufgrund der tief greifenden Auswirkungen des Ersatzanspruchs auf die Einrede 
der Verjährung sind jedoch an den Nachweis der Kausalität der Pflichtverletzung 
für den Schadenseintritt hohe Anforderungen zu stellen. So ist ein bloßer Verstoß 
gegen die formalen Anforderungen des § 1 Abs. 3 InfoV nicht geeignet, den 
Schadensersatzanspruch auszulösen. Denn bei Auftreten einer Leistungstörung 
liegt es im wohlverstandenen Eigeninteresse des Verbrauchers, sämtliche ihm 
überlassenen Vertragsunterlagen zu konsultieren, ohne Rücksicht darauf, ob 
bestimmte Informationen optisch hervorgehoben wurden. Gleichfalls stellt es ein 
Mitverschulden des Verbrauchers dar, wenn er keine sonstigen Maßnahmen 
ergreift, um die Anschrift des Unternehmers zum Zwecke einer Durchsetzung 
seiner Ansprüche zu ermitteln. Hat der Verbraucher erkennbar solche An-
strengungen unternommen, spricht jedoch ein Anscheinsbeweis dafür, dass er bei 

                                         
128  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 91: »Dabei muss auch den Belangen des 

Verkäufers und des Unternehmers Rechnung getragen werden, die beide ein schutzwürdiges 
Interesse daran haben, das Risiko künftiger Gewährleistungsansprüche abzuschätzen, es 
versicherungsmäßig abzudecken und sich gegen die Berechtigung solcher Ansprüche 
wirksam verteidigen zu können.« 

129  Vgl. Palandt/Heinrichs, Überbl. vor § 194 Rn. 17: Unzulässigkeit der Verjährungseinrede 
aufgrund unredlichen Verhaltens, wenn der Schuldner durch falsche Anmeldung oder 
häufigen Wohnortwechsel die rechtzeitige Hemmung der Verjährung verhindert. 
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ordnungsgemäßer Unterrichtung über die Anschrift des Unternehmers die Ver-
jährungsfrist nicht versäumt hätte.130 
 
Erhebt der Unternehmer die Einrede der Verjährung, so kann der Verbraucher 
seinen Schadensersatzanspruch als Replik entgegensetzen.131 Der Schadensersatz-
anspruch aus §§ 280 Abs. 1, 249 S. 1 BGB entsteht mit der Verjährung des 
Primäranspruches und unterliegt grundsätzlich der regelmäßigen Verjährung nach 
§§ 195, 199 BGB. Da der Sekundäranspruch den Verbraucher nicht besser stellen 
will als er aufgrund seines Primäranspruchs stünde, ist die Verjährungsfrist durch 
eine analoge Anwendung der §§ 438 Abs. 1 Nr. 3, 634a Abs. 1 BGB auf zwei 
Jahre zu begrenzen.   
 

c) Verspätetes Berufen auf die Herstellergarantie 

Versäumt es der Unternehmer, den Verbraucher nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV auf 
die von einem Dritten übernommene Garantie hinzuweisen, hat er den dadurch 
entstandenen Schaden ebenfalls zu kompensieren. Freili ch dürfte dem Verbrau-
cher zumeist der Beweis, dass das Bestehen einer Garantie zur Basis des Vertrags-
schlusses gemacht wurde, ohne entsprechende Dokumentation nicht möglich sein. 
Von höherer Praxisrelevanz erscheint es, dass die (rechtzeitige) Geltendmachung 
der Rechte aus der Garantie scheitert, weil die Anschrift des Garantiegebers fehlt 
und auch auf Nachfrage des Verbrauchers vom Unternehmer nicht übermittelt 
wird. Der Unternehmer haftet dann auf die in der Garantieerklärung eingeräumten 
Rechte. Auch hier besteht mit Eintritt des Mangels für den Verbraucher ein 
Anlass, sämtliche Vertragsunterlagen zu konsultieren. Daher ist allein ein Verstoß 
gegen die formalen Anforderung des § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV nicht geeignet, den 
Ersatzanspruch auszulösen. Der Anspruch unterliegt der Regelverjährung nach 
§§ 195, 199 BGB, ist jedoch im Fall einer kürzeren Garantiefrist auf deren Länge 
zu begrenzen. 
 

d) Versäumte Ausübung von Mängelrechten gegenüber dem Unternehmer 

Führt die unzureichende Belehrung dazu, dass der Verbraucher seine Rechte 
gegenüber dem Unternehmer verspätet ausübt, so kann dies ebenfalls eine 
Garantieerklärung betreffen. Im Regelfall dürfte ein Schaden des Verbrauchers 

                                         
130  Siehe zum  Anscheinsbeweis des Kausalzusammenhangs bei Verletzung der anwaltlichen 

Hinweispflicht auf Regressansprüche gegen sich selbst BGH NJW 1985, 2941 (2943); BGH 
NJW 1987, 326 (327); BGH NJW 1996, 48 (50). 

131  BGHZ 83, 22 (26). 
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allerdings durch eine verspätete Geltendmachung der gesetzlichen Mängelrechte 
entstehen. 
 
Nach der hier vertretenen Auffassung ist der Unternehmer zur Angabe der 
geltenden Gewährleistungsbedingungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV nur 
verpflichtet, wenn er oder ein Dritter gleichzeitig eine Garantie gegenüber dem 
Verbraucher übernommen haben.132 Wie § 478 Abs. 1 Nr. 1 BGB soll die 
Unterrichtungspflicht nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV verhindern, dass der rechts-
unkundige Verbraucher die Garantieerklärung als abschließende Regelung der ihm 
zustehenden Rechte versteht.133 Eine Beeinträchtigung des Verbrauchers kann 
darin liegen, dass er erst nach dem Eintritt der Verjährung den Ersatz seines 
Mangelschadens begehrt, bzw. dass er den Rücktritt oder die Minderung erst 
erklärt, nachdem diese gemäß § 438 Abs. 4 und 5 i.V.m. § 218 BGB unwirksam 
geworden sind. Schließlich kann er durch Inanspruchnahme der vom Unternehmer 
oder von einem Dritten übernommenen Garantie auf eine bestimmte Art der 
Nacherfüllung beschränkt worden sein, während § 439 Abs. 1 S. 1 BGB ihm ein 
Wahlrecht zwischen der Beseitigung des Mangels und der Lieferung einer 
mangelfreien Sache einräumt (gemäß § 475 Abs. 1 BGB ist dieses Wahlrecht bei 
einem Verbraucherkauf nicht dispositiv). 
 
Auch hier richtet sich der Anspruch des Verbrauchers auf Naturalrestitution, d.h. 
auf das Nicht-Erheben der Verjährungseinrede durch den Unternehmer. Diese de-
facto-Verlängerung der Verjährungsfrist durch das Gewähren eines 
Sekundäranspruchs ist bei einem unzureichenden Hinweis auf die gesetzlichen 
Mängelrechte bedenklicher als bei der soeben unter b) behandelten fehlenden 
Mitteilung einer ladungsfähigen Anschrift. Ohne Kenntnis einer ladungsfähigen 
Anschrift des Unternehmers ist dem Verbraucher die Durchsetzung seiner Rechte 
schlichtweg unmöglich, hier wird dagegen lediglich ein Rechtsirrtum des 
Verbrauchers veranlasst. Im Anschluss an die Rechtsprechung zur Haftung von 
Rechtsanwälten und Steuerberatern für die mangelhafte Unterrichtung des 
Mandanten über ihm zustehende Regressansprüche134 erscheint es gleichwohl 
gerechtfertigt, einen diesbezüglichen Ersatzanspruch anzunehmen. Dort wie hier 
ist das Verhalten der Gegenpartei (Schweigen des zur Rechtsbelehrung berufenen 

                                         
132  § 4 II. 2. b. bb. 
133  Dazu bereits vor Erlass des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes BGHZ 79, 117 (120); 

BGHZ 104, 82 (88). 
134  RGZ 158, 130 (135 ff.); BGHZ 83, 22 (26); BGH NJW 1988, 265; BGH NJW 1996, 48. 
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Vertragspartners / Verwenden einer irreführenden Garantieerklärung) geeignet, 
den Betroffenen von der Durchsetzung seiner Rechte abzuhalten.135  
 
Die Lebenserfahrung nach den Regeln des Anscheinsbeweises spricht dafür, dass 
ein Kunde, welcher zunächst eine – fehlgeschlagene – Mängelbeseitigung nach 
der Garantieerklärung verlangt hat, erst nach der Verjährung seiner gesetzlichen 
Rechte von diesen erfährt und diese sodann geltend macht, bei rechtzeitiger 
Aufklärung über die ihm zustehenden Mängelrechte deren Verjährung vermieden 
hätte.136 An einer Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schadenseintritt fehlt 
es allerdings, wenn der Unternehmer den Verbraucher nachträglich auf seine 
gesetzlichen Rechte hingewiesen hat oder Letzterer in anderer Weise – etwa durch 
die Inanspruchnahme von Rechtsberatung – von seinen Rechten sichere Kenntnis 
erlangt.137 Informiert sich der Verbraucher dagegen nicht über die Rechtslage, so 
ist ihm dies nicht als Mitverschulden zur Last zu legen. Denn § 1 Abs. 3 Nr. 3 
InfoV soll gerade dem Risiko vorbeugen, dass der Verbraucher aufgrund des 
durch die Garantieerklärung begründeten Irrtums von der Durchsetzung seiner 
Rechte – auch in Form der Einholung von Rechtsrat – abgehalten wird. 
 
Der Sekundäranspruch entsteht mit Verjährung der primären Mängelrechte und 
unterliegt der Regelverjährung nach § 195, 199 BGB, wobei die Frist durch 
analoge Anwendung der §§ 438 Abs. 1 Nr. 3, 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB zu 
begrenzen ist. Die scheinbare Härte dieser Rechtsfolge für den Unternehmer wird 
dadurch gemildert, dass dem Verbraucher der Nachweis, dass die Sache bereits 
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs mangelhaft war, mit zunehmendem Zeitab-
lauf immer seltener gelingen wird. Die Vornahme einer Garantieleistung durch 
Verkäufer oder Hersteller kann bei der in der Praxis üblichen Haltbarkeitsgarantie 
i.S.d. § 443 BGB nicht als Indiz für die Berechtigung der gesetzlichen Ansprüche 
des Verbrauchers gewertet werden. 
 

                                         
135  Die Kritik in der Literatur an der zitierten Rechtsprechung zum sekundären Ersatzanspruch 

entzündet sich an der Konstruktion einer vertraglichen Hinweispflicht des Rechtsanwalts 
oder Steuerberaters auf von ihm selbst begangene Fehler  (stellvertretend Henssler/Prütting/ 
Prütting, § 51b BRAO, Rn. 82 ff . m.w.N.). Diese Kritik kann auf die hier interessierenden 
Fragen nicht übertragen werden, da die vertraglichen Belehrungspflichten des Unternehmers 
in § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV bzw. § 477 Abs. 1 Nr. 1 BGB gesetzlich festgelegt sind. 

136  Zum anwaltlichen Regressanspruch BGH NJW 1985, 2941 (2943); BGH NJW 1987, 326 
(327). 

137  Zum anwaltlichen Regressanspruch BGH NJW 1985, 1151 (1152); BGH NJW 1987, 326; 
Palandt/Heinrichs, Überbl. vor § 194 Rn. 22. 
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e) Verspätete Kündigung 

War die fehlende oder unklare Aufklärung durch den Unternehmer kausal für eine 
nicht fristgerechte Kündigung des Verbrauchers, so ist der Unternehmer im Wege 
der Naturalrestitution verpflichtet, der Auflösung des Dauerschuldverhältnisses 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt zuzustimmen. Entgegen der vorher unter b) 
bis d) vorgenommenen Bewertung kann in diesem Fall auch ein bloßer Verstoß 
gegen das Gebot, die Unterrichtungspflicht optisch hervorzuheben, einen Ersatz-
anspruch des Verbrauchers begründen. Denn sofern der Verbraucher nicht ord-
nungsgemäß auf die vertraglichen Kündigungsbedingungen hingewiesen worden 
ist, besteht für ihn kein Anlass, nach Hinweisen darauf zu suchen, dass eine 
bestimmte Kündigungsfrist durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verein-
bart wurde. Auch die Annahme eines Mitverschuldens nach § 254 Abs. 1 BGB ist 
abzulehnen.  
 
Eine Abweichung zu den anderen Fällen der verspäteten Rechtsausübung liegt 
auch insofern vor, als bei einem fehlenden Hinweis nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 InfoV 
der Beweis des ersten Anscheins nicht grundsätzlich dafür spricht, dass zwischen 
der Pflichtverletzung des Unternehmers und dem Versäumen der Kündigungsfrist 
ein Kausalzusammenhang besteht. Abhängig von der Laufzeit des Dauerschuld-
verhältnisses kann nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht notwendigerweise 
davon ausgegangen werden, dass eine Unterrichtung über die Kündigungsbedin-
gungen unmittelbar nach Vertragsschluss eine fristgemäße Kündigung zu einem 
viel späteren Zeitpunkt garantiert hätte. 
 

3. Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung 

Es bleibt zu prüfen, ob ein Verstoß des Unternehmers gegen die §§ 312c Abs. 2 
BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 und 3 InfoV sowie § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 4 BGB 
i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV den Verbraucher auch zu einem Schadensersatzverlangen 
statt der ganzen Leistung gemäß den §§ 281 Abs. 1 S. 2, 282 BGB berechtigt.  
 

a) Verletzung von Rücksichtnahmepflichten 

Die Pflichten nach § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 und Abs. 3 Nr. 1 InfoV 
sowie nach § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV stellen reine 
Rücksichtnahmepflichten nach § 241 Abs. 2 BGB dar, bei deren Verletzung der 
Gläubiger gemäß § 282 BGB nur dann von seinem Erfüllungsanspruch auf ein 
Schadensersatzbegehren übergehen kann, wenn ihm die Leistung durch den 
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Schuldner nicht mehr zuzumuten ist.138 Ein Anspruch des Verbrauchers auf 
Schadensersatz statt der ganzen Leistung scheidet folglich aus. Sofern die 
genannten Pflichten der Sicherung einer aufgeklärten Verbraucherentscheidung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts dienen, kann der Verbraucher den Vertrag 
nach den §§ 312d Abs. 1, 355 BGB lösen. Tut er dies nicht, so ist ihm die 
Leistung durch den Unternehmer durchaus zuzumuten. Das Interesse des 
Verbrauchers an einer späteren Beweisführung wird ausreichend durch die aus der 
Dokumentationspflichtverletzung resultierende Änderung der Beweislastvertei-
lung geschützt. 
 

b) Verletzung von Leistungspflichten 

Da es sich bei den Pflichten nach § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 2-4 
InfoV sowie § 312e Abs. S. 1 Nr. 4 BGB um Leistungspflichten handelt, bildet im 
Fall i hrer Verletzung § 281 Abs. 1 S. 3 BGB den Maßstab für ein Schadensersatz-
verlangen statt der ganzen Leistung. Der Gläubiger kann den »großen Schadens-
ersatz« nach dem Setzen einer angemessenen Frist zur Leistungserfüllung 
verlangen, wenn die Pflichtverletzung nicht unerheblich ist.139  
 
Zu fragen ist folglich, ob die unzureichende Erteilung der Informationen nach 
§ 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 2-4 InfoV sowie die fehlende Eröffnung 
einer Speicherungsmöglichkeit gemäß § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB eine erheb-
liche Pflichtverletzung darstellt. Dies wird zu bejahen sein, wenn der Unternehmer 
die Angabe seiner ladungsfähigen Anschrift verweigert und diese auch ander-
weitig nicht zu ermitteln ist. Ein derartiges Verhalten erschwert die potentielle 
Rechtsdurchsetzung des Kunden und ist schlicht treuwidrig. Auch die Verwei-
gerung einer Übermittlung der Garantieerklärung in Textform ist grundsätzlich 
erheblich, da der Verbraucher gerade im Fernabsatz auf eine Dokumentation 
seiner vertraglichen Mängelrechte gegenüber dem Unternehmer bzw. der Garan-
tiezusage des Hersteller angewiesen ist. 
 
Ist die Garantieerklärung lediglich unklar, so ist der Verbraucher im Regelfall 
durch § 305c Abs. 2 BGB ausreichend geschützt, welcher bestimmt, dass Zweifel 

                                         
138  § 282 ist lex specialis zu § 281 Abs. 1 BGB, vgl. die Begründung des RegE, BT-Drucks. 

14/6040, S. 138; AnwKom/Dauner-Lieb, § 282 Rn. 3; a.A. Palandt/Heinrichs, § 282 Rn. 2. 
139  Es ist irrelevant, ob die verletzte Pflicht Haupt- oder Nebenleistungspflicht ist, vgl. die 

Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 138. 
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bei der Auslegungen der Bestimmungen zu Lasten des Garantiegebers gehen.140 
Auch einer Pflichtverletzung in Form der fehlenden Unterrichtung über den 
Kundendienst und die gesetzlichen Sachmängelrechte ist die Erheblichkeit i.S.d. 
§ 281 Abs. 1 S. 3 BGB abzusprechen. Über seine gesetzlichen Rechte kann sich 
ein Verbraucher auch ohne Aufklärung durch den Unternehmer unterrichten, zur 
Bereithaltung eines Kundendienstes hingegen verpflichtet sich der Unternehmer 
regelmäßig nicht. Ähnlich ist die Sachlage bei einer fehlenden Unterrichtung über 
die Kündigungsbedingungen. Da es dem Verbraucher ohne weiteres offen steht, 
den Vertrag zum frühest möglichen Zeitpunkt zu kündigen, ist die Pflichtver-
letzung nicht als erheblich einzustufen. 
 
Hinsichtlich der dokumentationsbezogenen Pflicht nach § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
BGB wird ein Schadensersatzanspruch statt der ganzen Leistung im Regelfall 
ebenfalls ausscheiden.141 Ausnahmen mögen sich ergeben, wenn die individuell 
vereinbarten Vertragsbedingungen besonders umfangreich und komplex sind und 
sich nicht – wie etwa beim Versandhandel regelmäßig der Fall – aus anderen 
Dokumenten (der Bestätigung nach § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 InfoV 
oder der Rechnung) entnehmen lassen.  
 

c) Rechtsfolgen 

Erklärt der Verbraucher das Verlangen des Schadensersatzes statt der ganzen 
Leistung, so erlischt sein Leistungsanspruch nach § 281 Abs. 4 BGB. Ähnlich der 
Rücktrittserklärung nach § 349 BGB muss dieses Schadensersatzbegehren 
eindeutig sein und gegenüber dem anderen Teil erfolgen,142 ist jedoch nicht 
formgebunden. 
 
Die Rückgewähr des vom Unternehmer Geleisteten erfolgt gemäß § 281 Abs. 5 
BGB nach den §§ 346 bis 348 BGB, die Haftungsverschärfungen des § 357 Abs. 3 
BGB finden keine Anwendung.143 Das Schadensersatzbegehren des Verbrauchers 
kann beispielsweise die Kosten eines Substitutionsgeschäftes umfassen. Anstatt 
des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Verbraucher aber auch den 

                                         
140  Zur Einordnung der Garantieerklärung als AGB vgl. Begründung RegE, BT-Drucks. 

14/6040, S. 247; AnwKom/Büdenbender, § 477 Rn. 10. 
141  Ebenso MüKo/Wendehorst, § 312e Rn. 123. 
142  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 140 f. 
143  Für eine Annahme der Spezialität des § 312d Abs. 2 BGB besteht keine Veranlassung, da 

diese Bestimmung das Erfüllungsinteresse des Verbrauchers nicht berücksichtigt. A.A. 
Grigoleit, NJW 2002, 1151 (1156). 
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Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach § 284 BGB verlangen, d.h. eine 
Begleichung der Vermögensopfer, welche er im Hinblick auf den Erhalt der 
vereinbarten Leistung erbracht hat und billi gerweise erbringen durfte. Der 
Mindestbetrag dieser Aufwendungen besteht in der Höhe der von ihm bereits 
erbrachten Gegenleistung sowie der Vertragskosten,144 insbesondere der Versand-
kosten. 
 

d) Bewer tung 

Eine Rückabwicklung des Vertrages im Wege des großen Schadensersatzes ist 
möglich, wenn der Unternehmer seine Unterrichtungspflichten aus § 1 Abs. 3 
Nr. 2 und 3 InfoV nicht beachtet. Zu einer relevanten Häufung des Anspruchs auf 
Schadensersatz statt der ganzen Leistung führt dies allerdings nicht. In der Praxis 
bezieht sich die Unterrichtungspflicht des § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV hauptsächlich 
auf Garantieerklärungen bei Kauf- und Werklieferungsverträgen, so dass die hier 
skizzierten Rechtsfolgen auch über § 477 Abs. 2 BGB konstruiert werden können. 
Die Verweigerung der Mitteilung einer ladungsfähigen Anschrift wird grund-
sätzlich auch ohne die gesetzliche Verpflichtung des § 1 Abs. 3 Nr. 2 BGB als 
treuwidrig einzustufen sein und kann nach den allgemeinen Vorschriften zu einem 
Anspruch auf Schadensersatz statt der ganzen Leistung gemäß § 281 BGB führen. 
Ein derartiges Verhalten ist ohnehin hauptsächlich von unseriösen Unternehmern 
zu erwarten, welche in aller Regel Wert auf Vorauskasse legen. Mit dem 
Schadensersatzanspruch statt der ganzen Leistung ist dem Verbraucher, welcher 
seine Gegenleistung bereits erbracht hat, bei fehlender Kenntnis einer ladungs-
fähigen Anschrift des Unternehmers wenig geholfen.  
 
 
VI . Rücktr itt und Kündigung 

Aufgrund der parallelen Anlage der §§ 281 Abs. 1 S. 2, 282 und §§ 323 Abs. 5, 
324 BGB kann zur Frage eines möglichen Rücktritts des Verbrauchers auf die 
obigen Ausführungen zum Schadensersatz statt der Leistung verwiesen werden. 

                                         
144  So die bisherige Rechtsprechung zur »Rentabil itätsvermutung«, BGHZ 62, 120; BGH NJW 

1982, 1280; BGH NJW 1998, 2360 (2364). Die Rentabil itätsvermutung als Berechnungs-
grundlage des Ersatzanspruchs statt der Leistung dürfte auch nach Erlass des § 284 BGB n.F. 
weiterhin zur Anwendung kommen (vgl. Palandt/Heinrichs, § 281 Rn. 23 und § 284 Rn. 4; 
Canaris, JZ 2001, 499 (517); a.A. AnwKom/Dauner-Lieb, § 284 Rn. 5; nicht eindeutig die 
Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 142 f. und S. 225). Die Rentabil itäts-
vermutung greift jedoch nicht bei Verträgen zu ideellen Zwecken oder Verbrauchszwecken 
ein, wie sie Verbrauchergeschäfte zumeist darstellen (siehe Palandt/ Heinrichs, § 284 Rn. 4; 
BT-Drucks. 14/6040, S. 143). 



§ 10  Pflichten zur Sicherung der Rechtsposition des Verbrauchers 

 

281 

 

Hervorzuheben ist lediglich, dass § 323 BGB im Gegensatz zu § 280 Abs. 1 S. 2 
BGB ein Verschulden des Unternehmers nicht voraussetzt.145 Freil ich dürfte sich 
dieser Unterschied in der Praxis kaum auswirken. Ist die Belehrung nach § 1 
Abs. 3 Nr. 2 und 3 InfoV ohne Verschulden des Unternehmers unterblieben, z.B. 
weil die Mitteilung auf dem Transport verloren gegangen ist, so kann er seiner 
Verpflichtung ohne weiteres innerhalb der vom Verbraucher gesetzten ange-
messenen Frist nachkommen. Mit Erklärung des Rücktritts wird der Vertrag 
umgewandelt in ein Rückabwicklungsschuldverhältnis nach den §§ 346 bis 348 
BGB. Bei Dauerschuldverhältnissen tritt ein Kündigungsrecht aus wichtigem 
Grund an die Stelle des Rücktrittsrechts,146 dessen Voraussetzungen funktional 
jenen der §§ 323, 324 BGB entsprechen.147 Nach den §§ 314 Abs. 4, 325 BGB 
wird durch die Kündigung oder den Rücktritt das Recht, Schadensersatz zu 
verlangen, nicht ausgeschlossen. 
 
 
VII . Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB 

Da es sich bei den § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 und 3 InfoV sowie § 312e 
Abs. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV um vertragliche Pflichten handelt, 
besteht ein deliktischer Ersatzanspruch wegen Verletzung eines Schutzgesetzes 
nach § 823 Abs. 2 BGB nicht. Auf die Ausführungen unter § 8 VII. wird 
verwiesen. 
 
 
VIII . Auswir kung auf den Beginn der Regelverjährung  

Es ist bereits erörtert worden, dass die Regelverjährung nach den §§ 195, 199 
BGB nicht beginnt, bevor der Anspruchsgläubiger von der Person des Schuldners 
und deren ladungsfähiger Anschrift Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahr-

                                         
145  § 323 Abs. 6 BGB hat in der hier interessierenden Fallkonstellation keine Bedeutung. 
146  Das Kündigungsrecht ergibt sich aus den bei den einzelnen Dauerschuldverhältnissen 

geregelten Spezialvorschriften, anderenfalls aus § 314 BGB und schließt ein Vorgehen nach 
§ 323 BGB aus, vgl. BT-Drucks. 14/6040, S. 177. 

147  Nach § 314 Abs. 3 BGB ist die Kündigung zwar nur innerhalb angemessener Frist möglich. 
Dies ist jedoch im vorliegenden Zusammenhang unerheblich, da die Verweigerung der 
Angabe einer Anschrift einen Dauerzustand darstellt, bei dem die Erklärungsfrist nach h.M. 
nicht vor Beendigung der Pflichtwidrigkeit beginnt (statt aller Palandt/Putzo, § 626 Rn. 27). 
Teilt der Unternehmer dem Verbraucher jedoch seine ladungsfähige Anschrift mit, so ist 
eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder dem 
Ablauf einer Kündigungsfrist dem Verbraucher zuzumuten.  
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lässigkeit hätte erlangen müssen.148 Auch insoweit kann ein Verstoß gegen § 312c 
Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 2 InfoV Auswirkungen zeitigen.  
 
 
IX. Zusammenfassung und Bewertung 

Die Gesamtbetrachtung der Rechtsbehelfe bei Pflichtverstößen des Unternehmers 
gegen § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 und 3 InfoV, § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
und 4 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV ergibt ein sehr unterschiedliches Bild. 
 
Sofern dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB zusteht, 
liegt in der Verzögerung des Beginns der Widerrufsfrist nach § 312d Abs. 2 BGB 
eine harte Sanktion für die Verletzung der Dokumentations- und Unterrichtungs-
pflichten nach § 1 Abs. 2 und 3 InfoV. Ähnlich einschneidend ist die Bestimmung 
des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB, sofern ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB besteht. 
Dieses kann sich bei elektronischen Vertragsabschlüssen aus den § 312d Abs. 1, 
§ 501 i.V.m. § 495 BGB oder § 505 Abs. 1 S. 1 BGB ergeben. Bei vielen der für 
das WWW typischen Vertragsarten besteht ein derartiges Widerrufsrecht aller-
dings aufgrund der weitreichenden Ausnahmetatbestände des § 312d Abs. 3 und 4 
BGB nicht, so dass die Sanktion der Verlängerung des Widerrufsrechts letztlich 
nur im Versandhandel von Bedeutung ist. Selbst bei Bestehen eines Widerrufs-
rechts ist die verlängerte Lösungsmöglichkeit des Vertrages nach §§ 312d Abs. 2, 
312e Abs. 3 S. 2 BGB schließlich nicht ausreichend, da sie das Erfüllungsinteresse 
des Verbrauchers nicht berücksichtigt. 
 
Besondere Bedeutung kommt damit den vertraglichen Ansprüchen des 
Verbrauchers zu. Der Verbraucher hat einen Anspruch auf Erfüllung der Pflichten 
aus § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 2-4 BGB sowie auf das Bereitstellen 
einer Dokumentationsmöglichkeit hinsichtlich der Vertragsbedingungen nach 
§ 312e Abs. 1 Nr. 4 BGB. Diesen Anspruch kann er gegebenenfalls durch 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts aus § 273 BGB durchsetzen. Wird der 
Verbraucher nicht ordnungsgemäß nach § 1 Abs. 3 Nr. 1-4 InfoV unterrichtet, so 
hat er einen Anspruch auf Ersatz seiner Informationsbeschaffungs- oder Rechts-
beratungskosten aus § 280 Abs. 1 BGB. Dem Unternehmer wird zudem die 
Berufung darauf, dass der Verbraucher seine Mängelrechte oder das Kündigungs-
recht zu spät ausgeübt habe, verwehrt. Schließlich kann in begrenzten Fällen ein 
Schadensersatzanspruch statt der ganzen Leistung bzw. ein Rücktritts- oder 
Kündigungsrecht entstehen, wenn der Unternehmer die Offenlegung seiner 

                                         
148  Supra V. 2. b. 
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Identität oder Anschrift, die Erteilung einer Garantieerklärung in Textform oder 
eine Dokumentation der Vertragsbedingungen verweigert. 
 
Von besonderer Durchschlagkraft ist keines dieser vertraglichen Rechte. Die 
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts wird häufig an dem eingesetzten 
Zahlungsmittel (Kreditkarte, Nachnahme, Dialer) scheitern. Bei den durch 
Rechtsirrtümern verursachten Schäden dürfte sich der Verbraucher seines Irrtums 
in den seltensten Fällen bewusst werden. Schließlich ergeben sich aus den 
Spezialvorschriften auch kaum Abweichungen von der allgemeinen Rechtslage. 
Die Rechtsfolgen einer Verletzung des § 1 Abs. 3 Nr. 3 InfoV lassen sich zumeist 
auch durch ein Vorgehen über § 477 BGB erzielen. Verweigert der Unternehmer 
die Mitteilung seiner Identität und Anschrift bzw. die Dokumentation komplexer 
Vertragsvereinbarungen, handelt er regelmäßig treuwidrig, so dass auch ein Vor-
gehen nach den §§ 280, 282, 314 Abs. 2 oder 324 BGB möglich wäre. 
 
Von Bedeutung ist dagegen die Auswirkung einer Verletzung des § 312c Abs. 2 
BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 InfoV und § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 3 
Nr. 2 InfoV auf die Beweislastverteilung. Eine unterlassene Dokumentation der 
vorvertraglichen Hinweispflichten nach § 1 Abs. 2 InfoV indiziert, dass die vor 
Vertragsschluss gebotene Unterrichtung des Verbrauchers ebenfalls nicht stattge-
funden hat. Der Verbraucher wird somit von dem kaum zu führenden Beweis 
befreit, dass der Unternehmer seine Pflichten aus § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB 
i.V.m. § 1 Abs. 1 InfoV vernachlässigt hat. Stellt der Unternehmer keine Möglich-
keit zur Verfügung, die Vertragsbedingungen zu speichern, so muss er im Falle 
einer substantiierten Behauptung des Verbrauchers, dass ein Vertrag mit einem 
bestimmten Inhalt zu Stande gekommen ist, den Beweis des Gegenteils antreten. 



§ 11  Drei-Personen-Verhältnisse 
 
 
I . Vorbemerkung 

Die bisherige Untersuchung hat sich auf das Rechtsverhältnis zwischen einem 
Verbraucher und dem mit ihm kontrahierenden Unternehmer beschränkt und ist 
damit der gesetzlichen Vermutung gefolgt, dass dieser Unternehmer die Rahmen-
bedingungen für den elektronischen Vertragsschluss bereitstellt. Für Unternehmer 
mit geringem Bekanntheitsgrad und begrenzten finanziellen Möglichkeiten ist es 
häufig ökonomisch sinnvoller, das Vertragsschlussverfahren nicht selbst zu 
gestalten, sondern auf die von Dritten bereitgestellte Infrastruktur zurückzu-
greifen. Die Plattformen derartiger Intermediäre erleichtern auch Vertragsschlüsse 
im Fernabsatz zwischen Verbrauchern untereinander, wie die Zuwachsraten der 
Internet-Auktionen anschaulich belegen. Die Erwägungen, welche zum Erlass der 
§§ 312c, 312e BGB geführt haben – einerseits das Bedürfnis nach der Transparenz 
bestimmter elektronischer Vorgänge, andererseits die beabsichtigte Stärkung des 
Verbrauchervertrauens in den elektronischen Markt – machen auch vor Vertrags-
schlüssen mittels Plattformen nicht halt. Dies macht es erforderlich, auch den zu 
gewerblichen oder beruflich selbständigen Zwecken handelnden Intermediär unter 
bestimmten Umständen zur Einhaltung der §§ 312c, 312e BGB gegenüber dem 
Verbraucher zu verpflichten. Im Folgenden soll an drei exemplarischen Geschäfts-
modellen diskutiert werden, wie der Regelungsabsicht des Gesetzgebers auch im 
Hinblick auf diese Modelle Rechnung getragen werden kann. 
 
 
II . Geschäftsmodelle 

1. Auktionsplattformen 

Bei der Vermittlung von Verträgen über Auktionsplattformen bestehen vertrag-
liche Beziehungen sowohl zwischen Plattformbetreiber und Einlieferer (i.d.R. ein 
Maklerdienstvertrag1), als auch zwischen Plattformbetreiber und Bieter (zumeist 
ein Auftragsverhältnis2). Einlieferer und Bieter können sowohl Unternehmer als 
auch Verbraucher sein. Agiert ein Unternehmer als Einlieferer, so verfügt dieser 
häufig, aber nicht notwendigerweise über einen ihm zugeordneten virtuellen 
»Shop«, über welchen alle seine Angebote eingesehen werden können. 

                                         
1  Wiebe in Spindler/Wiebe, D Rn. 3 ff. m.w.N. 
2  AG Westerstede, CR 2002, 377 (378). 
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Katalogisiert werden die zur Auktion anstehenden Leistungen jedoch nicht nach 
Anbieter, sondern nach Gegenstand und Preis. 
 

2. Kooperationen renommierter Händler  

Bei einem weiteren Geschäftsmodell vertreibt der Intermediär primär eigene Ware 
(beispielsweise Bücher) und kooperiert mit anderen Unternehmern, welche 
komplementäre Produkte anbieten (z.B. moderne antiquarische Bücher).3 Auf 
Suchanfragen des potentiellen Käufers werden neben den Produkten des Inter-
mediärs auch die Angebote der kooperierenden Unternehmer als Resultate ange-
zeigt (d.h. dem Interessenten wird die Alternative aufgezeigt, entweder ein neues 
Buch vom Intermediär zu erwerben oder ein gebrauchtes Buch über einen der 
Kooperationspartner zu beziehen). Gleichzeitig verfügen die Kooperationspartner 
über eigene »Shops« unter dem Domain-Namen des Intermediärs, mittels derer ihr 
gesamtes Angebot einsichtig ist. Entscheidet sich der Verbraucher für eine 
Bestellung bei einem der Kooperationspartner, so besteht keine vertragliche 
Bindung zwischen ihm und dem Intermediär. Der Intermediär handelt als Em-
pfangsvertreter oder Empfangsbote seines Kooperationspartners. 
 

3. Vir tuelle Einkaufszentren 

Ein drittes Plattformmodell ist das »virtuelle Einkaufszentrum«, d.h. eine Domain, 
unter welcher verschiedene Online-Shops zum Zwecke der größeren Breiten-
wirkung zusammengefasst sind.4 Der Intermediär stellt das Portal sowie die Infra-
struktur für die Mieter eines derartigen Shops zur Verfügung, vertreibt jedoch 
keine eigenen Leistungen über dieses Portal. Eine Besichtigung des Angebots 
erfolgt grundsätzlich über das virtuelle Betreten des jeweili gen Shops, mittels 
einer Suchfunktion können jedoch auch sämtliche Shops der Plattform durchsucht 
werden. Im Falle einer Bestellung agiert der Intermediär als Empfangsbote des 
Shop-Inhabers. 
 
 

                                         
3  Dies war das ursprüngliche Konzept der Amazon Z-Shops, <http://www.amazon.de/zshop>. 

Mittlerweile wandelt sich Amazon.de zunehmend zu einem Plattformmodell, das dem unter 
1. erörterten Geschäftsmodell ähnelt. 

4  Z.B. der T-Mart Smartshop <http://www.t-smartshop.de>. 
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III . Rechtsbeziehungen der miteinander kontrahierenden Par teien 

1. Verträge zwischen Verbraucher und Unternehmer 

Vermittelt der Intermediär einen Vertrag zwischen einem Verbraucher und einem 
Unternehmer, so besteht unabhängig von dem jeweils verwirklichten Geschäfts-
modell kein Bedürfnis, von den grundsätzlichen, in § 8 - § 10 dargelegten 
Rechtsfolgen abzuweichen. Der Unternehmer bedient sich des Plattformbetreibers 
bei der Erfüllung seiner durch die Vertragsanbahnung begründeten Informations-
pflichten, er muss sich eine gesetzeswidrige Gestaltung des Vertragsschluss-
verfahrens daher nach § 278 BGB zurechnen lassen. Eine eventuelle Anfechtungs-
erklärung des Verbrauchers ist grundsätzlich gegenüber seinem Vertragspartner zu 
erklären. Ob der Intermediär hinsichtlich der Anfechtungserklärung als Empfangs-
bote oder Empfangsvertreter des Unternehmers in Betracht kommt, richtet sich 
nach der rechtlichen Ausgestaltung der Vertragsbeziehungen im Einzelfall 5 und 
der Verkehrsanschauung.6  
 

2. Verträge zwischen Verbrauchern 

Anders ist dies, wenn der Vertrag zwischen zwei Verbrauchern geschlossen 
wurde. Von den hier erörterten Geschäftsmodellen kommt dafür lediglich der 
Vertragsschluss über eine Auktionsplattform in Betracht. Entspricht das vom 
Plattformbetreiber zur Verfügung gestellte Vertragsschlussverfahren nicht den 
durch § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV und § 312e 
Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1 und 3 InfoV vorgegebenen Standards, so ergibt 
sich im Fall des Irrtums einer Vertragspartei keine Abweichung von den 
allgemeinen Rechtsfolgen. Da keine der Parteien Normadressat der genannten 
Bestimmungen ist, gibt es keinen Grund für eine Verlagerung des Irrtumsrisikos 
auf den anderen Verbraucher. 
 
 
IV. Ansprüche des Verbrauchers gegen den Intermediär   

1. Gestaltungsprärogative des Intermediärs 

Es bleibt zu klären, ob sich auch der Intermediär gegenüber dem Verbraucher 
verantworten muss, wenn der elektronische Vertragsschluss den Vorgaben der 

                                         
5  Z.B. agiert eBay als Empfangsvertreter für die Anfechtung eines Gebots, welches mindestens 

12 Stunden vor Ablauf des Angebots abgegeben wurde, siehe <http://pages.ebay.de/ 
sitemap.html>. 

6  Palandt/Heinrichs, § 130 Rn. 9 m.w.N. 
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§§ 312c, 312e BGB nicht entspricht. Eine Haftung des Intermediärs kommt nur 
insoweit in Betracht, als dieser die Gestaltung des Vertragsschlusses übernommen 
hat. Zunächst handelt es sich um die Pflichten, welche die Transparenz des 
elektronischen Bestellvorgangs gewährleisten sollen, d.h. § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
bis 3 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1 und 3 InfoV. Weiterhin ist die Unterrichtungspflicht 
über das Zustandekommen des Vertrages nach § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB 
i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV angesprochen. Schließlich kann den Intermediär die 
Verpflichtung treffen, dem Verbraucher die Möglichkeit einer Speicherung der 
vereinbarten Vertragsbedingungen zu eröffnen. Zwar bleibt die Einbeziehung der 
Klauselwerke des mit dem Verbraucher kontrahierenden Unternehmers i.d.R. 
diesem selbst überlassen, so dass er für die Eröffnung einer Speicherungsmöglich-
keit der AGB Sorge zu tragen hat. Hinsichtlich der individuellen Vertragsbedin-
gungen, d.h. der Spezifikation der Leistung und des (möglicherweise durch 
Höchstgebot erzielten) Preises muss die Möglichkeit einer Speicherung jedoch 
von dem Intermediär eröffnet werden, der den Bestellvorgang gestaltet. 
 
Die vorvertraglichen Informationspflichten zum Schutz der Will ensbildung nach 
§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 InfoV können ebenso wie die 
Mitteilung in Textform nach § 312c Abs. 2 BGB grundsätzlich nur von dem mit 
dem Verbraucher kontrahierenden Unternehmer erfüllt werden.7 Fraglich ist allein, 
ob den Plattformbetreiber eine Verpflichtung triff t, Identität und Anschrift dieses 
Unternehmers preiszugeben. Da viele Plattformen dem Unternehmer die Mög-
lichkeit bieten, seine Leistungen unter Pseudonym anzubieten, und auch einen 
Wechsel dieses selbst gewählten Benutzernamens erlauben, ist ein Mangel an 
Transparenz nicht von der Hand zu weisen. 
 
Gleichwohl ist eine Verpflichtung der Intermediäre zur Offenlegung von Identität 
und Anschrift des Unternehmers abzulehnen. Soweit dem Unternehmer ein 
eigener Shop unterhalb der Domain des Intermediärs zugestanden wird, triff t den 
Intermediär keine Verantwortung für die inhaltliche Gestaltung dieses virtuellen 
Bereichs.8 Soweit der Unternehmer dagegen nur über einen Benutzernamen 
verfügt, müsste der Intermediär jeweils erheben, ob sein Nutzer zu gewerblichen 
oder privaten Zwecken tätig ist. Die Preisgabe der Identität und Anschrift von 
Personen, welche nicht den Informationspflichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

                                         
7  So auch AG Westerstede, CR 2002, 377 (378). 
8  Dies würde die Kapazitäten der meisten Plattformbetreiber sprengen. Siehe auch § 8 Abs. 2 

TDG: »Diensteanbieter im Sinne der §§ 9 bis 11 sind nicht verpflichtet, die von ihnen 
übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.« 
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InfoV unterliegen, wäre gemäß § 4 Abs. 6 TDDSG unzulässig. Schließlich besteht 
für die Richtigkeit der Angabe keine Gewähr, da eine Überprüfung der 
Nutzerdaten durch den Plattformbetreiber nicht erfolgt. Eine Haftung des Inter-
mediärs kommt daher nur wegen einer Nichtbeachtung der §§ 312c Abs. 1 S. 1 
Nr. 1, 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1-4 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1, § 3 Nr. 1 und 3 InfoV in 
Betracht. Im Folgen wird erörtert, wie diese Haftung begründet werden kann. 
 

2. Grundlage der Haftung 

a) Geschäftsmodell Auktionsplattform 

Ist der Intermediär der Betreiber einer Auktionsplattform, so sind die genannten 
Bestimmungen als eine Konkretisierung der Schutzpflichten (§ 241 Abs. 2 BGB) 
zu begreifen, welche durch den Rahmenvertrag zwischen dem Plattformbetreiber 
und dem einzelnen Nutzer begründet werden. Diese Nebenpflicht aus dem 
Teilnehmervertrag dient der Vermeidung eines irrtumsbehafteten Vertragsschluss-
prozesses. Sie schützt einerseits die rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit des 
Erklärenden und andererseits die Vermögensinteressen der Nutzer sowohl in der 
Position des Erklärenden als auch in der Position des Erklärungsempfängers. 
 

b) Kooperationen renommier ter Händler 

Ist der Intermediär ein renommierter Händler, welcher seinen potentiellen Kunden 
den Vertragsschluss mit seinen Kooperationspartnern ermöglicht, so ist dieser dem 
Verbraucher gegenüber für die Einhaltung der vertragsschlussbezogenen 
Transparenzbestimmungen ebenfalls verantwortlich. Die Grundlage seiner 
Haftung bildet § 311 Abs. 3 BGB, nach dem ein Schuldverhältnis mit Rücksicht-
nahmepflichten gemäß § 241 Abs. 2 BGB auch zu Personen entstehen kann, 
welche nicht selbst Vertragspartei werden. Exemplarisch nennt § 311 Abs. 3 S. 2 
BGB die Inanspruchnahme eines besonderen persönlichen Vertrauens dieses 
Dritten, welches den Vertragsschluss erheblich beeinflusst hat. Der Gesetzgeber 
hat damit den durch die Rechtsprechung entwickelten Grundsatz kodifiziert, dass 
eine Eigenhaftung eines Vertreters oder Verhandlungsgehil fen in Betracht kommt, 
wenn dieser den Will ensbildungsprozess seines Gegenübers durch eine über  
das allgemeine Verhandlungsvertrauen hinausgehende, von ihm persönlich 
ausgehende Gewähr für die Seriosität und die Erfüllung des Geschäfts beeinflusst 
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hat.9 Diese Erwägungen können für die hier interessierende Fallgestaltung 
fruchtbar gemacht werden. 
 
Wesentlicher Grund für die Kooperation zwischen Intermediär und dem mit dem 
Verbraucher kontrahierenden Unternehmer ist die Marktstellung des Intermediärs. 
Bereits unter § 1 II. 2. b. wurde dargelegt, dass die marktimmanente Reaktion auf 
das fehlende Verbrauchervertrauen in den elektronischen Geschäftsverkehr im 
Aufbau von Reputation besteht. Das durch Reputation begründete Marktvertrauen 
umfasst zwei Aspekte: Einerseits bezieht es sich auf die Qualität der von dem 
Intermediär offerierten Produkte und eine zufrieden stellende Vertragsabwicklung. 
Andererseits bezieht es sich auf die Gewährleistung einer seriösen und 
kundenfreundlichen Gestaltung des Vertragsschlussprozesses. Durch das Auf-
suchen der Website des Intermediärs hat der Nutzer zunächst einen 
rechtsgeschäftlichen Kontakt mit diesem anvisiert. Schließt er nun einen Vertrag 
nicht mit dem renommierten Versandhändler, sondern mit dessen Kooperations-
partner, so ist er sich zwar bewusst, dass der Intermediär keine Gewähr für die 
Zuverlässigkeit der Vertragserfüllung durch den Kooperationspartner übernimmt. 
Soweit der Vertragsschlussprozess jedoch von dem Intermediär gestaltet wird, 
schließt der Verbraucher aufgrund dessen Reputation auf die Einhaltung verkehrs-
üblicher bzw. gesetzlicher Standards. Erfüllt der Intermediär diese Erwartungen 
nicht, so ist es gerechtfertigt, ihn nach den §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 3 
BGB zur Verantwortung zu ziehen. 
 

c) Virtuelle Einkaufszentren 

Die Betreiber von virtuellen Einkaufszentren trifft dagegen keine Pflicht zur 
Rücksichtnahme auf einzelne Verbraucher. Die rechtlichen Beziehungen erschöp-
fen sich hier in der Bereitstellung von Software und Hosting-Leistungen des 
Portalbetreibers an den Unternehmer. Der Intermediär handelt ähnlich wie ein 
Produzent von Software, die es Unternehmern erleichtern soll, Bestellprozesse auf 
selbst angemietetem Webspace einzurichten. Da die §§ 312c, 312e BGB quasi-
vertraglicher, nicht deliktischer Natur sind und ein besonderes Vertrauens-
verhältnis zwischen Portalbetreiber und Verbraucher nicht besteht, kann der 
Verbraucher Mängel des Vertragsschlussprozesses in diesen Fällen nur gegenüber 
dem mit ihm kontrahierenden Unternehmer geltend machen. 

                                         
9  BGHZ 88, 67 (69); BGH NJW 1990, 1907; BGH NJW 1990, 506; BGH NJW-RR 1992, 605 

(605) m.w.N. Auf diese Rechtsprechung kann für die Auslegung des § 311 Abs. 3 S. 1 BGB 
weiterhin zurückgegriffen werden, vgl. die Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 163. 



Rechtsbehelfe und Sanktionen 

 

290 

 

3. Haftung für Gestaltungsfehler des Vertragsschlussverfahrens 

a) Anspruchsinhalt bei Verträgen zwischen Verbraucher und Unternehmer 

Nach den §§ 280 Abs. 1, 249 S. 1 BGB hat der Intermediär den Verbraucher so zu 
stellen, als ob er seinen vertraglichen oder quasi-vertraglichen Nebenpflichten für 
die Gestaltung des elektronischen Vertragsschlussverfahrens nachgekommen 
wäre. Der Ersatzanspruch des Verbrauchers richtet sich also bei der Vereitelung 
eines wirksamen Vertragsschlusses auf das negative Interesse bzw. auf den Ersatz 
von Vorteilen, welche dem Verbraucher aufgrund des Vertrages mit einem Dritten 
zugeflossen wären,10 bei der Begründung einer unerwünschten Vertragsbindung 
auf die Befreiung von dieser Verbindlichkeit sowie bei einer irrtümlichen 
doppelten Vermögensdisposition auf Freistellung von der als letztes einge-
gangenen Verpflichtung.11 Ist der Verbraucher berechtigt, seine Wil lenserklärung 
gegenüber dem Unternehmer anzufechten, so liegt in der Nichtausübung des 
Anfechtungsrechts ein Verstoß des Verbrauchers gegen seine Schadens-
minderungspflicht. Ein Ersatzanspruch gegenüber dem Intermediär scheidet bei 
Versäumen der Anfechtungsfrist aus. In allen anderen Fällen haften Intermediär 
und der mit dem Verbraucher kontrahierende Unternehmer als Gesamtschuldner 
nach § 421 BGB. 
 

b) Anspruchsinhalt bei Verträgen zwischen Verbrauchern  

Vermittelt der Intermediär einen Vertrag zwischen zwei Verbrauchern, so haftet er 
bei Rechtsirrtümern des Verbrauchers über die Bindungswirkung des »Angebots« 
ebenfalls auf das Vertrauensinteresse. Für den Schaden, welcher durch eine 
fehlende unverzügliche Bestätigung eingetreten ist, hat er gerade zu stehen. 
Besonderheiten ergeben sich in zwei Fallkonstellationen: 
 

aa) Fehlende Abgabe einer Will enserklärung 

Erweckt der Plattformbetreiber bei einem Verbraucher (V1) den Eindruck, eine 
auf den Vertragsschluss gerichtete Wil lenserklärung eines anderen Verbrauchers 
(V2) liege vor, obgleich jener nach den Maßstäben des objektiven Empfänger-
horizonts eine Erklärung nicht abgegeben hat, so haftet der Plattformbetreiber 
gegenüber V1 gemäß den §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 249 BGB auf Ersatz des 
Vertrauensinteresses. 
 

                                         
10  Siehe § 8 II. 2. 
11  Vgl. § 8 VI. 
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bb) I rr tumsbehaftete Erklärungen  

Führen die ungenügende Transparenz des Vertragsschlussverfahrens oder die 
fehlende Bereitstellung von Korrekturmöglichkeiten dazu, dass V2 eine irrtums-
behaftete Wil lenserklärung abgegeben hat, so ist V2 gegenüber V1 zur 
Anfechtung gemäß § 119 Abs. 1 BGB (analog) berechtigt. Mangels einer 
Pflichtverletzung des V1 haftet V2 jedoch auf Ersatz des  Vertrauensschadens 
nach § 122 Abs. 1 BGB. In dieser Ersatzpflicht hat sich für V2 derjenige Schaden 
realisiert, dessen Vermeidung die vertragliche Nebenpflicht des Intermediärs zur 
Herstellung eines transparenten Vertragsschlusses dient. V2 ist daher nach den 
§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 249 S. 1 BGB berechtigt, von dem Plattformbetreiber 
die Freistellung von dieser Verbindlichkeit zu verlangen.12 
 
Da die Transparenzpflichten des Intermediärs aus dem Teilnehmervertrag nicht 
nur dem Schutz des Erklärenden, sondern auch dem Schutz des Erklärungs-
empfängers dienen, steht auch V1 ein Anspruch gegen den Plattformbetreiber aus 
§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 249 S. 1 BGB zu, welcher neben den Anspruch gegen 
V2 aus § 122 Abs. 1 BGB tritt. V2 trägt damit bei einer anfechtbaren Erklärung 
das Risiko der mangelnden Zahlungsbereitschaft oder der Insolvenz des 
Intermediärs. Diese Risikoverteilung ist angemessen, weil V2 trotz der Neben-
pflichtverletzung des Plattformbetreibers für die Abgabe seiner irrtumsbehafteten 
Will enserklärung verantwortlich ist.  
 
Freil ich finden sich in den Geschäftsbedingungen der Plattformbetreiber häufig 
Modifikationen der gesetzlichen Anfechtungsregeln. Ist etwa die Rücknahme 
eines Gebots nach den Auktionsbedingungen unter bestimmten Voraussetzungen 
zulässig,13 stellt sich die Frage einer durch die Anfechtung veranlassten Haftung 
nicht. 
 

                                         
12  Die hier vertretene Lösung steht nicht im Widerspruch zu der unter § 8 V. 3. vertretenen 

Ablehnung eines schadensrechtlichen Aufhebungsanspruchs nach den Grundsätzen der 
Informationshaftung. Dort wurde eine Beeinträchtigung der rechtsgeschäftlichen 
Entscheidungsfreiheit verneint, weil den Unternehmer keine Garantenpflicht für die 
Selbstbestimmung des Verbrauchers trifft. Hier besteht eine vertragliche Nebenpflicht zum 
Schutz des Nutzers vor Vermögensbeeinträchtigungen in Form der Haftung gegenüber 
Dritten. 

13  Siehe die Sonderbedingungen unter <http://pages.ebay.de/sitemap.html> zum »Streichen 
eines Gebots«, »Beenden einer Auktion« und »Rücknahme eines Gebots«. Freilich wäre hier 
zunächst zu klären, inwiefern diese Bestimmungen, welche nicht einmal in den AGB des 
Teilnehmervertrages enthalten sind, das Rechtsverhältnis zwischen den drei Parteien 
ausgestalten. 



Rechtsbehelfe und Sanktionen 

 

292 

 

4. Haftung bei fehlender Dokumentationsmöglichkeit 

Bietet der Intermediär dem Verbraucher keine Möglichkeit, die individuellen 
Vertragsbedingungen zu speichern, so hat der Verbraucher einen Anspruch auf die 
nachträgliche Erstellung einer Dokumentation, welche sich entweder aus dem 
Vertrag oder aus §§ 311 Abs. 3, 280 Abs. 1, 249 S. 1 BGB ergibt. 
 
 
V. Zusammenfassung 

Gestaltet nicht der mit dem Verbraucher kontrahierende Unternehmer, sondern ein 
Dritter den elektronischen Vertragsschluss, so haftet dieser neben dem Unter-
nehmer für die Folgen einer Nichtbeachtung des § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB 
i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV und § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1-4 BGB i.V.m. § 3 
Nr. 1 und 3 InfoV, sofern er zu dem Verbraucher in einer vertraglichen oder quasi-
vertraglichen Beziehung steht. Durch die Annahme vertraglicher Rücksichtnahme-
pflichten des Intermediärs kann auch das Risiko irrtumsbehafteter Wil lens-
erklärungen angemessen verteilt werden, welches bei Vertragsschlüssen unter 
reiner Verbraucherbeteili gung besteht. 
 



§ 12  Flankierende Informationspflichten 
 
 
Schließlich sind die Rechtsbehelfe des Verbrauchers bei einer Verletzung der in 
dieser Untersuchung als »flankierende Informationspflichten« bezeichneten 
Pflichten zu behandeln, d.h. § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV sowie § 312e Abs. 1 
Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 5 InfoV.  
 
 
I. Pflichten der Diensteanbieter nach § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV 

1. Anfechtung des Vertrages nach § 119 BGB 

Kennt der Verbraucher bei Abschluss des Vertrages Namen und Anschrift oder die 
berufliche Quali fikation seines Vertragspartners nicht, besteht die Möglichkeit, 
dass er bei Abgabe seiner Wil lenserklärung einem error in persona oder einem 
Irrtum über die wesentliche Eigenschaften seines Vertragspartners unterliegt. Dies 
berechtigt ihn zur Anfechtung nach § 119 BGB. Ein Verstoß des Unternehmers 
gegen das Gebot der Anbieterkennzeichnung von Tele- und Mediendiensten führt 
allerdings nicht zu einer Abweichung von den allgemeinen Rechtsfolgen der 
Anfechtung. 
 
§ 6 Nr. 1 und Nr. 5 TDG bzw. § 10 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 5 MDStV verpflichten 
den Diensteanbieter im Gegensatz zu den §§ 312c, 312e BGB nicht, seine Kunden 
vor Vertragsschluss »zu informieren«. Vielmehr muss er die Anbieterkenn-
zeichnung lediglich »leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig 
verfügbar« halten. Verstößt der Diensteanbieter gegen diese Verpflichtung, gibt es 
zwei mögliche Alternativen für das Verhalten seines Vertragspartners. 

(1) Der Verbraucher interessiert sich nicht für die (fehlende) Anbieterkennzeich-
nung. In diesem Fall hat der Unternehmer durch die Nichtbeachtung der 
Kennzeichnungsvorschriften keinen Veranlassungsbeitrag zu der irrtumsbe-
hafteten Wil lenserklärung des Verbrauchers gesetzt. 

(2) Der Verbraucher sucht nach der Anbieterkennzeichnung, weil er sich der 
Möglichkeit einer Fehlvorstellung bewusst ist. Hier gibt er seine Wil lens-
erklärung im Bewusstsein des Zweifels ab und befindet sich daher nicht im 
Irrtum.1 Es fehlt bereits an einem Anfechtungsgrund. 

                                         
1  RGZ 85, 322 (324); RGZ 134, 125 (131); BGH DB 1958, 893; MüKo/Kramer, § 119 

Rn. 141. 
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2. Schadensrechtlicher Aufhebungsanspruch  

Auch ein Anspruch des Verbrauchers auf Aufhebung des Vertrages nach den 
Grundsätzen der culpa in contrahendo besteht nicht. Der Diensteanbieter hat 
seinen Kunden über die Angaben nach §§ 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV nicht »zu 
informieren«. Da die Kennzeichnungsbestimmungen keine Aufklärungspflichten 
zum Schutz der Wil lensbildung des Verbrauchers sind, erfolgt durch die fehlende 
Bereithaltung der Informationen keine unzulässige Einwirkung auf die rechts-
geschäftliche Entschließungsfreiheit des Verbrauchers. 
 

3. Vertragliche Ansprüche 

Fehlt es an einer Referenzmöglichkeit nach § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV auf der 
Website des Unternehmers, so lässt sich an einen Anspruch des Verbrauchers auf 
Erteilung der entsprechenden Information aus dem abgeschlossenen Vertrag 
denken. Allerdings ist eine eigenständige Ermittlung der Informationen nach § 6 
Nr. 2-6 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 2-6 MDStV regelmäßig schneller und günstiger als 
eine Klage auf Auskunft gegen den Unternehmer. Die Informations-
beschaffungskosten sind dabei zumeist so gering,2 dass die Geltendmachung eines 
Anspruchs auf Schadensersatz nach den §§ 280 Abs. 1, 281 Abs. 1 BGB 
praxisfern erscheint. Nur bei einer fehlenden Angabe der Identität und ladungs-
fähigen Anschrift sowie der fehlenden Angabe eines Vertretungsberechtigten mag 
dies anders sein; hier kann u.U. auch das Interesse des Verbrauchers an der 
Existenz des Vertrages entfallen. Insoweit kann auf die früheren Ausführungen zu 
§ 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2, Abs. 1 Nr. 1 und 2 InfoV verwiesen 
werden.3 Eine eigenständige Bedeutung gegenüber dieser Bestimmung hat die 
Anbieterkennzeichnung nach § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV nur dann, wenn der 
geschlossene Vertrag nicht unter den Anwendungsbereich der Fernabsatzbestim-
mungen fällt. 
 

4. Verletzung eines Schutzgesetzes gemäß § 823 Abs. 2 BGB 

Schließlich kommt ein Schadensersatzanspruch des Verbrauchers wegen 
Verletzung eines Schutzgesetzes nach § 823 Abs. 2 BGB in Betracht. Mit 
Ausnahme der Verpflichtung zur Angabe einer Umsatzsteueridentifikations-
nummer bezwecken die §§ 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV nicht nur den Schutz der 

                                         
2  Beispielsweise können die Informationen nach § 6 Nr. 5 lit. c TDG bei gesetzestreuen 

Konkurrenten des Unternehmers betrachtet werden. 
3  § 10 V. 3. b. 
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Allgemeinheit, sondern auch den Interessenschutz individueller Nutzer.4 Entgegen 
der §§ 312c Abs. 1 S. 1, 312e Abs. 1 S. 1 BGB begründen diese Vorschriften 
keine quasi-vertraglichen Pflichten des Unternehmers, sondern knüpfen – 
unabhängig von der Möglichkeit des Vertragsschlusses – allein an das geschäfts-
mäßige Anbieten eines Tele- oder Mediendienstes an. Eine Anerkennung dieser 
Bestimmungen als Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB ist daher im Rahmen des 
haftpflichtrechtlichen Gesamtsystems tragbar. Erstattungsfähig sind insbesondere 
die Schäden, welche durch die fehlende Angabe der zur Rechtsdurchsetzung 
erforderlichen Informationen nach § 6 Nr. 1 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 1 MDStV 
verursacht werden.5 Ein Schadenseintritt aufgrund eines Verstoßes gegen die 
anderen Kennzeichnungsbestimmungen ist schwer vorstellbar.  
 
 
II . Pflicht zur Angabe einschlägiger Verhaltenskodizes 

1. Vorbemerkung 

Zu Zwecken der Klarstellung sei erneut darauf hingewiesen, dass es sich nach der 
hier vertretenen Ansicht bei der Angabepflicht über die vom Unternehmer unter-
zeichneten Verhaltenskodizes gemäß § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 
Nr. 5 InfoV nicht um eine vertragsschlussbezogene Unterrichtungspflicht handelt.6 
Vielmehr ist die Bestimmung in Anlehnung an Art. 10 Abs. 2 ECRL als Pflicht 
zur Bereithaltung der einschlägigen Verhaltenskodizes und der Eröffnung ihres 
elektronischen Zugangs zu interpretieren. Die sich aus dem Kodex ergebenden 
Pflichten des Unternehmers gegenüber seinen Kunden entstehen bereits mit der 
Unterwerfung unter das Regelwerk. Ein Verstoß gegen die Angabepflicht nach § 3 

                                         
4  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6098, S. 21, 26. Vgl. zur Quali fikation des § 6 TDG a.F. 

als Schutzgesetz Beck-IuKDG/Maennel, § 6 TDG Rn. 7; zu § 6 MDStV a.F. 
Roßnagel/Ukrow, § 6 MDStV Rn. 22; zu den §§ 37a, 125a, 177a HGB siehe Hillmann in 
Ebenroth/Boujong/Joost, § 125a Rn. 11; zu § 35a GmbHG LG Detmold WM 1990, 1872 
(1872 f.); Baumbach/Hueck/Zöllner, § 35a GmbHG Rn. 10 m.w.N. 

5  Vgl. beispielsweise LG Detmold, WM 1990, 1872 f. zu § 35a GmbHG: Dem Kläger war es 
durch Handelsregisteranfragen nicht möglich, den Sitz der GmbH zu ermitteln, deren 
Gesellschafter der Beklagte war. Er ging deshalb von einer in Gründung befindlichen GmbH 
aus und nahm den Beklagten persönlich in Anspruch. Als der Beklagte nach ursprünglicher 
Weigerung den Sitz der GmbH bekannt gab, nahm der Kläger die Klage zurück. Die 
Bezahlung der ihm auferlegten Prozesskosten des Beklagten verweigerte der Kläger nach 
Ansicht des LG Detmold zu Recht mit Hinweis auf einen ihm zustehenden Gegenanspruch 
aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 35a GmbHG. 

6  § 5 III. 2. d. 
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Nr. 5 InfoV beseitigt folglich nicht die Selbstverpflichtung des Unternehmers zur 
Einhaltung der Verhaltensregeln.7 
 

2. Verzögerung des Beginns der Widerrufsfr ist  

Steht dem Verbraucher nach § 355 BGB ein Widerrufsrecht zu, so beginnt die 
Widerrufsfrist gemäß § 312e Abs. 3 S. 2 BGB nicht vor Angabe der 
Verhaltenskodizes, welchen sich der Unternehmer unterworfen hat. Angesichts 
der prinzipiell werbenden Qualität derartiger Regelwerke,8 der Unbestimmtheit 
der gesetzlichen Regelung9 sowie der mangelnden Bedeutung dieser Information 
für die Wil lensbildung des Vertragspartners10 ist diese Rechtsfolge unverhältnis-
mäßig. Eine teleologische Reduktion des § 312e Abs. 3 S. 2 BGB ist aufgrund des 
eindeutigen gesetzgeberischen Wil lens nicht möglich. 
 
Nach der hier vertretenen Ansicht besteht allerdings auch kein Erfordernis für eine 
teleologische Reduktion der Bestimmungen über die Widerrufsfolgen.11 Im Fall 
des Widerrufs ist der Verbraucher folglich zur Herausgabe von Nutzungen nach 
Maßgabe der §§ 357 Abs. 1 S. 1, 346 Abs. 1, 347 Abs. 1 BGB verpflichtet, bei 
Verschlechterung oder Untergang des Vertragsgegenstandes triff t ihn gemäß § 357 
Abs. 3 S. 3 BGB eine strengere Haftung. Der Verbraucher schuldet ferner gemäß 
§ 357 Abs. 3 S. 2 BGB Wertersatz für die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme 
der Sache, sofern der Unternehmer ihn auf eine Möglichkeit hingewiesen hat, eine 
Verschlechterung der Sache zu vermeiden. 
 
Der Unternehmer kann seine Informationspflicht hinsichtlich der von ihm 
unterzeichneten Verhaltenskodizes nachträglich erfüllen und damit gemäß § 312e 
Abs. 3 S. 2 BGB den Lauf der Widerrufsfrist in Gang setzen. Hierfür dürfte es 
nicht genügen, einen Hinweis auf die von ihm unterzeichneten Verhaltenskodizes 
auf seiner Website verfügbar zu machen. Denn dass der Verbraucher diese erneut 
aufsucht, ist selbst dann nicht gewährleistet, wenn es zu Störungen der 
Vertragsabwicklung kommt. Erforderlich, aber m.E. auch ausreichend ist viel-
mehr, dass der Unternehmer seinen Kunden zusätzlich eine Mitteilung zukommen 

                                         
7  Grigoleit, WM 2001, 597 (604). 
8  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 171. 
9  § 5 III. 2. b. 
10  Sogar der Gesetzgeber konzediert, dass eine fehlende Angabe der Verhaltenskodizes die 

Wil lensbildung des Verbrauchers nicht negativ beeinflussen kann, vgl. Begründung RegE, 
BT-Drucks. 14/6040, S. 173.  

11  Ausführlich § 10 II. 3. b. 
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lässt, dass die anwendbaren Kodizes nunmehr auf seiner Website aufgeführt sind 
(gegebenenfalls mit Erläuterung der Navigation). Für einen interessierten Kunden 
sind die Regelwerke damit ohne weiteres zugänglich. 
 

3. Ersatzanspruch aus culpa in contrahendo 

Der in den Gesetzgebungsmaterialien geäußerten Ansicht, dass ein Verstoß des 
Unternehmers gegen § 3 Nr. 5 InfoV schlechterdings nicht ursächlich für den 
Abschluss eines ungünstigen Vertrages sein kann,12 ist ohne weiteres zuzustim-
men. Fehlt es dem Verbraucher bei Vertragsschluss an einer Vorstellung über die 
Verhaltensregelwerke, welchen sich der Unternehmer unterworfen hat, so wird er 
durch dessen Bindung an einen Kodex keinesfalls schlechter gestellt.13 Die 
Pflichtverletzung ist folglich nicht dazu geeignet, einen Schadensersatzanspruch 
des Verbrauchers aus culpa in contrahendo auszulösen.  
 

4. Vertragliche Ansprüche 

Ein Anspruch auf Mitteilung der anwendbaren Verhaltensregelwerke ist theore-
tisch denkbar, praktisch setzt dieser jedoch voraus, dass der Verbraucher von der 
Unterwerfung des Unternehmers unter einen bestimmten Kodex überhaupt 
Kenntnis erlangt. In diesem Fall wird er sich regelmäßig auch ohne Mitwirkung 
des Unternehmers über den Inhalt des Regelwerks informieren können.14 Auch 
Schadensersatzansprüche, ein Kündigungs- oder Rücktrittsrecht scheiden mangels 
Erheblichkeit der Pflichtverletzung aus.15 
 

5. Schadensersatzanspruch gemäß § 823 Abs. 2 BGB  

Ob § 312e Abs. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 5 InfoV als Schutzgesetz i.S.d. § 823 
Abs. 2 BGB quali fiziert werden könnte, sei hier dahingestellt. Auch insofern ist 
nicht ersichtlich, wie eine Verletzung der Angabenpflicht zu einem Schaden des 
Verbrauchers führen sollte. 
 
 

                                         
12  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 173, in offensichtlicher Anlehnung an Grigoleit, 

WM 2001, 597 (604).  
13  Spindler, MMR-Beilage 7/2000, 4 (12); Grigoleit, WM 2001, 597 (604). 
14  Zutreffend Grigoleit, WM 2001, 597 (604). 
15  Grigoleit, WM 2001, 597 (604). 
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III. Zusammenfassung 

Die Verletzung der Kennzeichnungspflicht nach § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV hat 
geringe Auswirkungen auf das Rechtsverhältnis zwischen dem Diensteanbieter 
und einem mit ihm kontrahierenden Verbraucher. Hat der Verbraucher eine 
irrtumsbehaftete Will enserklärung abgegeben, so kann er diese zwar anfechten; 
aus der Pflichtverletzung des Unternehmers resultiert jedoch keine Abweichung 
von den allgemeinen Rechtsfolgen der Anfechtung. Schäden, welche dem 
Verbraucher durch die fehlende Angabe von Name, ladungsfähiger Anschrift und 
eines Vertretungsberechtigten des Unternehmers entstehen, kann er nach § 280 
Abs. 1 BGB oder nach § 823 Abs. 2 BGB ersetzt verlangen. 
 
Ein fehlender Hinweis auf die einschlägigen Verhaltenskodizes, welchen sich der 
Unternehmer unterworfen hat (§ 312e Abs. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 5 InfoV), 
beeinträchtigt nicht die Interessen des Verbrauchers. Eine Schadensersatzhaftung 
des Unternehmers scheidet daher aus. Bei Bestehen eines Widerrufsrechts nach 
§ 355 BGB beginnt der Lauf der Widerrufsfrist gemäß § 312e Abs. 3 S. 2 BGB 
erst, wenn der Verbraucher auf die einschlägigen Verhaltenskodizes hingewiesen 
wurde. Die Rechtsfolgen des Widerrufs bestimmen sich nach § 357 Abs. 1 und 3 
BGB.  
 



§ 13  Kollektivrechtli che Sanktionen des Zivilrechts 
 
 
I . Regelungsziel der Unterlassungsansprüche  

Die Untersuchung in den §§ 8 bis 12 hat gezeigt, dass das Schuldrecht ange-
messene Mittel bereithält, um die durch eine Informations- oder Dokumentations-
pflichtverletzung geschaffene Beeinträchtigung eines betroffenen Verbrauchers 
auszugleichen. Die individuelle Geltendmachung dieser Rechte ist jedoch nicht 
ausreichend, um eine Beachtung der Verbraucherschutzpflichten im elektroni-
schen Geschäftsverkehr sicherzustellen. 
 
Dies liegt zunächst daran, dass aus einer Nichtbeachtung der gesetzlichen Gebote 
nicht notwendigerweise ein Schaden auf Seiten des Verbrauchers resultiert. 
Erkennt der Verbraucher beispielsweise, dass die Beschreibung des Vertrags-
gegenstands unvollständig ist, so nimmt er entweder Abstand vom Vertrag, oder er 
entscheidet sich irrtumsfrei und in Kenntnis des Risikos für die Abgabe seiner 
Will enserklärung. Bei unzutreffenden Angaben über die Lieferzeit entsteht dem 
Verbraucher zumeist kein Verzögerungsschaden, da häufig Konsumgüter Gegen-
stand des Vertrages sind. Eine Verletzung der Pflichten zur Sicherung der Rechts-
position des Verbrauchers (§ 312c Abs. 2, § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB) 
beeinträchtigt diesen nicht, wenn die Abwicklung des Vertrages reibungslos 
verläuft. 
 
Selbst wenn der Gesetzesverstoß individuelle Interessen beeinträchtigt, wird der 
Unternehmer häufig nicht in die Pflicht genommen. Viele rechtsunkundige 
Verbraucher erkennen nicht, dass sich ihr Vertragspartner gesetzeswidrig verhal-
ten hat. Außerdem führen Verstöße gegen die Informations- und Dokumentations-
pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr zu einer Vielzahl relativ unbedeu-
tender Schäden, da im WWW geschlossene Verträge mit Verbraucherbeteili gung 
überwiegend einen geringen Nennwert haben und sich die Informationspflichten 
größtenteils auf Nebenbedingungen des Vertrages beziehen (beispielsweise die 
Versandkosten). Bei diesen so genannten Streuschäden stehen die mit der 
Rechtsdurchsetzung verbundenen finanziellen und zeitlichen Aufwendungen des 
Verbrauchers in keiner Proportion zu dem zu erzielenden Nutzen. Es herrscht also  
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ein rationales Desinteresse an der Durchsetzung individueller Rechte.1 Verschär-
fend wirkt die Tatsache, dass der Verbraucher bei elektronischen Vertrags-
schlüssen häufig entweder in Vorleistung geht oder seine Leistung Zug um Zug 
gegen die Bewirkung der Gegenleistung erbringt2 und folglich die Prozess-
initiative übernehmen muss.  
 
Die individuelle Geltendmachung subjektiver Rechte ist daher nur begrenzt 
geeignet zur Prävention von Verstößen gegen die §§ 312c und 312e BGB, §§ 6, 7 
TDG und § 10 Abs. 2 und Abs. 4 MDStV. Diese Präventionsfunktion kommt den 
im Folgenden behandelten auf Unterlassung gerichteten Verbandsklagen im 
Interesse der Allgemeinheit nach §§ 2 Abs. 1 UKlaG, 13 Abs. 2 UWG zu (II.). 
Zudem können Konkurrentenklagen gemäß §§ 1, 3, 13 Abs. 2  UWG eine positive 
Reflexwirkung auf Verbraucherinteressen ausüben (III.). 
 
 
II . Ansprüche nach dem Unterlassungsklagengesetz 

1. Vorbemerkung  

Im Bemühen, die Durchsetzung der Kollektivinteressen der Verbraucher bei 
Verletzung gemeinschaftsrechtlicher Verbraucherschutzbestimmungen zu stärken, 
hat der Gemeinschaftsgesetzgeber die Richtlinie 98/27/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum 
Schutze der Verbraucherinteressen (UKlaRL) erlassen.3 Den durch das jeweili ge 
nationale Recht bestimmten »quali fizierten Einrichtungen« wird hierin die 
Möglichkeit eröffnet, die Einstellung oder ein Verbot einer verbraucherschutz-

                                         
1  Baetge, ZZP 112 [1999], 329 (330). Siehe auch Europäische Kommission, Bericht über 

Verbraucherbeschwerden, S. 14: »Dennoch schrecken die Verbraucher vielfach davor 
zurück, ihre Rechte einzuklagen, weil sie unzureichend informiert sind oder es ihnen an 
Beratung über geeignete Vorgehensweisen fehlt und sie im Unklaren sind über 
Verfahrensdauer, anfallende Kosten und Wirksamkeit der bestehenden Verfahren.« 
Schließlich kann es für den Unternehmer auch von Vorteil sein, das Begehren eines 
einzelnen Verbrauchers zu erfüllen, um die endgültige Klärung einer Rechtsfrage zu 
vermeiden. Vgl. zum »Abkaufen« von Klagen in AGB-Prozessen den Beitrag von Baetge im 
Diskussionsbericht von Oepen, ZZP 113 [2000], 443 (448). 

2  Die Frage, ob die Vereinbarung einer Vorleistungspflicht des Verbrauchers gegen die 
§§ 307-309 BGB verstößt, ist angesichts der Realitäten im elektronischen Geschäftsverkehr 
müßig. Siehe zur Unzulässigkeit einer Lieferung nur gegen Nachnahme nach § 11 Nr. 3 
AGBG (= § 309 Nr. 3 BGB) BGH NJW 1998, 3119 und die kritische Anmerkung von 
Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, welcher die Anwendung des § 9 AGBG (= § 307 BGB) 
befürwortet. Die Vereinbarung einer Vorleistungspflicht des Verbrauchers stellt jedoch nach 
BGH NJW 1987, 1931 (1932) nicht grundsätzlich eine unangemessene Benachteiligung dar. 

3  ABl EG Nr. L 166, S. 51 ff. v. 11. 6. 1998. 
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widrigen Praxis auch bei grenzüberschreitenden Verstößen zu verlangen. Nach 
einer zwischenzeitlichen Regelung in den §§ 22, 22a AGBG4 dient der Umsetzung 
dieser Richtlinie nunmehr das Gesetz über Unterlassungsklagen bei 
Verbraucherrechts- und anderen Verstößen vom 26. November 2001 (UKlaG).5 
Neben verfahrensrechtlichen Vorschriften enthält das Gesetz auch einen materiell -
rechtlichen Teil, welcher einen Unterlassungsanspruch gegen verbraucherschutz-
gesetzwidrige Praktiken begründet. Besteht diese Praktik, wie bei Verstößen 
gegen §§ 312c, 312e BGB, § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV, in dem Unterlassen 
einer gesetzlich gebotenen Maßnahme, so richtet sich der Unterlassungsanspruch 
in Wahrheit auf eine Handlung, nämlich auf die Erfüllung der entsprechenden 
Informations- oder Dokumentationspflicht.6 
 

2. Unterlassungsanspruch nach § 2 Abs. 1 UKlaG 

a) Anspruchsvoraussetzungen 

Nach § 2 Abs. 1 UKlaG kann ein Unternehmer, welcher Vorschriften zuwider-
handelt, die dem Schutz der Verbraucher dienen, im Interesse des Verbraucher-
schutzes auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Wie Absatz 2 Nr. 1 
und 2 der Vorschrift klarstellend vermerken, sind sowohl die §§ 312c, 312e BGB 
als auch die §§ 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV derartige Verbraucherschutzgesetze.7 
Eine Unterlassungsklage ist hingegen nicht möglich bei Verstößen gegen § 7 TDG 
und § 10 Abs. 4 MDStV, da Art. 6 ECRL in § 2 Abs. 2 Nr. 2 UKlaG keine 
Erwähnung findet. Zur Abwehr diesbezüglicher Verstöße hat der Gesetzgeber 
offensichtlich § 13 Abs. 2 UWG als ausreichend angesehen.8 
 
Der Unterlassungsanspruch muss »im Interesse des Verbraucherschutzes«9, d.h.  
 

                                         
4  Vgl. zur einmütigen Kritik an dieser systemwidrigen Regelungsstelle Greger, ZZP 113 

[2000], 399 (400); Koch, ZZP 113 [2000], 413 (414); Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, 
§ 22 AGBG Rn. 3; MüKo/Micklitz, § 22 AGBG Rn. 1. 

5  BGBl I 2001, 3173. 
6  Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 AGBG Rn. 6; Schmidt, NJW 2002, 25 (26). 
7  Es ist zweifelhaft, ob die Angaben nach § 6 Nr. 4 und 6 TDG (Register- und 

Umsatzsteuernummer) tatsächlich »verbraucherschützend« sind. Nach Art. 18 Abs. 2 ECRL 
sind die Mitgliedsstaaten jedoch verpflichtet, auch bei Verletzung dieser Pflichten eine 
Unterlassungsklage im Kollektivinteresse der Verbraucher zu ermöglichen. 

8  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6098, S. 22. 
9  Dies ist Anspruchs-, nicht Prozessvoraussetzung, vgl. Palandt/Bassenge, § 2 UKlaG Rn. 6, 

Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 AGBG Rn. 9; MüKo/Micklitz, § 22 AGBG Rn. 17. 
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im Kollektivinteresse geltend gemacht werden.10 Auch Verstöße gegenüber einem 
oder einiger weniger Verbraucher können jedoch verfolgt werden, solange das 
Verhalten des Unternehmers in seinem Gewicht über den Einzelfall hinausreicht 
und eine generelle Klärung der Rechtslage geboten erscheinen lässt.11 Ob der 
einzelne Verstoß wesentliche Interessen der Verbraucher berührt, ist irrelevant.12 
Auch Verstöße gegen untergeordnete Informationsgebote, wie etwa § 3 Nr. 2 und 
Nr. 4 InfoV, können folglich beanstandet werden.13 
 
Da § 2 Abs. 1 UKlaG der Prävention verbraucherschutzgesetzwidriger Praktiken 
dient, ist die Gefahr einer zukünftigen Beeinträchtigung der Kollektivinteressen 
der Verbraucher ungeschriebene Voraussetzung des Unterlassungsanspruchs.14 
Ein bereits eingetretener Verstoß gegen verbraucherschützende Bestimmungen – 
sowie die juristische Verteidigung desselben15 – begründet eine tatsächliche 

                                         
10  Vgl. die Ausführungen des Rechtsausschusses, BT-Drucks. 14/3195, S. 35; 

Palandt/Bassenge, § 2 UKlaG Rn. 6; Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 Rn. 9; 
Härting, FernAbsG, Einl. Rn. 130; MüKo/Micklitz, § 22 AGBG Rn. 17. 

11  Rechtsausschuss, BT-Drucks. 14/3195, S. 35; MüKo/Micklitz, § 22 AGBG Rn. 21; Ulrici, 
WRP 2002, 399 (402). Zu § 13 UWG siehe BGH GRUR 1989, 753 (754) – Telefonwerbung 
II  sowie Köhler/Piper, § 13 UWG Rn. 35. 

12  Darin unterscheiden sich die Anspruchsvoraussetzungen des § 2 Abs. 1 UKlaG von § 13 
Abs. 2 Nr. 3 UWG, welcher bei Verstößen gegen § 1 UWG den Verbraucherverbänden 
einen Unterlassungsanspruch nur gewährt, wenn wesentliche Belange der Verbraucher 
berührt werden (vgl. zu der geringen praktischen Bedeutung dieses Tatbestandsmerkmals 
Baumbach/Hefermehl, § 13 UWG Rn. 43). Die unterschiedlichen Anspruchsvoraus-
setzungen sind vor dem Hintergrund des jeweil igen Normzwecks nur konsequent: Der 
Verstoß gegen eine verbraucherschützende Vorschrift indiziert bereits – im Gegensatz zu 
einem Verstoß gegen den unlauteren Wettbewerb – die wesentliche Berührung von 
Kollektivinteressen der Verbraucher. Angesichts des zweifelhaften Sinns einiger Informa-
tionspflichten (etwa § 3 Nr. 2, 4 und 5 InfoV, § 6 Nr. 3-5 TDG) erscheint dieses Postulat 
gleichwohl fragwürdig. Abweichend von der hier vertretenen Ansicht Hansen, Newsletter, 
S. 9, welcher das Tatbestandsmerkmal »im Interesse des Verbraucherschutzes« mit der 
Berührung wesentlicher Verbraucherbelange nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 UWG gleichsetzt. 

13  Vgl. Rechtsausschuss, BT-Drucks. 14/3195, S. 35: »Entscheidend ist die Bedeutung und das 
Gewicht des Verstoßes für die Anwendung der einzelnen Verbraucherschutzbestimmung«. 
Aufgrund der Umsetzungsverpflichtung der UKlaRL können auch Verstöße gegen 
Bestimmungen verfolgt werden, die eindeutig nicht Verbraucherinteressen schützen, etwa 
die Pflicht zur Angabe der Register- und Umsatzsteuernummer (§ 6 Nr. 4 und 6 TDG). 

14  Palandt/Bassenge, § 2 UKlaG Rn. 7; Härting, Einl. FernAbsG, Rn. 135; Ulrici, WRP 2002, 
399 (402). 

15  Siehe zu wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen Baumbach/Hefermehl, Einl. 
UWG Rn. 264; zum früheren § 13 AGBG Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 13 Rn. 30. 
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Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr.16 Der Unternehmer 
trägt folglich die Beweislast für seinen ernstlichen Will en, entsprechende 
Praktiken in Zukunft zu unterlassen. Zur Beseitigung der Vermutung einer 
Wiederholungsgefahr erachtet die Rechtsprechung weder den Wegfall der 
Zuwiderhandlung, noch eine Zusage des Verletzers, von derartigen Verstößen in 
Zukunft abzusehen, als ausreichend. Vielmehr kann die Wiederholungsgefahr in 
aller Regel nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflich-
tungserklärung beseitigt werden.17 
 

b) Anspruchsverpflichteter 

Im Fall eines Verstoßes gegen die §§ 312c, 312e BGB, § 6 TDG, § 10 Abs. 2 
MDStV sind nach dem oben Gesagten die Tatbestandsvoraussetzungen eines 
Unterlassungsanspruchs regelmäßig gegeben. Fraglich ist, gegen wen sich dieser 
Anspruch richtet. 
 

aa) Normadressat der Verbraucherschutzbestimmung  

Die Verbraucherschutzbestimmungen der §§ 312c, 312e BGB, § 6 TDG, § 10 
Abs. 2 MDStV richten sich an den Unternehmer, der mit einem Verbraucher 
kontrahiert, bzw. an den Anbieter eines Tele- oder Mediendienstes. Grundsätzlich 
ist nur dieser Verpflichteter des Unterlassungsanspruchs. Da § 2 Abs. 1 UKlaG ein 
Verschulden nicht voraussetzt, scheidet eine Exkulpation aus. 
 
§ 2 Abs. 1 S. 2 UKlaG enthält eine Zurechnungsbestimmung, welche dem Vorbild 
des § 13 Abs. 4 UWG nachgebildet und im Kontext verbraucherschutzgesetz-
widriger Praktiken verfehlt ist. Darin heißt es: »Werden die Zuwiderhandlungen in 
einem geschäftlichen Betrieb von einem Beauftragten oder Angestellten begangen, 
so ist der Unterlassungsanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs begründet.« 
Bei wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen ist diese Vorschrift erfor-
derlich, um dem Betriebsinhaber einen fremden Wettbewerbsverstoß zuzurechnen, 
der ihm zugute kommt, und damit die Unzulänglichkeiten des § 831 BGB zu 

                                         
16  Palandt/Bassenge, § 2 UKlaG Rn. 7. Zu § 1 UKlaG BGH NJW 2002, 2386; für das 

Wettbewerbsrecht BGH GRUR 1955, 342 (345) – Holländische Obstbäume; BGH GRUR 
1959, 544 (547) – Modenschau; Baumbach/Hefermehl, Einl. UWG Rn. 263 m.w.N. 

17  St. Rspr. zu wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen, vgl. BGH WRP 1998, 739 
(740) – Brennwertkessel m.w.N.; BGH WRP 1999, 1035 (1038) – Kontrollnummern-
beseitigung m.w.N. Als Beispiel für einen Ausnahmefall vgl. BGHZ 81, 222 (226 ff.) Zu 
den Einzelheiten der strafbewehrten Unterwerfungserklärung siehe Baumbach/Hefermehl, 
Einl. UWG Rn. 269 ff. mit vielfältigen Rechtsprechungsnachweisen. 
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kompensieren.18 Die verbraucherschützenden Pflichten, auf welche § 2 Abs. 2 
Nr. 1 und 2 UKlaG Bezug nimmt, richten sich allerdings nur gegen den 
Unternehmer als Betriebsinhaber und Vertragspartner des Verbrauchers. Zuwider-
handlungen gegen diese Verbraucherschutzgesetze werden folglich immer »in 
einem geschäftlichen Betrieb« i.S.d. § 2 Abs. 1 S. 2 UKlaG begangen.19 Ein 
Unterlassungsanspruch gegen die Angestellten und Beauftragten des Unter-
nehmers, welcher »auch« einen Unterlassungsanspruch gegen den Unternehmer 
begründen könnte,20 besteht dagegen nicht. Angestellte und Beauftragte werden 
durch die §§ 312c, 312e BGB, § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV nicht verpflichtet. So 
kommt § 2 Abs. 1 S. 2 UKlaG nur die deklaratorische Funktion zu, dass der 
Unternehmer seiner Haftung nicht durch die Delegation des mit dem elektroni-
schen Vertragsschluss verbundenen Pflichtenkreises an Dritte entgehen kann.21  
 

bb) Verpflichtung dritter Personen 

aaa) Problemstellung 

Dass der mit dem Verbraucher kontrahierende Unternehmer bei Verstößen gegen 
die §§ 312c, 312e BGB Schuldner des Unterlassungsanspruchs ist, ist bei 
Vertragsschlüssen im WWW nur bedingt sachgerecht. Häufig gestaltet nicht 
dieser Unternehmer, sondern ein Dritter die Rahmenbedingungen des Vertrags-
schlusses. Hinsichtlich der vertragsschlussbezogenen Pflichten des § 312c Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV, § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 4 BGB 
i.V.m. § 3 Nr. 1, 3 und 4 InfoV wäre ein einmaliges Unterlassungsbegehren 
gegenüber dem Plattformbetreiber oder dem Hersteller bestimmter »Online-Shop-
Software« ökonomischer als das gehäufte Vorgehen gegenüber einzelnen 
Unternehmern. Werden über die Plattform Verbraucherverträge ohne Unter-
nehmerbeteili gung vermittelt, scheidet die Durchsetzung eines transparenten 

                                         
18  Dem Unternehmer soll es insbesondere verwehrt werden, sich hinter von ihm abhängigen 

Dritten zu verstecken, siehe RGZ 151, 287 (292) – Alpina; BGHZ 28, 1 (10) – 
Buchgemeinschaft II; BGH GRUR 1963, 434 (435) – Reiseverkäufer; BGH GRUR 1973, 
208 (209) – Neues aus der Medizin; BGH GRUR 1990, 1039 (1040) - Anzeigenauftrag.  

19  Das Kriterium des geschäftlichen Betriebs ist nicht räumlich, sondern funktional zu 
verstehen, vgl. Köhler/Piper, § 13 UWG Rn. 47; Baumbach/Hefermehl, § 13 UWG Rn. 63. 

20  Anders nach Lauterkeitsrecht: Alleinige Voraussetzung der Tätereigenschaft ist das Handeln 
zu Zwecken des Wettbewerbs (statt aller Baumbach/Hefermehl, Einl. UWG Rn. 326 ff . 
m.w.N.). Haftet der Betriebsinhaber nach § 13 Abs. 4 UWG, so bleibt die eigene Haftung 
des Handelnden unberührt, vgl. BGH, GRUR 1964, 88 (89) – Verona-Gerät; BGH GRUR 
1973, 208 (209) – Neues aus der Medizin.  

21  Vgl. insoweit zu § 13 Abs. 4 UWG BGH, WRP 2000, 1258 (1261) – Fili alleiterfehler; 
Köhler, GRUR 1991, 344 (345 f.). 
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Vertragsschlussverfahrens per Verbandsklage bei wortgetreuer Anwendung der 
§§ 312c, 312e BGB, 2 Abs. 1 UKlaG ohnehin aus. 
 
Angesichts des Bemühens des Gesetzgebers, durch die Transparenzpflichten das 
Vertrauen der Verbraucher in den elektronischen Geschäftsverkehr zu stärken22 
und Beeinträchtigungen der Kollektivinteressen der Verbraucher mittels Unter-
lassungsklagen stärker zu sanktionieren,23 besteht hier eine planwidrige 
Regelungslücke. Diese kann auch nicht durch eine erweiternde Auslegung der 
Zurechnungsvorschrift des § 2 Abs. 1 S. 2 UKlaG geschlossen werden – etwa in 
der Form, dass die persönlichen Merkmale des Betriebsinhabers den im Betrieb 
handelnden Angestellten und Beauftragten zugerechnet werden.24 Denn zum einen 
findet diese Interpretation weder im Wortlaut noch in der Entstehungsgeschichte 
der Bestimmung eine Stütze. Zum anderen handeln die Gestalter des Vertrags-
schlussprozesses, d.h. Plattformbetreiber oder Software-Produzenten, nicht im 
geschäftlichen Betrieb des mit dem Verbraucher kontrahierenden Unternehmers.25 
 

bbb) Gesamtanalogie zu den §§ 312c, 312e BGB, § 2 UKlaG  

Zur Schließung der planwidrigen Regelungslücke bietet sich eine Gesamtanalogie 
zu den §§ 312c, 312e BGB, § 2 UKlaG an. Es ist ein Unterlassungsanspruch 
gegen den Gestalter des elektronischen Vertragsschlussverfahrens zu gewähren, 
sofern dieser zu gewerblichen oder beruflich selbständigen Zwecken handelt. Ein 
solches Vorgehen gegenüber einem Dritten lässt sich mit der Systematik des 
Unterlassungsklagengesetzes vereinbaren, wie ein Blick auf § 1 UKlaG zeigt. 
Danach ist eine Unterlassungsklage nicht nur gegenüber dem Verwender, sondern 

                                         
22  7. Erwägungsgrund ECRL. Erinnert sei auch daran, dass die Informationspflicht über das 

Zustandekommen des Vertrages nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV gerade im Hinblick auf Online-
Auktionen erlassen wurde, vgl. Rechtsausschuss, BT-Drucks. 14/3195, S. 30 f. 

23  2. und 9. Erwägungsgrund UKlaRL. 
24  So möglicherweise Palandt/Bassenge, § 2 UKlaG Rn. 9, 10. Das Wort »auch« würde dann 

so verstanden, dass der Handelnde stets als unmittelbarer Störer i.S.d. § 2 Abs. 1 UKlaG 
anzusehen ist. 

25  Zwar können »Beauftragte« i.S.d. § 2 Abs. 1 S. 2 BGB prinzipiell auch im Pflichtenbereich 
des Betriebsinhabers eingesetzte selbständige Unternehmer sein. Für diese selbständigen 
Beauftragten fordert die Rechtsprechung zu § 13 Abs. 4 UWG jedoch, dem Betriebsinhaber 
müsse ein bestimmender Einfluss auf die Tätigkeit, in deren Bereich das beanstandete 
Verhalten falle, eingeräumt sein, wobei es ausreichend sei, dass er sich einen derartigen 
Einfluss vertraglich sichern könne (siehe BGH GRUR 1990, 1039 (1040) - Anzeigenauftrag; 
BGHZ 28, 1 (12) – Buchgemeinschaft II; kritisch Köhler, GRUR 1991, 344 ff.). Über eine 
diesbezügliche Einflussmöglichkeit verfügen insbesondere kleinere Unternehmer gegenüber 
Internet-Plattformbetreibern nicht. 
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auch gegenüber dem Empfehler von Allgemeinen Geschäftsbedingungen möglich. 
Klagen nach den UKlaG müssen folglich nicht auf diejenige Person (d.h. den 
potentiellen Vertragspartner) beschränkt sein, welche aus der Berührung geschütz-
ter Belange einen unmittelbaren Vorteil zieht. 
 
Für die Gesamtanalogie spricht zudem, dass eine Unterlassungsklage gegen den 
Gestalter des Vertragsschlussverfahrens als unmittelbaren Störer nach den Vor-
schriften des Lauterkeitsrechts regelmäßig möglich ist.26 Dies sollte auch für den 
bei der Beanstandung verbraucherschutzgesetzwidriger Praktiken sachnäheren 
Rechtsbehelf nach § 2 Abs. 1 UKlaG gelten. Die Unterlassungsklage beschränkt 
sich auf diejenigen verbraucherschützenden Pflichten, auf deren Erfüllung der 
Dritte einen Einfluss hat, d.h. auf §§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 312e Abs. 1 S. 1 
Nr. 1-4 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3, § 3 Nr. 1, 3 und 4 InfoV. 
 

c) Anspruchsberechtigte  

aa) Qualifizierte Einrichtungen zum Schutz der Verbraucher 

Es bleibt zu klären, von wem der Unterlassungsanspruch nach § 2 Abs. 1 UKlaG 
geltend gemacht werden kann. § 3 Abs. 1 UKlaG nennt drei Gruppen von 
Anspruchsberechtigten,27 deren wichtigste die in Abs. 1 Nr. 1 aufgeführten 
»quali fizierten Einrichtungen« zum Schutz der Verbraucher bilden. Quali fizierte 
Einrichtungen sind nationale Verbraucherverbände, welche der vom Bundes-
verwaltungsamt geführten Liste quali fizierter Einrichtungen angehören,28 sowie 
Einrichtungen anderer Mitgliedsstaaten, die in dem alle sechs Monate im 

                                         
26  Infra III . 4. a. 
27  Ob § 3 UKlaG neben der Aktivlegitimation auch die Prozessführungsbefugnis regelt, ist 

strittig, vgl. (bejahend) AnwKom/Walker, § 3 UKlaG Rn. 1; Palandt/Bassenge, § 3 UKlaG 
Rn. 2; (verneinend) Greger, NJW 2000, 2457 (2460). Nach Auffassung von Schmidt, NJW 
2002, 25 (27 f.), gewährt § 3 UKlaG überhaupt keinen materiell rechtlichen Anspruch.  

28  Die Liste kann im WWW eingesehen werden unter <http://www.abmahnungswelle.de>. 
Voraussetzung für eine Aufnahme in die bundesdeutsche Liste qualifizierter Einrichtungen 
ist nach § 4 Abs. 2 UKlaG, dass es sich bei dem Antragsteller um einen rechtsfähigen 
Verband handelt, zu dessen Aufgaben die nicht gewerbsmäßige und nicht nur vorüber-
gehende Wahrnehmung der Interessen der Verbraucher sowohl durch Aufklärung als auch 
durch Beratung gehört. Ferner muss der Verband in diesem Aufgabenbereich tätige 
Verbände oder mindestens 75 natürliche Personen als Mitglieder haben, seit mindestens 
einem Jahr bestehen und auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit Gewähr für eine sachliche 
Aufgabenerfüllung bieten. 
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Amtsblatt zu veröffentlichenden Verzeichnis der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften nach Art. 4 UKlaRL eingetragen sind.29 
 
Den Nachweis der Eintragung in das entsprechende Verzeichnis können die 
Einrichtungen durch Vorlage der Bescheinigung des Bundesverwaltungsamtes 
nach § 4 Abs. 2 S. 3 UKlaG30 oder durch Vorlage des Amtsblattes führen. Ergeben 
sich während des Rechtsstreits Zweifel, ob die für nationale Einrichtungen 
bestehenden Voraussetzungen einer Eintragung nach § 4 Abs. 2 UKlaG vorliegen, 
so führt dies nicht zur Abweisung der Klage, sondern zur Aussetzung der Ver-
handlung bis zum Ergebnis einer Überprüfung des Bundesverwaltungsamtes (§ 4 
Abs. 4 UKlaG).31 Für Klagen ausländischer quali fizierter Einrichtungen besteht 
eine entsprechende Möglichkeit zur Aussetzung der Verhandlung nicht, da diese 
der Unterlassungsklagenrichtlinie widersprechen würde.32 Allerdings ist das 
Gericht auch bei ausländischen quali fizierten Einrichtungen befugt zu prüfen, ob 
der Verbandszweck der quali fizierten Einrichtung die Klageerhebung im Einzel-
fall rechtfertigt.33 
 

bb) Wettbewerbsvereine 

Neben den quali fizierten Einrichtungen steht der Unterlassungsanspruch gemäß 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 UKlaG auch rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerb-
licher Interessen zu, soweit ihnen eine erhebliche Zahl von Gewerbetreibenden 
angehört, die Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter Art 
auf demselben Markt vertreiben, und sie imstande sind, ihre satzungsgemäßen 
Aufgaben der Verfolgung gewerblicher Interessen tatsächlich wahrzunehmen.34 
                                         
29  Die Registrierung erfolgt nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie aufgrund von Meldungen der 

Mitgliedstaaten, Grundlage für die Zuleitung nach deutschem Recht ist § 4 Abs. 1 UKlaG. 
Da Art. 3 der Richtlinie den Mitgliedsstaaten einen weiten Spielraum zur Regelung der 
Anspruchsberechtigung einräumt, kann die Anspruchsberechtigung – je nach Regelung im 
registrierenden Mitgliedstaat – auch öffentlichen Stellen zustehen, welche für den Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher zuständig sind (so der britische Director General of 
Fair Trading oder der schwedische Konsumentombudsman). 

30  Köhler/Piper, § 13 UWG Rn. 26. 
31  Zur Streichung des Verbandes Webrobin vgl. Hansen, Newsletter, S. 6 f. sowie 

»Abmahnverein Webrobin gibt auf«, heise online-Newsticker v. 9. 5. 2002. 
32  Köhler/Piper, § 13 UWG Rn. 34. 
33  Diese im Rahmen des § 13 Abs. 2 Nr. 3 UWG anerkannte Einschränkung der Klagebefugnis 

(statt aller Baumbach/Hefermehl, § 13 UWG Rn. 40) ist durch Art. 4 Abs. 1 S. 2 UKlaRL 
gedeckt, vgl. Köhler/Piper, § 13 UWG Rn. 34; Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 
AGBG Rn. 12. 

34  Aufgrund des wettbewerbsrechtlichen Bezugs dieser Bestimmung kann auf die 
ausdifferenzierte Rechtsprechung zu § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG verwiesen werden, vgl. die 
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Unklar ist, weshalb der Gesetzgeber diesen so genannten Wettbewerbsvereinen 
eine eigenständige Anspruchsberechtigung nach dem Unterlassungsklagengesetz 
eingeräumt hat. Dass Wirtschaftsverbände ihre Klagebefugnis im Interesse des 
Verbraucherschutzes wahrnehmen, ist grundsätzlich kaum zu erwarten.35 Zudem 
setzt die Aktivlegitimation der genannten Verbände nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 UKlaG 
voraus, dass der geltend gemachte Unterlassungsanspruch »eine Handlung betrifft, 
welche geeignet ist, den Wettbewerb auf diesem Markt wesentlich zu beein-
trächtigen«.36 Durch das Erfordernis des Wettbewerbsbezugs verliert die 
Unterlassungsklage der Wettbewerbsverbände nach § 2 Abs. 1 UKlaG jegliche 
Eigenständigkeit gegenüber der lauterkeitsrechtlichen Verbandsklagebefugnis.37 
Denn sofern eine wesentliche Beeinträchtigung des Marktes durch eine Miss-
achtung von verbraucherschützenden Vorschriften begründet wird, liegt ohnehin 
ein Wettbewerbsverstoß unter dem Gesichtspunkt des Vorsprungs durch 
Rechtsbruch vor (§ 1 UWG). Ein Unterlassungsanspruch ergibt sich in diesem Fall 
zwanglos aus dem sachlich näheren § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG. 
 
Die Frage, wann ein Verstoß gegen die §§ 312c, 312e BGB, § 6 TDG, § 10 Abs. 2 
MDStV zu einer Beeinträchtigung des Wettbewerbs führt, wird daher im Kontext 
der wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsklage erörtert.38 
 

cc) Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern 

Anspruchsberechtigt sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 UKlaG schließlich auch die 
Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern. Da die Kammern 
bislang in dem ihnen viel näher stehenden Bereich der Unterlassungsklage gegen 
missbräuchliche Klauseln weitgehend untätig geblieben sind, ist zweifelhaft, ob 
dieser Anspruchsberechtigung eine praktische Bedeutung zukommen wird.39 
 

                                                                                                                                   
Nachweise bei Baumbach/Hefermehl, § 13 UWG Rn. 20 ff . Zu der Frage, wie »derselbe 
Markt« bei dem Absatz von Waren und Dienstleistungen über das WWW zu bestimmen ist, 
siehe die Ausführungen infra III . 5. b. aa. aaa. 

35  Kritisch auch Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 Rn. 12. 
36  Die Angleichung an § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG basiert auf einer Anregung des 

Rechtsausschusses, vgl. BT-Drucks. 14/3195, S. 35. 
37  Heß in Ernst/Zimmermann, S. 532; Krebs, DB-Beilage 14/2000, 1 (27); unzutreffend 

Schmidt-Räntsch, ZBB 2000, 344 (348). 
38  Infra III . 2. 
39  Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 AGBG Rn. 12; MüKo/Micklitz, § 13 AGBG 

Rn. 35, 43. 



§ 13  Kollektivrechtliche Sanktionen des Zivilrechts 

 

309 

 

d) Ausschluss missbräuchlicher Geltendmachung 

Die § 13 Abs. 5 UWG wörtlich entsprechende Missbrauchsklausel des § 2 Abs. 3 
UKlaG soll verhindern, dass der Anspruch nach § 2 Abs. 1 UKlaG nur geltend 
gemacht wird, um die andere Partei mit dem Ersatz von Aufwendungen oder 
möglichst hohen Prozesskosten zu belasten. Eine derartige Missbrauchsgefahr ist 
bei den wichtigsten Anspruchsberechtigten, den quali fizierten Einrichtungen zum 
Schutze der Verbraucher äußerst gering.40 So spricht denn auch eine tatsächliche 
Vermutung gegen die missbräuchliche Geltendmachung eines Unterlassungs-
anspruchs durch die nach § 3 Abs. 1 aktivlegitimierten Verbände;41 die Beweislast 
für einen Missbrauch liegt bei dem beklagten Unternehmer.  
 

e) Rechtsfolgen 

aa) Unterlassen zukünftiger verbraucherschutzgesetzwidr iger Praktiken 

Der Unterlassungsanspruch richtet sich auf das Unterlassen zukünftiger verbrau-
cherschutzgesetzwidriger Praktiken, d.h. auf ein Unterlassen des Abschlusses von 
Verbraucherverträgen ohne Einhaltung der Informations- und Dokumentations-
pflichten42 bzw. das Unterlassen, im Zusammenhang mit der Bereithaltung von 
Tele- oder Mediendiensten keine ausreichende Kennzeichnung vorzunehmen.43 
Inhaltlich ist dies gleichbedeutend mit einer zukünftigen Erfüllung dieser 
Pflichten.44 
 
Der Anspruch unterliegt nach dem Willen des nationalen Gesetzgebers der 
regelmäßigen Verjährungsfrist gemäß § 195 BGB.45 Angesichts der Entscheidung 

                                         
40  MüKo/Micklitz, § 22 AGBG Rn. 43; AnwKom/Walker, § 2 UKlaG Rn. 7. Vgl. aber die 

Abmahnwelle durch den als qualifizierte Einrichtung eingetragenen Verein Webrobin, dazu 
Hansen, Newsletter, S. 1 ff. 

41  Palandt/Bassenge, § 2 UKlaG Rn. 18; MüKo/Micklitz, § 22 AGBG Rn. 43; zu § 13 Abs. 2 
UWG vgl. BGH GRUR 1973, 78 (79) – Verbraucherverband sowie Baumbach/Hefermehl, 
§ 13 UWG Rn. 47 m.w.N. 

42  Palandt/Bassenge, § 2 UKlaG Rn. 8. 
43  OLG München, CR 2002, 55. 
44  Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 Rn. 6. Der Urteilstenor muss jedoch auf ein 

Unterlassen lauten, Palandt/Bassenge, § 2 UKlaG Rn. 8. Kritisch hinsichtlich der 
Ausgestaltung des § 2 UKlaG als Unterlassungsanspruch Schmidt, NJW 2002, 25 (26).  

45  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 275; Palandt/Bassenge, § 2 UKlaG Rn. 20; 
AnwKom/Walter, § 2 UKlaG Rn. 10.  
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des EuGH in der Rechtssache Heininger/Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG46 
ist zweifelhaft, ob eine Verjährung des Unterlassungsanspruchs mit den 
Bestimmungen der UKlaRL vereinbar ist, da diese eine zeitliche Beschränkung 
der Klagemöglichkeit nicht vorsehen.47 Die praktische Bedeutung dieser Frage ist 
allerdings gering, da der Unterlassungsanspruch bei einer über drei Jahre 
zurückliegenden verbraucherschutzgesetzwidrigen Praxis an der fehlenden 
Wiederholungsgefahr scheitert.48 
 

bb) Veröffentlichungsbefugnis 

Weiterhin kann das Gericht nach § 7 UKlaG auf Antrag des Anspruchsberech-
tigten diesem die Befugnis zusprechen, die Urteilsformel mit Bezeichnung des 
verurteilten Unternehmers auf dessen Kosten im Bundesanzeiger zu veröffent-
lichen, bzw. diese auf eigene Kosten anderweitig bekannt zu machen. Im Schrift-
tum wird zu Recht kritisiert, dass die Veröffentlichungsbefugnis auf die karge 
Urteilsformel beschränkt ist und der Unterlassungspflichtige die Kosten nur bei 
einer Veröffentlichung in dem auf wenig Breitenwirkung angelegten Bundes-
anzeiger trägt.49 Insbesondere genügt die Bestimmung nicht zur Umsetzung des 
Art. 2 Abs. 2 lit. b UKlaRL (dazu sogleich unter 3. a. bb.). Zu beachten ist jedoch, 
dass die gerichtliche Genehmigung nach § 7 UKlaG keine konstitutive 
Voraussetzung für die Bekanntgabe einer gerichtlichen Entscheidung an Dritte 
darstellt . Vielmehr ist die Verbreitung von der verfassungsrechtlichen aktiven 

                                         
46  EuGH, NJW 2002, 281 (282 f.): Mangels einer zeitlichen Beschränkung des Widerrufsrechts 

des Verbrauchers nach der Haustürgeschäfterichtlinie ist es dem nationalen Gesetzgeber 
verwehrt, eine Befristung dieses Rechts vorzusehen. 

47  Die frühere Rechtslage (§ 22 AGBG) wird als richtlinienwidrig bezeichnet von Hensen in 
Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 AGBG Rn. 15. Zur Vereinbarkeit des früheren § 13 Abs. 4 
AGBG mit der Klauselrichtlinie (verneinend) Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 13 
AGBG Rn. 72; Reich/Vergau, FS Heinrichs, S. 429 ff.; (bejahend) Lindacher in 
Wolf/Horn/Lindacher, § 13 AGBG Rn. 74; Heinrichs, NJW 1998, 1447 (1461). 

48  Ähnlich im Hinblick auf den früheren § 13 Abs. 4 AGBG Hensen in Ulmer/Brandner/ 
Hensen, § 13 Rn. 46; Heinrichs, NJW 1998, 1447 (1461). 

49  Treffend Staudinger/Schlosser, 13. A., § 18 AGBG Rn. 2: »Welche verbraucherschützende 
Wirkung sich der Gesetzgeber [hiervon] versprochen hat, [...] wird für immer sein 
Geheimnis bleiben.« Ebenfalls kritisch AnwKom/Walker, § 7 UKlaG Rn. 2; Lindacher in 
Wolf/Horn/Lindacher, § 18 AGBG Rn. 3f. m.w.N.; Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 18 
AGBG Rn. 8; MüKo/Micklitz, § 18 AGBG Rn. 1 f. Vollends zur Bedeutungslosigkeit 
verkommt die Veröffentlichungsbefugnis auf Kosten des Beklagten durch die zirkuläre 
Argumentation des Bundesgerichtshofes: Weil der Urteilstenor wenig aussagekräftig sei, sei 
auch die Bekanntmachung nicht erforderlich, vgl. BGHZ 124, 254 (262). 
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Informationsfreiheit gedeckt.50 Erwägungen, welche zu einer Einschränkung 
dieses Grundsatzes bei der Veröffentlichung wettbewerbsrechtlicher Unter-
lassungsanordnungen führen,51 können auf die im Kollektivinteresse der 
Verbraucher erfolgenden Verfahren nach § 2 UKlaG nicht übertragen werden.52 

 
3. Beseitigungsanspruch analog § 2 Abs. 1 UKl aG 

a) Bestehen eines Beseitigungsanspruchs  

Der Unterlassungsanspruch nach § 2 UKlaG richtet sich lediglich auf die Unter-
bindung zukünftiger Zuwiderhandlungen gegen verbraucherschützende Vor-
schriften. Es stellt sich die Frage, ob entsprechend § 2 Abs. 1 UKlaG auch ein 
Anspruch auf die Beseitigung eines bereits eingetretenen verbraucherschutz-
gesetzwidrigen Zustands besteht. Hat ein Unternehmer gegen seine vertraglichen 
Unterrichtungspflichten verstoßen, insbesondere seine Kunden nicht über das 
Bestehen eines Widerrufsrechts informiert, so wäre den nach § 3 Abs. 1 UKlaG 
anspruchsberechtigten Stellen ein schärferes Schwert in die Hand gegeben, wenn 
sie eine nachträgliche Unterrichtung der Verbraucher verlangen könnten. 
 

aa) Regelmäßige Parallelität von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen 

Beseitigungsansprüche gehen regelmäßig mit zivil rechtlichen Unterlassungs-
ansprüchen entsprechend § 1004 Abs. 1 BGB Hand in Hand. Gemeinsamer Zweck 
ist die Abwehr rechtswidriger Beeinträchtigungen, wobei sich die Zielrichtung der 
Ansprüche unterscheidet. Während sich der Beseitigungsanspruch gegen bereits 
eingetretene, noch fortwirkende Beeinträchtigungen wendet, ist der Unterlassungs-
anspruch in die Zukunft gerichtet. 
 
Der Grundsatz, dass die Abwehr gegenwärtiger Störungszustände als Minus 
gegenüber dem Unterlassen zukünftiger Beeinträchtigungen stets verlangt werden 
kann, darf jedoch nicht ohne Überprüfung auf die Verbandsklagebefugnis nach § 2 
Abs. 1 UKlaG übertragen werden. Der Unterlassungsanspruch aus § 2 UKlaG 
resultiert nicht aus der Verletzung eines subjektiven Rechts oder Interesses der 
anspruchsbefugten Stellen. Vielmehr handelt es sich bei der Klagebefugnis um ein 

                                         
50  Staudinger/Schlosser, 13. A., § 18 AGBG Rn. 1; Lindacher in Wolf/Horn/Lindacher, § 18 

AGBG Rn. 2. 
51  Siehe Baumbach/Hefermehl, § 23 UWG Rn. 1. 
52  Vgl. zu § 18 AGBG, der Vorgängerregelung des § 7 UKlaG: MüKo/Micklitz, § 18 AGBG 

Rn. 1; Staudinger/Schlosser, 13. A., § 18 AGBG Rn. 1; Lindacher in Wolf/Horn/Lindacher, 
§ 18 AGBG Rn. 2. 
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kollektivrechtliches Schutzinstrument mit präventiver Zielrichtung. Daraus folgt 
nicht, dass eine Abwehr bereits eingetretener und noch fortwirkender verbraucher-
schutzwidriger Praktiken ausgeschlossen ist. So hat die Rechtsprechung im 
Rahmen des parallel gelagerten § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG wiederholt einen 
Beseitigungsanspruch der klagebefugten Verbände bejaht.53 Andererseits wird ein 
Beseitigungsanspruch analog zu § 1 UKlaG abgelehnt.54 
 

bb) Richtlinienkonforme Auslegung des Unterlassungsklagengesetzes 

Ein begrenzter Beseitigungsanspruch entsprechend § 2 Abs. 1 UKlaG ergibt sich 
bereits aus der Notwendigkeit, das Unterlassungsklagengesetz richtlinienkonform 
auszulegen. Art. 2 Abs. 1 UKlaRL bestimmt: 

»Die Mitgliedstaaten bestimmen die zuständigen Gerichte oder Verwaltungs-
behörden für die Entscheidung über die von quali fizierten Einrichtungen im 
Sinne des Artikels 3 eingelegten Rechtsbehelfe, die auf folgendes abzielen 
können: 

a) eine mit aller gebotenen Eile und gegebenenfalls im Rahmen eines Dringlich-
keitsverfahrens ergehende Anordnung der Einstellung oder des Verbots eines 
Verstoßes; 

b) gegebenenfalls Maßnahmen wie die Veröffentlichung der Entscheidung im 
vollen Wortlaut oder in Auszügen in der für angemessen erachteten Form 
und/oder die Veröffentlichung einer Richtigstellung, um die fortdauernde 
Wirkung des Verstoßes abzustellen [...]« 

(Hervorhebung hinzugefügt). 
 

Bei der Veröffentlichung einer Richtigstellung nach Art. 2 Abs. 1 lit . b, Alt. 2 
UKlaRL handelt es sich zweifelsohne um eine Maßnahme der Folgenbeseitigung. 
Dabei gewähren die in der obigen Wiedergabe des Richtlinientextes kursiv 
gedruckten Formulierungen dem nationalen Gesetzgeber keinen Umsetzungsspiel-
raum,55 wie die entsprechenden Stellen der anderssprachigen Richtlinientexte 

                                         
53  BGH GRUR 1954, 163 (164) – Bierlieferungsverträge; BGH GRUR 1995, 427 (428) – 

Schwarze Liste; BGH WRP 1998, 383 (384 f.) – Wirtschaftsregister. 
54  Siehe zur Vorgängerregelung (§ 13 AGBG) BGH NJW 1981, 1511 (1512); BGHZ 81, 222 

(228); Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 13 AGBG Rn. 28; Palm/Werner, § 13 AGBG 
Rn. 31; MüKo/Micklitz, § 13 AGBG Rn. 15. Die Frage, ob sich ein Verwender von AGB 
weiterhin auf die Vereinbarung unwirksamer Klauseln berufen darf, wird durch eine 
extensive Auslegung des Merkmals »Verwenden« geklärt. 

55  So aber wohl Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 18 AGBG Rn. 2: »Die Richtlinie [...] rät 
den Mitgliedsstaaten [...]«. Ähnlich Maurer, Grenzüberschreitende Unterlassungsklagen, 
S. 45 f. 
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belegen.56 Die Einschätzungsprärogative, welche Art. 2 Abs. 1 lit. b UKlaRL 
eröffnet (»gegebenenfalls«, »in der für angemessen erachteten Form«, 
»und/oder«), ist ersichtlich abhängig von den Einzelheiten des konkreten Falls57 
und steht damit dem entscheidenden Gericht offen, nicht dem nationalen Gesetz-
geber. Diese Interpretation wird bestärkt durch einen Blick auf Art. 2 Abs. 1 lit. c 
UKlaRL, welcher die zusätzliche Rechtsfolge einer Strafzahlung davon abhängig 
macht, ob »dies nach dem Recht des Mitgliedsstaats zulässig ist« – eine 
Einschränkung, welche in lit. b ganz offensichtlich fehlt. 
 
Nach richtlinienkonformer Auslegung des § 2 UKlaG58  kann der Gegner des 
Unterlassungsanspruchs folglich zumindest zur öffentlichen Richtigstellung 
verpflichtet werden. Dem Kläger kann in einer erweiternden Auslegung des § 7 
UKlaG auch die Veröffentlichungsbefugnis hinsichtlich des vollen Wortlauts des 
Entscheidungstextes zugesprochen werden. Ob der Beseitigungsanspruch auch 
andere Maßnahmen, wie etwa die nachträgliche Unterrichtung von Verbrauchern 
umfasst, bleibt eine Frage des innerstaatlichen Rechts.59 

                                         
56  Die Formulierung »Rechtsbehelfe, die auf folgendes abzielen können« bezieht sich auf die 

Entscheidung des Klägers: »proceedings commenced by quali fied entities [...] seeking«; »les 
recours formés par les entités qualifiées [...] visant«; »las acciones ejercitadas por las 
entdades habilitadas [...] a fin de obtener que«. Für eine zwingende Vorgabe durch Art. 2 
Abs. 1 UKlaRL spricht zudem Art. 1 Abs. 1 UKlaRL: »Ziel dieser Richtlinie ist die 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Unter-
lassungsklagen im Sinne des Artikels 2 zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher 
[...]« (Hervorhebung hinzugefügt). 

57  Dies verdeutlicht auch Art. 2 Abs. 1 lit. a UKlaRL: »gegebenenfalls im Rahmen eines 
Dringlichkeitsverfahrens«. 

58  Zwingende Wirkung entfaltet die Richtlinie lediglich im Rahmen ihres Geltungsbereiches. 
Dieser erstreckt sich nur auf Klagen qualifizierter Einrichtungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
UKlaG und auf Verletzungen nationaler Umsetzungsbestimmungen der im Anhang der 
UKlaRL aufgeführten Richtlinien zum Schutze der Verbraucher. Dazu zählen die 
Informationspflichten nach den §§ 312c, 312e BGB und § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV, vgl. 
neben dem Anhang der UKlaRL auch Art. 18 Abs. 2 ECRL. § 13 Abs. 2 UWG ist zur 
Umsetzung der Richtlinie nicht ausreichend, da diese Bestimmung zwar einen Großteil, aber 
nicht alle Verstöße gegen Verbraucherschutzgesetze erfasst, so zutreffend BT-Drucks. 
14/6857, S. 139. 

59  Die Formulierung des Art. 2 Abs. 1 lit. b ist relativ offen und würde auch Raum für die 
Subsumtion anderer Beseitigungsmaßnahmen lassen (»Maßnahmen, wie«, »measures such 
as«, »mesures telles que«). Um einen Beseitigungsanspruch aufgrund richtlinienkonformer 
Auslegung des Umsetzungsgesetzes herzuleiten, ist der Text jedoch zu vage. 



Rechtsbehelfe und Sanktionen 

 

314 

 

cc) Befürwor tung eines Beseitigungsanspruchs  

Aus der Entstehungsgeschichte des § 2 UKlaG lassen sich keine Argumente für 
oder wider einen den Unterlassungsanspruch begleitenden Beseitigungsanspruch 
ziehen. Zwar war der Gesetzgebungsprozess von Bemühungen gekennzeichnet, 
die §§ 2, 3 UKlaG an die Verbandsklagebefugnis des UWG anzugleichen.60 
Jedoch wurde die Eigenständigkeit des jeweili gen Verbandsklagerechts ausdrück-
lich betont,61 so dass eine simple Übertragung der Rechtsprechung zu § 13 UWG 
nicht erfolgen kann.  
 
Für die Anerkennung eines unbeschränkten Beseitigungsanspruchs analog § 2 
Abs. 1 UKlaG sprechen jedoch gewichtige Argumente. 

• Sowohl das Klagerecht nach § 2 Abs. 1 UWG als auch (im weiteren Sinne) die 
Pflichten der §§ 312c, 312e BGB dienen der Verbesserung des Zugangs der 
Verbraucher zum Recht. Vernachlässigt ein Unternehmer seine Unter-
richtungspflichten, so liegt es im allgemeinen Interesse, die Störung des 
Informationsflusses zu beseitigen und damit dem einzelnen Verbraucher die 
Ausübung seiner individuellen Rechte zu erleichtern. 

• Generalpräventive Erwägungen sprechen ebenfalls für die Anerkennung eines 
Beseitigungsanspruches. Stünde den klagebefugten Stellen lediglich ein in die 
Zukunft gerichteter Abwehranspruch zu, so wäre es für den Unternehmer mit 
einem geringen Risiko behaftet, seine Informationspflichten systematisch zu 
verletzen. Es kann beispielsweise der wirtschaftlichen Kalkulation eines 
Unternehmers entsprechen, die Belehrungspflicht über das Widerrufsrecht 
nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV zu missachten und auf die mangelnde Rechts-
kenntnis eines Großteils seiner Kunden zu vertrauen. 

• Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass den nach § 3 Abs. 1 UKlaG klage-
befugten Stellen häufig neben dem Unterlassungsanspruch aus § 2 Abs. 1 
UKlaG auch ein Unterlassungsanspruch gemäß § 13 Abs. 2 UWG und der 
damit korrespondierende Beseitigungsanspruch zusteht. Das Vorgehen nach 
der einen oder der anderen Bestimmung sollte nicht zu einer unterschiedlichen 
Bewertung führen. 

                                         
60  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 53; Schmidt-Räntsch, ZBB 2000, 344 (348). 

Teilweise ist diese Anpassung sehr unreflektiert erfolgt, wie § 2 Abs. 1 S. 2 UKlaG belegt. 
Siehe auch die Kritik von Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 AGBG Rn. 16 f. 

61  Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats, BT-Drucks. 
14/6857, S. 69 f. 
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Ein Beseitigungsanspruch entsprechend § 2 Abs. 1 UKlaG ist daher zu bejahen. 
Zum Kreis der Anspruchsberechtigten und -verpflichteten sowie zur Anwendung 
der Missbrauchsklausel kann auf die Ausführungen zum Unterlassungsanspruch 
verwiesen werden.62 Im Folgenden sind lediglich die besonderen Voraussetzungen 
und Rechtsfolgen des Beseitigungsanspruchs zu erörtern. 
 

b) Anspruchsvoraussetzungen  

aa) For tdauer des rechtswidr igen Störungszustandes 

Voraussetzung des Beseitigungsanspruchs ist zunächst, dass der Unternehmer 
durch seine Pflichtverletzung einen rechtswidrigen Störungszustand geschaffen 
hat, welcher noch andauert. Durch die nachträgliche Erfüllung verbraucher-
schützender Pflichten wird eine zuvor eingetretene Beeinträchtigung beendet. Von 
einer Fortwirkung des Störungszustandes kann ebenfalls nicht gesprochen werden, 
wenn die nachträgliche Erfüllung der Pflichten für den Verbraucher nicht mehr 
von Interesse ist (z.B. §§ 312c Abs. 1, 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 1, § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 InfoV). Geeignet, einen fortdauernden Störungs-
zustand zu bewirken, sind daher vor allem Zuwiderhandlungen gegen § 312c 
Abs. 2 BGB sowie ein Versäumnis des Unternehmers, dem Verbraucher den 
Vertragstext zur Verfügung zu stellen (§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB).  
 

bb) Verlangen der Beseitigung im Interesse der Verbraucher 

Auch der Beseitigungsanspruch analog § 2 Abs. 1 UKlaG ist »im Interesse der 
Verbraucher« auszuüben. Ein Kollektivinteresse der Verbraucher an einer Besei-
tigung des Störzustands durch nachträgliche Unterrichtung kann nicht bei allen 
Pflichtverletzungen bejaht werden. Da ein Großteil der Internetnutzer die unaufge-
forderte Zusendung kommerzieller Mitteilungen als belästigend einstuft, kann das 
Interesse an der Beseitigungsmaßnahme aufgrund der geringen Bedeutung des 
Verstoßes, der geringen Gegenleistung des Verbrauchers oder der seit Vertrags-
schluss verstrichenen Zeit entfallen. 
 
Ein Kollektivinteresse der Verbraucher an nachträglicher Information dürfte 
danach zumeist nur bei Verletzung des § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 
InfoV zu bejahen sein, sofern die Rechte, über welche der Unternehmer den 
Verbraucher zu belehren hat, diesem noch zustehen. Abhängig von der Länge der 
Laufzeit und der Komplexität des Vertrags kann auch eine nachträgliche Doku-

                                         
62  Supra II. 2. b. bis d. 
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mentation der Vertragsbedingungen gemäß § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB im All -
gemeininteresse der Kunden liegen.  
 

c) Maßnahmen der Beseitigung 

Nach der Rechtsprechung des BGH zu § 1004 BGB ist die Art der Beseitigung des 
Störungszustandes dem Beklagten zu überlassen,63 ein Anspruch auf bestimmte 
Maßnahmen steht dem Kläger nicht zu. Ob dieser für die Abwehrklage zum 
Schutz des Sacheigentums entwickelte Grundsatz auch auf einen Beseitigungs-
anspruch analog § 2 UKlaG Anwendung findet,64 kann hier offen bleiben. Denn 
die Anordnung einer bestimmten Maßnahme ist jedenfalls dann zulässig, wenn 
diese allein zur Beseitigung tauglich ist.65 Der mangelhafte Informationsstand der 
Verbraucher bzw. deren Bedürfnis nach Dokumentation der Vertragsbedingungen 
lässt sich nur durch nachträgliche, individuelle Hinweise beseitigen. Die Ver-
öffentlichung dieser Informationen auf den Webseiten des Unternehmers ist nicht 
ausreichend, da nicht gewährleistet ist, dass alle oder auch nur ein Großteil der 
Kunden diese erneut aufsuchen. 
 
Der Beseitigungsanspruch untersteht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, d.h. 
die geforderte Maßnahme muss dem Unternehmer unter Abwägung aller Inte-
ressen zumutbar sein.66 Die nachträgliche Belehrung der Verbraucher gemäß § 1 
Abs. 3 InfoV kann dazu führen, dass diese ihre Rechte gegenüber dem Unter-
nehmer, insbesondere das Widerrufsrecht, vermehrt wahrnehmen. Dies führt nicht 
zu einer Unzumutbarkeit der Beseitigungsmaßnahme, da die Aufklärung nur zur 
Folge hat, dass der Unternehmer der gesetzlichen Sanktion für sein Fehlverhalten 
ausgesetzt wird. 
 

                                         
63  RGZ 144, 41(45 f.); BGHZ 67, 252 (253); BGH NJW-RR 1996, 659; Palandt/Bassenge, 

§ 1004 Rn. 51. 
64  Bejahend für Beseitigungsansprüche nach dem UWG Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche 

Ansprüche, Kap. 24 Rn. 4; zweifelnd dagegen Baumbach/Hefermehl, Einl. UWG Rn. 313. 
65  Zu § 13 UWG vgl. BGH WRP 1998, 383 (385) – Wirtschaftsregister: Der durch die 

Täuschungshandlung des Beklagten geschaffene Störzustand war nur durch den mit der 
Klage geforderten Hinweis des Beklagten an seine Kunden zu beseitigen. Siehe auch BGH 
GRUR 1995, 424 (426) – Schwarze Liste. 

66  Siehe zu § 13 Abs. 2 UWG BGH GRUR 1977, 159 (161) – Ostfriesische Tee Gesellschaft; 
BGH GRUR 1994, 630 (633) – Cartier-Armreif; BGH WRP 1998, 383 (386) – Wirtschafts-
register. 



§ 13  Kollektivrechtliche Sanktionen des Zivilrechts 

 

317 

 

d) Fazit 

Analog dem Unterlassungsanspruch nach § 2 Abs. 1 UKlaG besteht ein Anspruch 
auf Beseitigung der Folgen eines Verstoßes gegen verbraucherschützende Bestim-
mungen. Dieser ergibt sich zum Teil aus der Notwendigkeit, § 2 Abs. 1 UKlaG 
richtlinienkonform auszulegen und teilweise aus normzweckorientierten 
Erwägungen. Ein Anspruch besteht, sofern das pflichtwidrige Verhalten des 
Unternehmers einen fortdauernden Störungszustand geschaffen hat und die Besei-
tigungsmaßnahme im Interesse der Verbraucher liegt. Der Anspruch kann sich auf 
eine nachträgliche Unterrichtung der Verbraucher nach § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. 
§ 1 Abs. 3 InfoV oder auf eine Übermittlung des Vertragstextes an den Verbrau-
cher richten.  
 

4. Auskunftsanspruch nach § 13 UKlaG 

Die Verbandsklagebefugnisse nach § 2 Abs. 1 UKlaG werden komplementiert 
durch einen Anspruch auf Mitteilung des Namens und der zustellungsfähigen An-
schrift des Anspruchsverpflichteten gemäß § 13 UKlaG. 
 
Mit dem Erlass dieser Bestimmung hat der Gesetzgeber auf den misslichen 
Zustand reagiert, dass von unseriösen Unternehmern häufig lediglich eine 
Telefonnummer, der Domain-Name, die E-Mail-Adresse oder ein Postfach 
bekannt ist, nicht jedoch eine ladungsfähige Anschrift, unter welcher sie auf 
Unterlassung ihrer verbraucherschutzgesetzwidrigen Praktiken in Anspruch 
genommen werden könnten. Der Auskunftsanspruch richtet sich gegen geschäfts-
mäßige Anbieter von Post-, Telekommunikations-, Tele- und Mediendiensten, 
sofern die Auskunft anhand der bei diesen vorhandenen Bestandsdaten67 erteilt 
werden kann. Der Kommunikationsanbieter ist somit nicht zur Ermittlung des 
Namens und der ladungsfähigen Anschrift, sondern lediglich zur Freigabe der 
Daten verpflichtet.68  
 

                                         
67  Bestandsdaten sind personenbezogene Daten eines Nutzers, welche für die Begründung, 

inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses erforderlich sind, vgl. 
§ 5 TDDSG. 

68  Durch eine Verpflichtung zur Ermittlung des Namens und der Anschrift anhand von 
Verbindungsdaten würde das Fernmeldegeheimnis berührt (Art. 10 Abs. 1 GG, § 85 Abs. 1 
TKG), vgl. die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats, BT-
Drucks. 14/6857, S. 71. Sollten durch die Freigabe der Information Kosten entstehen, hat 
diese nach § 13 Abs. 4 UKlaG der Auskunftsberechtigte, im Falle einer erfolgreichen Unter-
lassungsklage der Schuldner des Unterlassungsanspruchs zu tragen. 
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Begehrt werden kann die Auskunft nur zum Zweck der Durchsetzung der 
Ansprüche aus den §§ 1, 2 UKlaG und nur dann, wenn der Auskunftsberechtigte 
versichert, dass sich Name und ladungsfähige Anschrift des Unterlassungs-
pflichtigen nicht auf anderem Wege ermitteln lassen. Die inhaltliche Richtigkeit 
dieser Versicherung ist weder vom Auskunftspflichten noch vom Prozessgericht 
nachzuprüfen; bei offensichtlicher Unrichtigkeit steht dem Anspruch jedoch § 242 
BGB entgegen. Daher kommt ein Auskunftsanspruch gegen die DENIC entgegen 
vieler Äußerungen im Schrifttum nicht in Betracht,69 da Name und Anschrift des 
Domaininhabers nach § 8 der DENIC-Registrierungsbedingungen ohnehin im 
DENIC-Register (who-is) veröffentlicht werden.70 
 
Zur Verfahrenserleichterung für den Kommunikationsanbieter steht der Aus-
kunftsanspruch nicht allen nach § 3 Abs. 1 UKlaG klagebefugten Verbänden zu. 
Ob der Antragsteller eine quali fizierte Einrichtung zum Schutz der Verbraucher 
oder eine Industrie- und Handelskammer bzw. Handwerkskammer ist, lässt sich 
für den Kommunikationsanbieter leicht ermitteln. Bei rechtsfähigen Verbänden 
zur Förderung gewerblicher Interessen nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 UKlaG hängt die 
Anspruchsberechtigung jedoch von deren örtlichem und sachlichem Marksegment 
ab. Diese Prüfung kann den Kommunikationsanbietern nicht zugemutet werden. 
Sie sind daher nur branchenübergreifenden und überregional tätigen Wettbewerbs-
verbänden i.S.d. § 13 Abs. 5 UKlaG auskunftspflichtig, welche durch eine Rechts-
verordnung des Bundesministeriums für Justiz genauer bestimmt werden. Andere 
Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen können gemäß § 13 Abs. 3 
UKlaG Auskunft von den branchenübergreifenden Wettbewerbsverbänden verlan-
gen, so dass die Prüfung der Auskunftsberechtigung auf die Verbände nach § 13 
Abs. 5 UKlaG verlagert wird.71 
 
 

                                         
69  So jedoch die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats, BT-

Drucks. 14/6857, S. 71; Palandt/Bassenge, § 13 UKlaG Rn. 3; AnwKom/Walker, § 13 
UKlaG Rn. 4.  

70  <http://www.denic.de/servlet/Whois>. 
71  Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats, BT-Drucks. 

14/6857, S. 71. 
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III . Wettbewerbsrechtliche Ansprüche 

Ein Unternehmer, welcher im WWW Waren und Dienstleistungen vertreibt, 
handelt im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs.72 Daher kommt 
bei einer Missachtung der verbraucherschützenden Pflichten im elektronischen 
Geschäftsverkehr außer dem Unterlassungsanspruch nach § 2 UKlaG auch ein 
Anspruch auf Unterlassung des schutzgesetzwidrigen Verhaltens nach den §§ 1, 3 
und 13 Abs. 2 UWG in Betracht.73 Voraussetzung ist, dass die Pflichtverletzung 
einen Wettbewerbsverstoß i.S.d. §§ 1, 3 UWG darstellt, d.h. zur Irreführung der 
maßgeblichen Verkehrskreise geeignet ist oder die guten Sitten im Wettbewerb 
verletzt. 
 

1. I rr eführende Angaben über geschäftliche Verhältnisse 

a) Bezug der I nformationspflichten auf geschäftliche Verhältnisse  

Nach § 3 UWG verhält sich wettbewerbswidrig, wer im geschäftlichen Verkehr zu 
Zwecken des Wettbewerbs irreführende Angaben über geschäftliche Verhältnisse 
macht. Angaben über geschäftliche Verhältnisse i.S.d. § 3 UWG sind inhaltlich 
nachprüfbare Aussagen über Umstände, welche eine gewerbliche Tätigkeit im 
Rahmen des Wettbewerbs zu fördern vermögen.74 Das Gesetz führt beispielhaft 
die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart und die Preisbemessung 
einzelner Waren oder gewerblicher Leistungen auf. Als »geschäftliche Verhält-
nisse« kommen jedoch auch sonstige geschäftlich-relevante Gegebenheiten, wie 
etwa die Identität des Unternehmers,75 in Betracht. Die Informationen nach § 312c 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1-8, 10, 11 und Abs. 3 Nr. 2-4 InfoV 
beziehen sich somit allesamt auf geschäftliche Verhältnisse. Gleiches gilt für die 
Angaben über unterzeichnete Verhaltenskodizes gemäß § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 

                                         
72  Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs umfasst alle 

Maßnahmen, welche auf die Förderung eines beliebigen Geschäftszwecks ausgerichtet und 
geeignet sind, sich auf eine konkrete oder abstrakte Wettbewerbsbeziehung, d.h. auf aktuelle 
und potentielle Mitbewerber auszuwirken, vgl. BGH GRUR 1995, 270 (272) – Dubioses 
Geschäftsgebahren; Köhler/Piper, Einf. Rn. 194. 

73  Die Anspruchsberechtigung des unmittelbar Verletzten ergibt sich nach st. Rspr. direkt aus 
der verletzten Norm, vgl. BGH GRUR 1999, 177 (178) – Umgelenkte Auktionskunden 
m.w.N. Das Erfordernis der wesentlichen Wettbewerbsbeeinträchtigung nach § 13 Abs. 2 
Nr. 1 UWG sowie die Einschränkung des Gerichtsstands nach § 24 Abs. 2 S. 2 UWG finden 
daher keine Anwendung, wenn der Mitbewerber in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis 
zum Verletzer steht. 

74  BGH GRUR 1964, 33 (36) – Bodenbeläge; BGH GRUR 1992, 66 (67) – Königl.-Bayerische 
Weisse; Köhler/Piper, § 3 UWG Rn. 110; Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rn. 13 m.w.N. 

75  BGH GRUR 1989, 211 (212) – Shop in the Shop II . 
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BGB i.V.m. § 3 Nr. 5 InfoV, während die anderen Pflichten nach § 312e Abs. 1 
S. 1 BGB lediglich verfahrensbezogen sind. Auch hinsichtlich der §§ 6 TDG, 10 
Abs. 2 MDStV ist zu differenzieren. Die Angaben über Identität des Dienste-
anbieters, die Berechtigung des Tragens einer Berufsbezeichnung und Kammerzu-
gehörigkeit sind geeignet, die Wertschätzung des Verkehrs zu beeinflussen. Für 
die Nennung der Umsatzsteuer- und Registernummer sowie die zuständige Auf-
sichtsbehörde gilt dies nicht. 
 

b) Positive Angaben 

Die Angabe oder das Verschweigen bestimmter Umstände ist dann irreführend 
nach § 3 UWG, wenn die angesprochenen Verkehrskreise den Äußerungen des 
Unternehmers eine Bedeutung beimessen, welche den tatsächlichen Verhältnissen 
nicht entspricht.76 Macht ein Unternehmer vor Abschluss des Vertrages positive 
Angaben über geschäftliche Verhältnisse, zu deren Erteilung er nach § 1 Abs. 1 
und § 3 Nr. 5 InfoV sowie nach §§ 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV verpflichtet ist, so 
ergibt sich keine Abweichung von der Rechtslage, welche ohne Verletzung der 
Verbraucherschutzvorschriften bestehen würde. Ein Unterlassungsanspruch nach 
§ 3 UWG liegt vor.  
 

Besonderheiten ergeben sich aufgrund des funktionalen Zusammenhangs 
zwischen § 312c Abs. 2 BGB und § 312d Abs. 1 BGB bezüglich der Informa-
tionen, zu deren Bereitstellung der Unternehmer erst nach Abschluss des 
Vertrages verpflichtet ist. Grundsätzlich können Mitteilungen eines Wettbewer-
bers, welche nach Vertragsschluss mit dem Abnehmer erfolgen, nicht der 
Förderung des eigenen Wettbewerbs zu Lasten von Mitbewerbern dienen, da sich 
dieser Zweck bereits im Vertragsschluss realisiert hat.77 Nach der Intention des 
Gesetzgebers sollen jedoch die Informationen gemäß § 1 Abs. 2 und 3 InfoV eine 
Entscheidungsbasis für die Ausübung des Widerrufsrechts bilden, sofern ein 
solches dem Verbraucher nach § 312d Abs. 1 BGB zusteht. Der Verbraucher 
könnte sich durch Ausübung seines Widerrufsrechts von dem Vertrag befreien und 
erneut kontrahieren. In diesem Fall sind daher auch irreführende Informationen, 
welche erst nach Abschluss des Vertrages erteilt werden, geeignet, den Wettbe-
werb zu Lasten der Mitbewerber des Unternehmers zu beeinträchtigen. 
 

                                         
76  St. Rspr. BGHZ 13, 244 (253 f.) – Cupresa; BGH GRUR 1960, 567 (569) – Kunstglas; BGH 

GRUR 1990, 604 (605) – Dr. S.-Arzneimittel. 
77  BGH GRUR 1986, 816 (818) – Widerrufsbelehrung bei Teilzahlungskauf. 
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c) I rre führung durch Verschweigen von Informationen 

Besonderheiten aufgrund der Informationspflichten nach § 1 InfoV ergeben sich 
auch dann, wenn die Pflichtverletzung des Unternehmers in einem Unterlassen der 
gesetzlich gebotenen Unterrichtung besteht. Unvollständige Angaben über 
geschäftliche Verhältnisse sind nicht per se irreführend nach § 3 UWG, da der 
Verkehr grundsätzlich von Wettbewerbern keine vollkommen neutrale Beschrei-
bung ihrer Waren oder Leistungen erwartet.78 Sofern der Unternehmer jedoch 
nach § 1 InfoV einer Aufklärungspflicht unterliegt, erfüllt die Missachtung dieser 
Pflicht den Tatbestand der Irreführung, wenn es möglich ist, einen eindeutigen 
Gegenschluss aus der unterlassenen Unterrichtung zu ziehen. So dürfen Verbrau-
cher ohne entsprechenden Hinweis berechtigtermaßen davon ausgehen, dass der 
angegebene Preis einen Endpreis inklusive Liefer-, Versand- und Telekommuni-
kationskosten darstellt (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, 7, 10),79 dass keine zu ihrem Nachteil 
von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Kündigungsbedingungen oder 
Mindestlaufzeiten des Vertrages bestehen (§ 1 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 3 Nr. 4), dass der 
Unternehmer keine Leistungsvorbehalte geltend macht (§ 1 Abs. 1 Nr. 5) und dass 
ein Angebot ohne Befristungsangabe unbefristet gültig ist (§ 1 Abs. 1 Nr. 11). 
 

Ein Umkehrschluss aus dem Fehlen einer Angabe ist nicht möglich bei den 
Pflichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 und 8, Abs. 3 Nr. 2 und 3 InfoV, § 3 Nr. 5 InfoV 
und den §§ 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV. In diesem Fall liegt eine Irreführung nur 
vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise aus der unterlassenen Angabe 
gleichwohl bestimmte Rückschlüsse über den Vertragsgegenstand, Vertragsinhalt 
oder die Identität des Unternehmers ziehen. Insoweit ergeben sich aus der 
Tatsache, dass der Unternehmer zur Erteilung der Information gesetzlich ver-
pflichtet ist, keine Besonderheiten. Beispielsweise wird die Mehrheit der Internet-
Surfer grundsätzlich erwarten, dass ein Unternehmer, welcher unter einem 
Domain-Namen mit der Länderkennung ».de« Leistungen vertreibt, seinen Sitz in 
Deutschland hat, so dass der fehlende Hinweis auf das Gegenteil für die maßgeb-
lichen Verkehrskreise irreführend ist. Fehlende Angaben über wesentliche Merk-
male der angebotenen Leistung sind nur dann irreführend, wenn der Verkehr eine 

                                         
78  BGH GRUR 1952, 416 (417) – Dauerdose; BGH GRUR 1957, 491 (493) – Wellaform; 

BGH GRUR 1965, 368 (371) – Kaffee C.; BGH GRUR 2000, 76 (77) – Shareware-Version; 
Köhler/Piper, § 3 UWG Rn. 168; Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rn. 47.  

79  Vor Inkrafttreten der Fernabsatzbestimmungen hat der BGH eine Irreführung durch das 
Verschweigen der separaten Berechnung von Versandkosten noch verneint, vgl. BGH 
GRUR 1997, 479 (480) – Münzangebot. 
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Offenlegung dieses Umstandes erwartet und somit durch die mangelnde Unter-
richtung getäuscht wird.80 
 

d) I rre führung der angesprochenen Verkehrskreise 

Ob der Tatbestand der Irreführung erfüllt ist, bestimmt sich nach dem Verständnis, 
welches ein nicht unbeachtlicher Teil der angesprochenen Kundenkreise unter 
Zugrundelegung einer durchschnittlichen Betrachtungsweise gewinnen würde. 
 
Die durchschnittliche Aufmerksamkeit, welche der Verbraucher den Informatio-
nen nach den §§ 1, 3 Nr. 5 InfoV und §§ 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV widmet, wird 
sich unterscheiden. Während die nach § 3 Nr. 5 InfoV, 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV 
gebotenen Mitteilungen zumeist nur flüchtig zur Kenntnis genommen werden, ist 
die Unterrichtung nach § 1 Abs. 1 InfoV bereits so eng mit einem potentiellen 
Vertragsabschluss verknüpft, dass eine intensivere und kritischere Auseinander-
setzung mit diesen Angaben erwartet werden kann. Gleiches gilt , wenn die nach 
Vertragsschluss erfolgende Information über wesentliche Merkmale des Vertrags-
gegenstands (§ 1 Abs. 2 InfoV) unzureichend ist, dem Verbraucher aber die 
Möglichkeit offen steht, die gelieferte Ware zu prüfen. 
 
Ab wann die Irreführung eines Teil der angesprochenen Verkehrskreise rechtlich 
beachtlich ist, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls. In der Recht-
sprechung wird eine Irreführungsquote teilweise bereits ab etwa 10% bejaht,81 bei 
der Irreführung durch das Verschweigen von Tatsachen soll eine höhere Kon-
fusionsrate maßgeblich sein.82 
 

e) Fazit 

Bei den Informationen nach § 312c Abs. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1-8, 10 und 
Abs. 3 Nr. 2-4 InfoV, § 312e Abs. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 5 InfoV sowie den 
§§ 6 Nr. 1, 2 und 5 TDG, 10 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 5 MDStV handelt es sich um 
Angaben über geschäftliche Verhältnisse. Werden derartige Angaben vor dem 
intendierten Vertragsschluss in irreführender Weise gemacht, so ergibt sich ein 

                                         
80  Für Beispiele siehe BGH GRUR 1982, 374 (375 f.) – Ski-Auslaufmodelle, BGH GRUR 

1987, 45 (47) – Sommerpreiswerbung; BGH GRUR 1999, 757 (758) – Auslaufmodelle I; 
BGH WRP 2000, 514 (516) – Auslaufmodelle III sowie Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG 
Rn. 48 ff . m.w.N. 

81  Ausführliche Nachweise bei Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rn. 27 f. 
82  BGH GRUR 1991, 552 (554) – TÜV-Prüfzeichen; BGH GRUR 1992, 70 (72) – 40% 

weniger Fett; Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rn. 88b. 
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Unterlassungsanspruch gegenüber dem Unternehmer bereits aus der allgemeinen 
Anwendung des § 3 UWG. Besonderheiten gelten jedoch für die gemäß § 312c 
Abs. 2 BGB in Textform übermittelten Informationen. Aufgrund des funktionalen 
Zusammenhangs mit dem Widerrufsrecht des Verbrauchers (§ 312d Abs. 1 BGB) 
kann auch eine nach Vertragsschluss erteilte Information »zu Zwecken des Wett-
bewerbs« erfolgen und den Tatbestand des § 3 UWG erfüllen. 
 
Das Verschweigen von Angaben ist grundsätzlich als irreführend zu bewerten, 
wenn aus dem fehlenden Hinweis ein einfacher Umkehrschluss gezogen werden 
kann (§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4-7, 10, 11, 
Abs. 3 Nr. 4 InfoV). Ist dies nicht möglich (§ 312c Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 BGB 
i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 und 8, Abs. 3 Nr. 2 und 3 InfoV, § 6 Nr. 1, 2, 5 TDG, 
§ 10 Abs. 2 Nr. 1, 2, 5 MDStV), so ist – entsprechend den allgemeinen 
Grundsätzen – darauf abzustellen, ob ein nicht unbeachtlicher Teil der ange-
sprochenen Verkehrskreise unter den konkreten Umständen bestimmte Rück-
schlüsse aus dem Verschweigen dieses Umstands zieht.  
 

2. Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb 

Eine Verletzung der verbraucherschützenden Bestimmungen im elektronischen 
Geschäftsverkehr kann nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Irreführung wett-
bewerbswidrig sein, sondern auch einen Verstoß gegen die guten Sitten im 
Wettbewerb gemäß § 1 UWG bedeuten. Nach ständiger Rechtsprechung finden 
die beiden Generalklauseln der §§ 1 und 3 UWG parallele Anwendung.83 Ein 
Verstoß gegen § 1 UWG kommt insbesondere wegen der Begründung eines wett-
bewerbswidrigen Vorsprungs durch Rechtsbruch in Betracht (a), in einzelnen 
Fällen auch aufgrund des Ausnutzens der Rechtsunkenntnis der Abnehmer (b). 
 

a) Sittenwidr igkeit durch Rechtsbruch 

aa) Wertbezug der verbraucherschützenden Pflichten  

Nicht jeder Verstoß gegen eine Rechtsnorm im geschäftlichem Zusammenhang 
stellt eine sittenwidrige Handlung zu Zwecken des Wettbewerbs i.S.d. § 1 UWG 
dar. Vielmehr kann eine Gesetzesübertretung per se die Annahme eines Verstoßes 
gegen die guten Sitten im Wettbewerb nur dann begründen, wenn es sich um ein 
sittlich fundiertes Gebot handelt,84 um ein Gesetz, welches dem Schutz eines für 

                                         
83  BGH GRUR 1952, 582 (584); Baumbach/Hefermehl, § 3 UWG Rn. 4; Rittner, Wettbe-

werbsrecht, § 2 Rn. 52; Köhler/Piper, § 3 UWG Rn. 15. 
84  Beispiele bei Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rn. 613 
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die Allgemeinheit besonders wichtigen Gutes dient,85 oder sofern die betroffene 
Norm eine unmittelbar wettbewerbsbezogene Schutzvorschrift darstellt . 
 
Von den hier interessierenden Normen sind die §§ 7 TDG, 10 Abs. 4 MDStV 
sowie § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB und § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 1 Nr. 10 InfoV wettbewerbsbezogene Schutzvorschriften.86 Bereits vor Erlass 
dieser Bestimmungen wurde das darin sanktionierte Verhalten als Verstoß gegen 
die guten Sitten im Wettbewerb nach § 1 UWG angesehen.87 Im Fall einer Norm-
übertretung ist ohne weiteres von der Einschlägigkeit des § 1 UWG auszugehen. 
 
Anders ist dies bei Nichtbefolgung der §§ 312c, 312e BGB, § 6 TDG, § 10 Abs. 2 
MDStV. Diese sind weder Ausfluss eines sittlichen Gebotes, noch schützen sie ein 
besonders wichtiges Allgemeingut,88 vielmehr wohnt ihnen eine zweckmäßige 
Ordnungsfunktion für bestimmte Vertriebsformen inne.89 Auch ein wettbewerbs-

                                         
85  Als besonders wichtige Güter oder Institutionen kommen z.B. die Volksgesundheit, die 

Rundfunkfreiheit, die Rechtspflege und der Umweltschutz in Betracht, Baumbach/ 
Hefermehl, § 1 UWG Rn. 614; Köhler/Piper, § 1 UWG Rn. 631 ff . 

86  Für § 7 TDG, § 10 Abs. 4 MDStV zeigt sich dies daran, dass der nationale Gesetzgeber auf 
eine Nennung des Art. 6 ECRL (dessen Umsetzung die genannten Bestimmungen dienen) in 
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UKlaG verzichtet hat. Er ist offensichtlich davon ausgegangen, dass die 
Unterlassungsklage nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 UWG zur Umsetzung des Art. 1 Abs. 2, 2 Abs. 1 
UKlaRL i.V.m. Art. 18 Abs. 2 ECRL ausreicht. 

87  Siehe zur Tarnung von Werbemaßnahmen Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rn. 27; zu 
unentgeltlichen Zuwendungen und Zugaben ibid, § 1 UWG Rn. 93 ff.; zu Preisausschreiben 
und Gewinnspielen ibid, § 1 UWG Rn. 147 ff ., jeweils mit zahlreichen Nachweisen. Auch 
§ 1 Abs. 1 Nr. 10 InfoV ist unmittelbar wettbewerbsbezogen, da die Bestimmung 
Anlockreize durch die unsubstantiierte Behauptung, das Angebot bestehe nur für kurze Zeit, 
verhindern will. 

88  Wüstenberg, WRP 2002, 782 (785); a.A. LG Düsseldorf, Urt. v. 29. 1. 2003 – 34 O 188/02, 
<http://www.afs-rechtsanwaelte.de/Pages/URTEILE115.HTM> und hinsichtlich § 2 
ReiseInfoV LG Baden-Baden, WRP 1998, 1034 – Buchungsformular. Beachte jedoch die 
Nachweise in der folgenden Fußnote. 

89  Zu § 6 TDG a.F. explizit LG Hamburg, MMR 2001, 546; zweifelnd OLG Hamburg MMR 
2003, 105 (106). Die bislang zu Verstößen gegen das FernAbsG ergangenen Entscheidungen 
stellen allesamt auf den Gesichtspunkt des »Vorsprungs durch Rechtsbruch« ab, vgl. OLG 
Frankfurt, MMR 2001, 529 (530); LG München II , CR 2001, 788; LG Hamburg, WRP 
2001, 1254; LG Duisburg, WRP 2001, 981 (982). Siehe zum wertneutralen Charakter 
ähnlicher Normen BGH GRUR 1977, 498 (500) – Aussteuer-Sortimente (AbzG) BGH 
GRUR 1989, 669 (671) – Zahl nach Wahl (AbzG); BGH GRUR 1995, 68 (70) – Schlüssel-
Funddienst (HWiG); BGH GRUR 1974, 281 (282) – Clipper (PAngVO 1973); BGH GRUR 
1989, 699 (700) – Warenprobe (ZugabeVO), BGH GRUR 1989, 836 (837) – Stundungs-
angebote (PAngVO 1985), BGH GRUR 1991, 845 (846) – Nebenkosten (PAngVO 1985); 
BGH GRUR 1980, 302 (304) – Rohstoffgehaltsangabe in Versandhandelsanzeige 
(TextilkennzeichnungsG); BGH GRUR 1995, 760 – Frischkäsezubereitung 
(FertigpackungsVO); vgl. weiterhin BGH GRUR 1989, 830 (832) – Impressumspflicht; LG 
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bezogener Schutzzweck liegt nicht vor. Neben dem Primärziel des Verbraucher-
schutzes und der Verbraucherinformation sollen die §§ 312c, 312e BGB zwar 
durch erhöhte Transparenz den Wettbewerb im Fernabsatz bzw. im elektronischen 
Geschäftsverkehr fördern. Dies kann jedoch nicht mit dem Schutzzweck des 
UWG, den lauteren Wettbewerb zu gewährleisten, gleichgesetzt werden.90 Zu der 
Normübertretung muss ein weiteres Unlauterkeitsmoment hinzutreten, um das 
Tatbestandsmerkmal der Sittenwidrigkeit i.S.d. § 1 UWG zu erfüllen. 91   
 

bb) Vorsprung durch Rechtsbruch 

aaa) Voraussetzungen 

Dieser zusätzliche Aspekt der Unlauterkeit liegt vor, wenn der Unternehmer 
gesetzliche Bestimmungen durch bewusstes und planmäßiges Handeln missachtet, 
obwohl für ihn erkennbar ist, dass er auf diese Weise einen sachlich ungerecht-
fertigten Vorsprung vor seinen Mitbewerbern erlangen kann (so genannter 
»Vorsprung durch Rechtsbruch«).92 
 
Die verbraucherschutzgesetzwidrige Praktik des Unternehmers muss folglich dazu 
geeignet sein, seine Wettbewerbslage gegenüber den gesetzestreuen Mitbewerbern 
zu seinen Gunsten zu beeinflussen.93 Dabei bleiben ganz unerhebliche 
                                                                                                                                   

Berlin GRUR 1991, 471 – GmbH-Pflichtangaben (§ 35a GmbHG). Vgl. ferner zu § 477 
BGB die Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/6040, S. 247. 

90  Zur PAngVO  BGH GRUR 1991, 845 (846) – Nebenkosten; Köhler/Piper, § 1 UWG 
Rn. 669. 

91  Zu pauschal ist daher die Aussage, eine systematische Verletzung des § 312e Abs. 1 BGB 
begründe einen »zumindest formalen Wettbewerbsvorteil.« So jedoch die Begründung des 
RegE, BT-Drucks. 14/6040, 173 f. und dem folgend Henssler/v.Westphalen/Brisch, § 312e 
Rn. 75; Ulmer, CR 2002, 208 (210 f.). 

92  BGH GRUR 1957, 558 (559) – Bayern-Express; BH GRUR 1960, 240 (243) – Süßbier; 
BGH GRUR 1960, 193 (195) – Frachtenrückvergütung; BGH GRUR 1974, 281 (282) – 
Clipper; BGH GRUR 1996, 786 (788) – Blumenverkauf an Tankstellen; Köhler/Piper, § 1 
UWG Rn. 664; Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rn. 662 mit jeweils weiteren Nachweisen. 

93  Dies setzt nach h.A. voraus, dass der Gesetzesverstoß eine Norm betrifft, welche die 
Mitbewerber nicht nur bindet, sondern von diesen auch beachtet wird, vgl. BGH GRUR 
1989, 830 (832) - Impressumspflicht; OLG Celle, GRUR 1984, 289 (290) – Segel- und 
Surfausrüstung; OLG Frankfurt, GRUR 1987, 446f. – Friedhofsgärtnerei; Baumbach/ 
Hefermehl, § 1 UWG Rn. 654; Eichmann, GRUR 1967, 564 (568). Nach a.A. kann sich der 
Vorsprung durch Rechtsbruch auch in der Vermeidung von Nachteilen gegenüber den 
ebenfalls nicht gesetzestreuen Mitbewerbern ergeben, siehe Köhler/Piper, § 1 UWG Rn. 
663. Jedenfalls spricht eine tatsächliche Vermutung für die Gesetzestreue der Mitbewerber 
(OLG Hamburg, NJW-RR 1991, 302 (304)), so dass der auf Unterlassung in Anspruch 
genommene Unternehmer beweisen müsste, dass die anderen Adressaten der §§ 312c, 312e 
BGB, § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV ihren Verpflichtungen ebenfalls nicht nachkommen. 
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Beeinträchtigungen, welche keinen greifbaren Vorteil nach sich ziehen, außer 
Betracht.94 Die durch eine unterlassene Informationsübermittlung ersparten Kosten 
sind beispielsweise so gering, dass hierin kein Vorteil gegenüber den Kon-
kurrenten gesehen werden kann.95 Der Kostenvorteil durch die Ersparnis einer 
Rechtsberatung ist ebenfalls nicht geeignet, einen relevanten Vorsprung im 
Wettbewerb gegenüber den Mitbewerbern zu begründen. Gesetzesverstöße lassen 
sich regelmäßig durch die Einholung von Rechtsrat und dessen Befolgung 
vermeiden. Eine Anerkennung der unterlassenen Rechtsberatung als vorteilsbe-
gründend würde daher das neben dem Rechtsbruch erforderliche Kriterium des 
Wettbewerbsvorsprungs zur Makulatur werden lassen. 
 
In subjektiver Hinsicht ist ein bewusstes und planmäßiges Verhalten des 
Unternehmers erforderlich.96 Bewusstes Handeln bedeutet Kenntnis der Tatum-
stände, welche den Gesetzesverstoß ausmachen. Dass sich der Unternehmer der 
Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bewusst ist, ist nicht erforderlich.97 Weiterhin 
muss der Unternehmer nicht beabsichtigen, durch die Verletzung seiner Informa-
tionspflichten einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, bloße Erkennbarkeit ist 
insoweit ausreichend.98 Versehentliche Gesetzesübertretungen (etwa aufgrund 
eines Software-Fehlers) und einmalige, gelegentliche Verstöße scheiden mangels 
Planmäßigkeit aus, sofern hinter ihnen nicht ein auf Wiederholung gerichteter 
Will e steht.99 
 
Im Folgenden bleibt zu prüfen, ob ein Verstoß gegen die §§ 312c, 312e BGB, § 6 
TDG, § 10 Abs. 2 MDStV geeignet ist, einen Vorsprung im Wettbewerb zu be-
gründen. 
 

                                         
94  BGH GRUR 1992, 320 (321) – R.S.A./Cape. 
95  LG Hamburg, MMR 2001, 546 (547) zu § 6 TDG a.F. Anders offenbar hinsichtlich § 6 TDG 

a.F. Pernice, Informationspflichten, S. 20. Eine relevante Kostenersparnis bei Verstössen 
gegen § 35a GmbHG verneint auch LG Berlin, GRUR 1991, 471 (472) – GmbH-
Pflichtangaben, zustimmend Scholz/Schneider, § 35a GmbHG Rn. 22; Baumbach/Hueck, 
§ 35a GmbHG Rn. 10. 

96  St. Rspr., BGH GRUR 1974, 281 (282) – Clipper; BGH GRUR 1979, 553 (554) – Luxus-
Ferienhäuser; BGH GRUR 1996, 786 (788) – Blumenverkauf an Tankstellen. 

97  Als Teilnehmer am Wettbewerb ist er dafür verantwortlich, sich über die seine Tätigkeit 
regelnden Vorschriften zu informieren und kann sich Sanktionen nicht mit dem Argument 
der Rechtsunkenntnis entziehen, BGH GRUR 1988, 699 (700) – qm-Preisangaben II ; 
Köhler/Piper, § 1 UWG Rn. 667. 

98  BGH GRUR 1979, 553 (554) – Luxus-Ferienhäuser; Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG 
Rn. 660; Köhler/Piper, § 1 UWG Rn. 665. 

99  Baumbach/Hefermehl, § 1 UWG Rn. 658 f. m.w.N. 
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bbb) Gewähr leistung eines transparenten Vertragsschlussverfahrens 

Eine Verbesserung der Wettbewerbsposition gegenüber den Mitbewerbern wird 
regelmäßig durch das Versäumnis des Unternehmers bewirkt, Maßnahmen für ein 
transparentes Vertragschlussverfahren zu ergreifen (§ 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB 
i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 InfoV, § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1-3 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1 
und 3 InfoV).100 Fehlende Erläuterungen der zum Vertragsschluss führenden 
Schritte und mangelnde Korrekturmöglichkeiten können zu einer Häufung 
irrtumsbehafteter Verbraucherbestellungen führen. Dem Verbraucher wird durch 
die fehlende Korrekturmöglichkeit zudem eine letzte Möglichkeit zur Überprü-
fung seines Kontrahierungswill ens genommen. Fehlt es an einer unverzüglichen 
Bestätigung der Bestellung, kann ein Irrtum des Verbrauchers, seine Wil lenser-
klärung sei nicht zugegangen, zu doppelten Bestellungen führen 
 
Ein Verstoß gegen die Pflicht, den Nutzer über die für den Vertragsschluss zur 
Verfügung stehenden Sprachen zu unterrichten (§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB 
i.V.m. § 3 Nr. 4 InfoV) führt allerdings nicht zu einem Wettbewerbsvorsprung. Da 
es dem Unternehmer offen steht, wie viele Sprachen er für den Vertragsschluss 
bereitstellt, können seine Mitbewerber aus der mangelnden Zugänglichkeit 
bestimmter Vertragsschlusssprachen keine Rechte herleiten.  
 

ccc) Schutz der Will ensbildung 

Eine Verletzung der vertragsschlussbezogenen Informationspflichten bezüglich 
des Vertragsgegenstands, der Vertragskonditionen und der entstehenden Kosten 
(§ 312c Abs. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3-8 und 10 InfoV) entzieht dem 
Verbraucher die Möglichkeit eines Preis- und Qualitätsvergleichs und beein-
trächtigt damit den Wettbewerb in nicht unerheblicher Weise.101 Dies gilt auch in 
jenen Fällen, in denen keine Irreführung nach § 3 UWG vorliegt. Denn ein Vor-
sprung kann sich für den Wettbewerber daraus ergeben, dass der individuelle 
Verbraucher einer Fehlvorstellung über die Eignung der Leistung zu seinen 
persönlichen Zwecken unterliegt, selbst wenn sich bei den angesprochenen Ver-
kehrskreisen keine einheitliche Vorstellung über bestimmte Eigenschaften des 
Vertragsgegenstandes bildet. 
 

                                         
100  LG Berlin, CR 2003, 63 (64). 
101  Vgl. zum Textilkennzeichnungsgesetz BGH GRUR 1980, 302 (304) – Rohstoffgehalts-

angabe in Versandhandelsanzeige; zur FertigpackungsVO BGH GRUR 1995, 760 – 
Frischkäsezubereitung. 
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Differenzierter ist eine fehlende Identitäts- und Anschriftsangabe nach § 1 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 InfoV zu beurteilen. Ein rational handelnder Verbraucher wird dem-
jenigen Anbieter den Vorzug geben, welcher seine Identität und Adresse offen 
legt. Eine Behinderung der Mitbewerber ist nur gegeben, wenn der Unternehmer 
aufgrund der fehlenden Angaben eine eventuelle Rechtsdurchsetzung seiner 
Vertragspartner nicht befürchten muss und deshalb seine Leistungen besonders 
preiswert anbieten kann.102 Die Annahme eines derartigen Kostenvorsprungs liegt 
nahe, wenn der Unternehmer eine unzutreffende Adresse angegeben hat. Wird die 
Angabe lediglich unterlassen, so muss weiterhin geprüft werden, ob nicht eine 
anderweitige Möglichkeit der hinreichenden Identifizierung des Unternehmers und 
der Ermittlung seiner Anschrift besteht.103 Dies ist zumeist über eine Abfrage der 
who-is Datenbank der zuständigen NIC gewährleistet, sofern der Unternehmer 
unter einem auf ihn registrierten Domain-Namen agiert. Ein Vorsprung durch 
Rechtsbruch scheidet in diesen Fällen aus.  
 
Eine Beeinträchtigung der Mitbewerber wird schließlich auch nicht durch ein 
Versäumnis des Unternehmers begründet, vor Abschluss des Vertrages gemäß § 1 
Abs. 1 Nr. 8 InfoV auf das Bestehen eines Widerrufsrechts hinzuweisen.104 Das 
Widerrufsrecht ist kein für den Verbraucher abschreckender Aspekt,105 so dass der 
fehlende Hinweis darauf nicht geeignet ist, die Position des Unternehmers zu 
verbessern. 
 

ddd) Pflichten zur Sicherung der Rechtsposition des Verbrauchers 

(1) Dokumentationspflichten 

Hinsichtlich der Pflicht des Unternehmers zur Bestätigung der vertragsschluss-
bezogenen Informationen in Textform nach § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 
InfoV ist an dieser Stelle erneut auf das Zusammenspiel mit dem Widerrufsrecht 
nach § 312d Abs. 1 BGB hinzuweisen. Besteht ein Widerrufsrecht, so sind unter-
lassene Angaben u.U. geeignet, den Wettbewerb zu beeinflussen.106 

                                         
102  Zu § 6 TDG a.F. Pernice, Informationspflichten, S. 20 
103  Vgl. zur Impressumspflicht bei Druckerzeugnissen BGH GRUR 1989, 830 (832) – 

Impressumspflicht; Beckmann, CR 2003, 141; zu § 6 TDG a.F. LG Hamburg, MMR 2001, 
546 (547). A.A. OLG Hamburg, MMR 2003, 105 (106); LG Berlin, CR 2003, 139 (140) und 
zu § 6 TDG a.F. OLG Frankfurt, MMR 2001, 529 (530);. 

104  A.A. LG Duisburg, WRP 2001, 981 (982); LG Berlin, WRP 2001, 326; LG Hamburg, WRP 
2001, 1254; LG München II , CR 2001, 788. 

105  Mankowski, CR 2001, 767 (769). 
106  Ebenso MüKo/Wendehorst, § 312c Rn. 120. 
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Davon abgesehen lässt sich in dem Verstoß des Unternehmers gegen die Doku-
mentationspflichten nach § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 InfoV sowie 
§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV keine sachwidrige 
Förderung des eigenen Wettbewerbs erblicken, da diese Pflichten erst zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses entstehen.107 Anders wäre dies allenfalls, wenn der 
Unternehmer durch eine planmäßige Schwächung der Beweismöglichkeiten des 
Verbrauchers eine Stärkung seiner eigenen Rechtsposition bezweckte und sich 
dies in eine greifbare Kostenersparnis übersetzen ließe, welche wiederum geeignet 
wäre, einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten zu begründen. Diese Voraus-
setzungen werden nur selten erfüllt sein. 
 

(2) Belehrung nach § 1 Abs. 3 InfoV 

Ein Vorsprung durch Rechtsbruch ist dagegen zu bejahen, wenn der Unternehmer 
gegen seine Rechtsbelehrungspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 3 InfoV verstößt. Fehlende Hinweise auf das Widerrufsrecht, Gewähr-
leistungs-, Garantie- und Kündigungsbedingungen sowie über den Adressaten 
diesbezüglicher Erklärungen sind bei rechtsunkundigen oder nachlässigen 
Abnehmerkreisen dazu geeignet, die Quote der Rechtsausübung erheblich zu 
senken. Gleiches gilt für die nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 InfoV erforderliche Angabe 
von Anschrift, ladungsfähiger Adresse und Namen eines Vertretungsberechtigten. 
Ein derartiges Verhalten übersetzt sich in eine direkte Kostenersparnis und damit 
in einen Wettbewerbsvorteil des pflichtwidrig handelnden Unternehmers.108  
 

eee) Flankierende Informationspflichten 

Bei den begleitenden Informationspflichten nach § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV ist 
Vorsicht mit der Annahme eines Wettbewerbsvorsprungs angebracht. Bezüglich 
Nr. 1 kann auf die Ausführungen zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InfoV verwiesen 
werden. Besteht eine hinreichende Möglichkeit der Identifizierung des Unter-

                                         
107  Zu Wettbewerbsverstößen aufgrund der Verletzung vertraglicher Pflichten vgl. BGH GRUR 

1986, 816 (818) – Widerrufsbelehrung bei Teilzeitkauf; BGH GRUR 1983, 451 (452) – 
Ausschank unter Einstrich I sowie BGH GRUR 1987, 180 (181) – Ausschank unter Ein-
strich II . 

108  Zur fehlenden Widerrufsbelehrung bei Haustürgeschäften vgl. BGH ZIP 2002, 1730 (1733); 
BGH GRUR 1995, 68 (70) – Schlüssel-Funddienst. Zur Vorenthaltung eines Sicherungs-
scheins im Rahmen eines Reisevertrags nach § 651k Abs. 3 BGB siehe BGH WRP 2000, 
633 (635) – Sicherungsschein.  
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nehmers, so scheidet ein Vorsprung im Wettbewerb aus.109 Dies gilt auch für die 
fehlende Angabe einer E-Mail -Adresse oder Telefonnummer.110 Die Angabe der 
Aufsichtsbehörde oder Berufskammer erleichtert eine Beschwerde durch den 
Nutzer des Tele- oder Mediendienstes nur unwesentlich – sowohl Behörde als 
auch Kammer lassen sich grundsätzlich ermitteln – daher lässt sich auch ein 
Verstoß gegen § 6 Nr. 3 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 3 MDStV in keinen nennenswerten 
Wettbewerbsvorteil übersetzen. Gleiches gilt für die fehlende Angabe der 
Registernummer, der Berufsbezeichnung und der berufsrechtlichen Regelungen. 
 
Dagegen kann die Nichtangabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer mög-
licherweise als vorteilsbegründend angesehen werden. Der nationale Gesetzgeber 
hat § 6 Nr. 6 TDG mit der Erwägung begründet, die Angabe einer Umsatz-
steueridentifikationsnummer sei notwendig, um geschäftliche Vorgänge im 
elektronischen Geschäftsverkehr auf die Abführung der Umsatzsteuer überprüfen 
zu können.111 Folgt man dieser Prämisse, eröffnet die unterlassene Angabe dem 
Diensteanbieter die Möglichkeit, entgegen seinen gesetzestreuen Mitbewerbern 
Umsätze am Fiskus vorbei zu erzielen. 
 
Hinsichtlich der Informationspflicht nach § 312e Abs. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 
Nr. 5 InfoV schließlich ist zu unterscheiden. Ein fehlender Hinweis auf die primär 
Werbezwecken dienenden Verhaltenskodizes, welchen sich der Unternehmer 
unterworfen hat, begründet noch keinen Nachteil seiner Konkurrenten. Wirbt der 
Unternehmer jedoch mit der Bindung an ein solches Regelwerk, ohne die Mög-
lichkeit eines elektronischen Zugangs zu eröffnen, so kann ein Vorsprung gegen-
über seinen Mitbewerbern aus unzutreffenden Verbrauchervorstellungen über den 
Inhalt des Kodizes resultieren. Ob sich greifbare Wettbewerbsvorteile aus einem 
Verstoß gegen § 3 Nr. 5 InfoV ergeben, ist im Einzelfall zu bestimmen. 
 

b) Ausnutzen der Rechtsunkenntnis des Verbrauchers 

Neben dem Aspekt des Vorsprungs durch Rechtsbruch kann das schutzgesetz-
widrige Verhalten des Unternehmers aus einem weiteren Gesichtspunkt gegen § 1 

                                         
109  Siehe die Nachweise in Fn. 103 sowie Schubert, Abmahn-Gazette, unter 4; Wüstenberg, CR 

2002, 782 (785); a.A. OLG Hamburg, MMR 2003, 105 (106) m. abl. Anm. Klute; LG 
Berlin, CR 2003, 139 (140) m. abl. Anm. Beckmann. 

110  Zwar ließe sich ein wettbewerbswidriger Kostenvorteil i n der Ersparnis einer Telefon-
zentrale erblicken. Da § 6 Nr. 2 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 2 MDStV den Unternehmer nur zur 
Angabe einer Kontaktmöglichkeit, nicht zur Einrichtung eines guten Kundenservices ver-
pflichten, scheidet ein Vorsprung aber auch unter diesem Gesichtspunkt aus. 

111  Begründung RegE, BT-Drucks. 14/6098, S. 26. 
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UWG verstoßen. Nach ständiger Rechtsprechung stellt es eine Verletzung der 
guten Sitten im Wettbewerb dar, wenn der Unternehmer einen Verbraucher nicht 
vollständig und formgerecht über das Bestehen eines Widerrufsrechts infor-
miert.112 Da das Unterbleiben der Belehrung darauf ziele, die Unkenntnis des 
Verbrauchers über die ihm zustehenden Rechte auszunutzen, stehe das Verhalten 
des Unternehmers nicht im Einklang mit Sinn und Zweck des Leistungswett-
bewerbs und der guten Sitten. 
 
Ob diese Rechtsprechung zu den »einfachen« Widerrufsbelehrungen nach dem 
früheren Haustür-Widerrufsgesetz bzw. Verbraucherkreditgesetz ohne weiteres 
auf die vorvertragliche Pflicht zum Hinweis auf das Bestehen eines 
Widerrufsrechts nach § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 9 InfoV 
übertragen werden kann, ist unklar. Denn sofern der Unternehmer seiner um-
fassenden Belehrungspflicht nach § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 1 
InfoV nachkommt, ist der Verbraucher durch diese Unterrichtung ausreichend 
geschützt. Allerdings bereitet der fehlende Hinweis vor Abschluss des Vertrages 
den Boden für eine Verletzung des § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV, da es nunmehr im 
alleinigen Belieben des Unternehmers steht, ob er seiner vertraglichen Unterrich-
tungspflicht über das Widerrufsrecht und dessen Ausübungsvoraussetzungen 
nachkommt. Für Mitbewerber und klagebefugte Verbände ist eine Kontrolle des 
vorvertraglichen Verhaltens des Unternehmers um vieles einfacher als die Kon-
trolle der vertraglichen Belehrungspflicht, da letztere eine Testbestellung voraus-
setzt. Daher ist sowohl ein Verstoß gegen § 1 Abs. 1 Nr. 9 InfoV als auch eine 
nicht ordnungsgemäße Belehrung nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 InfoV unter dem 
Gesichtspunkt des Ausnutzens der Rechtsunkenntnis des Kunden als sittenwidrig 
anzusehen. 
 
Der Gedanke des Ausnutzens der Rechtsunkenntnis lässt sich auch auf eine 
Verletzung der weiteren Belehrungspflichten des § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 3 Nr. 3 und 4 InfoV übertragen. Die fehlende Unterrichtung über die 
Gewährleistungsbedingungen zielt darauf ab, die Unkenntnis des Verbrauchers 
über seine ihm neben der Garantie zustehenden gesetzlichen Mängelrechte 
auszunutzen. Informiert der Unternehmer den Verbraucher nicht über die 
Garantie- und Kündigungsbedingungen, so nutzt er zwar nicht die Unkenntnis 
seines Gegenübers hinsichtlich gesetzlicher Bestimmungen aus, macht sich aber 

                                         
112  BGH ZIP 2002, 1730 (1733); BGH WM 2002, 1352 (1353); BGH WRP 1993, 392 (394) – 

Widerrufsbelehrung m.w.N.; BGH GRUR 1994, 59 (60) – Empfangsbestätigung; BGH 
GRUR 1995, 68 (70) – Schlüssel-Funddienst.  
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die mangelhafte Kenntnis des Verbrauchers über den Inhalt des abgeschlossenen 
Vertrages zu Nutze. 
 

c) Fazit  

Nur wenige der verbraucherschützenden Pflichten im elektronischen Geschäfts-
verkehr sind wertbezogene Vorschriften, deren Verletzung ohne weiteres einen 
Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb begründet (§ 7 TDG, § 10 Abs. 4 
MDStV, § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB und § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. 
§ 1 Abs. 1 Nr. 11 InfoV). Bei den übrigen Bestimmungen muss ein weiteres 
Unlauterkeitsmoment hinzutreten, um das Vorliegen eines wettbewerbswidrigen 
Handelns zu bejahen. 
 
Unter dem Gesichtspunkt des Vorsprungs durch Rechtsbruch ist eine Übertretung 
der folgenden Normen sittenwidrig:  

• § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1-3 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1, 3 InfoV, 

• § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3-8 und 10 InfoV, 

• § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 InfoV (sofern ein Widerrufsrecht nach 
§ 312d BGB besteht), 

• § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 InfoV, 

• § 6 Nr. 1 und 6 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 1 und 6 MDStV (abhängig von den 
Umständen des Einzelfalls). 

 
Unter dem Gesichtspunkt des Ausnutzens der Rechtsunkenntnis des Verbrauchers 
ist ferner sittenwidrig ein Verstoß gegen § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 1 
Abs. 1 Nr. 9 InfoV und § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 1, 3 und 4 
InfoV. 
 
Keinen Verstoß gegen die guten Sitten begründet die Missachtung von 

• § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 und 4 InfoV, 

• § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 2 InfoV (sofern kein Widerrufsrecht 
besteht), 

• § 6 Nr. 2-5 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 2-5 MDStV sowie (im Regelfall ) § 312e 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 5 InfoV. 
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3. Wiederholungsgefahr  

Auch für den Unterlassungsanspruch nach §§ 1, 3, 13 Abs. 2 UWG ist das 
Vorliegen einer Wiederholungsgefahr ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, 
dessen Vorliegen grundsätzlich vermutet wird.113  
 

4. Verpflichteter des Unterlassungsanspruchs 

a) Unmittelbare Störer  

Die Ansprüche aus den §§ 1, 3 und 13 UWG richten sich zunächst gegen den 
Verletzer, d.h. gegen denjenigen, welcher im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken 
des Wettbewerbs die unzulässige Handlung vorgenommen hat. Ein Handeln im 
geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs liegt vor, wenn das zu 
beurteilende Verhalten äußerlich geeignet ist, den Absatz einer Person zuun-
gunsten des Absatzes einer anderen Person zu fördern. In subjektiver Hinsicht 
muss dem Handeln eine entsprechende Förderungsabsicht zugrunde liegen, welche 
allerdings nicht den einzigen Beweggrund zu bilden braucht.114 Passiv legitimiert 
sind damit einerseits die Beteili gten an der Erstellung der Website eines 
Unternehmers, andererseits Intermediäre, welche die Rahmenbedingungen für 
Vertragsschlüsse zwischen Unternehmer und Verbraucher bereitstellen und die 
Förderung des Absatzes des Unternehmers als Mittel zum Zweck der eigenen 
Wettbewerbsförderung betreiben.115 
 
Anders als bei einem Unterlassungsanspruch nach § 2 UKlaG ist der mit dem 
Verbraucher kontrahierende Unternehmer nicht stets unmittelbarer Störer des 
lauteren Wettbewerbs.116 Hat er den mit den Verbraucherschutzpflichten zusam-
menhängenden Aufgabenbereich an andere Personen delegiert, so handelt er selbst 
nur dann wettbewerbswidrig, wenn er die Einhaltung dieser Pflichten nicht durch 

                                         
113  Supra II. 2. a. 
114  BGHZ 14, 163 (170 f.) – Constanze II ; BGHZ 19, 199 (303) – Kurverwaltung; BGH GRUR 

1953, 293 (294) – Fischl; BGH GRUR 1962, 45 (47) – Betonzusatzmittel; BGH GRUR 
1968, 95 (97) – Büchereinachlass; BGH GRUR 1990, 611 (613) – Werbung im Programm. 

115  Unerheblich ist, dass die Intermediäre nicht selbst Normadressat der §§ 312c, 312e BGB, 
§§ 6 TDG, 10 Abs. 2  MDStV sind. Durch die unzureichende Erfüllung des ihnen über-
tragenen Pflichtenkreises tragen sie jedenfalls zu dem Rechtsbruch des Unternehmers bei. 
Für Informationen, welche der Intermediär lediglich speichert oder weiterleitet, haftet er 
nach §§ 8 Abs. 2, 11 TDG nur beschränkt.   

116  Beispielsweise, weil es ihm an dem subjektiven Moment der bewussten und planmäßigen 
Gesetzesübertretung fehlt, welches bei einem Wettbewerbsverstoß unter dem Gesichtspunkt 
des Vorsprungs durch Rechtsbruch erforderlich ist. 
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hinreichende Organisation und Aufsicht gesichert hat.117 Bedient er sich beispiels-
weise eines Intermediärs zum Vertrieb seiner Produkte, so hat er dessen System 
auf Kompatibilit ät mit den Bestimmungen des § 312e Abs. 1 S. 1 BGB zu über-
prüfen. 
 

b) Zurechnung des Handelns im geschäft lichen Betr ieb 

Ist der Unternehmer nicht als unmittelbarer Störer anzusehen, können ihm fremde 
Wettbewerbsverstöße nach § 13 Abs. 4 UWG zugerechnet werden, sofern diese in 
seinem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten 
begangen wurden. Da das Kriterium des geschäftlichen Betriebs nicht räumlich, 
sondern funktional zu verstehen ist, erfolgen Verstöße gegen verbraucher-
schützende Pflichten, welche den Unternehmer treffen, stets in dessen Betrieb.118 
Sowohl der Begriff des »Angestellten« als auch jener des »Beauftragten« ist weit 
zu verstehen.119 Die Einstandspflicht für Personen, an welche der Betriebsinhaber 
die Erfüllung seiner gesetzlichen Informations- und Dokumentationspflichten 
delegiert hat, ist daher lediglich dann zweifelhaft, wenn er selbständige Unter-
nehmer als Beauftragte einsetzt. 
 
Nach ständiger Rechtsprechung ist ein selbständiger Unternehmer nur dann 
Beauftragter des Betriebsinhabers, wenn Letzterem ein bestimmender Einfluss auf 
die Tätigkeit, in deren Bereich das beanstandete Verhalten fällt , eingeräumt ist, 
und er die Macht besitzt, seinen Wil len und Einfluss durchzusetzen.120 Über eine 
diesbezügliche Einflussmöglichkeit verfügen insbesondere kleinere Unternehmer 
gegenüber Internet-Plattformbetreibern nicht. Sie können die genutzten Systeme 
zwar auf ihre Gesetzmäßigkeit überprüfen, im Fall von Systemfehlern oder einer 
Änderung des Programmablaufs durch den Plattformbetreiber fehlt es dem 
Betriebsinhaber jedoch an der von der Rechtsprechung geforderten Durch-

                                         
117  Vgl. BGH GRUR 1969, 51 (52) – Glassteine: Haftung des Betriebsinhabers als 

unmittelbarer Störer, wenn sein Verkaufspersonal aufgrund unzureichender Schulung falsche 
Auskünfte erteilt; OLG Köln WRP 1981, 287: Haftung für fehlende Überprüfung der 
korrekten Ausführung eines Anzeigenauftrags. 

118  Köhler/Piper, § 13 UWG Rn. 47; Baumbach/Hefermehl, § 13 UWG Rn. 63. 
119  RGZ 151, 287 (291) – Alpina; BGHZ 28, 1 (12) – Buchgemeinschaft II; BGH GRUR 1973, 

208 (209) – Neues aus der Medizin. 
120  RGZ 151, 287 (292 f.) - Alpina; BGH GRUR 1964, 263 (267) – Unterkunde; BGH GRUR 

1990, 1039 (1040) - Anzeigenauftrag; BGH GRUR 1995, 605 (607) – Franchise-Nehmer. 
Ausreichend ist, dass der Betriebsinhaber sich einen bestimmenden Einfluss vertraglich 
sichern könnte, BGHZ 28, 1 (12) – Buchgemeinschaft II. Kritisch Köhler, GRUR 1991, 344 
(346, 350 ff.), welcher entgegen der Rechtsprechung den Gedanken der Risikobeherrschung 
für entbehrlich und das Kriterium der Geschäftskreiserweiterung für allein maßgeblich hält. 
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setzungsmacht. Entscheidende Schutzlücken werden dadurch, dass der Platt-
formbetreiber nicht »Beauftragter« des Betriebsinhabers ist, allerdings nicht 
aufgerissen. Für die fehlende Kontrolle bei der Nutzung eines solchen Systems 
haftet der Betriebsinhaber bereits als unmittelbarer Störer. Daneben besteht ein 
Unterlassungsanspruch gegen den Intermediär, gegen den ein Vorgehen ohnehin 
zweckmäßiger ist. 
 

5. Anspruchsberechtigte 

Zur Geltendmachung der Abwehransprüche aus den §§ 1, 3 UWG sind zunächst 
die unmittelbar verletzten Wettbewerber berechtigt (a).121 Da sich Wettbewerbs-
verstöße gegen die Gesamtheit der Mitbewerber richten und auch Interessen der 
Allgemeinheit und der Verbraucher berühren, kann die Verfolgung eines Wettbe-
werbsverstoßes allerdings nicht allein zur Disposition des Verletzten stehen. 
Daher erweitert § 13 Abs. 2 UWG den Kreis der Anspruchsberechtigten erheblich 
(b). 
 

a) Unmittelbar verletzte Konkurrenten 

Unmittelbar von einem Verstoß gegen die §§ 1, 3 UWG betroffen sind diejenigen 
Gewerbetreibenden, welche in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis zu dem 
Anspruchsverpflichteten stehen.122 Ein solches liegt vor, wenn eine hinreichende 
Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass der Wettbewerbsverstoß den Konkurrenten 
in seinen Absatztätigkeiten behindern oder beeinträchtigen kann.123 Branchen-
fremdheit oder unterschiedliche Wirtschafts- bzw. Handelsstufen der Gewerbe-
treibenden schließen ein konkretes Wettbewerbsverhältnis nicht notwendigerweise 
aus, sofern die Parteien sich bemühen, gleichartige Waren innerhalb derselben 
Endverbraucherkreise abzusetzen.124 
 
Auch die Tatsache, dass der Off line-Geschäftsverkehr den besonderen verbrau-
cherschützenden Informationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr oder 

                                         
121  Die Anspruchsberechtigung ergibt sich nach st. Rspr. direkt aus der verletzten Norm, vgl. 

BGH GRUR 1966, 445 (446) – Glutamal; BGH GRUR 1999, 69 (70) – Preisvergleichsliste 
II ; BGH WRP 2000, 514 (515) – Auslaufmodelle III . 

122  BGH WRP 1999, 915 (916 f.) – Vitalkost; BGH WRP 2000, 1258 (1260) – Fili alleiterfehler; 
Bornkamm, GRUR 1996, 527 (530). 

123  BGH GRUR 1966, 445 (446) – Glutamal; BGH GRUR 1998, 1039 (1040) – Fotovergröße-
rungen; BGH GRUR 1999, 69 (70) – Preisvergleichsliste II .  

124  BGH GRUR 1986, 618 (620) – Vorsatz-Fensterflügel; BGH GRUR 1999, 69 (70) – Preis-
vergleichsliste II ; BGH WRP 1999, 1151 (1152) – EG-Neuwagen I. 
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Fernabsatz nicht unterliegt, schließt die Möglichkeit einer unmittelbaren Beein-
trächtigung nicht prinzipiell aus. Die genannten Bestimmungen haben den Zweck, 
den Verbraucher vor den besonderen Risiken des elektronischen Geschäfts-
verkehrs bzw. Fernabsatzes zu schützen. Ist dieser Schutz nicht gewährleistet, so 
kann sich der Wettbewerb zugunsten des Internet-Anbieters verzerren und damit 
die Absatztätigkeiten derjenigen Konkurrenten beeinträchtigen, welche sich 
anderer Vertriebskanäle bedienen. Dies gilt allerdings nicht, wenn der Wettbe-
werbsverstoß allein unter dem Gesichtspunkt des Vorsprungs durch Rechtsbruch 
hergeleitet wird. Nach der Rechtsprechung kann ein derartiger Vorsprung nur 
gegenüber denjenigen Mitbewerbern erzielt werden, welche durch die verletzte 
Norm in gleicher Weise gebunden sind.125  
 
Liegt nach diesen Maßstäben ein konkretes Wettbewerbsverhältnis zwischen den 
Mitbewerbern vor, so ist es irrelevant, ob der Verstoß gegen die §§ 1, 3 UWG eine 
wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs zur Folge hat.126 Auch Bagatell -
verstöße können verfolgt werden. 
 

b) Weitere Anspruchsberechtigte 

§ 13 Abs. 2 UWG erweitert den Kreis der Anspruchsberechtigten auf Mitbe-
werber, welche durch die unlautere Handlung nicht unmittelbar verletzt werden, 
auf rechtsfähige Vereine zur Förderung gewerblicher Interessen, auf quali fizierte 
Einrichtungen zum Schutz der Verbraucher sowie auf die Industrie- und Handels- 
oder Handwerkskammern. 
 

aa) M itbewerber 

aaa) Abstraktes Wettbewerbsverhältnis 

Nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG können den Unterlassungsanspruch auch Gewerbe-
treibende127 geltend machen, die Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher 
oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben. 

                                         
125  BGH GRUR 1973, 144 (146) – Mischbetrieb; BGH GRUR 1996, 786 (788) – Blumen-

verkauf an Tankstellen. 
126  BGH GRUR 1998, 1998, 1039 (1040) – Fotovergrößerungen; BGH WRP 2000, 514 (515) – 

Auslaufmodelle III ; Baumbach/Hefermehl, § 13 UWG Rn. 19 f.; Köhler/Piper, Vor § 3 
UWG Rn. 84. 

127  Der Begriff des Gewerbetreibenden ist im Sinn einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
weit auszulegen, vgl. BGH GRUR 1976, 370 (371) – Lohnsteuerhil fevereine. Maßgeblich ist 
eine auf Dauer angelegte, selbständige wirtschaftliche Betätigung, so dass auch Freiberufler 
(BGH GRUR 1981, 529 (530) – Rechtsberatungsanschein), Idealvereine (BGH GRUR 
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Dem Kriterium des Vertriebs auf demselben räumlichen Markt kommt bei 
Wettbewerbsverstößen im WWW kaum eine Abgrenzungsfunktion zu. Es ist stets 
erfüllt bei Unterlassungsklagen gegenüber Unternehmern, welche über das WWW 
Waren vertreiben oder die elektronische Lieferung digitaler Leistungen anbieten. 
Der bundesweite Zugang zu diesen Angeboten im WWW macht die räumliche 
Entfernung zwischen Kunde und Unternehmer irrelevant. Wird das Angebot eines 
Unternehmers zwar im Internet beworben, ist aber lokal begrenzt (wie bei einigen 
Dienstleistungen der Fall ), so ist darauf abzustellen, in welchem räumlichen 
Bereich der Anbieter mit nicht nur völli g unbedeutenden Absatzchancen rechnen 
kann.128 Handelt es sich um Dienstleistungen, bei welchen die Kunden traditionell 
auf Nähe zu Wohn- und Geschäftssitz Wert legen, ist ein Wettbewerbsverhältnis 
leichter zu verneinen als bei Dienstleistungen mit touristischer Relevanz. Die 
Rechtsprechung nimmt ein abstraktes Wettbewerbsverhältnis bereits dann an, 
wenn »eine nicht gänzlich unbedeutende potentielle Beeinträchtigung mit einer 
gewissen – sei es auch nur geringen – Wahrscheinlichkeit in Betracht gezogen 
werden kann«.129 Vor diesem Hintergrund wird eine auf § 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG 
gestützte Unterlassungsklage gegen ein Online-Angebot selten an dem Erfordernis 
der Tätigkeit auf demselben räumlichen Markt scheitern. 
 
In sachlicher Hinsicht setzt die Anspruchsberechtigung der abstrakten 
Mitbewerber nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BGB den Vertrieb von Waren oder 
gewerblichen Leistungen gleicher oder verwandter Art voraus. Auch dieses 
Kriterium ist nach ständiger Rechtsprechung weit auszulegen.130 Maßgeblich ist, 
ob die vertriebenen Waren oder gewerblichen Leistungen einander derart nahe 
stehen, dass der Absatz des Mitbewerbers durch die Informationspflichtver 
letzung des Unternehmers in irgendeiner Weise potentiell beeinträchtigt werden  
kann,131 d.h. ob die Leistungen gleiche oder ähnliche Bedürfnisse der Verbraucher 
befriedigen.132  

                                                                                                                                   
1976, 370 (371) – Lohnsteuerhil fevereine) oder finanziell Beteiligte (RGZ 74, 169 (171)) als 
Gewerbetreibende in Betracht kommen können. Der Gewerbetreibende muss jedoch den 
Absatz von Waren oder gewerblichen Leistungen auf dem Markt erstreben (BGH GRUR 
1969, 479 (480) – Colle de Cologne). 

128  Für überregionale Zeitungsannoncen OLG München, NJW-RR 1996, 684. 
129  BGH GRUR 1997, 145 (146) – Preisrätselgewinnauslobung IV; BGH WRP 1998, 42 (45) – 

Unbestimmter Unterlassungsantrag III . 
130  BGH GRUR 1997, 541 (542) – Produkt-Interview; BGH WRP 2000, 389 (391) – 

Gesetzeswiederholende Unterlassungsanträge; Baumbach/Hefermehl, § 13 UWG Rn. 14; 
Köhler/Piper, § 13 UWG Rn. 13.  

131  Es ist nicht erforderlich, dass die Beteiligten derselben Branche angehören (BGH GRUR 
1972, 553 – Statt Blumen ONKO Kaffee) oder sich auf der gleichen Wirtschafts- bzw. 



Rechtsbehelfe und Sanktionen 

 

338 

 

bbb) Wesentlichkeit des Verstoßes  

Schließlich können die abstrakten Mitbewerber gemäß §  13 Abs. 2 Nr. 1 UWG 
einen Unterlassungsanspruch nur geltend machen, wenn der Verstoß geeignet ist, 
den Wettbewerb auf dem betroffenen Markt wesentlich zu beeinträchtigen. Bei der 
Beurteilung des Einzelfalls ist auf das Gewicht und die Anreizwirkung des Versto-
ßes, die tangierten Interessen von Allgemeinheit und Verbrauchern, die Nach-
ahmungsgefahr sowie das Ausmaß des erzielten Wettbewerbsvorteils abzustellen. 
Letztlich klammert die Rechtsprechung jedoch lediglich Bagatellverstöße aus,133 

so dass z.B. geringfügige Verstöße gegen die formalen Anforderungen der 
§§ 312c, 312e BGB die Anspruchsberechtigung ausschließen können. 
 
§ 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG bewirkt folglich eine erhebliche Erweiterung des Kreises 
einzelner Gewerbetreibender, welche von anderen Marktteilnehmern die Unter-
lassung verbraucherschutzgesetzwidriger Praktiken beanspruchen können. 
 

bb) Verbandsklagebefugnisse 

Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 UWG können auch rechtsfähige Verbände zur 
Förderung gewerblicher Interessen, quali fizierte Einrichtungen zum Schutz der 
Verbraucher und Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern den 
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch geltend machen. Die an Wettbe-
werbsvereine und inländische Verbraucherverbände zu stellenden Anforderungen 
entsprechen jenen des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 UKlaG.134 An dieser Stelle ist nur 
noch darauf hinzuweisen, dass auch der Unterlassungsanspruch der Wettbewerbs-
vereine nur geltend gemacht werden kann, wenn der Anspruch eine Handlung 
betriff t, die geeignet ist, den Wettbewerb wesentlich zu beeinträchtigen. 
Den Verbraucherverbänden steht bei einem Verstoß gegen § 1 UWG ein 
Unterlassungsanspruch gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 S. 2 UWG nur zu, wenn durch 
die Handlung des Unternehmers wesentliche Belange der Verbraucher berührt 
werden. Da der Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb in den hier 

                                                                                                                                   
Handelsstufe befinden (BGH GRUR 1996, 804 (805) – Preisrätselgewinnauslobung III ; 
BGH WRP 1998, 42 (45) – Unbestimmter Unterlassungsantrag III ). 

132  Baumbach/Hefermehl, § 13 UWG Rn. 14. 
133  Für geringfügige Verstöße gegen die PAngV vgl. BGH GRUR 1998, 955 – Flaschenpfand 

II ; BGH GRUR 2001, 258 – Immobili enpreisangaben. Dagegen bejaht beispielsweise BGH 
GRUR 1995, 760 – Frischkäsezubereitung die wesentliche Beeinträchtigung des Wett-
bewerbs aufgrund eines »lächerlichen Verstoßes gegen die Fertigverpackungsordnung« (so 
Emmerich, Wettbewerbsrecht, S. 344 Fn. 25). 

134  Supra II. 2. c. 
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interessierenden Fällen auf einer verbraucherschutzgesetzwidrigen Praktik beruht, 
ist eine Berührung der wesentlichen Belange der Verbraucher immer gegeben.135 
 

6. Missbrauchsklausel 

Auch der Unterlassungsanspruch nach § 13 Abs. 2 UWG kann nicht geltend 
gemacht werden, wenn die Geltendmachung unter Berücksichtigung der gesamten 
Umstände missbräuchlich ist (§ 13 Abs. 5 UWG). Die Änderung der Vorschriften 
über die Anbieterkennzeichnung (§ 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV) hat eine Reihe 
von Serienabmahnungen verschiedenster Branchen ausgelöst.136 Nach der hier 
vertretenen Ansicht begründet die Missachtung dieser Bestimmungen ohnehin in 
den meisten Fällen keinen Wettbewerbsverstoß. Wäre dies jedoch der Fall, so 
müssten die geltend gemachten Unterlassungsansprüche als missbräuchlich 
zurückgewiesen werden, da sie vorwiegend dazu dienen, den Anspruchsgegner 
ersatzpflichtig zu machen. Im WWW haben sich Foren etabliert, welche 
Abmahnungen dokumentieren, um die missbräuchliche Geltendmachung offenbar 
werden zu lassen.137  
 

7. Anspruchsziel: Unterlassung und Beseitigung 

Der unmittelbar verletzte Mitbewerber und die nach § 13 Abs. 2 UWG 
Anspruchsberechtigten können von dem handelnden Unternehmer die 
Unterlassung zukünftiger verbraucherschutzgesetzwidriger Praktiken sowie die 
Beseitigung eines bereits eingetretenen Störungszustandes verlangen.138 Auch der 
Beseitigungsanspruch nach § 13 Abs. 2 UWG steht unter dem Vorbehalt der 
Verhältnismäßigkeit, so dass eine nachträgliche Unterrichtung der Verbraucher 
prinzipiell nur bei Verstößen gegen § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 InfoV in 

                                         
135  Die praktische Bedeutung dieses Tatbestandsmerkmal ist ohnehin gering, siehe Baumbach/ 

Hefermehl, § 13 UWG Rn. 43. 
136  Vgl. »Serienabmahnung wegen mangelhaften Impressums auf Websites«, heise online-

Newsticker v. 24. 2. 2002; »Serienabmahnung gegen Rechtsanwälte«, heise online-
Newsticker v. 9. 3. 2002; »Weitere Abmahnwelle wegen unzureichendem Web-Impressum«, 
heise online-Newsticker v. 27. 5. 2002; »Webauftritte von Fotomodellen wegen Mängeln am 
Impressum abgemahnt«, heise online-Newsticker v. 10. 6. 2002. 

137  <http://www.abmahnungswelle.de>, siehe ferner <http://www.advograf.de>. 
138  Der Beseitigungsanspruch steht auch den nach § 13 Abs. 2 BGB anspruchsberechtigten 

Stellen zu, vgl. BGH GRUR 1954, 163 (164) – Bierlieferungsverträge; BGH GRUR 1995, 
427 (428) – Schwarze Liste; BGH WRP 1998, 383 (384 f.) – Wirtschaftsregister; 
Baumbach/Hefermehl § 13 UWG Rn. 4. 
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Betracht kommt.139 Gemäß § 23 Abs. 2 UWG kann das Gericht der obsiegenden 
Partei auf deren Antrag die Befugnis zusprechen, die Urteilsformel auf Kosten des 
unterlegenen Unternehmers öffentlich bekannt zu machen. Eine Besonderheit 
gegenüber § 7 UKlaG besteht darin, dass die Kostentragungspflicht der unter-
legenen Partei nicht auf eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger begrenzt ist, 
sondern dass das Gericht die Art der Bekanntmachung im Urteil bestimmt (§ 23 
Abs. 3 UWG). 
 
Die wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüche unterliegen der relativen 
Verjährungsfrist von sechs Monaten ab Kenntniserlangung von der Handlung und 
der Person des Verpflichteten sowie der absoluten Verjährungsfrist von drei 
Jahren ab Begehung der Handlung (§ 21 Abs. 1 UWG). Soweit § 13 Abs. 2 UWG 
der Umsetzung von Art. 2 UKlaRL dient, d.h. im Hinblick auf die Missachtung 
der §§ 7 TDG, 10 Abs. 4 MDStV, verstößt die Verjährungsregelung gegen die 
Vorgaben der UKlaRL.140  
 

8. Begleitender Auskunftsanspruch 

Zur Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs nach § 13 Abs. 2 UWG kann ein 
Anspruch auf Mitteilung des Namens und der zustellungsfähigen Anschrift des 
wettbewerbswidrig handelnden Gewerbetreibenden gegenüber den Anbietern von 
Post-, Telekommunikations-, Tele- oder Mediendiensten geltend gemacht werden, 
wenn sich diese Angaben nicht anderweitig ermitteln lassen. § 13 Abs. 7 UWG 
verweist auf den bereits behandelten § 13 UKlaG (dazu supra II . 4.). 
 
 
IV. Konkurrenzen 

1. Unterschiede zwischen § 2 Abs. 1 UKlaG und § 13 Abs. 2 UWG 

Wie die Untersuchung gezeigt hat, besteht eine erhebliche Kongruenz zwischen 
den Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen nach § 2 Abs. 1 UKlaG und 
jenen nach § 13 Abs. 2 UWG. 
 

                                         
139  Supra II. 3. b. bb. Zur nachträglichen Aufklärung der Empfänger von als Rechnung getarnten 

Angeboten vgl. BGH WRP 1998, 383 (384 f.) – Wirtschaftsregister; zur nachträglichen 
Aufklärung bei einem Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Haustürgeschäfte 
Köhler/Piper, Vor § 13 UWG Rn. 44. 

140  Siehe die Ausführungen unter II. 1. e. aa. 
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Dabei ist § 2 Abs. 1 UKlaG insofern weiter, als quali fizierte Einrichtungen zum 
Schutze der Verbraucher sowie die in § 3 Abs. 1 Nr. 3 UKlaG genannten 
Kammern mit diesem Anspruch auch die Unterlassung verbraucherschutzgesetz-
widriger Praktiken erreichen können, welche den Wettbewerb nicht beeinträch-
tigen. Es handelt sich um Verstöße gegen  

• § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 4 BGB i.V.m. § 3 Nr. 2 InfoV, 

• § 312c Abs. 2 BGB (sofern dem Verbraucher kein Widerrufsrecht zusteht), 

• § 6 Nr. 2-6 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 2-6 MDStV. 

• Bei § 6 Nr. 1, 6 TDG, § 10 Abs. 2 Nr. 1, 6 MDStV sowie bei § 312e Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 5 InfoV ist auf die Umstände des Einzelfalls 
abzustellen. 

 
Ein Unterlassungsanspruch, der sich gegen eine Verletzung der §§ 7 TDG, 10 
Abs. 4 MDStV richtet, kann nur auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
gestützt werden. 
 
Triff t der Verstoß gegen eine verbraucherschützende Pflicht im elektronischen 
Geschäftsverkehr mit einem Wettbewerbsverstoß zusammen, so können Abwehr-
ansprüche nach den §§ 1, 3, 13 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UWG auch von einzelnen 
Mitbewerbern des pflichtwidrig handelnden Unternehmers sowie von rechts-
fähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher Interessen geltend gemacht 
werden. Den Wettbewerbsvereinen steht auch eine Klagebefugnis nach § 2 Abs. 1 
UKlaG zu. Da diese gemäß §  3 Nr. 2 UKlaG auf Handlungen beschränkt ist, 
welche geeignet sind, den Wettbewerb auf dem betreffenden Markt wesentlich zu 
beeinträchtigen, besteht allerdings eine exakte Deckungsgleichheit dieser An-
spruchsberechtigung mit jener aus § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG.  
 

2. Wahlrecht des Anspruchsberechtigten 

Die Unterlassungs-, Beseitigungs- und Auskunftsansprüche aus den §§ 2 UKlaG, 
13 Abs. 2 UWG sowie den §§ 13 Abs. 1 UKlaG, 13 Abs. 7 UWG stehen 
gleichrangig nebeneinander.141 Die Anspruchsberechtigten nach § 3 Abs. 1 UKlaG 

                                         
141  Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats, BT-Drucks. 

14/6857, S. 69; MüKo/Micklitz, § 22 AGBG Rn. 13; AnwKom/Walker, § 2 UKlaG Rn. 2; 
Palandt/Bassenge, § 2 UKlaG Rn. 5; Boente/Riehm, Jura 2002, 222 (229 Fn. 96). A.A. 
Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 AGBG Rn. 5, nach dessen Ansicht § 13 UWG 
vorrangig ist.  
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besitzen daher ein Wahlrecht, auf welche Norm sie ihr Begehren stützen.142 Von 
Bedeutung ist dies vor allem für die Zuständigkeit des Gerichts. Die Zuständigkeit 
für Klagen nach § 2 UKlaG liegt gemäß § 6 Abs. 1 UKlaG bei den Zivilkammern 
der Landgerichte.143 Streitigkeiten nach § 13 Abs. 2 UWG gehören – Zuständig-
keit der Landgerichte nach den §§ 71, 23 GVG vorausgesetzt – gemäß § 27 Abs. 1 
UWG, § 95 Abs. 1 Nr. 5 GVG vor die Kammern für Handelssachen. Während die 
Regelung der örtlichen Zuständigkeit in § 6 Abs. 1 UKlaG jener des § 24 Abs. 2 
S. 2 UWG entspricht, ermächtigen beide Gesetze die Landesregierungen zu einer 
Zuständigkeitskonzentration, von welcher soweit ersichtlich noch nicht Gebrauch 
gemacht wurde.  
 
 
V. Zusammenfassung und Bewertung 

Die Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche nach § 2 Abs. 1 UKlaG, §§ 1, 3, 
13 Abs. 2 UWG bieten theoretisch eine effektive Sanktion für ein Unternehmer-
verhalten, welches den §§ 312c, 312e BGB, §§ 6, 7 TDG, § 10 Abs. 2 und 4 
MDStV zuwiderläuft. Im Kollektivinteresse der Verbraucher und der gesetzes-
treuen Mitbewerber kann ein Unternehmer sowohl auf zukünftige, gesetzmäßige 
Praktiken verpflichtet, als auch in begrenzten Fällen zur nachträglichen Belehrung 
seiner Kunden angehalten werden. Zu begrüßen ist insbesondere der Auskunfts-
anspruch nach § 13 UKlaG, § 13 Abs. 7 UWG, welcher den Verbänden ein 
Vorgehen gegen Unternehmer erleichtert, die eine Rechtsverfolgung durch Unter-
drückung ihrer ladungsfähigen Anschrift zu umgehen suchen.  
 
Allerdings dürften sich die Klagen der Verbände in der Praxis auf gravierende und 
offensichtliche Pflichtverstöße beschränken. Indiziert wird dies dadurch, dass die 
bislang publizierten Gerichtsentscheidungen hauptsächlich Verstöße gegen die 
Anbieterkennzeichnungspflicht nach § 6 TDG oder eine fehlende vorvertragliche 
Belehrung über das Widerrufsrecht zum Gegenstand haben.144 Wie die Befolgung 

                                         
142  AnwKom/Walker, § 2 UKlaG Rn. 2. Überlegungen einer vorrangigen Geltendmachung des 

§ 13 UWG, sofern ein Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs gegeben ist, gehen m.E. fehl 
(so aber MüKo/Micklitz, § 22 AGBG Rn. 14; Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 
AGBG Rn. 5). Die – i.d.R. streitige – Frage, ob der Verstoß gegen eine Verbraucherschutz-
norm einen Wettbewerbsvorsprung durch Rechtsbruch darstellt (vgl. etwa OLG München, 
CR 2002, 55), würde zu prozessualen Streitigkeiten um das richtige Gericht führen. Dies 
kann jedoch nicht in der Intention des Gesetzgebers gelegen haben, vgl. insoweit zutreffend 
MüKo/Micklitz, § 22 AGBG Rn. 2.   

143  AnwKom/Walker, § 6 UKlaG Rn. 2; MüKo/Micklitz, § 22 AGBG Rn. 2. 
144  OLG Dresden, WRP 2001, 1363 ff.; OLG Frankfurt, CR 2001, 782 f.; LG Duisburg, WRP 

2001, 981 ff.; LG Berlin, WRP 2001, 326; LG Berlin, CR 2001, 139 f.; LG Hamburg, WRP 
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dieser Pflichten lässt sich auch die Einhaltung des Gebots eines transparenten 
Vertragsschlussverfahrens (§ 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 BGB i.V.m. § 3 Nr. 1, 3 
und 4 InfoV) relativ leicht überprüfen.145 Kostenintensiver ist demgegenüber 
bereits das Abgleichen von Klauselwerken und den erforderlichen Hinweisen auf 
bestimmte Geschäftsbedingungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4-8 und 10 InfoV oder die 
Kontrolle, ob der Unternehmer sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes 
angegeben hat. Die Überprüfung der Befolgung anderer Informationspflichten, 
wie der Pflicht zur hinreichenden Leistungsbeschreibung nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 
InfoV oder der Angabe eines korrekten Lieferzeitraums, ist angesichts der Größe 
des Marktes im WWW und des Erfordernisses stichprobenartiger Bestellungen 
äußerst kostenintensiv. Zur Kontrolle, ob der Unternehmer seinen Kunden die 
Möglichkeit einer Speicherung der Vertragsbedingungen eröffnet und den Zugang 
der Bestellung unverzüglich bestätigt oder ob der Verbraucher eine Mitteilung in 
Textform i.S.d. § 312c Abs. 2 BGB erhält, ist ebenfalls die Vornahme einer 
Testbestellung notwendig. 
 
Den Verbraucherverbänden wird ein Verstoß gegen die letztgenannten Unter-
nehmerpflichten daher häufig erst durch die Beschwerde eines bereits 
beeinträchtigten Kunden bekannt werden. Die ihnen eigentlich zugedachte 
Funktion, präventiv die Beachtung der verbraucherschützenden Pflichten im 
elektronischen Geschäftsverkehr zu kontroll ieren, können die Verbraucher-
verbände aufgrund mangelnder Ressourcen nur in sehr begrenztem Maße 
wahrnehmen.146 Bei Erlass des § 2 UKlaG (bzw. dessen Vorgängerbestimmung, 
dem § 22 AGBG) hat der Gesetzgeber an die finanzielle Realisierung der den 
Verbraucherverbänden neu zugewiesenen Aufgaben offensichtlich keinen Gedan-
ken verwendet.147 
 
Im Hinblick auf die durch § 312c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 InfoV 
erstrebte Marktransparenz bleibt es damit den gesetzestreuen Unternehmern über-
lassen, mittels Unterlassungsklagen nach §§ 1, 3, 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG gegen ihre 
pflichtwidrig handelnden Konkurrenten vorzugehen. Da das Versäumnis eines 

                                                                                                                                   
2001, 1254; LG Hamburg, CR 2001, 475 f.; OLG München, CR 2002, 55; LG Itzehoe, CR 
2001, 788; LG München II , CR 2001, 788. 

145  Hierzu LG Berlin, CR 2003, 63 f. 
146  Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, § 22 AGBG Rn. 4. Siehe auch die ausführliche Analyse 

der begrenzten Wirkung, welche die Kontroll funktion der Verbände nach § 1 UKlaG (früher 
§ 13 AGBG) hat, bei MüKo/Micklitz, Vor § 13 AGBG Rn. 32 ff .  

147  In den Gesetzesmaterialen heißt es, die neuen Vorschriften belasteten die öffentlichen 
Haushalte nicht, siehe die Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/2658, S. 2. 
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Unternehmers, seinem Vertragspartner die Fixierung elektronischer Inhalte zu 
ermöglichen, seine Konkurrenten im Regelfall nicht beeinträchtigt, dürften Unter-
lassungsklagen bei Verstößen gegen § 312c Abs. 2 BGB, § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 
BGB in der Praxis Seltenheitswert haben. 
 



§ 14  Sanktionen des öffentlichen Rechts 
 
 
I . Bußgeldtatbestände 

1. § 12 Abs. 1 TDG, § 24 Abs. 1 Nr . 2 MDStV 

Die Bußgeldtatbestände der §§ 12 TDG, 24 MDStV komplementieren die zivil -
rechtlichen Möglichkeiten, Verstöße gegen Informationspflichten im elektroni-
schen Geschäftsverkehr zu sanktionieren. Nach § 12 Abs. 1 TDG, § 24 Abs. 1 
Nr. 2 MDStV handelt ein geschäftsmäßiger Anbieter von Tele- oder Medien-
diensten ordnungswidrig, sofern er vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 6 Abs. 1 
TDG oder § 10 Abs. 2 MDStV eine Information nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig verfügbar hält. 
 

a) Objektiver Tatbestand 

Bei den §§ 12 Abs. 1 TDG, 24 Abs. 1 MDStV handelt es sich um echte 
Unterlassungsdelikte, deren objektiver Tatbestand erfüllt ist, wenn die Anbieter-
kennzeichnung einer Website den Anforderungen des § 6 TDG bzw. des § 10 
Abs. 2 MDStV nicht genügt. 
 
Die Ordnungswidrigkeit kann prinzipiell nur durch den Normadressaten der §§ 6 
TDG, 10 Abs. 2 MDStV begangen werden, d.h. durch den Anbieter des Tele- oder 
Mediendienstes. § 9 OWiG erweitert den Kreis der bußgeldpflichtigen Personen 
auf Organe, gesetzliche Vertreter und bestimmte gewill kürte Vertreter des 
Diensteanbieters.1 Diesen Personen ist das besondere persönliche Merkmal des 
»Anbieten eines Tele- oder Mediendienstes« zuzurechnen. Ist der mit § 6 TDG, 
§ 10 Abs. 2 MDStV verknüpfte Aufgabenbereich dagegen an eine andere Person 
delegiert worden, so handelt diese nicht ordnungswidrig. Ihr Unterlassen kann 
jedoch eine Haftung des Betriebsinhabers, seiner Organe und Vertreter wegen 
Verletzung der betrieblichen Aufsichtspflicht begründen (§ 130 Abs. 1 OWiG). 
 

                                         
1  Erforderlich ist ein Handeln als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder 

als Mitglied eines solchen Organs, als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer 
Personengesellschaft oder als gesetzlicher Vertreter eines Anderen. Ausreichend ist auch ein 
Handeln aufgrund des Auftrags eines Betriebsinhabers zur Leitung des Betriebs oder zur 
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben innerhalb des Betriebs in eigener Verantwortung (§ 9 
OWiG). Zur Auslegung der Zurechnungsvorschrift siehe KKOWiG/Rogall , § 9 OWiG 
Rn. 40 ff ., 65 ff.; Többens, NStZ 1999, 1 (2 f.). 
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b) Vorwerfbarkeit des Unterlassens 

In subjektiver Hinsicht setzen die §§ 12 Abs. 1 TDG, 24 Abs. 1 MDStV ein 
vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten voraus. Da von dem geschäftsmäßigen 
Anbieter eines Tele- oder Mediendienstes erwartet werden kann, dass er sich über 
die auf ihn anwendbaren gesetzlichen Vorschriften informiert, ist ihm der Verstoß 
gegen seine Kennzeichnungspflicht stets vorzuwerfen. Freil ich ist die Abgrenzung 
zwischen vorsätzlichem und fahrlässigem Verhalten schwierig, wenn der Dienste-
anbieter die Pflichterfüllung in Unkenntnis des gesetzlichen Handlungsgebots 
unterlassen hat. 
  
Es in der Literatur umstritten, ob die Rechtspflicht zum Handeln bei echten Unter-
lassungstatbeständen des Ordnungswidrigkeitenrechts ein Tatbestandsmerkmal 
darstellt .2 In diesem Fall würde die Unkenntnis des Handlungsgebotes gemäß § 11 
Abs. 1 OWiG den Vorsatz entfallen lassen. Richtigerweise ist darauf abzustellen, 
ob der Unterlassende zumindest ein diffuses Bewusstsein besitzt, dass er eine 
Handlung vornehmen sollte.3 Denn das bloße Wissen, nicht zu handeln, unter-
scheidet sich nicht von dem normalen Alltagsbewusstsein4 und ist daher nicht 
ausreichend, um das Vorliegen eines Unterlassungsvorsatzes zu bejahen.5 Nach 
diesem Maßstab ist von einem vorsätzlichen Unterlassen des Diensteanbieters 
zumindest bei Verstößen gegen § 6 Nr. 1 und 2 TDG, § 10 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
MDStV auszugehen. Von dem geschäftsmäßigen Anbieter eines Tele- oder 
Mediendienstes kann erwartet werden, dass er aufgrund einer Parallelwertung in 
der Laiensphäre seinen Namen, seine Anschrift und Kontaktmöglichkeiten auf 
seinen Webseiten verfügbar hält. Kennt der Diensteanbieter die Bestimmungen 
der §§ 6 Nr. 3 bis 6 TDG, 10 Abs. 2 Nr. 3 bis 6 MDStV  nicht, kann ihm dagegen 
nur Fahrlässigkeit vorgeworfen werden. 
 
Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen vorsätzlichem und fahrlässigem Unter-
lassen treten auch dann auf, wenn der Teledienstanbieter einem Bewertungsirrtum 
über die normativen Tatbestandsmerkmale des § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV 
unterliegt. Zumeist wird es sich um einen bloßen Subsumtionsirrtum handeln (z.B. 

                                         
2  Zum Stand der Diskussion siehe KKOWiG/Rengier, § 11 OWiG Rn. 31 ff.; Göhler, § 11 

OWiG Rn. 14; Lemke, § 11 OWiG Rn. 11. Für das Kernstrafrecht verneint BGHSt 19, 295 
(298 f.) diese Frage in Abwendung von der früheren Rechtsprechung. 

3  KKOWiG/Rengier, § 11 OWiG Rn. 34; Göhler, § 11 OWiG Rn. 14. Enger Lemke, § 11 
OWiG Rn. 11: Kenntnis der Umstände reicht nur dann aus, wenn sich auf Grund dieser 
Umstände die Rechtspflicht zum Handeln geradezu aufdrängt.  

4  KKOWiG/Rengier, § 11 OWiG Rn. 34. 
5  KKOWiG/Rengier, § 11 OWiG Rn. 34. 
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bei einer Verwechslung der Zulassungs- mit der Aufsichtsbehörde), welcher den 
Vorsatz unberührt lässt. 
 
Letztlich ist die Frage der Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit im 
Falle eines Gebotsirrtums von untergeordneter Bedeutung.6 § 17 Abs. 2 OWiG 
begrenzt die Höhe der Geldbuße bei fahrlässiger Begehung der Ordnungs-
widrigkeit auf die Hälfte des angedrohten Höchstbetrags, d.h. auf 25.000 Euro. 
Aber auch bei der Annahme eines vorsätzlichen Unterlassens führt der vermeid-
bare Gebotsirrtum des Diensteanbieters zu einer verminderten Vorwerfbarkeit des 
Gesetzesverstoßes,7 welche im Rahmen der Zumessung der Geldbuße nach § 17 
Abs. 3 OWiG zu berücksichtigen ist. 
 

c) Ergebnis 

Da ein Eingreifen von Rechtfertigungs- oder Vorwurfausschlussgründen bei 
Nichtbeachtung der §§ 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV kaum vorstellbar ist, können 
Verstöße des Diensteanbieters (sofern dieser eine natürliche Person ist) bzw. Ver-
stöße seiner Organe und Substitute (§ 9 OWiG) im Regelfall als Ordnungs-
widrigkeit geahndet werden. 
 

2. Die Verletzung der Aufsichtspflicht gemäß § 130 OWiG  

Eine Ordnungswidrigkeit nach § 12 Abs. 1 TDG, § 24 Abs. 1 Nr. 2 MDStV liegt 
nicht vor, wenn der Diensteanbieter den mit der Anbieterkennzeichnung verknüpf-
ten Aufgabenbereich an eine Person delegiert hat, welche nicht zum Personenkreis 
des § 9 OWiG zählt. Der Diensteanbieter hat den Verstoß gegen seine gesetzlichen 
Pflichten nicht begangen, und auf Seiten des Unterlassenden fehlt es an dem 
besonderen persönlichen Merkmal des »Anbieten eines Tele- oder Mediendien-
stes«. Dies bedeutet aber nicht automatisch, dass die Ahndung eines Verstoßes 
gegen die §§ 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV scheitert. In einer Vielzahl der Fälle kann 
dem Diensteanbieter ein Vorwurf wegen Verletzung seiner Aufsichtspflicht 
gemacht werden.   
 
Nach § 130 Abs. 1 OWiG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
die Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, welche erforderlich sind, um in einem Betrieb 

                                         
6  Kritisch zum nachlässigen Umgang der Rechtsprechung mit der Abgrenzung zwischen 

Vorsatz und Fahrlässigkeit KKOWiG/Rengier, § 11 OWiG Rn. 51. 
7  Zur verminderten Vorwerfbarkeit des Gesetzesverstoßes bei Vorliegen eines Verbotsirrtums 

siehe KG NZV 1994, 159; OLG Koblenz NStZ-RR 1996, 340 (341). 
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oder Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, die den 
Inhaber als solchen treffen und mit einer Geldbuße bedroht sind.8 Da es sich bei 
den §§ 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV um betriebs- bzw. unternehmensbezogene 
Pflichten handelt, ist eine Ahndung des Diensteanbieters bei Delegation dieser 
Pflichten möglich, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig seine Aufsichtspflicht 
verletzt hat und eine ordnungsgemäße Aufsicht den Gesetzesverstoß verhindert 
hätte. Aufgrund des § 9 OWiG triff t das Sonderdelikt der Aufsichtspflicht-
verletzung neben dem Inhaber des Betriebes oder des Unternehmens auch seine 
Organe und Substitute. 
 

3. Geldbuße gegenüber jur istischen Personen und Personenvereinigungen 

Nach deutschem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht können Sanktionen grund-
sätzlich nur gegen natürliche Personen verhängt werden (societas delinquere non 
potest). Eine Ausnahme von diesem Prinzip statuiert § 30 OWiG. Auch gegen 
juristische Personen, nicht rechtsfähige Vereine und Personenhandelsgesell-
schaften kann eine Geldbuße verhängt werden, sofern deren Vertreter eine 
Ordnungswidrigkeit begangen haben, durch die eine Pflicht dieser Vereinigung 
verletzt wurde. Sofern ein Diensteanbieter seiner Pflicht zur Anbieterkennzeich-
nung nach §§ 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV nicht nachgekommen ist, haben seine 
Organe bzw. Substitute aufgrund der Zurechnungsvorschrift des § 9 OWiG im 
Regelfall entweder eine Ordnungswidrigkeit nach § 12 TDG bzw. § 24 Abs. 1 
Nr. 2 MDStV begangen, oder sie sind wegen einer Verletzung der Aufsichtspflicht 
nach § 130 Abs. 1 OWiG bußgeldpflichtig. Auch wenn der Diensteanbieter keine 
natürliche Person ist, kann ihm daher ein Bußgeld gemäß § 30 OWiG auferlegt 
werden.  
 

4. Höhe der Geldbuße 

Das Höchstmaß der Geldbuße beträgt nach § 12 Abs. 2 TDG, § 24 Abs. 2 MDStV 
50.000 Euro. Dies gilt auch dann, wenn die Buße aufgrund des § 130 Abs. 1 
OWiG oder aufgrund von § 30 OWiG verhängt wird (§ 130 Abs. 3 S. 2, § 30 

                                         
8  Die Zuwiderhandlung gegen eine betriebs- oder unternehmensbezogene Pflicht ist eine 

objektive Bedingung der Ahndung (Göhler, § 130 OWiG Rn. 17; KKOWiG/Rogall , § 130 
Rn. 73; Többens, NStZ 1999, 1 (5)). Die Verantwortung des Diensteanbieters besteht nicht 
für bestimmte Personen, sondern bezieht sich funktional auf die Erfüllung der §§ 6 TDG, 10 
Abs. 2 MDStV. Daher ist die Ermittlung der Person, welche unternehmensintern unmittelbar 
für den Verstoß verantwortlich ist, nicht erforderlich (Többens, NStZ 1999, 1 (5); Brenner, 
DRiZ 1975, 92 (94)). 
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Abs. 2 S. 2 OWiG). Beruht die Ordnungswidrigkeit auf Fahrlässigkeit, kann 
gemäß § 17 Abs. 3 OWiG eine Buße bis zu 25.000 Euro verhängt werden. 
 
Die Schwere der Ordnungswidrigkeit, der Vorwurf, welcher den Täter triff t, und 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Bußgeldpflichtigen bilden nach § 17 Abs. 3 
OWiG die Grundlage für die Zumessung der Geldbuße im Einzelfall. Die Buße 
soll den wirtschaftlichen Vorteil, welchen der Täter aus der Ordnungswidrigkeit 
gezogen hat, übersteigen. 
 
Angesichts dieser Kriterien kommt das Ausreizen des nach § 12 Abs. 2 TDG 
vorgesehenen Höchstmaßes nur bei einer Missachtung der Pflicht zur Angabe der 
Identität und einer ladungsfähigen Anschrift in Betracht. Einem Verstoß gegen die 
anderen Kennzeichnungspflichten kann keine gravierende Bedeutung beigemessen 
werden.9 Sofern der Diensteanbieter seine gesetzlichen Pflichten nicht kannte, 
triff t ihn zudem lediglich ein verminderter Handlungsvorwurf. Schließlich resul-
tiert aus einer Verletzung der §§ 6 TDG, 10 Abs. 2 MDStV im Regelfall kein 
wirtschaftlicher Vorteil.10 
 

5. Zuständige Behörden 

Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 MDStV ist 
gemäß § 22 Abs. 1 S. 3 und Abs. 5 MDStV die nach Landesrecht bestimmte 
Aufsichtsbehörde desjenigen Landes zuständig,11 in dem der Mediendienste-
anbieter seinen Sitz, Wohnsitz oder subsidiär seinen ständigen Aufenthalt hat. 
 
Eine entsprechende Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit kennt das 
Teledienstegesetz nicht. Nach §§ 36 Abs. 1 Nr. 1, 131 Abs. 3 OWiG ist somit die 
fachlich zuständige oberste Landesbehörde die sachlich berufene Behörde.12 
Mangels einer Zuständigkeitszuweisung durch die Landesregierung (§ 36 Abs. 2 

                                         
9  Vgl. die Ausführungen supra, § 6 I. 2. b bis e zu der geringen verbraucherschützenden 

Wirkung der §§ 6 Nr. 3-6 TDG, 10 Abs. 2 Nr. 3-6 MDStV. Die Höhe der Bußgelddrohung 
wird von der Begründung des RegE, BT-Drucks. 14/6098, S. 26, jedoch insbesondere mit 
der Gewährleistung des Verbraucherschutzes gerechtfertigt. 

10  Eine Ausnahme ist das planmäßige Verschweigen der Identität und Anschrift zum Zweck 
der Vermeidung einer Rechtsverfolgung. In Betracht kommt auch ein Vorteil durch die 
Unterdrückung der Umsatzsteueridentifikationsnummer (vgl. die Begründung RegE, BT-
Drucks. 14/6098, S. 26). 

11  Siehe die Übersicht bei Roßnagel/Vesting, § 18 MDStV Rn. 27. 
12  Da das Teledienstegesetz keiner »Ausführung« bedarf, ist § 36 Abs. 1 Nr. 2 lit. b OWiG 

nicht einschlägig. 
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OWiG)13 liegt die Zuständigkeit bei dem Landesministerium, in dessen Geschäfts-
bereich die Wahrung der durch die Bußgeldvorschrift geschützten Interessen 
gehört.14 Bei der als ein allgemeiner Ordnungsverstoß zu quali fizierenden 
Missachtung des § 6 TDG ist dies das Landesinnenministerium. Die örtliche 
Zuständigkeit l iegt nach § 37 Abs. 1 OWiG bei der Verwaltungsbehörde, in deren 
Bezirk die Ordnungswidrigkeit begangen oder entdeckt worden ist. Da dies 
aufgrund der bundesweiten Zugänglichkeit des Internets eine bis zu 16-fache 
Zuständigkeit begründen würde,15 bietet sich eine Reduktion des § 37 Abs. 1 
OWiG entlang der Linie des § 18 Abs. 5 MDStV an.   
 
 
II. Gefahrenabwehrrecht 

Da der Verstoß gegen § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV einen Dauerzustand darstellt, 
besteht nicht nur die Option der Ahndung nach Ordnungswidrigkeitenrecht, 
sondern auch die Möglichkeit eines Vorgehens nach Gefahrenabwehrrecht. 
 
§ 22 Abs. 2 MDStV enthält eine Ermächtigungsgrundlage zur Gefahrenabwehr bei 
Verstößen gegen § 10 Abs. 2 MDStV. Die nach § 22 Abs. 1 S. 3 und Abs. 5 
MDStV berufene Behörde kann nach pflichtgemäßem Ermessen Anordnungen 
gegenüber dem Diensteanbieter treffen, welche auch die Untersagung oder 
Sperrung des Angebots beinhalten können. Aufgrund des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes wird jedoch primär eine Verpflichtung des Diensteanbieters zur 
Einhaltung des § 10 Abs. 2 MDStV in Betracht kommen.16 Bleibt das Vorgehen 
gegen den Diensteanbieter erfolglos, so erlaubt § 20 Abs. 3 MDStV auch 
Maßnahmen gegen Anbieter fremder Dienste als mittelbare Störer. In Betracht 
kommt hier bei standhafter Verletzung des § 10 Abs. 2 MDStV eine Sperrungs-
anordnung an den Host-Provider des gesetzeswidrig handelnden Diensteanbieters. 

                                         
13  Für die Bußgeldbestimmung des § 12 Abs. 2 TDG ist von der Ermächtigung nach § 36 

Abs. 2 OWiG in den meisten Bundesländern noch kein Gebrauch gemacht worden. Art. II I 
des nordrhein-westfälischen Gesetz zum Fünften Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrecht-
licher Staatsverträge (GVBl. NW 2000, 706) benennt die Bezirksregierung Düsseldorf als 
fachlich zuständige Behörde für die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des 
TDG.  

14  Göhler, § 36 OWiG Rn. 5; KKOWiG/Lampe, § 36 OWiG Rn. 7. 
15  Die Bestimmung des Begehungsorts bei im Internet begangenen Ordnungswidrigkeiten ist 

höchst strittig, vgl. Göhler, § 7 OWiG Rn. 6b. Im Falle des Unterlassens ist zwar der Sitz des 
Diensteanbieters der Begehungsort, siehe Göhler, § 7 OWiG Rn. 5. Da § 37 Abs. 1 Nr. 1 
OWiG auch auf den Entdeckungsort abstellt, begrenzt dies jedoch die Kompetenzüber-
schneidungen nicht. 

16  Bizer/Trosch, DuD 1999, 621 (625). 
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Für Verstöße gegen § 6 TDG fehlt es an einer eigenständigen Ermächtigungs-
grundlage, so dass zur Gefahrenabwehr auf die polizeili che Generalklausel und die 
allgemeinen Grundsätze der Störerhaftung zurückgegriffen werden muss. Zustän-
dig sind die allgemeinen Ordnungsbehörden, sofern nicht eine andere Behörde 
berufen wurde, wie dies in Nordrhein-Westfalen geschehen ist.17 
 
Dass gegen einen Diensteanbieter, welcher gegen § 6 TDG oder § 10 Abs. 2 
MDStV verstößt, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergriffen werden, ist allerdings 
unwahrscheinlich.18 Diese Möglichkeit hätte bereits hinsichtlich der Anbieterkenn-
zeichnungspflicht nach § 6 TDG, § 6 MDStV a.F. bestanden und ist, soweit 
ersichtlich, nie ergriffen worden. 
 
 
III. Zusammenfassung 

Verstöße gegen § 6 TDG bzw. § 10 Abs. 2 MDStV sind mit dem Höchstmaß von 
50.000 Euro bußgeldbewehrt. Gemäß § 9 OWiG können nicht nur der 
Diensteanbieter, sondern auch dessen Organe und Substitute mit einem Bußgeld 
belegt werden. Hat ein Diensteanbieter die Aufgabe der Anbieterkennzeichnung 
delegiert, so kommt eine Ahndung wegen Verletzung seiner Aufsichtspflicht nach 
§ 130 Abs. 1 OWiG in Betracht. Im Regelfall wird das Bußgeld wegen der 
mangelnden Bedeutung der Tat weit unter dem Höchstmaß von 50.000 Euro 
liegen. Es bleibt abzuwarten, wie intensiv die Verfolgung von Verstößen gegen 
§ 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV in der Praxis betrieben wird. 
 
Neben dem Verhängen eines Bußgelds kommt auch ein Vorgehen nach dem 
Gefahrenabwehrrecht in Betracht. Diese Möglichkeit ist allerdings von geringer 
praktischer Bedeutung. 
 

                                         
17  Art. III des nordrhein-westfälischen Gesetz zum Fünften Staatsvertrag zur Änderung 

rundfunkrechtlicher Staatsverträge (GVBl. NW 2000, 706) benennt die Bezirksregierung 
Düsseldorf als zuständige Behörde zur Überwachung der Bestimmungen des Teledienste-
gesetzes. 

18  Zutreffend Bizer/Trosch, DuD 1999, 621 (626). Siehe auch die Begründung zu § 18 MDStV 
a.F., <http://www.artikel5.de/gesetze/mstv-bg.html#a4>: »[Die Aufsichtsbehörden] sind 
nicht verpflichtet, eine generelle und lückenlose Überwachung vorzunehmen, sondern sollen 
insbesondere dann tätig werden, wenn ihnen Beschwerden oder sonstige Anhaltspunkte für 
eine Verletzung der Bestimmungen dieses Staatsvertrags vorliegen.« 



 



 

§ 15  Ergebnisse 
 
 
I . Inhalt der Pflichten 

Die Informations- und Dokumentationspflichten der §§ 312c, 312e BGB, §§ 6, 7 
TDG, § 10 Abs. 2 und 4 MDStV sind aus Sicht der Verbraucher größtenteils 
positiv zu bewerten. Nur in Teilbereichen trägt die gesetzliche Regelung dazu bei, 
dass ein Verbraucher, welcher im WWW den Abschluss eines Rechtsgeschäfts 
anvisiert, mit für ihn überflüssigen und auszufilternden Informationen konfrontiert 
wird. Kritikwürdig sind insbesondere die Ausnahmetatbestände von den Informa-
tionspflichten im Fernabsatz für die Lieferung von Getränken, Lebensmitteln und 
Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs sowie für Dienstleistungen des 
Tourismus-, Hotel- und Gaststättengewerbes. Die gesetzliche Regelung vernach-
lässigt zudem Dreiecksverhältnisse, bei denen ein Intermediär den Prozess des 
Vertragsschlusses gestaltet. Dies macht eine Auslegung des Rechtsverhältnisses 
zwischen Intermediär und Verbraucher im Lichte der auf den Vertragsschluss-
prozess bezogenen Pflichten erforderlich.  

 

Für die Unternehmer bedeuten die Informations- und Dokumentationspflichten 
per se keine übermäßige Belastung, da das Gesetz in weiten Teilen Maßstäbe für 
ein kundenfreundliches Verhalten festlegt, deren Befolgung die im elektronischen 
Geschäftsverkehr agierenden Verbraucher zu honorieren wissen.1 Problematisch 
ist allerdings, dass einige der Unterrichtungspflichten und Ausnahmetatbestände 
derart unscharf gefasst sind, dass die Bestimmung ihres genauen Inhalts in der 
jurisitschen Literatur höchst strittig ist. Eine Bereinigung der Überschneidungen 
zwischen den unterschiedlichen dokumentationsbezogenen Pflichten wäre zudem 
geboten. 
 
 
II . Rechtsbehelfe und Sanktionen 

1. Tabellar ische Übersicht 

Die nach deutschem Recht verfügbaren Rechtsbehelfe und Sanktionen bei einer 
Verletzung der Informations- und Dokumentationspflichten im elektronischen 
Geschäftsverkehr sind in den folgenden zwei Übersichten zusammengefasst. 

                                         
1  PWC, Press Release; Mercuri International München, E-Commerce-Studie. 
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Übersicht 1

Transparenz des 
Ver tragsschlussverfahrens

Erläuterung der Schritte zum Vertragsschluss ja

möglich (keine 
Aufhebung 
des Vertrags) nein

Korrekturmöglichkeiten und 
diesbezügliche Aufklärung ja nein nein

Zugangsbestätigung der Bestellung i.d.R. nein ja nein

Zur Verfügung stehende Sprachen nein nein nein

Herstellung realer Entscheidungsfreiheit

Identität und Anschrift ja ja nein

Wesentliche Merkmale der Leistung
ja, sofern keine 
Mängelhaftung

ja, sofern keine 
Mängelhaftung möglich

Preis und Nebenkosten nein nein ja

Leistungsvorbehalte nein nein ja

Mindestlaufzeit des Vertrages nein nein ja

Bestehen eines Widerrufsrechts nein nein ja

Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung nein nein ja

Kosten der Nutzung des 
Fernkommunikationsmittels nein möglich ja

1) Eine Bestätigung, dass und mit welchem Inhalt ein Vertragsschluss erfolgt ist, genügt.

Auswirkung 
auf den Inhalt 
des Vertrags

Rechtsbehelfe des Verbrauchers

Untersuchter  Gegenstand
Anfechtung ohne 

Ersatzpfli cht
c.i.c.
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nein nein

mit 

Einschränkung1) ja ja

nein nein

mit 

Einschränkung1) ja ja

nein nein

mit 

Einschränkung1) ja ja

nein nein nein ja nein

nein nein nein ja ja

nein nein nein ja ja

nein nein nein ja ja

nein nein nein ja ja

nein nein nein ja ja

nein nein

Verlängerung der 
Frist auf einen Monat
(§ 355 II 2 BGB) ja ja

nein nein nein ja ja

nein nein nein ja ja

Kollektivrechtliche Sanktionen

§ 2 Abs. 1 
UKlaG

§§ 1, 3, 13 
Abs. 2 UWG

Erfüllungs-
anspruch

SEA aus 
§ 823 Abs. 2

Verzögerter 
Beginn der 

Widerrufsfrist

Rechtsbehelfe des Verbrauchers
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Übersicht 2

Sicherung der Rechtsstellung 
des Verbrauchers

Dokumentation der vor Vertragsschluss
erteilten Informationen ja ja2) nein nein

Widerrufsbelehrung nach § 1 Abs. 3 InfoV nein ja2) nein nein

Vertragliche Unterrichtung über Identität 
und Anschrift nein ja2) nein ja

Garantieleistungen, Gewährleistungs-
bedingungen, Kundendienst nein ja2) möglich ja

Hinweis auf Kündigungsbedingungen nein ja2) möglich ja

Eröffnung einer Speicherungsmöglichkeit 
der Vertragsbedingungen ja ja2) 3) 4)  

nein (aber 
§ 305 Abs.2 
BGB) ja

Aufklärung, ob Unternehmer 
Vertragsbedingungen speichert nein nein nein nein

Flankierende Informationspflichten

Identität, Anschrift, Kontaktmöglichkeiten nein nein nein nein

Zuständige Aufsichtsbehörde nein nein nein nein

Registerangaben nein nein nein nein

Angaben reglementierter Berufe nein nein nein nein

Umsatzsteueridentifikationsnummer nein nein nein nein

Verhaltenskodizes nein ja2) 4) nein möglich

Bestimmungen des Lauterkeitsrechts

§ 7 TDG, § 10 Abs. 4 MDStV nein nein nein nein

Trennungsgebot (§312c Abs. 1 Nr. 2) nein nein nein nein

Gültigkeitsdauer befristeter Angebote nein nein nein nein

2) Bei vielen Geschäften ist das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 3 und 4 BGB ausgeschlossen oder erlischt 
Dokumentation nach § 312c Abs. 2 BGB ergeben. – 4)  Keine teleologische Reduktion der §§ 357 

Erfüllungs-
anspruch

Untersuchter  Gegenstand
Umkehr der 
Beweislast

Verzögerter 
Beginn der 

Widerrufsfrist

Auswirkung 
auf den 

Inhalt des 
Vertrags

Rechtsbehelfe des Verbrauchers
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nein nein nein ja

möglich 
(sofern Wider-
rufsrecht) nein

ja nein nein ja möglich nein

ja ja nein ja
nur in Aus-
nahmefällen nein

ja ja nein ja ja nein

ja nein nein ja ja nein

nein möglich nein ja nein nein

nein nein nein ja nein nein

nein nein nein ja
nur in Aus-
nahmefällen ja

nein nein nein ja nein ja

nein nein nein ja nein ja

nein nein nein ja nein ja

nein nein nein ja wohl nein ja

nein nein nein ja möglich nein

nein nein nein nein ja nein

nein nein nein ja ja nein

nein nein nein ja ja nein

vorzeitig. –  3) Es ist zu prüfen, ob sich die individuellen Vertragsbedingungen bereits aus der 
Abs. 3, 346 BGB.

SEA nach 
§ 280 Abs. 1 

BGB

Kollektivrechtliche Sanktionen

Ordnungs-
widrigkeit

§ 2 Abs. 1 
UKlaG

§§ 281, 
323, 314 

BGB

SEA aus 
§ 823 Abs. 2

§§ 1, 3, 13
Abs. 2 
UWG

Rechtsbehelfe des Verbrauchers
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2. Effektivität der Rechtsbehelfe und Sanktionen 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass eine materielle Beeinträchtigung des 
Verbrauchers im Fall der Informations- oder Dokumentationspflichtverletzung 
durch eine Auslegung der allgemeinen Regeln im Lichte der Verbraucherschutz-
bestimmungen kompensiert werden kann. Allerdings sind die Beeinträchtigungen 
des Verbrauchers zum einen häufig immaterieller Natur (beispielsweise, wenn 
sich die Warenlieferung verzögert), zum anderen bewegen sich die materiellen 
Schäden zumeist in einem Bereich, in dem ein rationales Desinteresse an der 
Rechtsdurchsetzung herrscht. Schadensunabhängig wird dem betroffenen Verb-
raucher lediglich eine verlängerte Möglichkeit des Widerrufs zugestanden, sofern 
der Unternehmer die Pflichten nach § 312c Abs. 2 BGB, § 312e Abs. 1 S. 1 BGB 
verletzt hat. Da bei vielen für das WWW bedeutenden Geschäftsformen das 
Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 3 und 4 BGB ausgeschlossen ist oder vorzeitig 
erlischt, hat diese Sanktion nur für den klassischen Versandhandel praktische 
Relevanz.  
 
Die individuelle Rechtsausübung der betroffenen Verbraucher ist folglich wenig 
geeignet, um die Unternehmer im elektronischen Geschäftsverkehr zur Befolgung 
ihrer gesetzlichen Pflichten anzuhalten. Zur Prävention eines verbraucher-
schutzgesetzwidrigen Verhaltens sehen das UKlaG und das UWG daher 
Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche im Kollektivinteresse vor, welche von 
quali fizierten Einrichtungen zum Schutze der Verbraucher, Wettbewerbsverbän-
den, den Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern und den 
betroffenen Mitbewerbern des gesetzeswidrig handelnden Unternehmers geltend 
gemacht werden können. Eine auch nur annähernd flächendeckende Kontrolle, ob 
der Markt die Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr beachtet, kann von 
den Verbraucherverbänden allerdings aufgrund mangelnder finanzieller 
Ressourcen nicht vorgenommen werden. Es ist zu erwarten, dass sie hauptsächlich 
reaktiv aufgrund der Beschwerde eines betroffenen Kunden tätig werden. Da sich 
die Kontrollbefugnis der Mitbewerber und Wettbewerbsverbände auf Verstöße 
beschränkt, die gleichzeitig den Wettbewerb beeinträchtigen, können von ihnen 
Verletzungen der dokumentationsbezogenen Pflichten zumeist nicht beanstandet 
werden. In der Praxis sind folglich auch die Unterlassungsansprüche im Kollektiv-
interesse nur von begrenzter Wirksamkeit zur Sanktionierung eines verbraucher-
schutzgesetzwidrigen Verhaltens. 
 
Positiv ist zu verzeichnen, dass die vertragsschlussbezogene bzw. vertragliche 
Pflicht zur Mitteilung von Identität und Anschrift nach § 312c BGB i.V.m. § 1 
Abs.1 Nr. 1 und 2, Abs. 3 Nr. 2 InfoV durch eine Pflicht zur Anbieterkenn-
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zeichnung von Tele- und Mediendiensten flankiert wird, welche gemäß § 12 
Abs. 2 TDG, § 24 Abs. 2 MDStV mit einem Höchstmaß von 50.000 Euro 
bußgeldbewehrt ist. Wie intensiv sich die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
wegen Verletzung der Anbieterkennzeichnungspflicht gestaltet, bleibt allerdings 
abzuwarten. 
 
In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass die Rechtsbehelfe und Sanktionen bei 
der Verletzung von Informations- und Dokumentationspflichten im elektronischen 
Geschäftsverkehr zwar in der Theorie wirksam, praktisch jedoch wenig effektiv 
sind.  
 

3. Empirische Belege 

Dies lässt sich auch empirisch belegen. Immer wieder werden Beispiele auch 
renommierter Unternehmer bekannt, welche ihrer Pflicht zur Anbieterkennzeich-
nung nicht genügen2 oder die dem Verbraucher entstehenden Vertragskosten nicht 
vollkommen offen legen.3 
 
Eine weltweite Studie von Consumers International, welche Ende 2000 / Anfang 
2001 durchgeführt wurde – d.h. zu einem Zeitpunkt, zu dem die Regelung des 
heutigen § 312c BGB bereits in Form des § 2 FernAbsG existierte – zeigt 
erhebliche Defizite bei der Befolgung der Informations- und Dokumentations-
pflichten.4 So gaben nur 61,5 % der untersuchten deutschen Websites ein 

                                         
2  Die Untersuchung der Websites der 20 umsatzstärksten Unternehmer Baden-Württembergs 

im Juni 2002 ergab, dass nur fünf Anbieter den Anforderungen des § 6 TDG genügten, vgl. 
»Impressum auf vielen deutschen Websites mangelhaft«, heise online-Newsticker v. 7. 6. 
2002. 

3  Siehe »Kreditkarten-Zahlungen an eBay.de kosten zusätzliche Gebühr«, heise online-
Newsticker v. 5. 4. 2002; »Versandkostenfalle bei Amazon«, heise online-Newsticker v. 3. 
6. 2002. 

4  Consumers International, Should I Buy?, mit tabellarischer Übersicht auf S. 36 f. Siehe auch 
die allgemeiner gehaltenen Aussagen der Stiftung Warentest, test 12/2002, S. 20 ff: Die 
Service-Informationen auf den Webseiten der getesteten 12 Online-Shops wurden nur in drei 
Fällen mit »gut« oder »sehr gut« bewertet. Ein positiveres Fazit zieht die Studie »Der Shop-
Check« des Instituts für Interaktive Medien der Fachhochschule Nordostniedersachsen, bei 
welcher die fünf umsatzstärksten deutschen Online-Shops auf die Umsetzung datenschutz- 
und fernabsatzrechtlicher Vorschriften hin überprüft wurden. Nach Ansicht der Verfasser 
wird »die Umsetzung der Bestimmungen über den Fernabsatz weitgehend berücksichtigt und 
auch den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend umgesetzt« (S. 46). Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass die Verfasser – entgegen der hier vertretenen Auffassung, vgl. § 3 III . 3. b. – 
es für ausreichend erachten, wenn die Informationen nach § 1 Abs. 1 InfoV in den AGB des 
Unternehmers enthalten sind. Eine Testbestellung wurde im Rahmen der Studie nicht 
durchgeführt, vielmehr wurde die Einhaltung des § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 3 
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Lieferungsziel an, welches zudem in der Hälfte aller Fälle verfehlt wurde, nur 
77 % listeten die vollständigen Vertragskosten auf und nur 35,5 % informierten 
den Verbraucher vor Vertragsschluss über das Bestehen eines Widerrufsrechts. 
Eine Bestätigung der Bestellung wurde zwar zu 93,5 % per E-Mail erteilt , diese 
enthielt jedoch nur in 23 % der Fälle die geographische Adresse des Unternehmers 
und ließ in 31 % der Fälle einen Hinweis auf die Versandkosten vermissen. 
Durchgängig befolgt wurde die Pflicht zur Angabe von Identität (100%), Anschrift 
(84 %), E-Mail-Adresse (97 %) und Telefonnummer (100 %) auf der Website des 
Unternehmers. Zu beachten ist allerdings, dass diese Studie nur den klassischen 
Versandhandel und (in begrenztem Maße) die Tourismusbranche zum Gegenstand 
hatte. Eine höhere Quote der Transaktionen ohne Offenlegung von Identität und 
Anschrift des Unternehmers ist bei Vertragsschlüssen über Plattformen zu 
erwarten;5 ein Versäumnis der Pflicht zur vertraglichen Bestätigung gemäß § 312c 
Abs. 2 BGB dürfte wesentlich häufiger vorkommen, sofern die Leistung digital 
übertragen wird.6 
 
Besonders bezeichnend an den Ergebnissen der Consumers International-Studie 
ist, dass die Informationspoli tik der europäischen Websites trotz der zu diesem 
Zeitpunkt bereits erfolgten Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie nie signifikant 
besser und häufig schlechter war als das Informationsverhalten der us-
amerikanischen Unternehmer – obgleich letztere keinen vergleichbaren gesetz-
lichen Verpflichtungen unterliegen. Von einer wirksamen und effektiven Sanktio-
nierung eines gesetzeswidrigen Verhaltens kann daher nicht gesprochen werden. 
 

4. Fazit 

Zur Erreichung ihres Regulierungsziels sind die vertragsschlussbezogenen 
Informationspflichten und vertraglichen Dokumentationspflichten im elektro-
nischen Geschäftsverkehr nur begrenzt geeignet. Einem hartnäckigen und 
rechtskundigen Verbraucher, welcher in seiner Will ensbildung oder Will ens-
äußerung bzw. in seinem Dokumentationsinteresse beeinträchtigt wurde, geben sie 
die Möglichkeit an die Hand, den Ersatz seines Schadens zu verlangen. Eine 

                                                                                                                                   
InfoV anhand der Webseiten der Unternehmen überprüft. Diese allein können den formalen 
Anforderungen des § 312c Abs. 2 BGB jedoch nicht genügen (vgl. die Ausführungen supra, 
§ 4 III . 3.). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich auch diese Studie auf Warenbestel-
lungen beschränkt.  

5  Die Plattformen ermöglichen zumeist den Abschluss eines Vertrages unter Pseudonym. 
6  Dies ergibt sich bereits daraus, dass bei digitalen Waren eine anonyme Vertragsabwicklung 

möglich ist. Da die Leistung unmittelbar nach Vertragsschluss erbracht wird, erscheint 
vielen Unternehmern zudem eine Bestätigung der Bestellung per E-Mail unnötig. 
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Stabil isierung des elektronischen Geschäftsverkehrs durch eine Stärkung des 
Vertrauens der Marktteilnehmer können sie jedoch nicht bewirken, da sich viele 
Verbraucher der Schwäche ihrer Position im Falle eines Disputs bewusst sind. 
Dies dürfte einen der Gründe darstellen, weshalb der elektronische Geschäfts-
verkehr trotz beständiger Zuwachsraten die in ihn gesetzten Erwartungen bislang 
nicht erfüllen konnte. 
 
 
III. Rechtspolitische Konsequenzen 

Aus dieser Bestandsaufnahme sind zwei Konsequenzen zu ziehen: 

• Der Zugang der Verbraucher zum Recht muss verbessert werden. Die 
Schwierigkeiten der Verbraucher bei der Durchsetzung ihrer Rechte sind 
keine Besonderheit des elektronischen Geschäftsverkehrs, sondern ein 
generelles Problem, für das die Europäische Kommission zunehmend 
Lösungsansätze entwickelt.7 Besonders interessant im Hinblick auf den 
elektronischen Geschäftsverkehr sind Initiativen der Online Dispute 
Resolution (ODR).8 Diese Verfahren stellen geringe Hürden für 
Beschwerden auf9 und erlauben die Bündelung der Interessen verschiedener 
Verbraucher im Fall von Streuschäden.10 Ein ODR-Anbieter kann zudem mit 
quali fizierten Einrichtungen zum Schutze der Verbraucher kooperieren, um 
eine Unterlassungsklage gegen das verbraucherschutzgesetzwidrige Verhal-
ten eines Unternehmers zu erwirken.11 Für Verbraucher von Interesse ist die 
elektronische Streitbeilegung allerdings nur, wenn das Verfahren mit 
geringen Kosten verbunden ist. Dies setzt eine Finanzierung durch die 
 

                                         
7  Siehe Europäische Kommission, Bericht über Verbraucherbeschwerden, S. 17 ff. 
8  Ein kritischer Überblick über existierende ODR-Systeme findet sich bei Consumers 

International, Disputes in Cyberspace 2001. Der einzige deutschsprachige ODR-Anbieter ist 
der österreichische Internet Ombudsmann, ein Pilotprojekt der Europäischen Union, 
<http://www.internetombudsmann.at>. Siehe dazu Gangoly, Außergerichtliche Streits-
chlichtung. 

9  Zumeist ist es ausreichend, online ein Formular auszufüllen. 
10  Siehe das Fallbeispiel aus der Praxis des österreichischen Internet Ombudsmann bei 

Gangoly, Außergerichtliche Streitschlichtung, 2.4.  
11  Zur Kooperation zwischen dem Internet Ombudsmann und der Verbraucher Zentrale 

Hamburg e.V. siehe <http://www.internetombudsmann.at/news/index.html> »topnic.com 
abgemahnt« v. 5. 2. 2002. 
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öffentliche Hand voraus.12 

• Darüber hinaus müssen die an Unternehmer gestellten Informations- und 
Dokumentationspflichten präziser gefasst und besser kommuniziert werden. 
Soll tatsächlich die Position kleinerer und mittlerer Unternehmer im 
elektronischen Geschäftsverkehr gestärkt werden,13 so dürfen diese nicht mit 
zusätzlichen Rechtsberatungskosten belastet werden, sondern es muss ihnen 
ein Leitfaden an die Hand gegeben werden, wie sie ihren verbraucher-
schützenden Pflichten am Besten gerecht werden. Ein positives Signal in 
dieser Hinsicht setzen Art. 245 EGBG und der auf diesem beruhende § 14 
InfoV. Ein Beispiel sachgerechter Unterstützung online bietet der auf private 
Initiative zurückgehende kostenlose elektronische Assistent zur Erstellung 
einer Anbieterkennzeichnung nach § 6 TDG, § 10 Abs. 2 MDStV.14 

 
Die elektronischen Medien bieten folglich auch zur Behebung der praktischen 
Defizite der Verbraucherschutzbestimmungen für den elektronischen Geschäfts-
verkehr ein enormes Potential, das es auszuschöpfen gilt . 
 

                                         
12  Vgl. Consumers International, Disputes in Cyberspace 2001, S. 15: »The experience to date, 

however, does suggest that financial sustainabil ity of effective B2C ODR services requires 
either public funding, exclusive partnerships with online marketplaces, or business 
subscriptions. The latter model has yet to prove its viabil ity, and has the disadvantage of 
raising concerns about independence and bias.« Die Dienste des österreichischen Internet 
Ombudsmanns waren ursprünglich kostenlos, setzen mittlerweile jedoch einen als 
symbolisch bezeichneten Mitgliedsbeitrag von 25 Euro pro Jahr voraus. 

13  So der 2. Erwägungsgrund ECRL. 
14  <http://www.digi-info.de/webimpressum>.  
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ActiveX ........................ist eine Produktfamil ie, die von Microsoft und anderen Firmen 

entwickelt wurde, um Webseiten Multimedia-Möglichkeiten wie Video, 
Audio, Animation und Virtuelle Realitäten hinzuzufügen. Ein ActiveX 
component entspricht in etwa einem Java Applet. ActiveX wird entgegen 
Java jedoch nicht von allen Betriebssystemen unterstützt. 

 
Banner..........................ist eine Werbegraphik, die in eine Webseite eingefügt wird und hinter 

der sich ein Link zum Werbenden befindet. 
 
Banner-Tauschring .......Indem ein Diensteanbieter dem Anbieter eines Banner-Tauschrings 

einen Platz für fremde Banner auf der eigenen Website einräumt, erhält 
er das Recht, seinen eigenen Banner auf anderen, dem Ring 
angeschlossenen Websites zu zeigen. Bei Tauschring-Anbietern, die 
diese Dienstleistung Privatpersonen kostenlos zur Verfügung stellen, 
wird der Dienst durch zusätzliche, bezahlte Banner finanziert. 

 
Browser........................Der Browser (englisch »to browse«: schmökern, sich umsehen) ist ein 

zur Darstellung von Webseiten erforderliches Programm. Der am 
weitesten verbreitete Browser ist der Internet Explorer. 

 
ccTLD .........................siehe TLD. 
 
DAU ............................Dümmster anzunehmender User. 
 
DENIC e.G. .................Das Deutsche Network Information Center registriert die Domains 

unterhalb der top-level domain ».de« und betreibt den Primary 
Nameserver für diese TLD. Siehe <http://www.denic.de>. 

 
Dialer ...........................Ein Dialer ist eine Software, die eine neue DFÜ-Verbindung auf dem 

PC installiert. Dialer werden vielfach als Abrechnungsmittel für 
geringwertige Beträge eingesetzt (Mehrwert-Verbindungen).  

 
Domain ........................1) Teil bzw. Ebene in einer Adresse, den Konventionen des Domain-

Name-Systems (DNS) folgend. In der Adresse werden die Domänen 
voneinander jeweils durch einen Punkt getrennt, z.B. 
www.schuldrechtsreform.com. 

2) Häufig wird der Begriff als Synonym für Domain-Name verwandt. 
 
Domain-Name..............Der Domain-Name ist Teil des Uniform Resource Locator (URL) und 

ist der grundsätzlich frei wählbare Name für einen Internet-Server. 
Mittels des Domain-Name-Systems wird der Domain-Name einer IP-
Adresse zugeordnet. Der Nutzer erspart es sich, die Ziffernfolge der IP-
Adresse zu merken.  

 
E-Book.........................Elektronisches Buch. 
 
E-Mail ..........................Electronic Mail , also elektronische Post. 
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E-Zine..........................Wortschöpfung aus »electronic« und »magazine«, d.h. eine 
elektronische Zeitrschrift. 

 
FAQ.............................Steht für Frequently Asked Questions. Es handelt sich um Dokumente, 

die ständig wiederkehrende Fragen beantworten. 
 
Flash............................Ein Programm der Firma Macromedia zum Erstellen von vektor-

basierten Animationen auf Webseiten. Zum Abspielen ist der Flash-
Player als Plug-In nötig. 

 
Freeware......................Software, auf die keine Registrier- bzw. Lizenzgebühr erhoben wird. 
 
gTLD...........................siehe TLD. 
 
Homepage....................1) Einstiegsseite einer Website 

2) Seite, welche sich automatisch öffnet, wenn der Nutzer seinen 
Browser öffnet oder auf den »Home«-Button klickt. 

 
Hosting ........................Bereitstellung der Leistungen eines Internet-Servers. 
 
Host .............................Englisch für »Wirt« oder »Gastgeber«. Hosts sind Computer im 

Internet, die Dienste oder Daten anbieten. 
 
HTML .........................ist die Abkürzung von Hypertext Markup Language. HTML beschreibt 

die Sprachelemente zum Aufbau von Hypertext-Dokumenten 
(Darstellung und Positionierung von Bild, Text und interaktiven 
Elementen). HTML ist eine formale Empfehlung des W3C, derzeit in 
der Version HTML 4.0.  

 
HTTP...........................Hypertext Transfer Protocol ist ein Standard zur Übermittlung von 

HTML-Seiten im Internet. 
 
Hyperlink ....................Der Verweis eines in einem Hypertext-System enthaltenen Dokuments 

auf ein anderes. Im WWW sind diese Verweise zumeist unter 
unterstrichenem, farblich hervorgehobenem Text oder unter Graphiken 
verborgen. 

 
Hypertext .....................Strukturierung von Information in Einheiten, welche durch Verweise 

(Hyperlinks) miteinander verknüpft sind. Während in linear-
sequentiellen Systemen die Informationsabfolge durch den Anbieter der 
Information vorgegeben ist, erfolgt die Informationsabfolge in 
Hypertext-Systemen nach den Präferenzen der Nutzer. 

 
Icon..............................Ein Icon ist ein Bildsymbol, hinter dem sich häufig Hyperlinks 

verbergen. 
 
IETF............................Die »Internet Engineering Task Force« ist eine Vereinigung aus Netz-

werkexperten, Herstellern, Programmierern und Wissenschaftlern, die 
das Internet technisch weiterentwickeln. Siehe <http://www.ietf.org>. 
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Internet .........................Der Name leitet sich ursprünglich aus interconnecting network ab, also 
ein Netz, dass einzelne Netze untereinander verbindet. Mittlerweile 
besteht das Internet aus einer immensen Zahl regionaler und lokaler 
Netze in aller Welt, die zusammen »Das Netz der Netze« bilden. 

 
IP-Adresse....................Eine IP-Adresse besteht aus einem Zahlencode von vier Zahlen, jeweils 

zwischen 0 bis 255, die durch Punkte getrennt werden (z.B. 
192.148.0.195). Damit ist jeder Internetrechner eindeutig adressierbar. 
Die Umwandlung in Domain-Namen (und umgekehrt) erfolgt mittels 
des Domain-Name-Systems. 

 
Java..............................ist eine von Sun Microsytems entwickelte objektorientierte und 

rechnerunabhängige Programmiersprache. Java-Applets, d.h. kleine 
Programme, werden zur Gestaltung von Webseiten verwendet, z.B. um 
Buttons und Grafiken zu animieren. 

 
JavaScript .....................Ein von Netscape eingeführter Standard, um in HTML-Seiten 

ausführbare Scripte zu integrieren. Mit JavaScript lassen sich 
beispielsweise Pop-up Fenster realisieren oder Graphiken, welche sich 
ändern, wenn der Nutzer die Maus bewegt.  

 
Link .............................Kurzform für Hyperlink. 
 
Mail-Server .................Ein Server, der ausschließlich für das Senden und den Empfang von  

E-Mails zuständig ist. 
 
NIC..............................Die Network Information Center sind die Verwalter der top-level 

domains, für die TLD ».de« ist dies die DENIC. 
 
Plug-In ........................Englisch »to plug“ = »einstecken, stöpseln«. Zusätzliche Programme, 

um die Funktionen eines Browsers zu erweitern. 
 
Pop-Up ........................Ein Pop-Up ist ein Fenster, welches – häufig zu Werbezwecken – ohne 

Aktivität des Nutzers über alle anderen Fenster eingeblendet wird. 
 
Provider .......................(Englisch für »Versorger«). Ein Provider stellt Dienstleistungen in 

Zusammenhang mit dem Internet zur Verfügung, beispielsweise die 
Zugangsvermittlung (access provider), einen E-Mail-Account (Mail-
Provider) oder Speicherplatz auf einem Server (Host-Provider). Der 
Anbieter von Inhalten wird als Content-Provider bezeichnet.  

 
RFC .............................steht für »Request for Comment« (Bitte um Anmerkungen). RFCs sind 

Dokumente der Internet Engineering Task Force (IETF), welche aus der 
Komitee-Arbeit und den Kommentaren interessierter Parteien hervor-
gehen. Während einige RFCs lediglich zur Information bestimmt sind, 
gehen aus anderen Internet-Standards hervor. In diesem Fall stellt die 
letzte Version des RFCs den Standard dar, welcher allerdings nicht 
verbindlich ist, sondern den Charakter einer Empfehlung innehat. 
Änderungen bzw. Erweiterungen erfolgen durch spätere RFCs. 
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Server ..........................1) Im generellen Sinne ist ein Server ein Programm, welches anderen 
Programmen auf demselben oder anderen Computern Dienste zur 
Verfügung stellt . 

2) Der Computer, auf welchem diese Programmen laufen, wird häufig 
ebenfalls als Server bezeichnet. 

3) Im Kontext des WWW ist ein Server das Programm, welches auf die 
Anfrage eines clients (etwa dem Browser eines Nutzers) Dokumente 
liefert, sowie der Computer, auf welchem diese Dokumente gespeichert 
sind. 

 
Shareware....................ist eine Software, die von ihrem Entwickler zunächst zur Probe 

angeboten wird und häufig entweder in ihren Funktionen beschränkt ist 
(so genannte »Crippleware«) oder mit einem eingebauten »Verfalls-
datum« versehen ist. Bei Gefallen kann die Registrierungsgebühr 
bezahlt und die Voll-Version erworben werden. 

 
Spam............................ist eine Wortkombination aus »spill« und »cram«, welche das 

Überfluten von Newsgroups, anderen Online-Foren oder Mailboxen mit 
nicht angeforderten Nachrichten beschreibt. Auch bezeichnet als 
»unsolicitated commercial E-Mail« (UCE). 

 
TLD.............................steht für Top-Level Domain und ist die Bezeichnung der höchsten 

Domain im Internet. Die TLD ist der rechte äußere Teil einer Internet-
Adresse. Man unterscheidet länderspezifische TLDs (ccTLD), z.B. 
».de« und generische TLDs (gTLD) wie ».com«. 

 
Traffic..........................steht für Transfervolumen, d.h. die übermittelte Datenmenge, welche 

über eine Leitung von oder zu einem Web-Server übertragen wird. 
 
Usability ......................bedeutet Benutzerfreundlichkeit. Im Kontext der Informations-techno-

logien wird der Begriff hauptsächlich im Hinblick auf Webseiten und 
Software verwandt. Die Usabil ity-Forschung beschäftigt sich mit der 
Wahrnehmungspsychologie im WWW. 

 
URL.............................ist die Abkürzung für »Uniform Resource Locator« und bezeichnet die 

Adresse eines Dokumentes im Internet, bestehend aus Typ (Dienst), Ort 
(Rechner, Verzeichnis) und Dateinamen. 

 
Website........................eine Sammlung von Web-Dokumenten, welche in der Regel das 

gesamte Informationsangebot eines Anbieters umfasst. Wird auch Web-
Präsenz oder Internet-Präsenz genannt. 

 
Webseite .....................ein einzelnes Dokument auf einer Website. 
 
Who-is.........................bedeutet »wer ist« im Englischen. Ein Who-is Verzeichnis ermöglicht 

die Recherche nach dem Inhaber von Domain-Namen, dem technischen 
Ansprechpartner und dem Zonenverwalter. 
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WWW..........................Das World Wide Web ist die Gesamtheit aller Materialien und Nutzer 
im Internet, welche mittels HTTP miteinander vernetzt sind. Oder, wie 
es der Erfinder des WWW, Tim Berners-Lee ausdrückt: »The World 
Wide Web is the universe of network-accessible information, an 
embodiment of human knowledge.« 

 
W3C.............................Das World Wide Web Consortium koordiniert die Entwicklung des 

WWW und die Standardisierung von HTML. Siehe 
<http://www.w3.org> 
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